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Hinweise zur Anwendung des Vergabehandbuchs Bayern - VHB Bayern 
 

1 Allgemeines 
Die Behörden des Freistaats Bayern haben bei der Vergabe von Bauleistungen für den Bund und den 
Freistaat Bayern nach Teil A der VOB sowie nach den in diesem Vergabehandbuch Bayern (VHB) 
enthaltenen Richtlinien1 und bei Bauleistungen für den Freistaat Bayern nach VVöA unter Verwendung 
der Formblätter des VHB zu verfahren. In besonderen Einzelfällen (z.B. bei PPP-Projekten) und nach 
Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr kann, soweit 
erforderlich, hiervon abgewichen werden. 
Bei sonstigen Leistungen (Leistungen, die nicht Teil der baulichen Anlage werden) sind die UVgO bzw. 
VgV anzuwenden. 
Von der Bayerischen Staatsbauverwaltung und der Bayerischen Wasserwirtschaftsverwaltung sind 
grundsätzlich die unter www.vergabe.bayern.de bereitgestellten Formulare zu verwenden. 
 
Alle Verfahren für die Vergabe von Bauleistungen der Bayerischen Staatsbauverwaltung und 
der Bayerischen Wasserwirtschaftsverwaltung einschließlich Direktaufträgen ab einem ge-
schätzten Auftragswert von 25.000 € netto sind in allen Verfahrensschritten über die Vergabe-
plattform www.vergabe.bayern.de abzuwickeln.  
 
Die Vergabeverfahren nach VOB/A der Staatsbauverwaltung und Wasserwirtschaftsverwaltung 
werden grundsätzlich mit der Abgabeart „elektronisch in Textform“ durchgeführt.  
Ausnahmefälle sind Verfahren nach VS-VOB/A (hier muss die Abgabe mit Signatur oder Siegel ge-
währleistet sein). Hier ist die Abgabeart mit fortgeschrittenen oder qualifizierten Signatur /Siegel vorzu-
gegeben. Dabei muss darauf geachtet werden, dass die technischen Voraussetzungen auf Bieterseite 
in der Bekanntmachung benannt werden und genügend Angebotszeit vorgesehen wird, diese beson-
deren Voraussetzungen zu erfüllen (Beschaffung der Signatur/des Siegels, 3 – 4 Wochen). Die Verga-
bestellen dürfen nur vom StMB freigegebene EDV-Systeme verwenden.  
 
Nur bei nationalen Vergabeverfahren: 
Bei Abweichungen bezüglich der elektronischen Bereitstellung der Vergabeunterlagen ist die 
vorherige Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr er-
forderlich. 
Ist die Zulassung einer schriftlichen Angebotsabgabe ausnahmsweise angezeigt, weil z.B. die 
Natur des Geschäftes es erfordert, so ist dies eingehend zu begründen. Die Begründung ist der 
Vergabedokumentation beizufügen. 
 
Das Vergabehandbuch Bayern enthält alle bei Ausschreibung, Vergabe und Vertragsabwicklung von 
Behörden des Freistaates Bayern zu beachtenden Regelungen. 
Das Vergabehandbuch Bayern wurde mit Bekanntmachung der Staatsregierung vom 12.07.2011  
(AllMBl S. 419) für alle staatlichen Behörden verbindlich eingeführt und den kommunalen Auftraggebern 
zur Anwendung empfohlen. Das Bayerische Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr wurde 
ermächtigt, notwendige Ergänzungen und Fortschreibungen des VHB Bayern bekannt zu machen. 

2 Inhalt 
Diese Lesefassung beinhaltet 
­ das „Vergabe- und Vertragshandbuch für die Baumaßnahmen (ausgenommen Maßnahmen der 

Straßen- und Wasserbauverwaltungen) des Bundes - VHB Bund“ 
­ die wesentlichen Regelungen des „Handbuchs für die Vergabe von Bauleistungen im Straßen- 

und Brückenbau - HVA B-StB“ 
­ ergänzende Regelungen für den Hochbau 
­ ergänzende Regelungen für den Straßen- und Brückenbau 
­ ergänzende Regelungen für die Wasserwirtschaft 
­ ergänzende Regelungen für die Ländliche Entwicklung 

                                                      
1  Bei Baumaßnahmen der gemeinsam finanzierten NATO-Infrastruktur und Baumaßnahmen der Gaststreitkräfte, die mit deren 

Haushaltsmitteln finanziert werden, sind die Richtlinien des VHB anzuwenden, soweit nicht aufgrund von NATO-Verfahren und 
-Richtlinien oder Vereinbarungen (Auftragsbautengrundsätze) andere Regelungen gelten. 
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3 Aufbau 
Formblätter, Richtlinien und ergänzende Regelungen gelten grundsätzlich für alle Bereiche, Landes- 
und Bundesbaumaßnahmen. 
 
Gelten Formblätter, Richtlinien und ergänzende Regelungen nur für einzelne Bereiche, ist dies im Text 
angegeben bzw. sind diese mit Kurzbezeichnungen und farbigen Randstrichen gekennzeichnet: 
 
[H]  rot für Hochbau 
[StB]  grün für Straßen- und Brückenbau 
[Wa]  blau für Wasserwirtschaft 
[LE]  gelb für Ländliche Entwicklung 
[Bund]  für Bundesmaßnahmen 
[Land]   für Landesmaßnahmen 
 
Formblätter, die aus dem VHB Bund und dem HVA B-StB übernommenen wurden, haben in der Regel 
eine dreistellige Nummerierung. Ergänzende bayerische Formblätter haben eine vierstellige Numme-
rierung oder einen Zusatz.  

 
Richtlinien mit direktem Bezug zu einzelnen Formblättern sind den einzelnen Formblättern zugeordnet. 
Richtlinien, die sich nicht einem Formblatt zuordnen lassen, sind jeweils am Abschnittsbeginn 
dargestellt.  
 
Auf Hinweise, wonach Formblätter und Regelungen, die eindeutig dem Bundesbereich zuzuordnen sind 
(z.B. für NATO, Gaststreitkräfte) bei Landesmaßnahmen nicht anzuwenden sind, wurde verzichtet. 

4 Leistungen nach UVgO 
Bei sonstigen Lieferungen und Leistungen, die nicht Teil der baulichen Anlage werden, ist bei unter-
schwelligen Vergaben die UVgO und bei oberschwelligen Vergaben die VgV anzuwenden. Die hierzu 
zu verwendenden Formblätter und Richtlinien sind im Vergabehandbuch für die Vergabe und Durch-
führung von Lieferungen und Leistungen durch Behörden der Staatsbauverwaltung des Freistaats Bay-
ern - VHL Bayern enthalten. Dieses enthält auch die Formblätter des Abschnitts 630 des VHB Bund. 
Zur Abgrenzung zwischen Leistungen nach VOB und UVgO bzw. VgV siehe Hinweise zur Anwendung 
von VOB und UVgO bzw. VgV - 101. 
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Änderungsdienst 
 

lfd. 
Nr. 

Bezeichnung  Änderung Stand neu Begründung 

Einführung VHB Bayern durch Bekanntmachung vom 12.07.2011 (frühere Änderungen siehe ältere Ausgaben VHB Bayern) 
     

Fortschreibung VHB Bayern mit Wirkung vom 30.10.2019 

Die Dokumentation der Ergänzungen und Neuerungen durch Fortschreibung finden Sie im Internet bei 
Rundschreiben | Handbuch für die Vergabe und Durchführung von Bauleistungen durch Behörden des 
Freistaates Bayern; siehe Rundschreiben vom 18. Oktober 2019, Gz. Z 5-40012.1.2.4 unter 
https://www.stmb.bayern.de/buw/bauthemen/vergabeundvertragswesen/rundschreiben/index.php 
001 R123EU Ergänzung in Nr. 1 Nov. 2019 Anforderung BMVI vom 18.11.2019 

002 R 214.H Nr. 5  Nov. 2019 Synchronisierung zu R214.StB 
003 1316 Anlagenverzeichnis Nov. 2019 Ergänzung 1311VS 
004 1311VS Neues Formblatt Dez. 2019 VS-Verfahren 

005 1312VS Neues Formblatt Dez. 2019 VS-Verfahren 
006 R 321.H Nr. 2.1 Dez. 2019 Durchsicht nur bei schriftlichen 

Angeboten; mit FB 3210 
007 444 Link zu PQ-Verein Dez. 2019 Link wurde von PQ-Verein deaktiviert 

008 3216 Link auf Formblatt 444 Dez. 2019 Link auf Seite StMB 
009 3216EU Link auf Formblatt 444 Dez. 2019 Link auf Seite StMB 
010 121 Link auf Formblatt 124 Dez. 2019 Link auf Seite StMB 

011 122 Link auf Formblatt 124 Dez. 2019 Link auf Seite StMB 
012 615 Redaktionelle Änderungen Dez. 2019 VHB Bund 
013 213 Vertragsverpflichtung „Equal 

Pay“ Gebot 
Januar 2020 StMWi Az.: Z4-5801/21/5 vom 

19.11.2019 
014 613 Vertragsverpflichtung „Equal 

Pay“ Gebot 
Januar 2020 StMWi Az.: Z4-5801/21/5 vom 

19.11.2019 

015 122 Buchstabe l) und n) Januar 2020 Redaktionelle Änderungen 
016 R 250  Januar 2020 Redaktionelle Änderungen 
017 214.StB Nr. 11 Januar 2020 Ergänzung 
018 3310 Aufnahme Losbezeichnung Januar 2020  

019 R 400 Nr. 3.1 Febr. 2020 Ergänzung bzgl. Behandlung von 
Ausführungsunterlagen des AN 

020 1316 Anlagenverzeichnis Febr. 2020 Verweis auf 1313 
021 111.1 und 111.2 Nummer 2.1 Febr. 2020 Redaktionelle Änderungen 

022 216 Nummer 3.3 und 3.4 März 2020 Ergänzung und redaktionelle 
Änderungen 

023 214.LE Nummer 2 und 3 März 2020  
024 2140.LE Nummer 5 und 6 März 2020 Ergänzung und redaktionelle 

Änderungen 
025 R001 Absatz 1 und 3 April 2020 Umsetzung VVöA 

026 R012H.StB Nr. 2.1 April 2020 Umsetzung VVöA 
027 R012Wa Nr. 2.1 April 2020 Umsetzung VVöA 
028 R012LE Nr. 2 April 2020 Umsetzung VVöA 

029 R100 Nr. 1.3 April 2020 Umsetzung VVöA 
030 R111 Nr. 1.1.3 und 1.1.4 April 2020 Umsetzung VVöA 
031 R340  April 2020 Umsetzung VVöA 

032 111.LE 
  

 April 2020 Umsetzung VVöA 
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033 616 Anlagenverzeichnis und 
Ergänzung 

April 2020 Ankreuzfeld 
Bayerische Verordnung über die 
elektronische Verwaltung und die 
barrierefreie Informationstechnik 
(BayEGovV) 

034 1311EU Nr. 6 April 2020 Redaktionelle Änderungen 
035 338 Ergänzung April 2020 Bayerische Verordnung über die 

elektronische Verwaltung und die 
barrierefreie Informationstechnik 
(BayEGovV) 

036 339.H Nr. 1 April 2020 Bayerische Verordnung über die 
elektronische Verwaltung und die 
barrierefreie Informationstechnik 
(BayEGovV) 

037 340 Ergänzung April 2020 Bayerische Verordnung über die 
elektronische Verwaltung und die 
barrierefreie Informationstechnik 
(BayEGovV) 

038 1320 Neu April 2020 Niederschrift über die Öffnung der 
Teilnahmeanträge 

039 2440  Mai 2020 Redaktionelle Ergänzung 
040 1330 Vormals 1310 Mai 2020 Neunummerierung 

041 1330EU Vormals 1310EU Mai 2020 Neunummerierung 

042 1331 Vormals 1320 Mai 2020 Neunummerierung 

043 1332 Vormals 1321 Mai 2020 Neunummerierung 

044 R130 Verweise Mai 2020 In Folge 040 bis 043 

045 3310 Fußnote Januar 2020 Anwendung auch in VHL und VHF 

046 352 Fußnote 2019 Anwendung auch in VHL und VHF 

047 313.0 bis 313.4 Fußnote Mai 2020 Anwendung auch in VHL und VHF 

048 R130 Seite 2 oben Mai 2020 Korrektur 

049 Anhang 7 Instand BHKW 2020 Juni 2020 Neues Vertragsmuster 

050 R121-122  Juni 2020 Ergänzungen 

052 217 Neues Formblatt Juli 2020 Erlass BMI und BMVI zu COVID-19 

053 211, 211EU, 
211VS 

Aufnahme neues Formblatt in 
Anlagenverzeichnis 

Juli 2020 Erlass BMI und BMVI zu COVID-19 

054 213 Aufnahme neues Formblatt in 
Anlagenverzeichnis 

Juli 2020 Erlass BMI und BMVI zu COVID-19 

055 216 Neues Formblatt 217 Juli 2020 Erlass BMI und BMVI zu COVID-19 

056 611, 611EU, 
611BU, 611VS 

Neues Formblatt 217 Juli 2020 Erlass BMI und BMVI zu COVID-19 

057 613, 613BU Neues Formblatt 217 Juli 2020 Erlass BMI und BMVI zu COVID-19 

058 Anhang 7 Aktualisierung VVöA Juni 2020 Bekanntmachung der Bayerischen 
Staatsregierung vom 23. Juni 2020, 
Az. B II 2 - G17/17 - 3 

059 Anhang 7 Entfall 7301 – Verwendung 
von Holz im staatlichen 
Bauwesen 

Juli 2020 Überholte Landtagsbeschlüsse; 
redaktionelle Anpassung 

060 3310 „Leistung“ anstelle 
„Bauleistung“ 

Juli 2020 Redaktionelle Änderung 

061 R111 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 7.2 Juli 2020 Erlass BMI und BMVI und RS StMB 

062 R111  neu Juli 2020 Übersicht Wertgrenzen 
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063 R012 2.1 Juli 2020 Erlass BMI und BMVI  

064 R340  Juli 2020 Erlass BMI und BMVI und RS StMB 

065 R012LE Nr. 2 Juli 2020 RdS. StMELF E5/a-7553-1/138I vom 
24.07.2020 

066 111LE  Juli 2020 RdS. StMELF E5/a-7553-1/138I vom 
24.07.2020 

067 2493 Neues Formblatt Aug 2020 Masernschutzgesetz 

068 R2493 Neue Richtlinie Aug 2020 Masernschutzgesetz 

069 R130 Satz in Nr. 2 gestrichen Aug 2020 Redaktionelle Änderung 

070 R2493 Nr. 1.2 Buchstabe b) Aug 2020 Redaktionelle Änderung 

071 113 Auch für ex-ante-
Transparenzbekanntmachung 

Aug 2020 VVöA 
Wertgrenzenerhöhung  

072 442.H ersetzt durch 4420  Vereinheitlichung H und StB 

073 442.StB ersetzt durch 4420  Vereinheitlichung H und StB 

074 4420 neu Aug 2020 Vereinheitlichung H und StB 

075 R4420-443 Formblattbezeichnung Aug 2020 Redaktionelle Änderung 

076 2492 Inhalt aktualisiert Sept 2020 Technische Grundlagen 

077 217 Kreuzchen immer gesetzt  Grundlage für Wertung eindeutig 

078 443.H Neu 443 Sept 2020 443 ist auch für Straßenbau 
anzuwenden 

079 R4420-443 Redaktionelle Änderung Sept 2020 Infolge 443 

080 111.0 Teil Prüfung und Wertung Okt 2020 Anpassung Vergabeplattform 

081 111.0T Teil Prüfung und Wertung Okt 2020 Anpassung Vergabeplattform 

082 111.1H Teil Prüfung und Wertung Okt 2020 Anpassung Vergabeplattform 

083 111.2H Teil Prüfung und Wertung Okt 2020 Anpassung Vergabeplattform 

084 111.1StB Teil Prüfung und Wertung Okt 2020 Anpassung Vergabeplattform 

085 111.2StB Teil Prüfung und Wertung Okt 2020 Anpassung Vergabeplattform 

086 111.1Wa Teil Prüfung und Wertung Okt 2020 Anpassung Vergabeplattform 

087 111.2Wa Teil Prüfung und Wertung Okt 2020 Anpassung Vergabeplattform 

088 111.4StB Neue Nummerierung Okt 2020 Einführung FB 111.3 Prüfung und 
Wertung - Übersicht 

089 213.StB Wegfall Fußnote in Nr. 4 Okt 2020 Redaktionelle Änderung 

090 R320.StB Nr. 22 Okt 2020 Redaktionelle Änderung 

091 R1240 Nr. 5 und 8 Okt 2020 Redaktionelle Änderung und neue 
Nummer 8 

092 2481 Anpassung Verfahrensablauf Okt 2020 Vorgaben StmUV 

093 111.3 Neu Okt 2020 Prüfung und Wertung - Übersicht 

094 214.H Ergänzung Nr.10 Nov 2020 Verbot chemisch-synthetischer 
Pflanzenschutzmittel 

095 2140.StB Ergänzung Nr. 7 Nov 2020 Verbot chemisch-synthetischer 
Pflanzenschutzmittel 

096 2140.LE Ergänzung Nr. 6 Nov 2020 Verbot chemisch-synthetischer 
Pflanzenschutzmittel 

097 340 Ergänzung Seite 2 Nov 2020 Verbot chemisch-synthetischer 
Pflanzenschutzmittel 

098 1316 Nummer 1.1 Nov 2020 Redaktionelle Änderung 

099 214.H Verschiebung Nr. 10.1 in Nr. 9 Nov 2020 Redaktionelle Änderung 

100 338 Ergänzung zur eRechnung Nov 2020 MS Z4-0700-1-2-1 vom 06.11.2020 

101 616 
  

Ergänzung zur eRechnung, 
CSBF-ID und Hinweise 

Nov 2020 MS Z4-0700-1-2-1 vom 06.11.2020 
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102 R338 Ergänzung zur eRechnung Nov 2020 MS Z4-0700-1-2-1 vom 06.11.2020 

103 340 Ergänzung zur eRechnung Nov 2020 MS Z4-0700-1-2-1 vom 06.11.2020 

104 4400 Kontaktdaten Dez 2020 Redaktionelle Änderung 

105 338.LE Neues Formblatt Dez 2020 Nur für Ländliche Entwicklung 

106 242.H Nummer 3 März 2020 Nachtrag; wurde in der Aktualisierung 
März 2020 übersehen, einzufügen 

107 R011 Bezüge auf Autobahn-
direktionen entfallen 

Jan 2021 Geschäftsbeginn von  
„Die Autobahn GmbH“ 

108 R012 Bezüge auf Autobahn-
direktionen entfallen 

Jan 2021 Geschäftsbeginn von  
„Die Autobahn GmbH“ 

109 R100 Bezüge auf Autobahn-
direktionen entfallen 

Jan 2021 Geschäftsbeginn von  
„Die Autobahn GmbH“ 

110 R121-122 Bezüge auf Autobahn-
direktionen entfallen 

Jan 2021 Geschäftsbeginn von  
„Die Autobahn GmbH“ 

111 R1240 Bezüge auf Autobahn-
direktionen entfallen 

Jan 2021 Geschäftsbeginn von  
„Die Autobahn GmbH“ 

112 R200 Bezüge auf Autobahn-
direktionen entfallen 

Jan 2021 Geschäftsbeginn von  
„Die Autobahn GmbH“ 

113 2291.StB Entfall  Geschäftsbeginn von  
„Die Autobahn GmbH“ 

114 R3216 Bezüge auf Autobahn-
direktionen entfallen 

Jan 2021 Geschäftsbeginn von  
„Die Autobahn GmbH“ 

115 611 Bezüge auf Autobahn-
direktionen entfallen 

Jan 2021 Geschäftsbeginn von  
„Die Autobahn GmbH“ 

116 614 Bezüge auf Autobahn-
direktionen entfallen 

Jan 2021 Geschäftsbeginn von  
„Die Autobahn GmbH“ 

117 R614 Bezüge auf Autobahn-
direktionen entfallen 

Jan 2021 Geschäftsbeginn von  
„Die Autobahn GmbH“ 

118 1311  Feb 2021 Redaktionelle Änderungen 

119 1311EU  Feb 2021 Redaktionelle Änderungen 

120 1311VS  Feb 2021 Redaktionelle Änderungen 

121 2441 Neue Formblatt Feb 2021 Umsetzung DSGVO 

122 R2441 Neue Richtlinie Feb 2021 Umsetzung DSGVO 

123 338LE Seite 2 Feb 2021 Redaktionelle Änderung 

124 111.3 „brutto“ entfernt März 2021 Redaktionelle Änderung 

125 R121-122 Nr. 1.1 März 2021 Staatsanzeiger 

126 R123 Nr. 1 und 3 März 2021 Staatsanzeiger 

127 R111 Übersicht Wertgrenzen  April 2021 Aktualisierung VHF 

128 2441 Nr. 4.1 April 2021 Umsetzung DSGVO 

129 2442 Neues Formblatt „Erklärung 
Auftragsverarbeitung“ 

Mai 2021 Umsetzung DSGVO 

130 Anhang  Aufteilung Anhang 7 in 7a 
Hochbau und 7b Straßenbau 

Mai 2021 Neues Vertragsmuster Instandhaltung 
von Lichtsignalanlagen 

131 R100 Auftragsänderung – 
schematische Darstellung 

Mai 2021  

132 Anhang 7003 KorruR April 2021 Korruptionsbekämpfungsrichtlinie – 
(KorruR); Bekanntmachung der 
Bayerischen Staatsregierung 
vom 13. April 2021 

133 213 Nummer 8 der 
Angebotsschreiben für den 
Landesbereich 

Juni 2021 Korruptionsbekämpfungsrichtlinie – 
(KorruR); Bekanntmachung der 
Bayerischen Staatsregierung 
vom 13. April 2021 

134 4400 Aufnahme Lose; Wegfall 
Rückbestätigung 

Juni 2021 Redaktionelle Änderung 
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135 4431 „Auftraggeber“ anstelle 
„Bauamt“ 

Juni 2021 Redaktionelle Änderung 

136  613 Nummer 8 der 
Angebotsschreiben für den 
Landesbereich 

Juni 2021 Korruptionsbekämpfungsrichtlinie – 
(KorruR); Bekanntmachung der 
Bayerischen Staatsregierung 
vom 13. April 2021 

137 613BU Nummer 5 Juni 2021 Korruptionsbekämpfungsrichtlinie – 
(KorruR); Bekanntmachung der 
Bayerischen Staatsregierung 
vom 13. April 2021 

138 611BU Anlagenverzeichnis C) Juni 2021 Redaktionelle Änderungen 

139 R 012.Wa B3 Juni 2021 Korruptionsbekämpfungsrichtlinie – 
(KorruR); Bekanntmachung der 
Bayerischen Staatsregierung 
vom 13. April 2021 

140 3211 Nr. 2.3 Juli 2021 Redaktionelle Änderungen 

141 2492 Ergänzung zu Datenvolumen Sept 2021 Redaktionelle Änderung 

142 Anhang 9 Komplette Überarbeitung Sept 2021 Auf Grundlage des Leitfadens FLB 
des StMB 

143 211.FLB Neues Formblatt Feb 2021 Durchführung Funktionaler 
Bauausschreibungen 
(Leistungsbeschreibung mit 
Leistungsprogramm) 

144 211EU.FLB Neues Formblatt Feb 2021 Durchführung Funktionaler 
Bauausschreibungen  

145 213FLB Neues Formblatt Feb 2021 Durchführung Funktionaler 
Bauausschreibungen  

146 2151.FLB Neues Formblatt Sept 2021 Durchführung Funktionaler 
Bauausschreibungen  

147 216.FLB Neues Formblatt Feb 2021 Durchführung Funktionaler 
Bauausschreibungen  

148 227.FLB Neues Formblatt Aug 2021 Durchführung Funktionaler 
Bauausschreibungen  

149 237.FLB Neues Formblatt Feb 2021 Durchführung Funktionaler 
Bauausschreibungen  

150 R200 Nummer 3 Sept 2021 Querverweis 

151 R211 Verweis auf Anhang 9 Sept 2021 Redaktionelle Änderung 

152 R6100 Neue Richtlinie Sept 2021 Erläuterung Bündelungsverträge 

153 R611 Nummer 1 und 3.3 Sept 2021 Ergänzungen 

154 R614 Nummer 1 Sept 2021 Ergänzungen 

155 R617 Nummer 1.1 Sept 2021 Ergänzungen 

156 7101 MRdS 31.03.1999 entfällt  Außer Kraft gesetzt 

157 R2441 Nummer 1 Okt 2021 Ergänzung 

158 2481  Dez 2021 Änderung der Übergangsfrist 

159 002 Inhalt Jan 2022 Aktualisierung 

160 R012 B Nr. 4 Jan 2022 Aktualisierung 

161 R012Wa B Nr. 4 Jan 2022 Aktualisierung 

162 R111 Nr. 1, 2, 3, 7.2, 8 Jan 2022 Aktualisierung aufgrund MS Az.: C4-
40016-2-2-1 vom 10.12.2021 

163  Übersicht Wertgrenzen Jan 2022 Aktualisierung aufgrund MS Az.: C4-
40016-2-2-1 vom 10.12.2021 

164 R340 Wertgrenzen Jan 2022 Aktualisierung aufgrund MS Az.: C4-
40016-2-2-1 vom 10.12.2021 

165 7001 VVöA März 2022 MS Az.: C4-40017-2-5-2 vom 
31.03.2022 
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166 Anhang 2 Verordnung PR Nr 30/53 März 2022 Änderung vom 25. November 2021 
(BGBl. I S. 4968) 

167 127 Neues Formblatt April 2022 MS Az.: 23-4000-1-19-10 vom 
19.04.2022 

168  Übersicht Wertgrenzen April 2022 Vorübergehende Erhöhung aufgrund 
MS Az.: C4-40017-2-5-2 vom 
31.03.2022 

169 217 Entfall Formblatt und 
zugehörige Hinweise 

Mai 2022 Aktualisierung aufgrund MS Az.: C4-
40016-5-1-8 vom 09.05.2022 

170 211, 211EU, 
211VS 

Anlagen C Mai 2022 Ergänzung FB 127,  
Wegfall FB 217 

171 213 Anlagen Mai 2022 Ergänzung FB 127,  
Wegfall FB 217 

172 216, 216FLB Nummer 1.1 Mai 2022 Ergänzung FB 127,  
Wegfall FB 217 

173 611, 611EU, 
611BU, 611VS 

Anlagen C Mai 2022 Ergänzung FB 127,  
Wegfall FB 217 

174 613, 613BU Anlagen Mai 2022 Ergänzung FB 127,  
Wegfall FB 217 

175 111.1, 111.2Wa Nummer 10.3 Aug 2022 Redaktionelle Änderung 
176 124 Wettbewerbsregister löst 

Gewerbezentralregister ab 
Sept 2022 Aktualisierung aufgrund MS Az.: C4-

4000-1-11-13 vom 18.11.2021 

177 111.1H, 111.1 
StB, 111.1 Wa 

Nr. 11.1: GZR > WReg Sept 2022 Aktualisierung aufgrund MS Az.: C4-
4000-1-11-13 vom 18.11.2021 

178 R340 Wertgrenzen Sept 2022 Aktualisierung aufgrund MS Az.: 
StMB-23-40017-2-6-6 vom 
08.09.2022 / Änderung der VVöA 

179 4400 Entfall Empfangsbestätigung Sept 2022 Aktualisierung 

180 2492 Aktualisierung von 
Verlinkungen  

Sept 2022 Aktualisierung 

181 R340 Dokumentation Bestellschein 
> 5.000 €  

Nov 2022 Aktualisierung und Ergänzung 

182 R225 Nr. 9 Nov 2022 Aktualisierung 

183 127 Anpassung der 
Unterschriftserfordernis 

Nov 2022 Aktualisierung 

184 127 Anpassung der Auswahlfelder, 
Ergänzung Name für Textform 

Dez 2022 Aktualisierung 

185 7001 VVöA Dez 2022 Bekanntmachung VVöA vom 6. 
September 2022 (BayMBl. Nr. 522) 

186 441, R441 Anwendung für alle Bereiche Jan 2023 Aktualisierung 

187 332, 333, 334, 
336 

Entfall Unterschriftzusatz i.A.  Feb 2023 Aktualisierung 

188 216.FLB Ergänzung FB 237.FLB Feb 2023 Aktualisierung 

189 227.FLB Ergänzung weiteres Kriterium 
Nr. 8 

März 2023 Aktualisierung 

190 2151.FLB  Marz 2023 Redaktionelle Änderungen 

191 2260.StB Aktualisierung der Regelwerke April 2023 Aktualisierung  
 
 

192 225, R225 Ersatz Fachserie 17, Reihe 2 
durch Statistischen Bericht 
bzw. Online-Datenbank 

April 2023 Aktualisierung  
 

193 3211 
 

 

Ergänzung Verweise auf FB 
216 Nrn. 1 und 2, FB 235 

Mai 2023 Aktualisierung und Ergänzung 
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194 111.4 Aktualisierung Bezeichnung 
BMDV, ergänzender Zusatz 
„nur für Bundesvorlagen“ 

Mai 2023 Aktualisierung  

195 450.StB Ersatz Fachserie 17, Reihe 2 
durch Statistischen Bericht 
bzw. Online-Datenbank 

Mai 2023 Aktualisierung 

196 250.Wa Entfall Verweis auf 
Bieterangaben-Verzeichnis 
unter Nr. 4.1 

Mai 2023 Redaktionelle Änderung 

197 R012, R012.Wa Geänderte Zuständigkeit für 
sofortige Beschwerden gegen 
Entscheidungen der 
Vergabekammern Nord-
/Südbayern 

Mai 2023 Redaktionelle Änderung 

198 2492 Anpassung an neue 
Softwarestände 

 Redaktionelle Änderung 

199 225a Aufnahme in VHB Bayern Juli 2023 MS Az.: 23-40012.1-3-2-36 vom 
14.07.2023  

200 R225 und 225a Aufnahme von Hinweisen zu 
FB 225a, Aktualisierung BMDV 

Juli 2023 MS Az.: 23-40012.1-3-2-36 vom 
14.07.2023  

201 R411.H  Juli 2023 Redaktionelle Änderung 
202 3211 Überarbeitung Nr. 1.9, 

Ergänzung unter Nr. 2.1 aus 
HVA B-StB 

Aug 2023  

203 211FLB Präzisierung hinsichtlich 
Verhandelbarkeit unter Nr. 10 

Aug 2023  

204 214.LE Entfall Nr. 4 (RC-Baustoffe)  Aug 2023 Einführung der EBV zum 01.08.2023 
205 R214.LE und 

2140.LE 
 Aug 2023 Redaktionelle Änderung 

206 002 Aufnahme FB 225a Aug 2023 Redaktionelle Änderung 

207 2481 Grundlegende Überarbeitung, 
aufgrund Entfall der 
Übergangsregelungen DAkkS-
Akkreditierung 

Aug 2023 UMS vom 21.12.2021, Az.  
62a-U8640-2021/5-9 vom 30.06.2022 

208 3214  Nov 2023 Redaktionelle Änderung 
209 2260.StB  Nov 2023 Redaktionelle Änderung 
210 338 Vorgaben zur eRechnung 

aktualisiert 
Nov 2023  

211 1230EU  
 

Anpassungen e-Forms, 
aus 123 wird 1230 

Dez 2023 Einführung e-Forms zum 25.10.2023 

212 R1230EU Anpassungen e-Forms, 
aus R123 wird R1230 

Dez 2023 Redaktionelle Änderung 

213 123VS Verweis auf e-Forms Nr. 18 Dez 2023 Redaktionelle Änderung 
214 340 Vorgaben zur eRechnung 

aktualisiert,  
Ergänzung BImA-Vorgaben 

Dez 2023 Redaktionelle Änderung 

215 R340 Wertgrenzen  Dez 2023 Aktualisierung aufgrund MS Az.: StMB-
23-40017-2-7-1 vom 26.10.2023 / 
Änderung der VVöA 

216 7001 VVöA Dez 2023 Änderung VVöA vom 19. 09.2023  
217  Übersicht Wertgrenzen  Dez 2023 Aktualisierung aufgrund MS Az.: StMB-

23-40017-2-7-1 vom 26.10.2023 / 
Änderung der VVöA 
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218 125.H Fußzeile S.1  Dez 2023 GMBl 2023 S. 542-620 vom 
12.04.2023 

219 126.H Fußzeile S.1  Dez 2023 GMBl 2023 S. 542-620 vom 
12.04.2023 

220 247.H Fußzeile S.1  Dez 2023 GMBl 2023 S. 542-620 vom 
12.04.2023 

221 R247.H Nr. 2.1 Dez 2023 GMBl 2023 S. 542-620 vom 
12.04.2023 

222 R211 EU Nrn. 2, 3 
 

Jan 2024 Redaktionelle Änderung 

223 2440 Bezüge Datenschutzregelung Feb 2024 Aktualisierung 
224 214.LE Nrn.4, 5, 12, 16  Feb 2024 Redaktionelle Änderung LE 

225 2481 Ergänzung Farbrand 
[H/StB/Wa] 

März 2024 Aktualisierung 

226 225 Entfall Farbrand März 2024 Aufnahme von FB 225 in FB 214.LE, 
Nr. 12 

227 1230EU Aktualisierung;  
Ergänzung Textbaustein zu 
Eignungskriterium "Technische 
und berufliche Leistungsfähig-
keit" bzgl. Anforderung an  
Nachweise vergleichbarer 
Referenzen für präqualifizierte 
Unternehmen 

Mai 2024 Fortschreibung auf eForms-DE 
Standard Version 1.2.0; 
Beschluss der VK Südbayern vom 
27.02.2024 - 3194.Z3-3_01-23-61 

228 R1230EU Berichtigung e-forms Mapping Juni 2024 Redaktionelle Änderung 
229 2441 Ergänzung Nr. 4.7 mit Anlage  Juni 2024 Aktualisierung 

230 3216 Nr. 2.6  Juli 2024 Redaktionelle Änderung 
231 3216EU Nrn. 2, 2.6 Juli 2024 Redaktionelle Änderung 
232 3216 

Anschreiben  
Überarbeitung Juli 2024 Redaktionelle Änderung 

233 227.FLB C) Kriterium Preis / Punkt b Juli 2024 Redaktionelle Änderung 

234 211.FLB  C) und Nrn. 3.1, 3.2, 3.4 Juli 2024 Redaktionelle Änderung 
235 211EU.FLB C) und Nrn. 3.1, 3.2, 3.4 Juli 2024 Redaktionelle Änderung 
236 1311 Nrn. 3.1, 3.2, 3.4, 6  Juli 2024 Redaktionelle Änderung 

237 1311EU Nrn. 3.1, 3.2, 3.4, 6  Juli 2024 Redaktionelle Änderung 
238 1311VS Nrn. 3.1, 3.2, 3.4, 6  Juli 2024 Redaktionelle Änderung 
239 2151.FLB XI.1, XI.2, XII Juli 2024 Redaktionelle Änderung 

240 2270.StB Neues Formblatt Juli 2024 Einführung Nachhaltiger Zuschlagskriterien 
in Straßenbau und Wasserwirtschaft 
(StMB-23-40012.1-3-3-19) 

241 R2270.StB Neue Richtlinie Juli 2024 Einführung Nachhaltiger Zuschlagskriterien 

242 2271.StB Neues Formblatt Juli 2024 Einführung Nachhaltiger Zuschlagskriterien 

243 2272.StB Neues Formblatt Juli 2024 Einführung Nachhaltiger Zuschlagskriterien 

244 2273.StB Neues Formblatt Juli 2024 Einführung Nachhaltiger Zuschlagskriterien 

245 2274.StB Neues Formblatt Juli 2024 Einführung Nachhaltiger Zuschlagskriterien 

246 2275.StB Neues Formblatt Juli 2024 Einführung Nachhaltiger Zuschlagskriterien 

247 2277.StB Neues Formblatt Juli 2024 Einführung Nachhaltiger Zuschlagskriterien 

248 339.H Vereinheitlichung Vergabe- 
und Auftragsnummer 

Juli 2024 Redaktionelle Änderung 

249 214.H Land Ergänzung Nr. 10 Aug 2024 Redaktionelle Änderung 
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250 214.H Bund  Aug 2024 Beibehaltung in bisheriger Fassung als 
Version BUND 

251 214.StB Land Ergänzung Nr. 11 Aug 2024 Redaktionelle Änderung 
252 214.StB Bund  Aug 2024 Beibehaltung in bisheriger Fassung als 

Version BUND 
253 614.RV Land Ergänzung Nr. 10 Aug 2024 Redaktionelle Änderung 

254 614.RV Bund  Aug 2024 Beibehaltung in bisheriger Fassung als 
Version BUND 

255 002  Aug 2024 Aktualisierung 
256 213.FLB Anlagen: Ergänzung 2292.StB Dez 2024 Redaktionelle Änderung 
257 7001  Jan 2025 VVöA vom 18.12.2024: neue 

Wertgrenzen 
258 214.LE Entfall Nr. 3,  Ergänzung Nr. 

13  
Jan 2025 Redaktionelle Änderung 

259 2140.LE Wegfall von Strichlinien Jan 2025 Redaktionelle Änderung  
260 125.H Fußnote 2 Jan 2025 Redaktionelle Änderung 
261 126.H Fußnote 2 Jan 2025 Redaktionelle Änderung 

262 001 Nr. 1 Feb 2025 Anpassungen an neue Wertgrenzen  
263 R012 Teil A, Nrn. 2.1, 2.2, 5, 6 Feb 2025 Anpassungen an neue Wertgrenzen,  

sowie redaktionelle Änderungen (Teil A 
Nrn. 2.2, 5, 6) 

264 R100 Nrn. 1.3, 2, 5.4, 6.3.1, 8, 9 Feb 2025 Anpassungen an neue Wertgrenzen,  
sowie redaktionelle Änderungen (Teil A 
Nrn. 2.2, 5, 6) 

265 R111 Nrn. 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4 Feb 2025 Anpassungen an neue Wertgrenzen g 
266 Wertgrenzen-

übersicht 
 Feb 2025 Neue Wertgrenzen  

267 1110 Neues Formblatt – 
Dokumentation Direktauftrag 
Land 

Feb 2025 Umsetzung Wertgrenzenerhöhung 
Direktauftrag gem. VVöA  

268 1230EU entfallen Feb 2025 Bereitstellung nur noch im Internet – 
dort unter Arbeitshilfen zum VHB 
Bayern: 
https://www.stmb.bayern.de/buw/bauth
emen/vergabeundvertragswesen/baua
uftraege/index.php 

269 R1230EU Nr. 5 Feb 2025 Redaktionelle Änderung 

270 R1240 Nrn. 1, 6, 7 Feb 2025 Anpassungen an neue Wertgrenzen 
gem. VVöA vom 18.12.2024 (Nr. 1) 
sowie redaktionelle Änderungen (Nrn. 
6, 7) 

271 2110 Neues Formblatt – Anfrage 
Direktauftrag Land 

Feb 2025 Umsetzung Wertgrenzenerhöhung 
Direktauftrag gem. VVöA 

272 2130 Neues Formblatt – 
Direktangebot Land 

Feb 2025 Umsetzung Wertgrenzenerhöhung 
Direktauftrag gem. VVöA 

273 227.FLB C) Kriterium Preis / Punkt b Feb 2025 Redaktionelle Änderung 
274 2410 Neues Formblatt – Abfall EBV Feb 2025 Umsetzung Ersatzbaustoffverordnung 

275 R250 Nrn. 1.1.2, 1.2.2-1.2.4, 2, 4.1, 
4.3-4.5, 5, 6, 9-12, 15, 17, 18  

Feb 2025 Redaktionelle Änderung 

276 R340  Feb 2025 Redaktionelle Änderung 
277 3400 Neues Formblatt –

Direktauftrag Land 
Feb 2025 Umsetzung Wertgrenzenerhöhung 

Direktauftrag gem. VVöA  
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278 R3400 Neue Richtlinie – Direktauftrag 
Land 

Feb 2025 Umsetzung Wertgrenzenerhöhung 
Direktauftrag gem. VVöA  

279 R611 Nrn. 1 und 3.3 Feb 2025 Streichung erfolgter Ergänzungen 
280 611EU RV 

Bund, 611VS 
RV, 611RV, 
611BU 

Nr. 3 Feb 2025 Redaktionelle Änderung 

281 611EU RV Land B) Ersatz FB 241 durch FB 
2410, Nr. 3 

Feb 2025 Redaktionelle Änderung 

282 614 RV Bund 
und Land 

Ergänzung Nr. 1.2.1  Feb 2025 Redaktionelle Änderung 

283 R614 Ergänzung Hinweise zu in FB 
614 ergänzter Nr. 1.2.1  

Feb 2025 Redaktionelle Änderung 

284 R617 Nrn. 1.1, 1.4 Feb 2025 Redaktionelle Änderung 

285 7201  MRdS IIZ5- 40011-045/05 vom 
28.06.2010 zur Bekämpfung 
von Schwarzarbeit entfällt 

Feb 2025 Aufgehoben durch StMB-23-4000-1-
11-19 vom 25.05.2022  

286 7201 MRdS IIZ5 3219-001/90 vom 
24.09.2007 zur Einholung der 
Gewerbezentralregisterauszüg
en entfällt 

Feb 2025 Aufgehoben durch StMB-23-4000-1-
11-19 vom 25.05.2022 

287 Anhang 16  Vergaben an 
Flussmeisterstellen 

Feb 2025 Entfällt 

288 2481 Aktualisierung einer Verlinkung Feb 2025 Aktualisierung 
289 002  Feb 2025 Aktualisierung 
290 R012.LE Nrn. 2 und 3 März 2025 Redaktionelle Änderung 

291 211 Ersatz FB 241 durch 2410 bei 
H-Land, STB-Bund/-Land, Wa, 
LE 

März 2025  

229
2 

211EU Ersatz FB 241 durch 2410 bei 
H-Land, STB-Bund/-Land, Wa, 
LE 

März 2025  

293 2110 Nr.. 2.1 April 2025  

294 534.StB Nr. I 2019 Nachholen der Aktualisierung 
295 3400 Bezeichnung, Nrn.1, 3, 

elektronische Kommunikation 
April 2025 Redaktionelle Änderung 

296 2130  April 2025 Redaktionelle Änderung 

297 1110  Mai 2025 Redaktionelle Änderung 
298 3215  Mai 2025 Redaktionelle Änderung 
299 012.Wa  Mai 2025 Redaktionelle Änderung 

300 Wertgrenzen-
übersicht - 
Anlage zu R111 

Aktualisierung der 
Wertgrenzen  

Mai 2025 Aktueller Fassung ab sofort im Intranet 
(Bayerisches Behördennetz) – dort 
unter Arbeitshilfen: 
https://www.vergabeundvertrag.bybn.d
e/arbeitshilfen/index.html 

301 111.0 Ergänzung Vergabedaten in 
Kopfzeilen, Nrn. 1.4, 2.1, 7.2  

Mai 2025  

302 111.0.T Ergänzung Vergabedaten in 
Kopfzeilen, Nrn. 1.4, 2.1, 9.2 

Mai 2025  

303 111.1.H Ergänzung Vergabedaten in 
Kopfzeilen, Nrn. 2.1, 11.4 

Mai 2025  

304 111.2.H Ergänzung Vergabedaten in 
Kopfzeilen, Nrn. 1.20, 2.1, 11.4 

Mai 2025  
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305 111.1.StB Ergänzung Vergabedaten in 
Kopfzeilen, Nr. 2.1 

Mai 2025  

306 111.2.StB Ergänzung Vergabedaten in 
Kopfzeilen, Nrn. 2.1 

Mai 2025  

307 111.1.Wa  Ergänzung Vergabedaten in 
Kopfzeilen, Nrn. 2.1, 11.4 

Mai 2025  

308 111.2.Wa Ergänzung Vergabedaten in 
Kopfzeilen, Nrn. 2.1, 11.4 

Mai 2025  

309 111.LE  Mai 2025 Redaktionelle Änderung 
310 2110.FLB Änderung der FB-Nummer 

(vierstellig) und der im FB 
angegebenen FB-Nummern, 
Ergänzungen aufgrund 
Anwendungen auch im 
Brückenbau 

Mai 2025 Keine Entsprechung im VHB Bund 

311 2110EU.FLB sh. oben (lfd. Nr. 310)  Mai 2025 sh. oben 
312 2130.FLB sh. oben (lfd. Nr. 310),  

Ergänzung Unterschriftenfeld 
um Ausschlussgründe 

Mai 2025 Redaktionelle Änderung 

313 2151.FLB.H sh. oben (lfd. Nr. 310) – 
bislang 2151.FLB, 
Präzisierung Überschrift S. 1 

Mai 2025  

314 2151.FLB.Brücke Neues Formblatt  Mai 2025  
315 2160.FLB sh. oben (lfd. Nr. 310) – 

bislang 216.FLB, Nrn. 1.1, 1.3, 
3.1, 3.4 

Mai 2025 Redaktionelle Änderung 

316 2270.FLB.H sh. oben (lfd. Nr. 310) – 
bislang 227.FLB 

Mai 2025  

317 2270.FLB. Brücke Neues Formblatt  Mai 2025  

318 2370.FLB sh. oben (lfd. Nr. 310) – 
bislang 237.FLB 

Mai 2025  

319 241 Nachtrag der Farbrandstreifen  Mai 2025  
320 2410 Nachtrag der Farbrandstreifen  Mai 2025  
321 R241 / 2410 Richtlinie für beide FB gültig Mai 2025  

322 R340 Änderungen Bundesbau Mai 2025 Redaktionelle Änderung 
323 R3400 Aufnahme Regelungen für 

Bundesbau 
Mai 2025 Redaktionelle Änderung 

324 001  Mai 2025 Aktualisierung 

325 002  Mai 2025 Aktualisierung 
326 340 Begründung für die Art der 

Vergabe, Ankreuzfeld, Seite 3 
 
Okt 2025 

 
Aktualisierung 

327 R 340 Konkretisierung des 
Bestellscheins für Anwendung 
bei Direktaufträgen 

 
 
Okt 2025 

 
 
Aktualisierung 

328 R 3400 Nr. 1 und Nr. 3 Okt 2025 Aktualisierung 
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3 Die vorherige Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr 
ist erforderlich bei 

 Vergaben von Leistungen nach VOB im Straßenbau, wenn die Auftragssumme 
 - 10.000.000 € [brutto] bei Bundesfernstraßen 
 -   5.000.000 € [brutto] bei Staatsstraßen 
 überschreitet. 
  
4 Beteiligung der Fachaufsicht führenden Ebene 
  
4.1 Unterrichtung (außer Bundeshochbau) 
  
 Die Fachaufsicht führenden Ebene ist in nachfolgenden Fällen rechtzeitig zu unterrichten.  

Sie entscheidet, ob und in welchem Umfang sie im Einzelfall mitwirkt. 
 - Feststellungen oder Vorliegen von Anhaltspunkten für ein wettbewerbsbeschränkendes Verhalten, 

z.B. Preisabreden, 
 - Berufung eines Bieters auf Irrtum, 
 - schwere Verfehlungen des Bewerbers oder Bieters, 
  
4.2 Mitwirkung (Bundeshochbau) 

 
Die Mitwirkung der Fachaufsicht führenden Ebene ist erforderlich bei 
- Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm, 
- der Wertung von Angeboten mit fehlendem/n Preis(en), sofern sie für den Zuschlag in Betracht kom-

men (siehe Richtlinie 321.H Nummer 2.2 und 3.3), 
- Berufung eines Bieters auf Irrtum, 
- Beanstandungen (Rügen), denen nicht abgeholfen werden soll, 
- Nachprüfungsverfahren, 
- Vereinbarung von Vorauszahlungen nach Vertragsabschluss, 
- Vorliegen von Preisen in einem auffälligen Missverhältnis zur Bauleistung (siehe Richtlinie 321.H 

Nummer 3.3 und Leitfaden 510 Nummer 2.1.1), 
- Mängelansprüchen, 
- Geltendmachung von Schadensersatz- / Entschädigungsansprüchen, 
- Unterbrechung der Verjährungsfrist bzw. Hemmung des Ablaufes der Verjährung, 
- der Entscheidung über Schadensersatz- / Entschädigungsansprüche, z.B. nach § 6 Absatz 6 

VOB/B, 
- der Entscheidung über Maßnahmen aufgrund Zahlungseinstellung des Auftragnehmers oder Insol-

venzverfahren. 
  
5 Das Bayerische Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr, Referat für Vergabe- und Ver-

tragsmanagement, ist zusätzlich unverzüglich zu unterrichten bei 
  
 schweren Verfehlungen des Auftragnehmers, § 16 Abs. 2 Nr. 3, § 16 Abs. 1 Nr. 10 (z.B. bei Verdacht 

auf Bestechung und bei vorsätzlich falschen Angaben).  
  
  
6 Nachprüfungsstelle nach § 21 VOB/A 
  
 Bereich Hochbau: 
 Nachprüfungsstelle bei Baumaßnahmen des Landes (inklusive Hochschulbau) und der Schlösser- und 

Seenverwaltung ist die zuständige Regierung. Bei Baumaßnahmen des Bundes ist die Nachprüfungs-
stelle die Landesbaudirektion Bayern, bei Maßnahmen der Landesbaudirektion Bayern das Staatsmi-
nisterium für Wohnen, Bauen und Verkehr, Referat für Vergabe- und Vertragsmanagement. 

  
 Bereich Straßenbau: 
 Nachprüfungsstelle ist bei den Staatlichen Bauämtern die zuständige Regierung, bei Maßnahmen der 

Landesbaudirektion Bayern das Staatsministerium für Wohnen, Bauen und Verkehr, Referat für 
Vergabe- und Vertragsmanagement. 
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7 Nachprüfungsbehörde nach § 21 EU VOB/A 
  
 Bereich Hochbau: 
 Nachprüfungsbehörde bei Baumaßnahmen des Landes und beim Hochschulbau ist die Vergabekam-

mer Südbayern bzw. Nordbayern, bei Baumaßnahmen des Bundes die Vergabekammer des Bundes. 
  
 Bereich Straßenbau: 
 Nachprüfungsbehörde ist die Vergabekammer Südbayern bzw. Nordbayern. 
  
  
8 Nachprüfungsverfahren nach § 155 ff GWB 
  
 Das Bayerische Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr ist zu unterrichten, wenn in einem 

Nachprüfungsverfahren nach § 155 ff GWB gegen Entscheidungen der Vergabekammer sofortige Be-
schwerde zur 2. Instanz (Bayerisches Oberstes Landesgericht bzw. Oberlandesgericht Düsseldorf bei 
Bundeshochbaumaßnahmen) eingereicht wird und zwar unabhängig davon, wer die Beschwer-
deinstanz anruft. In diesen Fällen ist dem Bayerischen Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr 
unverzüglich eine Kopie der Entscheidung der Vergabekammer sowie der Beschwerdeschriftsatz zu-
zuleiten. 

  
 

B Vertragsabwicklung 
  
  
1 Bearbeitung von Nachträgen 
  
 Nachträge mit erheblichen finanziellen Auswirkungen und Nachträge deren Beurteilung vertiefte Kennt-

nisse erfordern (Beurteilung der Berechtigung der Forderung und/oder der Vergütungszuordnung und 
-berechnung) werden von der zuständigen Fachabteilung, in der Regel zusammen mit der Technischen 
Geschäftsleitung, bearbeitet. 

  
  
2 Aufgaben der Rechtsabteilung 
  
2.1 Im Rahmen der Vertragsabwicklung berät die Rechtsabteilung soweit erforderlich die jeweils zustän-

dige Fachabteilung des Bauamtes. 
  
 Sie ist insbesondere zu beteiligen bei 
  
 - der Bearbeitung von Nachträgen mit erheblichen finanziellen Auswirkungen, in jedem Fall bei 

Nachträgen wegen Behinderung und Bauzeitverzögerung bzw. -beschleunigung, die auf § 642 
BGB, § 2 Abs. 5 VOB/B oder auf eine andere Rechtsgrundlage gestützt werden 

 - der Bearbeitung von Schadensersatzansprüchen, z.B. nach § 6 Abs. 6 VOB/B und von Ansprü-
chen wegen Gefahrtragung für erbrachte Leistungen, § 7 VOB/B 

 - Kündigung des Vertrages durch den Auftraggeber, § 8 VOB/B 
 - Mängelansprüchen, die vom Anspruchsgegner bestritten werden oder die erhebliche finanzielle 

Auswirkungen haben können 
 - Unterbrechung der Verjährungsfrist bzw. Hemmung des Ablaufes der Verjährung 
 - bei allen Fällen der Nr. B3 
 - bei negativer Referenzbescheinigung (FB 444). 
  
2.2 Die Vertretung vor Gericht obliegt dem Landesamt für Finanzen (Fiskalate), soweit sie nicht im Einzelfall 

auf das Bauamt oder der Landesbaudirektion Bayern übertragen wurde. Wurde die Prozessführung auf 
das Bauamt übertragen, ist die Rechtsabteilung des Bauamtes zuständig. 

 Rechtsstreitigkeiten, wie z.B. Mahnbescheide, Klagen (auch hinsichtlich Rückforderungen wegen Über-
zahlungen), Streitverkündungen und selbstständige Beweisverfahren nach § 485 ZPO, werden von der 
Rechtsabteilung des Bauamts bearbeitet, die von den zuständigen Fachabteilungen unterstützt wird. 
Die Rechtsabteilung führt die Korrespondenz mit dem Landesamt für Finanzen (Fiskalate) bzw. der 
Landesbaudirektion Bayern, falls dieser die Prozessführung übertragen wurde. 

  
2.3 Soweit die Rechtsabteilung nicht mit einem/einer Bediensteten mit der Befähigung zum Richteramt 

besetzt ist, obliegt die rechtliche Betreuung der Fachaufsicht führenden Ebene. 
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3 Beteiligung der Fachaufsicht führenden Ebene 
  
3.1 Unterrichtung (außer Bundeshochbau) 
 Die Fachaufsicht führende Ebene ist in nachfolgenden Fällen rechtzeitig zu unterrichten.  

 
Sie entscheidet, ob und in welchem Umfang sie im Einzelfall mitwirkt. 

 - Ansprüche mit erheblichen finanziellen Auswirkungen wegen Behinderung und Bauzeitverzöge-
rung bzw. -beschleunigung, z.B. nach § 2 Abs. 5, § 6 Abs. 6 VOB/B bzw. § 642 BGB oder wegen 
Gefahrtragung für erbrachte Leistungen, § 7 VOB/B 

 - Mängelansprüche mit erheblichen finanziellen Auswirkungen 
 - Zahlungseinstellung eines Auftragnehmers 
 - Kündigung des Vertrages durch den Auftragnehmer, § 9 VOB/B 
 - Vereinbarung von Vorauszahlungen nach Vertragsschluss 
 - Zahlungen an Gläubiger des Auftragnehmers (z.B. § 16 (6) VOB/B) 
 - Schwere Verfehlungen des Auftragnehmers (siehe RiLi 400, Nr. 11) 
  
3.2 Mitwirkung (Bundeshochbau) 
  
 Die Mitwirkung der Fachaufsicht führenden Ebene ist erforderlich bei 
 - Vereinbarungen von Vorauszahlungen nach Vertragsabschluss, 
 - Vorliegen von Preisen in einem auffälligen Missverhältnis zur Bauleistung (siehe Richtlinie 321.H 

Nr. 3.3.2 und Leitfaden 510 Nr. 2.1.1) 
 - Mängelansprüchen (vgl. RiLi 400, Nr. 11), 
 - Geltendmachung von Schadensersatz- /Entschädigungsansprüchen, 
 - Unterbrechung der Verjährungsfrist bzw. Hemmung des Ablaufes der Verjährung, 
 - der Entscheidung über Schadensersatz- /Entschädigungsansprüche, z.B. nach § 6 Abs. 6 VOB/B, 
 - der Entscheidung über Maßnahmen aufgrund Zahlungseinstellung des Auftragnehmers oder In-

solvenzverfahren. 
  
3.3 Zustimmung (Bundeshochbau) 
  
 Die vorherige Zustimmung der Fachaufsicht führenden Ebene ist erforderlich bei  
 - Ausschluss von Unternehmen und/oder der Beurteilung von Selbstreinigungsmaßnahmen 
 - Kündigung des Vertrages, 
 - Zahlung an Gläubiger des Auftragnehmers. 
  
3.4 Weisung der Fachaufsicht führenden Ebene (Bundeshochbau) 
 Weisung der Fachaufsicht führenden Ebene ist unverzüglich einzuholen bei 
 - Klagen, 
 - Mahn- und Vollstreckungsbescheiden, 
 - Selbständigen Beweisverfahren. 
  
  
4 Zentrale Bearbeitung von Zahlungseinstellungen durch den Auftragnehmer bzw. bei Insolvenz-

verfahren 
  
 Die Zentrale Insolvenzstelle an der Landesbaudirektion Bayern ist zuständig für die Koordination der 

Zahlungsabwicklung bei Zahlungseinstellungen durch den Auftragnehmer bzw. bei Insolvenzverfahren.  
Sie unterrichtet die Staatlichen Bauämter und andere mit Bauaufgaben des Bundes oder Landes be-
trauten Behörden über Zahlungseinstellungen bzw. Insolvenzverfahren, siehe auch § 8 Abs. 2 VOB/B. 
Zahlungen dürfen in diesen Fällen nur mit ihrer Zustimmung geleistet werden.  
Die Vergabestelle unterrichtet unverzüglich die Zentrale Insolvenzstelle an der Landesbaudirektion 
Bayern, wenn ihr bekannt wird, dass ein Auftragnehmer seine Zahlungen eingestellt hat, die Eröffnung 
des Insolvenzverfahrens über sein Vermögen beantragt oder das Verfahren eröffnet worden ist. 
Die Kündigung des Vertrags nach § 8 Abs. 2 VOB/B ist erst zulässig, nachdem die Landesbaudirektion 
Bayern das Vorliegen der Kündigungsvoraussetzung nach § 8 Abs. 2 bestätigt hat. 

  
  
5 Entscheidungen nach § 18 Abs. 2 VOB/B 
  
 Bereich Hochbau: 
 Die Entscheidung nach § 18 Abs. 2 VOB/B trifft bei Baumaßnahmen des Landes und beim Hochschul-

bau (ohne Maßnahmen der Schlösser- und Seenverwaltung) die zuständige Regierung, bei Baumaß-
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nahmen des Bundes die Landesbaudirektion Bayern und bei Maßnahmen der Landesbaudirektion Bay-
ern das Staatsministerium für Wohnen, Bauen und Verkehr, Referat für Vergabe- und Vertragsmanage-
ment.  

  
 Bereich Straßenbau:  
 Die Entscheidung nach § 18 Abs. 2 VOB/B trifft bei allen Baumaßnahmen der Staatlichen Bauämter 

die zuständige Regierung und bei Maßnahmen der Landesbaudirektion Bayern das Staatsministerium 
für Wohnen, Bauen und Verkehr, Referat für Vergabe- und Vertragsmanagement. 

 



http://www.vergabe.bayern.de/
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Vergabeart nach VOB 
Wertgrenze  

(ohne Umsatzsteuer) 

Direktauftrag: 
- ohne Genehmigung der Vergabeart durch das ALE 

- mit Genehmigung der Vergabeart durch das ALE 

 

10.000 € 

250.000 € 1) 

Freihändige Vergabe und  
Beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb: 
Mit mindestens drei nachgewiesenen Angebotsaufforderungen 

- ohne Genehmigung der Vergabeart durch das ALE 

- mit Genehmigung der Vergabeart durch das ALE 

 
 
 

100.000 € 

1.000.000 € 2) 

        1) abweichend von § 3a Abs. 4 Satz 1 VOB/A Ausgabe 2019 in Anlehnung an Nr. 1.2.1 der Be-
kanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums des Innern, für Sport und Integration vom 
31.07.2018 Az. B3-1512-31-19 (AllMBl. S. 547), zuletzt geändert mit Bekanntmachung vom 
27.12.2024 Az. B3-1512-33-38 (BayMBl. 2025 Nr. 11, Vergabe von Aufträgen im kommunalen 
Bereich)  

        2) abweichend von § 3a Absätze 2 und 3 VOB/A Ausgabe 2019 in Anlehnung an Nr. 1.2.2 der Be-
kanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums des Innern, für Sport und Integration vom 
31.07.2018 Az. B3-1512-31-19 (AllMBl. S. 547), zuletzt geändert mit Bekanntmachung vom 
27.12.2024 Az. B3-1512-33-38 (BayMBl. 2025 Nr. 11, Vergabe von Aufträgen im kommunalen 
Bereich) 

 
 
 
 
3 Das Amt für Ländliche Entwicklung ist im Einzelnen wie folgt zuständig bzw. zu beteiligen oder 

zu unterrichten: 

Vergabe: 
- Freigabe der Vergabeunterlagen (Ausnahme: Vergaben nach dem Bestellscheinverfahren), 

- Leitung des Eröffnungstermins (Ausnahme: Vergaben nach dem Bestellscheinverfahren),  

- Unterrichtung bei Feststellungen oder Vorliegen von Anhaltspunkten für ein wettbewerbsbe-
schränkendes Verhalten, z. B. Preisabreden, 

- Unterrichtung bei Berufung eines Bieters auf einen Irrtum, 

- Beteiligung am Aufklärungsgespräch gemäß § 15 Abs. 1 Nr. 1 VOB/A, 

- Unterrichtung bei schweren Verfehlungen des Bewerbers oder Bieters, 

- Unterrichtung bei Insolvenz des Bewerbers oder Bieters, 

- Zustimmung zur Aufhebung der Ausschreibung nach § 17 VOB/A, 

- Zustimmung zur Zuschlagserteilung, 

- Zuständig als Nachprüfungsstelle nach § 21 VOB/A. 

 

Vertragsabwicklung: 
- Genehmigung von Nachträgen, 

- Genehmigung von wesentlichen Abweichungen vom Bauentwurf, 

- Zustimmung zur Vertragskündigung durch den Auftraggeber, (§ 8 VOB/B), 

- Unterrichtung bei Kündigungsandrohung durch den Auftragnehmer, 

- Unterrichtung bei Zahlungseinstellung eines Auftragnehmers, Insolvenzverfahren, 
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- Unterrichtung bei Zahlungen an Gläubiger des Auftragnehmers, 

- Unterrichtung bei schweren Verfehlungen des Auftragnehmers, 

- Ladung zur Abnahme der Leistung, 

- Entscheidungen nach § 18 Abs. 2 VOB/B. 

 

Die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen (§ 13 Abs. 7 VOB/B), die Einleitung eines 
selbstständigen Beweissicherungsverfahrens nach § 485 ZPO und bei der Unterbrechung von Ver-
jährungsfristen bzw. Hemmung des Ablaufs der Verjährung obliegen im Bereich der Ländlichen 
Entwicklung nicht den allgemeinen Vertretungsbehörden nach § 2 VertrV. Hierfür ist die Teilneh-
mergemeinschaft mit Zustimmung des Amtes für Ländliche Entwicklung selbst zuständig. 
 

 

4 Das Bayerische Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr ist zusätzlich zu unterrichten 
bei 
 
schweren Verfehlungen des Auftragnehmers, § 16 Abs. 2 Nr. 3 und § 16 Abs. 1 Nr. 10 VOB/A (z. B. 
bei Verdacht auf Bestechung und bei vorsätzlich falschen Angaben). 
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5.4 Für den Bereich der Staatsbauverwaltung und der Wasserwirtschaftsverwaltung gilt aufgrund 
des Einsatzes der Vergabeplattform www.vergabe.bayern.de: 
 
Wesentlicher Bestandteil der Dokumentation im Hochbau sind die Inhalte der Formblätter 
Vergabedokumentation 111.0 (nationale Vergabeverfahren o.T.), 111.0T (nationale Vergabeverfahren 
m.T.), 111.1H (nationale oder EU-Verfahren o.T.), 111.2H (nationale oder EU-Verfahren m. T.) 
ergänzt durch die Formblätter 311 bzw. 312.2, 313.1 – 313.4 sowie Ausdrucke aus der 
Vergabeplattform zur Auskunftserteilung an die Bewerber und Bieter und je nach Bedarf als Anlagen 
die Formblätter 3210, 3211, 3212, 3213, 3214 und 3215. Bei Nachforderung von Unterlagen ergänzt 
um das Formblatt 3216.  
 
Für den Straßenbau sind die Inhalte der Formblätter Vergabedokumentation 111.0 (nationale 
Vergabeverfahren o.T.), 111.0T (nationale Vergabeverfahren m.T.), 111.1StB (nationale oder EU-
Verfahren o.T.), 111.2StB (nationale oder EU-Verfahren m. T.) ergänzt durch die Formblätter 311 bzw. 
312.2, 313.1 – 313.4 sowie Ausdrucke aus der Vergabeplattform zur Auskunftserteilung an die 
Bewerber und Bieter und je nach Bedarf als Anlagen die Formblätter 3210, 3211, 3212, 3213, 3214 
und 3215. Bei Nachforderung von Unterlagen ergänzt um das Formblatt 3216. 
 
Aufgrund der Nutzung der Vergabeplattform www.vergabe.bayern.de wurden diese Formblätter für 
die Vergabedokumentation auf den Workflow der Vergabeplattform und der Organisation der 
Staatlichen Bauämter abgestimmt.  
 
Für die Wasserwirtschaftsämter sind die Inhalte der Formblätter Vergabedokumentation 111.1Wa 
(nationale oder EU-Verfahren o.T.), 111.2Wa (nationale oder EU-Verfahren m. T.) ergänzt durch die 
Formblätter 311 bzw. 312.2, 313.1 – 313.4 sowie Ausdrucke aus der Vergabeplattform zur 
Auskunftserteilung an die Bewerber und Bieter und je nach Bedarf als Anlagen die Formblätter 3210, 
3211, 3212, 3213, 3214 und 3215 wesentlicher Bestandteil der Dokumentation. Bei Nachforderung 
von Unterlagen ergänzt um das Formblatt 3216. 
 
Vergabestellen sonstiger Behörden Bayerns (nicht Staatsbauverwaltung), die die Vergabeplattform 
www.vergabe.bayern.de nicht nutzen, verwenden weiterhin zur Vergabedokumentation die 
Formblätter 111.H, 311, 312, 321, 314EU.H, 313, 321.H, 331.H, 351.H und ggf. Beiblätter. 
 
Siehe „Grafische Übersicht Vergabedokumentation.“  
 
Die Dokumentation von Direktaufträgen bei Landesbaumaßnahmen erfolgt nach den Richtlinien 
3400 – Direktauftrag. 

  
5.5 Die Vergabestelle hat jede eingegangene Rüge oder Beanstandung zu registrieren, unverzüglich und 

sorgfältig zu prüfen, in begründeten Fällen abzuhelfen sowie in der Vergabedokumentation zu 
dokumentieren. Soll nicht abgeholfen werden, ist die Aufsicht führende Ebene unverzüglich zu 
beteiligen. 
 
Am Ende jeder Mitteilung einer Vergabestelle an den Rügenden, dass der Rüge nicht abgeholfen wird, 
ist folgender Hinweis aufzunehmen: „Gemäß § 160 Abs. 3 GWB ist ein Antrag auf Durchführung eines 
Nachprüfungsverfahrens vor der Vergabekammer wegen des gerügten Sachverhalts nur innerhalb 
von 15 Tagen nach Eingang dieser Mitteilung zulässig.“ 
 

5.6 Die in § 20 Abs. 3 VOB/A aufgeführten Angaben sind kurzfristig zu veröffentlichen. 
 

5.7 Dokumentation von Nachsendungen 
Ergibt sich nach Aufforderung zur Angebotsabgabe die Notwendigkeit, Änderungen an den 
Vergabeunterlagen vorzunehmen, sind diese Änderungen zeitgleich allen Bewerbern rechtzeitig vor 
dem Zeitpunkt der Angebotsabgabe zu übersenden. Ggf. ist die Frist für den Ablauf der Angebotsfrist 
zu verschieben. 
Die Änderungen der Vergabeunterlagen sind im Rahmen von Nachsendungen bei den Bewerbern zu 
übermitteln. Diese sind durchzunummerieren. Der Zugang der einzelnen Nachsendungen bei den 
Bewerbern ist durch geeignete Maßnahmen (z.B. Rückbestätigung oder Firmenlog in der 
Vergabeplattform www.vergabe.bayern.de) zu dokumentieren. 
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– Gegebenenfalls schriftlicher Antrag auf Gestattung des Zuschlages (§ 169 Abs. 2 GWB) mit Be-
gründung an die Vergabekammer. 

– Benennung der sonstigen Beteiligten, insbesondere der Bieter in der engeren Wahl, an die Verga-
bekammer. 

– Sicherstellung, dass keine Zuschlagserteilung erfolgt (§ 169 Abs. 1 GWB). Ein dennoch abge-
schlossener Vertrag wäre nach § 135 GWB nichtig. 

– Verlängerung der Bindefrist für alle Bieter der engeren Wahl unter Berücksichtigung der voraus-
sichtlichen Verfahrensdauer (in der Regel ca. 14 Wochen). 

6.3.4 Alle weiteren Verfahrensschritte der Vergabestelle sind mit der Aufsicht führenden Ebene abzustim-
men. 
 

6.3.5 Gegenüber den Bietern ist rechtzeitig vor Ablauf der Bindefrist eine einheitliche Fristverlängerung  
(in Textform) anzustreben. 

  
7 Auftragsänderung während der Vertragslaufzeit 

 
7.1 Änderungen von Aufträgen, die nach Durchführung eines EU-Vergabeverfahrens erteilt 

wurden (2. und 3. Abschnitt der VOB/A) 
 

7.1.1 Vor einer vertragsändernden Anordnung des Auftarggebers ist zu prüfen, ob ein neues Vergabe 
verfahren durchzuführen ist. Dies ist bei wesentlichen Änderungen im Sinne der §§ 22 EU Absatz 1 
bzw. 22 VS Absatz 1 VOB/A der Fall. Dabei ist maßgeblich, ob 

 - die Leistungsänderung abgetrennt und in einem neuen Vergabeverfahren vergeben werden 
können oder 

- der Vertrag gekündigt werden muss und die noch nicht ausgeführten Leistungen samt 
Änderungsleistungen im Anschluss daran einem neuen Vergabverfahren zu unterziehen sind. 

 Das Ergebnis der Prüfung ist zu dokumentieren. 
 

7.1.2 Liegt ein Tatbestand der §§ 22 EU bzw. 22 VS Absatz 2 oder 3 vor und ändert sich der 
Gesamtcharakter des Auftrages nicht, ist kein neues Vergabeverfahren erforderlich. Hierbei ist 
folgendes zu beachten: 

7.1.2.1 Für den Absatz 2 Nummer 1 genannten Fall ist Voraussetzung, dass 
 - in den Vergabeunterlagen bereits klare, genaue und eindeutige formulierte Überprüfungsklauseln 

oder Optionen enthalten und 
- Art, Umfang und Bedngungen für deren Anwendung angegeben sind. 

7.1.2.2 Zusätzliche Leistungen können ohne ein neues Vergabeverfahren beauftragt werden, wenn die 
Leistungen für den vertraglichen Zweck erforderlich sind und ein Wechsel des Auftragnehmers aus 
wirtschaftlichen oder technischen Gründen nicht erfolgen kann und für den Auftraggeber mit 
erheblichen Schwierigkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten verbunden wäre.  

Derartige zusätzliche Leistungen dürfen 50 Prozent der Auftragssumme des Hauptauftrages nicht 
überschreiten. und  dürfen nicht mit dem Ziel aufgeteilt werden, diese Vorschrift zu umgehen. Die 
Begrenzung gilt für jede einzelne Auftragsänderung (Nachtrag), Bemessungsgrundlage bleibt auch 
bei mehreren aufeinander folgenden Nachträgen immer der Hauptauftrag (ohne die bereits erteilten 
Nachträge). 

7.1.2.3 Eine Auftragsänderung ohne neues Vergabeverfahren ist auch zulässig, wenn die erforderliche Än-
derung vom Auftraggeber im Rahmen seiner Sorgfaltspflicht nicht vorhersehbar war. Auch für diesen 
Fall gilt die Beschränkung auf 50 Prozent der Hauptauftragssumme. 

7.1.2.4 Änderungen gemäß Nummern 7.1.2.2 und 7.1.2.3 sind im Amtsblatt der Europäischen Union bekannt 
zu machen, analog der Regelungen der §§ 18 EU bzw. 18 VS Absatz 4 VOB/A für die Verga-
bebekanntmachung. 

7.1.2.5  Die Fälle des Austausches des Auftragnehmers ohne die Verpflichtung zur erneuten Ausschreibung 
sind in den §§ 22 EU bzw. 22 VS Absatz 2 Nummer 4 geregelt. 

7.1.2.6 Darüber hinaus ist Vertragsänderung ohne neues Vergabeverfahren zulässig, wenn der Wert der 
Änderung den Schwellenwert nicht übersteigt und nicht mehr als 15 Prozent (bei Liefer- und 
Dienstleistungen nicht mehr als 10 Prozent) des Hauptauftragswertes beträgt. Hierfür sind bei 
mehreren aufeinanderfolgenden Änderungen (Nachträgen) die Nachtragssummen zu addieren, 
Bezugsgröße bleibt der Hauptauftrag. 

7.1.2.7 Alle Prüfungen und Berechnungen sind zu dokumentieren. 
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EXCEL-Liste

Wertungsübersicht



Vergabe von Bauleistungen (EU)

Zulässigkeit
Die VaAzW ist als besondere Form der Vorinformation nur im nicht offenen 
Verfahren und im Verhandlungsverfahren zulässig
vgl. § 12  Abs. 2 VOB/A

Veröffentlichung 
Veröffentlichungen durch das Amt für Veröffentlichung der Europäischen Union
§ 12 Abs. 2 Nr. 1d VOB/A
EU-Standardformular 1: "Vorinformation": Anhang I d. 
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 2015/1986

Inhalt Vorinformation (Auszug) § 38 Abs. 4 VgV 
- konkret auf den Auftragsgegenstand bezogen
- Hinweise, dass keine weitere Auftragsbekanntmachung erfolgt und Interessenten 
   ihr Interesse mitteilen müssen
- Informationen nach Anhang V Teil B Abschnitt 1 und 2 der VRL
-mind. 35 Tage und max. 12 Monate vor Absendung der Aufforderung zur 
   Interessensbestätigung

Wirkung
Entfall der Auftragsbekanntmachung

Interessenbekundung von interessierten Unternehmen
- Übermittlung in Textform mit elektronischen Mitteln gem. § 11 EU Abs. 4 VOB/A 

Aufforderung zur Interessenbestätigung an interessierte Unternehmen 
entspricht Auftragsbekanntmachung

Mit Auftragsbekanntmachung wird eine Adresse bekanntgegeben unter der die 
gesamten Vergabeunterlagen unentgeltlich, uneingeschränkt, vollständig und direkt 
abgerufen werden können (§ 12a EU Abs. 1 Nr. 1 VOB/A).
-> Regelung gilt ohne Übergangsfrist ab 18.04.2016 für alle öffentlichen Auftraggeber

Inhalt, insbesondere:

- Eignungskriterien für die Begrenzung der Teilnehmerzahl, § 3b EU Abs. 2 Nr. 3 
   VOB/A
- Mindestzahl der zu Verhandlungen aufzufordernden Bieter, § 3b EU Abs. 3 Nr. 3 
   VOB/A
- ggf. Absicht im Verhandlungsverfahren ohne Verhandlung zu vergeben, § 3b EU 
   Abs. 3 Nr. 7 VOB/A
- ggf. Absicht zur Reduzierung der Verhandlungsteilnehmer in Phasen, § 3b EU
   Abs. 3 Nr. 8 VOB/A
- ggf. Angaben zur Losbildung und Möglichkeit für mehrere Lose Angebote 
   abzugeben, § 5 EU Abs. 2 Nr. 3 VOB/A
- ggf. Angaben zur Zulässigkeit von Nebenangeboten, § 8 EU Abs. 2 Nr. 3 VOB/A
- Verweis auf elektronischen Zugang zu den Vergabeunterlagen, § 11 EU Abs. 3 
   VOB/A, § 12a EU Abs. 1 Nr. 1 VOB/A

Interessenbestätigung der interessierten Unternehmen
- Inhalt wie Teilnahmeantrag, Frist 30 Tage ab Aufforderung zur 
   Interessensbestätigung, § 10b EU Abs. 1 VOB/A
- mit Übermittlung der vom AG geforderten Informationen zur Eignung
   § 3b EU Abs. 2 Nr. 1 S. 3 VOB/A

- Übermittlung in Textform mithilfe elektronischer Mittel (§ 53 Abs. 1 i.V.m. § 10 VgV)
-> Übergangsregelung: Übermittlung der Teilnahmeanträge auf dem Postweg in
     Schriftform noch möglich bis 18.10.2018 (Ausnahme zentrale Beschaffungsstellen)

Folge
- Mit der Aufforderung zur Interessensbestätigung wird der Teilnahmewettbewerb 
   nach § 3b EU Abs. 2 und 3 VOB/A eingeleitet

Vorinformation als Aufruf zum Wettbewerb (§ 12 EU Abs. 2 VOB/A)
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Vergabe von Bauleistungen (EU)

Auswahl der Vergabeart
Das offene Verfahren ist ohne besondere Voraussetzungen stets zulässig
vgl. § 3a EU Abs. 1 VOB/A

Optional: Vorinformation gem. § 12 EU Abs. 1 VOB/A
Absendung min. 35 Tage, max 12 Monate vor Auftragsbekanntmachung
Wirkung: Verkürzung der Angebotsfrist im offenen Verfahren auf min. 15 Tage
§ 10a EU Abs. 2 VOB/A

Auftragsbekanntmachung gem. § 12 EU Abs. 3 VOB/A
EU-Standardformular 2: "Auftragsbekanntmachung": Anhang II d. 
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 2015/1986

zwingende Angaben:
- Eignungsnachweise gem. § 6a EU VOB/A
- Zuschlagskriterien und deren Gewichtung gem. § 16d Abs. 2 VOB/A

optionale Angaben:
Zulässigkeit von Nebenangeboten sowie Mindestanforderungen an 
Nebenangebote gem. § 8 EU Abs. 2 Nr. 3 VOB/A

Mit Auftragsbekanntmachung wird eine Adresse bekanntgegeben unter der die 
gesamten Vergabeunterlagen unentgeltlich, uneingeschränkt, vollständig und direkt 
abgerufen werden können (§ 11 EU Abs. 3 und § 12a EU Abs. 1 Nr. 1 VOB/A).
-> Regelung gilt ohne Übergangsfrist ab 18.04.2016 für alle öffentlichen Auftraggeber

Angebotsfrist
35 Tage gem. § 10a EU Abs. 1
Verkürzung auf 30 Tage:
bei Zulassen von elektronischer Angebotsabgabe gem. § 10a EU Abs. 4
mit Vorinformation: 15 Tage, gem. § 10a EU Abs. 2,
bei Dringlichkeit 15 Tage gem. § 10a EU Abs. 3 VOB/A

Angemessene Bindefrist (regelmäßig 60 Kalendertage) gem. § 10b EU Abs. 8 VOB/A

Einreichung der Angebote
Form:  Textform mithilfe elektronischer Mittel gem. § 11 EU Abs. 4 VOB/A
Anforderung an elektronische Mittel gemäß § 11a EU VOB/A
Ausnahmen von der Verwendung elektronischer Mittel gemäß § 11b EU VOB/A

Frist: bis zum Ablauf der Angebotsfrist (nicht bis  zur Öffnung des 1. Angebots)
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Offenes Verfahren (§ 3b EU Abs. 1 VOB/A)
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Vergabe von Bauleistungen (EU)

Öffnung der eingegangenen Angebote (§ 14 EU VOB/A)
Unverzüglich nach Ablauf der Angebotsfrist
Teilnehmer: Zwei Vertreter des Auftraggebers, keine Bieter

Prüfung und Wertung der Angebote gem. § 16c - 16d EU VOB/A

Ausschluss aus formalen Gründen
bieterbezogene Gründe gem. § 6e EU VOB/A
angebotsbezogene Gründe gem. § 16 EU VOB/A

ggf. Nachforderung von Unterlagen, deren Vorlage sich der Auftraggeber
vorbehalten hat (§ 16 EU Nr. 4 VOB/A)

ggf. Nachforderung von mit dem Angebot geforderten Unterlagen (§ 16a EU VOB/A) 

Eignungsprüfung gem. § 16b EU i. V. m. § 6b EU VOB/A
Nachweis der Eignung über Einzelnachweise, PQ, EEE oder Eigenerklärungen
(sofern zugelassen)
spätestens vor dem Zuschlag Anforderung und Prüfung der einschlägigen Nachweise 
(bei Vorliegen von Eigenerklärungen) gem. § 6b EU Abs. 2 Nr. 2 VOB/A

Rechnerische, technische und wirtschaftliche Prüfung gem. § 16c EU VOB/A
der nicht ausgeschlossenen Angebote

Wertung gem. § 16d EU VOB/A
Angemessenheit des Preises und Wirtschaftlichkeit des Angebots 

Erteilung des Zuschlags auf das wirtschaftlichste Angebote gem. § 18 EU VOB/A

Unterrichtung der nicht berücksichtigten Bieter gem. § 19 EU Abs. 1 und 2 VOB/A
Unverzügliche Mitteilung an alle Bieter über geplante Zuschlagserteilung
mit Informationsschreiben aus VHB:
FB 334 an nicht berücksichtigte Bieter inkl. Begründung
FB 333 an erfolgreichen Bieter
Informations- und Wartefrist (§ 134 GWB): 15 KT, bei elektronischer Übermittlung 10 KT

Unterrichtung auf  Verlangen der Bieter
 innerhalb von 15 Kalendertagen gem. § 19 EU Abs. 4 VOB/A

Zuschlag = Vertragsschluss
erfolgt durch Auftragsschreiben (FB 338 VHB)
= Annahme des zuschlagsfähigen Angebotes

nur möglich, wenn kein Nachprüfungsverfahren eingeleitet wurde:  
Rüge innerh. 10 KT -> Abhilfe -> Nachprüfungsantrag -> Nachprüfungsverfahren (VK)

             

Bekanntmachung vergebener Aufträge gem. § 18 EU Abs. 3 und 4 VOB/A
mit EU-Standardformular 3: "Bekanntmachung vergebener 
Aufträge": Anhang III d. Durchführungsverordnung (EU) Nr. 2015/1986
spätestens innerhalb von 30 Kalendertagen nach Auftragserteilung
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Offenes Verfahren (§ 3b EU Abs. 1 VOB/A)
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Vergabe von Bauleistungen (EU)

Wahl der Vergabeart
Das nicht offene Verfahren ist ohne besondere Voraussetzungen stets zulässig 
(Ausnahme: Straßenbau).
vgl. § 3a EU Abs. 1 VOB/A

Optional: Vorinformation gem. § 12 EU Abs. 1 VOB/A
Absendung min. 35 Tage, max 12 Monate vor Auftragsbekanntmachung
EU-Standardformular 1: "Vorinformation": Anhang I d. Durchführungsverordnung (EU) 
Nr. 2015/1986, Absendung min. 35 Tage, max 12 Monate vor Auftragsbekanntmachung
Wirkung: Verkürzung der Angebotsfrist im nicht offenen Verfahren auf min. 10 Tage 
gemäß § 10b EU Abs. 3 VOB/A

Optional: Vorinformation als Aufruf zum Wettbewerb gem. § 12 EU Abs. 2 VOB/A
siehe gesondertes Ablaufschema
Wirkung: Entfall der Auftragsbekanntmachung

Auftragsbekanntmachung gem. § 12 EU Abs. 3 VOB/A
EU-Standardformular 2: "Auftragsbekanntmachung": Anhang II d. 
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 2015/1986

zwingende Angaben:
- Eignungsnachweise gem. § 6a EU VOB/A
- Zuschlagskriterien und deren Gewichtung gem. § 16d Abs. 2 VOB/A
- bei gewünschter Begrenzung der Zahl der einzuladenden Bewerber: Angabe der 
   objektiven und nichtdiskriminierenden Eignungskriterien, Angabe der Mindestzahl 
   (mind. 5) u. ggf. der Höchstzahl gem. § 3b EU Abs. 2 Nr. 3 VOB/A

optionale Angaben:
- Zulässigkeit von Nebenangeboten sowie Mindestanforderungen an 
   Nebenangebote gem. § 8 EU Abs. 2 Nr. 3 VOB/A

Mit Auftragsbekanntmachung wird eine Adresse bekanntgegeben unter der die 
gesamten Vergabeunterlagen unentgeltlich, uneingeschränkt, vollständig und direkt 
abgerufen werden können (§ 12a EU Abs. 1 Nr. 1 VOB/A).
-> Regelung gilt ohne Übergangsfrist ab 18.04.2016 für alle öffentlichen Auftraggeber

Teilnahmefrist
30 Tage gem. § 10b EU Abs. 1
15 Tage bei Dringlichkeit gem.  § 10b EU Abs. 5 Nr. 1 VOB/A 
Fristbeginn ab dem Tag nach Absendung der Bekanntmachung

Einreichung der Teilnahmeanträge
Inhalt: Insbesondere Angaben zur Eignung und Nichtvorliegen von 
Ausschlussgründen gem. § 3b EU Abs. 2 Nr. 1 Satz 3 VOB/A

Form: Textform mithilfe elektronischer Mittel gem. § 11 EU Abs. 4 VOB/A

Öffnung der Teilnahmeanträge (analog § 14 EU VOB/A)
nach Ablauf der Frist
von mind. 2 Vertretern des öffentlichen AG's, Bieter sind nicht zugelassen

Eignungsprüfung gem. § 6b EU VOB/A
Nachweis der Eignung über Einzelnachweise, PQ, EEE oder Eigenerklärungen
(sofern zugelassen)

Auswahl der Bewerber bei beschränkter Bewerberzahl
Reihung der Bewerber nach bekanntgemachter Matrix zur Begrenzung der 
Teilnehmerzahl gem. § 3b EU Abs. 2 Nr. 3 VOB/A

Anfordern und Prüfen der Eignungsnachweise gem. § 6b Abs. 2 Nr. 3 VOB/A
Betrifft nur die Bewerber, die nach der Reihung zur Angebotsabgabe aufgefordert
würden und bislang lediglich Eigenerklärungen (einschließlich EEE) abgegeben haben

Unterrichtung der nichtberücksichtigten Bewerber
Mitteilung über Ablehnung der Bewerbung inkl. Begründung gem. FB 336 VHB

Nicht offenes Verfahren (§ 3b EU Abs. 2 VOB/A)
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Vergabe von Bauleistungen (EU)

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots gem. § 12a EU Abs. 1 Nr. 3 VOB/A
Aufforderung zur Teilnahme am Wettbewerb an alle Bewerber gleichzeitig in 
Textform incl. Verweis auf die elektronische Adresse, über die die 
Vergabeunterlagen bereitgestellt werden (siehe Auftragsbekanntmachung)

Angebotsfrist
- 30 Tage gem. § 10b EU Abs. 2
- 25 Tage bei Zulassen von elektronischer Angebotsabgabe gem. § 10b EU Abs. 4
- 10 Tage mit Vorinformation gem. § 10b EU Abs. 3
- 10 Tage bei Dringlichkeit gem. § 10b EU Abs. 5 Nr. 2 VOB/A 

Angemessene Bindefrist (regelmäßig 60 Kalendertage) gem. § 10b EU Abs. 8 VOB/A

Einreichung der Angebote
Form:  Textform mithilfe elektronischer Mittel gem. § 11 EU Abs. 4 VOB/A
Anforderung an elektronische Mittel gemäß § 11a EU VOB/A
Ausnahmen von der Verwendung elektronischer Mittel gemäß § 11b EU VOB/A

Frist: bis zum Ablauf der Angebotsfrist (nicht bis  zur Öffnung des 1. Angebots)

Öffnung der eingegangenen Angebote (§ 14 EU VOB/A)
nach Ablauf der Frist
Teilnehmer: Zwei Vertreter des Auftraggebers, keine Bieter

Prüfung und Wertung der Angebote gem. § 16c - 16d EU VOB/A

Ausschluss aus formalen Gründen
bieterbezogene Gründe gem. § 6e EU VOB/A
angebotsbezogene Gründe gem. § 16 EU VOB/A

ggf. Nachforderung von Unterlagen, deren Vorlage sich der Auftraggeber
vorbehalten hat (§ 16 EU Nr. 4 VOB/A)

ggf. Nachforderung von mit dem Angebot geforderten Unterlagen (§ 16a EU VOB/A) 

Eignungsprüfung  vorab im Rahmen des Teilnahmewettbewerbs
gem. § 16b EU Abs. 3 VOB/A lediglich Berücksichtigung von Umständen, die nach 
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots Zweifel an der Eignung begründen

Rechnerische, technische und wirtschaftliche Prüfung gem. § 16c EU VOB/A
der nicht ausgeschlossenen Angebote

Wertung gem. § 16d EU VOB/A
Angemessenheit des Preises und Wirtschaftlichkeit des Angebots 

Erteilung des Zuschlags auf das wirtschaftlichste Angebote gem. § 18 EU VOB/A

Unterrichtung der nicht berücksichtigten Bieter gem. § 19 EU Abs. 1 und 2 VOB/A
Unverzügliche Mitteilung an alle Bieter über geplante Zuschlagserteilung
mit Informationsschreiben aus VHB:
FB 334 an nicht berücksichtigte Bieter inkl. Begründung
FB 333 an erfolgreichen Bieter
Informations- und Wartefrist (§ 134 GWB): 15 KT, bei elektronischer Übermittlung 10 KT

Unterrichtung auf  Verlangen der Bieter
 innerhalb von 15 Kalendertagen gem. § 19 EU Abs. 4 VOB/A

Zuschlag = Vertragsschluss
erfolgt durch Auftragsschreiben (FB 338 VHB)
= Annahme des zuschlagsfähigen Angebotes
nur möglich, wenn kein Nachprüfungsverfahren eingeleitet wurde:  
Rüge innerh. 10 KT -> Abhilfe -> Nachprüfungsantrag -> Nachprüfungsverfahren (VK)

Bekanntmachung vergebener Aufträge gem. § 18 EU Abs. 3 und 4 VOB/A
mit EU-Standardformular 3: "Bekanntmachung vergebener 
Aufträge": Anhang III d. Durchführungsverordnung (EU) Nr. 2015/1986
spätestens innerhalb von 30 Kalendertagen nach Auftragserteilung

Nicht offenes Verfahren (§ 3b EU Abs. 2 VOB/A)
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Vergabe von Bauleistungen (EU)

Wahl der Vergabeart
Zulässigkeit des Verfahrens unter den Voraussetzungen des § 3a EU Abs. 2 VOB/A:
- Zulässigkeitsvoraussetzungen bei Vorliegen bestimmter Ausnahmen gem. Nr. 1
- nach Aufhebung eines offenen oder nicht offenen Verfahrens wegen nicht
   ordnungsgemäßer oder nicht annehmbarer Angebote gem. Nr. 2

Optional: Vorinformation gem. § 12 EU Abs. 1 VOB/A
EU-Standardformular 1: "Vorinformation": Anhang I d. Durchführungsverordnung (EU) 
Nr. 2015/1986, Absendung min. 35 Tage, max 12 Monate vor Auftragsbekanntmachung
Wirkung: Verkürzung der Angebotsfrist im nicht offenen Verfahren auf min. 10 Tage 
gemäß § 10c EU analog § 10b EU Abs. 3 VOB/A

Optional: Vorinformation als Aufruf zum Wettbewerb gem. § 12 EU Abs. 2 VOB/A
siehe gesondertes Ablaufschema

Auftragsbekanntmachung gem. § 12 EU Abs. 3 VOB/A
EU-Standardformular 2: "Auftragsbekanntmachung": Anhang II d. 
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 2015/1986
zwingende Angaben:
- Eignungsnachweise gem. § 6a EU VOB/A
- Zuschlagskriterien und deren Gewichtung gem. § 16d Abs. 2 VOB/A
- bei gewünschter Begrenzung der Zahl der einzuladenden Bewerber: Angabe der 
   objektiven und nichtdiskriminierenden Eignungskriterien, Angabe der Mindestzahl 
   (mind. 3) u. ggf. der Höchstzahl gem. § 3b EU Abs. 3 Nr. 3 VOB/A
optionale Angaben:
- Zulässigkeit von Nebenangeboten sowie Mindestanforderungen an 
   Nebenangebote gem. § 8 EU Abs. 2 Nr. 3 VOB/A
- Vorbehalt des Zuschlags auf Grundlage der Erstangebote (§ 3b EU Abs. 3 Nr. 7 VOB/A)
- Hinweis auf Verhandlungsverfahren in verschiedenen aufeinanderfolgenden 
   Phasen zur Verringerung der Anzahl der Angebote gem. § 3b EU Abs. 3 Nr. 8 VOB/A
Mit Auftragsbekanntmachung wird eine Adresse bekanntgegeben unter der die 
gesamten Vergabeunterlagen unentgeltlich, uneingeschränkt, vollständig und direkt 
abgerufen werden können (§ 12a EU Abs. 1 Nr. 1 VOB/A).
-> Regelung gilt ohne Übergangsfrist ab 18.04.2016 für alle öffentlichen Auftraggeber

Teilnahmefrist
30 Tage gem. § 10b EU Abs. 1; 15 Tage bei Dringlichkeit gem.  § 10b EU Abs. 5 Nr. 1 VOB/A 

Einreichung der Teilnahmeanträge
Inhalt: Insbesondere Angaben zur Eignung und Nichtvorliegen von 
Ausschlussgründen gem. § 3b EU Abs. 2 Nr. 1 Satz 3 VOB/A
Form: Textform mithilfe elektronischer Mittel gem. § 11 EU Abs. 4 VOB/A

Öffnung der Teilnahmeanträge (analog § 14 EU VOB/A)
nach Ablauf der Frist, von mind. 2 Vertretern des öffentlichen AG's, ohne Bieter

Eignungsprüfung/Nachweis der Eignung gem. § 6b EU VOB/A
über Einzelnachweise, PQ, EEE oder Eigenerklärungen (sofern zugelassen)

Auswahl der Bewerber bei beschränkter Bewerberzahl
Reihung der Bewerber nach bekanntgemachter Matrix zur Begrenzung der 
Teilnehmerzahl gem. § 3b EU Abs. 2 Nr. 3 VOB/A

Anfordern und Prüfen der Eignungsnachweise gem. § 6b Abs. 2 Nr. 3 VOB/A
Betrifft nur die Bewerber, die nach der Reihung zur Angebotsabgabe aufgefordert
würden und bislang lediglich Eigenerklärungen (einschließlich EEE) abgegeben haben

Unterrichtung der nichtberücksichtigten Bewerber
Mitteilung über Ablehnung der Bewerbung inkl. Begründung gem. FB 336 VHB

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots gem. § 12a EU Abs. 1 Nr. 3 VOB/A
Aufforderung zur Teilnahme am Wettbewerb an alle Bewerber gleichzeitig in 
Textform inkl. Verweis auf elektr. Adresse z. Bereitstellung der Vergabeunterlagen 
Angebotsfrist
- 30 Tage gem. § 10b EU Abs. 2
- 25 Tage bei Zulassen von elektronischer Angebotsabgabe gem. § 10b EU Abs. 4
- 10 Tage mit Vorinformation gem. § 10b EU Abs. 3
- 10 Tage bei Dringlichkeit gem. § 10b EU Abs. 5 Nr. 2 VOB/A 
Angemessene Bindefrist (regelmäßig 60 Kalendertage) gem. § 10b EU Abs. 8 VOB/A

Einreichung der Angebote
Form:  Textform mithilfe elektronischer Mittel gem. § 11 EU Abs. 4 VOB/A
Anforderung an elektronische Mittel gemäß § 11a EU VOB/A
Ausnahmen von der Verwendung elektronischer Mittel gemäß § 11b EU VOB/A
Frist: bis zum Ablauf der Angebotsfrist (nicht bis  zur Öffnung des 1. Angebots)

Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb (§ 3b EU Abs. 3 VOB/A)
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Vergabe von Bauleistungen (EU)

Öffnung der eingegangenen Angebote (§ 14 EU VOB/A)
nach Ablauf der Frist; Teilnehmer: Zwei Vertreter des Auftraggebers, keine Bieter

Prüfung der Angebote gem. § 16c - 16d EU VOB/A

Ausschluss aus formalen Gründen
angebotsbezogene Gründe gem. § 16 EU VOB/A, ggf. Nachforderung von Unterlagen, 
deren Vorlage sich der Auftraggeber vorbehalten hat (§ 16 EU Nr. 4 VOB/A)
ggf. Nachforderung von mit dem Angebot geforderten Unterlagen (§ 16a EU VOB/A) 

Eignungsprüfung  vorab im Rahmen des Teilnahmewettbewerbs
gem. § 16b EU Abs. 3 VOB/A lediglich Berücksichtigung von Umständen, die nach 
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots Zweifel an der Eignung begründen

Rechnerische, technische und wirtschaftliche Prüfung gem. § 16c EU VOB/A
der nicht ausgeschlossenen Angebote

Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebots inkl. Wertung gem. § 16d EU VOB/A

1. Option (Regelfall): Verhandlung mit dem Bieter über die von ihm eingereichten 
Erst- und Folgeangebote gem. § 3b EU Abs. 3 Nr. 6 und 9 VOB/A
Einbezug aller Bieter, deren Angebote nicht ausgeschlossen wurden
schriftliche Mitteilung über etwaige Änderungen der Leistungsbeschreibung
Verhandlung über den gesamten Angebotsinhalt, aber keine Verhandlung über 
Mindestanforderungen und Zuschlagskriterien gem. § 3b EU Abs. 3 Nr. 5 VOB/A
ausreichende Frist zur Einreichung geänderter/ überarbeiteter Angebote

Abschluss der Verhandlungen gem. § 3b EU Abs. 3 Nr. 10 VOB/A
Unterrichtung der Bieter über den beabsichtigten Abschluss der Verhandlungen
Festlegung einer einheitlichen Frist für die Abgabe der endgültigen Angebote
keine Verhandlung über die endgültigen Angebote zulässig
Prüfung der Angebote auf Einhaltung der Mindestanforderungen
Wertung der Angebote gem. § 16d EU VOB/A

2. Option: Zuschlag auf Grundlage der Erstangebote ohne Verhandlung gem. § 3b EU 
Abs. 3 Nr. 7 VOB/A
nur bei Vorbehalt in der Auftragsbekanntmachung
Wertung der Erstangebote gem. § 16d VOB/A

3. Option: Abwicklung des Verhandlungsverfahrens in aufeinanderfolgenden Phasen
mit Verringerung der Anzahl der Angebote gem. § 3b EU Abs. 3 Nr. 8 VOB/A
nur bei Vorbehalt in der Auftragsbekanntmachung
Gewährleistung eines echten Wettbewerbs in der Schlussphase durch ausreichend 
viele Angebote (ausreichende Bewerberanzahl bei der Bewerberauswahl durch AG)
Verringerung der Anzahl der Angebote in aufeinanderfolgenden Phasen anhand der 
Zuschlagskriterien

Abschluss der Verhandlungen gem. § 3b EU Abs. 3 Nr. 10 VOB/A
Unterrichtung der im Wettbewerb verbliebenen Bieter über den beabsichtigten 
Abschluss der Verhandlungen
Festlegung einer einheitlichen Frist für die Abgabe der endgültigen Angebote
keine Verhandlung über die endgültigen Angebote zulässig
Prüfung der Angebote auf Einhaltung der Mindestanforderungen
Wertung der Angebote gem. § 16d EU VOB/A

Erteilung des Zuschlags auf das wirtschaftlichste Angebote gem. § 18 EU VOB/A

Unterrichtung der nicht berücksichtigten Bieter gem. § 19 EU Abs. 1 und 2 VOB/A
Unverzügliche Mitteilung an alle Bieter über geplante Zuschlagserteilung
mit Informationsschreiben aus VHB:
FB 334 an nicht berücksichtigte Bieter inkl. Begründung
FB 333 an erfolgreichen Bieter
Informations- und Wartefrist (§ 134 GWB): 15 KT, bei elektronischer Übermittlung 10 KT

Unterrichtung auf  Verlangen der Bieter
 innerhalb von 15 Kalendertagen gem. § 19 EU Abs. 4 VOB/A

Zuschlag = Vertragsschluss
erfolgt durch Auftragsschreiben (FB 338 VHB)
= Annahme des zuschlagsfähigen Angebotes
nur möglich, wenn kein Nachprüfungsverfahren eingeleitet wurde:  
Rüge innerh. 10 KT -> Abhilfe -> Nachprüfungsantrag -> Nachprüfungsverfahren (VK)

Bekanntmachung vergebener Aufträge gem. § 18 EU Abs. 3 und 4 VOB/A
mit EU-Standardformular 3: "Bekanntmachung vergebener 
Aufträge": Anhang III d. Durchführungsverordnung (EU) Nr. 2015/1986
spätestens innerhalb von 30 Kalendertagen nach Auftragserteilung

Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb (§ 3b EU Abs. 3 VOB/A)
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Vergabe von Bauleistungen (EU)

Wahl der Vergabeart
Zulässigkeit des Verfahrens unter den Voraussetzungen des § 3a EU Abs. 3 VOB/A:
- Zulässigkeitsvoraussetzungen bei Vorliegen bestimmter Ausnahmen gem. Nr. 3, 4 u. 5
- nach Aufhebung eines offenen oder nicht offenen Verfahrens bei Vorliegen
  bestimmter Vorraussetzungen gem. Nr. 1 und 2

Keine öffentliche Aufforderung zur Teilnahme am Wettbewerb

Zwei Optionen zur Wahl der Bewerber:

1. Auswahl geeigneter Bewerber
Eignungsprüfung gem. § 6b EU VOB/A über Einzelnachweise, PQ, EEE oder 
Eigenerklärungen (sofern zugelassen)
Eigenerklärungen sind gem. § 6b EU Abs. 2 Nr. 3 VOB/A nach der ersten Prüfung durch 
den AG durch Vorlage der einschlägigen Nachweise zu verifizieren

2. Einladung aller - und nur der - geeigneten Bieter
aus einem zuvor aufgehobenen offenen oder nicht offenen Verfahren 
gem. § 3a EU Abs. 3 Nr. 1 VOB/A

Keine vorgeschriebene Mindestanzahl an Bewerbern
(§ 3b EU Abs. 2 Nr. 3 sowie § 3b EU Abs. 3 Nr. 3 VOB/A gelten nicht)
Wettbewerb ist jedoch aufgrund von § 97 Abs. 1 GWB zu gewährleisten

Verhandlung mit nur einem Bewerber
nur bei Vorliegen einer der folgenden Voraussetzungen:
- es kommt aus den in § 3a EU Abs. 3 Nr. 3 VOB/A genannten Gründen nur ein 
   bestimmtes Unternehmen für die Erbringung der Leistungen in Betracht
- es werden gleichartige Leistungen gem. § 3a EU Abs. 3 Nr. 5 VOB/A wiederholt

Wettbewerb mit mehreren Bewerbern
nur bei Vorliegen einer der folgenden Voraussetzungen:
- nach Aufhebung eines offenen oder nicht offenen Verfahrens aus Gründen
   gem. § 3a EU Abs. 1 und 2 VOB/A
- bei äußerster Dringlichkeit der Leistung aus zwingenden Gründen gem.
   § 3a EU Abs. 4 VOB/A, die die Einhaltung der Firsten für ein offenes, nicht offenes oder 
   Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb unmöglich macht

WICHTIG: Lückenlose Dokumentation zur Wahl der Vergabeart sowie zur 
Entscheidung über die Auswahl der Bieter

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots gem. § 12a EU Abs. 1 Nr. 3 VOB/A
Aufforderung zur Teilnahme am Wettbewerb an alle Bewerber gleichzeitig in 
Textform inkl. Verweis auf elektr. Adresse z. Bereitstellung der Vergabeunterlagen 

Vergabeunterlagen
müssen - sofern erforderlich bzw. erwünscht- folgende Informationen enthalten
da keine Auftragsbekanntmachung gem. § 12 EU Abs. 3 VOB/A und regelmäßig auch
keine Vorinformation als Aufruf zum Wettbewerb gem. § 12 EU Abs. 2 VOB/A existiert:

zwingende Angaben:
- Zuschlagskriterien und deren Gewichtung gem. § 16d Abs. 2 VOB/A
- Mindestanforderungen (gültig für Haupt- und Nebenangebote), insbesondere, 
   wenn Verhandlungen stattfinden sollen

optionale Angaben:
- Zulässigkeit von Nebenangeboten sowie Mindestanforderungen an 
   Nebenangebote gem. § 8 EU Abs. 2 Nr. 3 VOB/A
- Vorbehalt des Zuschlags auf Grundlage der Erstangebote gem.
   § 3b EU Abs. 3 Nr. 7 VOB/A
- Hinweis auf Verhandlungsverfahren in verschiedenen aufeinanderfolgenden 
   Phasen zur Verringerung der Anzahl der Angebote gem. § 3b EU Abs. 3 Nr. 8 VOB/A

Angebotsfrist
ausreichend, auch bei Dringlichkeit nicht unter 10 KT gem. § 10c EU Abs. 2 VOB/A

Angemessene Bindefrist (regelmäßig 60 Kalendertage) gem. § 10b EU Abs. 8 VOB/A

Einreichung der Angebote
Form:  Textform mithilfe elektronischer Mittel gem. § 11 EU Abs. 4 VOB/A
Anforderung an elektronische Mittel gemäß § 11a EU VOB/A
Ausnahmen von der Verwendung elektronischer Mittel gemäß § 11b EU VOB/A
Frist: bis zum Ablauf der Angebotsfrist (nicht bis  zur Öffnung des 1. Angebots)

Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb 
(§ 3b EU Abs. 3 Nr. 4 bis 10 VOB/A)
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Vergabe von Bauleistungen (EU)

Öffnung der eingegangenen Angebote (§ 14 EU VOB/A)
nach Ablauf der Frist; Teilnehmer: Zwei Vertreter des Auftraggebers, keine Bieter

Prüfung der Angebote gem. § 16c - 16d EU VOB/A

Ausschluss aus formalen Gründen
angebotsbezogene Gründe gem. § 16 EU VOB/A, ggf. Nachforderung von Unterlagen, 
deren Vorlage sich der Auftraggeber vorbehalten hat (§ 16 EU Nr. 4 VOB/A)
ggf. Nachforderung von mit dem Angebot geforderten Unterlagen (§ 16a EU VOB/A) 

Eignungsprüfung  vorab bei Auswahl der Bewerber
gem. § 16b EU Abs. 3 VOB/A lediglich Berücksichtigung von Umständen, die nach 
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots Zweifel an der Eignung begründen

Rechnerische, technische und wirtschaftliche Prüfung gem. § 16c EU VOB/A
der nicht ausgeschlossenen Angebote

Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebots inkl. Wertung gem. § 16d EU VOB/A

1. Option (Regelfall): Verhandlung mit dem Bieter über die von ihm eingereichten 
Erst- und Folgeangebote gem. § 3b EU Abs. 3 Nr. 6 und 9 VOB/A
Einbezug aller Bieter, deren Angebote nicht ausgeschlossen wurden
schriftliche Mitteilung über etwaige Änderungen der Leistungsbeschreibung
Verhandlung über den gesamten Angebotsinhalt, aber keine Verhandlung über 
Mindestanforderungen und Zuschlagskriterien gem. § 3b EU Abs. 3 Nr. 5 VOB/A
ausreichende Frist zur Einreichung geänderter/ überarbeiteter Angebote

Abschluss der Verhandlungen gem. § 3b EU Abs. 3 Nr. 10 VOB/A
Unterrichtung der Bieter über den beabsichtigten Abschluss der Verhandlungen
Festlegung einer einheitlichen Frist für die Abgabe der endgültigen Angebote
keine Verhandlung über die endgültigen Angebote zulässig
Prüfung der Angebote auf Einhaltung der Mindestanforderungen
Wertung der Angebote gem. § 16d EU VOB/A

2. Option: Zuschlag auf Grundlage der Erstangebote ohne Verhandlung gem. § 3b EU 
Abs. 3 Nr. 7 VOB/A
nur bei Vorbehalt in der Auftragsbekanntmachung
Wertung der Erstangebote gem. § 16d VOB/A

3. Option: Abwicklung des Verhandlungsverfahrens in aufeinanderfolgenden Phasen
mit Verringerung der Anzahl der Angebote gem. § 3b EU Abs. 3 Nr. 8 VOB/A
nur bei Vorbehalt in der Auftragsbekanntmachung
Gewährleistung eines echten Wettbewerbs in der Schlussphase durch ausreichend 
viele Angebote (ausreichende Bewerberanzahl bei der Bewerberauswahl durch AG)
Verringerung der Anzahl der Angebote in aufeinanderfolgenden Phasen anhand der 
Zuschlagskriterien

Abschluss der Verhandlungen gem. § 3b EU Abs. 3 Nr. 10 VOB/A
Unterrichtung der im Wettbewerb verbliebenen Bieter über den beabsichtigten 
Abschluss der Verhandlungen
Festlegung einer einheitlichen Frist für die Abgabe der endgültigen Angebote
keine Verhandlung über die endgültigen Angebote zulässig
Prüfung der Angebote auf Einhaltung der Mindestanforderungen
Wertung der Angebote gem. § 16d EU VOB/A

Erteilung des Zuschlags auf das wirtschaftlichste Angebote gem. § 18 EU VOB/A

Unterrichtung der nicht berücksichtigten Bieter gem. § 19 EU Abs. 1 und 2 VOB/A
Unverzügliche Mitteilung an alle Bieter über geplante Zuschlagserteilung
mit Informationsschreiben aus VHB:
FB 334 an nicht berücksichtigte Bieter inkl. Begründung
FB 333 an erfolgreichen Bieter
Informations- und Wartefrist (§ 134 GWB): 15 KT, bei elektronischer Übermittlung 10 KT

Unterrichtung auf  Verlangen der Bieter
 innerhalb von 15 Kalendertagen gem. § 19 EU Abs. 4 VOB/A

Zuschlag = Vertragsschluss
erfolgt durch Auftragsschreiben (FB 338 VHB)
= Annahme des zuschlagsfähigen Angebotes
nur möglich, wenn kein Nachprüfungsverfahren eingeleitet wurde:  
Rüge innerh. 10 KT -> Abhilfe -> Nachprüfungsantrag -> Nachprüfungsverfahren (VK)

Bekanntmachung vergebener Aufträge gem. § 18 EU Abs. 3 und 4 VOB/A
mit EU-Standardformular 3: "Bekanntmachung vergebener 
Aufträge": Anhang III d. Durchführungsverordnung (EU) Nr. 2015/1986
spätestens innerhalb von 30 Kalendertagen nach Auftragserteilung

Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb 
(§ 3b EU Abs. 3 Nr. 4 bis 10 VOB/A)
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2.2. Sparkassen und Banken 
 - Liefern, Einrichten und Einbauen von Stahl- und Geldschränken, Wandtresoren und  

  Bestandteilen von Tresoranlagen   
 - Bau von Tresoranlagen einschl. der dazugehörigen Lieferungen 
  

2.3. Krankenhaus 
 - Liefern und Einbauen von vorgefertigten Fertig-OP-Anlagen einschl. medizinischer  

  Einrichtungen 
 - Liefern und Einbauen von medizintechnischen Anlagen und Einrichtungen  
 - Liefern und Einbauen von automatischen Wagen-Transportanlagen  
 - Stromerzeugungs-, Schalt-, Umspann-, Umformer- und Stromspeicheranlagen 
  

2.4. Küchen, Wäschereien, Mensen, Wirtschaftsgebäude 
 - Liefern und Einbauen der maschinen- und elektrotechnischen Einrichtungen 
 - Herstellen der betrieblichen Einbauten 
 - Liefern und Einbauen von Koch- und Spülanlagen 
 - Liefern und Einbauen bzw. Montieren der Transport- und Förderanlagen 
  

2.5. Heizwerk, Heizkraftwerk, Müllverbrennungsanlage, Versorgungsgebäude 
 - Liefern und Einbauen von Neutralisationsanlage, Blockheizkraftwerk, Turbine, Kessel, 

  Abhitzekessel, Brenner, Filteranlage, Abgasreinigung, Verrohrung, Rohrleitungen, Isolierung, 
  Dämmung, Mess-, Steuer- und Regeltechnik, Zentrale Leittechnik, Schornstein, Kamin 

  

2.6. Verkehrsanlagen im Luftverkehr, See- und Binnenschiffsverkehr, Schienenverkehr, Straßen-
bahn- und Busverkehr 

 - Verkehrssignalanlagen; Stellwerke: 
  Liefern und Einbauen der maschinen- und elektrotechnischen Einrichtungen 
 - Drehscheiben und Schiebebühnen: 
  Liefern und Einbauen der maschinen- und elektrotechnischen Einrichtungen 
 - Hebezeuge und Förderanlagen: 
  Liefern und Aufstellen vollständiger Anlagen einschl. Herstellen der elektrischen Leitungs-

anlagen innerhalb der Anlagen bis zur Schalttafel 
 -  Liefern und Einbauen einzelner Förder-, Baueinheiten (Motore, Getriebe, Zug- und Tragorgane 

   usw.), Einzelteile (Lager usw.) und Zubehör (Leitern usw.) 
 - Liefern und Einbauen zusätzlicher Überwachungseinrichtungen (Steuer-, Regel-, Störmelde-, 

  Wechselsprech- und Fernsehanlagen) 
 - Flugplatzbefeuerungsanlagen 
 - Liefern und Herstellen von Netzen für Schienen- bzw. Oberleitungsverkehr 
  

2.7. Elektrizitätsversorgung, Versorgung im Fernmeldebereich der Öffentlichkeit 
 - Liefern und Herstellen von festen Netzen, Kabeln aller Art und Freianlagen für Starkstrom- und 

  Fernmeldekabel außerhalb von Gebäuden 
 - Bau von Antennentürmen 
  

 
 
3 Landschaftsbau 
  
 Bei Landschaftsbauarbeiten, die mit der Herstellung und Unterhaltung eines Bauwerkes unmittelbar 

verbunden sind, wird die Fertigstellungs-, Entwicklungs- und Unterhaltungspflege gemäß VOB/A 
vergeben. 
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Zusammenfassung von Losen:  nein  ja 
Wenn ja, Angabe des technischen und/oder wirtschaftlichen Grundes für die Zusammenfassung von Losen innerhalb eines Vergabeverfah-
rens (z.B. GU-Vergabe)  

 

Mehrere Hauptangebote  zugelassen  nicht zugelassen 

Nebenangebote  zugelassen  nicht zugelassen 
 

Begründung zur Nichtzulassung oder der Eingrenzung von Nebenangeboten bzw. der Nichtzulassung mehrerer Hauptangebote 

 

Haushalt  
Kosten 

Haushaltsstelle Liegenschaftskennnummer  

verfügbare Mittel / Verpflichtungsermächtigungen  € 

noch nicht gebundene, genehmigte Kosten  € 

für Vergabe in Kostenkontrolle vorgesehen / noch verfügbar  € 

veranschlagte Auftragssumme  € 
 

Termine 
 

 
Ablauf der Angebotsfrist (Datum, Uhrzeit)  

Eröffnungstermin (Datum, Uhrzeit)  

Ablauf der Bindefrist  
 

Begründung der Angemessenheit der Angebots-/Bindefrist 

 

Nachforderung 

Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden 
 nachgefordert. 
 teilweise nachgefordert, und zwar folgende Unterlagen:  

 nicht nachgefordert. 
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Begründung zur Einschränkung bzw. zum Ausschluss der Nachforderung 

 Schutzwürdige Daten in den Vergabeunterlagen 
 nein 
 ja, folgende Maßnahmen werden ergriffen: 

 Abgabe Verschwiegenheitserklärung 
 

Fristen 
 

Ausführungsbeginn  

Ausführungsende  
Verlängerung der Schlusszahlungsfrist gemäß § 16 Absatz 3 
Nummer 1 und Absatz 5 Nummer 3 VOB/B auf  Tage 

 

Begründung für die Verlängerung der Schlusszahlungsfrist  

 

Begründung für die Abweichung vom Grundsatz der produktneutralen Ausschreibung 

 

Begründung für die Vereinbarung eines Pauschalpreises 
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Begründung für die Anwendung des Leistungsprogramm 

 

Begründung zur Notwendigkeit der Vereinbarung einer Lohn- oder Stoffpreisgleitklausel 

 

Verzicht auf folgende Eignungsnachweise:  

 Begründung für den Verzicht: 

Entscheidungsvorschlag Anlage:  Firmenliste 311  Firmenliste 312 

erstellt / fachlich zuständig   einverstanden (mit den ersichtlichen Änderungen) 
federführend zuständig   nicht einverstanden 

Haushalt / Kosten  Behördenleitung  
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Vergabevermerk - Firmenliste Verfahren ohne Bekanntmachung 
lfd. 
Nr. Name und Anschrift Bemerkung zur 

Eignungsprüfung 
Verändert/er-
gänzt durch 

1 2 
3 

3 4 
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 - Veranlassung:  

  Ex-ante-Veröffentlichung des Auftraggebers (AG) am ___________ (Datum) – FB 113 
Eine Wartefrist von 7 Kalendertagen zwischen dem Tag der Veröffentlichung und der Aufforderung 
zur Abgabe eines Angebotes wurde eingehalten. 

  Keine Veranlassung (keine Ex-ante-Veröffentlichung) 

4. Namen der Bewerber und der zur Angebotsabgabe aufgeforderten Unternehmen  
 - Siehe beiliegende Firmenliste  

(bei Freihändigen Vergaben und Beschränkten Ausschreibungen ohne TNW wurden die Mindestanforderungen gemäß 
Wertgrenzen-LMS eingehalten) 

- Besonderheiten / Bewerberanfragen:  Keine           
                                                               Siehe Anlage _____ 

5. Niederschrift über den Eröffnungstermin / Zusammenstellung der Angebote 

   Siehe beiliegende Niederschrift über die Öffnung der Angebote vom ___________ (Datum) – FB 313   

   Siehe beiliegende Firmenliste mit Zusammenstellung der Angebote   

6. Prüfung und Wertung der Angebote (Vergabevorschlag) 
  Siehe beiliegenden Vergabevorschlag vom ___________ (Datum) 

  _______________________________________________________________________________ 
      _______________________________________________________________________________ 
      _______________________________________________________________________________ 
      _______________________________________________________________________________ 
      _______________________________________________________________________________ 
      _______________________________________________________________________________ 
      _______________________________________________________________________________ 

7. Abfrage Wettbewerbsregister (erforderlich ab einer Auftragssumme von 30.000 € netto) 
Die Abfrage beim Wettbewerbsregister über den Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag erteilt werden 
soll, erfolgte vor der Zuschlagserteilung und brachte folgendes Ergebnis:  

  Keine Eintragungen im Wettbewerbsregister 

  _______________________________________________________________________________ 

 

8. Abschluss Vergabeverfahren, Benachrichtigung der Bieter und ggf. Ex-post-Veröffentlichung 
   Zuschlagserteilung:  
  Siehe beiliegendes Auftragsschreiben des AG vom ____________ (Datum) 

  Benachrichtigung der nicht berücksichtigten Bieter am ____________ (Datum) – FB 332 

   Aufhebung des Vergabeverfahrens:  
  Begründung: ___________________________________________________________________ 

 Benachrichtigung der Bieter nach § 17 Abs. 2 VOB/A am ___________ (Datum) – FB 352 

 Ex-post-Veröffentlichung des AG    am ___________ (Datum) – FB 341 
  keine Ex-post-Information (nicht erforderlich) 

 

Aufgestellt (Name und Stelle): _____________________________________________ 

                                                  ____________________________________________ 
                                          Datum, Unterschrift 
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1.8 Angabe des vorgesehenen zeitlichen Rahmens des Vergabeverfahrens:  
  
 Datum der Bereitstellung der Vergabeunterlagen /  

Absendung der Aufforderung zur Angebotsabgabe 
  

 Ablauf der Angebotsfrist (Datum / Uhrzeit)   
 Angebotseröffnung (Datum / Uhrzeit)   
 Datum des Ablaufs der Bindefrist   
 Ausführungsbeginn   
 Ausführungsende   
    
1.9 Besonderheiten (insbesondere Begründung bei Abweichung von Fachlosvergabe, 

Produktvorgaben, Instandhaltung, Nichtzulassung von Nebenangeboten, Nichtzulassung von 
mehreren Hauptangeboten, Verlängerung der Schlusszahlungsfrist): 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
1.10 Bei Beschränkter Ausschreibung oder Freihändiger Vergabe Angaben zur Auswahl der 

Unternehmen: 

 Anzahl der Unternehmen, die zur Angebotsabgabe aufgefordert werden sollen:  

 Erläuterung (z.B. Unterschreitung Mindestanzahl, Aufforderung nicht präqualifizierter Unternehmen): 
  
  
  
  
  
  
Die aufgeforderten Firmen sind der Firmenliste FB – 312.2 zu entnehmen. 
 

Entscheidungsvorschlag   

erstellt / fachlich zuständig   einverstanden (mit Anmerkungen)                                               

federführend zuständig   nicht einverstanden 

    

    

    
 

Anmerkungen zur Mitzeichnung: 
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2. Bis zum Ablauf der Angebotsfrist 

  
2.1 Angaben zur erfolgten Bekanntmachung: 
 Veröffentlichungsplattform: Veröffentlichungsdatum: 
  www.vergabe.bayern.de  
  www.service.bund.de  (Versanddatum)  
  „ex-ante“ § 20 (4) VOB/A (Versanddatum) 
   (Versanddatum) 
    
2.2 Bereitstellung der Vergabeunterlagen / Absendung der Aufforderung ab:   
       
2.3 Anfragen / Hinweise von Bewerbern zu den Vergabeunterlagen: 
   es wurden keine Anfragen gestellt. 
   Anfragen wurden gestellt. 
   Behandlung der Anfragen / Hinweise / Konsequenzen: 
    Siehe Ausdrucke Vergabeplattform 
     
   Nachsendeschreiben / Änderungspakete wurden an alle Bewerber versandt. 
   Anzahl der Änderungspakete über Vergabeplattform (siehe Anlage):  
  
  
  
 

3. Angebotseröffnung und Erste Durchsicht 

       
Die Angebots(er)öffnung fand am   statt 
    

Die FB 313.1 - 313.4 Niederschrift Öffnung der Angebote sind der Vergabedokumentation als Anlage 
beigefügt.  

 Eine erste Durchsicht war nicht erforderlich, da ausschließlich elektronische Angebote zugelassen sind 
bzw. ausschließlich elektronisch eingegangen Angebote vorlagen. 

Die Erste Durchsicht FB - 3210 ist den jeweiligen schriftlichen Angeboten zugeordnet.  
 
  

4. Ausschluss, Eignung, Prüfung und Wertung der Angebote (§§ 16 bis 16d VOB/A) 

  
Ergebnis der Nachrechnung siehe Rangliste, Preisspiegel und Bieterprüfprotokolle.  
 
Das Ergebnis der formalen, rechnerischen und technischen Prüfung ist in den ergänzenden Formblättern zur 
Angebotsprüfung, welche dem jeweiligen Angebot vorgeheftet wurden sowie im FB 111.3 Prüfung und 
Wertung-Übersicht dokumentiert. 

 Weitere Unterlagen der Auswertung siehe Anlage 
 
4.1 Aufklärung des Angebotsinhaltes / Nachfordern von Unterlagen zu HA und ggf. NA 
  Entfällt, kein/e Aufklärung/Nachforderung erforderlich 
  Aufklärung/Nachforderung erforderlich 

(siehe hierzu den als Anlage                          beigefügten Schriftverkehr) 
   
4.2 Ergebnis der Prüfung hinsichtlich des Fehlen von EP in unwesentlichen Positionen:  
  Entfällt, es fehlen keine EP in unwesentlichen Positionen 
  
 Die Nachrechnung der Angebote mit fehlendem EP mit dem höchsten Wettbewerbspreis führt zu einer 

Änderung der Wertungsreihenfolge dieser Angebote gemäß 10.4 (siehe Anlage                         ) 
  Nein 
  Ja, bei folgenden Bietern: 
  
 Festlegung der weiteren Vorgehensweise: 
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4.3 Eignungsprüfung 
 Die Eignung des für die Auftragserteilung in Betracht kommenden Bieters für dessen Hauptangebot 

und (sofern zugelassen) eingereichten Nebenangebote, einschließlich der für die wesentlichen 
Leistungen benannten Nachunternehmer ist nachgewiesen durch (Mehrfachnennung zulässig): 

  Eintrag in PQ-Liste   
    
  Eigenerklärung zur Eignung und erforderliche Nachweise 
    
  Einzelnachweis   
    
  Nachweis der Eignung der NU   

    
4.4 Ausschluss von Hauptangeboten 
  Entfällt, kein Ausschluss erforderlich, 
  Aufgrund der Feststellungen der Ersten Durchsicht, nach Abschluss der Prüfung gemäß Formblatt 

3211-Prüfung und Wertung Hauptangebot und der Eignungsprüfung gemäß Formblatt 3214-
Eignungsprüfung (die Formblätter sind dem jeweiligen ausgeschlossenen Hauptangebot 
zugeordnet) werden Hauptangebote ausgeschlossen. 
Siehe FB 111.3 Prüfung und Wertung-Übersicht 

   
   

5. Prüfung und Wertung der Nebenangebote (§ 16b VOB/A)  

       
Nebenangebote wurden zugelassen 

 Ja  Nein 
 Nebenangebote wurden abgegeben. 

Zusammenfassung der Prüfung und Wertung der Nebenangebote siehe FB 3213 und gesonderte 
Anlage/n.                               

 
 

6. Wertung der Angemessenheit des Preises (§ 16d VOB/A) 

       
Prüfung hinsichtlich der Abweichung des Angebotes des Mindestbietenden zum Zweitplatzierten, einer 
erheblichen Abweichungen zur geschätzten Vergabesumme sowie Prüfung auf Spekulation und unerwartet 
hohen oder niedrigen Angebotspreis: 
 

  keine festgestellten Auffälligkeiten 
  festgestellte Auffälligkeiten: 
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7. Abschluss der Wertung 

  
 7.1  Zuschlagserteilung: 
  
  Der Bieter 
  hat mit                                   € die geringste Wertungssumme erreicht. 
   
  Der Zuschlag soll auf das  
   Hauptangebot vom                            erteilt werden. 
   Nebenangebot Nr.  vom                                         erteilt werden. 
  
   Eine Zuschlagserteilung ist nicht möglich. Begründung und weiteres Vorgehen: 
  
  
  
  
  
  
  
  

7.2 Ermittlung der Auftragssumme:  
 (Nur für Straßenbau) 

 Die Auftragssumme ist ermittelt in der Anlage        
 Die Auftragssumme beträgt                                €. 
  

(Nur für Hochbau) 
Auftragssumme – voraussichtliche Abrechnungssumme - Wertungssumme 
Angebotssumme (geprüft) netto € Auftragssumme (Übertrag) € 
Preisnachlass         v.H.  €  € 
Angebotssumme netto incl. 
Preisnachlass 

€ 
 

€ 

Umsatzsteuer         v.H. 
€ Weitere Kosten (z.B. Wartung, 

Betriebskosten, etc.) 
€ 

Auftragssumme € Wertungssumme € 
geschätzter Auftragswert zum Zeit- 
punkt der Bekanntmachung netto € Für Auftrag verfügbar € 

  
7.3  Die vorgegebene Bindefrist                            wird eingehalten.       
  Die vorgegebene Bindefrist                            wird nicht eingehalten, sondern verlängert bis:       

   

 Aufforderung an die Bieter der engeren Wahl zur Zustimmung zur Bindefristverlängerung wurde 
versandt am: 

 Folgende Bieter haben die Bindefrist nicht verlängert: 
  

  
  

Entscheidungsvorschlag  
erstellt / fachlich zuständig   einverstanden (mit Anmerkungen)                                               
federführend zuständig   nicht einverstanden 
    
    
    

 
Anmerkungen zur Mitzeichnung: 
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8. Abschluss des Vergabeverfahrens 

    
8.1   Zuschlagserteilung am: (Datum) 
    
   Auftragnehmer:  
     
     
     
     
     
     
   Aufhebung des Vergabeverfahrens (§ 17 (1) VOB/A)  
  

 es ist kein Angebot eingegangen, das den Ausschreibungsbedingungen entspricht,  
§ 17 Abs. 1, Nr.  1 VOB/A 

   die Vergabeunterlagen müssen grundlegend geändert werden, § 17 Abs. 1, Nr. 2 VOB/A 
   andere schwerwiegende Gründe bestehen, § 17 Abs. 1, Nr. 3 VOB/A 
 Begründung: 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 Benachrichtigung der Bewerber und Bieter (§ 17 Abs. 2 VOB/A) am                              
(siehe ggf. Ausdruck Vergabeplattform) 

  
 Nur bei Bundesfernstraßenbau: CSBF-ID 
  
8.2   Benachrichtigung der Bieter nach § 19 Abs. 1, Satz 1 VOB/A ist erfolgt. 
   
8.3   Unterrichtung der Bieter nach § 19 Abs. 1, Satz 2 VOB/A ist erfolgt. 
   
8.4 Informationspflicht des Auftraggebers nach § 20 Abs. 3 VOB/A: 
  
  Entfällt 
   
   
   
   
   
Aufgestellt: 

 
  

Datum/Unterschrift  
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1.9 Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur Angebotsabgabe aufgefordert werden sollen: 
  Nein 
  Ja  Anzahl der Bewerber:  
  Begründung: 
   
   
   
   
   
1.10 Geforderte  Auskünfte / Erklärungen / Nachweise: 
  Angaben gemäß § 6a Abs. 2 Nr. 1 VOB/A  
  Angaben gemäß § 6a Abs. 2 Nr. 2 VOB/A  
  Angaben gemäß § 6a Abs. 2 Nr. 3 VOB/A  
   
   
   
   

   
1.11 Vorgesehen Auswahlkriterien und Wichtung; 
 Prüfung und Wertung gemäß Aufforderung zum Teilnahmewettbewerb 
  § 6a Abs. 2 Nr. 1 VOB/A % 
  § 6a Abs. 2 Nr. 2 VOB/A % 
  § 6a Abs. 2 Nr. 3 VOB/A % 
   % 
   % 
   % 
   % 
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2. Bis zum Einreichungstermin der Teilnahmeanträge 

      
2.1 Angaben zur erfolgten Bekanntmachung: 
 Veröffentlichungsplattform: Veröffentlichungsdatum: 
  www.vergabe.bayern.de   
  www.service.bund.de   
                                                       (Versanddatum)  
                                                       (Versanddatum)  
    
2.2 Name und Anschrift der Bewerber, welche Unterlagen angefordert haben: 
 Siehe Anlage                 Vorschlagsliste 
  
 Ausgeschlossene Bewerber und Gründe für den Ausschluss: 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
2.3 Anfragen / Hinweise von Bewerbern zu den Teilnahmeunterlagen: 
  Es wurden keine Anfragen gestellt. 
  Anfragen wurden gestellt. Behandlung der Anfragen / Hinweise / Konsequenzen: 
  
  
  
  
  
  
   Nachsendeschreiben waren nicht erforderlich. 
   Nachsendeschreiben wurden versandt. Alle Bewerber wurden mit gleichlautenden 

Schreiben informiert. 
   Anzahl der Nachsendungen:                     (näheres siehe Anlage                                     ) 
  Bemerkungen: 
   
   
   
2.4 Angaben zu Nachprüfungsverfahren bis zum Einreichungstermin: 
 Rügen wurden erhoben: 
  Nein 
  Ja 
 Falls Ja, Sachverhaltsdarstellung und Konsequenzen (stichwortartig, ggf. Anlage): 
  
  
  
  
 Nachprüfungsverfahren wurden beantragt: 
  Nein 
  Ja 
 Falls Ja, Aufklärung des Sachverhaltes und Konsequenzen (stichwortartig, ggf. Anlage): 
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3. Einreichungstermin und Auswahlverfahren 

   
3.1 Zum angegebenen Termin zur Einreichung der geforderten Auskünfte / Erklärungen / Nachweise 

liegen Teilnahmeanträge von                     Bewerbern vor (siehe Anlage                                       ). 
   
3.2 Nach formaler Prüfung der Teilnahmeanträge kommen die Anträge der  Firmen gemäß Firmenliste in 

das Auswahlverfahren. Die Begründung für Nichtberücksichtigung von Firmen siehe Anlage, welche 
der Vergabedokumentation beigeheftet ist: 

   
3.3 Das Ergebnis des Auswahlverfahrens ist                                                                       dokumentiert. 
   
3.4 Die Zahl der zur Angebotsabgabe aufzufordernden Teilnehmer (Bewerber) weicht von der in der 

Vergabebekanntmachung vorgegebenen Anzahl                bzw. Spanne (von             bis            ) ab: 
  Nein 
  Ja 
 Falls Ja, Begründung 
   
   
   
3.5 Bewerberinformation 
 Die Bewerber wurden mit Schreiben vom                               über das Ergebnis des 

Auswahlverfahrens informiert. 
  
3.6 Rügen nach Versand der Bewerberinformation 
  Nein 
  Ja 
 Falls Ja, Sachverhaltsdarstellung und Konsequenzen (stichwortartig, ggf. Anlage): 
   
   
   
   
 Nachprüfungsverfahren wurden beantragt: 
  Nein 
  Ja 
 Falls Ja, Sachverhaltsdarstellung und Konsequenzen (stichwortartig, ggf. Anlage): 
   
   
   
   
   
   

 
Entscheidungsvorschlag   

erstellt / fachlich zuständig   einverstanden (mit Anmerkungen) 

federführend zuständig   nicht einverstanden 

    

    
 
    
 

Anmerkungen zur Mitzeichnung: 
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4. Bis zum Ablauf der Angebotsfrist 

  
4.1 Bereitstellung der Vergabeunterlagen / Absendung der Aufforderung ab:   
       
4.2 Anfragen / Hinweise von Bewerbern zu den Vergabeunterlagen: 
  es wurden keine Anfragen gestellt. 
  Anfragen wurden gestellt. 
  Behandlung der Anfragen / Hinweise / Konsequenzen: Siehe  Dokumente aus Vergabeplattform 
   Nachsendeschreiben / Änderungspakete waren nicht erforderlich 
   Nachsendeschreiben / Änderungspakete wurden an alle Bewerber versandt. 
  Anzahl der Änderungspakete über Vergabeplattform (siehe Anlage                     ):  
 Bemerkungen: 
  
  
  
  
 

5. Angebotseröffnung und Erste Durchsicht 

       
Die Angebots(er)öffnung fand am   statt 
    

Die FB 313.1 - 313.4 Niederschrift über die Öffnung der Angebote sind der Vergabedokumentation als 
Anlage beigefügt.  

 Eine erste Durchsicht war nicht erforderlich, da ausschließlich elektronische Angebote zugelassen 
sind bzw. ausschließlich elektronisch eingegangen Angebote vorlagen. 

Die Erste Durchsicht FB - 3210 ist den jeweiligen schriftlichen Angeboten zugeordnet. 
 
  

6. Ausschluss, Eignung, Prüfung und Wertung der Angebote (§§ 16 bis 16d VOB/A) 

  
Ergebnis der Nachrechnung siehe Rangliste, Preisspiegel und Bieterprüfprotokolle.  
 
Das Ergebnis der formalen, rechnerischen und technischen Prüfung ist in den ergänzenden Formblättern 
zur Angebotsprüfung, welche dem jeweiligen Angebot vorgeheftet wurden sowie im FB 111.3 Prüfung und 
Wertung-Übersicht dokumentiert. 

 Weitere Unterlagen der Auswertung siehe Anlage 
 
6.1 Aufklärung des Angebotsinhaltes / Nachfordern von Unterlagen zu HA und ggf. NA 
  Entfällt, kein/e Aufklärung/Nachforderung erforderlich 
  Aufklärung/Nachforderung erforderlich 

(siehe hierzu den als Anlage                          beigefügten Schriftverkehr) 
   
6.2 Ergebnis der Prüfung hinsichtlich des Fehlen von EP in unwesentlichen Positionen:  
  Entfällt, es fehlen keine EP in unwesentlichen Positionen 
  
 Die Nachrechnung der Angebote mit fehlendem EP mit dem höchsten Wettbewerbspreis führt zu 

einer Änderung der Wertungsreihenfolge dieser Angebote gemäß 10.4 (siehe Anlage                         ) 
  Nein 
  Ja, bei folgenden Bietern: 
  
 Festlegung der weiteren Vorgehensweise: 
  
  
  
  
6.3 Eignungsprüfung 
 Die Eignung des für die Auftragserteilung in Betracht kommenden Bieters für dessen 

Hauptangebot und (sofern zugelassen) eingereichten Nebenangebote, einschließlich der für die 
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wesentlichen Leistungen benannten Nachunternehmer ist nachgewiesen durch (Mehrfachnennung 
zulässig): 

  Eintrag in PQ-Liste   
    
  Eigenerklärung zur Eignung und erforderliche Nachweise 
    
  Einzelnachweis   
    
  Nachweis der Eignung der NU   

    
6.4 Ausschluss von Hauptangeboten 
  Entfällt, kein Ausschluss erforderlich, 
  Aufgrund der Feststellungen der Ersten Durchsicht, nach Abschluss der Prüfung gemäß 

Formblatt 3211-Prüfung und Wertung Hauptangebot und der Eignungsprüfung gemäß 
Formblatt 3214-Eignungsprüfung (die Formblätter sind dem jeweiligen ausgeschlossenen 
Hauptangebot zugeordnet) werden Hauptangebote ausgeschlossen. 
Siehe FB 111.3 Prüfung und Wertung-Übersicht 

   
 

 

7. Prüfung und Wertung der Nebenangebote (§ 16b VOB/A) 

       
Nebenangebote wurden zugelassen 

 Ja  Nein 
 Nebenangebote wurden abgegeben. 

Zusammenfassung der Prüfung und Wertung der Nebenangebote siehe FB 3213 und gesonderte 
Anlage/n.                               

 
 

8. Wertung der Angemessenheit des Preises (§ 16d VOB/A) 

       
Prüfung hinsichtlich der Abweichung des Angebotes des Mindestbietenden zum Zweitplatzierten, einer 
erheblichen Abweichungen zur geschätzten Vergabesumme sowie Prüfung auf Spekulation und unerwartet 
hohen oder niedrigen Angebotspreis: 
 

  keine festgestellten Auffälligkeiten 
  festgestellte Auffälligkeiten: 
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9. Abschluss der Wertung 

  
 9.1  Zuschlagserteilung: 
  
  Der Bieter 
  hat mit                                   € die geringste Wertungssumme erreicht. 
   
  Der Zuschlag soll auf das  
   Hauptangebot vom                            erteilt werden. 
   Nebenangebot Nr.  vom                                         erteilt werden. 
  
   Eine Zuschlagserteilung ist nicht möglich. Begründung und weiteres Vorgehen: 
  
  
  
  
  
  
  
  

9.2 Ermittlung der Auftragssumme:  
 (Nur für Straßenbau) 

 Die Auftragssumme ist ermittelt in der Anlage        
 Die Auftragssumme beträgt                                €. 
  

(Nur für Hochbau) 
Auftragssumme – voraussichtliche Abrechnungssumme - Wertungssumme 
Angebotssumme (geprüft) netto € Auftragssumme (Übertrag) € 
Preisnachlass         v.H.  €  € 
Angebotssumme netto incl. 
Preisnachlass €  € 

Umsatzsteuer         v.H. € Weitere Kosten (z.B. Wartung, 
Betriebskosten, etc.) 

€ 

Auftragssumme € Wertungssumme € 
geschätzter Auftragswert zum Zeit- 
punkt der Bekanntmachung netto € Für Auftrag verfügbar € 

  
9.3  Die vorgegebene Bindefrist                            wird eingehalten.       
  Die vorgegebene Bindefrist                            wird nicht eingehalten, sondern verlängert bis:       

   

 Aufforderung an die Bieter der engeren Wahl zur Zustimmung zur Bindefristverlängerung wurde 
versandt am: 

 Folgende Bieter haben die Bindefrist nicht verlängert: 
  

  
  

Entscheidungsvorschlag  
erstellt / fachlich zuständig   einverstanden (mit Anmerkungen)                                               
federführend zuständig   nicht einverstanden 
    
    
    

 
Anmerkungen zur Mitzeichnung: 
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10. Abschluss des Vergabeverfahrens 

    
10.1   Zuschlagserteilung am: (Datum) 
    
   Auftragnehmer:  
     
     
     
     
     
     
   Aufhebung des Vergabeverfahrens (§ 17 (1) VOB/A)  
  

 es ist kein Angebot eingegangen, das den Ausschreibungsbedingungen entspricht,  
§ 17 Abs. 1, Nr.  1 VOB/A 

   die Vergabeunterlagen müssen grundlegend geändert werden, § 17 Abs. 1, Nr. 2 VOB/A 
   andere schwerwiegende Gründe bestehen, § 17 Abs. 1, Nr. 3 VOB/A 
 Begründung: 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 Benachrichtigung der Bewerber und Bieter (§ 17 Abs. 2 VOB/A) am                              
(siehe ggf. Ausdruck Vergabeplattform) 

  
 Nur bei Bundesfernstraßenbau: CSBF-ID 
  
10.2   Benachrichtigung der Bieter nach § 19 Abs. 1, Satz 1 VOB/A ist erfolgt. 
   
10.3   Unterrichtung der Bieter nach § 19 Abs. 1, Satz 2 VOB/A ist erfolgt. 
   
10.4 Informationspflicht des Auftraggebers nach § 20 Abs. 3 VOB/A: 
  
  Entfällt 
   
   
   
   
   
Aufgestellt: 

 
  

Datum/Unterschrift  
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1.9 Abweichen von der Fach-/Teil-Losvergabe (bezogen auf dieses Vergabeverfahren): 
  Entfällt, da Fach- und Teillosvergabe erfolgt.  
  Abweichen von der Fach- und Teillosvergabe (Begründung siehe Anlage                       ) 
     
1.10 Vergabeart: 
  EU-weit  
   Offenes Verfahren  Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb 
  National 
   Öffentlich  Beschränkt ohne Teilnahmewettbewerb  Freihändig 
        

 Begründung für andere Verfahren als Öffentliche Ausschreibung/Beschränkte 
Ausschreibung mit Teilnahmewettbewerb bzw. Offenes Verfahren/Nichtoffenes Verfahren: 

 (unter Angabe von relevantem Absatz und Nummer aus § 3 VOB/A bzw. § 3a EU VOB/A)  
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  
 Gründe zur Wahl des Verhandlungsverfahrens o.T.  gemäß VOB/A-EU: 
  § 3a Abs. 3 Nr. 1  § 3a Abs. 3 Nr. 2  § 3a Abs. 3 Nr. 3 
  § 3a Abs. 3 Nr. 4  § 3a Abs. 3 Nr. 5   

  
 Datum d. Bekanntmachung bei Beschr. Ausschr. o.T. nach § 19 Abs. 5 VOB/A:                  (siehe 

2.1) 
  
 Zustimmung / Beteiligung vorgesetzter Stellen:        entfällt      liegt vor (siehe Anlage     ) 
  
  
1.11 Angabe des vorgesehenen zeitlichen Rahmens des Vergabeverfahrens: 
  
 Datum der Absendung der Vorinformation (nur bei EU-Verfahren)  
 Datum der Absendung der Vergabebekanntmachung (nur bei öffentlicher 

Ausschreibung und Offenen Verfahren)  

 Datum der Bereitstellung der Vergabeunterlagen / Absendung der 
Aufforderung zur Angebotsabgabe  

 Angebotsfrist (Kalendertage)  
 Ablauf der Angebotsfrist (Datum/Uhrzeit)  
 Datum der Absendung der Information nach § 134 GWB (nur bei EU-

Verfahren)  

 Datum des Ablaufs der Bindefrist  
  
  
  
1.12 Begründung eines zulässigen Abweichens von den Vorgaben der VOB/A bzw. VOB/A-EU 

hinsichtlich der vorgesehenen Fristen für das Vergabeverfahren (z.B. längere Bindefrist): 
  Entfällt, da keine Abweichung 
  Von den Fristvorgaben wird abgewichen 
 Begründung für das Abweichen: 
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1.13 Losweise Vergabe: 
  nein 
  ja, Angebote sind möglich (bei nationaler Vergabe) 
   nur für ein Los 
   für ein oder mehrere Lose 
    
   nur für alle Lose (alle Lose müssen angeboten werden)  
  ja, Angebote sind möglich (bei EU-Vergabe) 
   alle Lose (alle Lose müssen angeboten werden) 
   eine maximale Anzahl an Losen, siehe Auftragsbekanntmachung 
   nur ein Los 
    
   Bei zugelassener Angebotsabgabe für mehr als ein Los; maximale Anzahl der Lose, die 

an einen Bieter vergeben werden können: 
  Zugehörige Regelung zur Auswahl der Lose: 
  
1.14 Angaben zu Vertragsfristen (siehe Besondere Vertragsbedingungen, Anlage                              ) 
  
1.15 Angaben zu Vertragsbestimmungen (siehe Besondere Vertragsbedingungen, Anlage                 ) 
  
  Lohngleitklausel wird vereinbart:  
 Begründung für Vereinbarung: 
  
  
  
  
  Stoffpreisgleitklausel wird vereinbart: 
 Begründung für Vereinbarung: 
  
  
  
  
  Vertragsstrafe wird vereinbart: 
   Bei Überschreitung der Fristen für die Vollendung der Ausführung 
   Bei Überschreitung der Einzelfristen für die Vollendung der Ausführung 
   Sonstige Vertragsstrafenvereinbarungen: 
 Begründung für Vereinbarung: 
  
  
  
  
  Von der Regelfrist abweichende Vereinbarung einer Frist für die Prüfung der 

Schlussrechnung und Fälligkeit der Schlusszahlung: 
 Begründung und Vereinbarung: 
   
   
   
   
  Gegenüber VHB Bayern abweichende Sicherheitsleistung vorgesehen: 
 Darstellung und Begründung: 
   
   
   
  Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm vorgesehen: 
 Begründung: 
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  Forderung nach bestimmten Erzeugnissen oder Verfahren (z. B. Wartung, 
Rahmenvereinbarung) vorgesehen: 

 Begründung: 
    
    
    
    
    

  
1.16 Zulässigkeit der Angebotsabgabe: 
  elektronisch in Textform  elektronisch mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel 
  schriftlich  elektronisch mit qualifizierter/m Signatur/Siegel 
      
      

1.17 Zulassung Nebenangebote: 
  nicht zugelassen; Nr. 4 der (EU-)Teilnahmebedingungen gilt nicht 
  Begründung für Nichtzulassung von Nebenangeboten: 
   
   
   
  zugelassen (siehe auch Nr. 4 der (EU-)Teilnahmebedingungen)  
 Bedingungen (Bereiche) und Begründung: 
    
    
    
    
    
    

1.18 Mindestanforderung an Nebenangebote, soweit zugelassen 
 Begründung, falls erforderlich: 
  
  
  
  
  
  

1.19 Mehrere Hauptangebote: 
 Die Abgabe von mehr als einem Hauptangebot ist 
  nicht zugelassen. 
  zugelassen. Werden mehrere Hauptangebote abgegeben, muss jedes aus sich heraus 

zuschlagsfähig sein. § 13 Absatz 1 Nummer 2 VOB/A gilt für jedes Hauptangebot. 
   

1.20 Angaben zu Zuschlagskriterien:  
 Maßgebende Kriterien für die Angebotswertung der Haupt- und Nebenangebote: 
  
  Kriterium Preis (alleiniges Zuschlagskriterium) 
  Der Preis (in €, netto) wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt. 
   
  Kriterien Preis und weitere Zuschlagskriterien gemäß nachfolgend aufgeführter 

Gewichtung 
      Wichtung in %  
    Preis   
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     Summe 100  %  
        
   Kriterium Preis: 
  Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt. Die Wertungssumme (in €, 

netto) werden ermittelt aus den nachgerechneten Angebotssummen, insbesondere unter 
Berücksichtigung von Nachlässen, Erstattungsbetrag aus der Lohngleitklausel. 

    
   Kriterium         
  Im Kriterium                                werden folgende Unterkriterien mit der 

jeweils angegebenen absoluten Wichtung berücksichtigt: 
      (Wichtung  %) 
      (Wichtung  %) 
      (Wichtung  %) 
      (Wichtung  %) 
      (Wichtung  %) 
    
   Kriterium                          
  Im Kriterium                                werden folgende Unterkriterien mit der 

jeweils angegebenen absoluten Wichtung berücksichtigt: 
      (Wichtung  %) 
      (Wichtung  %) 
      (Wichtung  %) 
      (Wichtung  %) 
      (Wichtung  %) 
    

1.21 Angaben zu den Selbstkosten der Vergabeunterlagen: 
  Der Download über die Internetseite www.vergabe.bayern.de ist kostenlos. 
   

1.22 Angaben zur Auswahl der Unternehmen für Beschränkte Ausschreibungen o.T., Freihändige 
Vergaben sowie Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb 

  
1.22.1 Anzahl der Unternehmen, die zur Angebotsabgabe aufgefordert werden sollen:  
 Erläuterung (z.B. Unterschreitung Mindestanzahl, Aufforderung nicht präqualifizierter Unternehmen): 
  
  
  
  
  
  

  
1.21.2 Die aufgeforderten Firmen sind der Firmenliste FB – 312.2 zu entnehmen. 
   

Entscheidungsvorschlag   

erstellt / fachlich zuständig   einverstanden (mit Anmerkungen)                                               

federführend zuständig   nicht einverstanden 

    

    
 
    

 
Anmerkungen zur Mitzeichnung: 
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2. Bekanntmachung bis Versand der Vergabeunterlagen 

      
2.1 Angaben zur Vorinformation: 
 Veröffentlichungsplattform: Veröffentlichungsdatum: 
  www.vergabe.bayern.de   
  www.simap.europa.eu                                                      
  „ex-ante“ § 20 Abs. 4 VOB/A  
    
       
 Angaben zur erfolgten Bekanntmachung: 
 Veröffentlichungsplattform:   Veröffentlichungsdatum: 
  www.vergabe.bayern.de                                                    
  www.simap.europa.eu                                                   
  www.service.bund.de                                                  (Versanddatum)  
                                                    (Versanddatum)  
                                                    (Versanddatum)  
    
  

2.2 Name und Anschrift der Bewerber bei Öffentlicher Ausschreibung bzw. Offenem Verfahren: 
 Siehe Anlage                 FB 311 Firmenliste 
  
 Ausgeschlossene Bewerber und Ausschlussgrund: 
  
  
  

 
3. Frei (für Verfahren mit Teilnahmewettbewerb) 

 
4. Bis zum Ablauf der Angebotsfrist 

    
4.1 Bereitstellung der Vergabeunterlagen / Absendung der Aufforderung ab:  
   
4.2 Anfragen / Hinweise von Bewerbern zu den Vergabeunterlagen / zur Bekanntmachung: 
  Es wurden keine Anfragen gestellt. 
  Anfragen wurden gestellt. 
  Behandlung der Anfragen / Hinweise / Konsequenzen: Siehe Dokumente aus Vergabeplattform 
    
   Nachsendeschreiben / Änderungspakete waren nicht erforderlich 
   Nachsendeschreiben / Änderungspakete wurden an alle Bewerber versandt. 
  Anzahl der Änderungspakete über Vergabeplattform (siehe Anlage                   ):  
 Bemerkungen: 
  
  
  
  

4.3 Angaben über Unternehmen, die Einsicht in nicht mit versandte Unterlagen genommen haben: 
  Entfällt  
  Siehe Anlage  
       
4.4 Angaben zu Nachprüfungsverfahren: 
 Rügen wurden erhoben: 
  Nein  Ja 
 Falls Ja, Sachverhaltsdarstellung und Konsequenzen (stichwortartig, ggf. Anlage                   ): 
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 Nachprüfungsverfahren beantragt: 
  Nein  Ja 
 Wenn Ja, Aufklärung des Sachverhaltes und Konsequenzen: 
  
  
  
  
  
  

5. Angebots(er)öffnung und Erste Durchsicht 

       
5.1 (Er)öffnung der Angebote: 
  
 Die Angebots(er)öffnung fand am   statt 
    
 Die FB 313.1 – 313.4 Niederschrift über die Öffnung der Angebote sind der Vergabedokumentation 

als Anlage       beigefügt. Nähere Angaben zum Ergebnis des (Er)öffnungstermins siehe Ziffer 6.3.  
 Anmerkungen: 
  
  
5.2. Erste Durchsicht:  
  Eine erste Durchsicht war nicht erforderlich, da ausschließlich elektronisch eingegangene 

Angebote vorlagen. 
 Das Ergebnis der Ersten Durchsicht ist in dem FB 3210 Erste Durchsicht dokumentiert, welches dem 

jeweiligen Angebot zugeordnet wurde. 
  

 
 

6. Nachforderung, Eignung, Prüfung und Wertung  

       
Ergebnis der Nachrechnung siehe Rangliste, Preisspiegel und Bieterprüfprotokolle.  
 
Das Ergebnis der formalen, rechnerischen und technischen Prüfung ist in den ergänzenden Formblättern zur 
Angebotsprüfung, welche dem jeweiligen Angebot vorgeheftet wurden sowie im FB 111.3 Prüfung und 
Wertung-Übersicht dokumentiert. 

 Weitere Unterlagen der Auswertung siehe Anlage 
 
6.1 Aufklärung des Angebotsinhaltes / Nachfordern von Unterlagen zu HA und ggf. NA 
  Entfällt, kein/e Aufklärung/Nachforderung erforderlich 
  Aufklärung/Nachforderung erforderlich 

(siehe hierzu den als Anlage                          beigefügten Schriftverkehr) 
   
6.2 Ergebnis der Prüfung hinsichtlich des Fehlen von EP in unwesentlichen Positionen:  
  Entfällt, es fehlen keine EP in unwesentlichen Positionen 
  
 Die Nachrechnung der Angebote mit fehlendem EP mit dem höchsten Wettbewerbspreis führt zu 

einer Änderung der Wertungsreihenfolge dieser Angebote gemäß 10.4 (siehe Anlage                         ) 
  Nein 
  Ja, bei folgenden Bietern: 
  
 Festlegung der weiteren Vorgehensweise: 
  
  
  
6.3 Eignungsprüfung 
 Die Überprüfung der Eignung der für die Auftragserteilung in Betracht kommenden Bieter 

einschließlich der für wesentliche Leistungen benannten Nachunternehmer erfolgt für deren 
Hauptangebote im Formblatt 3214-Eignungsprüfung. Soweit der Bieter präqualifiziert ist (bei BG alle 
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Mitglieder) und keine weiteren Nachweise gefordert wurden, kann dem Angebot statt Formblatt 3214-
Eignungsprüfung der Auszug aus dem PQ-Verzeichnis zugeordnet werden. 

7. Ausschluss von Hauptangeboten 

  
  Entfällt, kein Ausschluss erforderlich, 
  Aufgrund der Feststellungen der Ersten Durchsicht, nach Abschluss der Prüfung gemäß 

Formblatt 3211-Prüfung und Wertung Hauptangebot und der Eignungsprüfung gemäß 
Formblatt 3214-Eignungsprüfung (die Formblätter sind dem jeweiligen ausgeschlossenen 
Hauptangebot zugeordnet) werden Hauptangebote ausgeschlossen. 
Siehe FB 111.3 Prüfung und Wertung-Übersicht 

   
Die Bieter wurden gemäß § 19 Abs. 1 VOB/A bzw. EU VOB/A hierüber mit Schreiben unterrichtet (siehe Nr. 
12; Anlage                                                                                  ). Alle anderen Angebote bleiben in der 
Wertung. 

 

8. Prüfung und Wertung der Nebenangebote 

       
 Aussagen zu dieser Ziffer entfallen, da die Abgabe von Nebenangeboten nicht zugelassen war, 

bzw. keiner der für einen Zuschlag in Frage kommenden Bieter ein Nebenangebot abgegeben 
hat. 

  
Zusammenfassung der Prüfung und Wertung der Nebenangebote: 
 
Die vorgenommene Prüfung und Wertung der abgegebenen Nebenangebote ergab, dass sich folgende 
wirtschaftlichste Kombinationsmöglichkeit ergibt, Einzelheiten siehe beigefügte Anlage FB 3213-Prüfung 
und Wertung Nebenangebote, welche den jeweiligen Angeboten zugeordnet wurde:  
 
Bieter Anzahl der 

abgegebenen 
Nebenangebote 

Anzahl der 
wertbaren 
Nebenangebote 

Wirtschaftlichste 
Kombination 

    
    
    
    
  
Zusammenstellung der Angebote (Haupt- und Nebenangebote), die für einen Zuschlag in Betracht 
kommen: 
 
Wertungssummen der Angebote, die für einen Zuschlag in Betracht kommen 
(unter Berücksichtigung des Preisnachlasses ohne Bedingung sowie der zugelassenen, wertbaren und sich 
nicht gegenseitig ausschließenden Nebenangebote) 
Platz-
Nr. 

Bieter Hauptangebot Summe NA Nachlass Wertungssumme 

      
      
      
      
      
      

 Die Rangfolge entsprechend der Wertungssumme aller Haupt- und Nebenangebote ist beiliegender 
Aufstellung zur Ermittlung der Wertungssummen zu entnehmen. Die Angebote, die für einen Zuschlag 
in Betracht kommen, sind darin gekennzeichnet (siehe Anlage                                           ). 

  
  
  

9. Festlegung der Angebote für die weitere Wertung 

 
 Vergabe mit dem alleinigen Zuschlagskriterium Preis: 
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 Für die weitere Wertung werden nur der Bieter mit dem preisgünstigsten Hauptangebot und ggf. die 
nächsten beiden platzierten Hauptangebote betrachtet. 
Die genaue Betrachtung ist der beiliegenden Aufstellung zu entnehmen. (Siehe Anlage                   )  

   
 Vergaben mit dem Zuschlagskriterium Preis und weiteren Zuschlagskriterien:  

 Bei der Festlegung der Angebote für die weitere Wertung werden auch diejenigen Bieter 
berücksichtigt, die zunächst über den Preis nicht in die zu treffende Auswahl gelangen würden, 
allerdings ihre Wettbewerbssituation durch die nichtmonetären Zuschlagskriterien verbessern können. 
Das Angebot mit der niedrigsten Wertungssumme erhält bei der Bewertung Preis unter der 
Berücksichtigung der Wichtung von       % immer       Punkte. 
 

 Gemäß der Anlage (Gewichtung der Zuschlagskriterien) zur Aufforderung zur Angebotsabgabe bzw. 
EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe erhält ein Angebot bei den nichtmonetären Zuschlagskriterien 
je nach Kriterium mind. 0 Punkte. Unter Berücksichtigung der Wichtung der jeweiligen nichtmonetären 
Kriterien ergeben sich für jeden Bieter mindestens       Punkte. Maximal können bei den 
nichtmonetären Zuschlagskriterien bei der Wichtung von       %       Punkte erreicht werden. 
Daraus folgt, dass der Bieter mit der niedrigsten Wertungssumme in jedem Fall mindestens       
Punkte erreicht. Bei allen übrigen Bietern ergibt sich aus der Punktbewertung des Angebotspreises 
und der oben aufgeführten max. erreichbaren Punktzahl der nichtmonetären Zuschlagskriterien eine 
theoretisch maximal mögliche Punktzahl für den jeweiligen Bieter. 
Demnach werden für die weitere Wertung alle diejenigen Bieter berücksichtigt, die bei der 
Gesamtsumme unter Einbeziehung der sich nicht gegenseitig ausschließenden addierbaren 
Nebenangebote       Punkte oder mehr erreichen könnten sowie die nächsten beiden platzierten 
Hauptangebote. 
 
Die genaue Betrachtung ist der beiliegenden Aufstellung zu entnehmen. (Siehe Anlage                     ) 
Die Wertung von Nebenangeboten zur Ermittlung der niedrigsten Wertungssumme ist Punkt 8 dieses 
Vergabevermerkes zu entnehmen. 

       
Damit werden bei der weiteren Wertung die Angebote folgender Bieter berücksichtigt: 

 Bieter Ort 
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   

 
 

10. Wertung der Angemessenheit der Preise (§ 16d Abs. 1 VOB/A bzw. EU VOB/A)  

       
10.1 Ergebnis der Wertung der Angemessenheit der Preise: 
 Das Hauptangebot des Mindestbietenden   

 
in Höhe von                                 € brutto weicht ab um mehr als 10 % vom Hauptangebot in Höhe von                                                        
                                       € des preislich an zweiter Stelle liegenden Bieters  

  
  
  Nein    
  Ja    
  Wenn ja, Aufklärung des Sachverhalts: 
   Schriftliche Aufklärung am: 
   Mündliche Aufklärung am: 
  Ergebnis und Bewertung der Aufklärung: 
    
    
    
    

10.2 Ergebnisse der Wertung der Angebote (HA und NA) hinsichtlich Spekulation: 
 Es sind bei dem für die Auftragserteilung in Betracht kommenden Bietern untersetzte oder überhöhte 

EP festgestellt worden, die nicht auf einer Mischkalkulation beruhen: 
  Nein    
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  Ja    
 Wenn Ja, bei folgenden Bietern: 
    
    
    
 Wenn Ja: die Vergabeunterlagen wurden bezüglich der betreffenden OZ, insbes. die Mengener-

mittlung, auf Mängel untersucht. Ergebnis: 
  Es wurden keine Mängel festgestellt. 
  Es wurden Mängel in der Leistungsbeschreibung festgestellt. 
  Feststellungen: 
   
   
   
   
 

 
Bei einer Nachrechnung der Angebote mit Korrektur dieser Mängel bleibt das Angebot des 
Mindestbietenden das preislich günstigste: 

   Ja, das Angebot bleibt unverändert in der Wertung 
   Nein und weiteres Vorgehen: 
    Das Angebot bleibt unverändert in der Wertung 
 

  
 Die Ausschreibung wird wegen erheblicher Mängel gemäß § 17 Abs. 1 Nr. 2 bzw. 3 

VOB/A bzw. EU VOB/A aufgehoben.  
 Begründung: 
      
      
      
      
      
      

10.3 Ergebnis der Wertung wegen unerwartet hoher Angebotsendsummen: 
  
  Entfällt, die Angebotssumme des preisgünstigsten Bieters übersteigt die aktuelle 

Kostenermittlung um nicht mehr als 10 %. 
   
  Im Vergleich zur Kostenermittlung (siehe Nr. 1.6 dieser Vergabedokumentation) liegen nur 

Angebote mit unerwartet hohen Angebotsendsummen vor. 
Die Kostenermittlung wurde deshalb auf Richtigkeit überprüft: 

   Die Kostenermittlung wurde im Wesentlichen bestätigt. Das Vergabeverfahren wird 
    fortgesetzt 
    gemäß § 17 Abs. 1 Nr. 3 VOB/A bzw. EU VOB/A aufgehoben 
   Begründung bei Aufhebung: 
    
    
    
    
   Die Kostenermittlung konnte im Wesentlichen nicht bestätigt werden.  

Das Vergabeverfahren wird 
    fortgesetzt 
    gemäß § 17 Abs. 1 Nr. 3 VOB/A bzw. EU VOB/A aufgehoben 
   Begründung mit Darstellung der Kostenabweichung: 
    
    
    
    

10.4 Ermittlung der Wertungssummen der Bieter der engeren Wahl: 
(unter Berücksichtigung des Preisnachlasses ohne Bedingung sowie für die Wertung berücksichtigter 
Nebenangebote) 
Platz Bieter Wertungssumme (brutto) 
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1.   
2.   
3.   
4.   
5.   

    
Die Ermittlung der Wertungssumme ist detailliert in Anlage                                               nachvollziehbar. 
Die Bieter, die nicht in die engere Wahl gekommen sind, wurden gemäß § 19 Abs. 1 Satz 1 VOB/A bzw. EU 
VOB/A hierüber mit Schreiben unterrichtet (siehe Nr. 12.) 
    
    

11. Abschluss der Wertung (Prüfung des für den Zuschlag vorgesehenen Bieters) 

      
11.1 Ergebnis der Überprüfung der Abfrage im Wettbewerbsregister (nur bei Wertungssummen über 

30.000,- € netto)  
  Bei ausländischem Bieter liegt eine gleichwertige Bescheinigung vor. 
 Eintragungen im Wettbewerbsregister stehen einer Zuschlagserteilung entgegen:  
  Nein  Ja  
 Für den Fall, dass ein Eintrag im Wettbewerbsregister gespeichert ist und der betroffene Bieter gem. § 

6 Abs. 5 WRegG dennoch beauftragt wird, Begründung für die Entscheidung (z. B. Selbstreinigungs-
maßnahmen ergriffen, jedoch durch Registerbehörde noch keine Löschung erfolgt ist…): 

  
  
  
  
 Für den Fall, dass die Zuschlagserteilung an den vorgesehenen Bieter aufgrund der Eintragung im 

Wettbewerbsregister nicht erfolgt, Beschreibung der veranlassten Maßnahmen (z.B. Prüfung des 
nächstplatzierten Bieters): 

  
  
  
  

11.2 Prüfung des Änderungssatzes für das wirtschaftlichste Angebot: 
  Entfällt, kein Änderungssatz angeboten 
 Änderungssatz enthält nur Lohn und Gehalts bezogene Anteile 
  Ja  Nein  
 Wenn Nein, Festlegung des währungsrechtlich zulässigen Wertes in Höhe von:  
 Aufklärungsgespräch hierzu mit Bieter   
 am   ergab folgendes Ergebnis: 
  
  
  
  
11.3 Zuschlagserteilung: 
  Vergabe mit dem alleinigen Zuschlagskriterium Preis:  
  Der Zuschlag erfolgt auf das Angebot mit der geringsten Wertungssumme. 
  Der Bieter  
  hat mit                  € die geringste Wertungssumme erreicht  
  (siehe untenstehende Tabelle). 
  Der Zuschlag ist an diesen Bieter zu erteilen. 
   
  Vergabe mit dem Zuschlagskriterium Preis und weiteren Zuschlagskriterien:  
 

 

Der Zuschlag erfolgt auf das Angebot mit der höchsten Anzahl von Wertungspunkten. Bei 
Punktgleichheit wird das Angebot mit der geringeren Wertungssumme beauftragt.  
Die Ermittlung der Wertungspunkte ist der Anlage            zu entnehmen: 

  Der Bieter  
  hat mit       Punkten die höchste Punktzahl erreicht (siehe untenstehende Tabelle). 
  Der Zuschlag ist an diesen Bieter zu erteilen. 
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  Eine Zuschlagserteilung ist nicht möglich. Begründung und weiteres Vorgehen: 
   
   
   
   

Wertungssummen und ggf. Wertungspunkte (Angabe der Wertungspunkte nur bei mehreren 
Zuschlagskriterien) nach Abschluss der Wertung 
(unter Berücksichtigung des Preisnachlasses ohne Bedingung sowie für die Wertung berücksichtigter und 
zugelassener Nebenangebote) 

Platz Bieter Wertungssumme  
(brutto) Wertungspunkte 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    

  
11.4 Ermittlung der Auftragssumme (bei Rahmenvereinbarungen fiktiv): 
 Die Auftragssumme, ggf. unter Berücksichtigung der brauchbaren Nebenangebote, ist ermittelt  

(siehe Anlage                    ). 
Die Auftragssumme für den zur Auftragserteilung vorgeschlagenen Bieter 
                                                                                                          beträgt: 

  
Auftragssumme – voraussichtliche Abrechnungssumme - Wertungssumme 
Angebotssumme € Auftragssumme € 
Preisnachlass         v.H.  € Sonstiges (s. Beiblatt) € 

Nettobetrag € voraussichtliche  
Abrechnungssumme € 

Umsatzsteuer         v.H. € Weitere Kosten  
(z.B. Wartung) € 

Auftragssumme € Wertungssumme € 
geschätzter Auftragswert zum Zeit- 
punkt der Bekanntmachung netto € Für Auftrag verfügbar € 

     
11.5 Bindefrist 

 Die vorgegebene Bindefrist                            wird eingehalten: 
  Ja  Nein 
 Falls Nein, Verlängerung der Bindefrist bis: 
 Aufforderung an die Bieter der engeren Wahl zur Zustimmung zur Bindefristverlängerung wurde 
 versandt am: 
 Folgende Bieter haben die Bindefrist nicht verlängert: 
    
    

 Für den Fall, dass sich durch die Nichtverlängerung der Bindefrist des für die Vergabe vorgesehenen 
Bieters die Bieterreihenfolge ändert, sind die Wertungsschritte unter Punkt 8 bis 11 zu wiederholen. 

Entscheidungsvorschlag  
erstellt / fachlich zuständig   einverstanden (mit Anmerkungen)                                               
federführend zuständig   nicht einverstanden 
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12. Abschluss des Vergabeverfahrens 

    
12.1 Zustimmung / Beteiligung vorgesetzter Stellen: 
  Entfällt 
  Liegt vor (siehe Anlage                   ) 
   
12.2 Benachrichtigung der Bieter nach § 19 Abs. 1, Satz 1 VOB/A: 
  (Datum) (siehe ggf. Ausdruck Vergabeplattform) 
  
 Informationspflicht des Auftraggebers nach § 19 Abs. 1, Satz 2 VOB/A: 
  (Datum) (siehe ggf. Ausdruck Vergabeplattform) 
  
 Information der Bieter (nur bei EU-Vergaben) nach § 134 GWB:  
 Absendedatum der Information:   
 Frühester Termin für Zuschlagserteilung:   

    
12.3 Angaben zu erhobenen Rügen nach dem Eröffnungstermin (nur bei EU-Verfahren): 
 Rügen wurden vorgetragen: 
  Nein  Ja 
 Falls Ja. Feststellungen und Veranlassungen: 
    
    
    
    
    
    
12.4 Angaben zu Nachprüfungsverfahren (nur bei EU-Verfahren): 
 Ein Nachprüfungsverfahren wurde beantragt: 
  Nein  Ja 
 Falls Ja, das Nachprüfungsverfahren wurde eingeleitet am:   
 Das Nachprüfungsverfahren führte zur Änderung zur Vergabeentscheidung: 
  Nein  Ja 
 Erläuterung: 
  
  
  
  
  
  
12.5 Abschluss des Vergabeverfahrens: 
  Durch Zuschlagserteilung 
  Zuschlagserteilung am:                                        (Datum) 
  Auftragnehmer: 
   
   
   
   
  Die Auftragssumme beträgt:                                               € (brutto). 
   
 Bei nationalen Vergabeverfahren:  Informationspflicht des Auftraggebers nach § 19 Abs. 1 Satz 

2 VOB/A:                                             (Datum)  
(siehe ggf. Ausdruck Vergabeplattform) 

   Informationspflicht des Auftraggebers nach § 20 Abs. 3 
VOB/A:                                           (Datum) 

 Bei EU-Verfahren: Mitteilung an EU-Amtsblatt 
  (Absendedatum): 
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  Durch Aufhebung / Beendigung: 
  

 es ist kein Angebot eingegangen, das den Ausschreibungsbedingungen entspricht,  
§ 17 Abs. 1, Nr.  1 VOB/A 

   die Vergabeunterlagen müssen grundlegend geändert werden, § 17 Abs. 1, Nr. 2 VOB/A 
   andere schwerwiegende Gründe bestehen, § 17 Abs. 1, Nr. 3 VOB/A 
  Begründung: 
   
   
   
   
   
   
   
   
  Nach Aufhebung/Beendigung: 
  Absendedatum der Information an die Bieter (§ 17 Abs. 2 VOB/A bzw. EU VOB/A) am:  
  Mitteilung an EU-Amtsblatt abgesendet am: 
   

  
Angaben zu Rügen / Nachprüfungsverfahren wegen Aufhebung / Beendigung des 
Vergabeverfahrens (nur bei EU-Verfahren): 

  Rügen wurden vorgetragen: 
   Nein  Ja 
  Falls Ja. Feststellungen und Veranlassungen: 
   
   
   
   
   
  Angaben zu Nachprüfungsverfahren: 
  Ein Nachprüfungsverfahren wurde beantragt: 
   Nein  Ja 
  Falls Ja: 
  Das Nachprüfungsverfahren wurde eingeleitet am:                                             (Datum) 
   

  
Das Nachprüfungsverfahren führte zur Änderung der Aufhebung/Beendigung des 
Vergabeverfahrens: 

   Nein  Ja 
  Erläuterung: 
   
   
   
   
  Aussagen zum weiteren Vorgehen: 
   
  
12.6 Sonstiges: 
  
  
  
  
 
Aufgestellt:   

 
   

Datum/Unterschrift   
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1.9 Abweichen von der Fach-/Teil-Losvergabe (bezogen auf dieses Vergabeverfahren): 
  Entfällt, da Fach- und Teillosvergabe erfolgt.  
  Abweichen von der Fach- und Teillosvergabe (Begründung siehe Anlage                       ) 
     
1.10 Vergabeart: Verfahren mit Teilnahmewettbewerb 
  EU-weit  
   Nichtoffenes Verfahren  Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb 
   Wettbewerblicher Dialog  Innovationspartnerschaft 
  National 
   Beschränkt mit Teilnahmewettbewerb 
    
 Begründung für die Einleitung eines Verfahrens mit Teilnahmewettbewerb: 
  
  
 
 

 

  
  
  
   
  
  
 Gründe zur Wahl des Verhandlungsverfahrens m. T. gemäß EU VOB/A:  
  § 3a Abs. 2 Nr. 1  § 3a Abs. 2 Nr. 2   
  
 Zustimmung / Beteiligung vorgesetzter Stellen:        entfällt      liegt vor (siehe Anlage        ) 
  
1.11 Angabe des vorgesehenen zeitlichen Rahmens des Vergabeverfahrens: 
  
 Datum der Absendung der Vorinformation (nur bei EU-Verfahren möglich)  
 Datum der Absendung der Vergabebekanntmachung  
 Datum der Anforderung der Teilnahmeunterlagen  
 Datum der Versendung der Teilnahmeunterlagen  
 Datum Einreichungstermin der Teilnahmeanträge  
 Datum der Absendung der Aufforderung zur Angebotsabgabe  
 Angebotsfrist (Kalendertage)  
 Ablauf der Angebotsfrist (Datum/Uhrzeit)  
 Datum der Absendung der Information nach § 134 GWB  
 Datum des Ablaufs der Bindefrist  
  
  
  
1.12 Begründung eines zulässigen Abweichens von den Vorgaben der VOB/A bzw. EU VOB/A 

hinsichtlich der vorgesehenen Fristen für das Vergabeverfahren (z.B. längere Bindefrist): 
  Entfällt, da keine Abweichung 
  Von den Fristvorgaben wird abgewichen 
 Begründung für das Abweichen: 
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1.13 Losweise Vergabe: 
  nein 
  ja, Angebote sind möglich (bei nationaler Vergabe) 
   nur für ein Los 
   für ein oder mehrere Lose 
    
   nur für alle Lose (alle Lose müssen angeboten werden)  
  ja, Angebote sind möglich (bei EU-Vergabe) 
   alle Lose (alle Lose müssen angeboten werden) 
   eine maximale Anzahl an Losen, siehe Auftragsbekanntmachung 
   nur ein Los 
    
   Bei zugelassener Angebotsabgabe für mehr als ein Los; maximale Anzahl der Lose, die an 

einen Bieter vergeben werden können: 
  Zugehörige Regelung zur Auswahl der Lose: 
  
1.14 Angaben zu Vertragsfristen (siehe Besondere Vertragsbedingungen, Anlage                              ) 
  
1.15 Angaben zu Vertragsbestimmungen (siehe Besondere Vertragsbedingungen, Anlage                    ) 
  
  Lohngleitklausel wird vereinbart:  
 Begründung für Vereinbarung: 
  
  
  
  
  Stoffpreisgleitklausel wird vereinbart: 
 Begründung für Vereinbarung: 
  
  
  
  
  Vertragsstrafe wird vereinbart: 
   Bei Überschreitung der Fristen für die Vollendung der Ausführung 
   Bei Überschreitung der Einzelfristen für die Vollendung der Ausführung 
   Sonstige Vertragsstrafenvereinbarungen: 
 Begründung für Vereinbarung: 
  
  
  
  
  Von der Regelfrist abweichende Vereinbarung einer Frist für die Prüfung der 

Schlussrechnung und Fälligkeit der Schlusszahlung: 
 Begründung und Vereinbarung: 
   
   
   
   
  Gegenüber VHB Bayern abweichende Sicherheitsleistung vorgesehen: 
 Darstellung und Begründung: 
   
   
   
  Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm vorgesehen: 
 Begründung: 
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  Forderung nach bestimmten Erzeugnissen oder Verfahren (z. B. Wartung, 
Rahmenvereinbarung) vorgesehen: 

 Begründung: 
    
    
    
    
    

  
1.16 Zulässigkeit der Angebotsabgabe: 
  elektronisch in Textform  elektronisch mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel 
  schriftlich  elektronisch mit qualifizierter/m Signatur/Siegel 
      
      

1.17 Zulassung Nebenangebote: 
  nicht zugelassen; Nr. 4 der (EU-)Teilnahmebedingungen gilt nicht 
  Begründung für Nichtzulassung von Nebenangeboten: 
   
   
   
  zugelassen (siehe auch Nr. 4 der (EU-)Teilnahmebedingungen) 
 Bedingungen (Bereiche) und Begründung: 
    
    
    
    
    
    

1.18 Mindestanforderung an Nebenangebote, soweit zugelassen 
 Begründung, falls erforderlich: 
  
  
  
  
  
  

1.19 Mehrere Hauptangebote: 
 Die Abgabe von mehr als einem Hauptangebot ist 
  nicht zugelassen. 
  zugelassen. Werden mehrere Hauptangebote abgegeben, muss jedes aus sich heraus 

zuschlagfähig sein. § 13 Absatz 1 Nummer 2 VOB/A gilt für jedes Hauptangebot. 
   

1.20 Angaben zu Zuschlagskriterien: 
 Maßgebende Kriterien für die Angebotswertung der Haupt- und Nebenangebote:  
  
  Kriterium Preis (alleiniges Zuschlagskriterium) 
  Der Preis (in €, netto) wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt. 
   
  Kriterien Preis und weitere Zuschlagskriterien gemäß nachfolgend aufgeführter 

Gewichtung 
      Wichtung in %  
    Preis   
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     Summe 100  %  
    
   Kriterium Preis: 
  Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt. Die Wertungssumme (in €, 

netto) werden ermittelt aus den nachgerechneten Angebotssummen, insbesondere unter 
Berücksichtigung von Nachlässen, Erstattungsbetrag aus der Lohngleitklausel. 

    
   Kriterium 
  Im Kriterium                                werden folgende Unterkriterien mit der 

jeweils angegebenen absoluten Wichtung berücksichtigt: 
      (Wichtung  %) 
      (Wichtung  %) 
      (Wichtung  %) 
      (Wichtung  %) 
      (Wichtung  %) 
      (Wichtung  %) 
      (Wichtung  %) 
      (Wichtung  %) 
         
   Kriterium                          
  Im Kriterium                                werden folgende Unterkriterien mit der 

jeweils angegebenen absoluten Wichtung berücksichtigt: 
      (Wichtung  %) 
      (Wichtung  %) 
      (Wichtung  %) 
      (Wichtung  %) 
      (Wichtung  %) 
    

1.21 Angaben zu den Selbstkosten der Vergabeunterlagen: 
  Der Download über die Internetseite www.vergabe.bayern.de ist kostenlos. 

   
1.22 Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur Angebotsabgabe aufgefordert werden sollen: 
  Mindestens 
  Höchstens 
   
   
   
1.23 Geforderte  Auskünfte / Erklärungen / Nachweise sowie  Auswahlkriterien und deren 

Wichtung: 
  Prüfung und Wertung gemäß Aufforderung zum Teilnahmewettbewerb national 
   § 6a Abs. 2 Nr. 1 VOB/A  % 
   § 6a Abs. 2 Nr. 2 VOB/A % 
   § 6a Abs. 2 Nr. 3 VOB/A % 
    % 
    % 
    
  Prüfung und Wertung gemäß Aufforderung zum Teilnahmewettbewerb EU 
   § 6a EU Nr. 2c) VOB/A  % 
   § 6a EU Nr. 3a) VOB/A  % 
   § 6a EU Nr. 3g) VOB/A  % 
    % 
    % 
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Entscheidungsvorschlag   

erstellt / fachlich zuständig   einverstanden (mit Anmerkungen)                                               

federführend zuständig   nicht einverstanden 

    

    
 
    

 
Anmerkungen zur Mitzeichnung:  
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 Nachprüfungsverfahren wurden beantragt: 
  Nein 
  Ja 
 Falls Ja, Aufklärung des Sachverhaltes und Konsequenzen (stichwortartig, ggf. Anlage): 
   
   
   

 
3. Einreichungstermin und Auswahlverfahren 

   
3.1 Zum angegebenen Termin des Ablaufs der Teilnahmefrist liegen Teilnahmeanträge von                     

Bewerbern vor (siehe Anlage                                       ).  
   
3.2 Nach formaler Prüfung der Teilnahmeanträge kommen die Anträge der Firmen gemäß Firmenliste in 

das Auswahlverfahren. Die Begründung für Nichtberücksichtigung von Firmen siehe Anlage, welche 
der Vergabedokumentation zugeordnet ist: 

   
3.3 Das Ergebnis des Auswahlverfahrens ist                                                                       dokumentiert. 
   
3.4 Die Zahl der zur Angebotsabgabe aufzufordernden Teilnehmer (Bewerber) weicht von der in der 

Vergabebekanntmachung vorgegebenen Anzahl                ab: 
  Nein 
  Ja 
 Falls Ja, Begründung 
   
   
   
3.5 Bewerberinformation 
 Die Bewerber wurden mit Schreiben vom                               über das Ergebnis des 

Auswahlverfahrens informiert. 
  
3.6 Rügen nach Versand der Bewerberinformation 
  Nein 
  Ja 
 Falls Ja, Sachverhaltsdarstellung und Konsequenzen (stichwortartig, ggf. Anlage): 
   
   
   
   
 Nachprüfungsverfahren wurden beantragt: 
  Nein 
  Ja 
 Falls Ja, Sachverhaltsdarstellung und Konsequenzen (stichwortartig, ggf. Anlage): 
   
3.7 Endgültige Liste der zur Angebotsabgabe aufzufordernden Bewerber: siehe 312.2 – Firmenliste  
   
Entscheidungsvorschlag   

erstellt / fachlich zuständig   einverstanden (mit Anmerkungen) 

federführend zuständig   nicht einverstanden 
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4. Bis zum Ablauf der Angebotsfrist 

    
4.1 Bereitstellung der Vergabeunterlagen am:  
   
4.2 Anfragen / Hinweise von Bewerbern zu den Vergabeunterlagen: 
  Es wurden keine Anfragen gestellt. 
  Anfragen wurden gestellt. 
  Behandlung der Anfragen / Hinweise / Konsequenzen: Siehe Dokumente aus Vergabeplattform 
   Nachsendeschreiben / Änderungspakete waren nicht erforderlich 
   Nachsendeschreiben / Änderungspakete wurden an alle Bewerber versandt. 
  Anzahl der Änderungspakete über Vergabeplattform (siehe Anlage                   ):  
 Bemerkungen: 
  
  
  

4.3 Angaben über Bewerber, die Einsicht in nicht mit versandte Unterlagen genommen haben: 
  Entfällt  
  Siehe Anlage  
       
4.4 Angaben zu Nachprüfungsverfahren: 
 Rügen wurden erhoben: 
  Nein  Ja 
 Falls Ja, Sachverhaltsdarstellung und Konsequenzen (stichwortartig, ggf. Anlage                   ): 
  
  
  
  
  
  
  
 Nachprüfungsverfahren beantragt: 
  Nein  Ja 
 Wenn Ja, Aufklärung des Sachverhaltes und Konsequenzen: 
  
  
  
  
  
  

5. Angebots(er)öffnung und Erste Durchsicht 

       
5.1 (Er)öffnung der Angebote: 
  
 Die Angebots(er)öffnung fand am   Statt. 
    
 Die FB 313.1 – 313.4 Niederschrift über die Öffnung der Angebote sind der Vergabedokumentation als 

Anlage       beigefügt. Nähere Angaben zum Ergebnis des (Er)öffnungstermins siehe Ziffer 6.3. 
 Anmerkungen: 
  
  
  
5.2. Erste Durchsicht:  
  Eine erste Durchsicht war nicht erforderlich, da ausschließlich elektronisch eingegangene 

Angebote vorlagen. 
 Das Ergebnis der Ersten Durchsicht ist in dem FB 3210 Erste Durchsicht dokumentiert, welches dem 

jeweiligen Angebot zugeordnet wurde. 
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6. Nachforderung, Eignung, Prüfung und Wertung 

       
Ergebnis der Nachrechnung siehe Rangliste, Preisspiegel und Bieterprüfprotokolle. 
 
Das Ergebnis der formalen, rechnerischen und technischen Prüfung ist in den ergänzenden Formblättern 
zur Angebotsprüfung, welche dem jeweiligen Angebot vorgeheftet wurden sowie im FB 111.3 Prüfung und 
Wertung-Übersicht dokumentiert. 

 Weitere Unterlagen der Auswertung siehe Anlage 
 

6.1 Aufklärung des Angebotsinhaltes / Nachfordern von Unterlagen zu HA und ggf. NA 
  Entfällt, kein/e Aufklärung/Nachforderung erforderlich 
  Aufklärung/Nachforderung erforderlich 

(siehe hierzu den als Anlage                          beigefügten Schriftverkehr) 
   

6.2 Ergebnis der Prüfung hinsichtlich des Fehlen von EP in unwesentlichen Positionen: 
  Entfällt, es fehlen keine EP in unwesentlichen Positionen 
  
 Die Nachrechnung der Angebote mit fehlendem EP mit dem höchsten Wettbewerbspreis führt zu einer 

Änderung der Wertungsreihenfolge dieser Angebote gemäß 10.4 (siehe Anlage                         ) 
  Nein 
  Ja, bei folgenden Bietern: 
  
 Festlegung der weiteren Vorgehensweise: 
  
  
  
  
  
  
6.3 Eignungsprüfung 
 Die Überprüfung der Eignung der für die Auftragserteilung in Betracht kommenden Bieter 

einschließlich der für wesentliche Leistungen benannten Nachunternehmer erfolgt für deren 
Hauptangebote im Formblatt 3214-Eignungsprüfung. Soweit der Bieter präqualifiziert ist (bei BG alle 
Mitglieder) und keine weiteren Nachweise gefordert wurden, kann dem Angebot statt Formblatt 3214-
Eignungsprüfung der Auszug aus dem PQ-Verzeichnis zugeordnet werden. 

 
  

7. Ausschluss von Hauptangeboten 

  
  Entfällt, kein Ausschluss erforderlich, 
  Aufgrund der Feststellungen der Ersten Durchsicht, nach Abschluss der Prüfung gemäß 

Formblatt 3211-Prüfung und Wertung Hauptangebot und der Eignungsprüfung gemäß 
Formblatt 3214-Eignungsprüfung (die Formblätter sind dem jeweiligen ausgeschlossenen 
Hauptangebot zugeordnet) werden Hauptangebote ausgeschlossen. 
Siehe FB 111.3 Prüfung und Wertung-Übersicht. 

   
Diese wurden gemäß § 19 Abs. 1 VOB/A bzw. EU VOB/A hierüber mit Schreiben unterrichtet (siehe Nr. 12; 
Anlage                                                                                  ). Alle anderen Angebote bleiben in der Wertung. 
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8. Prüfung und Wertung der Nebenangebote 

       
 Aussagen zu dieser Ziffer entfallen, da die Abgabe von Nebenangeboten nicht zugelassen war, 

bzw. keiner der für einen Zuschlag in Frage kommenden Bieter ein Nebenangebot abgegeben 
hat. 

  
Zusammenfassung der Prüfung und Wertung der Nebenangebote: 
Die vorgenommene Prüfung und Wertung der abgegebenen Nebenangebote ergab, dass sich folgende 
wirtschaftlichste Kombinationsmöglichkeit ergibt, Einzelheiten siehe beigefügte Anlage FB 3213-Prüfung 
und Wertung Nebenangebote, welche den jeweiligen Angeboten zugeordnet wurde: 
 
Bieter Anzahl der 

abgegebenen 
Nebenangebote 

Anzahl der 
wertbaren 
Nebenangebote 

Wirtschaftlichste 
Kombination 

    
    
    
    
  
 
 
Zusammenstellung der Angebote (Haupt- und Nebenangebote), die für einen Zuschlag in Betracht 
kommen: 
 
Wertungssummen der Angebote, die für einen Zuschlag in Betracht kommen 
(unter Berücksichtigung des Preisnachlasses ohne Bedingung sowie der zugelassenen, wertbaren und sich 
nicht gegenseitig ausschließenden Nebenangebote) 
Platz-
Nr. 

Bieter Hauptangebot Summe NA Nachlass Wertungssumme 

      
      
      
      
      
      

 Die Rangfolge entsprechend der Wertungssumme aller Haupt- und Nebenangebote ist beiliegender 
Aufstellung zur Ermittlung der Wertungssummen zu entnehmen. Die Angebote, die für einen Zuschlag 
in Betracht kommen, sind darin gekennzeichnet (siehe Anlage                                           ). 

  
  

9. Festlegung der Angebote für die weitere Wertung 

 
 Vergabe mit dem alleinigen Zuschlagskriterium Preis: 

 Für die weitere Wertung werden nur der Bieter mit dem preisgünstigsten Hauptangebot und ggf. die 
nächsten beiden platzierten Hauptangebote betrachtet. 
Die genaue Betrachtung ist der beiliegenden Aufstellung zu entnehmen. (Siehe Anlage                   )  

   
 Vergaben mit dem Zuschlagskriterium Preis und weiteren Zuschlagskriterien: 

 Bei der Festlegung der Angebote für die weitere Wertung werden auch diejenigen Bieter 
berücksichtigt, die zunächst über den Preis nicht in die zu treffende Auswahl gelangen würden, 
allerdings ihre Wettbewerbssituation durch die nichtmonetären Zuschlagskriterien verbessern können.  
Das Angebot mit der niedrigsten Wertungssumme erhält bei der Bewertung Preis unter der 
Berücksichtigung der Wichtung von       % immer       Punkte. 
 

 Gemäß der Anlage (Gewichtung der Zuschlagskriterien) zur Aufforderung zur Angebotsabgabe bzw. 
EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe erhält ein Angebot bei den nichtmonetären Zuschlagskriterien 
je nach Kriterium mind. 0 Punkte. Unter Berücksichtigung der Wichtung der jeweiligen nichtmonetären 
Kriterien ergeben sich für jeden Bieter mindestens       Punkte. Maximal können bei den 
nichtmonetären Zuschlagskriterien bei der Wichtung von       %       Punkte erreicht werden. 
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Daraus folgt, dass der Bieter mit der niedrigsten Wertungssumme in jedem Fall mindestens       
Punkte erreicht. Bei allen übrigen Bietern ergibt sich aus der Punktbewertung des Angebotspreises 
und der oben aufgeführten max. erreichbaren Punktzahl der nichtmonetären Zuschlagskriterien eine 
theoretisch maximal mögliche Punktzahl für den jeweiligen Bieter. 
Demnach werden für die weitere Wertung alle diejenigen Bieter berücksichtigt, die bei der 
Gesamtsumme unter Einbeziehung der sich nicht gegenseitig ausschließenden addierbaren 
Nebenangebote       Punkte oder mehr erreichen könnten sowie die nächsten beiden platzierten 
Hauptangebote. 
 
Die genaue Betrachtung ist der beiliegenden Aufstellung zu entnehmen. (Siehe Anlage                     ) 
Die Wertung von Nebenangeboten zur Ermittlung der niedrigsten Wertungssumme ist Punkt 8 dieses 
Vergabevermerkes zu entnehmen. 

       
Damit werden bei der weiteren Wertung die Angebote folgender Bieter berücksichtigt: 

 Bieter Ort 
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
 
 

10. Wertung der Angemessenheit der Preise (§ 16d Abs. 1 VOB/A bzw. EU VOB/A) 

       
10.1 Ergebnis der Wertung der Angemessenheit der Preise: 
 Das Hauptangebot des Mindestbietenden   

 
in Höhe von                                 € brutto weicht ab um mehr als 10 % vom Hauptangebot in Höhe von                                                        
                                       € des preislich an zweiter Stelle liegenden Bieters  

  
  
  Nein  Ja  
  Wenn ja, Aufklärung des Sachverhalts: 
   Schriftliche Aufklärung am: 
   Mündliche Aufklärung am: 
  Ergebnis und Bewertung der Aufklärung: 
    
    
    
    

10.2 Ergebnisse der Wertung der Angebote (HA und NA) hinsichtlich Spekulation: 
 Es sind bei dem für die Auftragserteilung in Betracht kommenden Bietern untersetzte oder überhöhte 

EP festgestellt worden, die nicht auf einer Mischkalkulation beruhen: 
  Nein  Ja  
 Wenn Ja, bei folgenden Bietern: 
    
    
 Wenn Ja: die Vergabeunterlagen wurden bezüglich der betreffenden OZ, insbes. die Mengener-

mittlung, auf Mängel untersucht. Ergebnis: 
  Es wurden keine Mängel festgestellt. 
  Es wurden Mängel in der Leistungsbeschreibung festgestellt. 
  Feststellungen: 
   
   
   
   
 

 
Bei einer Nachrechnung der Angebote mit Korrektur dieser Mängel bleibt das Angebot des 
Mindestbietenden das preislich günstigste: 

   Ja, das Angebot bleibt unverändert in der Wertung 
   Nein und weiteres Vorgehen: 
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    Das Angebot bleibt unverändert in der Wertung 
 

  
 Die Ausschreibung wird wegen erheblicher Mängel gemäß § 17 Abs. 1 Nr. 2 bzw. 3 

VOB/A bzw. EU VOB/A aufgehoben. 
 Begründung: 
      
      
      
      
      
      

10.3 Ergebnis der Wertung wegen unerwartet hoher Angebotsendsummen: 
  Entfällt, die Angebotssumme des preisgünstigsten Bieters übersteigt die aktuelle 

Kostenermittlung um nicht mehr als 10 %. 
  Im Vergleich zur Kostenermittlung (siehe Nr. 1.8 dieser Vergabedokumentation) liegen nur 

Angebote mit unerwartet hohen Angebotsendsummen vor. 
Die Kostenermittlung wurde deshalb auf Richtigkeit überprüft: 

   Die Kostenermittlung wurde im Wesentlichen bestätigt. Das Vergabeverfahren wird 
    fortgesetzt 
    gemäß § 17 Abs. 1 Nr. 3 VOB/A bzw. EU VOB/A aufgehoben 
   Begründung bei Aufhebung: 
    
    
    
    
   Die Kostenermittlung konnte im Wesentlichen nicht bestätigt werden.  

Das Vergabeverfahren wird 
    fortgesetzt 
    gemäß § 17 Abs. 1 Nr. 3 VOB/A bzw. EU VOB/A aufgehoben 
   Begründung mit Darstellung der Kostenabweichung: 
    
    
    
    

10.4 Ermittlung der Wertungssummen der Bieter der engeren Wahl: 
(unter Berücksichtigung des Preisnachlasses ohne Bedingung sowie für die Wertung berücksichtigter 
Nebenangebote) 
Platz Bieter Wertungssumme (brutto) 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   

    
Die Ermittlung der Wertungssumme ist detailliert in Anlage                                               nachvollziehbar. 
 
Die Bieter, die nicht in die engere Wahl gekommen sind, wurden gemäß § 19 Abs. 1 Satz 1 VOB/A bzw. EU 
VOB/A hierüber mit Schreiben unterrichtet (siehe Nr. 12.) 
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11. Abschluss der Wertung (Prüfung des für den Zuschlag vorgesehenen Bieters) 

      
11.1 Ergebnis der Überprüfung der Eintragung im Wettbewerbsregister (nur bei Wertungssummen 

über 30.000 € netto)  
  Die Abfrage zu Eintragungen im Wettbewerbsregister ist erfolgt. 
  Bei ausländischem Bieter liegt eine gleichwertige Bescheinigung vor. 
 Eintragungen im Wettbewerbsregister stehen einer Zuschlagserteilung entgegen: 
  Nein  Ja  
 Für den Fall, dass ein Eintrag im Wettbewerbsregister gespeichert ist und der betroffene Bieter gem.  

§ 6 Abs. 5 WRegG dennoch beauftragt wird, Begründung für die Entscheidung (z. B. Selbstreinigungs-
maßnahmen ergriffen, jedoch durch Registerbehörde noch keine Löschung erfolgt ist…): 

  
  
  
  
 Für den Fall, dass die Zuschlagserteilung an den vorgesehenen Bieter aufgrund der Eintragung im 

Wettbewerbsregister nicht erfolgt, Beschreibung der veranlassten Maßnahmen (z.B. Prüfung des 
nächstplatzierten Bieters): 

  
  
  
  

11.2 Prüfung des Änderungssatzes für das wirtschaftlichste Angebot: 
  Entfällt, kein Änderungssatz angeboten 
 Änderungssatz enthält nur Lohn und Gehalts bezogene Anteile 
  Ja  Nein  
 Wenn Nein, Festlegung des währungsrechtlich zulässigen Wertes in Höhe von:  
 Aufklärungsgespräch hierzu mit Bieter   
 am   ergab folgenden Ergebnis: 
  
  
  
  
  

11.3 Zuschlagserteilung 

   
  Vergabe mit dem alleinigen Zuschlagskriterium Preis: 
  Der Zuschlag erfolgt auf das Angebot mit der geringsten Wertungssumme. 
  Der Bieter  
  hat mit                  € die geringste Wertungssumme erreicht  
  (siehe untenstehende Tabelle). 
  Der Zuschlag ist an diesen Bieter zu erteilen. 
  Vergabe mit dem Zuschlagskriterium Preis und weiteren Zuschlagskriterien:  
 

 

Der Zuschlag erfolgt auf das Angebot mit der höchsten Anzahl von Wertungspunkten. Bei 
Punktgleichheit wird das Angebot mit der geringeren Wertungssumme beauftragt.  
Die Ermittlung der Wertungspunkte ist der Anlage            zu entnehmen: 

  Der Bieter  
  hat mit       Punkten die höchste Punktzahl erreicht (siehe untenstehende Tabelle). 
  Der Zuschlag ist an diesen Bieter zu erteilen. 
  Eine Zuschlagserteilung ist nicht möglich. Begründung und weiteres Vorgehen: 
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Wertungssummen und ggf. Wertungspunkte (Angabe der Wertungspunkte nur bei mehreren 
Zuschlagskriterien) nach Abschluss der Wertung 
(unter Berücksichtigung des Preisnachlasses ohne Bedingung sowie für die Wertung berücksichtigter und 
zugelassener Nebenangebote) 

Platz Bieter Wertungssumme  
(brutto) Wertungspunkte 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    

  
11.4 Ermittlung der Auftragssumme (bei Rahmenvereinbarungen fiktiv): 
 Die Auftragssumme, ggf. unter Berücksichtigung der brauchbaren Nebenangebote, ist ermittelt  

(siehe Anlage                    ). 
Die Auftragssumme für den zur Auftragserteilung vorgeschlagenen Bieter 
                                                                                                          beträgt: 

  
Auftragssumme – voraussichtliche Abrechnungssumme - Wertungssumme 

Angebotssumme € Auftragssumme € 

Preisnachlass         v.H.  € Sonstiges (s. Beiblatt) € 

Nettobetrag € Voraussichtliche 
Abrechnungssumme € 

Umsatzsteuer         v.H. € Weitere Kosten  
(z.B. Wartung) € 

Auftragssumme € Wertungssumme € 
geschätzter Auftragswert zum Zeit-
punkt der Bekanntmachung netto € Für Auftrag verfügbar € 

     
  
  
11.5 Bindefrist 
  

 Die vorgegebene Bindefrist                            wird eingehalten: 
  Ja  Nein, Verlängerung der Bindefrist bis: 
     
 Aufforderung an die Bieter der engeren Wahl zur Zustimmung zur Bindefristverlängerung wurde 
 versandt am: 
 Folgende Bieter haben die Bindefrist nicht verlängert: 
    

 Für den Fall, dass sich durch die Nichtverlängerung der Bindefrist des für die Vergabe vorgesehenen 
Bieters die Bieterreihenfolge ändert, sind die Wertungsschritte unter Punkt 8 bis 11 zu wiederholen. 

 
Entscheidungsvorschlag  
erstellt / fachlich zuständig   einverstanden (mit Anmerkungen)                                               
federführend zuständig   nicht einverstanden 
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12. Abschluss des Vergabeverfahrens 

    
12.1 Zustimmung / Beteiligung vorgesetzter Stellen: 
  Entfällt 
  Liegt vor (siehe Anlage                   ) 
   
12.2 Benachrichtigung der Bieter nach § 19 Abs. 1, Satz 1 VOB/A: 
  (Datum) (siehe ggf. Ausdruck Vergabeplattform) 
  
 Informationspflicht des Auftraggebers nach § 19 Abs. 1, Satz 2 VOB/A: 
  (Datum) (siehe ggf. Ausdruck Vergabeplattform) 
  
 Information der Bieter (nur bei EU-Vergaben) nach § 134 GWB:  
 Absendedatum der Information:   
 Frühester Termin für Zuschlagserteilung:   

    
12.3 Angaben zu erhobenen Rügen nach dem Eröffnungstermin (nur bei EU-Verfahren): 
 Rügen wurden vorgetragen: 
  Nein  Ja 
 Falls Ja. Feststellungen und Veranlassungen: 
    
    
    
    
    
    
12.4 Angaben zu Nachprüfungsverfahren (nur bei EU-Verfahren): 
 Ein Nachprüfungsverfahren wurde beantragt: 
  Nein  Ja 
 Falls Ja, das Nachprüfungsverfahren wurde eingeleitet am:   
 Das Nachprüfungsverfahren führte zur Änderung zur Vergabeentscheidung: 
  Nein  Ja 
 Erläuterung: 
  
  
  
  
  
  
12.5 Abschluss des Vergabeverfahrens: 
  Durch Zuschlagserteilung 
  Zuschlagserteilung am:                                        (Datum) 
  Auftragnehmer: 
   
   
   
   
  Die Auftragssumme beträgt:                                               € (brutto). 
   
 Bei nationalen Vergabeverfahren:  Informationspflicht des Auftraggebers nach § 19 Abs. 1 Satz 

2 VOB/A:                                             (Datum)  
(siehe ggf. Ausdruck Vergabeplattform) 

   Informationspflicht des Auftraggebers nach § 20 Abs. 3 
VOB/A:                                           (Datum) 

 Bei EU-Verfahren: Mitteilung an EU-Amtsblatt 
  (Absendedatum): 
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  Durch Aufhebung / Beendigung: 
  Begründung: 
   
   
   
   
   
   
   
   
  Nach Aufhebung/Beendigung: 
  Absendedatum der Information an die Bieter (§ 17 Abs. 2 VOB/A bzw. EU VOB/A) am:  
  Mitteilung an EU-Amtsblatt abgesendet am: 
   

  
Angaben zu Rügen / Nachprüfungsverfahren wegen Aufhebung / Beendigung des 
Vergabeverfahrens (nur bei EU-Verfahren): 

  Rügen wurden vorgetragen: 
   Nein  Ja 
  Falls Ja. Feststellungen und Veranlassungen: 
   
   
   
   
   
  Angaben zu Nachprüfungsverfahren: 
  Ein Nachprüfungsverfahren wurde beantragt: 
   Nein  Ja 
  Falls Ja: 
  Das Nachprüfungsverfahren wurde eingeleitet am:                                             (Datum) 
   

  
Das Nachprüfungsverfahren führte zur Änderung der Aufhebung/Beendigung des 
Vergabeverfahrens: 

   Nein  Ja 
  Erläuterung: 
   
   
   
   
  Aussagen zum weiteren Vorgehen: 
   
  
  
  
12.6 Sonstiges: 
  
  
  
 
Aufgestellt:   

 
   

Datum/Unterschrift   
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1.15 Angabe des vorgesehenen zeitlichen Rahmens des Vergabeverfahrens: 
  
 Datum der Absendung der Vorinformation (nur bei EU-Verfahren möglich)  
 Datum der Absendung der Vergabebekanntmachung  
 Datum der Anforderung der Teilnahmeunterlagen  
 Datum der Versendung der Teilnahmeunterlagen  
 Datum Einreichungstermin der Teilnahmeanträge  

 Datum der Absendung der Aufforderung zur Angebotsabgabe  
 Angebotsfrist (Kalendertage)  
 Ablauf der Angebotsfrist (Datum/Uhrzeit)  
 Datum der Absendung der Information nach § 134 GWB   
 Datum des Ablaufs der Bindefrist  
  
  
  
1.16 Begründung eines zulässigen Abweichens von den Vorgaben der VOB/A bzw. EU VOB/A 

hinsichtlich der vorgesehenen Fristen für das Vergabeverfahren (z.B. längere Bindefrist): 
  Entfällt, da keine Abweichung 
  Von den Fristvorgaben wird abgewichen 
 Begründung für das Abweichen: 
    
    
    
    
    

1.17 Losweise Vergabe: 
  nein 
  ja, Angebote sind möglich (bei nationaler Vergabe) 
   nur für ein Los 
   für ein oder mehrere Lose 
    
   nur für alle Lose (alle Lose müssen angeboten werden)  
  ja, Angebote sind möglich (bei EU-Vergabe) 
   alle Lose (alle Lose müssen angeboten werden) 
   eine maximale Anzahl an Losen, siehe Auftragsbekanntmachung 
   nur ein Los 
    
   Bei zugelassener Angebotsabgabe für mehr als ein Los; maximale Anzahl der Lose, die an 

einen Bieter vergeben werden können: 
  Zugehörige Regelung zur Auswahl der Lose: 
   
   
   
  
1.18 Angaben zu Vertragsfristen (siehe Besondere Vertragsbedingungen, Anlage                               ) 
    
1.19 Angaben zu Vertragsbestimmungen (siehe Besondere Vertragsbedingungen, Anl.                      ) 
  Lohngleitklausel wird vereinbart: 
 Begründung für Vereinbarung: 
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  Stoffpreisgleitklausel wird vereinbart: 
 Begründung für Vereinbarung: 
  
  
  
  
  
 Folgende Stoffe unterliegen der Stoffpreisgleitung (mit Angabe des zugehörigen Basiswertes 1 und 

der Begründung für die Festlegung des jeweiligen Basiswertes 1) 
  
  
  
  Vertragsstrafe wird vereinbart: 
   Bei Überschreitung der Fristen für die Vollendung der Ausführung 
   Bei Überschreitung der Einzelfristen für die Vollendung der Ausführung 
   Bei Überschreitung der Einzelfristen für Verkehrsbeschränkungen 
   Sonstige Vertragsstrafenvereinbarungen: 
 Begründung für Vereinbarung: 
  
  
  
  
  
  
  Beschleunigungsregelung wird vereinbart: 
   Bundesfernstraßenbau: Zustimmung des BMVI liegt vor. 
   Beschleunigung über vertragliche Regelung gemäß FB 2290.StB 

Beschleunigungsvergütung. 
 Begründung für Vereinbarung: 
  
  
  
  
  Von der Regelfrist abweichende Vereinbarung einer Frist für die Prüfung der 

Schlussrechnung und Fälligkeit der Schlusszahlung: 
  Begründung und Vereinbarung: 
   
   
   
   
   
  Gegenüber VHB Bayern abweichende Sicherheitsleistung vorgesehen: 
  Darstellung und Begründung: 
    
    
    
  Wahlpositionen vorgesehen: 
  Darstellung und Begründung:  
    
    
    
  Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm vorgesehen: 
  Begründung: 
    
    
    
  Forderung nach bestimmten Erzeugnissen oder Verfahren (z.B. Wartung, 

Rahmenvereinbarung) vorgesehen: 
  Begründung: 
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1.20 Zulässigkeit der Angebotsabgabe: 
  elektronisch in Textform  elektronisch mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel 
  schriftlich  elektronisch mit qualifizierter/m Signatur/Siegel 
     
     
1.21 Zulassung Nebenangebote: 
  nicht zugelassen; Nr. 4 der (EU-)Teilnahmebedingungen gilt nicht, 
  Begründung für Nichtzulassung von Nebenangeboten:  
   
   
   
  zugelassen (siehe auch Nr. 4 der (EU-)Teilnahmebedingungen),  
   für die gesamte Leistung 
   nur für nachfolgend genannte Bereiche 
    
    
    
   mit Ausnahme nachfolgend genannter Bereiche 
    
    
    
   unter folgenden weiteren Bedingungen: 
    Nebenangebote sind nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen 
    Nebenangebote mit Pauschalierungen für Leistungen im Erdbau sind nicht zugelassen 
    Nebenangebote zur Verkürzung der Einzelfristen für Verkehrsbeschränkung sind 
     nicht zugelassen  zugelassen 
     
     
     
 Begründung, bei Zulassung von Nebenangebote mit Pauschalierungen für Leistungen im Erdbau: 
    
    
    
    

1.22 Mindestanforderung an Nebenangebote, soweit zugelassen: 
 Begründung, falls erforderlich: 
  
  
  
  
  
  
1.23 Mehrere Hauptangebote: 
 Die Abgabe von mehr als einem Hauptangebot ist 
  nicht zugelassen. 
  zugelassen. Werden mehrere Hauptangebote abgegeben, muss jedes aus sich heraus 

zuschlagfähig sein. § 13 Absatz 1 Nummer 2 VOB/A gilt für jedes Hauptangebot. 
   
1.24 Angaben zu Zuschlagskriterien (Begründung für ein Abweichen von den Vorgaben): 
 Maßgebende Kriterien für die Angebotswertung der Haupt- und Nebenangebote: 
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  Kriterium Preis (alleiniges Zuschlagskriterium) 
  Der Preis (in €, netto) wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt. 
   
   
   
  Kriterium Preis und weitere Zuschlagskriterien gemäß nachfolgender Gewichtung 
      Wichtung in %  
    Preis   
       
       
     Summe 100  %  
   
  Begründung für die vorgesehene Wichtung bei Abweichen von den Vorgaben gem. VHB: 
   
   
   
   
   Kriterium Preis: 
  Der Preis (in €, netto) wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt. 

Bei der Ermittlung der Wertungssumme wird weiterhin berücksichtigt: 
Die Wertungsregelungen des ARS Nr. 05/2005 vom 16.06.2005 (Wertungsvorteil der Beton- 
und Gussasphaltbauweise von 1,80 € (netto)/m2 gegenüber der Splittmastixbauweise) für den 
Fall, dass entsprechende Nebenangebote zugelassen sind und die Anwendungskriterien des 
ARS erfüllt sind. 

   Wertungsbonus für Nebenangebote für die Verkürzung der Einzelfristen für  
Verkehrsbeschränkung in Höhe von                                        € (netto)/ 

    
        
        
   Kriterium  
  Im Kriterium                                werden folgende Unterkriterien mit der 

jeweils angegebenen absoluten Wichtung berücksichtigt: 
    Qualitätsverbesserung (Wichtung  %) 
    Beschleunigungsvergütung (Wichtung  %) 
          (Wichtung  %) 
          (Wichtung  %) 
          (Wichtung  %) 
          (Wichtung  %) 
          (Wichtung  %) 
          (Wichtung  %) 
    
   Kriterium                                 
  Im Kriterium                                werden folgende Unterkriterien mit der 

jeweils angegebenen absoluten Wichtung berücksichtigt: 
     (Wichtung  %) 
     (Wichtung  %) 
     (Wichtung  %) 
     (Wichtung  %) 
     (Wichtung  %) 
    

1.25 Angaben zu den Selbstkosten der Vergabeunterlagen:  
  Der Download über die Internetseite www.vergabe.bayern.de ist kostenlos.  
   

1.26 Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur Angebotsabgabe aufgefordert werden sollen: 
  Mindestens  
  Höchstens  
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1.27 Geforderte Auskünfte / Erklärungen / Nachweise sowie Auswahlkriterien und deren Wichtung: 
  Prüfung und Wertung gemäß Aufforderung zum Teilnahmewettbewerb national 
   § 6a Abs. 2 Nr. 1 VOB/A  % 
   § 6a Abs. 2 Nr. 2 VOB/A % 
   § 6a Abs. 2 Nr. 3 VOB/A % 
    % 
    % 
    
  Prüfung und Wertung gemäß Aufforderung zum Teilnahmewettbewerb EU 
   § 6a EU Nr. 2c) VOB/A  % 
   § 6a EU Nr. 3a) VOB/A  % 
   § 6a EU Nr. 3g) VOB/A  % 
    % 
    % 
    

Entscheidungsvorschlag   

erstellt / fachlich zuständig   einverstanden (mit Anmerkungen) 

federführend zuständig   nicht einverstanden 

    

    
 
    
Anmerkungen zur Mitzeichnung: 
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 Nachprüfungsverfahren wurden beantragt: 
  Nein 
  Ja 
 Falls Ja, Aufklärung des Sachverhaltes und Konsequenzen (stichwortartig, ggf. Anlage): 
   
   
   
 
3. Einreichungstermin und Auswahlverfahren 

   
3.1 Zum angegebenen Termin des Ablaufs der Teilnahmefrist liegen Teilnahmeanträge von                     

Bewerbern vor (siehe Anlage                                       ). 
   
3.2 Nach formaler Prüfung der Teilnahmeanträge kommen die Anträge der Firmen gemäß Firmenliste in 

das Auswahlverfahren. Die Begründung für Nichtberücksichtigung von Firmen siehe Anlage, welche 
der Vergabedokumentation zugeordnet ist: 

   
3.3 Das Ergebnis des Auswahlverfahrens ist                                                                        dokumentiert. 
   
3.4 Die Zahl der zur Angebotsabgabe aufzufordernden Teilnehmer (Bewerber) weicht von der in der 

Vergabebekanntmachung vorgegebenen Anzahl                ab:  
  Nein 
  Ja 
 Falls Ja, Begründung 
   
   
   
3.5 Bewerberinformation 
 Die Bewerber wurden mit Schreiben vom                               über das Ergebnis des 

Auswahlverfahrens informiert. 
  
3.6 Rügen nach Versand der Bewerberinformation 
  Nein 
  Ja 
 Falls Ja, Sachverhaltsdarstellung und Konsequenzen (stichwortartig, ggf. Anlage): 
   
   
   
   
 Nachprüfungsverfahren wurden beantragt: 
  Nein 
  Ja 
 Falls Ja, Sachverhaltsdarstellung und Konsequenzen (stichwortartig, ggf. Anlage): 
   
   
3.7 Endgültige Liste der zur Angebotsabgabe aufzufordernden Bewerber: siehe 312.2 – Firmenliste  
   
Entscheidungsvorschlag   

erstellt / fachlich zuständig   einverstanden (mit Anmerkungen) 

federführend zuständig   nicht einverstanden 
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4. Bis zum Ablauf der Angebotsfrist 

    
4.1 Bereitstellung der Vergabeunterlagen am:  
   
4.2 Anfragen / Hinweise von Bewerbern zu den Vergabeunterlagen: 
  Es wurden keine Anfragen gestellt. 
  Anfragen wurden gestellt. 
  Behandlung der Anfragen / Hinweise / Konsequenzen: Siehe Dokumente aus Vergabeplattform 
   Nachsendeschreiben / Änderungspakete waren nicht erforderlich 
   Nachsendeschreiben / Änderungspakete wurden an alle Bewerber versandt. 
  Anzahl der Änderungspakete über Vergabeplattform (siehe Anlage                   ):  
 Bemerkungen: 
  
  
  
  

4.3 Angaben über Bewerber, die Einsicht in nicht mit versandte Unterlagen genommen haben: 
  Entfällt  
  Siehe Anlage       
       
4.4 Angaben zu Nachprüfungsverfahren: 
 Rügen wurden erhoben: 
  Nein  Ja 
 Falls Ja, Sachverhaltsdarstellung und Konsequenzen (stichwortartig, ggf. Anlage                   ): 
  
  
  
  
  
  
  
 Nachprüfungsverfahren beantragt: 
  Nein  Ja 
 Wenn Ja, Aufklärung des Sachverhaltes und Konsequenzen: 
  
  
  
  
  
  

5. Angebots(er)öffnung und Erste Durchsicht 

       
5.1 (Er)öffnung der Angebote: 
  
 Die Angebots(er)öffnung fand am   statt 
    
 Die FB 313.1 – 313.4 Niederschrift über die Öffnung der Angebote sind der Vergabedokumentation 

als Anlage       beigefügt. Nähere Angaben zum Ergebnis des (Er)öffnungstermins siehe Ziffer 6.3. 
 Anmerkungen: 
  
  
  
  

5.2. Erste Durchsicht :  
  Eine erste Durchsicht war nicht erforderlich, da ausschließlich elektronisch eingegangene 

Angebote vorlagen. 
 Das Ergebnis der Ersten Durchsicht ist in dem Formblatt 3210-Erste Durchsicht dokumentiert, 

welches dem jeweiligen Angebot zugeordnet wurde. 
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6. Nachforderung, Eignung, Prüfung und Wertung 

       
Ergebnis der Nachrechnung siehe Rangliste, Preisspiegel und Bieterprüfprotokolle. 
 
Das Ergebnis der formalen, rechnerischen und technischen Prüfung ist in den ergänzenden Formblättern zur 
Angebotsprüfung, welche dem jeweiligen Angebot vorgeheftet wurden sowie im FB 111.3 Prüfung und 
Wertung-Übersicht dokumentiert. 

 Weitere Unterlagen der Auswertung siehe Anlage 
 
6.1 Aufklärung des Angebotsinhaltes / Nachfordern von Unterlagen zu HA und ggf. NA 
  Entfällt, kein/e Aufklärung/Nachforderung erforderlich 
  Aufklärung/Nachforderung erforderlich 

(siehe hierzu den als Anlage                     beigefügten Schriftverkehr)  
   
6.2 Ergebnis der Prüfung hinsichtlich des Fehlen von EP in unwesentlichen Positionen: 
  Entfällt, es fehlen keine EP in unwesentlichen Positionen 
  
 Die Nachrechnung der Angebote mit fehlendem EP mit dem höchsten Wettbewerbspreis führt zu einer 

Änderung der Wertungsreihenfolge dieser Angebote gemäß 10.4 (siehe Anlage                    ) 
  Nein 
  Ja, bei folgenden Bietern: 
  
 Festlegung der weiteren Vorgehensweise: 
  
  
  
  
  
  
6.3 Eignungsprüfung 
 Die Überprüfung der Eignung der für die Auftragserteilung in Betracht kommenden Bieter 

einschließlich der für wesentliche Leistungen benannten Nachunternehmer erfolgt für deren 
Hauptangebote im Formblatt 3214-Eignungsprüfung. Soweit der Bieter präqualifiziert ist (bei BG alle 
Mitglieder) und keine weiteren Nachweise gefordert wurden, kann dem Angebot statt Formblatt 3214-
Eignungsprüfung der Auszug aus dem PQ-Verzeichnis zugeordnet werden. 

 
  

7. Ausschluss von Hauptangeboten 

  
  Entfällt, kein Ausschluss erforderlich, 
  Aufgrund der Feststellungen der Ersten Durchsicht, nach Abschluss der Prüfung gemäß 

Formblatt 3211-Prüfung und Wertung Hauptangebot und der Eignungsprüfung gemäß 
Formblatt 3214-Eignungsprüfung (die Formblätter sind dem jeweiligen ausgeschlossenen 
Hauptangebot zugeordnet) werden Hauptangebote ausgeschlossen. 
Siehe FB 111.3 Prüfung und Wertung-Übersicht. 

   
Die Bieter wurden gemäß § 19 Abs. 1 VOB/A bzw. EU VOB/A hierüber mit Schreiben unterrichtet (siehe Nr. 
12; Anlage                                                                      ). Alle anderen Angebote bleiben in der Wertung. 
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8. Prüfung und Wertung der Nebenangebote 

       
 Aussagen zu dieser Ziffer entfallen, da die Abgabe von Nebenangeboten nicht zugelassen war, 

bzw. keiner der für einen Zuschlag in Frage kommenden Bieter ein Nebenangebot abgegeben 
hat. 

  
Zusammenfassung der Prüfung und Wertung der Nebenangebote: 
Die vorgenommene Prüfung und Wertung der abgegebenen Nebenangebote ergab, dass sich folgende 
wirtschaftlichste Kombinationsmöglichkeit ergibt, Einzelheiten siehe beigefügte Anlage FB 3213-Prüfung 
und Wertung Nebenangebote, welche den jeweiligen Angeboten vorgeheftet wurde: 
 
Bieter Anzahl der 

abgegebenen 
Nebenangebote 

Anzahl der 
wertbaren 
Nebenangebote 

Wirtschaftlichste 
Kombination 

    
    
    
    
  
  
Zusammenstellung der Angebote (Haupt- und Nebenangebote), die für einen Zuschlag in Betracht 
kommen: 
 
Wertungssummen der Angebote, die für einen Zuschlag in Betracht kommen 
(unter Berücksichtigung des Preisnachlasses ohne Bedingung, ggf. günstigere Wahlpositionen sowie der 
zugelassenen, wertbaren und sich nicht gegenseitig ausschließenden Nebenangebote) 
Platz-
Nr. 

Bieter Hauptangebot Summe NA Nachlass Wertungssumme 

      
      
      
      
      
      

 Die Rangfolge entsprechend der Wertungssumme aller Haupt- und Nebenangebote ist beiliegender 
Aufstellung zur Ermittlung der Wertungssummen zu entnehmen. Die Angebote, die für einen Zuschlag 
in Betracht kommen, sind darin gekennzeichnet (siehe Anlage                                           ). 

  
  

9. Festlegung der Angebote für die weitere Wertung 

 
 Vergabe mit dem alleinigen Zuschlagskriterium Preis: 

 Für die weitere Wertung werden nur der Bieter mit dem preisgünstigsten Hauptangebot und ggf. die 
nächsten beiden platzierten Hauptangebote betrachtet.  
Die genaue Betrachtung ist der beiliegenden Aufstellung zu entnehmen. (Siehe Anlage                     )  

   
 Vergaben mit dem Zuschlagskriterium Preis und weiteren Zuschlagskriterien: 

 Bei der Festlegung der Angebote für die weitere Wertung werden auch diejenigen Bieter 
berücksichtigt, die zunächst über den Preis nicht in die zu treffende Auswahl gelangen würden, 
allerdings ihre Wettbewerbssituation durch die nichtmonetären Zuschlagskriterien verbessern 
können. Das Angebot mit der niedrigsten Wertungssumme erhält bei der Bewertung Preis unter der 
Berücksichtigung der Wichtung von       % immer       Punkte. 
 

 Gemäß der Anlage (Gewichtung der Zuschlagskriterien) zur Aufforderung zur Angebotsabgabe bzw. 
EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe erhält ein Angebot bei den nichtmonetären Zuschlagskriterien 
je nach Kriterium mind. 5 Punkte bzw. bei der Beschleunigungsregelung mind. 0 Punkte. Unter 
Berücksichtigung der Wichtung der jeweiligen nichtmonetären Kriterien ergeben sich für jeden Bieter 
mindestens       Punkte. Maximal können bei den nichtmonetären Zuschlagskriterien bei der 
Wichtung von       %       Punkte erreicht werden. 
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Daraus folgt, dass der Bieter mit der niedrigsten Wertungssumme in jedem Fall mindestens       
Punkte erreicht. Bei allen übrigen Bietern ergibt sich aus der Punktbewertung des Angebotspreises 
und der oben aufgeführten max. erreichbaren Punktzahl der nichtmonetären Zuschlagskriterien eine 
theoretisch maximal mögliche Punktzahl für den jeweiligen Bieter. 
Demnach werden für die weitere Wertung alle diejenigen Bieter berücksichtigt, die bei der 
Gesamtsumme unter Einbeziehung der sich nicht gegenseitig ausschließenden addierbaren 
Nebenangebote       Punkte oder mehr erreichen könnten sowie die nächsten beiden platzierten 
Hauptangebote. 
 
Die genaue Betrachtung ist der beiliegenden Aufstellung zu entnehmen. (Siehe Anlage                     ) 
Die Wertung von Nebenangeboten zur Ermittlung der niedrigsten Wertungssumme ist Punkt 8 dieser 
Vergabedokumentation zu entnehmen. 

       
Damit werden bei der weiteren Wertung die Angebote folgender Bieter berücksichtigt: 

 Bieter Ort 
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   

 
 

10. Wertung der Angemessenheit der Preise (§ 16d Abs. 1 VOB/A bzw. EU VOB/A)  

       
10.1 Ergebnis der Prüfung und Wertung der Angemessenheit der Preise: 
 Das Hauptangebot des Mindestbietenden   

 
in Höhe von                                 € brutto weicht ab um mehr als 10 % vom Hauptangebot in Höhe von                                                        
                                       € des preislich an zweiter Stelle liegenden Bieters  

  
  Nein    
  Ja    
  Wenn ja, Aufklärung des Sachverhalts: 
   Schriftliche Aufklärung am: 
   Mündliche Aufklärung am: 
 Ergebnis und Bewertung der Aufklärung: 
    
    
    
    

10.2 Ergebnisse der Prüfung und Wertung der Angebote (HA und NA) hinsichtlich Spekulation: 
 Es sind bei dem für die Auftragserteilung in Betracht kommenden Bietern untersetzte oder überhöhte 

EP festgestellt worden, die nicht auf einer Mischkalkulation beruhen: 
  Nein    
  Ja    
 Wenn Ja, bei folgenden Bietern: 
    
    
 Wenn Ja: die Vergabeunterlagen wurden bezüglich der betreffenden OZ, insbes. die Mengener-

mittlung, auf Mängel untersucht. Ergebnis: 
  Es wurden keine Mängel festgestellt. 
  Es wurden Mängel in der Leistungsbeschreibung festgestellt. 
  Feststellungen: 
   
   
   
   
 

 
Bei einer Nachrechnung der Angebote mit Korrektur dieser Mängel bleibt das Angebot des 
Mindestbietenden das preislich günstigste: 
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   Ja, das Angebot bleibt unverändert in der Wertung 
   Nein und weiteres Vorgehen: 
    Das Angebot bleibt unverändert in der Wertung 
 

  
 Die Ausschreibung wird wegen erheblicher Mängel gemäß § 17 Abs. 1 Nr. 2 bzw. 3 
VOB/A bzw. EU VOB/A aufgehoben. 

 Begründung: 
      
      
      
      
      

10.3 Ergebnis der Prüfung wegen unerwartet hoher Angebotsendsummen: 
  Entfällt, die Angebotssumme des preisgünstigsten Bieters übersteigt die aktuelle 

Kostenermittlung um nicht mehr als 10 %. 
  Im Vergleich zur Kostenermittlung (siehe Nr. 1.10 dieser Vergabedokumentation) liegen nur 

Angebote mit unerwartet hohen Angebotsendsummen vor. 
Die Kostenermittlung wurde deshalb auf Richtigkeit überprüft: 

   Die Kostenermittlung wurde im Wesentlichen bestätigt. Das Vergabeverfahren wird 
    fortgesetzt 
    gemäß § 17 Abs. 1 Nr. 3 VOB/A bzw. EU VOB/A aufgehoben 
   Begründung bei Aufhebung: 
    
    
    
   Die Kostenermittlung wurde im Wesentlichen bestätigt.  

Das Vergabeverfahren wird 
    fortgesetzt 
    gemäß § 17 Abs. 1 Nr. 3 VOB/A bzw. EU VOB/A aufgehoben 
   Begründung mit Darstellung der Kostenabweichung: 
    
    
    
    

10.4 Ermittlung der Wertungssummen der Bieter der engeren Wahl: 
(unter Berücksichtigung des Preisnachlasses ohne Bedingung, ggf. günstigerer Wahlpositionen 
sowie für die Wertung berücksichtigter Nebenangebote) 
Platz Bieter Wertungssumme (brutto) 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   

    
Die Ermittlung der Wertungssumme ist detailliert in Anlage                                               nachvollziehbar. 
Die Bieter, die nicht in die engere Wahl gekommen sind, wurden gemäß § 19 Abs. 1 Satz 1 VOB/A bzw. EU 
VOB/A hierüber mit Schreiben unterrichtet (siehe Nr. 12.) 
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11. Abschluss der Wertung (Prüfung des für den Zuschlag vorgesehenen Bieters) 

      
11.1 Ergebnis der Überprüfung der Eintragung im Wettbewerbsregister (nur bei Wertungssummen 

über 30.000,-€ brutto)  
  Die Abfrage zu Eintragungen im Wettbewerbsregister ist erfolgt. 
  Bei ausländischem Bieter liegt eine gleichwertige Bescheinigung vor. 
 Eintragungen im Wettbewerbsregister stehen einer Zuschlagserteilung entgegen: 
  Nein  Ja  
 Für den Fall, dass die Zuschlagserteilung an den vorgesehenen Bieter aufgrund der Eintragung im 

Wettbewerbsregister nicht erfolgt, Beschreibung der veranlassten Maßnahmen (z.B. Prüfung des 
nächstplatzierten Bieters): 

  
  
  
  
  

11.2 Prüfung des Änderungssatzes für das wirtschaftlichste Angebot: 
  Entfällt, kein Änderungssatz angeboten 
 Änderungssatz enthält nur Lohn und Gehalts bezogene Anteile 
  Ja  Nein  
 Wenn Nein, Festlegung des währungsrechtlich zulässigen Wertes in Höhe von:  
 Aufklärungsgespräch hierzu mit Bieter   
 am   ergab folgenden Ergebnis:  
  
  
  

11.3 
 
Zuschlagserteilung: 
 

  
  Vergabe mit dem alleinigen Zuschlagskriterium Preis: 
  Der Zuschlag erfolgt auf das Angebot mit der geringsten Wertungssumme. 
  Der Bieter  
  hat mit                  € die geringste Wertungssumme erreicht  
  (siehe untenstehende Tabelle). 
  Der Zuschlag ist an diesen Bieter zu erteilen. 
   
  Vergabe mit dem Zuschlagskriterium Preis und weiteren Zuschlagskriterien: 
 

 

Der Zuschlag erfolgt auf das Angebot mit der höchsten Anzahl von Wertungspunkten. Bei 
Punktgleichheit wird das Angebot mit der geringeren Wertungssumme beauftragt. Die 
Ermittlung der Wertungspunkte ist der Anlage            zu entnehmen: 

  Der Bieter  
  hat mit       Punkten die höchste Punktzahl erreicht (siehe untenstehende Tabelle). 
  Der Zuschlag ist an diesen Bieter zu erteilen. 
  Eine Zuschlagserteilung ist nicht möglich. Begründung und weiteres Vorgehen: 
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Wertungssummen und ggf. Wertungspunkte (Angabe der Wertungspunkte nur bei mehreren 
Zuschlagskriterien) nach Abschluss der Wertung der Bieter der engeren Wahl 
(unter Berücksichtigung des Preisnachlasses ohne Bedingung, ggf. günstigerer Wahlpositionen sowie für die 
Wertung berücksichtigter und zugelassener Nebenangebote) 

Platz Bieter Wertungssumme  
(brutto) Wertungspunkte 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
   
   

11.4 Ermittlung der Auftragssumme (bei Rahmenvereinbarungen fiktiv): 
 Die Auftragssumme, ggf. unter Berücksichtigung der brauchbaren Nebenangebote, ist ermittelt  

(siehe Anlage                    ). 
Die Auftragssumme für den zur Auftragserteilung vorgeschlagenen Bieter 
                                                                                                          beträgt: 

  
11.5 Bindefristfrist 

 Die vorgegebene Bindefrist                            wird eingehalten: 
  Ja  Nein, Verlängerung der Bindefrist bis: 
  
 Aufforderung an die Bieter der engeren Wahl zur Zustimmung zur Bindefristverlängerung wurde 
 versandt am:  
 Folgende Bieter haben die Bindefrist nicht verlängert: 
    
    

 Für den Fall, dass sich durch die Nichtverlängerung der Bindefrist des für die Vergabe vorgesehenen 
Bieters die Bieterreihenfolge ändert, sind die Wertungsschritte unter Punkt 8 bis 11 zu wiederholen. 

  
  

Entscheidungsvorschlag  
erstellt / fachlich 

di  
  einverstanden (mit Anmerkungen)                                               

federführend zuständig   nicht einverstanden 
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12. Abschluss des Vergabeverfahrens 

    
12.1 Zustimmung / Beteiligung vorgesetzter Stellen: 
  Entfällt 
  Liegt vor (siehe Anlage                   ) 
   
12.2 Benachrichtigung der Bieter nach § 19 Abs. 1, Satz 1 VOB/A: 
  (Datum) (siehe ggf. Ausdruck Vergabeplattform) 
  
 Informationspflicht des Auftraggebers nach § 19 Abs. 1, Satz 2 VOB/A: 
  (Datum) (siehe ggf. Ausdruck Vergabeplattform) 
  
 Information der Bieter (nur bei EU-Vergaben) nach § 134 GWB:  
 Absendedatum der Information:   
 Frühester Termin für Zuschlagserteilung:   

    
12.3 Angaben zu erhobenen Rügen nach dem Eröffnungstermin (nur bei EU-Verfahren): 
 Rügen wurden vorgetragen: 
  Nein  Ja 
 Falls Ja. Feststellungen und Veranlassungen: 
    
    
    
    
    
12.4 Angaben zu Nachprüfungsverfahren (nur bei EU-Verfahren): 
 Ein Nachprüfungsverfahren wurde beantragt: 
  Nein  Ja 
 Falls Ja, das Nachprüfungsverfahren wurde eingeleitet am:   
 Das Nachprüfungsverfahren führte zur Änderung zur Vergabeentscheidung: 
  Nein  Ja 
 Erläuterung: 
  
  
  
  
  
12.5 Abschluss des Vergabeverfahrens: 
  Durch Zuschlagserteilung 
  Zuschlagserteilung am:                                        (Datum) 
  Auftragnehmer: 
   
   
   
   
  Die Auftragssumme beträgt:                                               € (brutto). 
   
  Nur bei Bundesfernstraßenbau:            CSBF-ID: 
  

Die Anteile der beteiligten Baulastträger an vorgenannter Auftragssumme betragen: 
(geschätzte Angaben, soweit keine genauen Angaben möglich sind; Summe = 100%): 

  Bundeshaushalt: % Kreishaushalt: % 
  Landeshaushalt: % Sonst. Kostenträger: % 
      
  Von der Auftragssumme entfällt auf (geschätzte Angaben; Summe = 100 %) 
  Abbrucharbeiten: % Oberbauarbeiten: % 
  Erdbauarbeiten: % Straßenausstattungsarbeiten: % 
  Arbeiten für Ingenieurbauten: % Sonstige Arbeiten: % 
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 Bei nationalen Vergabeverfahren:  Informationspflicht des Auftraggebers nach § 19 Abs. 1 Satz 
2 VOB/A:                                             (Datum)  
(siehe ggf. Ausdruck Vergabeplattform) 

   Informationspflicht des Auftraggebers nach § 20 Abs. 3 
VOB/A:                                           (Datum) 

 Bei EU-Verfahren: Mitteilung an EU-Amtsblatt 
  (Absendedatum): 
  
  Durch Aufhebung / Beendigung: 
  Begründung: 
   
   
   
   
  Nach Aufhebung/Beendigung: 
  Absendedatum der Information an die Bieter (§ 17 Abs. 2 VOB/A bzw. EU VOB/A) am: 
  Mitteilung an EU-Amtsblatt abgesendet am: 
   

  
Angaben zu Rügen / Nachprüfungsverfahren wegen Aufhebung / Beendigung des 
Vergabeverfahrens (nur bei EU-Verfahren): 

  Rügen wurden vorgetragen: 
   Nein  Ja 
  Falls Ja. Feststellungen und Veranlassungen: 
   
   
   
   
   
  Angaben zu Nachprüfungsverfahren: 
  Ein Nachprüfungsverfahren wurde beantragt: 
   Nein  Ja 
  Falls Ja: 
  Das Nachprüfungsverfahren wurde eingeleitet am:                                             (Datum) 
   

  
Das Nachprüfungsverfahren führte zur Änderung der Aufhebung/Beendigung des 
Vergabeverfahrens: 

   Nein  Ja 
  Erläuterung: 
   
   
   
   
  Aussagen zum weiteren Vorgehen: 
   
  
  
  
12.6 Sonstiges: 
  
  
  
 
Aufgestellt:   

 
   

Datum/Unterschrift   
 











111.4StB 
(Zustimmung zur Vergabe BMDV) 

© VHB Bayern - Stand Mai 2023 2 von 3 
 

Wesentliche Punkte der vorgelegten Vergabe: 

1. Termine 

 Ablauf der Angebotsfrist:   

 Datum Öffnungstermin:   

 Ablauf Bindefrist (ursprünglich):   

 Ablauf Bindefrist (verlängert):   

 Vorgesehenes Zuschlagsdatum:   

 Spätester Termin  Bieterinformation nach 134 GWB:   

 Elektronischer Versand:   

 Vorgesehener Baubeginn:    

 Vorgesehener Fertigstellungstermin:    
 

2. Vergabeverfahren 

  Offenes Verfahren  Nicht offenes Verfahren   

  Verhandlungsverfahren o.B.  Verhandlungsverfahren m.B.   

  Wettbewerblicher Dialog  Innovationspartnerschaft   
 
 Nebenangebote waren zugelassen:   Ja   Nein   
 Nebenangebote wurden abgegeben:   Ja   Nein   
      
 Zuschlagskriterien:   Alleiniges Kriterium Preis 
    Preis und weitere Kriterien 
 

3. Baureife 

3.1 Baurecht 
 Uneingeschränktes Baurecht liegt vor:  Ja  Nein 
 Falls Nein Begründung:     
      
      
      
      

3.2 Haushaltsrecht 
 Einhaltung der genehmigten / veranschlagten Kosten:  Ja  Nein 
      
 Genehmigte Kosten: €  
  Vertraglich bereits gebundene Mittel: €  
  + vorgelagerte (laufende) Ausschreibungen: €  
  + hier vorliegende aktuelle Ausschreibung: €  
  = erreichte Mittelbindung: €  
  + weitere geplante Ausschreibungen: €  
  = Auftragsprognose: €  
     
 Eine Kostenfortschreibung ist somit erforderlich:  Ja  Nein 
 Kostenfortschreibung wurde dem BMVI am                          vorgelegt. 
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3.3 Plangenehmigung 
 Die Vergabeunterlagen stimmen hinsichtlich der Planungen mit den vorgelegten RE-Entwurf überein: 
   Ja  Nein 
 Falls Nein Darstellung der wesentlichen Abweichungen:     
      
      
      
      
      
      
      

4. Bieterreihenfolge (nach Abschluss der Wertung) 
 Erstplatzierter Bieter: 
  Wertungssumme/-punkte: 
 Zweitplatzierter Bieter: 
  Wertungssumme/-punkte: 
 Drittplatzierter Bieter: 
  Wertungssumme/-punkte: 
   

5. Rügen / Nachprüfungsverfahren  
  
  
  
  
  
  
  

6. Sonstiges (z.B. Bieterausschlüsse) 
  
  
  
  
  
  
  
    
    
    
    
 (Unterschrift)   
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1.7 Aussage zu den wasserrechtlichen Voraussetzungen: 
  Entfällt, kein Wasserrechtsverfahren erforderlich.  
  Die wasserrechtlichen Voraussetzungen liegen vor. 
  Die wasserrechtlichen Voraussetzungen liegen noch nicht vor: 
 Begründung, warum das Vergabeverfahren dennoch eingeleitet wird: 
    
    
    
    
    
    

1.8 Festlegung der Art des Vergabeverfahrens (national oder EU-weit): 
  Das Vergabeverfahren erfolgt national, da 
   der geschätzte Auftragswert der Gesamtmaßnahme unterhalb der EU-Schwellenwerte liegt, 

  
 der geschätzte Auftragswert der Gesamtmaßnahme zwar oberhalb der EU-Schwellenwerte 
liegt, aber der Auftragswert der konkreten Baumaßnahme unter 1,0 Mio. € (netto) liegt bzw. 
der Auftrag unter das 20 %-Kontingent fällt (siehe Anlage            ).                     

  Das Vergabeverfahren erfolgt EU-weit, da 

  
 der geschätzte Auftragswert der Gesamtmaßnahme oberhalb der EU-Schwellenwerte liegt 
oder bei Aufteilung des Gesamtauftragswertes in Lose der Auftragswert der konkreten 
Maßnahme bei mindestens 1,0 Mio. € (netto) liegt, 

   der geschätzte Auftragswert dieser Vergabe zwar unter 1,0 Mio. € (netto) liegt, die Vergabe 
jedoch nicht unter das 20 %-Kontingent fällt. 

  Der geschätzte Auftragswert der Gesamtmaßnahme beträgt:   € (netto)    
  Der EU-Schwellenwert wird erreicht bzw. überschritten.   
  
1.9 Abweichen von der Fach-/Teil-Losvergabe (bezogen auf dieses Vergabeverfahren): 
  Entfällt, da Fach- und Teillosvergabe erfolgt.  
  Abweichen von der Fach- und Teillosvergabe (Begründung siehe Anlage                            ) 
     
1.10 Ausschreibungsart / Vergabeverfahren: 
  National 
   Öffentlich  Beschränkt ohne Teilnahmewettbewerb  Freihändig 
  EU-weit  
   Offenes Verfahren  Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb 
      
 Begründung für andere Verfahren als Öffentliche Ausschreibung bzw. Offenes Verfahren: 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  
 Gründe zur Wahl des Verhandlungsverfahrens o.V. gemäß VOB/A - EU: 
  § 3a Abs. 3 Nr. 1  § 3a Abs. 3 Nr. 2  § 3a Abs. 3 Nr. 3 
  § 3a Abs. 3 Nr. 4  § 3a Abs. 3 Nr. 5   

  
 Datum d. Bekanntmachung bei Beschr. Ausschr. o.T. nach § 19 Abs. 5 VOB/A:                  (siehe 2.1) 
  
 Zustimmung / Beteiligung vorgesetzter Stellen            entfällt          liegt vor (siehe Anlage 
 (gemäß Richtlinie 012.Wa) 
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1.11 Angabe des vorgesehenen zeitlichen Rahmens des Vergabeverfahrens: 
  
 Datum der Absendung der Vorinformation (nur bei EU-Verfahren)  
 Datum der Absendung der Vergabebekanntmachung (nur bei öffentlicher 

Ausschreibung und Offenen Verfahren)  

 Datum der Bereitstellung der Vergabeunterlagen / Absendung der 
Aufforderung zur Angebotsabgabe  

 Angebotsfrist (Kalendertage)  
 Ablauf der Angebotsfrist (Datum/Uhrzeit)  
 Datum der Absendung der Information nach § 134 GWB (nur bei EU-

Verfahren)  

 Datum des Ablauf der Bindefrist  
  
1.12 Begründung eines zulässigen Abweichens von den Vorgaben der VOB/A bzw. EU VOB/A 

hinsichtlich der vorgesehenen Fristen für das Vergabeverfahren (z.B. längere Bindefrist): 
  Entfällt, da keine Abweichung 
  Von den Fristvorgaben wird abgewichen 
 Begründung für das Abweichen: 
    
    
    
    
    

1.13 Losweise Vergabe: 
  nein 
  ja, Angebote sind möglich (bei nationaler Vergabe) 
   nur für ein Los 
   für ein oder mehrere Lose 
    
   nur für alle Lose (alle Lose müssen angeboten werden) 
  ja, Angebote sind möglich (bei EU-Vergabe) 
   alle Lose (alle Lose müssen angeboten werden)  
   eine maximale Anzahl an Losen, siehe Auftragsbekanntmachung 
   nur ein Los 
    
   Bei zugelassener Angebotsabgabe für mehr als ein Los; maximale Anzahl der Lose, die 

an einen Bieter vergeben werden können: 
  Zugehörige Regelung zur Auswahl der Lose: 
   
   
   
  
1.14 Angaben zu Vertragsfristen (siehe Besondere Vertragsbedingungen, Anlage                              ) 
  
1.15 Angaben zu Vertragsbestimmungen (siehe Besondere Vertragsbedingungen, Anlage                    ) 
  
  Lohngleitklausel wird vereinbart:  
 Begründung für Vereinbarung: 
  
  
  
  
  Stoffpreisgleitklausel wird vereinbart: 
 Begründung für Vereinbarung: 
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 Folgende Stoffe unterliegen der Stoffpreisgleitung (mit Angabe des zugehörigen Basiswertes 1 und 

der Begründung für die Festlegung des jeweiligen Basiswertes 1)  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Vertragsstrafe wird vereinbart: 
   Bei Überschreitung der Fristen für die Vollendung der Ausführung 
   Bei Überschreitung der Einzelfristen für die Vollendung der Ausführung 
   Sonstige Vertragsstrafenvereinbarungen: 
 Begründung für Vereinbarung: 
  
  
  
  Von der Regelfrist abweichende Vereinbarung einer Frist für die Prüfung der 

Schlussrechnung und Fälligkeit der Schlusszahlung: 
 Begründung und Vereinbarung: 
   
   
   
   
  Gegenüber VHB Bayern abweichende Sicherheitsleistung vorgesehen: 
 Darstellung und Begründung: 
   
   
   
  Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm vorgesehen: 
 Begründung: 
    
    
    
  Forderung nach bestimmten Erzeugnissen oder Verfahren vorgesehen: 
 Begründung: 
    
    
    
    
    
    
    

1.16 Zulässigkeit der Angebotsabgabe: 
  elektronisch in Textform  elektronisch mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel 
  schriftlich  elektronisch mit qualifizierter/m Signatur/Siegel 
      

1.17 Zulassung Nebenangebote: 
  nicht zugelassen; Nr. 4 der (EU-)Teilnahmebedingungen gilt nicht, 
  zugelassen (siehe auch Nr. 4 der (EU-)Teilnahmebedingungen), 
  eingeschränkt zugelassen 
  ausnahmsweise zugelassen in Verbindung mit einem Hauptangebot 
 Begründung: 
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1.18 Mindestanforderung an Nebenangebote, soweit zugelassen 
 Begründung, falls erforderlich: 
  
  
  
  
  
  

1.19 Mehrere Hauptangebote: 
 Die Abgabe von mehr als einem Hauptangebot ist 
  nicht zugelassen. 
  zugelassen. Werden mehrere Hauptangebote abgegeben, muss jedes aus sich heraus 

zuschlagsfähig sein. § 13 Absatz 1 Nummer 2 VOB/A gilt für jedes Hauptangebot. 
   

1.20 Angaben zu Zuschlagskriterien: 
 Maßgebende Kriterien für die Angebotswertung der Haupt- und Nebenangebote: 
  
  Kriterium Preis (alleiniges Zuschlagskriterium) 
  Der Preis (in €, netto) wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt. 
   
  Kriterien Preis und weitere Zuschlagskriterien gemäß nachfolgend aufgeführter 

Gewichtung 
      Wichtung in %  
    Preis   
    Technischer Wert   
    Energieeffizienz   
    Folgekosten   
       
     Summe 100  %  
        
   Kriterium Preis: 
  Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt. Die Wertungssummen (in €, 

netto) werden ermittelt aus den nachgerechneten Angebotssummen, insb. unter 
Berücksichtigung von Nachlässen und Erstattungsbeträgen aus der Lohngleitklausel. 

    
   Kriterium Technischer Wert: 
  Im Kriterium Technischer Wert werden folgende Unterkriterien mit der jeweils angegebenen 

absoluten Wichtung berücksichtigt: 
     Bauverfahren (Wichtung  %) 
     Bauablauf (Wichtung  %) 
     Qualitätssicherung (Wichtung  %) 
     Geräteeinsatz (Wichtung  %) 
     Umwelt (Wichtung  %) 
           (Wichtung  %) 
           (Wichtung  %) 
           (Wichtung  %) 
    
   Kriterium Energieeffizienz: 
  Im Kriterium Energieeffizienz werden folgende Unterkriterien mit der jeweils angegebenen 

absoluten Wichtung berücksichtigt: 
           (Wichtung  %) 
           (Wichtung  %) 
           (Wichtung  %) 
           (Wichtung  %) 
    



Vergabe-Nr.:                 111.1Wa                                                                                                
MN-Nr.:    (Vergabedokumentation - Vergaben  
   ohne Teilnahmewettbewerb) 

 

© VHB Bayern – Stand Mai 2025 6 von 16 

 

   Kriterium                      : 
  Im Kriterium                      werden folgende Unterkriterien mit der jeweils 

angegebenen absoluten Wichtung berücksichtigt: 
           (Wichtung  %) 
           (Wichtung  %) 
           (Wichtung  %) 
           (Wichtung  %) 
    
   Kriterien sowie Unterkriterien mit der jeweils absoluten Wichtung siehe Anlage 

 
1.21 Angaben zu den Selbstkosten der Vergabeunterlagen: 
  Der Download über die Internetseite www.vergabe.bayern.de ist kostenlos. 
   
   

1.22 Angaben zur Auswahl der Unternehmen für Beschränkte Ausschreibungen o.T., Freihändige 
Vergaben sowie Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb 

  
1.22.1 Anzahl der Unternehmen, die zur Angebotsabgabe aufgefordert werden sollen:  
 Erläuterung (z.B. Unterschreitung Mindestanzahl, Aufforderung nicht präqualifizierter Unternehmen): 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
1.22.2 Die aufgeforderten  Firmen sind der  Firmenliste – 312.2 zu entnehmen. 
  
   

Entscheidungsvorschlag   

erstellt / fachlich zuständig   einverstanden (mit Anmerkungen)                                               

federführend zuständig   nicht einverstanden 

    

    
 
    

 
Anmerkungen zur Mitzeichnung: 
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 Nachprüfungsverfahren beantragt: 
  Ja  Nein 
 Wenn Ja, Aufklärung des Sachverhaltes und Konsequenzen: 
  
  
  
  
  
  

5. Angebots(er)öffnung und Erste Durchsicht 

       
5.1 (Er)öffnung der Angebote: 
  
 Die Angebots(er)öffnung fand am   statt 
    
 Die FB 313.1 – 313.4 Niederschrift über die Öffnung der Angebote sind der Vergabedokumentation 

als Anlage       beigefügt. Nähere Angaben zum Ergebnis des (Er)öffnungstermins siehe Ziffer 6.3.  
 Anmerkungen: 
  
  
  
5.2. Erste Durchsicht:  
  Eine erste Durchsicht war nicht erforderlich, da ausschließlich elektronisch eingegangene 

Angebote vorlagen. 
 Das Ergebnis der Ersten Durchsicht ist in dem FB 3210 Erste Durchsicht dokumentiert, welches dem 

jeweiligen Angebot zugeordnet wurde. 
  

  
   
 
6. Nachforderung, Eignung, Prüfung und Wertung 

       
Ergebnis der Nachrechnung siehe Rangliste, Preisspiegel und Bieterprüfprotokolle. 
 
Das Ergebnis der formalen, rechnerischen und technischen Prüfung ist in den ergänzenden Formblättern zur 
Angebotsprüfung, welche dem jeweiligen Angebot vorgeheftet wurden sowie im FB 111.3 Prüfung und 
Wertung-Übersicht dokumentiert. 

 Weitere Unterlagen der Auswertung siehe Anlage 
 
6.1 Aufklärung des Angebotsinhaltes / Nachfordern von Unterlagen zu HA und ggf. NA 
  Entfällt, kein/e Aufklärung/Nachforderung erforderlich 
  Aufklärung/Nachforderung erforderlich 

(siehe hierzu den als Anlage                           beigefügten Schriftverkehr) 
   
6.2 Ergebnis der Prüfung hinsichtlich des Fehlen von EP in unwesentlichen Positionen: 
  entfällt, es fehlen keine EP in unwesentlichen Positionen 
  
 Die Nachrechnung der Angebote mit fehlendem EP mit dem höchsten Wettbewerbspreis führt zu 

einer Änderung der Wertungsreihenfolge dieser Angebote gemäß 10.4 (siehe Anlage                          ) 
  Nein 
  Ja, bei folgenden Bietern: 
  
 Festlegung der weiteren Vorgehensweise: 
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6.3 Eignungsprüfung 
 Die Überprüfung der Eignung der für die Auftragserteilung in Betracht kommenden Bieter 

einschließlich der für wesentliche Leistungen benannten Nachunternehmer erfolgt für deren 
Hauptangebote im Formblatt 3214-Eignungsprüfung. Soweit der Bieter präqualifiziert ist (bei BG alle 
Mitglieder) und keine weiteren Nachweise gefordert wurden, kann dem Angebot statt Formblatt 3214-
Eignungsprüfung der Auszug aus dem PQ-Verzeichnis zugeordnet werden. 

 
  

7. Ausschluss von Hauptangeboten 

  
  Entfällt, kein Ausschluss erforderlich, 
  Aufgrund der Feststellungen der Ersten Durchsicht, nach Abschluss der Prüfung gemäß 

Formblatt 3211-Prüfung und Wertung Hauptangebot und der Eignungsprüfung gemäß 
Formblatt 3214-Eignungsprüfung (die Formblätter sind dem jeweiligen ausgeschlossenen 
Hauptangebot zugeordnet) werden Hauptangebote ausgeschlossen. 
Siehe FB 111.3 Prüfung und Wertung-Übersicht. 

 
Diese wurden gemäß § 19 Abs. 1 VOB/A bzw. EU VOB/A hierüber mit Schreiben unterrichtet (siehe Nr. 12; 
Anlage                                                                                  ). Alle anderen Angebote bleiben in der Wertung. 
 
 

8. Prüfung und Wertung der Nebenangebote 

       
 Aussagen zu dieser Ziffer entfallen, da die Abgabe von Nebenangeboten nicht zugelassen war, 

bzw. keiner der für einen Zuschlag in Frage kommenden Bieter ein Nebenangebot abgegeben 
hat. 

  
Zusammenfassung der Prüfung und Wertung der Nebenangebote: 
Die vorgenommene Prüfung und Wertung der abgegebenen Nebenangebote ergab, dass sich folgende 
wirtschaftlichste Kombinationsmöglichkeit ergibt, Einzelheiten siehe beigefügte Anlage FB 3213-Prüfung und 
Wertung Nebenangebote, welche den jeweiligen Angeboten zugeordnet wurde: 
 
Bieter Anzahl der 

abgegebenen 
Nebenangebote 

Anzahl der 
wertbaren 
Nebenangebote 

Wirtschaftlichste 
Kombination 

    
    
    
    
  
Zusammenstellung der Angebote (Haupt- und Nebenangebote), die für einen Zuschlag in Betracht 
kommen: 
Wertungssummen der Angebote, die für einen Zuschlag in Betracht kommen 
(unter Berücksichtigung des Preisnachlasses ohne Bedingung, ggf. günstigere Wahlpositionen sowie der 
zugelassenen und wertbaren Nebenangebote) 
Platz-
Nr. 

Bieter Hauptangebot Summe NA Nachlass Wertungssumme 

      
      
      
      
      
      

 Die Rangfolge entsprechend der Wertungssumme aller Haupt- und Nebenangebote ist beiliegender 
Aufstellung zur Ermittlung der Wertungssummen zu entnehmen. Die Angebote, die für einen Zuschlag 
in Betracht kommen, sind darin gekennzeichnet. 
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9. Festlegung der Angebote für die weitere Wertung 

 
 Vergabe mit dem alleinigen Zuschlagskriterium Preis:  

 Für die weitere Wertung werden nur der Bieter mit dem preisgünstigsten Hauptangebot und ggf. die 
nächsten beiden platzierten Hauptangebote betrachtet. 
Die genaue Betrachtung ist der beiliegenden Aufstellung zu entnehmen. (Siehe Anlage                     )  

   
 Vergaben mit dem Zuschlagskriterium Preis und weiteren Zuschlagskriterien: 

 Bei der Festlegung der Angebote für die weitere Wertung werden auch diejenigen Bieter 
berücksichtigt, die zunächst über den Preis nicht in die zu treffende Auswahl gelangen würden, 
allerdings ihre Wettbewerbssituation durch die nichtmonetären Zuschlagskriterien verbessern 
können.  
Das Angebot mit der niedrigsten Wertungssumme erhält bei der Bewertung Preis unter der 
Berücksichtigung der Wichtung von       % immer       Punkte. 
 

 Gemäß der Anlage (Gewichtung der Wertungskriterien) zur Aufforderung zur Angebotsabgabe bzw. 
EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe erhält ein Angebot bei den nichtmonetären Zuschlagskriterien 
je nach Kriterium mind. 0 Punkte. Unter Berücksichtigung der Wichtung der jeweiligen 
nichtmonetären Kriterien ergeben sich für jeden Bieter mindestens       Punkte. Maximal können 
bei den nichtmonetären Zuschlagskriterien bei der Wichtung von       %       Punkte erreicht 
werden. 
Daraus folgt, dass der Bieter mit der niedrigsten Wertungssumme in jedem Fall mindestens       
Punkte erreicht. Bei allen übrigen Bietern ergibt sich aus der Punktbewertung des Angebotspreises 
und der oben aufgeführten max. erreichbaren Punktzahl der nichtmonetären Zuschlagskriterien eine 
theoretisch maximal mögliche Punktzahl für den jeweiligen Bieter. 
Demnach werden für die weitere Wertung alle diejenigen Bieter berücksichtigt, die bei der 
Gesamtsumme unter Einbeziehung der sich nicht gegenseitig ausschließenden addierbaren 
Nebenangebote       Punkte oder mehr erreichen könnten sowie die nächsten beiden platzierten 
Hauptangebote. 
 
Die genaue Betrachtung ist der beiliegenden Aufstellung zu entnehmen. (Siehe Anlage                     ) 
Die Wertung von Nebenangeboten zur Ermittlung der niedrigsten Wertungssumme ist Punkt 8 
dieses Vergabevermerkes zu entnehmen. 

       
Damit werden bei der weiteren Wertung die Angebote folgender Bieter berücksichtigt: 

 Bieter Ort 
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   

 

10. Prüfung der Angemessenheit der Preise (§ 16d Abs. 1 VOB/A bzw. EU VOB/A)  

       
10.1 Ergebnis der Prüfung und Wertung der Angemessenheit der Preise: 
 Das Hauptangebot des Mindestbietenden   

 
in Höhe von                                 € brutto weicht ab um mehr als 10 % vom Hauptangebot in Höhe von                                                        
                                       € des preislich an zweiter Stelle liegenden Bieters  

  
  
  Nein    
  Ja    
  Wenn ja, Aufklärung des Sachverhalts: 
   Schriftliche Aufklärung am: 
   Mündliche Aufklärung am: 
  Ergebnis und Bewertung der Aufklärung: 
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10.2 Ergebnisse der Prüfung und Wertung der Angebote (HA und NA) hinsichtlich Spekulation: 
 Sind bei den für eine Auftragserteilung in Betracht kommenden Bietern untersetzte oder überhöhte EP 

festgestellt worden, die nicht auf einer Mischkalkulation beruhen? 
  Nein    
  Ja    
 Wenn Ja, bei folgenden Bietern: 
    
    
    
 Wenn Ja: die Vergabeunterlagen wurden bezüglich der betreffenden Ordnungszahlen, insbes. die 

Mengenermittlung, auf Mängel untersucht. Ergebnis: 
  Es wurden keine Mängel festgestellt. 
  Es wurden Mängel in der Leistungsbeschreibung festgestellt. 
  Feststellungen: 
   
   
   
   
   
   
 

 
Bei einer Nachrechnung der Angebote mit Korrektur dieser Mängel bleibt das Angebot des 
Mindestbietenden das preislich günstigste: 

   Ja, das Angebot bleibt unverändert in der Wertung 
   Nein und weiteres Vorgehen: 
    Das Angebot bleibt unverändert in der Wertung 
 

  
 Die Ausschreibung wird wegen erheblicher Mängel gemäß § 17 Abs. 1 Nr. 2 bzw. § 3 
VOB/A bzw. EU VOB/A aufgehoben.  

 Begründung: 
      
      
      
      
      
      

10.3 Ergebnis der Wertung wegen unerwartet hoher Angebotsendsummen: 
  Entfällt, die Wertungssumme des preisgünstigsten Bieters übersteigt die aktuelle 

Kostenermittlung um nicht mehr als 10 %. 
  Im Vergleich zur Kostenermittlung (siehe Nr. 1.6 dieser Vergabedokumentation) liegen nur 

Angebote mit unerwartet hohen Angebotsendsummen vor. 
Die Kostenermittlung wurde deshalb auf Richtigkeit überprüft: 

   Die Kostenermittlung wurde im Wesentlichen bestätigt. Das Vergabeverfahren wird 
    fortgesetzt 
    gemäß § 17 Abs. 1 Nr. 3 VOB/A bzw. EU VOB/A aufgehoben 
   Begründung bei Aufhebung: 
    
    
    
    
   Die Kostenermittlung konnte im Wesentlichen nicht bestätigt werden. Das Vergabeverfahren 

wird 
    fortgesetzt 
    gemäß § 17 Abs. 1 Nr. 3 VOB/A bzw. EU VOB/A aufgehoben 
   Begründung mit Darstellung der Kostenabweichung: 
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10.4 Ermittlung der Wertungssummen der Bieter der engeren Wahl: 
  
(unter Berücksichtigung des Preisnachlasses ohne Bedingung, ggf. günstigerer Wahlpositionen sowie für die 
Wertung berücksichtigter Nebenangebote) 
Platz Bieter Wertungssumme (brutto) 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   

    
Die Ermittlung der Wertungssumme ist detailliert in Anlage                                               nachvollziehbar. 
 
Die Bieter, die nicht in die engere Wahl gekommen sind, wurden gemäß § 19 Abs. 1 Satz 1 VOB/A bzw. EU 
VOB/A hierüber mit Schreiben unterrichtet (siehe Nr. 12.)  
 
 

11. Abschluss der Wertung (Prüfung des für den Zuschlag vorgesehenen Bieters) 

                  
11.1 Ergebnis der Überprüfung der Abfrage im Wettbewerbsregister  

(nur bei Wertungssummen über 30.000,- € netto) 
  Bei ausländischem Bieter liegt eine gleichwertige Bescheinigung vor. 
 Eintragungen im Wettbewerbsregister stehen einer Zuschlagserteilung entgegen: 
  Nein  Ja  
 Für den Fall, dass ein Eintrag im Wettbewerbsregister gespeichert ist und der betroffene Bieter gem. § 

6 Abs. 5 WRegG dennoch beauftragt wird, Begründung für die Entscheidung (z. B. Selbstreinigungs-
maßnahmen ergriffen, jedoch durch Registerbehörde noch keine Löschung erfolgt ist…): 

  
  
  
  
 Für den Fall, dass die Zuschlagserteilung an den vorgesehenen Bieter aufgrund der Eintragungen 

nicht möglich ist, Beschreibung der veranlassten Maßnahmen (z.B. Prüfung des nächstplatzierten 
Bieters): 

  
  
  
  

11.2 Prüfung des Änderungssatzes für das wirtschaftlichste Angebot: 
  Entfällt, kein Änderungssatz angeboten 
 Änderungssatz enthält nur Lohn und Gehalts bezogene Anteile 
  Ja  Nein  
 Wenn Nein, Festlegung des währungsrechtlich zulässigen Wertes in Höhe von:  
 Aufklärungsgespräch hierzu mit Bieter   
 am   ergab folgenden Ergebnis: 
  
  
  
  
  

11.3 Zuschlagserteilung: 
  
  Vergabe mit dem alleinigen Zuschlagskriterium Preis: 
  Der Zuschlag erfolgt auf das Angebot mit der geringsten Wertungssumme. 
  Der Bieter  
  hat mit                  € die geringste Wertungssumme erreicht  
  (siehe untenstehende Tabelle). 
   
  Der Zuschlag ist an diesen Bieter zu erteilen. 
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  Vergabe mit dem Zuschlagskriterium Preis und weiteren Zuschlagskriterien:  
 

 

Der Zuschlag erfolgt auf das Angebot mit der höchsten Anzahl von Wertungspunkten. Bei 
Punktgleichheit wird das Angebot mit der geringeren Wertungssumme beauftragt. Die 
Ermittlung der Wertungspunkte ist der Anlage                          zu entnehmen. 

   
  Der Bieter  
  hat mit       Punkten die höchste Punktzahl erreicht (siehe untenstehende Tabelle). 
  Der Zuschlag ist an diesen Bieter zu erteilen. 
   
  Eine Zuschlagserteilung ist nicht möglich. Begründung und weiteres Vorgehen: 
   
   
   
   
   
   

Wertungssummen und ggf. Wertungspunkte (Angabe der Wertungspunkte nur bei mehreren 
Zuschlagskriterien) nach Abschluss der Wertung 
(unter Berücksichtigung des Preisnachlasses ohne Bedingung, ggf. günstigerer Wahlpositionen sowie für die 
Wertung berücksichtigter und zugelassener Nebenangebote) 

Platz Bieter Wertungssumme  
(brutto) Wertungspunkte 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    

  
11.4 Ermittlung der Auftragssumme: 
 Die Auftragssumme, ggf. unter Berücksichtigung der brauchbaren Nebenangebote, ist ermittelt  

(siehe Anlage                    ). 
Die Auftragssumme für den zur Auftragserteilung vorgeschlagenen Bieter 
                                                                                                           beträgt:                                

  
Auftragssumme – voraussichtliche Abrechnungssumme - Wertungssumme 
Angebotssumme € Auftragssumme € 
Preisnachlass         v.H.  € Sonstiges (s. Beiblatt) € 

Nettobetrag € Voraussichtliche  
Abrechnungssumme 

€ 

Umsatzsteuer         v.H. € Weitere Kosten  
(z.B. Wartung) 

€ 

Auftragssumme € Wertungssumme € 
geschätzter Auftragswert zum Zeit-
punkt der Bekanntmachung netto € Für Auftrag verfügbar € 

     
11.5 Bindefrist 

 Die vorgegebene Bindefrist                         wird eingehalten:  
  Ja  Nein 
 Falls Nein, Verlängerung der Bindefrist bis: 
 Aufforderung an die Bieter der engeren Wahl zur Zustimmung zur Bindefristverlängerung wurde 
 versandt am: 
 Folgende Bieter haben die Bindefrist nicht verlängert: 
    
    

 Für den Fall, dass sich durch die Nichtverlängerung der Bindefrist des für die Vergabe vorgesehenen 
Bieters die Bieterreihenfolge ändert, sind die Wertungsschritte unter Punkt 8 bis 11 zu wiederholen. 
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Entscheidungsvorschlag  
erstellt / fachlich zuständig   einverstanden (mit Anmerkungen)                                               
federführend zuständig   nicht einverstanden 
    
    
    

 
Anmerkungen zur Mitzeichnung: 
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12. Abschluss des Vergabeverfahrens 

    
12.1 Zustimmung / Beteiligung vorgesetzter Stellen (gemäß Richtlinie 012.Wa): 
  Entfällt 
  Liegt vor (siehe Anlage                   ) 
   
12.2 Benachrichtigung der Bieter nach § 19 Abs. 1, Satz 1 VOB/A: 
  (Datum) (siehe ggf. Ausdruck Vergabeplattform) 
  
  
 Informationspflicht des Auftraggebers nach § 19 Abs. 1, Satz 2 VOB/A: 
  (Datum) (siehe ggf. Ausdruck Vergabeplattform) 
  
  
 Information der Bieter (nur bei EU-Vergaben) nach § 134 GWB:  
 Absendedatum der Information:   
 Frühester Termin für Zuschlagserteilung:   

    
12.3 Angaben zu erhobenen Rügen nach dem Eröffnungstermin (nur bei EU-Verfahren): 
 Rügen wurden vorgetragen: 
  Nein  Ja 
 Falls Ja, Feststellungen und Veranlassungen: 
    
    
    
    
    
12.4 Angaben zu Nachprüfungsverfahren (nur bei EU-Verfahren): 
 Ein Nachprüfungsverfahren wurde beantragt: 
  Nein  Ja 
 Falls Ja, das Nachprüfungsverfahren wurde eingeleitet am:   
 Das Nachprüfungsverfahren führte zur Änderung zur Vergabeentscheidung: 
  Nein  Ja 
 Erläuterung: 
  
  
  
  
  
12.5 Abschluss des Vergabeverfahrens: 
  Durch Zuschlagserteilung 
  Zuschlagserteilung am:                                        (Datum) 
  Auftragnehmer: 
   
   
   
   
  Die Auftragssumme beträgt:                                               € (brutto). 
   
 Bei nationalen Vergabeverfahren:  Informationspflicht des Auftraggebers nach § 19 Abs. 1 Satz 

2 VOB/A:                                             (Datum)  
(siehe ggf. Ausdruck Vergabeplattform) 

   Informationspflicht des Auftraggebers nach § 20 Abs. 3 
VOB/A:                                           (Datum) 

 Bei EU-Verfahren: Mitteilung an EU-Amtsblatt 
  (Absendedatum): 
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  Durch Aufhebung / Beendigung: 
  

 es ist kein Angebot eingegangen, das den Ausschreibungsbedingungen entspricht,  
§ 17 Abs. 1, Nr.  1 VOB/A 

   die Vergabeunterlagen müssen grundlegend geändert werden, § 17 Abs. 1, Nr. 2 VOB/A 
   andere schwerwiegende Gründe bestehen, § 17 Abs. 1, Nr. 3 VOB/A 
  Begründung: 
   
   
   
   
   
   
   
   
  Nach Aufhebung/Beendigung: 

  Absendedatum der Information an die Bieter (§ 17 Abs. 2 VOB/A bzw. EU VOB/A) am:  
   
   

  
Angaben zu Rügen / Nachprüfungsverfahren wegen Aufhebung / Beendigung des 
Vergabeverfahrens (nur bei EU-Verfahren): 

  Rügen wurden vorgetragen: 
   Nein  Ja 
  Falls Ja, Feststellungen und Veranlassungen: 
   
   
   
   
   
  Angaben zu Nachprüfungsverfahren: 
  Ein Nachprüfungsverfahren wurde beantragt: 
   Nein  Ja 
  Falls Ja: 
  Das Nachprüfungsverfahren wurde eingeleitet am:                                             (Datum) 
   

  
Das Nachprüfungsverfahren führte zur Änderung der Aufhebung/Beendigung des 
Vergabeverfahrens: 

   Nein  Ja 
  Erläuterung: 
   
   
   
   
  Aussagen zum weiteren Vorgehen: 
   
  
  
  
12.6 Sonstiges: 
  
  
  
 
Aufgestellt:   

 
   

Datum/Unterschrift   
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1.7 Aussage zu den wasserrechtlichen Voraussetzungen: 
  Entfällt, kein Wasserrechtsverfahren erforderlich.  
  Die wasserrechtlichen Voraussetzungen liegen vor. 
  Die wasserrechtlichen Voraussetzungen liegen noch nicht vor: 
 Begründung, warum das Vergabeverfahren dennoch eingeleitet wird: 
    
    
    
    
    
    
    

1.8 Festlegung der Art des Vergabeverfahrens (national oder EU-weit): 
  Das Vergabeverfahren erfolgt national, da 
   der geschätzte Auftragswert der Gesamtmaßnahme unterhalb der EU-Schwellenwerte liegt, 

  
 der geschätzte Auftragswert der Gesamtmaßnahme zwar oberhalb der EU-Schwellenwerte 
liegt, aber der Auftragswert der konkreten Baumaßnahme unter 1,0 Mio. € (netto) liegt bzw. 
der Auftrag unter das 20 %-Kontingent fällt (siehe Anlage                      ).                     

  Das Vergabeverfahren erfolgt EU-weit, da 

  
 der geschätzte Auftragswert der Gesamtmaßnahme oberhalb der EU-Schwellenwerte liegt 
oder bei Aufteilung des Gesamtauftragswertes in Lose der Auftragswert der konkreten 
Maßnahme bei mindestens 1,0 Mio. € (netto) liegt, 

   der geschätzte Auftragswert dieser Vergabe zwar unter 1,0 Mio. € (netto) liegt, die Vergabe 
jedoch nicht unter das 20 %-Kontingent fällt. 

  Der geschätzte Auftragswert der Gesamtmaßnahme beträgt:   € (netto)    
  Der EU-Schwellenwert wird erreicht bzw. überschritten.   
  
1.9 Abweichen von der Fach-/Teil-Losvergabe (bezogen auf dieses Vergabeverfahren): 
  Entfällt, da Fach- und Teillosvergabe erfolgt.  
  Abweichen von der Fach- und Teillosvergabe (Begründung siehe Anlage                             ) 
     
1.10 Vergabeart: Verfahren mit Teilnahmewettbewerb 
  National  
   Beschränkt mit Teilnahmewettbewerb 
  EU-weit 
   Nichtoffenes Verfahren  Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb 
   Wettbewerblicher Dialog  Innovationspartnerschaft 
 Begründung für die Einleitung eines Verfahrens mit Teilnahmewettbewerb: 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  
       

 Gründe zur Wahl des Verhandlungsverfahrens m. V. gemäß EU VOB/A:  
  § 3a Abs. 2 Nr. 1  § 3a Abs. 2 Nr. 2   
  
 Zustimmung / Beteiligung vorgesetzter Stellen            entfällt          liegt vor (siehe Anlage) 
 (gemäß Richtlinie 012.Wa) 
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1.11 Angabe des vorgesehenen zeitlichen Rahmens des Vergabeverfahrens: 
  
 Datum der Absendung der Vorinformation (nur bei EU-Verfahren möglich)  
 Datum der Absendung der Vergabebekanntmachung   
 Datum der Anforderung der Teilnahmeunterlagen  
 Datum der Versendung der Teilnahmeunterlagen  
 Datum Einreichungstermin der Teilnahmeanträge  
 Datum der Absendung der Aufforderung zur Angebotsabgabe  
 Angebotsfrist (Kalendertage)  
 Ablauf der Angebotsfrist (Datum/Uhrzeit)  
 Datum der Absendung der Information nach § 134 GWB (nur bei EU-

Verfahren)  

 Datum des Ablaufs der Bindefrist  
  
1.12 Begründung eines zulässigen Abweichens von den Vorgaben der VOB/A bzw. EU VOB/A 

hinsichtlich der vorgesehenen Fristen für das Vergabeverfahren (z.B. längere Bindefrist):  
  Entfällt, da keine Abweichung 
  Von den Fristvorgaben wird abgewichen 
 Begründung für das Abweichen: 
    
    
    
    
    

1.13 Losweise Vergabe: 
  nein 
  ja, Angebote sind möglich (bei nationaler Vergabe) 
   nur für ein Los 
   für ein oder mehrere Lose 
    
   nur für alle Lose (alle Lose müssen angeboten werden)  
  ja, Angebote sind möglich (bei EU-Vergabe) 
   alle Lose (alle Lose müssen angeboten werden) 
   eine maximale Anzahl an Losen, siehe Auftragsbekanntmachung 
   nur ein Los 
    
   Bei zugelassener Angebotsabgabe für mehr als ein Los; maximale Anzahl der Lose, die an 

einen Bieter vergeben werden können: 
  Zugehörige Regelung zur Auswahl der Lose: 
   
   
   
  
1.14 Angaben zu Vertragsfristen (siehe Besondere Vertragsbedingungen, Anlage                              ) 
  
1.15 Angaben zu Vertragsbestimmungen (siehe Besondere Vertragsbedingungen, Anlage                    ) 
  
  Lohngleitklausel wird vereinbart:  
 Begründung für Vereinbarung: 
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  Stoffpreisgleitklausel wird vereinbart: 
 Begründung für Vereinbarung: 
  
  
  
  
  
 Folgende Stoffe unterliegen der Stoffpreisgleitung (mit Angabe des zugehörigen Basiswertes 1 und 

der Begründung für die Festlegung des jeweiligen Basiswertes 1) 
  
  
  
  Vertragsstrafe wird vereinbart: 
   Bei Überschreitung der Fristen für die Vollendung der Ausführung 
   Bei Überschreitung der Einzelfristen für die Vollendung der Ausführung 
   Sonstige Vertragsstrafenvereinbarungen: 
 Begründung für Vereinbarung: 
  
  
  
  
  
  Von der Regelfrist abweichende Vereinbarung einer Frist für die Prüfung der 

Schlussrechnung und Fälligkeit der Schlusszahlung: 
 Begründung und Vereinbarung: 
   
   
   
   
  Gegenüber VHB Bayern abweichende Sicherheitsleistung vorgesehen: 
 Darstellung und Begründung: 
   
   
   
  Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm vorgesehen: 
 Begründung: 
    
    
    
  Forderung nach bestimmten Erzeugnissen oder Verfahren vorgesehen: 
 Begründung: 
    
    
    
    
    
    
    

1.16 Zulässigkeit der Angebotsabgabe: 
  elektronisch in Textform  elektronisch mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel 
  schriftlich  elektronisch mit qualifizierter/m Signatur/Siegel 
      

1.17 Zulassung Nebenangebote: 
  nicht zugelassen; Nr. 4 der (EU-)Teilnahmebedingungen gilt nicht 
  Begründung für Nichtzulassung von Nebenangeboten: 
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  zugelassen (siehe auch Nr. 4 der (EU-)Teilnahmebedingungen) 
 Bedingungen (Bereiche) und Begründung: 
    
    
    
    
    
    
    

1.18 Mindestanforderung an Nebenangebote, soweit zugelassen 
 Begründung, falls erforderlich: 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1.19 Mehrere Hauptangebote: 
 Die Abgabe von mehr als einem Hauptangebot ist 
  nicht zugelassen. 
  zugelassen. Werden mehrere Hauptangebote abgegeben, muss jedes aus sich heraus 

zuschlagsfähig sein. § 13 Absatz 1 Nummer 2 VOB/A gilt für jedes Hauptangebot. 
   

1.20 Angaben zu Zuschlagskriterien: 
 Maßgebende Kriterien für die Angebotswertung der Haupt- und Nebenangebote: 
  
  Kriterium Preis (alleiniges Zuschlagskriterium) 
  Der Preis (in €, netto) wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt. 
   
  Kriterien Preis und weitere Zuschlagskriterien gemäß nachfolgend aufgeführter 

Gewichtung  
      Wichtung in %  
    Preis   
    Technischer Wert   
    Energieeffizienz   
    Folgekosten   
       
     Summe 100  %  
        
   Kriterium Preis: 
  Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt. Die Wertungssummen (in €, 

netto) werden ermittelt aus den nachgerechneten Angebotssummen, insb. unter 
Berücksichtigung von Nachlässen und Erstattungsbeträgen aus der Lohngleitklausel. 

    
   Kriterium Technischer Wert: 
  Im Kriterium Technischer Wert werden folgende Unterkriterien mit der jeweils angegebenen 

absoluten Wichtung berücksichtigt: 
     Bauverfahren (Wichtung  %) 
     Bauablauf (Wichtung  %) 
     Qualitätssicherung (Wichtung  %) 
     Geräteeinsatz (Wichtung  %) 
     Umwelt (Wichtung  %) 
           (Wichtung  %) 
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           (Wichtung  %) 
           (Wichtung  %) 
    
   Kriterium Energieeffizienz: 
  Im Kriterium Energieeffizienz werden folgende Unterkriterien mit der jeweils angegebenen 

absoluten Wichtung berücksichtigt: 
           (Wichtung  %) 
           (Wichtung  %) 
           (Wichtung  %) 
           (Wichtung  %) 
    
   Kriterium                      : 
  Im Kriterium                      werden folgende Unterkriterien mit der jeweils 

angegebenen absoluten Wichtung berücksichtigt: 
           (Wichtung  %) 
           (Wichtung  %) 
           (Wichtung  %) 
           (Wichtung  %) 
    

1.21 Angaben zu den Selbstkosten der Vergabeunterlagen:  
  Der Download über die Internetseite www.vergabe.bayern.de ist kostenlos. 
   

1.22 Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur Angebotsabgabe aufgefordert werden sollen: 
  Mindestens 
  Höchstens  
   
   
   
1.23 Geforderte Auskünfte / Erklärungen / Nachweise sowie Auswahlkriterien und deren Wichtung: 
  Prüfung und Wertung gemäß Aufforderung zum Teilnahmewettbewerb national 
   § 6a Abs. 2 Nr. 1 VOB/A  % 
   § 6a Abs. 2 Nr. 2 VOB/A % 
   § 6a Abs. 2 Nr. 3 VOB/A % 
    % 
    % 
    
  Prüfung und Wertung gemäß Aufforderung zum Teilnahmewettbewerb EU 
   § 6a EU Nr. 2c) VOB/A  % 
   § 6a EU Nr. 3a) VOB/A  % 
   § 6a EU Nr. 3g) VOB/A  % 
    % 
    % 
   

Entscheidungsvorschlag   

erstellt / fachlich zuständig   einverstanden (mit Anmerkungen)                                               

federführend zuständig   nicht einverstanden 

    

    
 
    
Anmerkungen zur Mitzeichnung: 
 
 

http://www.vergabe.bayern.de/


http://www.vergabe.bayern.de/
http://www.simap.europa.eu/
http://www.vergabe.bayern.de/
http://www.simap.europa.eu/
http://www.service.bund.de/
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 Nachprüfungsverfahren wurden beantragt: 
  Nein 
  Ja 
 Falls Ja, Aufklärung des Sachverhaltes und Konsequenzen (stichwortartig, ggf. Anlage): 
   
   
   

 
3. Einreichungstermin und Auswahlverfahren 

   
3.1 Zum angegebenen Termin zur Einreichung der geforderten Auskünfte / Erklärungen / Nachweise 

liegen Teilnahmeanträge von                     Bewerbern vor (siehe Anlage                                       ). 
   
3.2 Nach formaler Prüfung der Teilnahmeanträge kommen die Anträge der Firmen gemäß Firmenliste in 

das Auswahlverfahren. Die Begründung für Nichtberücksichtigung von Firmen siehe Anlage, welche 
der Vergabedokumentation beigeheftet ist. 

   
3.3 Das Ergebnis des Auswahlverfahrens ist                                                                        

dokumentiert. 
   
3.4 Die Zahl der zur Angebotsabgabe aufzufordernden Teilnehmer (Bewerber) weicht von der in der 

Vergabebekanntmachung vorgegebenen Anzahl                ab:  
  Nein 
  Ja 
 Falls Ja, Begründung 
   
   
   
3.5 Bewerberinformation 
 Die Bewerber wurden mit Schreiben vom                               über das Ergebnis des 

Auswahlverfahrens informiert. 
  
3.6 Rügen nach Versand der Bewerberinformation 
  Nein 
  Ja 
 Falls Ja, Sachverhaltsdarstellung und Konsequenzen (stichwortartig, ggf. Anlage): 
   
   
   
   
 Nachprüfungsverfahren wurden beantragt: 
  Nein 
  Ja 
 Falls Ja, Sachverhaltsdarstellung und Konsequenzen (stichwortartig, ggf. Anlage): 
   
   
   
3.7 Endgültige Liste der zur Angebotsabgabe aufzufordernden Bewerber: siehe 312.2 – Firmenliste  
   
Entscheidungsvorschlag   

erstellt / fachlich zuständig   einverstanden (mit Anmerkungen) 

federführend zuständig   nicht einverstanden 
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4. Bis zum Ablauf der Angebotsfrist 

    
4.1 Absendung der Aufforderung zur Angebotsabgabe am:  (Datum) 
   
4.2 Anfragen / Hinweise von Bewerbern zu den Vergabeunterlagen:  
  Es wurden keine Anfragen gestellt. 
  Anfragen wurden gestellt. 
  Behandlung der Anfragen / Hinweise / Konsequenzen: Siehe Dokumente aus Vergabeplattform 
   Nachsendeschreiben / Änderungspakete waren nicht erforderlich 
   Nachsendeschreiben / Änderungspakete wurden an alle Bewerber versandt. 
  Anzahl der Änderungspakete über Vergabeplattform (siehe Anlage                     ):  
 Bemerkungen: 
  
  
  
  

4.3 Angaben über Bewerber, die Einsicht in nicht mit versandte Unterlagen genommen haben: 
  Entfällt  
  Siehe Anlage       
       
4.4 Angaben zu Nachprüfungsverfahren: 
 Rügen wurden erhoben:  
  Nein  Ja 
 Falls Ja, Sachverhaltsdarstellung und Konsequenzen (stichwortartig, ggf. Anlage                   ): 
  
  
  
  
  
  
  
 Nachprüfungsverfahren beantragt: 
  Nein  Ja 
 Wenn Ja, Aufklärung des Sachverhaltes und Konsequenzen: 
  
  
  
  
  
  

5. Angebots(er)öffnung und Erste Durchsicht 

       
5.1 (Er)öffnung der Angebote: 
  
 Die Angebots(er)öffnung fand am   statt 
    
 Die FB 313.1 – 313.4 Niederschrift über die Öffnung der Angebote sind der Vergabedokumentation 

als Anlage       beigefügt. Nähere Angaben zum Ergebnis des (Er)öffnungstermins siehe Ziffer 6.3. 
 Anmerkungen: 
  
  
5.2. Erste Durchsicht: 
  Eine erste Durchsicht war nicht erforderlich, da ausschließlich elektronisch eingegangene 

Angebote vorlagen. 
 Das Ergebnis der Ersten Durchsicht ist in dem FB 3210 Erste Durchsicht dokumentiert, welches dem 

jeweiligen Angebot zugeordnet wurde. 
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6. Nachforderung, Eignung, Prüfung und Wertung 

       
Ergebnis der Nachrechnung siehe Rangliste, Preisspiegel und Bieterprüfprotokolle.  
 
Das Ergebnis der formalen, rechnerischen und technischen Prüfung ist in den ergänzenden Formblättern 
zur Angebotsprüfung, welche dem jeweiligen Angebot vorgeheftet wurden sowie im FB 111.3 Prüfung und 
Wertung-Übersicht dokumentiert. 

 Weitere Unterlagen der Auswertung siehe Anlage 
 
6.1 Aufklärung des Angebotsinhaltes / Nachfordern von Unterlagen zu HA und ggf. NA 
  Entfällt, kein/e Aufklärung/Nachfordern erforderlich 
  Aufklärung/Nachfordern erforderlich 

(siehe hierzu den als Anlage                            beigefügten Schriftverkehr)  
   
6.2 Ergebnis der Prüfung hinsichtlich des Fehlen von EP in unwesentlichen Positionen: 
  Entfällt, es fehlen keine EP in unwesentlichen Positionen 
  
 Die Nachrechnung der Angebote mit fehlendem EP mit dem höchsten Wettbewerbspreis führt zu 

einer Änderung der Wertungsreihenfolge dieser Angebote gemäß 10.4 (siehe Anlage                    ) 
  Nein 
  Ja, bei folgenden Bietern: 
  
 Festlegung der weiteren Vorgehensweise: 
  
  
  
  
  
  
  
6.3 Eignungsprüfung 
 Die Überprüfung der Eignung der für die Auftragserteilung in Betracht kommenden Bieter 

einschließlich der für wesentliche Leistungen benannten Nachunternehmer erfolgt für deren 
Hauptangebote im Formblatt 3214-Eignungsprüfung. Soweit der Bieter präqualifiziert ist (bei BG alle 
Mitglieder) und keine weiteren Nachweise gefordert wurden, kann dem Angebot statt Formblatt 3214-
Eignungsprüfung der Auszug aus dem PQ-Verzeichnis zugeordnet werden. 

 
  

7. Ausschluss von Hauptangeboten 

  
  Entfällt, kein Ausschluss erforderlich, 
  Aufgrund der Feststellungen der Ersten Durchsicht, nach Abschluss der Prüfung gemäß 

Formblatt 3211-Prüfung und Wertung Hauptangebot und der Eignungsprüfung gemäß 
Formblatt 3214-Eignungsprüfung (die Formblätter sind dem jeweiligen ausgeschlossenen 
Hauptangebot zugeordnet) werden Hauptangebote ausgeschlossen. 
Siehe FB 111.3 Prüfung und Wertung-Übersicht. 

 
Diese wurden gemäß § 19 Abs. 1 VOB/A bzw. EU VOB/A hierüber mit Schreiben unterrichtet (siehe Nr. 12; 
Anlage                                                                                  ). Alle anderen Angebote bleiben in der Wertung. 
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8. Prüfung und Wertung der Nebenangebote 

       
 Aussagen zu dieser Ziffer entfallen, da die Abgabe von Nebenangeboten nicht zugelassen war, 

bzw. keiner der für einen Zuschlag in Frage kommenden Bieter ein Nebenangebot abgegeben 
hat. 

  
Zusammenfassung der Prüfung und Wertung der Nebenangebote: 
Die vorgenommene Prüfung und Wertung der abgegebenen Nebenangebote ergab, dass sich folgende 
wirtschaftlichste Kombinationsmöglichkeit ergibt, Einzelheiten siehe beigefügte Anlage FB 3213-Prüfung 
und Wertung Nebenangebote, welche den jeweiligen Angeboten vorgeheftet wurde: 
 
Bieter Anzahl der 

abgegebenen 
Nebenangebote 

Anzahl der 
wertbaren 
Nebenangebote 

Wirtschaftlichste 
Kombination 

    
    
    
    
  
 
Zusammenstellung der Angebote (Haupt- und Nebenangebote), die für einen Zuschlag in Betracht 
kommen:  
 
Wertungssummen der Angebote, die für einen Zuschlag in Betracht kommen 
(unter Berücksichtigung des Preisnachlasses ohne Bedingung, ggf. günstigere Wahlpositionen sowie der 
zugelassenen, wertbaren und sich nicht gegenseitig ausschließenden Nebenangebote) 
Platz-
Nr. 

Bieter Hauptangebot Summe NA Nachlass Wertungssumme 

      
      
      
      
      
      

 Die Rangfolge entsprechend der Wertungssumme aller Haupt- und Nebenangebote ist beiliegender 
Aufstellung zur Ermittlung der Wertungssummen zu entnehmen. Die Angebote, die für einen Zuschlag 
in Betracht kommen, sind darin gekennzeichnet. 

 
 

9. Festlegung der Angebote für die weitere Wertung 

 
 Vergabe mit dem alleinigen Zuschlagskriterium Preis: 

 Für die weitere Wertung werden nur der Bieter mit dem preisgünstigsten Hauptangebot und ggf. die 
nächsten beiden platzierten Hauptangebote betrachtet.  
Die genaue Betrachtung ist der beiliegenden Aufstellung zu entnehmen. (Siehe Anlage            )  

   
 Vergaben mit dem Zuschlagskriterium Preis und weiteren Zuschlagskriterien: 

 Bei der Festlegung der Angebote für die weitere Wertung werden auch diejenigen Bieter 
berücksichtigt, die zunächst über den Preis nicht in die zu treffende Auswahl gelangen würden, 
allerdings ihre Wettbewerbssituation durch die nichtmonetären Zuschlagskriterien verbessern können.  
Das Angebot mit der niedrigsten Wertungssumme erhält bei der Bewertung Preis unter der 
Berücksichtigung der Wichtung von       % immer       Punkte. 
 

 Gemäß der Anlage (Gewichtung der Zuschlagskriterien) zur Aufforderung zur Angebotsabgabe bzw. 
EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe erhält ein Angebot bei den nichtmonetären Zuschlagskriterien 
je nach Kriterium mind. 0 Punkte. Unter Berücksichtigung der Wichtung der jeweiligen nichtmonetären 
Kriterien ergeben sich für jeden Bieter mindestens       Punkte. Maximal können bei den 
nichtmonetären Zuschlagskriterien bei der Wichtung von       %       Punkte erreicht werden. 
Daraus folgt, dass der Bieter mit der niedrigsten Wertungssumme in jedem Fall mindestens       
Punkte erreicht. Bei allen übrigen Bietern ergibt sich aus der Punktbewertung des Angebotspreises 
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und der oben aufgeführten max. erreichbaren Punktzahl der nichtmonetären Zuschlagskriterien eine 
theoretisch maximal mögliche Punktzahl für den jeweiligen Bieter. 
Demnach werden für die weitere Wertung alle diejenigen Bieter berücksichtigt, die bei der 
Gesamtsumme unter Einbeziehung der sich nicht gegenseitig ausschließenden addierbaren 
Nebenangebote       Punkte oder mehr erreichen könnten sowie die nächsten beiden platzierten 
Hauptangebote. 
 
Die genaue Betrachtung ist der beiliegenden Aufstellung zu entnehmen. (Siehe Anlage                     ) 
Die Wertung von Nebenangeboten zur Ermittlung der niedrigsten Wertungssumme ist Punkt 8 dieses 
Vergabevermerkes zu entnehmen. 

       
Damit werden bei der weiteren Wertung die Angebote folgender Bieter berücksichtigt: 

 Bieter Ort 
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   

 
 

10. Prüfung der Angemessenheit der Preise (§ 16d Abs. 1 VOB/A bzw. EU VOB/A) 

       
10.1 Ergebnis der Prüfung und Wertung der Angemessenheit der Preise:  
 Das Hauptangebot des Mindestbietenden   

 
in Höhe von                                 € brutto weicht ab um mehr als 10 % vom Hauptangebot in Höhe von                                                        
                                       € des preislich an zweiter Stelle liegenden Bieters  

  
  
  Nein  Ja  
  Wenn ja, Aufklärung des Sachverhalts: 
   Schriftliche Aufklärung am: 
   Mündliche Aufklärung am: 
  Ergebnis und Bewertung der Aufklärung: 
    
    
    
    

10.2 Ergebnisse der Prüfung und Wertung der Angebote (HA und NA) hinsichtlich Spekulation: 
 Sind bei den für eine Auftragserteilung in Betracht kommenden Bietern untersetzte oder überhöhte EP 

festgestellt worden, die nicht auf einer Mischkalkulation beruhen? 
  Nein  Ja  
 Wenn Ja, bei folgenden Bietern: 
    
    
    
 Wenn Ja: die Vergabeunterlagen wurden bezüglich der betreffenden Ordnungszahlen, insbes. die 

Mengenermittlung, auf Mängel untersucht. Ergebnis: 
  Es wurden keine Mängel festgestellt. 
  Es wurden Mängel in der Leistungsbeschreibung festgestellt. 
  Feststellungen: 
   
   
   
   
 

 
Bei einer Nachrechnung der Angebote mit Korrektur dieser Mängel bleibt das Angebot des 
Mindestbietenden das preislich günstigste: 

   Ja, das Angebot bleibt unverändert in der Wertung 
   Nein und weiteres Vorgehen: 
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    Das Angebot bleibt unverändert in der Wertung 
 

  
 Die Ausschreibung wird wegen erheblicher Mängel gemäß § 17 Abs. 1 Nr. 2 bzw. § 3 
VOB/A bzw. EU VOB/A aufgehoben. 

 Begründung: 
      
      
      
      

10.3 Ergebnis der Prüfung wegen unerwartet hoher Angebotsendsummen: 
  Entfällt, die Wertungssumme des preisgünstigsten Bieters übersteigt die aktuelle 

Kostenermittlung um nicht mehr als 10 %. 
  Im Vergleich zur Kostenermittlung (siehe Nr. 1.6 dieser Vergabedokumentation) liegen nur 

Angebote mit unerwartet hohen Angebotsendsummen vor. 
Die Kostenermittlung wurde deshalb auf Richtigkeit überprüft: 

   Die Kostenermittlung wurde im Wesentlichen bestätigt. Das Vergabeverfahren wird 
    fortgesetzt 
    gemäß § 17 Abs. 1 Nr. 3 VOB/A bzw. EU VOB/A aufgehoben 
   Begründung bei Aufhebung: 
    
    
    
    
   Die Kostenermittlung konnte im Wesentlichen nicht bestätigt werden.  

Das Vergabeverfahren wird 
    fortgesetzt 
    gemäß § 17 Abs. 1 Nr. 3 VOB/A bzw. EU VOB/A aufgehoben 
   Begründung mit Darstellung der Kostenabweichung: 
    
    
    
    
    

10.4 Ermittlung der Wertungssummen der Bieter der engeren Wahl: 
(unter Berücksichtigung des Preisnachlasses ohne Bedingung, ggf. günstigerer Wahlpositionen sowie für die 
Wertung berücksichtigter Nebenangebote) 
Platz Bieter Wertungssumme (brutto) 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   

    
Die Ermittlung der Wertungssumme ist detailliert in Anlage                                        nachvollziehbar. 
 
Die Bieter, die nicht in die engere Wahl gekommen sind, wurden gemäß § 19 Abs. 1 Satz 1 VOB/A bzw. EU 
VOB/A hierüber mit Schreiben unterrichtet (siehe Nr. 12.) 
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11. Abschluss der Wertung (Prüfung des für den Zuschlag vorgesehenen Bieters) 

      
11.1 Ergebnis der Überprüfung der Eintragung im Gewerbezentralregister (nur bei Wertungssummen 

über 30.000,-€ brutto)  
  Auskunft vom Bundesamt für Justiz und ggf. der Korruptionsregisterstelle liegt vor. 
  Bei ausländischem Bieter liegt eine gleichwertige Bescheinigung vor. 
 Eintragungen im Gewerbezentralregister und ggf. Korruptionsregister stehen einer Zuschlagserteilung 

entgegen: 
  Nein  Ja  
  Meldung an Hauptzollamt erfolgt (nur bei Wertungssummen über 30.000 € brutto) 
 Auskunft des HZA steht einer Zuschlagserteilung entgegen: 
  Nein  Ja  
 Erläuterung / Folgerung: 
  
  
  
 Für den Fall, dass die Zuschlagserteilung an den vorgesehenen Bieter aufgrund der Eintragungen 

nicht möglich ist, Beschreibung der veranlassten Maßnahmen (z.B. Prüfung des nächstplatzierten 
Bieters): 

  
  
  
  
  

11.2 Prüfung des Änderungssatzes für das wirtschaftlichste Angebot: 
  Entfällt, kein Änderungssatz angeboten 
 Änderungssatz enthält nur Lohn und Gehalts bezogene Anteile 
  Ja  Nein  
 Wenn Nein, Festlegung des währungsrechtlich zulässigen Wertes in Höhe von:  
 Aufklärungsgespräch hierzu mit Bieter   
 am   ergab folgenden Ergebnis: 
  
  
  

11.3 
 
Zuschlagserteilung: 
 

  
  Vergabe mit dem alleinigen Zuschlagskriterium Preis: 
  Der Zuschlag erfolgt auf das Angebot mit der geringsten Wertungssumme. 
  Der Bieter  
  hat mit                  € die geringste Wertungssumme erreicht  
  (siehe untenstehende Tabelle).  
  Der Zuschlag ist an diesen Bieter zu erteilen. 
  Vergabe mit dem Zuschlagskriterium Preis und weiteren Zuschlagskriterien:  
 

 

Der Zuschlag erfolgt auf das Angebot mit der höchsten Anzahl von Wertungspunkten. Bei 
Punktgleichheit wird das Angebot mit der geringeren Wertungssumme beauftragt. Die 
Ermittlung der Wertungspunkte ist der Anlage                           zu entnehmen. 

  Der Bieter  
  hat mit       Punkten die höchste Punktzahl erreicht (siehe untenstehende Tabelle). 
  Der Zuschlag ist an diesen Bieter zu erteilen. 
   
  Eine Zuschlagserteilung ist nicht möglich. Begründung und weiteres Vorgehen: 
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Wertungssummen und ggf. Wertungspunkte (Angabe der Wertungspunkte nur bei mehreren 
Zuschlagskriterien) nach Abschluss der Wertung 
(unter Berücksichtigung des Preisnachlasses ohne Bedingung, ggf. günstigerer Wahlpositionen sowie für die 
Wertung berücksichtigter und zugelassener Nebenangebote) 

Platz Bieter Wertungssumme  
(brutto) Wertungspunkte 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    

  
11.4 Ermittlung der Auftragssumme: 
 Die Auftragssumme, ggf. unter Berücksichtigung der brauchbaren Nebenangebote, ist ermittelt in der 

Anlage                     . 
Die Auftragssumme für den zur Auftragserteilung vorgeschlagenen Bieter 
                                                                                                          beträgt: 

  
Auftragssumme – voraussichtliche Abrechnungssumme - Wertungssumme 
Angebotssumme € Auftragssumme € 
Preisnachlass         v.H.  € Sonstiges (s. Beiblatt) € 

Nettobetrag € Voraussichtliche  
Abrechnungssumme 

€ 

Umsatzsteuer         v.H. € Weitere Kosten  
(z.B. Wartung) 

€ 

Auftragssumme € Wertungssumme € 
geschätzter Auftragswert zum 
Zeitpunkt der Bekanntmachung 
netto 

€ Für Auftrag verfügbar € 

     
11.5 Bindefrist 

 Die vorgegebene Bindefrist wird eingehalten: 
  Ja  Nein, Verlängerung der Bindefrist bis: 
 Aufforderung an die Bieter der engeren Wahl zur Zustimmung zur Bindefristverlängerung wurde 
 versandt am: 
 Folgende Bieter haben die Bindefrist nicht verlängert:  
    

 Für den Fall, dass sich durch die Nichtverlängerung der Bindefrist des für die Vergabe vorgesehenen 
Bieters die Bieterreihenfolge ändert, sind die Wertungsschritte unter Punkt 8 bis 11 zu wiederholen. 

  
Entscheidungsvorschlag  
erstellt / fachlich zuständig   einverstanden (mit Anmerkungen)                                               
federführend zuständig   nicht einverstanden 
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12. Abschluss des Vergabeverfahrens 

    
12.1 Zustimmung / Beteiligung vorgesetzter Stellen (gemäß Richtlinie 012.Wa): 
  Entfällt 
  Liegt vor (siehe Anlage                   ) 
   
12.2 Benachrichtigung der Bieter nach § 19 Abs. 1, Satz 1 VOB/A: 
  (Datum) (siehe ggf. Ausdruck Vergabeplattform) 
  
  
 Informationspflicht des Auftraggebers nach § 19 Abs. 1, Satz 2 VOB/A: 
  (Datum) (siehe ggf. Ausdruck Vergabeplattform) 
  
  
 Information der Bieter (nur bei EU-Vergaben) nach § 134 GWB:  
 Absendedatum der Information:   
 Frühester Termin für Zuschlagserteilung:   

    
12.3 Angaben zu erhobenen Rügen nach dem Eröffnungstermin (nur bei EU-Verfahren): 
 Rügen wurden vorgetragen: 
  Nein  Ja 
 Falls Ja, Feststellungen und Veranlassungen: 
    
    
    
    
    
12.4 Angaben zu Nachprüfungsverfahren (nur bei EU-Verfahren): 
 Ein Nachprüfungsverfahren wurde beantragt: 
  Nein  Ja 
 Falls Ja, das Nachprüfungsverfahren wurde eingeleitet am:   
 Das Nachprüfungsverfahren führte zur Änderung zur Vergabeentscheidung: 
  Nein  Ja 
 Erläuterung: 
  
  
  
  
12.5 Abschluss des Vergabeverfahrens: 
  Durch Zuschlagserteilung 
  Zuschlagserteilung am:                                        (Datum) 
  Auftragnehmer: 
   
   
   
   
  Die Auftragssumme beträgt:                                               € (brutto). 
   
 Bei nationalen Vergabeverfahren:  Informationspflicht des Auftraggebers nach § 19 Abs. 1 Satz 

2 VOB/A:                                             (Datum)  
(siehe ggf. Ausdruck Vergabeplattform) 

   Informationspflicht des Auftraggebers nach § 20 Abs. 3 
VOB/A:                                           (Datum) 

 Bei EU-Verfahren: Mitteilung an EU-Amtsblatt 
 
 

 (Absendedatum): 
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  Durch Aufhebung / Beendigung: 
  Begründung: 
   
   
   
   
  Nach Aufhebung/Beendigung: 
  Absendedatum der Information an die Bieter (§ 17 Abs. 2 VOB/A bzw. EU VOB/A) am: 
   
   

  
Angaben zu Rügen / Nachprüfungsverfahren wegen Aufhebung / Beendigung des 
Vergabeverfahrens (nur bei EU-Verfahren): 

  Rügen wurden vorgetragen: 
   Nein  Ja 
  Falls Ja, Feststellungen und Veranlassungen: 
   
   
   
   
   
  Angaben zu Nachprüfungsverfahren: 
  Ein Nachprüfungsverfahren wurde beantragt: 
   Nein  Ja 
  Falls Ja: 
  Das Nachprüfungsverfahren wurde eingeleitet am:                                             (Datum) 
   

  
Das Nachprüfungsverfahren führte zur Änderung der Aufhebung/Beendigung des 
Vergabeverfahrens: 

   Nein  Ja 
  Erläuterung: 
   
   
   
   
  Aussagen zum weiteren Vorgehen: 
   
  
  
  
12.6 Sonstiges: 
  
  
  
  
  
  
 
Aufgestellt:   

 
   

Datum/Unterschrift   
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5.2 Vergaben ab Erreichen der EU-Schwellenwerte 
Wenn Nebenangebote zugelassen werden, ist dies in der Bekanntmachung oder in der Aufforderung 
zur Interessensbestätigung anzugeben. Nebenangebote müssen mit dem Auftragsgegenstand in Ver-
bindung stehen. In den Vergabeunterlagen ist anzugeben, in welcher Art und Weise Nebenangebote 
einzureichen sind, insbesondere ob Nebenangebote ausnahmsweise nur in Verbindung mit einem 
Hauptangebot zugelassen sind und die Mindestbedingungen an Nebenangebote. 
Die Zuschlagskriterien müssen so festgelegt werden, dass sie sowohl auf Haupt- als auch auf Neben-
angebote angewendet werden können. 
Es ist auch zulässig, dass der Preis das einzige Zuschlagskriterium ist. Hierbei ist über die Mindest-
anforderungen sicherzustellen, dass Nebenangebote qualitativ nicht hinter der Leistungsbeschrei-
bung zurückbleiben. 

6 Mehrere Hauptangebote 
Grundsätzlich sind nicht mehrere Hauptangebote zuzulassen. Enthält die Leistungsbeschreibung Pro-
duktabfragen ist die Abgabe von mehr als einem Hauptangebot immer zuzulassen. 
 
Bundeshochbau: Grundsätzlich sind mehrere Hauptangebote zuzulassen.  

7 Fristen 
7.1 Frist für den Eingang der Teilnahmeanträge 

Die Verkürzung der Frist aufgrund Dringlichkeit darf nicht dem Verantwortungsbereich des Auftragge-
bers zuzuordnen sein. 
 

Abschnitt 1 VOB/A 
Bewerbungsfrist Abschnitt 1 VOB/A Beschränkte Ausschreibung und ggf. freihändige Vergabe 
  angemessen 

 
Abschnitt 2 VOB/A 

Teilnahmefrist gerechnet vom Tag nach Absen-
dung der Bekanntmachung bzw.  
der Aufforderung zur Interessensbestätigung1 

nicht  
offenes 

Verfahren 

Verhand-
lungs- 

verfahren 

wettbewerbl. 
Dialog / Inno-
vationspart-
nerschaft 

Regelverfahren Mindestfrist 30 30 30 

beschleunigtes 
Verfahren  
(aufgrund  

Dringlichkeit) 

Mindestfrist 15 15  

 
Abschnitt 3 VOB/A 

Bewerbungsfrist gerechnet vom Tag nach Absen-
dung der Bekanntmachung 

nicht  
offenes 

Verfahren 

Verhand-
lungs- 

verfahren 

wettbewerb-
licher Dialog 

Regelverfahren 
Mindestfrist 37 37 37 

bei elektronischer Bekanntmachung 30 30 30 

beschleunigtes 
Verfahren  
(aufgrund  

Dringlichkeit) 

Mindestfrist 15 15  

bei elektronischer Bekanntmachung 
und direktem freien Zugang zu den 
Vergabeunterlagen 

10 10  

                                                      
1 Vorinformation als Aufruf zum Wettbewerb und Aufforderung zur Interessensbestätigung kann nur in nicht 
offenen Verfahren oder Verhandlungsverfahren und nur von subzentralen öffentlichen Auftraggebern genutzt 
werden, siehe Richtlinien 123 EU 
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Abschnitt 1 VOB/A 
 öffentliche Ausschreibung, beschränkte Ausschreibung 

Angebotsfrist  angemessen, nicht unter 10 Kalendertagen 
 

Abschnitt 2 VOB/A 

Angebotsfrist offenes  
Verfahren 

nicht offenes Ver-
fahren / Verhand-

lungsverfahren 

Regelverfahren ohne Vorinforma-
tion 

Mindestfrist 35 30 

wenn Vergabeunterlagen 
nicht elektronisch zur Ver-
fügung gestellt werden kön-
nen 

40 35 

zugelassene elektronische 
Angebotsabgabe 30 25 

Regelverfahren mit Vorinformation 
zur Verkürzung der Angebotsfrist, 
die Vorinformation muss mindestens 
35 Kalendertage, höchstens 12 Mo-
nate vor Absendung der Bekanntma-
chung abgesendet worden sein 

Mindestfrist 15 10 

wenn Vergabeunterlagen 
nicht elektronisch zur Verfü-
gung gestellt werden können 

20 15 

Verfahren mit Vorinformation als 
Aufruf zum Wettbewerb für öffentli-
che Auftraggeber mit Ausnahme 
der obersten Bundesbehörden, die 
Vorinformation muss mindestens 35 
Kalendertage, höchstens 12 Monate 
vor Absendung der Bekanntmachung 
abgesendet worden sein 

Mindestfrist 

 

30 

wenn Vergabeunterlagen 
nicht elektronisch zur Verfü-
gung gestellt werden können 

35 

zugelassene elektronische 
Angebotsabgabe 25 

beschleunigtes Verfahren Mindestfrist bei Dringlichkeit 15 10 
 

Abschnitt 3 VOB/A 

Angebotsfrist 
nicht  

offenes 
Verfahren 

Verhandlungs-
verfahren 

Regelverfahren ohne Vorinforma-
tion 

Mindestfrist 40 10 

wenn Vergabeunterlagen 
elektronisch zur Verfügung 
gestellt werden können 

35 
 

Regelverfahren mit Vorinformation, 
die Vorinformation muss mindestens 
52 Kalendertage, höchstens 12 Mo-
nate vor Absendung der Bekanntma-
chung abgesendet worden sein 

Mindestfrist 22 

 

beschleunigtes Verfahren Mindestfrist bei Dringlichkeit 10 10 
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9 Beteiligung freiberuflich Tätiger 
Freiberuflich Tätige dürfen die aufzufordernden Unternehmer nicht bestimmen. Sie können der Verga-
bestelle lediglich Vorschläge unterbreiten. Der Versand der Vergabeunterlagen durch Freiberuflich Tä-
tige ist unzulässig. 
Ebenso wenig dürfen sie Planungsunterlagen zur Einsicht auslegen, Auskünfte erteilen, Angebote ent-
gegennehmen oder öffnen bzw. den Eröffnungstermin durchführen, da es sich dabei um nichtdelegier-
bare Bauherrenaufgaben handelt. Es sind alle erforderlichen Vorkehrungen zu treffen, dass aus den 
firmenneutral aufzustellenden Vergabeunterlagen weder direkt noch indirekt Rückschlüsse auf die frei-
beruflich Tätigen gezogen werden können. 

10 Herausgabe des Druckes und Versandes der Vergabeunterlagen 
Werden Druck und Versand der Vergabeunterlagen an ein externes Dienstleistungsunternehmen ver-
geben, sind das Unternehmen und die Mitarbeiter nach dem Verpflichtungsgesetz zu verpflichten. 
 

11 Weitere Hinweise siehe Richtlinien 100 Nr. 5. 
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Hinweise auf die maßgeblichen Vor-
schriften, in denen sie enthalten 
sind 

v) Rechtsform der/ Anforderung an
Bietergemeinschaften

w) Beurteilung der Eignung
Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Ver-
eins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von
Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die
Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen.
Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das
ausgefüllte Formblatt 124 „Eigenerklärung zur Eignung“ vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen
sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben. Sind die Nachunterneh-
men präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqua-
lifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden.
Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der Nachunternehmen) auf
gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der „Eigenerklärung zur Eignung“ genannten Bescheinigun-
gen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind,
ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.

Das Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ ist erhältlich unter:

https://www.stmb.bayern.de/assets/stmi/buw/bauthemen/vergabeundvertragswe-
sen/vhb/z5_vergabe_bauauftraege_formblatt_124_eigenerklaerung.pdf
und liegt den Vergabeunterlagen bei

Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3
VOB/A zu machen:

x) Nachprüfung behaupteter Verstöße
Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A)
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Auftragsbekanntmachung   
16 Auftragsbekanntmachung – allgemeine Richtlinie, Standardregelung 2014/24 F02 
18 Auftragsbekanntmachung – Richtlinie für Beschaffung im Bereich Verteidigung, 

Standardregelung 
2009/81 F17 

22 Bekanntmachung über Unteraufträge – Richtlinie für Beschaffung im Bereich 
Verteidigung 

2009/81 F19 

    

Wettbewerbsbekanntmachung    
23 Wettbewerbsbekanntmachung – allgemeine Richtlinie, Wettbewerb 2014/24 F12 

    

Bekanntmachung für die Zwecke der freiwilligen Ex-Ante-Transparenz   
25 Bekanntmachung für die Zwecke der freiwilligen Ex-Ante-Transparenz – allge-

meine Richtlinie 
2014/24 F15 

27 Bekanntmachung für die Zwecke der freiwilligen Ex-Ante-Transparenz – Richtli-
nie für Beschaffung im Bereich Verteidigung 

2009/81 F15 

    

ERGEBNIS   
Vergabebekanntmachung   
29 Vergabebekanntmachung – allgemeine Richtlinie, Standardregelung 2014/24 F03 
31 Vergabebekanntmachung – Richtlinie für Beschaffung im Bereich Verteidigung, 

Standardregelung 
2009/81 F18 

    

Bekanntmachung über das Ergebnis des Wettbewerbs    
36 Bekanntmachung über das Ergebnis des Wettbewerbs – allgemeine Richtlinie, 

Wettbewerb 
2014/24 F13 

    

AUFTRAGSÄNDERUNG   
Bekanntmachung über Auftragsänderung   
38 Bekanntmachung über Auftragsänderung – allgemeine Richtlinie 2014/24 F20 

    

ÄNDERUNG   
--- für Änderungen oder Annullierungen der oben aufgeführten Bekanntmachungen 

(immer in Zusammenhang mit jeweiliger Bekanntmachung) 
--- F14 

    

SONSTIGE BEKANNTMACHUNGEN   
CEI Aufruf zur Interessenbekundung   
T01 Vorinformation für öffentliche Dienstleistungsaufträge   
T02 Bekanntmachung über vergebene öffentliche Dienstleistungsaufträge   
X01 Europäische wirtschaftliche Interessenvereinigung   
X02 Europäische Gesellschaft/Europäische Genossenschaft   

    

UNTERSCHWELLE   
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Richtlinien zu 123VS 
Bekanntmachung von EU-Ausschreibungen im Bereich Verteidigung und Sicherheit 

1 Die Richtlinie 123 ist zu beachten. Zusätzlich gilt: 

2 Vergabe von Unteraufträgen (Angaben zu Ziffer II.1.7)  

2.1 Grundsatz 
Es ist regelmäßig zu fordern, dass Bieter  
- die Teilleistungen des Auftrages dem AG schriftlich anzeigen, die sie an Unterauftragnehmer 

vergeben wollen 
- die Änderungen angeben, die sich bei Unterauftragnehmern während der Vertragslaufzeit erge-

ben. 
Wird ausnahmsweise darauf verzichtet, ist der Verzicht zu begründen. 

2.2 Unteraufträge ohne wettbewerbliches Verfahren 
Auftragnehmer können ihre Unterauftragnehmer frei wählen, wenn der Auftraggeber kein wettbe-
werbliches Verfahren für die Vergabe der Unteraufträge fordert. 

2.3 Unteraufträge im wettbewerblichen Verfahren 
Der Auftraggeber kann fordern, dass alle oder bestimmte Unteraufträge im wettbewerblichen Ver-
fahren entsprechend §§ 38-41 der VSVgV zu vergeben sind. Von dieser Möglichkeit ist nur Ge-
brauch zu machen, wenn sichergestellt ist, dass sich auch in diesem Fall genügend Unternehmen 
am Wettbewerb beteiligen. 
Soll der Auftragnehmer verpflichtet werden, einen bestimmten Teil seines Auftrages an Unterauf-
tragnehmer weiter zu vergeben, muss der Auftragnehmer verpflichtet werden, diesen Teil seines 
Auftrags im wettbewerblichen Verfahren entsprechend §§ 38-41 der VSVgV zu vergeben; in der Auf-
tragsbekanntmachung sind anzugeben: 
- die Spanne (Mindest- und Höchstsatz, letzterer in angemessenem Verhältnis zum Gegenstand 

und Wert des Auftrages und keinesfalls höher als 30 %) 
- der Hinweis, dass der Auftragnehmer den erfolgreichen Bieter dazu verpflichtet, alle oder be-

stimmte Unteraufträge gemäß dem Verfahren in Teil III der Richtlinie 2009/81/EG zu vergeben 
Zusätzlich kann in der Bekanntmachung angegeben werden, dass der erfolgreiche Bieter auch die 
über den geforderten Anteil hinausgehenden Unteraufträge und die bereits ausgewählten Unterauf-
tragnehmer angeben muss. 

3 Bedingungen für den Auftrag (Angaben zu Ziffer III.1.4) 
Anforderungen, die an den Schutz von Verschlusssachen oder an die Versorgungssicherheit gestellt 
werden, sind bereits in der Bekanntmachung anzugeben. Alle Anforderungen, die an Bewerber oder 
Bieter gestellt werden, sind auch an Unterauftragnehmer zu stellen. 

3.1 Anforderungen an den Schutz von Verschlusssachen 
3.1.1 bei erforderlichem Umgang mit Verschlusssachen des Geheimgrades VS-NUR FÜR DEN DIENST-

GEBRAUCH 
Von den Bewerbern ist zu verlangen, dass sie mit dem Teilnahmeantrag für sich selbst und die be-
reits vorgeschlagenen Unterauftragnehmer Verpflichtungserklärungen gem. § 7 VSVgV Abs. 2 Nr. 2 
und 3 abgeben. In der Bekanntmachung ist anzugeben, dass die Formblätter 125H und 126H mit 
dem Teilnahmeantrag vorzulegen sind und die Stelle (Internetadresse), wo die Formblätter erhältlich 
sind, anzugeben. 

3.1.2 bei erforderlicher Verwahrung von Verschlusssachen des Geheimhaltungsgrades VS-
VERTRAULICH oder höher bereits für die Angebotserstellung 
Es dürfen nur Bewerber zugelassen werden, die einen Sicherheitsbescheid des BMWi oder einen 
gleichwertigen Sicherheitsbescheid eines anderen Mitgliedsstaates vorweisen können. Legt ein Be-
werber im Rahmen des Teilnahmewettbewerbes einen Sicherheitsbescheid eines anderen Mit-
gliedsstaates vor, ist dieser Sicherheitsbescheid dem BMWi mit der Bitte um Prüfung der Gleichwer-
tigkeit vorzulegen. 
Die in Ziffer 3.1.1 genannten Verpflichtungserklärungen sind ebenfalls zu verlangen. 
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3.1.3 bei erforderlicher Verwahrung von Verschlusssachen des Geheimhaltungsgrades VS-
VERTRAULICH oder höher im Zuge der Baudurchführung: 
Von den Bewerbern ist zu verlangen, dass sie mit dem Teilnahmeantrag angeben, ob und in wel-
chem Umfang für ihr Unternehmen und die bereits vorgeschlagenen Unterauftragnehmer Sicher-
heitsbescheide des BMWi bestehen. Wurde in der Bekanntmachung ein Termin benannt, bis zu 
dem der Sicherheitsbescheid spätestens vorliegen muss (Ziffer III.1.5), ist eine Erklärung zu fordern, 
dass der Bewerber und die bereits vorgeschlagenen Unterauftragnehmer bereit sind, alle notwendi-
gen Maßnahmen und Anforderungen zu erfüllen, die zum Erhalt eines Sicherheitsbescheids zum 
Zeitpunkt der Auftragsausführung vorausgesetzt werden. Die in Ziffer 3.1.1 genannten Verpflich-
tungserklärungen sind ebenfalls zu verlangen. 

3.1.4 bei erforderlichem Zugang zu Verschlusssachen des Geheimhaltungsgrades VS-VERTRAULICH 
oder höher auf der Baustelle bzw. bei erforderlichem Einsatz in Sicherheitsbereichen gem. § 1 Abs. 
2 Nr. 3 SÜG: 
Von den Bewerbern ist eine Erklärung zu verlangen, ob und in welchem Umfang sie und die bereits 
vorgeschlagenen Unterauftragnehmer über sicherheitsüberprüftes Personal, das zum Umgang mit 
Verschlusssachen des entsprechenden Geheimhaltungsgrades ermächtigt bzw. zur Beschäftigung 
in Sicherheitsbereichen zugelassen ist, verfügen. 
Wurde in der Bekanntmachung ein Termin benannt, bis zu dem die Sicherheitsüberprüfung abge-
schlossen sein muss (Ziffer III.1.5), ist eine Erklärung zu fordern, dass der Bewerber und die bereits 
vorgeschlagenen Unterauftragnehmer bereit sind, alle notwendigen Maßnahmen und Anforderun-
gen zu erfüllen, die dazu führen, dass zu dem genannten Termin ausreichend sicherheitsüberprüftes 
Personal zur Verfügung steht. Die in Ziffer 3.1.1 genannten Verpflichtungserklärungen sind ebenfalls 
zu verlangen. 

3.2 Anforderungen an die Versorgungssicherheit 
Die Anforderungen an die Versorgungssicherheit und die von den Bewerbern geforderten Angaben 
und vorzulegenden Unterlagen sind in der Bekanntmachung anzugeben. Es ist zu fordern, dass die 
Angaben/Unterlagen bereits mit dem Teilnahmeantrag vorgelegt werden. 
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II.1.2)  Art des Auftrags und Ort der Ausführung, 
Lieferung bzw. Dienstleistung 

 

Bei der Vergabe von Bauleistungen nach § 1 VS 
VOB/A ist anzukreuzen: Bauauftrag und Ausfüh-
rung. Wird von dem Bieter ein Angebot verlangt, 
das außer der Ausführung der Leistung auch Teile 
der Planung umfasst, so ist anzukreuzen: Bauauf-
trag und Planung und Ausführung.  
Ist der Hauptgegenstand der Beschaffung die Pla-
nungsleistung ist Dienstleistungen anzukreuzen. 

Hauptort der Ausführung, Lieferung oder Dienst-
leistungserbringung 
NUTS-Code 

 

Erfüllungsort ist bei Bauleistungen in der Regel der 
Ort der Baustelle. 
Die Systematik der Gebietseinheiten für die Statistik 
(NUTS, Nomenclature of Territorial Units for Statis-
tics) wurde von Eurostat eingeführt, um eine einheitli-
che Gliederung der Gebietseinheiten im Hinblick auf 
die Erstellung regionaler Statistiken für die Europäi-
sche Union zu schaffen. 
Weitere Informationen zum NUTS-Code unter 
http://www.simap.europa.eu  

II.1.3)  Angaben zur Rahmenvereinbarung  i.d.R. kein Eintrag 

II.1.4)  Angaben zur Rahmenvereinbarung (falls 
zutreffend) 

 i.d.R. kein Eintrag 

II.1.5)  Kurze Beschreibung des Auftrags oder 
Beschaffungsvorhabens  

Es sind Art der Leistung und allgemeine Merkmale 
des Auftrags einzutragen. Bei losweiser Vergabe 
sind zusätzlich die Angaben je Los in Anhang B ein-
zutragen. 

II.1.6)  Gemeinsames Vokabular für öffentliche 
Aufträge (CPV) 

 

Informationen zum CPV unter www.simap.europa.eu 
Bei losweiser Vergabe ist unter II.1.6) eine allge-
meine oder Hauptbezeichnung anzugeben; im jewei-
ligen Anhang B ist der CPV-Code für das einzelne 
Los einzutragen. 

II.1.7) Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen  i.d.R. anzukreuzen sind die beiden obersten Käst-
chen, die Richtlinie 123VS ist zu beachten  

II.1.8)  Lose 

 

Bei Aufteilung des Auftragsgegenstandes in mehrere 
Lose ist anzukreuzen: Ja sowie in der Regel für ein 
oder mehrere Lose. Für alle Lose ist nur anzukreu-
zen, wenn alle Lose angeboten werden müssen. Für 
die Beschreibung der Lose ist jeweils ein Anhang B 
auszufüllen. 

II.1.9)  Angaben über Varianten/ Alternativange-
bote: 

 Sofern Nebenangebote zugelassen werden sollen, ist 
anzukreuzen: Ja 

II.2)  Menge  oder Umfang  des  Au ftrag s  

 

 

I.2.1)  Gesamtmenge bzw. -umfang (einschließ-
lich aller Lose, Verlängerungen und Opti-
onen, falls zutreffend) 

Angaben zu Art und Umfang der Leistung sind einzu-
tragen. Der geschätzte Wert ist nicht anzugeben. 

II.2.2)  Angaben zu Optionen (falls zutreffend):  Bei Bauaufträgen zzt. in der Regel nicht zutreffend. 
Es ist anzukreuzen: Nein 

II.2.3)  Angaben zur Vertragsverlängerung (falls 
zutreffend): 

 Bei Bauaufträgen zzt. in der Regel nicht zutreffend. 
Es ist anzukreuzen: Nein 

II.3)  Ve rtrag s laufze it bzw. Beginn  und  Ende  
der Auftrags aus führung  

 Einzutragen sind Angaben zu vorgesehenem Ausfüh-
rungsbeginn und –ende. 
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Abs chnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben 

III.1)  Bed ingungen  fü r den  Auftrag  
 

 

III.1.1)Geforderte  Kautionen  un d  Siche rhe iten  
(fa lls  zu tre ffend) Es ist einzutragen: siehe Vergabeunterlagen 

III.1.2) Wesentliche Finanzierungs- und Zah-
lungsbedingungen und/oder Verweis auf 
die maßgeblichen Vorschriften (falls zu-
treffend) 

 Es ist einzutragen: siehe Vergabeunterlagen 

III.1.3) Rechtsform, der Bietergemeinschaft, an 
die der Auftrag vergeben wird (falls zutref-
fend) 

 Es ist einzutragen: Gesamtschuldnerisch haftend mit 
bevollmächtigtem Vertreter 

III.1.4) Sonstige besondere Bedingungen für die 
Auftragsausführung, insbesondere be-
züglich Versorgungs- und Informationssi-
cherheit 

 

Angabe der erforderlichen, Maßnahmen, Anforde-
rungen und Auflagen, die Richtlinie 123VS ist zu 
beachten; die Übersicht über Vergabeverfahren bei 
schutzbedürftigen Baumaßnahmen (VHB Anhang 13) 
bietet Hilfestellung 

III.1.5) Angaben zur Sicherheitsüberprüfung 

 

Falls Sicherheitsüberprüfungen und/oder Sicherheits-
bescheide erst bei Auftragsausführung vorliegen 
müssen, ist der Zeitpunkt einzutragen, bis zu dem Si-
cherheitsüberprüfungen abgeschlossen sein müssen 
oder die Aufnahme in die Geheimschutzbetreuung 
erfolgt sein muss. Hilfestellung bietet die Übersicht 
über Vergabeverfahren bei schutzbedürftigen Bau-
maßnahmen (VHB Anhang 13). 
Dabei ist folgendes zu beachten: Das Verlangen, Si-
cherheitsüberprüfungen und/oder Sicherheitsbe-
scheide bereits mit dem Teilnahmeantrag nachzuwei-
sen, kann je nach Marktsituation dazu führen, dass 
keine hinreichende Anzahl an Bewerbern vorhanden 
ist, die diese Kriterien von vorneherein erfüllen, so 
dass kein ausreichender Wettbewerb gewährleistet 
ist. 
Die Verlegung des Nachweises auf einen späteren 
Zeitpunkt, um den Kreis potentieller Bewerber bzw. 
Bieter zu erweitern, birgt das Risiko, dass sich das 
Vergabeverfahren und gegebenenfalls auch die Auf-
tragsausführung verzögern, wenn Antrags- oder 
Überprüfungsverfahren unerwartet lange dauern. 
Werden die Nachweise erst zur Bauausführung ge-
fordert, ist die Dauer der Antrags- oder Überprü-
fungsverfahren bei den Ausführungsfristen einzupla-
nen. Unabhängig davon kann der Fall eintreten, dass 
Anträge auf Sicherheitsbescheide und/oder Sicher-
heitsüberprüfungen nach Zuschlagserteilung schei-
tern und der bereits beauftragte Auftragnehmer dann 
nicht zur Ausführung der Leistungen imstande ist.  
Nutzen und Risiken einer Terminvorgabe unter 
Ziff. III.1.5 hat die Vergabestelle daher im Hinblick auf 
die Gewährleistung von Wettbewerb einerseits und 
Terminsicherheit andererseits abzuwägen. 
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III.2) Te ilnahmebedingung en    

III.2.1)  Persönliche Lage 
Kriterien für die persönliche Lage der Wirtschafts-
teilnehmer  (die zu deren Ausschluss führen kön-
nen) einschließlich Pflicht zur  der Eintragung in 
ein Berufs- oder Handelsregister  
Kriterien für die persönliche Lage der Unterauf-
tragnehmer  (die zu deren Ausschluss führen 
können) einschließlich Pflicht zur  der Eintragung 
in ein Berufs- oder Handelsregister 

In beiden Spalten sind alle geforderten Erklärungen 
und zugehörigen Bescheinigungen/Nachweise anzuge-
ben. 

III.2.2)  Wirtschaftliche und finanzielle Leistungs-
fähigkeit  

Kriterien für die wirtschaftliche und finanzielle 
Leistungsfähigkeit der Wirtschaftsteilnehmer  (die 
zu deren Ausschluss führen können) 
Kriterien für die wirtschaftliche und finanzielle 
Leistungsfähigkeit der Unterauftragnehmer  (die 
zu deren Ausschluss führen können) 

In beiden Spalten sind alle geforderten Erklärungen 
und zugehörigen Bescheinigungen/Nachweise anzuge-
ben, ggf. auch Mindestanforderungen. 

III.2.3)  Technische und berufliche Leistungsfä-
higkeit 

Kriterien für die technische und berufliche Leis-
tungsfähigkeit der Wirtschaftsteilnehmer  (die zu 
deren Ausschluss führen können) 
Kriterien für die technische und berufliche Leis-
tungsfähigkeit der Unterauftragnehmer  (die zu 
deren Ausschluss führen können) 

In beiden Spalten sind alle geforderten Erklärungen 
und zugehörigen Bescheinigungen/Nachweise anzuge-
ben, ggf. auch Mindestanforderungen. 

III.2.4)  Angaben zu vorbehaltenen Aufträge (falls 
zutreffend) 

 Es ist kein Kreuz zu setzen. 

III.3) Bes ondere  Bedingu ngen  fü r Diens tle is -
tungs aufträge  

 Bei Bauleistung sind keine Angaben notwendig. 

Abs chnitt IV: Verfahren 

IV.1) Verfah rens art 

 

 

IV.1.1)  Verfahrensart 
Es ist die Art der Vergabe nach § 3 VS i.V.m. § 10 VS 
anzukreuzen, die Gründe für die Wahl des beschleu-
nigten Verfahrens sind anzugeben. 

IV.1.2)  Beschränkung der Zahl der Wirtschafts-
teilnehmer, die zur Angebotsabgabe bzw. 
Teilnahme aufgefordert werden 

 § 3b VS Absatz 1 und 2 VOB/A ist zu beachten 

IV.1.3)  Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteil-
nehmer im Laufe der Verhandlung bzw. 
des Dialogs 

 je nach beabsichtigter Vorgehensweise 

IV.2)  Zus ch lags krite rien  
 

IV.2.1)  Zuschlagskriterien 

 Anzukreuzen sind i.d.R.: 
Das wirtschaftlich günstigstes Angebot in Bezug 
auf und  

die Kriterien, die in den Ausschreibungsunterlagen, 
der Aufforderung zur Angebotsabgabe, oder zur 
Verhandlung bzw. in der Beschreibung zum wettbe-
werblichen Dialog aufgeführt sind 

IV.2.2)  Angaben zur elektronischen Auktion   
Anzukreuzen ist: Nein (auch auf elektronischen 
Vergabeplattformen finden meist keine elektroni-
schen Auktionen statt). 
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IV.3)  Ve rwaltungs angaben  
 

 

IV.3.1)  Aktenzeichen beim öffentlichen Auftrag-
geber 

Statt eines Aktenzeichens kann die Vergabenummer 
angegeben werden. 

IV.3.2)  Frühere Bekanntmachung(en) desselben 
Auftrags 

 Es sind Amtsblattnummer und Datum einzutragen. 
Auch die Vorinformation ist hier aufzuführen. 

IV.3.3)  Bedingungen für Erhalt von Ausschrei-
bungs- und ergänzenden Unterlagen bzw. 
der Beschreibung 

 
Ein Schlusstermin für die Anforderung von oder Ein-
sicht in Unterlagen ist nicht vorzugeben. 
Bei „kostenpflichtige Unterlagen“ ist „nein“ anzukreu-
zen 

IV.3.4) Schlusstermin für den Eingang der Teil-
nahmeanträge 

 Schlusstermin ist einzutragen; siehe auch Nummer 5 
der Richtlinien zu 111. 

IV.3.5)  Tag der Absendung der Aufforderung zur 
Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an 
ausgewählte Bewerber (falls bekannt) 

 
Bei nichtoffenen Verfahren und bei Verhandlungsver-
fahren mit Teilnahmewettbewerb ist der voraussichtli-
che Absendetermin der Angebotsaufforderung einzu-
tragen. 

IV.3.6)  Sprache(n) in der (denen) Angebote oder 
Teilnahmeanträge verfasst werden kön-
nen 

 Es ist einzutragen: deutsch 

Abs chnitt VI: Weitere Angaben 

VI.1)  An gab en  zur Wied erkehr des  Auftrags  
(fa lls  zu tre ffend) 

 
Anzukreuzen ist: Nein 

VI.2)  An gab en  zu  Mitte ln  der europäis ch en  
Union  

 
Anzukreuzen ist i. d. R.: Nein 

VI.3)  Zus ä tzliche  Angab en  (fa lls  zu tre ffend)  wenn keine Eintragungen erforderlich, dann Vermerk: 
keine  
Feld kann genutzt werden, wenn die Wiederholung 
gleichartiger Bauleistungen im Sinne von § 3a VS 
Absatz 2 Nummer 5 geplant ist 

VI.4)  Rech ts behe lfs verfahren / Nachprüfungs -
verfahren   

VI 4.1)  Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/ 
Nachprüfungsverfahren 

 Zuständige Stelle für Schlichtungsverfah-
ren 

 

 
Einzutragen ist die Vergabekammer (§ 156 GWB) 
 
kein Eintrag 

VI.4.2)  Einlegung von Rechtsbehelfen  kein Eintrag 

VI.4.3)  Stelle, die Auskünfte über die Einlegung 
von Rechtsbehelfen erteilt 

 es ist die Vergabestelle einzutragen 

VI.5)  Tag  der Abs endung  d ies e r Bekanntma-
chung  

 es ist das Datum einzutragen 

An hang  A 

 

auszufüllen, wenn abweichend von I.1), oder wenn 
elektronischer Zugang zu Informationen gewährt o-
der elektronische Einreichung von Angeboten zuge-
lassen wird 

An hang  B nur auszufüllen bei losweiser Vergabe 
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(vgl.1.1.3) immer zusätzlich 1 – 2 nicht präqualifizierte Unternehmer aufzufordern sind. Die aufzufor-
dernden Unternehmen sind regelmäßig zu wechseln und ausreichend regional zu streuen (Nr. I. 1a 
der Anlage 1 zur KorruR,). 
 

2.5 Auf den konkreten Auftrag bezogene zusätzliche Nachweise können verlangt werden. Dies betrifft 
beispielsweise Nachweise der fachlichen Eignung der Bieter in Bezug auf technische Anforderungen 
der ausgeschriebenen Bauleistung. 

  

3 Eignungsnachweis bei vorgeschaltetem Teilnahmewettbewerb  
 Bei vorgeschalteten Teilnahmewettbewerben müssen die Eigenerklärungen sowie die Bescheinigun-

gen und Unterlagen bereits – soweit gefordert – mit dem Teilnahmeantrag vorgelegt werden. Von den 
Bewerbern, die nach Prüfung des Teilnahmeantrages als geeignet eingestuft werden und die zur An-
gebotsabgabe aufgefordert werden sollen, sind die im Formblatt 124 Eigenerklärung zur Eignung be-
zeichneten Bescheinigungen zu fordern. Eine Aufforderung zur Angebotsabgabe erfolgt nur, wenn die 
Bescheinigungen das Ergebnis der Prüfung bestätigen.  
Sieht ein Unternehmen, dessen Eignung im Teilnahmewettbewerb festgestellt wurde, mit der Ange-
botsabgabe den Einsatz von Nachunternehmen vor, ist die Eignungsprüfung zu wiederholen. Dabei 
sind die Regelungen entsprechend Ziffer 3 anzuwenden. 
 

  

4 Eignungsnachweis bei Öffentlichen Ausschreibungen 

 In Öffentlichen Ausschreibungen sind von nicht präqualifizierten Unternehmen vor Zuschlagserteilung 
alle Eigenerklärungen und vom Bieter, der den Zuschlag erwarten darf, auch deren Bestätigungen zu 
fordern und zu prüfen. Sind Nachunternehmerleistungen benannt, sind vor Zuschlagserteilung von 
den wesentlichen Nachunternehmerleistungen von den benannten Nachunternehmern die Eignung 
zu prüfen.  
Bei für die zu vergebende Leistung präqualifizierten Unternehmen kann auf die Prüfung der Eignung 
der Nachunternehmen verzichtet werden, da diese (präqualifizierten) Unternehmen sich verpflichtet 
haben, nur präqualifizierte Nachunternehmen oder solche, die die Voraussetzungen für die Präquali-
fizierung erfüllen, einzusetzen. Bei Zweifeln an der Eignung der vorgesehenen Nachunternehmen kön-
nen die Nachweise jedoch gefordert und einer Prüfung unterzogen werden.  
Stellt sich bei dieser Prüfung heraus, dass ein oder mehrere vorgesehene (nicht präqualifizierte) Nach-
unternehmen die Voraussetzungen für die Präqualifizierung nicht erfüllen, ist der Verein zur Präquali-
fizierung von Bauunternehmen e.V. zu unterrichten. 

  

5 Weitere Hinweise 
 Siehe Richtlinien zu 320.StB und 321.H Nr. 3  

  

6 Erteilung von Referenzen 
 Bevor ein Unternehmen in das Präqualifikationsverzeichnis aufgenommen wird, muss es unter ande-

rem gemäß Nr. 14 der Anlage 1 zur Leitlinie des BMI vom 28.08.2019 (abrufbar unter der Internet-
adresse: www.pq-verein.de) mindestens drei Referenzen pro Leistungsbereich vorlegen, die die auf-
tragsgemäße Ausführung von im eigenen Betrieb erbrachten Leistungen in den letzten drei abge-
schlossenen Geschäftsjahren für eine oder mehrere zu qualifizierende Einzelleistung/en und /oder 
Komplettleistung belegen. Die Voraussetzungen für die Anerkennung von Referenzen sind in Anhang 
1 zur Leitlinie angegeben. 
Die schriftliche Bestätigung der Referenz wird vom Auftraggeber unterschrieben. 
Soweit Firmen eigene Formblätter verwenden, müssen diese den o. g. Anforderungen genügen. Die 
einzelnen Präqualifizierungsstellen halten unter ihrer jeweiligen Internetadresse (abzurufen unter 
www.pq-verein.de) je ein Formblatt „Referenz Einzelleistung“ und „Referenz Komplettleistung“ vor. 
Eine teilweise oder vollständige negative Referenzbescheinigung mit Formblatt 444 Referenzbeschei-
nigung erfordert eine belastbare Dokumentation der gestörten Vertragsabwicklung. Sofern der Refe-
renzgeber „nicht auftragsgemäß ausgeführt worden bescheinigt, bedarf es der Beteiligung der Rechts-
abteilung. Eine allgemeine rechtliche Verpflichtung zur Referenzbescheinigung besteht nicht, dennoch 
ist die Staatsbauverwaltung gebunden Referenzen zur Vorlage beim PQ-Verein zu erteilen. 
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8 Andere auf den konkreten Auftrag bezogene Nachweise 

 

Zertifizierung von Kanalbaufirmen 
Werden von einem Staatlichen Bauamt oder einem Wasserwirtschaftsamt Zertifikate für die Durchfüh-
rung von Kanalbauarbeiten (Zertifizierung von Kanalbaufirmen) im Vergabeverfahren gefordert, so 
sind in der Regel sowohl die Zertifikate der Gütesicherung Kanalbau RAL-GZ 961 als auch der Zerti-
fizierung Bau GmbH mit jeweils dem Zusatz „oder gleichwertig“ anzugeben. Mit beiden Zertifikaten 
wird die Qualität der Firmen in einem ausreichenden Maß festgestellt, so dass eine fachlich gute und 
einwandfreie Leistung zu erwarten ist. Im Sinne eines möglichst weiten Wettbewerbs sind daher beide 
Zertifikate gleich zu behandeln, auch wenn zwischen den beiden Zertifizierungsverfahren Unter-
schiede bestehen.  
Ob überhaupt ein Zertifikat gefordert wird, ist vor Beginn des Vergabeverfahrens zu prüfen und ent-
scheidet allein der Auftraggeber (Vergabestelle). 

  
9 Verwendung von im Besitz der Zuschlag erteilenden Stelle befindlichen Nachweisen 

 

Auftraggeber können auf die Vorlage von Nachweisen verzichten, wenn die den Zuschlag erteilende 
Stelle im Besitz dieser Nachweise ist.  

Auf der Vergabeplattform www.vergabe.bayern.de der Staatsbauverwaltung können die Bieter oder 
Bewerber im Bieterportal iTWO tender bereits bestimmte Dokumente als Bescheinigungen zentral 
verwalten und immer wieder nutzen.  
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1 Es ist beabsichtigt, die oben genannte Leistung Leistungen zu vergeben im Namen und für Rechnung 

  
  
  
2 Kommunikation 
 Die Kommunikation erfolgt 
  elektronisch über die Vergabeplattform 
  auf andere Weise (schriftlich, in Textform) (Anschrift nachstehend): 
  Stelle    
  Tel.  Fax  
  E-Mail    
  Straße    
  PLZ/Ort    
  
  

3 Unterlagen (Erklärungen, Angaben, Nachweise): 
3.1 Folgende Unterlagen sind mit dem Teilnahmeantrag einzureichen: 

  Siehe Formblatt Vorzulegende Unterlagen Teilnahmewettbewerb 
   
3.2  Der Bewerber hat mit dem Teilnahmeantrag / seiner Interessensbestätigung auf gesonderter An-

lage aussagekräftige Unterlagen zu den im Formblatt Gewichtung Auswahlkriterien genannten bzw. 
angekreuzten maßgebenden Auswahlkriterien vorzulegen. Diese werden entsprechend der in Ziffer 6 
ausgeführten Systematik bewertet. 

  
3.3 Nachforderung 
 Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Teilnahmeantrag gefordert war, werden 
  nachgefordert 
  nicht nachgefordert 
  
3.4 Folgende Unterlagen sind auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen: 
  Siehe Formblatt Vorzulegende Unterlagen Teilnahmewettbewerb 
  

4 Abgabe des Teilnahmeantrags: 
  Elektronisch  
   in Textform  
   mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel 
   mit qualifizierter/m Signatur/Siegel 

 

Bei elektronischer Übermittlung in Textform muss der Bewerber zu erkennen sein; falls vorgegeben, ist der 
Teilnahmeantrag mit der geforderten Signatur/Siegel zu versehen. 
Der elektronische Teilnahmeantrag ist zusammen mit den Anlagen bis zum Ablauf der Teilnahmefrist über 
die Vergabeplattform der Vergabestelle zu übermitteln. 

  
  schriftlich    

 Beigefügter Teilnahmeantrag ist zu unterschreiben und mit den Anlagen in verschlossenem Umschlag bis 
zum Ablauf der Teilnahmefrist an die folgende Anschrift zu senden oder dort abzugeben 

  siehe Briefkopf 
  Stelle: 
   
  Straße: 

  PLZ/Ort: 
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 Der Umschlag ist außen mit Namen (Firma) und Anschrift des Bewerbers und der Angabe „Teilnahmean-

trag für …" 
 Maßnahmennummer: Baumaßnahme: 
   
 Vergabenummer: Leistung: 
   
 zu versehen, ggf. unter Verwendung eines bereit gestellten Kennzettels. 
  

5 Vorgesehene Anzahl von Bewerbern, die zur Angebotsabgabe aufgefordert werden sollen 
  mindestens   
  höchstens   
     
     
6 Maßgebende Auswahlkriterien und Wichtungen für die Wertung der Teilnahmeanträge: 

  Die Angaben eines jeden Bewerbers zu den benannten Auswahlkriterien werden mit einer Punktezahl 
zwischen 1 und 3 bewertet. Dabei wird folgende Systematik angewandt: 

 3 Punkte: Kriterium bestmöglich erfüllt, 
 2 Punkte: Kriterium überdurchschnittlich erfüllt,  
 1 Punkt: Kriterium (Mindestanforderungen) erfüllt.  

  Der den einzelnen Kriterien zugehörige Bewertungsmaßstab zur Erfüllung der jeweiligen Anforderun-
gen sowie die Wichtungen der einzelnen Kriterien sind im Formblatt Gewichtung Auswahlkriterien Teil-
nahmewettbewerb aufgeführt. Sind dabei die Mindestanforderungen bereits bei einem Kriterium nicht 
erfüllt, wird die Bewerbung nicht berücksichtigt. 

   

   

   

   

   

   

   

  
7 Stelle, an die sich der Bewerber zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen die Vergabebestim-

mungen wenden kann (Nachprüfungsstelle § 21 VOB/A): 
  
  
8  
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1 Es ist beabsichtigt, die oben genannte Leistung Leistungen zu vergeben im Namen und für Rechnung 

2 Kommunikation 
Die Kommunikation erfolgt elektronisch über die Vergabeplattform. 

3 Unterlagen 
3.1 Folgende Unterlagen sind mit dem Teilnahmeantrag einzureichen: 

Siehe Formblatt 1316 – Vorzulegende Unterlagen Teilnahmewettbewerb 

3.2 Der Bewerber hat mit dem Teilnahmeantrag / seiner Interessensbestätigung auf gesonderter 
Anlage aussagekräftige Unterlagen zu den im Formblatt 1315 – Gewichtung Auswahlkriterien ge-
nannten bzw. angekreuzten maßgebenden Auswahlkriterien vorzulegen. Diese werden entspre-
chend der in Ziffer 6 ausgeführten Systematik bewertet. 

3.3 Nachforderung 
Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Teilnahmeantrag gefordert war, werden 

nachgefordert 
nicht nachgefordert 

3.4 Folgende Unterlagen sind auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen: 
Siehe Formblatt 1316 – Vorzulegende Unterlagen Teilnahmewettbewerb 

4 Abgabe des Teilnahmeantrags bzw. der Interessensbestätigung: 
Elektronisch in Textform 
Bei elektronischer Übermittlung in Textform muss der Bewerber zu erkennen sein; falls vorgegeben, ist 
der Teilnahmeantrag bzw. die Interessensbestätigung mit der geforderten Signatur/Siegel zu versehen. 
Der elektronische Teilnahmeantrag bzw. die Interessensbestätigung ist zusammen mit den Anlagen bis 
zum Ablauf der Teilnahmefrist über die Vergabeplattform der Vergabestelle zu übermitteln. 

5 Vorgesehene Anzahl von Bewerbern, die zur Angebotsabgabe aufgefordert werden sollen 

mindestens 
höchstens 

6 Maßgebende Auswahlkriterien und Wichtungen für die Wertung der Teilnahmeanträge bzw. Inte-
ressensbestätigung: 

Die Angaben eines jeden Bewerbers zu den benannten Auswahlkriterien werden mit einer Punkte-
zahl zwischen 1 und 3 bewertet. Dabei wird folgende Systematik angewandt: 
 3 Punkte:  Kriterium bestmöglich erfüllt, 
 2 Punkte: Kriterium überdurchschnittlich erfüllt,  
 1 Punkt: Kriterium (Mindestanforderungen) erfüllt. 
Der den einzelnen Kriterien zugehörige Bewertungsmaßstab zur Erfüllung der jeweiligen Anforderun-
gen sowie die Wichtungen der einzelnen Kriterien sind im Formblatt 1315 – Gewichtung Auswahlkri-
terien Teilnahmewettbewerb aufgeführt. Sind dabei die Mindestanforderungen bereits bei einem Kri-
terium nicht erfüllt, wird die Bewerbung nicht berücksichtigt. 
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7 Behörde, an die sich interessierte Unternehmen oder Bewerber zur Nachprüfung behaupteter 

Verstöße gegen die Vergabebestimmungen wenden können: 
Vergabekammer (§156 GWB, § 21 EU VOB/A): 

  
  
8  
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Vergabestelle Datum der Versendung 

Vergabeart 
nicht offenes Verfahren 
Wettbewerblicher Dialog 
Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewett-
bewerb 

Ablauf der Teilnahmefrist: 
Datum Uhrzeit 
Abgabe des Teilnahmeantrags/der Interessens-
bestätigung: 
Ort:  

Aufforderung zum Teilnahmewettbewerb VS 

Bezeichnung der Bauleistung: 
Maßnahmennummer Baumaßnahme 

Vergabenummer Leistung 

Anlagen 
A) die beim Bewerber verbleiben und im Teilnahmewettbewerb zu beachten sind:

1312VS Bewerbungsbedingungen Teilnahmewettbewerb VS  
1315 Gewichtung Auswahlkriterien Teilnahmeantrag 
1316 Verzeichnis vorzulegender Unterlagen Teilnahmewettbewerb 
2440 Informationen zur Datenverarbeitung 

Leistungsbeschreibung 

B) die, soweit erforderlich, ausgefüllt mit dem Teilnahmeantrag einzureichen sind:
1313 Teilnahmeantrag / Interessensbestätigung 
124 Eigenerklärung zur Eignung  
1314 Erklärung Bewerbergemeinschaft 
235 Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen 
125.H Sicherheitsauskunft und Verpflichtungserklärung Teilnehmer 

C) die ausgefüllt auf gesondertes Verlagen der Vergabestelle vorzulegen sind:
126.H Sicherheitsauskunft und Verpflichtungserklärung - Nachunternehmer/Unterauftragnehmer 
236 Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen 
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1 Es ist beabsichtigt, die oben genannte Leistung Leistungen zu vergeben im Namen und für Rechnung 

2 Kommunikation 
Die Kommunikation erfolgt 

elektronisch über die Vergabeplattform 
auf andere Weise (schriftlich, in Textform) (Anschrift nachstehend): 
Stelle 
Tel.  Fax 
E-Mail
Straße
PLZ/Ort

3 Unterlagen 
3.1 Folgende Unterlagen sind mit dem Teilnahmeantrag einzureichen: 

Siehe Formblatt 1316 – Verzeichnis vorzulegender Unterlagen Teilnahmewettbewerb 

3.2 Der Bewerber hat mit dem Teilnahmeantrag auf gesonderter Anlage aussagekräftige Unterlagen 
zu den im Formblatt 1315 – Gewichtung Auswahlkriterien genannten bzw. angekreuzten maßgeben-
den Auswahlkriterien vorzulegen. Diese werden entsprechend der in Ziffer 6 ausgeführten Systema-
tik bewertet. 

3.3 Nachforderung 
Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Teilnahmeantrag gefordert war, werden 

nachgefordert 
nicht nachgefordert 

3.4 Folgende Unterlagen sind auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen: 
Siehe Formblatt 1316 – Verzeichnis vorzulegender Unterlagen Teilnahmewettbewerb 

4 Abgabe des Teilnahmeantrags: 
Elektronisch 

in Textform  
mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel 
mit qualifizierter/m Signatur/Siegel 

Bei elektronischer Übermittlung in Textform muss der Bewerber zu erkennen sein; falls vorgegeben, ist 
der Teilnahmeantrag mit der geforderten Signatur/dem geforderten Siegel zu versehen. 
Der elektronische Teilnahmeantrag ist zusammen mit den Anlagen bis zum Ablauf der Teilnahmefrist über 
die Vergabeplattform der Vergabestelle zu übermitteln. 

schriftlich 
Beigefügter Teilnahmeantrag ist zu unterschreiben und mit den Anlagen in verschlossenem Umschlag 
bis zum Ablauf der Teilnahmefrist an die folgende Anschrift zu senden oder dort abzugeben 

siehe Briefkopf 
Stelle: 

Straße: 
PLZ/Ort: 
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Der Umschlag ist außen mit Namen (Firma) und Anschrift des Bewerbers und der Angabe „Teilnahmean-
trag für …" 
Maßnahmennummer: Baumaßnahme: 

Vergabenummer: Leistung: 

zu versehen, ggf. unter Verwendung eines bereit gestellten Kennzettels. 

5 Vorgesehene Anzahl von Bewerbern, die zur Angebotsabgabe aufgefordert werden sollen 
mindestens 
höchstens 

6 Maßgebende Auswahlkriterien und Wichtungen für die Wertung der Teilnahmeanträge: 
Die Angaben eines jeden Bewerbers zu den benannten Auswahlkriterien werden mit einer Punkte-
zahl zwischen 1 und 3 bewertet. Dabei wird folgende Systematik angewandt: 
 3 Punkte:  Kriterium bestmöglich erfüllt, 
 2 Punkte: Kriterium überdurchschnittlich erfüllt,  
 1 Punkt: Kriterium (Mindestanforderungen) erfüllt. 
Der den einzelnen Kriterien zugehörige Bewertungsmaßstab zur Erfüllung der jeweiligen Anforderun-
gen sowie die Wichtungen der einzelnen Kriterien sind im Formblatt 1315 – Gewichtung Auswahlkri-
terien Teilnahmewettbewerb aufgeführt. Sind dabei die Mindestanforderungen bereits bei einem Kri-
terium nicht erfüllt, wird die Bewerbung nicht berücksichtigt. 

7 Behörde, an die sich interessierte Unternehmen oder Bewerber zur Nachprüfung behaupteter 
Verstöße gegen die Vergabebestimmungen wenden können: 
Vergabekammer (§156 GWB, § 21 VS VOB/A): 

8 
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Bewerbungsbedingungen Teilnahmewettbewerb für die Vergabe von Bauleistungen 
Fassung 2019 
 
Hinweis: 
Das Vergabeverfahren erfolgt nach der "Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen", Teil A "Allgemeine Bestimmungen für die 
Vergabe von Bauleistungen" Abschnitt 1 (VOB/A). 

1 Mitteilung von Unklarheiten in den Teilnahmeunterlagen 
Enthalten die Teilnahmeunterlagen nach Auffassung des Bewerbers Unklarheiten, so hat er unver-
züglich die Vergabestelle vor dem Ablauf der Teilnahmefrist in Textform darauf hinzuweisen. 

2 Unzulässige Wettbewerbsbeschränkungen 
Zur Bekämpfung von Wettbewerbsbeschränkungen hat der Bewerber auf Verlangen Auskünfte dar-
über zu geben, ob und auf welche Art der Bewerber wirtschaftlich und rechtlich mit Unternehmen 
verbunden ist.  

3 Teilnahmeantrag  
3.1 Der Teilnahmeantrag ist in deutscher Sprache abzufassen. Anträge in anderer Sprache werden 

ausgeschlossen. 

3.2 Für den Teilnahmeantrag sind die von der Vergabestelle vorgegebenen Vordrucke zu verwenden.  

3.3 Der Teilnahmeantrag ist zu dem von der Vergabestelle angegebenen Ablauf der Teilnahmefrist ein-
zureichen. Ein nicht fristgerecht / formgerecht eingereichter Teilnahmeantrag wird ausgeschlossen. 

3.4 Angaben und Nachweise, die von der Vergabestelle nach dem Ablauf der Teilnahmefrist verlangt 
werden, sind zu dem von der Vergabestelle bestimmten Zeitpunkt einzureichen. Werden die Anga-
ben und Nachweise nicht vollständig fristgerecht vorgelegt, wird der Teilnahmeantrag ausgeschlos-
sen. 

4 Bewerbergemeinschaften 
4.1 Bewerbergemeinschaften haben mit ihrem Teilnahmeantrag eine Erklärung aller Mitgliedern in Text-

form  abzugeben, 
- in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklärt ist, 
- in der alle Mitglieder aufgeführt sind und der für die Durchführung des Vertrages bevollmächtigte 

Vertreter bezeichnet ist, 
- dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich 

vertritt. 
- dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften. 

 Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten 
oder qualifiziert signierte Erklärung abzugeben 

4.2 Angebote von Bewerbergemeinschaften, die sich erst nach der Aufforderung zur Angebotsabgabe 
aus aufgeforderten Unternehmen gebildet haben, sind nicht zugelassen. 

5 Nachunternehmer 
Beabsichtigt der Bewerber, Teile der Leistung von Nachunternehmen ausführen zu lassen, so muss 
er die dafür vorgesehenen Teilleistungen in seinem Teilnahmeantrag benennen. Der Bewerber hat 
auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle zu einem von ihr bestimmten Zeitpunkt nachzuweisen, 
dass diese Unternehmen geeignet sind. Weiterhin hat er auf Verlangen der Vergabestelle die Na-
men, die gesetzlichen Vertreter sowie die Kontaktdaten dieser Unternehmen mitzuteilen. 

6 Eignung 

Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des 
Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) und ggf. er-
gänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bei Einsatz von Nachunternehmen ist 
auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung 
für die Präqualifikation erfüllen, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. 

Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Teil-
nahmeantrag die ausgefüllte „Eigenerklärung zur Eignung Teilnahmewettbewerb national“ vorzule-
gen, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bei Einsatz von Nachun-
ternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben ggf. er-
gänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Sind die Nachunternehmen präqualifi-
ziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation 
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von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden ggf. ergänzt durch gefor-
derte auftragsspezifische Einzelnachweise.  

Bewerber, die zur Angebotsabgabe aufgefordert werden sollen, haben die Eigenerklärungen (auch 
die der benannten Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der „Eigen-
erklärung zur Eignung Teilnahmewettbewerb national“ genannten Bescheinigungen zuständiger 
Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine 
Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen 
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Bewerbungsbedingungen Teilnahmewettbewerb EU für die Vergabe von Bauleistungen 
Ausgabe 2019 
 
Hinweis: 
Das Vergabeverfahren erfolgt nach der "Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen", Teil A "Allgemeine Bestimmungen für die 
Vergabe von Bauleistungen" (VOB/A, Abschnitt 2). 

1 Mitteilung von Unklarheiten in den Teilnahmeunterlagen 
Enthalten die Teilnahmeunterlagen nach Auffassung des Bewerbers Unklarheiten, Unvollständigkei-
ten oder Fehler, so hat er unverzüglich die Vergabestelle vor dem Ablauf der Einreichungsfrist in 
Textform darauf hinzuweisen. 

2 Unzulässige Wettbewerbsbeschränkungen 
Zur Bekämpfung von Wettbewerbsbeschränkungen hat der Bewerber auf Verlangen Auskünfte dar-
über zu geben, ob und auf welche Art der Bewerber wirtschaftlich und rechtlich mit Unternehmen 
verbunden ist.  

3 Teilnahmeantrag / Interessensbestätigung 
3.1 Der Teilnahmeantrag / die Interessensbestätigung ist in deutscher Sprache abzufassen. Anträge in 

anderer Sprache werden ausgeschlossen. 

3.2 Für den Teilnahmeantrag bzw. die Interessensbestätigung sind die von der Vergabestelle vorgege-
benen Vordrucke zu verwenden.  

3.3 Der Teilnahmeantrag bzw. die Interessensbestätigung ist zu dem von der Vergabestelle angegebe-
nen Ablauf der Einreichungsfrist einzureichen. Ein nicht fristgerecht / formgerecht eingereichter Teil-
nahmeantrag wird ausgeschlossen. 

3.4 Angaben und Nachweise, die von der Vergabestelle nach dem Ablauf der Einreichungsfrist verlangt 
werden, sind zu dem von der Vergabestelle bestimmten Zeitpunkt einzureichen. Werden die Anga-
ben und Nachweise nicht vollständig fristgerecht vorgelegt, wird der Teilnahmeantrag bzw. die Inte-
ressensbestätigung ausgeschlossen. 

4 Bewerbergemeinschaften 
4.1 Bewerbergemeinschaften haben mit ihrem Teilnahmeantrag / ihrer Interessensbestätigung eine 

Erklärung aller Mitgliedern in Textform  abzugeben, 
- in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklärt ist, 
- in der alle Mitglieder aufgeführt sind und der für die Durchführung des Vertrages bevollmächtigte 

Vertreter bezeichnet ist, 
- dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich 

vertritt. 
- dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften. 

 Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten 
oder qualifiziert signierte Erklärung abzugeben. 

4.2 Angebote von Bewerbergemeinschaften, die sich erst nach der Aufforderung zur Angebotsabgabe 
aus aufgeforderten Unternehmen gebildet haben, sind nicht zugelassen. 

5 Kapazitäten anderer Unternehmen (Unteraufträge/Eignungsleihe) 
 Beabsichtigt der Bewerber, Teile der Leistung von Unterauftragnehmern ausführen zu lassen oder 

sich bei der Erfüllung eines Auftrages im Hinblick auf die erforderliche wirtschaftliche, finanzielle, 
technische und beruflichen Leistungsfähigkeit anderer Unternehmen zu bedienen (Eignungsleihe), 
so muss er die dafür vorgesehenen Teilleistungen/Kapazitäten in seinem Teilnahmeantrag /seiner 
Interessensbestätigung benennen. Der Bieter hat auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle zu 
einem von ihr bestimmten Zeitpunkt nachzuweisen, dass ihm die erforderlichen Kapazitäten der an-
deren Unternehmen zur Verfügung stehen und diese Unternehmen geeignet sind. Er hat den Na-
men, den gesetzlichen Vertreter sowie die Kontaktdaten dieser Unternehmen anzugeben und ent-
sprechende Verpflichtungserklärungen dieser Unternehmen vorzulegen. 

 
Nimmt der Bewerber in Hinblick auf die Kriterien für die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfä-
higkeit im Rahmen einer Eignungsleihe die Kapazitäten anderer Unternehmen in Anspruch, müssen 
diese gemeinsam für die Auftragsausführung haften; ist die Haftungserklärung gleichzeitig mit der 
„Verpflichtungserklärung“ abzugeben. 
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Der Bewerber hat andere Unternehmen, bei denen Ausschlussgründe vorliegen oder die das ent-
sprechende Eignungskriterium nicht erfüllen, innerhalb einer von der Vergabestelle gesetzten Frist 
zu ersetzen. 

 

6 Eignung 

Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des 
Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) und ggf. er-
gänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bei Einsatz von Unterauftragnehmern 
ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung 
für die Präqualifikation erfüllen, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. 

Nicht präqualifizierte Unternehmen haben zum Nachweis der Eignung mit dem Teilnahmeantrag 
bzw. der Interessensbestätigung entweder  
- die ausgefüllte „Eigenerklärung zur Eignung“ , oder 
- die EEE 
ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise vorzulegen. 
 
Bei Einsatz von anderen Unternehmen ist auf gesondertes Verlangen die Eignung auch für diese in 
gleicher Weise nachzuweisen.  
 
Die Bewerber, die zur Angebotsabgabe aufgefordert werden sollen, haben die Eigenerklärungen 
(auch die der benannten anderen Unternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in 
der „Eigenerklärungen zur Eignung“ genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen unverzüglich 
zu belegen. 
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Name und Anschrift des Bewerbers Ort: 
 Datum: 
 Tel.: 
 Fax:  
 E-Mail:  
 Ust-ID-Nr.:  
 HR-Nr.:  
   
 Ablauf der Teilnahmefrist: 
 Datum Uhrzeit 
 Ort  
   
   
  
Teilnahmeantrag / Interessensbestätigung  
  
Baumaßnahme Maßnahmenummer: 
 
 
Leistung Vergabenummer: 
 
 

Ihre Aufforderung zum Teilnahmewettbewerb oder zur Interessensbestätigung vom  
  
Anlagen 
  124 Eigenerklärung Eignung  

  Einheitliche Europäische Eigenerklärung (EEE) 

  1314 Bewerbergemeinschaft 

  233 Nachunternehmerleistungen 

  235 Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen 

  236 Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen 
  Unterlagen gemäß Ziffer 3.1 der Aufforderung zum Teilnahmewettbewerb oder zur Interessensbe-

stätigung 

 
 Unterlagen gemäß Ziffer 3.2 der Aufforderung zum Teilnahmewettbewerb oder zur Interessensbe-

stätigung 

   

   

   
   
1 Hiermit bewerbe(n) ich mich/wir uns um die Teilnahme am Wettbewerb für oben bezeichnete Leistung. 

  2     Ich bin/Wir sind präqualifiziert  
und im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen unter der/denNummer/n:  

  Name:  PQ-Nummer:  
  Name:  PQ-Nummer:  
  Name:  PQ-Nummer:  
  Name:  PQ-Nummer:  
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3 Ich/wir erkläre(n), 
  dass ich/wir alle Leistungen im eigenen Betrieb ausführen werde(n). 
  dass ich/wir alle wesentlichen Leistungen, die nicht im „Verzeichnis der Nachunternehmerleistun-

gen“ bzw. „Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen“ aufgeführt sind, im 
eigenen Betrieb ausführen werde(n). 

  
4  Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns zugegangene Änderungen der Unterlagen zum Teilnahmewettbewerb 

Gegenstand meines/unseres Teilnahmeantrags bzw. meiner/unserer Interessensbestätigung sind. 
  

 

Unterschrift (bei schriftlichem/r Teilnamenantrag bzw. schriftlicher Interessensbestätigung) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ist  
- bei elektronisch übermitteltem Teilnahmeantrag bzw. elektronisch übermittelter Interes-

sensbestätigung in Textform der Name des Bewerbers nicht erkennbar 
- ein schriftlicher Teilnahmeantrag bzw. eine schriftliche Interessensbestätigung nicht an 

obiger Stelle unterschrieben oder 
- ein elektronischer Teilnahmeantrag bzw. eine elektronische Interessensbestätigung, 

der/die signiert bzw. mit einem Siegel versehen werden muss, nicht wie vorgegeben sig-
niert bzw. mit einem Siegel versehen, 

wird der Teilnahmeantrag / die Interessensbestätigung ausgeschlossen. 
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 Vergabenummer  

   

Baumaßnahme  

 

 

Leistung  
 
 
 
Erklärung der Bewerbergemeinschaft 
(bei Teilnahmeanträgen von Bewerbergemeinschaften auszufüllen) 

Wir, die nachstehend aufgeführten Unternehmen einer Bewerbergemeinschaft 

Bevollmächtigter Vertreter 

Mitglied  

USt-ID:   

Weitere Mitglieder 

Mitglied  

USt-ID:   

Mitglied  

USt-ID:   

Mitglied  

USt-ID:    

beschließen, im Falle der Angebotsaufforderung eine Bietergemeinschaft zu bilden. 
Wir erklären1, dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber der Vergabestelle rechtsverbindlich 
vertritt. 
   

(Ort)                       (Datum)  (Unterschrift) 

   

(Ort)                       (Datum)  (Unterschrift) 

   

(Ort)                       (Datum)  (Unterschrift) 

   

(Ort)                       (Datum)  (Unterschrift) 

 
                                                      
1 Die Bewerbergemeinschaft hat bei elektronischer Abgabe über die Vergabeplattform mit ihrem Teilnahmeantrag eine Erklärung 
aller Mitglieder in Textform abzugeben. Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete Erklärung 
abzugeben. 
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 Vergabenummer  

   

Baumaßnahme  

 

 

Leistung  
 
 
 
Gewichtung Auswahlkriterien Teilnahmeantrag  
 

Die Angaben eines jeden Bewerbers werden mit einer Punktezahl 3,2 und 1 bewertet. Dabei werden die 
Punkte nach folgender Systematik vergeben: 

 

Kriterium: Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit 

Wichtung:  Prozent 

Zu erfüllende Anforderungen für die Bewertung mit 3 Punkten: 

 

 

 

 

Zu erfüllende Anforderungen für die Bewertung mit 2 Punkten: 

 

 

 

 

Zu erfüllende Anforderungen für die Bewertung mit 1 Punkt (= Mindestanforderungen): 

 

 

 

 
 
 

Kriterium: Vorlage geeigneter Referenzen  

Wichtung:  Prozent 

Zu erfüllende Anforderungen für die Bewertung mit 3 Punkten: 
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Zu erfüllende Anforderungen für die Bewertung mit 2 Punkten: 

 

 

 

 

Zu erfüllende Anforderungen für die Bewertung mit 1 Punkt (= Mindestanforderungen): 

 

 

 

 
 
 

Kriterium: Angabe zu technischen Fachkräften 

Wichtung:  Prozent 

Zu erfüllende Anforderungen für die Bewertung mit 3 Punkten: 

 

 

 

 

Zu erfüllende Anforderungen für die Bewertung mit 2 Punkten: 

 

 

 

 

Zu erfüllende Anforderungen für die Bewertung mit 1 Punkt (= Mindestanforderungen): 

 

 

 

 
 
 

Kriterium: Technische Ausrüstung des Unternehmens 

Wichtung:  Prozent 

Zu erfüllende Anforderungen für die Bewertung mit 3 Punkten: 
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Zu erfüllende Anforderungen für die Bewertung mit 2 Punkten: 

 

 

 

 

Zu erfüllende Anforderungen für die Bewertung mit 1 Punkt (= Mindestanforderungen): 

 

 

 

 
 
 

Kriterium: Maßnahmen zur Qualitätssicherung des Unternehmens 

Wichtung:  Prozent 

Zu erfüllende Anforderungen für die Bewertung mit 3 Punkten: 

 

 

 

 

Zu erfüllende Anforderungen für die Bewertung mit 2 Punkten: 

 

 

 

 

Zu erfüllende Anforderungen für die Bewertung mit 1 Punkt (= Mindestanforderungen): 

 

 

 

 
 

Kriterium: Lieferkettenmanagement- und Lieferkettenüberwachungssysteme 

Wichtung:  Prozent 

Zu erfüllende Anforderungen für die Bewertung mit 3 Punkten: 
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Zu erfüllende Anforderungen für die Bewertung mit 2 Punkten: 

 

 

 

 

Zu erfüllende Anforderungen für die Bewertung mit 1 Punkt (= Mindestanforderungen): 

 

 

 

 
 
 

Kriterium: Studien- und Ausbildungsnachweise, Bescheinigungen zur Berufsausübung  

Wichtung:  Prozent 

Zu erfüllende Anforderungen für die Bewertung mit 3 Punkten: 

 

 

 

 

Zu erfüllende Anforderungen für die Bewertung mit 2 Punkten: 

 

 

 

 

Zu erfüllende Anforderungen für die Bewertung mit 1 Punkt (= Mindestanforderungen): 

 

 

 

 
 
 

Kriterium: Angaben zu Umweltmanagementmaßnahmen 

Wichtung:  Prozent 

Zu erfüllende Anforderungen für die Bewertung mit 3 Punkten: 
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Zu erfüllende Anforderungen für die Bewertung mit 2 Punkten: 

 

 

 

 

Zu erfüllende Anforderungen für die Bewertung mit 1 Punkt (= Mindestanforderungen): 

 

 

 

 
 
 

Kriterium: Durchschnittliche jährliche Beschäftigtenzahl und Anzahl Führungskräfte 

Wichtung:  Prozent 

Zu erfüllende Anforderungen für die Bewertung mit 3 Punkten: 

 

 

 

 

Zu erfüllende Anforderungen für die Bewertung mit 2 Punkten: 

 

 

 

 

Zu erfüllende Anforderungen für die Bewertung mit 1 Punkt (= Mindestanforderungen): 

 

 

 

 
 
 

Kriterium: Geräte und technische Ausstattung 

Wichtung:  Prozent 

Zu erfüllende Anforderungen für die Bewertung mit 3 Punkten: 
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Zu erfüllende Anforderungen für die Bewertung mit 2 Punkten: 

 

 

 

 

Zu erfüllende Anforderungen für die Bewertung mit 1 Punkt (= Mindestanforderungen): 

 

 

 

 
 
 

Kriterium: Unterauftragsvergaben 

Wichtung:  Prozent 

Zu erfüllende Anforderungen für die Bewertung mit 3 Punkten: 

 

 

 

 

Zu erfüllende Anforderungen für die Bewertung mit 2 Punkten: 

 

 

 

 

Zu erfüllende Anforderungen für die Bewertung mit 1 Punkt (= Mindestanforderungen): 
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 Vergabenummer  

   

Baumaßnahme  

 

 

Leistung  

 

Bewerber / Bietergemeinschaft:  

 

 

 

 

Auswahlverfahren Teilnahmewettbewerb 
 

Auswahlkriterien Wichtung 
in % 

Punkte 

(0 bis 3) 

Bewertung 
nach Punkten 
(= Wichtung x 

Punkte) 

Begründung 

1. Fachliche 
Eignung sowie 
finanzielle und 
wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit 
nach § 6a VOB/A 
bzw. EU VOB/A 

Umsatz des Unternehmens 
jeweils bezogen auf die 
letzten drei abgeschlossenen 
Geschäftsjahre, soweit er 
Bauleistungen und andere 
Leistungen betrifft, die mit 
der zu vergebenden Leistung 
vergleichbar sind, unter 
Einschluss des Anteils bei 
gemeinsam mit anderen 
Unternehmen ausgeführten 
Aufträgen. 

 

    

Ausführung von Leistungen 
in den letzten drei abge-
schlossenen Geschäftsjahren 
(nationales Vergabeverfah-
ren) bzw. bis zu fünf abge-
schlossenen Kalenderjahren 
(EU-Vergabeverfahren), die 
mit der zu vergebenden 
Leistung vergleichbar sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Zahl der in den letzten drei 
abgeschlossenen Geschäfts-
jahren (nationales Vergabe-
verfahren) bzw. letzten drei 
abgeschlossenen Kalender-
jahren (EU-Vergabe-
verfahren) jahresdurch-
schnittlich beschäftigten 
Arbeitskräfte, gegliedert nach 
Lohngruppen mit gesondert 
ausgewiesenen technischen 
Leitungspersonal. 

 

 

 

   

Zwischensumme Wichtung zu 1:     
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2. Weitere  
Nachweise (§ 6a 
Abs. 3 und 4 
VOB/A bzw. § 6a 
EU Nr. 3 VOB/A) 

 

 

 

    

     

 

 

 

    

 

 

 

    

Zwischensumme Wichtung zu 2:     

Summe 100%    

Rangfolge  
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Vergabestelle  

 Datum  

 Vergabenummer  

  

  

   

   

   

   

   

   

   

Bewerberinformation Teilnahmewettbewerb 
 

Baumaßnahme 

 

 

Leistung 

Ihr Teilnahmeantrag bzw. Ihre Interessensbestätigung vom  

Anlage  

 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
für Ihren Teilnahmeantrag bzw. Ihre Interessensbestätigung zur Vergabe der o. g. Bauleistung danken wir. 
Nach Prüfung und Wertung Ihrer Unterlagen zum o. g. Teilnahmeantrag bzw. zur Interessensbestätigung 
teilen wir Ihnen mit, dass wir beabsichtigen, Sie nicht zur Angebotsabgabe aufzufordern. 
 

Gründe: 

 Ihr Teilnahmeantrag bzw. Ihre Interessensbestätigung wurde nicht berücksichtigt, weil 

  diese(r) zum Ablauf der Bewerbungsfrist nicht vorgelegen hat, 

  diese(r) folgende geforderte Erklärungen / Auskünfte (auch nach erfolgtem Nachverlangen) nicht 
enthält: 

   

   

   

   

   

  ein Ausschlussgrund nach § 16 VOB/A, § 16 EU VOB/A bzw. § 6e EU VOB/A vorliegt. 

  Begründung: 
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  folgende bekannt gemachte Kriterien nicht erfüllt sind: 

   

   

   

   

 
 diese(r) unter Berücksichtigung der in der Bekanntmachung genannten Kriterien nicht in die 

engere Wahl kam. 

   

 Ihr Teilnahmeantrag bzw. Ihre Interessensbestätigung 

  

  

  

  

  

  

 
Wir weisen darauf hin, dass bei EU-Vergabeverfahren auf Grund dieser Mitteilung entsprechend § 134 
Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung (GWB) eine gesonderte Bieterinformation nicht mehr erforderlich 
ist und daher nicht erfolgen wird. 

 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 

  

(Unterschrift)1 

                                                      
 
 
1 Bei elektronischer Versendung ohne Unterschrift 
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 247.H Aufträge mit besonderen Anforderungen aufgrund Geheimschutz oder Sabotageschutz 
    
    
    
    
    
    
    

    
C) die, soweit erforderlich, ausgefüllt mit dem Angebot einzureichen sind  

 213.H Angebotsschreiben  
  Teile der Leistungsbeschreibung: Leistungsverzeichnis / Leistungsprogramm  
 124 Eigenerklärung zur Eignung  
 125.H Sicherheitsauskunft und Verpflichtungserklärung Teilnehmer  
 221/222 Angaben zur Preisermittlung entsprechend Formblatt 221 oder 222  
 224 Angebot Lohngleitklausel  
 233 Nachunternehmerleistungen  
 234 Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft  
 248 Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten  
 2481 Erklärung zur Lieferung und Verwendung von gebietseigenen Pflanzen 
 2491 Erklärung zur Vermeidung des Erwerbs von Produkten aus ausbeuterischer Kinderarbeit 
  Vertragsformular für Instandhaltung:  
    
    
    
    
    

   
D) die ausgefüllt auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle einzureichen sind:  

 126.H Sicherheitsauskunft und Verpflichtungserklärung – Nachunternehmer/Unterauftragnehmer 
 223 Aufgliederung der Einheitspreise entsprechend Formblatt 223  
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1 
 

Es ist beabsichtigt, die in beigefügter Leistungsbeschreibung bezeichneten Bauleistungen zu verge-
ben im Namen und für Rechnung 

  
 diese vertreten durch: 
  
 dieser/diese/dieses vertreten durch: 
  
  

 Es ist beabsichtigt, die in beigefügtem Vertragsformular bezeichneten Instandhaltungsleistungen 
zu vergeben im Namen und für Rechnung 

  
 diese vertreten durch: 
  
 dieser/diese/dieses vertreten durch: 
  
  
2 Kommunikation 

 Die Kommunikation erfolgt 

  elektronisch über die Vergabeplattform 
  auf andere Weise (schriftlich/Textform) 

 
 in Kombination: bis zur Angebots(er)öffnung elektronisch über die Vergabeplattform; danach schrift-

lich oder in Textform  
  Stelle  
  Straße    
  PLZ/Ort    
  E-Mail  Fax  
  

3 Unterlagen (Erklärungen, Angaben, Nachweise) 

3.1 Folgende Unterlagen sind mit dem Angebot einzureichen: 

  siehe Formblatt 216 – Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen 

   

   

   

3.2 - frei -  
3.3 Nachforderung 
 Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden 
  nachgefordert. 
  teilweise nachgefordert, und zwar folgende Unterlagen: 

 
 
 
 
 

  nicht nachgefordert 
3.4 Folgende Unterlagen sind auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen: 
  siehe Formblatt 216 – Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen 
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4 Losweise Vergabe: 
  nein 
  ja, Angebote sind möglich 
   nur für ein Los 

   für ein Los oder mehrere Lose 

    
    
    
    
   nur für alle Lose (alle Lose müssen angeboten werden) 
    
5 Mehrere Hauptangebote 
 Die Abgabe von mehr als einem Hauptangebot ist 
  zugelassen 

  Werden mehrere Hauptangebote abgegeben, muss jedes aus sich heraus zuschlagsfähig sein. § 13 
Absatz 1 Nummer 2 VOB/A gilt für jedes Hauptangebot. 

  nicht zugelassen. 
   
6 Nebenangebote  
6.1  Nebenangebote sind nicht zugelassen; Nummer 4 der Teilnahmebedingungen gilt nicht.  
   
6.2  Nebenangebote sind zugelassen (siehe auch Nummer 4 der Teilnahmebedingungen) - ausgenommen 

Nebenangebote, die ausschließlich Preisnachlässe mit Bedingungen beinhalten - 

   für die gesamte Leistung 
   nur für nachfolgend genannte Bereiche: 
    
    
    
    
   mit Ausnahme nachfolgend genannter Bereiche: 
    
    
    
    
  unter folgenden weiteren Bedingungen: 
   nur in Verbindung mit einem Hauptangebot  
     
 
 

    
     
     
     
7 Angebotswertung  
 Kriterien für die Wertung der Haupt- und ggf. Nebenangebote  
  Zuschlagskriterium Preis 

  
Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt. 
Die Wertungssummen werden ermittelt aus den nachgerechneten Angebotssummen, insbesondere 
unter Berücksichtigung von Nachlässen, Erstattungsbetrag aus der Lohngleitklausel, Instandhaltungs-
angeboten. 

   
  Mehrere Zuschlagskriterien gemäß Formblatt 227.H – Gewichtung der Zuschlagskriterien  
   

 Bei der Vergabe von Aufträgen werden Werkstätten für behinderte Menschen, Inklusionsbetriebe und an-
erkannte Blindenwerkstätten als bevorzugte Bieter berücksichtigt. Bei der Beurteilung der Wirtschaftlichkeit 
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von Angeboten wird der von einem bevorzugten Bieter angebotene Preis mit einem Abschlag von 10 Pro-
zent gewertet. Falls das Angebot von einer Bietergemeinschaft abgegeben wird, wird der Ermittlung des 
Abschlags auf den Preis nur derjenige Anteil zugrunde gelegt, den bevorzugte Bieter an dem Gesamtan-
gebot der Bietergemeinschaft haben. Ist das Angebot eines bevorzugten Bieters ebenso wirtschaftlich wie 
das eines sonstigen Bieters, so ist dem bevorzugten Bieter der Zuschlag zu erteilen.  

  
8 Zugelassene Angebotsabgabe 
  Elektronisch  
   in Textform  
   mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel 
   mit qualifizierter/m Signatur/Siegel 

 Bei elektronischer Angebotsübermittlung in Textform muss der Bieter zu erkennen sein; falls vorgegeben, 
ist das Angebot mit der geforderten Signatur/dem geforderten Siegel zu versehen. 

 
Das Angebot ist zusammen mit den Anlagen bis zum Ablauf der Angebotsfrist über die Vergabeplattform 
der Vergabestelle zu übermitteln. 
 

  Schriftlich 

 Das beigefügte Angebotsschreiben ist zu unterzeichnen und zusammen mit den Anlagen in verschlossenem 
Umschlag bis zum Ablauf der Angebotsfrist an folgende Anschrift zu senden oder dort abzugeben: 

  siehe Briefkopf 
  Stelle:  
   
   
   
 Der Umschlag ist außen mit Namen (Firma) und Anschrift des Bieters und der Angabe „Angebot für …" 
 Maßnahmennummer: Baumaßnahme: 
   
 Vergabenummer: Leistung: 
   
 zu versehen (ggf. unter Verwendung eines bereit gestellten Kennzettels). 
  
  
9 Stelle, an die sich der Bewerber oder Bieter zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen die 

Vergabebestimmungen wenden kann (Nachprüfungsstelle nach § 21 VOB/A): 
  
  

10  
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 2290.StB Beschleunigungsvergütung  
 2330 Nachunternehmererklärung  
 2410 Abfall – EBV   
 244 Datenverarbeitung  
 9002.StB Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen Stand   
    
    
    
    
    
    
    

    
C) die, soweit erforderlich, ausgefüllt mit dem Angebot einzureichen sind  

 213.StB Angebotsschreiben  
  Teile der Leistungsbeschreibung: Leistungsverzeichnis / Leistungsprogramm  
 124 Eigenerklärung zur Eignung  
 221/222 Angaben zur Preisermittlung entsprechend Formblatt 221 oder 222  
 2271.StB Zuschlagskriterium Fahrbahnmietsystem   
 2272.StB Zuschlagskriterium Qualität  
 2273.StB Zuschlagskriterium Bauprozessmanagement Asphalt  
 2274.StB Zuschlagskriterium Bauablaufplanung  
 2275.StB Zuschlagskriterium Eignung Personal   
 2277.StB Zuschlagskriterium Wiederverwendung von Baustoffen   
 2292.StB Erklärung zu Fahrzeug-Rückhaltesystemen  
 233 Nachunternehmerleistungen  
 234 Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft  
 248 Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten 
 2481 Erklärung zur Lieferung und Verwendung von gebietseigenen Pflanzen 
 2491 Erklärung zur Vermeidung des Erwerbs von Produkten aus ausbeuterischer Kinderarbeit 
    
    
    
    

   
D) die ausgefüllt auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle einzureichen sind:  

 223 Aufgliederung der Einheitspreise entsprechend Formblatt 223  
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1 
 

Es ist beabsichtigt, die in beigefügter Leistungsbeschreibung bezeichneten Bauleistungen zu ver-
geben im Namen und für Rechnung 

  
 diese vertreten durch: 
  
 dieser/diese/dieses vertreten durch: 
  
  
2 Kommunikation 
 Die Kommunikation erfolgt 
  elektronisch über die Vergabeplattform 
  auf andere Weise (schriftlich/Textform) 

 
 in Kombination: bis zur Angebots(er)öffnung elektronisch über die Vergabeplattform; danach schrift-

lich oder in Textform  
  Stelle  
  Straße    
  PLZ/Ort    
  E-Mail  Fax  
  
3 Unterlagen (Erklärungen, Angaben, Nachweise) 
3.1 Folgende Unterlagen sind mit dem Angebot einzureichen: 

  siehe Formblatt 216 – Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen 

   

   

   
3.2 Folgende Unterlagen sind mit dem Angebot auf gesonderter Anlage zu den in der Anlage 227-Ge-

wichtung der Zuschlagskriterien genannten bzw. angekreuzten Zuschlagskriterien vorzulegen: 
  siehe Formblatt 216 – Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen 

   

   

   

3.3 Nachforderung 
 Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden 
  nachgefordert. 
  teilweise nachgefordert, und zwar folgende Unterlagen: 

 
 
 
 
 

  nicht nachgefordert 
3.4 Folgende Unterlagen sind auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen: 
  siehe Formblatt 216 – Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen 
   
   
   
  
4 Losweise Vergabe: 
  nein 
  ja, Angebote sind möglich 



211 
(Aufforderung zur Abgabe eines Angebots – Einheitliche Fassung)  

© VHB Bayern – Stand März 2025 4 von 5 

 

 
 
 
 
L
a
n
d 

   nur für ein Los 

   für ein Los oder mehrere Lose 

    
    
    
    
   nur für alle Lose (alle Lose müssen angeboten werden) 
    
5 Mehrere Hauptangebote 
 Die Abgabe von mehr als einem Hauptangebot ist 
  zugelassen 

  Werden mehrere Hauptangebote abgegeben, muss jedes aus sich heraus zuschlagsfähig sein. § 13 
Absatz 1 Nummer 2 VOB/A gilt für jedes Hauptangebot. 

  nicht zugelassen. 
   
6 Nebenangebote  
6.1  Nebenangebote sind nicht zugelassen; Nummer 4 der Teilnahmebedingungen gilt nicht. 
   
6.2  Nebenangebote sind zugelassen (siehe auch Nummer 4 der Teilnahmebedingungen) - ausgenom-

men Nebenangebote, die ausschließlich Preisnachlässe mit Bedingungen beinhalten - 

   für die gesamte Leistung 
   nur für nachfolgend genannte Bereiche: 
    
    
    
    
   mit Ausnahme nachfolgend genannter Bereiche: 
    
    
    
    
   unter folgenden weiteren Bedingungen: 
    nur in Verbindung mit einem Hauptangebot  
    Nebenangebote mit Pauschalierungen für Leistungen im Erdbau sind nicht zugelassen 

   

 Nebenangebote zur Verkürzung der Einzelfristen für Verkehrsbeschränkungen sind zugelas-
sen. Diese müssen folgende Angaben und Unterlagen enthalten: 
- Anzahl der Kalendertage der Verkürzung, 
- Kosten für die Verkürzung gesondert für:  

o Mehr-/Minderkosten für jede Leistungsposition, 
o ggf. gesonderte OZ (Positionen) für durch die Verkürzung erforderlich werdende 

Leistungen, z. B. zusätzliche Baustelleneinrichtungen und Baustellensicherung, etc. 
- Verbindlicher Bauablaufplan mit allen wichtigen terminlichen Einzelheiten der beschleu-

nigten Baudurchführung, 
- Erläuterungen zur Sicherstellung der angebotenen verkürzten Fristen,  
- Erläuterungen zur Sicherstellung der Qualität, 
- Erläuterungen zum gewählten Bauverfahren, Art und Anzahl der vorgesehenen Bauge-

räte, Personaleinsatz. 
     
 Zusätzlich zu Nr. 4 der Teilnahmebedingungen gilt:  
    
    
    

 

Nebenangebote müssen die Mindestanforderungen der Baubeschreibung Abschnitt 1.5 und die Vorgaben 
in den einschlägigen Regelwerken gemäß beigefügtem Formblatt 2260.StB - Mindestanforderungen Ne-
benangebote erfüllen und im Vergleich zur Leistungsbeschreibung qualitativ und quantitativ gleichwertig 
sein. 
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7 Angebotswertung 
Kriterien für die Wertung der Haupt- und ggf. Nebenangebote: 

Zuschlagskriterium Preis  
Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt. 
Die Wertungssummen werden ermittelt aus den nachgerechneten Angebotssummen, insbesondere 
unter Berücksichtigung preislich günstigerer Grund- oder Wahlpositionen, ggf. monetarisierter Zu-
schlagskriterien sowie eines eventuellen Nachlasses ohne Bedingungen. 

Mehrere Zuschlagskriterien gemäß Formblatt Gewichtung der Zuschlagskriterien 

Bei der Vergabe von Aufträgen werden Werkstätten für behinderte Menschen, Inklusionsbetriebe und 
anerkannte Blindenwerkstätten als bevorzugte Bieter berücksichtigt. Bei der Beurteilung der Wirtschaft-
lichkeit von Angeboten wird der von einem bevorzugten Bieter angebotene Preis mit einem Abschlag 
von 10 Prozent gewertet. Falls das Angebot von einer Bietergemeinschaft abgegeben wird, wird der Er-
mittlung des Abschlags auf den Preis nur derjenige Anteil zugrunde gelegt, den bevorzugte Bieter an 
dem Gesamtangebot der Bietergemeinschaft haben. Ist das Angebot eines bevorzugten Bieters ebenso 
wirtschaftlich wie das eines sonstigen Bieters, so ist dem bevorzugten Bieter der Zuschlag zu erteilen. 

8 Zugelassene Angebotsabgabe 
Elektronisch 

in Textform  
mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel 
mit qualifizierter/m Signatur/Siegel 

Bei elektronischer Angebotsübermittlung in Textform muss der Bieter zu erkennen sein; falls vorgegeben, 
ist das Angebot mit der geforderten Signatur/dem geforderten Siegel zu versehen. 
Das Angebot ist zusammen mit den Anlagen bis zum Ablauf der Angebotsfrist über die Vergabeplattform 
der Vergabestelle zu übermitteln. 

Schriftlich 

Das beigefügte Angebotsschreiben ist zu unterzeichnen und zusammen mit den Anlagen in verschlosse-
nem Umschlag bis zum Ablauf der Angebotsfrist an folgende Anschrift zu senden oder dort abzugeben: 

siehe Briefkopf
Stelle:

Der Umschlag ist außen mit Namen (Firma) und Anschrift des Bieters und der Angabe „Angebot für …" 

Maßnahmennummer: Baumaßnahme: 

Vergabenummer: Leistung: 

zu versehen (ggf. unter Verwendung eines bereit gestellten Kennzettels). 
9 Stelle, an die sich der Bewerber oder Bieter zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen die 

Vergabebestimmungen wenden kann (Nachprüfungsstelle nach § 21 VOB/A): 

10 
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 2290.StB Beschleunigungsvergütung  
 2330 Nachunternehmererklärung  
 2410 Abfall – EBV  
 244 Datenverarbeitung  
 244.LE Datenverarbeitung  
 9002.StB Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen Stand   
    
    
    
    
    
    
    

    
C) die, soweit erforderlich, ausgefüllt mit dem Angebot einzureichen sind  

 213.StB Angebotsschreiben  
  Teile der Leistungsbeschreibung: Leistungsverzeichnis / Leistungsprogramm  
 124 Eigenerklärung zur Eignung  
 221/222 Angaben zur Preisermittlung entsprechend Formblatt 221 oder 222  
 233 Nachunternehmerleistungen  
 234 Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft  
 248 Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten 
 2481 Erklärung zur Lieferung und Verwendung von gebietseigenen Pflanzen  
 2292.StB Erklärung zu Fahrzeug-Rückhaltesystemen  
    
    
    
    

   
D) die ausgefüllt auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle einzureichen sind:  

 223 Aufgliederung der Einheitspreise entsprechend Formblatt 223  
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1 
 

Es ist beabsichtigt, die in beigefügter Leistungsbeschreibung bezeichneten Bauleistungen zu ver-
geben im Namen und für Rechnung 

  
 diese vertreten durch: 
  
 dieser/diese/dieses vertreten durch: 
  
  
2 Kommunikation 
 Die Kommunikation erfolgt 
  elektronisch über die Vergabeplattform 
  auf andere Weise (schriftlich/Textform) 

 
 in Kombination: bis zur Angebots(er)öffnung elektronisch über die Vergabeplattform; danach schrift-

lich oder in Textform  
  Stelle  
  Straße    
  PLZ/Ort    
  E-Mail  Fax  
  
3 Unterlagen (Erklärungen, Angaben, Nachweise) 
3.1 Folgende Unterlagen sind mit dem Angebot einzureichen: 

  siehe 216 – Formblatt Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen 

   

   

   
3.2 Folgende Unterlagen sind mit dem Angebot auf gesonderter Anlage zu den in der Anlage 227-Ge-

wichtung der Zuschlagskriterien genannten bzw. angekreuzten Zuschlagskriterien vorzulegen: 
  siehe Formblatt 216 – Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen 

   

   

   

3.3 Nachforderung 
 Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden 
  nachgefordert. 
  teilweise nachgefordert, und zwar folgende Unterlagen: 

 
 
 
 
 

  nicht nachgefordert 
3.4 Folgende Unterlagen sind auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen: 
  siehe Formblatt 216 – Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen 
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4 Losweise Vergabe: 
  nein 
  ja, Angebote sind möglich 
   nur für ein Los 

   für ein Los oder mehrere Lose 

    
    
    
    
   nur für alle Lose (alle Lose müssen angeboten werden) 
    
5 Mehrere Hauptangebote 
 Die Abgabe von mehr als einem Hauptangebot ist 
  zugelassen 

  Werden mehrere Hauptangebote abgegeben, muss jedes aus sich heraus zuschlagsfähig sein. § 13 
Absatz 1 Nummer 2 VOB/A gilt für jedes Hauptangebot. 

  nicht zugelassen. 
   
6 Nebenangebote  
6.1  Nebenangebote sind nicht zugelassen; Nummer 4 der Teilnahmebedingungen gilt nicht. 
   
6.2  Nebenangebote sind zugelassen (siehe auch Nummer 4 der Teilnahmebedingungen) - ausgenom-

men Nebenangebote, die ausschließlich Preisnachlässe mit Bedingungen beinhalten - 

   für die gesamte Leistung 
   nur für nachfolgend genannte Bereiche: 
    
    
    
    
   mit Ausnahme nachfolgend genannter Bereiche: 
    
    
    
    
   unter folgenden weiteren Bedingungen: 
    nur in Verbindung mit einem Hauptangebot  
    Nebenangebote mit Pauschalierungen für Leistungen im Erdbau sind nicht zugelassen 

   

 Nebenangebote zur Verkürzung der Einzelfristen für Verkehrsbeschränkungen sind zugelas-
sen. Diese müssen folgende Angaben und Unterlagen enthalten: 
- Anzahl der Kalendertage der Verkürzung, 
- Kosten für die Verkürzung gesondert für:  

o Mehr-/Minderkosten für jede Leistungsposition, 
ggf. gesonderte OZ (Positionen) für durch die Verkürzung erforderlich werdende 

o Leistungen, z. B. zusätzliche Baustelleneinrichtungen und Baustellensicherung, etc. 
- Verbindlicher Bauablaufplan mit allen wichtigen terminlichen Einzelheiten der beschleu-

nigten Baudurchführung, 
- Erläuterungen zur Sicherstellung der angebotenen verkürzten Fristen,  
- Erläuterungen zur Sicherstellung der Qualität, 
- Erläuterungen zum gewählten Bauverfahren, Art und Anzahl der vorgesehenen Bauge-

räte, Personaleinsatz. 
     
 Zusätzlich zu Nr. 4 der Teilnahmebedingungen gilt:  
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Nebenangebote müssen die Mindestanforderungen der Baubeschreibung Abschnitt 1.5 und die Vorgaben 
in den einschlägigen Regelwerken gemäß beigefügtem Formblatt 2260.StB - Mindestanforderungen Ne-
benangebote erfüllen und im Vergleich zur Leistungsbeschreibung qualitativ und quantitativ gleichwertig 
sein. 

  
  
7 Angebotswertung  
 Kriterien für die Wertung der Haupt- und ggf. Nebenangebote: 
  Zuschlagskriterium Preis  

  
Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt. 
Die Wertungssummen werden ermittelt aus den nachgerechneten Angebotssummen, insbesondere 
unter Berücksichtigung preislich günstigerer Grund- oder Wahlpositionen, ggf. monetarisierter Zu-
schlagskriterien sowie eines eventuellen Nachlasses ohne Bedingungen. 

   
  Mehrere Zuschlagskriterien gemäß Formblatt 227.StB – Gewichtung der Zuschlagskriterien  
   

 
Werkstätten für Behinderte wird bei der Berechnung der Wertungssumme ein Bonus von 15 v.H. einge-
räumt. Ist ein Angebot, das von einer Werkstatt für Behinderte abgegeben wurde, ebenso wirtschaftlich 
wie ein anderes Angebot, so wird der Zuschlag auf das Angebot der Werkstatt für Behinderte erteilt. Der 
Nachweis der Eigenschaft als Werkstätte für Behinderte ist mit dem Angebot zu führen. 

  
8 Zugelassene Angebotsabgabe 
  Elektronisch  
   in Textform  
   mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel 
   mit qualifizierter/m Signatur/Siegel 

 Bei elektronischer Angebotsübermittlung in Textform muss der Bieter zu erkennen sein; falls vorgegeben, 
ist das Angebot mit der geforderten Signatur/dem geforderten Siegel zu versehen. 

 
Das Angebot ist zusammen mit den Anlagen bis zum Ablauf der Angebotsfrist über die Vergabeplattform 
der Vergabestelle zu übermitteln. 
 

  Schriftlich 

 Das beigefügte Angebotsschreiben ist zu unterzeichnen und zusammen mit den Anlagen in verschlossenem 
Umschlag bis zum Ablauf der Angebotsfrist an folgende Anschrift zu senden oder dort abzugeben: 

  siehe Briefkopf 
  Stelle:  
   
   
   
 Der Umschlag ist außen mit Namen (Firma) und Anschrift des Bieters und der Angabe „Angebot für …" 
 Maßnahmennummer: Baumaßnahme: 
   
 Vergabenummer: Leistung: 
   
 zu versehen (ggf. unter Verwendung eines bereit gestellten Kennzettels). 
  
9 Stelle, an die sich der Bewerber oder Bieter zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen die 

Vergabebestimmungen wenden kann (Nachprüfungsstelle nach § 21 VOB/A): 
  

10  
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2330 Nachunternehmererklärung 
2410 Abfall – EBV 
241 Abfall [nur Hochbau-Bund] 
244 Datenverarbeitung 
247.H Bauaufträge mit besonderen Anforderungen aufgrund Geheimschutz oder Sabotage-

schutz 
9002.StB Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen Stand 
VI.4.H ZVB Pflichtenheft für die Erstellung aller Planungs-, Bau- und Bestandsunterlagen in 

digitaler Form bei Hochbaumaßnahmen sowohl der Bundesrepublik Deutschland als 
auch des Freistaates Bayern 

VI.4.1.H Datenaustauschbogen 
Pflichtenheft für die Erstellung aller Planungs-, Bau- und Bestandsunterlagen und für die Ausführung der 
Bauleistungen - Brückenbau  
VI.4.4.StB ZVB zur Übergabe von Daten für Planunterlagen im OKSTRA-Format in das System 

iTWO civil 
Zahlungsplan 
Planfeststellungsbeschluss / Wasserrechtliche Erlaubnis 

C) die, soweit erforderlich, ausgefüllt mit dem Angebot einzureichen sind
2130.FLB Angebotsschreiben
Teile der funktionalen Leistungsbeschreibung: Leistungsprogramm
124 Eigenerklärung zur Eignung 
125.H Sicherheitsauskunft und Verpflichtungserklärung Teilnehmer 
221 / 222 Angaben zur Preisermittlung entsprechend den Formblättern 221 oder 222   
233 Nachunternehmerleistungen 
234 Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft 
248 Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten 
2481 Erklärung zur Lieferung und Verwendung von gebietseigenen Pflanzen 
2491 Erklärung zur Vermeidung des Erwerbs von Produkten aus ausbeuterischer Kinderarbeit 
2292.StB Erklärung zu Fahrzeug-Rückhaltesystemen 
Vertraulichkeitserklärung des Bieters 
Nachweis Berufshaftpflichtversicherung 
Vertragsformular für Instandhaltung:  
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D) die ausgefüllt auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle einzureichen sind:  
 126.H Sicherheitsauskunft und Verpflichtungserklärung – Nachunternehmer/Unterauftrag-

nehmer 
 2370.FLB Verpflichtungserklärung vorzeitige Vertragsbeendigung 
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1 
 

Es ist beabsichtigt, die in beiliegender Leistungsbeschreibung bezeichneten Bauleistungen zu ver-
geben im Namen und für Rechnung 

  
 diese/dieser vertreten durch: 
  
 diese/dieser vertreten durch: 
  
  
 
 

Es ist beabsichtigt, die in beigefügtem Vertragsformular bezeichneten Instandhaltungsleistungen 
zu vergeben im Namen und für Rechnung 

  
  
2 Kommunikation 
 Die Kommunikation erfolgt 
  elektronisch über die Vergabeplattform 
  auf andere Weise (schriftlich/Textform) 

 
 in Kombination: bis zur Angebots(er)öffnung elektronisch über die Vergabeplattform; danach schrift-

lich oder in Textform  
  Stelle  
  Straße    
  PLZ/Ort    
  E-Mail  Fax  
  

3 Unterlagen (Erklärungen, Angaben, Nachweise) 

3.1 Folgende Unterlagen sind mit dem Angebot einzureichen: 

  siehe Formblatt 2160.FLB – Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen 

   

   

   

   

   

   

   
3.2 Folgende Unterlagen sind mit dem Angebot auf gesonderter Anlage zu den in der Anlage 2270-

Gewichtung der Zuschlagskriterien genannten bzw. angekreuzten Zuschlagskriterien vorzulegen: 
  siehe Formblatt 2160.FLB – Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen 

   

   

   

   

   

   

3.3 Nachforderung 
 Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden 
  nachgefordert. 
  nicht nachgefordert 
  teilweise nachgefordert, und zwar folgende Unterlagen: 
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3.4 Folgende Unterlagen sind auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen: 
  siehe Formblatt 2160.FLB – Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen 
   
   
   
   
   
  

4 Losweise Vergabe: 
  nein 
  ja, Angebote sind möglich für 
   nur für ein Los 

   für ein Los oder mehrere Lose 

    
    
    
    
   nur für alle Lose (alle Lose müssen angeboten werden) 
    
5 Mehrere Hauptangebote 
 Die Abgabe von mehr als einem Hauptangebot ist 
  zugelassen 

  Werden mehrere Hauptangebote abgegeben, muss jedes aus sich heraus zuschlagsfähig sein. § 13 
Absatz 1 Nummer 2 VOB/A gilt für jedes Hauptangebot. 

  nicht zugelassen. 
   
6 Nebenangebote  
 Nebenangebote sind nicht zugelassen; Nummer 4 der Teilnahmebedingungen gilt nicht. 
   
7 Angebotswertung  
 Kriterien für die Wertung der Hauptangebote  
  Zuschlagskriterien gemäß 
   Formblatt 2270.FLB.H – Gewichtung der Zuschlagskriterien  
   Formblatt 2270.FLB.Brücke – Gewichtung der Zuschlagskriterien  
   
   
   
  
8 Zugelassene Angebotsabgabe 
  Elektronisch  
   in Textform  
   mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel 
   mit qualifizierter/m Signatur/Siegel 
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 Bei elektronischer Angebotsübermittlung in Textform muss der Bieter zu erkennen sein; falls vorgegeben, 
ist das Angebot mit der geforderten Signatur/dem geforderten Siegel zu versehen. 

 
Das Angebot ist zusammen mit den Anlagen bis zum Ablauf der Angebotsfrist über die Vergabeplattform 
der Vergabestelle zu übermitteln. 
 

  Schriftlich 

 Das beigefügte Angebotsschreiben ist zu unterzeichnen und zusammen mit den Anlagen in verschlossenem 
Umschlag bis zum Ablauf der Angebotsfrist an folgende Anschrift zu senden oder dort abzugeben: 

  siehe Briefkopf 
  Stelle:  
   
   
   
 Der Umschlag ist außen mit Namen (Firma) und Anschrift des Bieters und der Angabe „Angebot für …" 
 Maßnahmennummer: Baumaßnahme: 
   
 Vergabenummer: Leistung: 
   
 zu versehen (ggf. unter Verwendung eines bereit gestellten Kennzettels). 
  
9 Stelle, an die sich der Bewerber oder Bieter zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen die 

Vergabebestimmungen wenden kann (Nachprüfungsstelle nach § 21 VOB/A): 
  
  
10  Gremiumsvorbehalt 

  Die Zuschlagserteilung erfolgt vorbehaltlich einer erneuten positiven Behandlung im Haushaltsaus-
schuss des Bayerischen Landtages. 

   
  Erörterung der Planungslösungen 
  Unabhängig von dem Vorbehalt, den Zuschlag auf das Erstangebot zu erteilen, wird vorsorglich darauf 

hingewiesen, dass die Planungslösungen aus dem Angebot mit hoher Wahrscheinlichkeit mit den Bie-
tern erörtert und – bei freihändiger Vergabe – verhandelt werden. Die Bieterseite sollte sich hierzu 
eine Woche nach Öffnung der Angebote einen Terminkorridor freihalten. 
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Nr. 9 Nachprüfungsstelle 

 
Bei allen Ausschreibungen ist die Nachprüfungsstelle (allgemeine Fach- und Rechtsaufsicht) anzugeben 
(siehe Zuständigkeiten - 012 bzw. - 012.Wa bzw. - 012.LE). 
 

Nr. 10 freier Eintrag 

 
Soweit erforderlich sind in Nr. 10 weitere Angaben zu machen. Von dieser Möglichkeit ist bei Vergaben 
im Bundesfernstraßenbau nur in den durch BMVI-Rundschreiben geregelten Fällen (z.B. Aufnahme von 
Regelungen zur kurzfristigen Änderungen der Bewerbungsbedingungen aufgrund höchstrichterlicher 
Rechtsprechung) Gebrauch zu machen.  
 
Bei Maßnahmen für Gaststreitkräfte ist einzutragen: 
"Bei den beschriebenen Leistungen handelt es sich um Arbeiten für die Gaststreitkräfte, die aus deren 
Heimatmitteln finanziert werden." 
 

Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm 

siehe Anhang 9. 
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C) die, soweit erforderlich, ausgefüllt mit dem Angebot einzureichen sind  

 213.H Angebotsschreiben  
  Teile der Leistungsbeschreibung: Leistungsverzeichnis / Leistungsprogramm  
 124 Eigenerklärung zur Eignung   
 127 Erklärung Bezug Russland  
 221/222 Angaben zur Preisermittlung entsprechend Formblatt 221 oder 222  
 224 Angebot Lohngleitklausel  
 234 Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft  
 235 Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen  
 248 Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten  
 2481 Erklärung zur Lieferung und Verwendung von gebietseigenen Pflanzen  
 2491 Erklärung zur Vermeidung des Erwerbs von Produkten aus ausbeuterischer Kinderarbeit 
  Vertragsformular für Instandhaltung:    
    
    
    
    
    

    

D)  die ausgefüllt auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle einzureichen sind 
 223 Aufgliederung der Einheitspreise entsprechend Formblatt 223 
 236 Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen 
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1 
 

Es ist beabsichtigt, die in beiliegender Leistungsbeschreibung bezeichneten Bauleistungen zu ver-
geben im Namen und für Rechnung 

  
  
  

 
 

Es ist beabsichtigt, die in beigefügtem Vertragsformular bezeichneten Instandhaltungsleistungen zu 
vergeben im Namen und für Rechnung 

  
  
  
2 Kommunikation 
 Die Kommunikation erfolgt 
  elektronisch über die Vergabeplattform 
  auf andere Weise (schriftlich/Textform) 

 
 in Kombination: bis zur Angebots(er)öffnung elektronisch über die Vergabeplattform; danach schrift-

lich oder in Textform  
  Stelle  
  Straße    
  PLZ/Ort    
  E-Mail  Fax  
  

3 Unterlagen (Erklärungen, Angaben, Nachweise) 

3.1 Folgende Unterlagen sind mit dem Angebot einzureichen: 

  siehe Formblatt 216 – Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen 

   

   

   

3.2 - frei -  
3.3 Nachforderung 
 Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden 
  nachgefordert. 
  teilweise nachgefordert, und zwar folgende Unterlagen: 

 
 
 
 
 

  nicht nachgefordert 
3.4 Folgende Unterlagen sind auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen: 
  siehe Formblatt 216 – Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen 
   
   
   
  
  

4 Losweise Vergabe: 
  nein 
  ja, Angebote sind möglich für 
   alle Lose (alle Lose müssen angeboten werden) 
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   eine maximale Anzahl an Losen: siehe Auftragsbekanntmachung oder Aufforderung zur Interes-
sensbestätigung 

   nur ein Los 

    
 Bei zugelassener Angebotsabgabe für mehr als ein Los: 
  Beschränkung der Zahl der Lose, für die ein Bieter den Zuschlag erhalten kann. 
  Höchstzahl: siehe Auftragsbekanntmachung bzw. Aufforderung zur Interessensbestätigung. 

  Bedingungen zur Ermittlung derjenigen Lose, für die ein Bieter den Zuschlag erhält, falls sein Angebot 
in mehr Losen das wirtschaftlichste ist als der angegebenen Höchstzahl an Losen: 

   
   
   
   
   
5 Mehrere Hauptangebote 
 Die Abgabe von mehr als einem Hauptangebot ist 
  zugelassen 

  Werden mehrere Hauptangebote abgegeben, muss jedes aus sich heraus zuschlagsfähig sein. § 13 
Absatz 1 Nummer 2 VOB/A gilt für jedes Hauptangebot. 

  nicht zugelassen.  
   
6 Nebenangebote  

6.1  Nebenangebote sind nicht zugelassen; Nummer 4 der Teilnahmebedingungen EU gilt nicht.  
6.2  Nebenangebote sind zugelassen (siehe auch Nummer 4 der Teilnahmebedingungen EU) - ausge-

nommen Nebenangebote, die ausschließlich Preisnachlässe mit Bedingungen beinhalten - 

   für die gesamte Leistung 
   nur für nachfolgend genannte Bereiche: 
    
    
    
    
   mit Ausnahme nachfolgend genannter Bereiche: 
    
    
    
    
  unter folgenden weiteren Bedingungen: 
   nur in Verbindung mit einem Hauptangebot  
     
     
     
 
 

    
     
7 Angebotswertung: 
 Kriterien für die Wertung der Haupt- und ggf. Nebenangebote  
  Zuschlagskriterium Preis  

  
Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt. 
Die Wertungssummen werden ermittelt aus den nachgerechneten Angebotssummen, insbesondere 
unter Berücksichtigung von Nachlässen, Erstattungsbetrag aus der Lohngleitklausel, Instandhal-
tungsangeboten. 

   
  Mehrere Zuschlagskriterien gemäß Formblatt 227.H – Gewichtung der Zuschlagskriterien.  
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8 Zugelassene Angebotsabgabe 
  Elektronisch  
   in Textform  
   mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel 
   mit qualifizierter/m Signatur/Siegel 

 Bei elektronischer Angebotsübermittlung in Textform muss der Bieter zu erkennen sein; falls vorgegeben, 
ist das Angebot mit der geforderten Signatur/dem geforderten Siegel zu versehen. 

 
Das Angebot ist zusammen mit den Anlagen bis zum Ablauf der Angebotsfrist über die Vergabeplattform 
der Vergabestelle zu übermitteln. 
 

  Schriftlich 

 Das beigefügte Angebotsschreiben ist zu unterzeichnen und zusammen mit den Anlagen in verschlossenem 
Umschlag bis zum Ablauf der Angebotsfrist an folgende Anschrift zu senden oder dort abzugeben: 

  siehe Briefkopf 
  Stelle:  
   
   
   
 Der Umschlag ist außen mit Namen (Firma) und Anschrift des Bieters und der Angabe „Angebot für …" 
 Maßnahmennummer: Baumaßnahme: 
   
 Vergabenummer: Leistung: 
   
 zu versehen, ggf. unter Verwendung eines bereit gestellten Kennzettels. 
  
9 Behörde, an die sich der Bewerber oder Bieter zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen die 

Vergabebestimmungen wenden kann: 
 Vergabekammer (§156 GWB, § 21 EU VOB/A): 

  
  

10  
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 247.H Bauaufträge mit besonderen Anforderungen aufgrund Geheimschutz oder Sabotage-
schutz 

 9002.StB Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen Stand  
 VI.4.H ZVB Pflichtenheft für die Erstellung aller Planungs-, Bau- und Bestandsunterlagen in 

digitaler Form bei Hochbaumaßnahmen sowohl der Bundesrepublik Deutschland als 
auch des Freistaates Bayern 

 VI.4.1.H Datenaustauschbogen  
 Pflichtenheft für die Erstellung aller Planungs-, Bau- und Bestandsunterlagen und für die Ausführung der 

Bauleistungen - Brückenbau  
 VI.4.4.StB ZVB zur Übergabe von Daten für Planunterlagen im OKSTRA-Format in 

das System iTWO civil 
 

 Zahlungsplan  
 Planfeststellungsbeschluss / Wasserrechtliche Erlaubnis  
    
    
    
    
    
    

    
C) die, soweit erforderlich, ausgefüllt mit dem Angebot einzureichen sind  

 2130.FLB Angebotsschreiben  
 Teile der funktionalen Leistungsbeschreibung: Leistungsprogramm  
 124 Eigenerklärung zur Eignung   
 125.H Sicherheitsauskunft und Verpflichtungserklärung Teilnehmer 
 127 Erklärung Bezug Russland  
 221 / 222 Angaben zur Preisermittlung entsprechend den Formblättern 221 oder 222  
 234 Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft  
 235 Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen  
 248 Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten  
 2481 Erklärung zur Lieferung und Verwendung von gebietseigenen Pflanzen  
 2491 Erklärung zur Vermeidung des Erwerbs von Produkten aus ausbeuterischer Kinderarbeit 
 2292.StB Erklärung zu Fahrzeug-Rückhaltesystemen 
 Vertraulichkeitserklärung des Bieters  
 Nachweis Berufshaftpflichtversicherung  
 Vertragsformular/e für Instandhaltung:    
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D)  die ausgefüllt auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle einzureichen sind 
 126.H Sicherheitsauskunft und Verpflichtungserklärung - Nachunternehmer/Unterauftragnehmer 
 236 Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen 
 2370.FLB Verpflichtungserklärung vorzeitige Vertragsbeendigung 
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1 
 

Es ist beabsichtigt, die in beiliegender Leistungsbeschreibung bezeichneten Bauleistungen zu ver-
geben im Namen und für Rechnung 

  
 diese/dieser vertreten durch: 
  
 diese/dieser vertreten durch: 
  
  

 
 

Es ist beabsichtigt, die in beigefügtem Vertragsformular bezeichneten Instandhaltungsleistungen zu 
vergeben im Namen und für Rechnung 

  
  
2 Kommunikation 
 Die Kommunikation erfolgt 
  elektronisch über die Vergabeplattform 

 
 in Kombination: bis zur Angebots(er)öffnung elektronisch über die Vergabeplattform; danach schriftlich 

oder in Textform  
  Stelle  
  Straße    
  PLZ/Ort    
  E-Mail  Fax  
  

3 Unterlagen (Erklärungen, Angaben, Nachweise) 

3.1 Folgende Unterlagen sind mit dem Angebot einzureichen: 

  siehe Formblatt 2160.FLB – Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen 

   

   

   

   

   

   

   
3.2 Folgende Unterlagen sind mit dem Angebot auf gesonderter Anlage zu den in der Anlage 2270-

Gewichtung der Zuschlagskriterien genannten bzw. angekreuzten Zuschlagskriterien vorzulegen: 
  siehe Formblatt 2160.FLB – Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen 

   

   

   

   

   

   

3.3 Nachforderung 
 Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden 
  nachgefordert. 
  nicht nachgefordert 
  teilweise nachgefordert, und zwar folgende Unterlagen: 
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3.4 Folgende Unterlagen sind auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen: 
  siehe Formblatt 2160.FLB – Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen 
   
   
   
   
   
   
  

4 Losweise Vergabe: 
  nein 
  ja, Angebote sind möglich für 
   alle Lose (alle Lose müssen angeboten werden) 
   eine maximale Anzahl an Losen: siehe Auftragsbekanntmachung oder Aufforderung zur Interes-

sensbestätigung 
   nur ein Los 

    
    
5 Mehrere Hauptangebote 
 Die Abgabe von mehr als einem Hauptangebot ist 
  zugelassen 

  Werden mehrere Hauptangebote abgegeben, muss jedes aus sich heraus zuschlagsfähig sein. § 13 
Absatz 1 Nummer 2 VOB/A gilt für jedes Hauptangebot. 

  nicht zugelassen. 
   
6 Nebenangebote  
 Nebenangebote sind nicht zugelassen; Nummer 4 der Teilnahmebedingungen EU gilt nicht. 
  
7 Angebotswertung: 
 Kriterien für die Wertung der Hauptangebote 
  Zuschlagskriterien gemäß 
   Formblatt 2270.FLB.H – Gewichtung der Zuschlagskriterien  
   Formblatt 2270.FLB.Brücke – Gewichtung der Zuschlagskriterien  
   
   
   
8 Zugelassene Angebotsabgabe 
 Elektronisch in Textform. 
 Bei elektronischer Angebotsübermittlung in Textform muss der Bieter zu erkennen sein. 

 
Das Angebot ist zusammen mit den Anlagen bis zum Ablauf der Angebotsfrist über die Vergabeplattform 
der Vergabestelle zu übermitteln. 
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9 Behörde, an die sich der Bewerber oder Bieter zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen die 
Vergabebestimmungen wenden kann: 

 Vergabekammer (§156 GWB, § 21 EU VOB/A): 
  
  
10  Gremiumsvorbehalt 

  Die Zuschlagserteilung erfolgt vorbehaltlich einer erneuten positiven Behandlung im Haushaltsaus-
schuss des Bayerischen Landtages. 

   
  Erörterung der Planungslösungen 
  Unabhängig von dem Vorbehalt, den Zuschlag auf das Erstangebot zu erteilen, wird vorsorglich darauf 

hingewiesen, dass die Planungslösungen aus dem Angebot mit hoher Wahrscheinlichkeit mit den 
Bietern erörtert und ggf. verhandelt werden. Die Bieterseite sollte sich hierzu eine Woche nach 
Öffnung der Angebote einen Terminkorridor freihalten. 
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 9002.StB Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen Stand  
    
    
    
    
    
    
    

    
C) die, soweit erforderlich, ausgefüllt mit dem Angebot einzureichen sind  

 213.StB Angebotsschreiben  
  Teile der Leistungsbeschreibung: Leistungsverzeichnis / Leistungsprogramm  
 124 Eigenerklärung zur Eignung   
 127 Erklärung Bezug Russland  
 221/222 Angaben zur Preisermittlung entsprechend Formblatt 221 oder 222  
 234 Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft  
 235 Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen  
 248 Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten  
 2481 Erklärung zur Lieferung und Verwendung von gebietseigenen Pflanzen  
 2491 Erklärung zur Vermeidung des Erwerbs von Produkten aus ausbeuterischer Kinderarbeit 
  Vertragsformular für Instandhaltung:   
 2292.StB Erklärung zu Fahrzeug-Rückhaltesystemen  
    
    
    
    

    
D) die ausgefüllt auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle einzureichen sind:  

 223 Aufgliederung der Einheitspreise entsprechend Formblatt 223  
 236 Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen  
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Es ist beabsichtigt, die in beiliegender Leistungsbeschreibung bezeichneten Bauleistungen zu ver-
geben im Namen und für Rechnung 

  
  
  
  
2 Kommunikation 
 Die Kommunikation erfolgt 
  elektronisch über die Vergabeplattform 
  auf andere Weise (schriftlich/Textform) 

 
 in Kombination: bis zur Angebots(er)öffnung elektronisch über die Vergabeplattform; danach schrift-

lich oder in Textform  
  Stelle  
  Straße    
  PLZ/Ort    
  E-Mail  Fax  
  
3 Unterlagen (Erklärungen, Angaben, Nachweise) 
3.1 Folgende Unterlagen sind mit dem Angebot einzureichen: 

  siehe Formblatt 216 – Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen 

   

   

   
3.2 Folgende Unterlagen sind mit dem Angebot auf gesonderter Anlage zu den in der Anlage 227-Ge-

wichtung der Zuschlagskriterien genannten bzw. angekreuzten Zuschlagskriterien vorzulegen: 
  siehe Formblatt 216 – Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen 

   

   

   

3.3 Nachforderung 
 Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden 
  nachgefordert. 
  teilweise nachgefordert, und zwar folgende Unterlagen: 

 
 
 
 
 

  nicht nachgefordert 
3.4 Folgende Unterlagen sind auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen: 
  siehe Formblatt 216 – Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen 
   
   
   
  

4 Losweise Vergabe: 
  nein 
  ja, Angebote sind möglich für 
   alle Lose (alle Lose müssen angeboten werden) 
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   eine maximale Anzahl an Losen: siehe Auftragsbekanntmachung oder Aufforderung zur Interes-
sensbestätigung 

   nur ein Los 

    
 Bei zugelassener Angebotsabgabe für mehr als ein Los: 
  Beschränkung der Zahl der Lose, für die ein Bieter den Zuschlag erhalten kann. 
  Höchstzahl: siehe Auftragsbekanntmachung bzw. Aufforderung zur Interessensbestätigung. 

  Bedingungen zur Ermittlung derjenigen Lose, für die ein Bieter den Zuschlag erhält, falls sein Angebot 
in mehr Losen das wirtschaftlichste ist als der angegebenen Höchstzahl an Losen: 

   
   
   
   
   
5 Mehrere Hauptangebote 
 Die Abgabe von mehr als einem Hauptangebot ist 
  zugelassen 

  Werden mehrere Hauptangebote abgegeben, muss jedes aus sich heraus zuschlagsfähig sein. § 13 
Absatz 1 Nummer 2 VOB/A gilt für jedes Hauptangebot. 

  nicht zugelassen. 
   
6 Nebenangebote  

6.1  Nebenangebote sind nicht zugelassen; Nummer 4 der Teilnahmebedingungen EU gilt nicht. 
6.2  Nebenangebote sind zugelassen (siehe auch Nummer 4 der Teilnahmebedingungen EU) - ausge-

nommen Nebenangebote, die ausschließlich Preisnachlässe mit Bedingungen beinhalten - 

   für die gesamte Leistung 
   nur für nachfolgend genannte Bereiche: 
    
    
    
    
   mit Ausnahme nachfolgend genannter Bereiche: 
    
    
    
    
   unter folgenden weiteren Bedingungen: 
    nur in Verbindung mit einem Hauptangebot 
    Nebenangebote mit Pauschalierungen für Leistungen im Erdbau sind nicht zugelassen 
    Nebenangebote zur Verkürzung der Einzelfristen für Verkehrsbeschränkung sind zugelas-

sen. Diese müssen folgende Angaben und Unterlagen enthalten: 
- Anzahl der Kalendertage der Verkürzung, 
- Kosten für die Verkürzung gesondert für:  

o Mehr-/Minderkosten für jede Leistungsposition, 
o ggf. gesonderte OZ (Positionen) für durch die Verkürzung erforderlich werdende 

Leistungen, z. B. zusätzliche Baustelleneinrichtungen und Baustellensicherung, etc. 
- Verbindlicher Bauablaufplan mit allen wichtigen terminlichen Einzelheiten der beschleu-

nigten Baudurchführung, 
- Erläuterungen zur Sicherstellung der angebotenen verkürzten Fristen,  
- Erläuterungen zur Sicherstellung der Qualität, 
- Erläuterungen zum gewählten Bauverfahren, Art und Anzahl der vorgesehenen Bauge-

räte, Personaleinsatz. 
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 Zusätzlich zu Nr. 4 der Teilnahmebedingungen EU gilt: 
 
 

   
    
    
    

 
Nebenangebote müssen die Mindestanforderungen der Baubeschreibung Abschnitt 1.5 und die Vorgaben 
in den einschlägigen Regelwerken gemäß beigefügtem Formblatt 2260.StB - Mindestanforderungen Ne-
benangebote erfüllen. 

   
7 Angebotswertung: 
 Kriterien für die Wertung der Haupt- und ggf. Nebenangebote  
  Zuschlagskriterium Preis 

  

Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt.  
Die Wertungssummen werden wird ermittelt aus den nachgerechneten Angebotssummen, insbeson-
dere unter Berücksichtigung preislich günstigerer Grund- oder Wahlpositionen, des evtl. Erstattungs-
betrages aus der Lohngleitklausel, ggf. monetarisierter Zuschlagskriterien sowie eines eventuellen 
Nachlasses ohne Bedingungen. 

   
  Mehrere Zuschlagskriterien gemäß Formblatt 227.StB – Gewichtung der Zuschlagskriterien  
  
8 Zugelassene Angebotsabgabe 
  Elektronisch  
   in Textform  
   mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel 
   mit qualifizierter/m Signatur/Siegel 

 Bei elektronischer Angebotsübermittlung in Textform muss der Bieter zu erkennen sein; falls vorgegeben, 
ist das Angebot mit der geforderten Signatur/dem geforderten Siegel zu versehen. 

 
Das Angebot ist zusammen mit den Anlagen bis zum Ablauf der Angebotsfrist über die Vergabeplattform 
der Vergabestelle zu übermitteln. 
 

  Schriftlich  

 Das beigefügte Angebotsschreiben ist zu unterzeichnen und zusammen mit den Anlagen in verschlossenem 
Umschlag bis zum Ablauf der Angebotsfrist an folgende Anschrift zu senden oder dort abzugeben: 

  siehe Briefkopf 
  Stelle:  
   
   
   
 Der Umschlag ist außen mit Namen (Firma) und Anschrift des Bieters und der Angabe „Angebot für …" 
 Maßnahmennummer: Baumaßnahme:  
   
 Vergabenummer: Leistung: 
   
 zu versehen, ggf. unter Verwendung eines bereit gestellten Kennzettels. 
  

9 Behörde, an die sich interessierte Unternehmen oder Bieter zur Nachprüfung behaupteter Ver-
stöße gegen die Vergabebestimmungen wenden kann: 

 Vergabekammer (§156 GWB, § 21 EU VOB/A):  
  

10  
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 9002.StB Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen Stand  
    
    
    
    
    
    
    

    
C) die, soweit erforderlich, ausgefüllt mit dem Angebot einzureichen sind  

 213.StB Angebotsschreiben  
  Teile der Leistungsbeschreibung: Leistungsverzeichnis / Leistungsprogramm  
 124 Eigenerklärung zur Eignung   
 127 Erklärung Bezug Russland  
 221/222 Angaben zur Preisermittlung entsprechend Formblatt 221 oder 222  
 234 Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft  
 235 Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen  
 248 Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten  
 2481 Erklärung zur Lieferung und Verwendung von gebietseigenen Pflanzen  
  Vertragsformular für Instandhaltung:   
 2292.StB Erklärung zu Fahrzeug-Rückhaltesystemen  
    
    
    
    

    
D) die ausgefüllt auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle einzureichen sind:  

 223 Aufgliederung der Einheitspreise entsprechend Formblatt 223  
 236 Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen  
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1 
 

Es ist beabsichtigt, die in beiliegender Leistungsbeschreibung bezeichneten Bauleistungen zu ver-
geben im Namen und für Rechnung 

  
  
  

 
 

Es ist beabsichtigt, die in beigefügtem Vertragsformular bezeichneten Instandhaltungsleistungen zu 
vergeben im Namen und für Rechnung 

  
  
  
2 Kommunikation 
 Die Kommunikation erfolgt 
  elektronisch über die Vergabeplattform 
  auf andere Weise (schriftlich/Textform) 

 
 in Kombination: bis zur Angebots(er)öffnung elektronisch über die Vergabeplattform; danach schrift-

lich oder in Textform  
  Stelle  
  Straße    
  PLZ/Ort    
  E-Mail  Fax  
  
3 Unterlagen (Erklärungen, Angaben, Nachweise) 
3.1 Folgende Unterlagen sind mit dem Angebot einzureichen: 

  siehe Formblatt 216 – Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen 

   

   

   
3.2 Folgende Unterlagen sind mit dem Angebot auf gesonderter Anlage zu den in der Anlage 227-Ge-

wichtung der Zuschlagskriterien genannten bzw. angekreuzten Zuschlagskriterien vorzulegen: 
  siehe Formblatt 216 – Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen 

   

   

   

3.3 Nachforderung 
 Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden 
  nachgefordert. 
  teilweise nachgefordert, und zwar folgende Unterlagen: 

 
 
 
 
 

  nicht nachgefordert 
3.4 Folgende Unterlagen sind auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen: 
  siehe Formblatt 216 – Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen 
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4 Losweise Vergabe: 
  nein 
  ja, Angebote sind möglich für 
   alle Lose (alle Lose müssen angeboten werden) 
   eine maximale Anzahl an Losen: siehe Auftragsbekanntmachung oder Aufforderung zur Interes-

sensbestätigung 
   nur ein Los 

    
 Bei zugelassener Angebotsabgabe für mehr als ein Los: 
  Beschränkung der Zahl der Lose, für die ein Bieter den Zuschlag erhalten kann. 
  Höchstzahl: siehe Auftragsbekanntmachung bzw. Aufforderung zur Interessensbestätigung. 

  Bedingungen zur Ermittlung derjenigen Lose, für die ein Bieter den Zuschlag erhält, falls sein Angebot 
in mehr Losen das wirtschaftlichste ist als der angegebenen Höchstzahl an Losen: 

   
   
   
   
   
5 Mehrere Hauptangebote 
 Die Abgabe von mehr als einem Hauptangebot ist 
  zugelassen 

  Werden mehrere Hauptangebote abgegeben, muss jedes aus sich heraus zuschlagsfähig sein. § 13 
Absatz 1 Nummer 2 VOB/A gilt für jedes Hauptangebot. 

  nicht zugelassen. 
   
6 Nebenangebote  

6.1  Nebenangebote sind nicht zugelassen; Nummer 4 der Teilnahmebedingungen EU gilt nicht. 
6.2  Nebenangebote sind zugelassen (siehe auch Nummer 4 der Teilnahmebedingungen EU) - ausge-

nommen Nebenangebote, die ausschließlich Preisnachlässe mit Bedingungen beinhalten - 

   für die gesamte Leistung 
   nur für nachfolgend genannte Bereiche: 
    
    
    
    
   mit Ausnahme nachfolgend genannter Bereiche: 
    
    
    
    
   unter folgenden weiteren Bedingungen: 
    nur in Verbindung mit einem Hauptangebot 
    Nebenangebote mit Pauschalierungen für Leistungen im Erdbau sind nicht zugelassen 
    Nebenangebote zur Verkürzung der Einzelfristen für Verkehrsbeschränkung sind zugelas-

sen. Diese müssen folgende Angaben und Unterlagen enthalten: 
- Anzahl der Kalendertage der Verkürzung, 
- Kosten für die Verkürzung gesondert für:  

o Mehr-/Minderkosten für jede Leistungsposition, 
o ggf. gesonderte OZ (Positionen) für durch die Verkürzung erforderlich werdende 

Leistungen, z. B. zusätzliche Baustelleneinrichtungen und Baustellensicherung, etc. 
- Verbindlicher Bauablaufplan mit allen wichtigen terminlichen Einzelheiten der beschleu-

nigten Baudurchführung, 
- Erläuterungen zur Sicherstellung der angebotenen verkürzten Fristen,  
- Erläuterungen zur Sicherstellung der Qualität, 
- Erläuterungen zum gewählten Bauverfahren, Art und Anzahl der vorgesehenen Bauge-

räte, Personaleinsatz. 
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 Zusätzlich zu Nr. 4 der Teilnahmebedingungen EU gilt: 
 
 

   
    
    
    

 
Nebenangebote müssen die Mindestanforderungen der Baubeschreibung Abschnitt 1.5 und die Vorgaben 
in den einschlägigen Regelwerken gemäß beigefügtem Formblatt 2260.StB - Mindestanforderungen Ne-
benangebote erfüllen. 

   
7 Angebotswertung: 
 Kriterien für die Wertung der Haupt- und ggf. Nebenangebote  
  Zuschlagskriterium Preis 

  

Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt.  
Die Wertungssummen werden wird ermittelt aus den nachgerechneten Angebotssummen, insbeson-
dere unter Berücksichtigung preislich günstigerer Grund- oder Wahlpositionen, des evtl. Erstattungs-
betrages aus der Lohngleitklausel, ggf. monetarisierter Zuschlagskriterien sowie eines eventuellen 
Nachlasses ohne Bedingungen. 

   
  Mehrere Zuschlagskriterien gemäß Formblatt 227.StB – Gewichtung der Zuschlagskriterien  
  

 
Werkstätten für Behinderte wird bei der Berechnung der Wertungssumme ein Bonus von 15 Prozent ein-
geräumt. Ist ein Angebot, das von einer Werkstatt für Behinderte abgegeben wurde, ebenso wirtschaftlich 
wie ein anderes Angebot, so wird der Zuschlag auf das Angebot der Werkstatt für Behinderte erteilt.  
Der Nachweis der Eigenschaft als Werkstätte für Behinderte ist mit dem Angebot zu führen. 

  
8 Zugelassene Angebotsabgabe 
  Elektronisch  
   in Textform  
   mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel 
   mit qualifizierter/m Signatur/Siegel 

 Bei elektronischer Angebotsübermittlung in Textform muss der Bieter zu erkennen sein; falls vorgegeben, 
ist das Angebot mit der geforderten Signatur/dem geforderten Siegel zu versehen. 

 
Das Angebot ist zusammen mit den Anlagen bis zum Ablauf der Angebotsfrist über die Vergabeplattform 
der Vergabestelle zu übermitteln. 
 

  Schriftlich  

 Das beigefügte Angebotsschreiben ist zu unterzeichnen und zusammen mit den Anlagen in verschlossenem 
Umschlag bis zum Ablauf der Angebotsfrist an folgende Anschrift zu senden oder dort abzugeben: 

  siehe Briefkopf 
  Stelle:  
   
   
   
 Der Umschlag ist außen mit Namen (Firma) und Anschrift des Bieters und der Angabe „Angebot für …" 
 Maßnahmennummer: Baumaßnahme:  
   
 Vergabenummer: Leistung: 
   
 zu versehen, ggf. unter Verwendung eines bereit gestellten Kennzettels. 
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9 Behörde, an die sich interessierte Unternehmen oder Bieter zur Nachprüfung behaupteter Ver-
stöße gegen die Vergabebestimmungen wenden kann: 

 Vergabekammer (§156 GWB, § 21 EU VOB/A):  

  

10  
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Teilnahmebedingungen für die Vergabe von Bauleistungen 
Einheitliche Fassung  
 
 
Hinweis: 
Das Vergabeverfahren erfolgt nach der "Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen", Teil A "Allgemeine Bestimmungen für die 
Vergabe von Bauleistungen" (VOB/A, Abschnitt 1). 

1 Mitteilung von Unklarheiten in den Vergabeunterlagen 
Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Unternehmens Unklarheiten, Unvollständig-
keiten oder Fehler, so hat es unverzüglich die Vergabestelle vor Angebotsabgabe in Textform darauf 
hinzuweisen. 

2 Unzulässige Wettbewerbsbeschränkungen 
Angebote von Bietern, die sich im Zusammenhang mit diesem Vergabeverfahren an einer un-
zulässigen Wettbewerbsbeschränkung beteiligen, werden ausgeschlossen. 
Zur Bekämpfung von Wettbewerbsbeschränkungen hat der Bieter auf Verlangen Auskünfte darüber 
zu geben, ob und auf welche Art er wirtschaftlich und rechtlich mit Unternehmen verbunden ist.  

3 Angebot 
3.1 Das Angebot ist in deutscher Sprache abzufassen.  

3.2 Für das Angebot sind die von der Vergabestelle vorgegebenen Vordrucke zu verwenden. Das An-
gebot ist bis zu dem von der Vergabestelle angegebenen Ablauf der Angebotsfrist einzureichen. Ein 
nicht form- und fristgerecht eingereichtes Angebot wird ausgeschlossen.  

3.3 Eine selbstgefertigte Kopie oder Kurzfassung des Leistungsverzeichnisses ist zulässig.  
Die von der Vergabestelle vorgegebene Langfassung des Leistungsverzeichnisses ist allein verbind-
lich. 

3.4 Unterlagen, die von der Vergabestelle nach Angebotsabgabe verlangt werden, sind zu dem von der 
Vergabestelle bestimmten Zeitpunkt einzureichen.  

3.5 Alle Eintragungen müssen dokumentenecht sein. 

3.6 Ein Bieter, der in seinem Angebot die von ihm tatsächlich für einzelne Leistungspositionen geforder-
ten Einheitspreise auf verschiedene Einheitspreise anderer Leistungspositionen verteilt, benennt 
nicht die von ihm geforderten Preise. Deshalb werden Angebote, bei denen der Bieter die Einheits-
preise einzelner Leistungspositionen in „Mischkalkulation“ auf andere Leistungspositionen umlegt, 
von der Wertung ausgeschlossen. 

3.7 Alle Preise sind in Euro mit höchstens drei Nachkommastellen anzugeben. 

Die Preise (Einheitspreise, Pauschalpreise, Verrechnungssätze usw.) sind ohne Umsatzsteuer an-
zugeben. Der Umsatzsteuerbetrag ist unter Zugrundelegung des geltenden Steuersatzes am 
Schluss des Angebotes hinzuzufügen.  
Es werden nur Preisnachlässe gewertet, die  
- ohne Bedingungen als Vomhundertsatz auf die Abrechnungssumme gewährt werden und  
- an der im Angebotsschreiben bezeichneten Stelle aufgeführt sind.  
Nicht zu wertende Preisnachlässe bleiben Inhalt des Angebotes und werden im Fall der Auftrags-
erteilung Vertragsinhalt.  

4 Nebenangebote 
4.1 Nebenangebote müssen die geforderten Mindestanforderungen erfüllen. Im Übrigen müssen sie im 

Vergleich zur Leistungsbeschreibung qualitativ und quantitativ gleichwertig sein. Die Erfüllung der 
Mindestanforderungen bzw. die Gleichwertigkeit ist mit Angebotsabgabe nachzuweisen. 

4.2 Der Bieter hat die in Nebenangeboten enthaltenen Leistungen eindeutig und erschöpfend zu be-
schreiben; die Gliederung des Leistungsverzeichnisses ist, soweit möglich, beizubehalten. 

Nebenangebote müssen alle Leistungen umfassen, die zu einer einwandfreien Ausführung der Bau-
leistung erforderlich sind. 
Soweit der Bieter eine Leistung anbietet, deren Ausführung nicht in Allgemeinen Technischen Ver-
tragsbedingungen oder in den Vergabeunterlagen geregelt ist, hat er im Angebot entsprechende 
Angaben über Ausführung und Beschaffenheit dieser Leistung zu machen. 
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4.3 Nebenangebote sind, soweit sie Teilleistungen (Positionen) des Leistungsverzeichnisses beeinflus-
sen (ändern, ersetzen, entfallen lassen, zusätzlich erfordern), nach Mengenansätzen und Einzel-
preisen aufzugliedern (auch bei Vergütung durch Pauschalsumme). 

4.4 Nebenangebote, die den Nummern 4.1 bis 4.3 nicht entsprechen, werden von der Wertung ausge-
schlossen. 

5 Bietergemeinschaften 
5.1 Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklärung aller Mitglieder in Textform abzuge-

ben, 
- in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklärt ist, 
- in der alle Mitglieder aufgeführt sind und der für die Durchführung des Vertrags bevollmächtigte 

Vertreter bezeichnet ist, 
- dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich 

vertritt, 
- dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften. 
Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten 
oder qualifiziert signierte / mit Siegel versehene Erklärung abzugeben. 

5.2 Sofern nicht öffentlich ausgeschrieben wird, werden Angebote von Bietergemeinschaften, die sich 
erst nach der Aufforderung zur Angebotsabgabe aus aufgeforderten Unternehmern gebildet haben, 
nicht zugelassen.  

6 Nachunternehmen 
Beabsichtigt der Bieter Teile der Leistung von Nachunternehmen ausführen zu lassen, muss er in 
seinem Angebot Art und Umfang der durch Nachunternehmen auszuführenden Leistungen angeben 
und auf Verlangen die vorgesehenen Nachunternehmen benennen. 

7 Eignung 
7.1 Öffentliche Ausschreibung 

Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des 
Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) und ggf. er-
gänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bei Einsatz von Nachunternehmen ist 
auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung 
für die Präqualifikation erfüllen, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. 
Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Ange-
bot die ausgefüllte „Eigenerklärung zur Eignung“ vorzulegen, ggf. ergänzt durch geforderte auftrags-
spezifische Einzelnachweise. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen 
die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische 
Einzelnachweise. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter 
der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikati-
onsverzeichnis) geführt werden ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.  
Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der benannten Nach-
unternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der „Eigenerklärung zur Eignung“ 
genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deut-
scher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.  

7.2 Beschränkte Ausschreibungen / Freihändige Vergaben 
Ist der Einsatz von Nachunternehmen vorgesehen, müssen präqualifizierte Unternehmen der en-
geren Wahl auf gesondertes Verlangen nachweisen, dass die von ihnen vorgesehenen Nachunter-
nehmen präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifizierung erfüllen, ggf. ergänzt 
durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. 
Gelangt das Angebot nicht präqualifizierter Unternehmen in die engere Wahl, sind auf gesonder-
tes Verlangen die in der „Eigenerklärung zur Eignung“ genannten Bescheinigungen zuständiger 
Stellen vorzulegen. Ist der Einsatz von Nachunternehmen vorgesehen, müssen die Eigenerklärun-
gen und Bescheinigungen auch für die benannten Nachunternehmen vorgelegt bzw. die Nummern 
angegeben werden, unter denen die benannten Nachunternehmen in der Liste des Vereins für die 
Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden, ggf. er-
gänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bescheinigungen, die nicht in deut-
scher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.Die Ver-
pflichtung zur Vorlage von Eigenerklärungen und Bescheinigungen entfällt, soweit die Eignung (Bie-
ter und benannte Nachunternehmer) bereits im Teilnahmewettbewerb nachgewiesen ist. 



2120.StB 
(Ergänzung Teilnahmebedingungen) 

 

© VHB Bayern  – Stand 2019 1 von 1 
 

Ergänzung der Teilnahmebedingungen für den Straßen- und Brückenbau (Mai 2019) 
(Aufgestellt vom BMVI, Abteilung StB, und den Straßenbauverwaltungen der Länder) 
 
 

zu 3 Angebot 
 3.8 Hauptangebote mit negativen Einheitspreisen werden von der Wertung ausgeschlossen. Dies gilt 

nicht, soweit negative Einheitspreise ausdrücklich für bestimmte OZ (Positionen) in der Leistungs-
beschreibung zugelassen sind. 
 
Nebenangebote mit negativen Einheitspreisen werden nur gewertet, wenn die OZ (Position) mit 
negativem Einheitspreis als Pauschale angeboten wird oder für die OZ des Hauptangebotes negati-
ve Einheitspreise zugelassen sind. 
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Teilnahmebedingungen für die Vergabe von Bauleistungen 
Einheitliche Fassung  
 
Hinweis: 
Das Vergabeverfahren erfolgt nach der "Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen", Teil A, Abschnitt 2 
"Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von Bauleistungen" (EU-VOB/A). 

1 Mitteilung von Unklarheiten in den Vergabeunterlagen 
Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Unternehmens Unklarheiten, Unvollständigkei-
ten oder Fehler, so hat es unverzüglich die Vergabestelle vor Angebotsabgabe in Textform darauf 
hinzuweisen. 

2 Unzulässige Wettbewerbsbeschränkungen 
Angebote von Bietern, die sich im Zusammenhang mit diesem Vergabeverfahren an einer unzulässi-
gen Wettbewerbsbeschränkung beteiligen, werden ausgeschlossen. 
Zur Bekämpfung von Wettbewerbsbeschränkungen hat der Bieter auf Verlangen Auskünfte darüber 
zu geben, ob und auf welche Art er wirtschaftlich und rechtlich mit Unternehmen verbunden ist.  

3 Angebot 
3.1 Das Angebot ist in deutscher Sprache abzufassen. 

3.2 Für das Angebot sind die von der Vergabestelle vorgegebenen Vordrucke zu verwenden. Das Ange-
bot ist bis zu dem von der Vergabestelle angegebenen Ablauf der Angebotsfrist einzureichen. Ein 
nicht form- und fristgerecht eingereichtes Angebot wird ausgeschlossen. 

3.3 Eine selbstgefertigte Abschrift oder Kurzfassung des Leistungsverzeichnisses ist zulässig.  
Die von der Vergabestelle vorgegebene Langfassung des Leistungsverzeichnisses ist allein verbind-
lich. 

3.4 Unterlagen, die von der Vergabestelle nach Angebotsabgabe verlangt werden, sind zu dem von der 
Vergabestelle bestimmten Zeitpunkt einzureichen.  

3.5 Alle Eintragungen müssen dokumentenecht sein. 

3.6 Ein Bieter, der in seinem Angebot die von ihm tatsächlich für einzelne Leistungspositionen geforder-
ten Einheitspreise auf verschiedene Einheitspreise anderer Leistungspositionen verteilt, benennt nicht 
die von ihm geforderten Preise. Deshalb werden Angebote, bei denen der Bieter die Einheitspreise 
einzelner Leistungspositionen in „Mischkalkulation“ auf andere Leistungspositionen umlegt, von der 
Wertung ausgeschlossen. 

3.7 Alle Preise sind in Euro mit höchstens drei Nachkommastellen anzugeben. 

Die Preise (Einheitspreise, Pauschalpreise, Verrechnungssätze usw.) sind ohne Umsatzsteuer anzu-
geben. Der Umsatzsteuerbetrag ist unter Zugrundelegung des geltenden Steuersatzes am Schluss 
des Angebotes hinzuzufügen. 
Es werden nur Preisnachlässe gewertet, die  
- ohne Bedingungen als Vomhundertsatz auf die Abrechnungssumme gewährt werden 

und  
- an der im Angebotsschreiben bezeichneten Stelle aufgeführt sind.  
Nicht zu wertende Preisnachlässe bleiben Inhalt des Angebotes und werden im Fall der Auftragser-
teilung Vertragsinhalt. 

4 Nebenangebote 
4.1 Nebenangebote müssen die geforderten Mindestanforderungen erfüllen; dies ist mit Angebotsabgabe 

nachzuweisen. 

4.2 Der Bieter hat die in Nebenangeboten enthaltenen Leistungen eindeutig und erschöpfend zu be-
schreiben; die Gliederung des Leistungsverzeichnisses ist, soweit möglich, beizubehalten. 

Nebenangebote müssen alle Leistungen umfassen, die zu einer einwandfreien Ausführung der Bau-
leistung erforderlich sind.  
Soweit der Bieter eine Leistung anbietet, deren Ausführung nicht in Allgemeinen Technischen Ver-
tragsbedingungen oder in den Vergabeunterlagen geregelt ist, hat er im Angebot entsprechende An-
gaben über Ausführung und Beschaffenheit dieser Leistung zu machen. 

4.3 Nebenangebote sind, soweit sie Teilleistungen (Positionen) des Leistungsverzeichnisses beeinflussen 
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gungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Spra-
che beizufügen. 
 

 
7.2 Nichtoffene Verfahren, Verhandlungsverfahren 

Ist der Einsatz von anderen Unternehmen vorgesehen, müssen präqualifizierte Unternehmen der 
engeren Wahl auf gesondertes Verlangen nachweisen, dass die von ihnen vorgesehenen anderen 
Unternehmen präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifizierung erfüllen, ggf. er-
gänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.  
Gelangt das Angebot nicht präqualifizierter Unternehmen in die engere Wahl, sind auf gesonder-
tes Verlangen die in der „Eigenerklärung zur Eignung“ bzw. der EEE genannten Bescheinigungen 
zuständiger Stellen vorzulegen. Ist der Einsatz von anderen Unternehmen vorgesehen, müssen die 
Eigenerklärungen und Bescheinigungen auch für die benannten anderen Unternehmen vorgelegt 
bzw. die Nummern angegeben werden, unter denen die benannten anderen Unternehmen in der 
Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) 
geführt werden, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bescheinigun-
gen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache 
beizufügen.  
Die Verpflichtung zur Vorlage von Eigenerklärungen und Bescheinigungen entfällt, soweit die Eig-
nung (Bieter und benannte andere Unternehmen) bereits im Teilnahmewettbewerb nachgewiesen 
ist. 
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Ergänzung der EU-Teilnahmebedingungen für den Straßen- und Brückenbau (Mai 2019) 
 

zu 3 Angebot 
 3.8 Hauptangebote mit negativen Einheitspreisen werden von der Wertung ausgeschlossen. Dies gilt 

nicht, soweit negative Einheitspreise ausdrücklich für bestimmte OZ (Positionen) in der Leistungs-
beschreibung zugelassen sind.  
 
Nebenangebote mit negativen Einheitspreisen werden nur gewertet, wenn die OZ (Position) mit 
negativem Einheitspreis als Pauschale angeboten wird oder für die OZ des Hauptangebotes nega-
tive Einheitspreise zugelassen sind. 
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Teilnahmebedingungen für die Vergabe von Bauleistungen 
Einheitliche Fassung  
 
Das Vergabeverfahren erfolgt nach der "Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen", Teil A "Allgemeine Bestimmungen für die 
Vergabe von Bauleistungen" (VOB/A, Abschnitt 3). 

1 Mitteilung von Unklarheiten in den Vergabeunterlagen 
Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Unternehmens Unklarheiten, Unvollständig-
keiten oder Fehler, so hat es unverzüglich die Vergabestelle vor Angebotsabgabe in Textform darauf 
hinzuweisen. 

2 Unzulässige Wettbewerbsbeschränkungen 
Angebote von Bietern, die sich im Zusammenhang mit diesem Vergabeverfahren an einer unzulässi-
gen Wettbewerbsbeschränkung beteiligen, werden ausgeschlossen. 
Zur Bekämpfung von Wettbewerbsbeschränkungen hat der Bieter auf Verlangen Auskünfte darüber 
zu geben, ob und auf welche Art er wirtschaftlich und rechtlich mit Unternehmen verbunden ist.  

3 Angebot 
3.1 Das Angebot ist in deutscher Sprache abzufassen. 

3.2 Für das Angebot sind die von der Vergabestelle vorgegebenen Vordrucke zu verwenden. Das An-
gebot ist bis zu dem von der Vergabestelle angegebenen Ablauf der Angebotsfrist einzureichen. Ein 
nicht form- oder fristgerecht eingereichtes Angebot wird ausgeschlossen. 

3.3 Eine selbstgefertigte Abschrift oder Kurzfassung des Leistungsverzeichnisses ist zulässig.  

Die von der Vergabestelle vorgegebene Langfassung des Leistungsverzeichnisses ist allein verbind-
lich. 

3.4 Unterlagen, die von der Vergabestelle nach Angebotsabgabe verlangt werden, sind zu dem von der 
Vergabestelle bestimmten Zeitpunkt einzureichen.  

3.5 Alle Eintragungen müssen dokumentenecht sein. 

3.6 Ein Bieter, der in seinem Angebot die von ihm tatsächlich für einzelne Leistungspositionen geforder-
ten Einheitspreise auf verschiedene Einheitspreise anderer Leistungspositionen verteilt, benennt 
nicht die von ihm geforderten Preise. Deshalb werden Angebote, bei denen der Bieter die Einheits-
preise einzelner Leistungspositionen in „Mischkalkulationen“ auf andere Leistungspositionen umlegt, 
grundsätzlich von der Wertung ausgeschlossen. 

3.7 Alle Preise sind in Euro mit höchstens drei Nachkommastellen anzugeben. 

Die Preise (Einheitspreise, Pauschalpreise, Verrechnungssätze usw.) sind ohne Umsatzsteuer an-
zugeben. Der Umsatzsteuerbetrag ist unter Zugrundelegung des geltenden Steuersatzes am 
Schluss des Angebotes hinzuzufügen. 
Es werden nur Preisnachlässe gewertet, die  
- ohne Bedingungen als Vomhundertsatz auf die Abrechnungssumme gewährt werden 

und  
- an der im Angebotsschreiben bezeichneten Stelle aufgeführt sind.  
Nicht zu wertende Preisnachlässe bleiben Inhalt des Angebotes und werden im Fall der Auftragser-
teilung Vertragsinhalt. 

4 Nebenangebote 
4.1 Nebenangebote müssen die geforderten Mindestanforderungen erfüllen; dies ist mit Angebotsabga-

be nachzuweisen. 

4.2 Der Bieter hat die in Nebenangeboten enthaltenen Leistungen eindeutig und erschöpfend zu be-
schreiben; die Gliederung des Leistungsverzeichnisses ist, soweit möglich, beizubehalten. 

Nebenangebote müssen alle Leistungen umfassen, die zu einer einwandfreien Ausführung der Bau-
leistung erforderlich sind.  
Soweit der Bieter eine Leistung anbietet, deren Ausführung nicht in Allgemeinen Technischen Ver-
tragsbedingungen oder in den Vergabeunterlagen geregelt ist, hat er im Angebot entsprechende 
Angaben über Ausführung und Beschaffenheit dieser Leistung zu machen. 
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4.3 Nebenangebote sind, soweit sie Teilleistungen (Positionen) des Leistungsverzeichnisses beein-
flussen (ändern, ersetzen, entfallen lassen, zusätzlich erfordern), nach Mengenansätzen und Ein-
zelpreisen aufzugliedern (auch bei Vergütung durch Pauschalsumme). 

4.4 Nebenangebote, die den Nummern 4.1 bis 4.3 nicht entsprechen, werden von der Wertung ausge-
schlossen. 

5 Bietergemeinschaften 
5.1 Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklärung aller Mitgliedern in Textform abzuge-

ben, 

- in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklärt ist, 
- in der alle Mitglieder aufgeführt sind und der für die Durchführung des Vertrags bevollmächtigte 

Vertreter bezeichnet ist, 
- dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich 

vertritt,  
- dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften. 
Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten 
oder qualifizierte signierte/mit Siegel versehene Erklärung abzugeben. 

5.2 Angebote von Bietergemeinschaften, die sich erst nach der Aufforderung zur Angebotsabgabe aus 
aufgeforderten Unternehmern gebildet haben, werden nicht zugelassen. 

6 Kapazitäten anderer Unternehmen 
Beabsichtigt der Bieter, sich bei der Erfüllung eines Auftrages der Fähigkeiten anderer Unternehmen 
zu bedienen, muss er die hierfür vorgesehenen Leistung/Kapazitäten in seinem Angebot benennen. 
Zum Nachweis, dass ihm die erforderlichen Kapazitäten der anderen Unternehmen zur Verfügung 
stehen, hat er auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle zu dem von dieser bestimmten Zeit-
punkt diese Unternehmen zu benennen und entsprechende Verpflichtungserklärungen dieser Un-
ternehmen vorzulegen. 

7 Eignung 
Ist der Einsatz von anderen Unternehmen vorgesehen, müssen präqualifizierte Unternehmen der 
engeren Wahl auf gesondertes Verlangen nachweisen, dass die von ihnen vorgesehenen anderen 
Unternehmen präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifizierung erfüllen, ggf. er-
gänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. 
Gelangt das Angebot nicht präqualifizierter Unternehmen in die engere Wahl, sind auf gesonder-
tes Verlangen die in der „Eigenerklärung zur Eignung“ genannten Bescheinigungen zuständiger 
Stellen vorzulegen. Ist der Einsatz von anderen Unternehmen vorgesehen, müssen die Eigenerklä-
rungen und Bescheinigungen auch für die benannten anderen Unternehmen vorgelegt bzw. die 
Nummern angegeben werden, unter denen die benannten anderen Unternehmen in der Liste des 
Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt 
werden, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bescheinigungen, die 
nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufü-
gen. 
Die Verpflichtung zur Vorlage von Eigenerklärungen und Bescheinigungen entfällt, soweit die Eig-
nung (Bieter und benannte andere Unternehmen) bereits im Teilnahmewettbewerb nachgewiesen 
ist. 
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Anlagen1, die der Angebotserläuterung dienen, ohne Vertragsbestandteil zu werden 
 124 Eigenerklärung zur Eignung 
  Einheitliche Europäische Eigenerklärung 
 127 Erklärung Bezug Russland 
 221 oder 222 Angaben zur Preisermittlung 
   
   
   

  
1 Ich/Wir biete(n) die Ausführung der oben genannten Leistung zu den von mir/uns eingesetzten 

Preisen an. 
An mein/unser Angebot halte(n) ich/wir mich/uns bis zum Ablauf der Bindefrist gebunden.  

 
2 Die Angebotsendsumme des Hauptangebotes gemäß Leistungsbeschreibung beträgt einschl.  

Umsatzsteuer  
  Los 1    Euro 
  Los 2 Euro 
  Los 3 Euro 
  Los 4 Euro 
  Los 5 Euro 
  Los 6 Euro 
    
3 Anzahl der zum Angebt gehörenden Nebenangebote    
  Los 1 St. 
  Los 2 St. 
  Los 3 St. 
  Los 4 St. 
  Los 5 St. 
  Los 6 St. 
    
4 Preisnachlass ohne Bedingung auf die Abrechnungssumme für Haupt- und alle Nebenangebote 

sowie auf die Preise für angeordnete Leistungen, die auf Grundlage der Preisermittlung für die 
vertragliche Leistung zu bilden sind. 

  Los 1 % 
  Los 2 % 
  Los 3 % 
  Los 4 % 
  Los 5 % 
  Los 6 % 
    
5 Bestandteil meines/unseres Angebotes sind neben diesem Angebotsschreiben und seinen Anlagen: 

 
- Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B), Ausgabe 2016, 

 

- Unterlagen gem. Aufforderung zur Angebotsabgabe, Anlagen – Teil B 
  
6   Ich bin/Wir sind für die zu vergebende Bauleistung präqualifiziert und im Präqualifikations-

verzeichnis eingetragen unter der/den Nummer/n: 
   Name: PQ_Nummer:  
   Name: PQ_Nummer:  
   Name: PQ_Nummer:  
   Name: PQ_Nummer:  
   Name: PQ_Nummer:  
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2.3  Verwirkte Vertragsstrafen für den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter Einzel-
fristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist für die Vollendung der Leis-
tung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet. 

3 Zahlung (§ 16 VOB/B)  

 
Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist für die 
Schlusszahlung gemäß § 16 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B und den Eintritt  
des Verzuges gemäß § 16 Abs. 5 Nr. 3 VOB/B verlängert auf 

 
Tage 

4 Sicherheitsleistung für die Vertragserfüllung (§ 17 VOB/B) 

  Auf Sicherheit für die Vertragserfüllung wird verzichtet. 
  Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit 

für die Vertragserfüllung in Höhe von ____ Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, 
ohne Nachträge) zu leisten. 

5 Sicherheitsleistung für Mängelansprüche  

  Auf Sicherheit für die Mängelansprüche wird verzichtet. 

 
 Die Sicherheit für Mängelansprüche beträgt ____ Prozent der Summe der Abschlagszahlungen 

zum Zeitpunkt der Abnahme (vorläufige Abrechnungssumme). 

6 Bürgschaften 
Wird Sicherheit durch Bürgschaft geleistet, ist dafür das jeweils einschlägige Formblatt des Auftrag-
gebers zu verwenden, und zwar für 
- die Vertragserfüllung das Formblatt „Vertragserfüllungsbürgschaft“ 
- die Mängelansprüche das Formblatt „Mängelansprüchebürgschaft“ 
- vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen 

gem. § 16 Absatz 1 Nummer 1 Satz 3 VOB/B VOB/B das 
Formblatt 

„Abschlagszahlungs-/ Voraus-
zahlungsbürgschaft“ 

7 Technische Spezifikationen 
Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit denen 
europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Bewertungen, gemeinsame techni-
sche Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den aus-
drücklichen Zusatz: "oder gleichwertig", immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug ge-
nommen. 

8 Werbung 
Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulässig. 

9 Verwendung von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln 

 
 Die Verwendung von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln im Rahmen der Leistungs-

erbringung ist verboten. 

10 Neubeauftragung von Restleistungen nach vorzeitiger Vertragsbeendigung 
Überträgt der Auftraggeber nach vorzeitiger Vertragsbeendigung die zur Erreichung des Vertrags-
zwecks erforderlichen Leistungen ganz oder teilweise einem oder mehreren neuen Auftragnehmern, 
behält er sich vor, diese ohne Durchführung eines neuen Vergabeverfahrens zu beauftragen. Dies gilt, 
soweit die Vergütung des neuen Auftragnehmers unter Berücksichtigung aller Umstände nicht unan-
gemessen hoch ist. Der bisherige Auftragnehmer kann gegen geltend gemachte Mehrkosten nicht 
einwenden, dass kein Vergabeverfahren durchgeführt wurde. Dies gilt nicht, wenn die Vergütung unter 
Berücksichtigung aller Umstände unangemessen hoch ist. 

11 Weitere Besondere Vertragsbedingungen 
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2.3 Verwirkte Vertragsstrafen für den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter Ein-
zelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist für die Vollendung der 
Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet. 

3 Zahlung (§ 16 VOB/B)  

 
Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist für 
die Schlusszahlung gemäß § 16 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B und den Eintritt  
des Verzuges gemäß § 16 Abs. 5 Nr. 3 VOB/B verlängert auf 

 
Tage 

4 Sicherheitsleistung für die Vertragserfüllung (§ 17 VOB/B) 

  Auf Sicherheit für die Vertragserfüllung wird verzichtet. 
  Soweit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicher-

heit für die Vertragserfüllung in Höhe von ____ Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteu-
er, ohne Nachträge) zu leisten. 

5 Sicherheitsleistung für Mängelansprüche  

  Auf Sicherheit für die Mängelansprüche wird verzichtet. 

 
 Die Sicherheit für Mängelansprüche beträgt ____ Prozent der Summe der Abschlagszahlungen 

zum Zeitpunkt der Abnahme (vorläufige Abrechnungssumme). 

6 Bürgschaften 
Wird Sicherheit durch Bürgschaft geleistet, ist dafür das jeweils einschlägige Formblatt des Auftrag-
gebers zu verwenden, und zwar für 
- die Vertragserfüllung das Formblatt „Vertragserfüllungsbürgschaft“ 
- die Mängelansprüche das Formblatt „Mängelansprüchebürgschaft“ 
- vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen 

gem. § 16 Absatz 1 Nummer 1 Satz 3 VOB/B das Formblatt 
„Abschlagszahlungs-/ Voraus-
zahlungsbürgschaft“ 

7 Technische Spezifikationen 
Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit denen 
europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Bewertungen, gemeinsame tech-
nische Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den aus-
drücklichen Zusatz: "oder gleichwertig", immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug 
genommen. 

8 Werbung 
Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulässig. 

9 Verwendung von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln 

 
 Die Verwendung von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln im Rahmen der Leistungs-

erbringung ist verboten. 

10 Weitere Besondere Vertragsbedingungen 
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4 Fertigstellungspflege und Entwicklungspflege sowie Unterhaltungspflege im Landschaftsbau 
 Der Auftragnehmer hat jeden beabsichtigten Pflegearbeitsgang dem mit der Überwachung der Bauleis-

tung Beauftragten des Auftraggebers zeitnah, jedoch mindestens zwei Tage vor Ausführung in Textform 
anzukündigen. 

 Der Auftragnehmer hat unverzüglich nach der Durchführung jedes Pflegearbeitsgangs dem mit der 
Überwachung der Bauleistung Beauftragten des Auftraggebers die Art und den Umfang der ausgeführten 
Pflegearbeiten in Textform mitzuteilen. 

  
5 Mängelansprüche (§ 13 VOB/B) 

5.1 Die Verjährungsfrist für die Mängelansprüche beträgt 4 Jahre. 

5.2 Abweichend von 5.1 unterliegen Kies- und Schotterwege keiner Gewährleistung (keine Mängelansprü-
che). 

5.3 Für nachfolgende Leistungen gelten abweichend von 5.1 und 5.2 folgende Verjährungsfristen für Mängel-
ansprüche: 

 für  =  Jahre 

 für  =  Jahre 

 für  =  Jahre 

 für  =  Jahre 

 für  =  Jahre 

 für  =  Jahre 

 für  =  Jahre 

5.4 Die Fristen und Mängelansprüche gelten auch gegenüber dem Rechtsnachfolger der Teilnehmergemein-
schaft. 

  
  

6 Rechnungen / Abrechnung (§ 14 VOB/B) 

6.1 (1) In den für die gemeinsamen Feststellungen zu verwendenden Aufmaßblättern müssen mindestens    
folgende Angaben gemacht werden: 
– Auftragnehmer, 
– Auftraggeber,  
– Maßnahmekennzahl (MKZ), 
– Nummer des Aufmaßblattes, 
– Bezeichnung der Bauleistung, 
– Ordnungszahl (OZ). 

Unmittelbar über den Unterschriften und dem Datum muss das Aufmaßblatt den Text enthalten: 
„Aufgestellt“. 

Von allen Aufmaßblättern sind zwei Ausfertigungen (Original und Durchschrift oder Kopie) anzuferti-
gen. Das Original erhält der Auftraggeber unmittelbar nach Abschluss des Aufmaßes. 

(2) Jeder Ansatz der Mengenberechnung muss einen direkten Bezug zu den der Abrechnung zugrunde 
liegenden Feststellungen, Zeichnungen und anderen Belegen haben. Nur der Verweis auf frühere 
Berechnungen ist nicht zulässig. 

(3) Geforderte Nachweise der Einbaugewichte (für Soll/Ist-Nachweise) und Einbaumengen sind für jede 
Baumaßnahme (Maßnahmekennzahl MKZ) getrennt zu führen, sofern nichts anderes festgelegt ist. 
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6.2 Alle Rechnungen und beizufügenden Unterlagen (Mengenberechnungen, Zeichnungen usw.) sind,  

 

dreifach einzureichen, davon abweichend: 

 - Abschlagsrechnungen  -fach 

 - Teilschlussrechnungen  -fach 

 - Schlussrechnungen  -fach 

 - Unterlagen  -fach 

 

 

  Für folgende Teilleistungen (OZ) sind getrennte Rechnungen zu erstellen:  

  
 
 
 
 
 

6.3 Alle Rechnungen sind bei der Bauoberleitung einzureichen und mit folgender Rechnungsanschrift zu 
versehen: 

 Rechnungsanschrift/-en: 
  

 
 

  
 

  
  
  
7 Zahlung (§ 16 VOB/B)  
 Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist 

für die Schlusszahlung gemäß § 16 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B und den Eintritt des 
Verzugs gemäß § 16 Abs. 5 Nr. 3 VOB/B festgelegt auf 

  
Tage. 

  

8 Sicherheitsleistung für die Vertragserfüllung (§ 17 VOB/B) 
    Auf Sicherheit für die Vertragserfüllung wird verzichtet. 

   Soweit die Auftragssumme bei einem Auftrag im Offenen Verfahren oder in einer Öffentlichen Aus-
schreibung mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit für die Vertragser-
füllung in Höhe von 5 % der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer ohne Nachträge) zu leisten. 

  

9 Sicherheitsleistung für Mängelansprüche (§ 17 VOB/B)  
     Auf Sicherheit für Mängelansprüche wird verzichtet.  

   Nach erfolgter Abnahme ist Sicherheit für Mängelansprüche zu leisten. Die Sicherheit für Mängelan-
sprüche beträgt 2 % der Summe der Abschlagszahlungen inkl. Umsatzsteuer zum Zeitpunkt der 
Abnahme. 

 
10     Bürgschaften 
 Wird Sicherheit durch Bürgschaft geleistet, ist dafür das jeweils einschlägige Formblatt des Auftragge-

bers zu verwenden, und zwar für 
 -  die Vertragserfüllung das Formblatt „Vertragserfüllungsbürgschaft“ 
 -  die Mängelansprüche das Formblatt „Mängelansprüchebürgschaft“ 
 -  vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen 

   gem. § 16 Absatz 1 Nummer 1 Satz 3 VOB/B das Formblatt 
„Abschlagszahlungs-/ Vorauszah-
lungsbürgschaft 
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11     Technische Spezifikationen 
 Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z. B. nationale Normen, mit denen eu-

ropäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Bewertungen, gemeinsame technische 
Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen 
Zusatz: „oder gleichwertig“, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen. 

  
12 Preisgleitklauseln 

 Die Geltung folgender Preisgleitklausel(n) wird vereinbart: 

  Stoffpreisgleitklausel gemäß Formblatt Stoffpreisgleitklausel - 225 

   
  
13 Neubeauftragung von Restleistungen nach vorzeitiger Vertragsbeendigung 
 Überträgt der Auftraggeber nach vorzeitiger Vertragsbeendigung die zur Erreichung des Vertrags-

zwecks erforderlichen Leistungen ganz oder teilweise einem oder mehreren neuen Auftragnehmern, 
behält er sich vor, diese ohne Durchführung eines neuen Vergabeverfahrens zu beauftragen. Dies gilt, 
soweit die Vergütung des neuen Auftragnehmers unter Berücksichtigung aller Umstände nicht unan-
gemessen hoch ist. Der bisherige Auftragnehmer kann gegen geltend gemachte Mehrkosten nicht 
einwenden, dass kein Vergabeverfahren durchgeführt wurde. Dies gilt nicht, wenn die Vergütung unter 
Berücksichtigung aller Umstände unangemessen hoch ist.  

  
14 Nebenangebote 

Wird auf Nebenangebote, die Auswirkungen auf den Sicherheits- und Gesundheitsschutz der 
Beschäftigten haben, der Zuschlag erteilt, hat der Auftragnehmer den Sicherheits- und Gesundheits-
schutzplan nach BaustellV zu erstellen bzw. den bereitgestellten anzupassen und mit dem vom Auftrag-
geber bestellten Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator vor dem Einrichten der Baustelle abzu-
stimmen. 

  
15 Meinungsverschiedenheiten bei Verträgen (§ 18 Abs. 2 VOB/B) 

  Unmittelbar vorgesetzte Stelle im Sinne des § 18 Abs. 2 VOB/B ist bei Baumaßnahmen von  
Teilnehmergemeinschaften das zuständige Amt für Ländliche Entwicklung. 

   

   

   

16 Bauabrechnung mit IT-Anlagen (§ 14 VOB/B) 
 Die Abrechnung mit IT-Anlagen wird nicht zugelassen. 

 

17     Weitere Besondere Vertragsbedingungen 

  Keine 

  Siehe beigefügte Unterlage „Weitere Besondere Vertragsbedingungen“ (Formblatt 2140.LE) 

  Siehe Abschnitt         der „Baubeschreibung“ (Formblatt 9530.LE) 
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(3) Der Auftraggeber kann stichprobenartig die Masse einzelner Lieferungen durch Nachwiegen des 
beladenen und leeren Fahrzeugs nachprüfen (Kontrollwägung). 
Hierbei ist der Auftraggeber berechtigt, kontinuierlich über den Zeitraum der Lieferungen, bei 10 % 
der Lieferungen Kontrollwägungen durchführen zu lassen. Diese Kontrollwägungen werden dem 
Auftragnehmer nicht gesondert vergütet. Die Kosten für darüber hinausgehende Kontrollwägungen 
werden vom Auftraggeber erstattet. Zu den Kosten der Kontrollwägung rechnen alle unmittelbar 
(Transportkosten, Wiegegebühren usw.) und mittelbar (Wertminderung der Ladung, Einfluss auf 
den Baustellenbetrieb usw.) durch die Kontrollwägung entstehenden Kosten, jedoch nicht die Kos-
ten für die Beaufsichtigung der Kontrollwägung durch den Beauftragten des Auftraggebers. Sofern 
die Kosten zu erstatten sind, sind sie im Einzelnen nachzuweisen. 
Wird bei einer Kontrollwägung eine Unterschreitung von mehr als 1 % festgestellt, erfolgt ein ent-
sprechender Abzug. 

 

3.  Bautagesberichte 

3.1 1) Der Auftragnehmer hat Bautagesberichte zu führen. Sie sind dem Auftraggeber täglich zu 
übergeben, sofern der Auftraggeber keinen anderen Zeitpunkt zulässt. 
                                 

  
Die Bautagesberichte müssen alle Angaben enthalten, die für die Ausführung und Abrechnung des 
Auftrages von Bedeutung sein können. 

Dies sind insbesondere: 
– Anzahl und Qualifikation der auf der Baustelle beschäftigten Arbeitskräfte, 
– Anzahl und Art der eingesetzten Großgeräten sowie deren Zu- und Abgang, 
– Art, Umfang und Ort (Station, Bauteil) der geleisteten Arbeiten mit den wesentlichen Angaben 

über den Baufortschritt (Beginn und Ende der Leistungen größeren Umfanges, Betonierzeiten 
und dergleichen), 

– Behinderung und Unterbrechung der Ausführung, 
– Arbeitseinstellung mit Angabe der Gründe, 
– Unfälle und sonstige wichtige Vorkommnisse. 

3.2 1) Das Führen von Bautagesberichten durch den Auftragnehmer wird nicht gefordert. 

4.  1) Abzugsregelung in technischen Regelwerken 
 

 

Werden die in den „Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien“ und den „Zusätz-
lichen Technischen Vorschriften“ geforderten Grenzwerte bzw. Sollwerte nicht eingehalten und lehnt 
der Auftragnehmer nach Aufforderung eine Nachbesserung wegen des für ihn unverhältnismäßig ho-
hen Aufwands ab, so wird die Geltendmachung von Mängelansprüchen (§ 13 Abs. 5 VOB/B) vorerst 
zurückgestellt und dafür als Ausgleich ein Abzug vorgenommen. Die Höhe des Abzuges bemisst sich 
dann nach den in den jeweiligen technischen Regelwerken angegebenen Abzugsregelungen. 
 

5.  1) Abnahmeverweigerung wegen Unterschreitung des vereinbarten Einbaugewichts am 
einzelnen Bohrkern 

 Wenn bei Kontrollprüfungen von Asphaltschichten das an einem einzelnen Bohrkern je Schicht ermit-
telte Einbaugewicht das vereinbarte Einbaugewicht um mehr als 25 % unterschreitet, wird die Abnah-
me abweichend von der jeweils vereinbarten ZTV für die zu diesem Bohrkern gehörende Fläche ver-
weigert. 

6.  1) Verwendung von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln 
 Die Verwendung von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln im Rahmen der Leistungserbrin-

gung ist verboten. 

7.   

 
 
 
Hinweis: Bei den mit „ 1) „ gekennzeichneten Feldern hat die Vergabestelle durch Ankreuzen und ggf. durch 
Eintrag festzulegen, ob und ggf. inwieweit die darin beschriebene Regelung Vertragsbestandteil werden soll. 
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 1.4.2  =   Kalendertage 
 1.4.3  =   Kalendertage 
 1.4.4  von  bis  (Datum) 
 1.4.5  von  bis  (Datum) 
 1.4.6  von  bis  (Datum) 
  

2 
 

Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B) 

  Vertragsstrafen werden vereinbart 
 Bei vom Auftragnehmer zu vertretender Überschreitung der Vertragsfristen hat dieser gemäß § 11 

VOB/B für jeden Werk- bzw. Kalendertag, um den eine Frist überschritten wird, folgende Vertrags-
strafe(n) zu zahlen: 

   

2.1 Bei Überschreitung der Frist für die Vollendung der Ausführung 
   % je Werktag der im Zuschlagsschreiben genannten Auftragssumme (netto) 
   % je Kalendertage der im Zuschlagsschreiben genannten Auftragssumme (netto) 
    
2.2 Vertragsstrafe je Werktag in % der Kosten der Ausführung der zugehörigen baulichen Leistung (netto) 

bei Überschreitung der Einzelfristen für die Vollendung: 
                % nach 1.2.1   % nach 1.2.2   % nach 1.2.3 
   % nach 1.2.4   % nach 1.2.5    
    

 
Vertragsstrafe je Kalendertag in % der Kosten der Ausführung der zugehörigen baulichen Leistung 
(netto) bei Überschreitung der Einzelfristen für die Vollendung: 

                % nach 1.3.1   % nach 1.3.2   % nach 1.3.3 
   % nach 1.3.4   % nach 1.3.5    
    
2.3 Vertragsstrafe je Kalendertag in % der Kosten der Ausführung der zugehörigen baulichen Leistung 

(netto) bei Überschreitung der Einzelfristen für Verkehrsbeschränkungen 
                % nach 1.4.1   % nach 1.4.2   % nach 1.4.3 
   % nach 1.4.4   % nach 1.4.5    
    
2.4 Die Summe der zu zahlenden Vertragsstrafen wird auf insgesamt 5 % der sich aus dem Zuschlags-

schreiben ergebenden Netto-Auftragssumme begrenzt. Die Bezugsgröße zur Berechnung der Vertrags-
strafe bei der Überschreitung von Einzelfristen ist der Teil der Netto-Auftragssumme, der den bis zu 
diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht (bei Einzelfristen auf max. 5 % der 
Netto-Auftragssumme der zugehörigen baulichen Leistung). 

  
2.5 Verwirkte Vertragsstrafen für die Überschreitung wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter 

Einzelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist für die Vollendung 
der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet. 

  

3 
 

Zahlung (§ 16 VOB/B) 

 
Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist für 
die Schlusszahlung gemäß § 16 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B und den Eintritt des Verzugs 
gemäß § 16 Abs. 5 Nr. 3 VOB/B festgelegt auf  

 
  Tage. 

4  Sicherheitsleistung für die Vertragserfüllung (§ 17 VOB/B) 

  Auf Sicherheit für die Vertragserfüllung wird verzichtet. 
  Soweit die Auftragssumme bei einem Auftrag im Offenen Verfahren oder in einer Öffentlichen 

Ausschreibung mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit für die Ver-
tragserfüllung in Höhe von ___ % der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer ohne Nachträge) zu 
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leisten.  

5 
 

Sicherheitsleistung für Mängelansprüche (§ 17 VOB/B)  

  Auf Sicherheit für Mängelansprüche wird verzichtet. 

 
 Nach erfolgter Abnahme ist Sicherheit für Mängelansprüche zu leisten. Die Sicherheit für Män-

gelansprüche beträgt drei Prozent der Summe der Abschlagszahlungen inkl. Umsatzsteuer zum 
Zeitpunkt der Abnahme. 

6 Bürgschaften 
Wird Sicherheit durch Bürgschaft geleistet, ist dafür das jeweils einschlägige Formblatt des Auftrag-
gebers zu verwenden, und zwar für 
- die Vertragserfüllung das Formblatt „Vertragserfüllungsbürgschaft“ 
- die Mängelansprüche das Formblatt „Mängelansprüchebürgschaft“ 
- vereinbarte Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen 

gem. § 16 Absatz 1 Nummer 1 Satz 3 VOB/B das Formblatt 
„Abschlagszahlungs-/ Voraus-
zahlungsbürgschaft“ 

7 Technische Spezifikationen 
Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit denen 
europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Bewertungen, gemeinsame techni-
sche Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den aus-
drücklichen Zusatz: "oder gleichwertig", immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug ge-
nommen. 

8 – frei – 

9 
 Beschleunigungsvergütung 

 
 Die Geltung einer Beschleunigungsvergütung gemäß Formblatt Beschleunigungsvergütung - 

2290.StB wird vereinbart (siehe Anlage). 

9.1 Höhe der Beschleunigungsvergütung bei Unterschreitung der Einzelfristen für Verkehrsbeschränkungen 
 nach 1.4.1  EUR (netto)/Kalendertag 
 nach 1.4.2  EUR (netto)/Kalendertag 
 nach 1.4.3  EUR (netto)/Kalendertag 
 nach 1.4.4  EUR (netto)/Kalendertag 
 nach 1.4.5  EUR (netto)/Kalendertag 
 nach 1.4.6  EUR (netto)/Kalendertag 

9.2 Die Höchstsumme der Beschleunigungsvergütung wird auf insgesamt _____________ Euro begrenzt. 

  

10 
 

Preisgleitklauseln 

 Die Geltung folgender Preisgleitklausel(n) wird vereinbart: 
  Stoffpreisgleitklausel gemäß Formblatt Stoffpreisgleitklausel - 225 
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Weitere Besondere Vertragsbedingungen 

  Keine 
  Siehe beigefügte Unterlage „Weitere Besondere Vertragsbedingungen“ 
  Abschnitt                      des Leistungsverzeichnisses 
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Richtlinien zu 214.StB und 2140.StB 
Besondere Vertragsbedingungen 
 

1 Allgemeines 
 
„Besondere Vertragsbedingungen“ sind auf den Einzelfall abgestellte Ergänzungen der VOB/B im 
Sinne von § 8a Abs. 2 VOB/A bzw. § 8a EU Abs. 2 VOB/A. 
Alle für den Einzelfall erforderlichen Bedingungen technischer Art sind gemäß § 8a Abs. 3 VOB/A 
bzw. § 8a EU Abs. 3 VOB/A in der „Leistungsbeschreibung“, insbesondere in der „Baubeschrei-
bung“, festzulegen.  
 
Die „Besonderen Vertragsbedingungen“ sind nach dem Formblatt „Besondere Vertragsbedingungen 
– 214.STB “ aufzustellen. Dabei sind die nachstehenden Regelungen zu beachten. 
 
Bei Vereinbarung von Gleitklauseln sind die Nrn. 8 und 9 zu beachten. Ob Gleitklauseln vorgesehen 
werden dürfen, ist nach den „Grundsätzen zur Anwendung von Preisvorbehalten bei öffentlichen 
Aufträgen“ (siehe Anhang 4) zu entscheiden. 
 

  
2 Vertragsfristen 

 
2.1 Bei den Eintragungen in Nr. 1 ist § 9 bzw. § 9 EU VOB/A bzw. § 5 VOB/B zu beachten. 

 
Grundsätzlich sind Fristen für den Beginn der Ausführung festzulegen. Dabei ist die Frist für die Über-
mittlung der Vorankündigung gemäß § 2 Abs. 2 Baustellenverordnung (2 Wochen) zu berücksichtigen.  
 
Soll in besonderen Fällen der Beginn der Ausführung nach Aufforderung durch den AG erfolgen, ist in 
Nr. 1.1 das erste Kästchen anzukreuzen und die zugehörige Leerstell auszufüllen. Als Datum für die 
späteste Aufforderung ist dann ein Datum von i.d.R. wenigen Wochen nach Ablauf der Bindefrist ein-
zutragen. Bei der Festlegung der Frist ist, abgestimmt auf den Einzelfall, zu prüfen, dass den Bietern 
durch die zeitliche Verschiebung der Ausführung der Bauleistungen keine ungewöhnlichen Wagnisse 
aufgebürdet werden. Ungewöhnliche Wagnisse können z.B. dadurch entstehen, dass bei einer Ver-
schiebung das Bauende in eine weitere Winterperiode kommt oder Zwischentermine nicht verändert 
werden können. 
 
Im Vergabevermerk ist der durchgeführte Abwägungsprozess nachvollziehbar darzulegen. 
Hinweise zum Beginn der Ausführung (z.B. „Beginn an der AS Ost“) sind nur in für den Bauablauf 
unbedingt erforderlichen Fällen einzutragen. Auf eine Widerspruchsfreiheit zur Baubeschreibung ist 
zu achten. 
 

2.2 In geeigneten Fällen kann dem Auftragnehmer ein Dispositionsspielraum dadurch eingeräumt werden, 
dass die Vertragsfrist länger als die benötigte Bauzeit festgelegt wird, z. B.: 
„1.1:  Beginn der Ausführung spätestens 50 Werktage nach Zuschlagserteilung. Das Datum des  
Beginns ist dem Auftraggeber innerhalb von 12 Werktagen nach Zuschlagserteilung mitzuteilen.  
1.2:  Vollendung der Ausführung nach Werktagen spätestens 150 Werktage nach dem gemäß Nr. 1.1 
mitgeteilten Datum für den Beginn.“ 
 

2.3 Einzelfristen sollen nur in den Fällen festgelegt werden, bei denen aus zwingenden Gründen der Fer-
tigstellungstermin bestimmter Teile der Leistung unbedingt einzuhalten ist. In diesen Fällen sollte 
grundsätzlich eine Vertragsstrafe vorgesehen werden. 
Einzelfristen für Verkehrsbeschränkungen sind in Nr. 1.4 anzugeben. Für diese können Vertragsstra-
fen in Nr. 2.3 und Beschleunigungsvergütungen in Nr. 9 vorgegeben werden. 
 

  
  
3 Vertragsstrafen 

 
Vertragsstrafen bei Überschreitung der Vertragsfristen – Nr. 2 des Formblatts – sind nur in begrün-
deten Ausnahmefällen festzulegen; § 9a VOB/A bzw. § 9a EU VOB/A ist zu beachten. 
 
Eine Vertragsstrafe ist als Prozentwert pro Werktag bzw Kalendertag festzulegen. Die Höhe darf 
0,25 % der voraussichtlichen Auftragssumme nicht überschreiten. Die Summe der zu zahlenden 
Vertragsstrafen wird auf insgesamt 5 % der sich aus dem Zuschlagsschreiben ergebenden Netto-
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Auftragssumme begrenzt. Dabei ist die Bezugsgröße zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der 
Überschreitung von Einzelfristen der Teil der Netto-Auftragssumme, der den bis zu diesem Zeitpunkt 
vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.  
Das zu den jeweiligen Einzelfristen zugehörige Leistungssoll ist in der Baubeschreibung aufzufüh-
ren. 
Sind zur Beschleunigung von Bauarbeiten auf hochbelasteten Straßenabschnitten Nebenangebote 
für eine Verkürzung der Einzelfristen für Verkehrsbeschränkungen zugelassen (siehe „Aufforderung 
zu Angebotsabgabe“) ist in Nr. 2.3 als Höhe der Vertragsstrafe die Höhe des Wertungsbonus einzu-
tragen. Die Regelungen zur max. Höhe der Vertragsstrafe pro Werktag sind dabei zu beachten. 

 
  
4 Zahlung 

 
 
 
 

Soll von der in § 16 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B enthaltenen Möglichkeit einer – ausnahmsweisen –- Verein-
barung einer längeren Frist für die Prüfung der Schlussrechnung und Fälligkeit der Schlusszahlung, 
als der dort genannten Frist von 30 Kalendertagen Gebrauch gemacht werden, ist dies in Nr. 3 einzel-
vertraglich festzulegen. Von dieser Möglichkeit ist nur restriktiv Gebrauch zu machen. Die Verlänge-
rung ist im Vergabevermerk zu begründen. 
 
Eine Verlängerung kann insbesondere gerechtfertigt sein, bei 
- einer langen vertraglichen Bauzeit, 
- umfangreichen Leistungsverzeichnissen, 
- umfangreichen oder schwierigen Prüfunterlagen. 

 
Eine Zahlungsfrist von mehr als 60 Kalendertagen darf in keinem Fall vereinbart werden. 
 

5 Sicherheit für die Vertragserfüllung 
 

 In Nr. 4 des Formblatts ist anzukreuzen, inwieweit im konkreten Fall eine Sicherheit für Vertragserfül-
lung verlangt wird.  
 

6 Sicherheit für Mängelansprüche 
 

 In Nr. 5 des Formblatts ist anzukreuzen, inwieweit im konkreten Fall eine Sicherheit für Mängelansprü-
che verlangt wird.  
Bei Bundesfernstraßenbau sind es in der Regel 3 Prozent, in allen übrigen Baumaßnahmen 2 Prozent. 
 

7 Beschleunigungsvergütung (Bonusregelung) 
 
Soll eine „Beschleunigungsvergütung“ für Bauarbeiten auf hochbelasteten Straßenabschnitten ver-
einbart werden, ist in Nr. 9 das Kästchen anzukreuzen.  
Eine Beschleunigungsvergütung darf nur unter folgenden Voraussetzungen vereinbart werden: 
- Vorgabe einer knapp bemessenen Frist für Verkehrsbeschränkungen, 
- zulässig nur bei Baumaßnahmen unter Verkehr an hochbelasteten Straßenabschnitten mit Ver-

kehrseinschränkungen, 

- Vorgabe einer maximalen, gemäß der Zugrundelegung der Baubetriebsform 2 (6-Tage-Woche, 

Ausnutzung des Tageslichts) ermittelten, knappen Bauzeit durch den Auftraggeber nach Datum 

oder in Werktagen in den Besonderen Vertragsbedingungen, 

- Vereinbarung einer Vertragsstrafe bei Überschreiten der vorgenannten Frist. 
Das Formblatt „Beschleunigungsvergütung – 2290.STB “ ist den „Besonderen Vertragsbedingungen 
– 214 StB “ beizufügen. 
 
Die Höhe der Beschleunigungsvergütung ist in Nr. 9.1 einzutragen. Als Beschleunigungsvergütung 
sind die im Formblatt „Beschleunigungsvergütung – Nutzungsausfallkosten – 2291.StB “ angegebe-
nen Nutzungsausfallkosten (€/d netto) zu vereinbaren. 
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Lohngleitklausel 
 
Eine Lohngleitklausel ist grundsätzlich nicht zu vereinbaren; in Ausnahmefällen kann eine Vereinba-
rung nach vorheriger Abstimmung mit dem zuständigen Referat im BMVI vorgenommen werden. 
 

  
9 Stoffpreisgleitklausel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anwendungsvoraussetzungen 
 
In der Regel sind Festpreisverträge abzuschließen. Der Auftraggeber prüft jedoch im Einzelfall, ob 
nachhaltige Risiken für die Preisbildung eines Stoffes zu erwarten sind. In diese Prüfung sind auch 
diesbezügliche Anträge von Bewerbern einzubeziehen. 
 
Eine Stoffpreisgleitklausel darf ohne Zustimmung des zuständigen Vergabereferates des BMVI nur 
für folgende Stoffe vereinbart werden: 
– Betonstahl                   (GP-Nummer: 24 10 62 100), 
– Fahrzeugrückhaltesystem (Stahl) (Schutzplankenkonstruktion)  (GP-Nummer: 25 11 23 695), 
– Asphaltmischgut                  (GP-Nummer: 23 99 13 200). 
 
Stoffpreisgleitklauseln für andere Stoffe (z. B. Baustahl, Betriebsstoffe, Spundwandstahl, Spann-
stahl) bedürfen bei Maßnahmen im Bundesfernstraßenbau in jedem Einzelfall der vorherigen Zustim-
mung des zuständigen Vergabereferates im BMVI. Stoffe in Leistungspositionen (OZ) für die 
Baustelleneinrichtung sowie für Baubehelfe dürfen für eine Stoffpreisgleitklausel nicht vorgesehen 
werden. 
 
Stoffpreisgleitklauseln können ausnahmsweise dann vorgesehen werden, wenn 
a) Stoffe ihrer Eigenart nach Preisveränderungen in besonderem Maße ausgesetzt sind (verglei-

che Nr. 4 der „Grundsätze zur Anwendung von Preisvorbehalten bei öffentlichen Aufträgen“ 

(siehe Anhang)) und ein schwer kalkulierbares Preisrisiko für diese Stoffe zu erwarten ist  

und 
b)  der Zeitraum zwischen der Angebotsabgabe und dem Zeitpunkt der vereinbarten Lieferung bzw. 

Fertigstellung mindestens 10 Monate beträgt; ist das mit der Vereinbarung von festen Preisen 

verbundene Wagnis im Einzelfall besonders hoch, kann die Klausel im begründeten Ausnahme-

fall nach vorheriger  

Zustimmung des BMVI vereinbart werden, wenn der Zeitraum mindestens 6 Monate beträgt 
(vergleiche „Grundsätze zur Anwendung von … Nr. 1 d)) 

 und 
c) der Stoffkostenanteil des betroffenen Stoffes wertmäßig mindestens 1 % der vom Auftraggeber 

geschätzten Auftragssumme (des konkreten Vergabeverfahrens) beträgt. 

 
Unter Zeitpunkt der vereinbarten Lieferung bzw. Fertigstellung ist derjenige Zeitpunkt zu verstehen, 
zu dem der betreffende Stoff voraussichtlich eingebaut, geliefert bzw. verwendet wird. Die Verwen-
dung gilt nur für  
Bauteile, welche aufgrund ihrer Größe oder Stückzahl für die geforderte Leistung eigens angefertigt 
und bereitgestellt werden, z. B. Brückenüberbauteile oder Tunnelelemente (z. B. Tübbinge). 
Der wertmäßige Anteil ist aus den Kostenanteilen der zu gleitenden Stoffmengen der betroffenen 
LV-Positionen in der Leistungsbeschreibung und den marktüblichen Preisen vom Auftraggeber zu 
ermitteln. 
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Die Abrechnung mit IT-Anlagen darf weder ausgeschlossen noch zwingend vorgeschrieben werden. 
In Ziffer 5 des Vordrucks sind die für den Einzelfall zutreffenden Regelungen durch Ankreuzen des 
Textfeldes festzulegen. 
 
Soll im Vertrag eine Aufrechnung vorgesehen werden, ist das Textfeld unter Ziffer 6 anzukreuzen 
und die dortige Regelung mit den im Einzelfall geltenden Ergänzungen zu versehen. 
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 Vergabenummer  

   

Baumaßnahme  
 

 

Leistung  

 
 
 
WEITERE BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN 
Wasserwirtschaft 

Nur die Vertragsbedingungen, die entsprechend den Erfordernissen des Einzelfalls angekreuzt sind, gelten als 
vereinbart.  
 

1.  Begriffsdefinition  

 Die Bezeichnungen „Baustelle“ und „Baubereich“ werden in folgendem Sinne verwendet: 
Baustelle: Flächen, die der Auftraggeber zur Ausführung der Leistung, für die Baustelleneinrich-

tung und zur vorübergehenden Lagerung von Stoffen und Bauteilen zur Verfügung 
stellt, zuzüglich der Flächen, die der Auftragnehmer darüber hinaus in Anspruch nimmt. 

Baubereich:  Baustelle und die Umgebung, die durch die Ausführung der Bauarbeiten beeinträchtigt 
werden kann. 

2.  Abrechnung 

 In den für die gemeinsamen Feststellungen zu verwendenden Aufmaßblättern müssen mindestens fol-
gende Angaben gemacht werden: 
– Auftragnehmer, 
– Auftraggeber, 
– Nummer des Aufmaßblattes, 
– Bezeichnung der Bauleistung, 
– Ordnungszahl (OZ). 
Unmittelbar über den Unterschriften und dem Datum muss das Aufmaßblatt den Text enthalten: „Auf-
gestellt“. 
 
Jeder Ansatz der Mengenberechnung muss einen direkten Bezug zu den der Abrechnung zugrunde 
liegenden Feststellungen, Zeichnungen und anderen Belegen haben. Nur der Verweis auf frühere Be-
rechnungen ist nicht zulässig. 
 

3.   Getrennte Rechnungserstellung 

 Für folgende Leistungen sind getrennte Rechnungen zu erstellen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   Nachweis der Massen 

 (1) Der Verbrauch ist durch Vorlage der Wiegescheine einer geeichten Waage laufend nachzuweisen. 
Die Wiegescheine müssen die folgenden Angaben enthalten: 
– Lieferwerk, 
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– Name der Baustelle, 
– Bezeichnung des Wägegutes, 
– Nummer des Wiegescheins, 
– Datum und Uhrzeit der Wägung, 
– Taramasse (T), kein gespeicherter mittlerer Tarawert (PT), 
– Bruttomasse (B), 
– Nettomasse (N), 
– Kennzeichnung des Fahrzeugs (betriebseigene Bezeichnung/amtliches  Kennzeichen). 
 

  
Die Wiegescheine sind bei der Anlieferung an der Verwendungsstelle vom Auftragnehmer abzuzeich-
nen und unverzüglich in doppelter Ausfertigung dem Auftraggeber zu übergeben. 
Die Originale der Wiegescheine erhält der Auftraggeber, die bestätigten Durchschriften erhält der Auf-
tragnehmer. 
Bei schüttfähigem Gut, das nicht zum Anhaften neigt, wie z. B. Sand, Kies, wiederaufbereitete (Recyc-
ling-) Stoffe, kann der Nachweis der Masse durch Wiegescheine von geeichten Schaufellader- bzw. 
Förderband-Waagen erfolgen. 

 
(2) Beim Einsatz von Schaufellader- bzw. Förderband-Waagen gelten zusätzlich folgende Bedingun-
gen: 
– Der Wiegeschein muss eine Erklärung enthalten, dass es sich um eine geeichte Waage 
 handelt. 
– Anstelle des Ausdruckes von Tara- und Bruttomasse tritt die Nettogesamtmasse des Ladegu- 
             tes sowie zusätzlich bei Schaufellader-Waagen die Anzahl der geladenen Schaufeln (Ladevor- 
             gänge). 
– Die Wiegescheine sind vom Bedienungspersonal der Schaufellader- bzw. Förderband-Waagen  
             zu unterschreiben. 

 
(3) Der Auftraggeber kann stichprobenartig die Masse einzelner Lieferungen durch Nachwiegen des 
beladenen und leeren Fahrzeugs nachprüfen (Kontrollwägung). 
Hierbei ist der Auftraggeber berechtigt, kontinuierlich über den Zeitraum der Lieferungen, bei 10 % der 
Lieferungen Kontrollwägungen durchführen zu lassen. Diese Kontrollwägungen werden dem Auftrag-
nehmer nicht gesondert vergütet. Die Kosten für darüber hinausgehende Kontrollwägungen werden 
vom Auftraggeber erstattet. Zu den Kosten der Kontrollwägung rechnen alle unmittelbar (Transportkos-
ten, Wiegegebühren usw.) und mittelbar (Wertminderung der Ladung, Einfluss auf den Baustellenbe-
trieb usw.) durch die Kontrollwägung entstehenden Kosten, jedoch nicht die Kosten für die Beaufsich-
tigung der Kontrollwägung durch den Beauftragten des Auftraggebers. Sofern die Kosten zu erstatten 
sind, sind sie im Einzelnen nachzuweisen. 
Wird bei einer Kontrollwägung eine Unterschreitung von mehr als 1 % festgestellt, erfolgt ein entspre-
chender Abzug. 
 

5.   Bauabrechnung mit IT-Anlagen 

 

Führt der Auftragnehmer die Abrechnung ganz oder teilweise mit IT-Anlagen aus (Leistungsberech-
nung), so gelten zusätzlich folgende Bedingungen: 
 
1. Rechenverfahren/DV-Programme: 

Die verwendeten DV-Programme müssen den in der „Sammlung der Regelungen für die elektronische 
Bauabrechnung (Sammlung REB)“ enthaltenen Allgemeinen Bedingungen (REB-Allg.) und Verfahrens 

beschreibungen (REB-VB) entsprechen. Andere Rechenverfahren dürfen nur mit vorheriger schriftli-
cher Zustimmung des Auftraggebers verwendet werden. 

 

2. Vereinbarung: 

Vor Beginn der Ausführung (Vertragsfristen gemäß den Besonderen Vertragsbedingungen) ist, gege-
benenfalls getrennt für einzelne Ordnungszahlen (Positionen), eine Vereinbarung zur Bauabrechnung 
schriftlich abzuschließen. 

 

3. Datenübergabe: 

Nach Abschluss der Vereinbarung zur Bauabrechnung, spätestens vor Beginn der Bauabrechnung sind 
vom Auftragnehmer für die vereinbarten Datenarten Testdaten an den Auftraggeber zu übergeben. 
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Eingabedaten sind auf Datenträgern zu liefern. Diese sind erst nach Durchführung der Leistungsbe-
rechnung herzustellen und eindeutig zu kennzeichnen. In der Mengenberechnung des Auftragnehmers 
ist ein Bezug der Eingabedaten zu den Ausführungs- bzw. Abrechnungsunterlagen herzustellen. 

 

4. Berichtigung der Leistungsberechnung: 

Werden bei Prüfung der Leistungsberechnung fehlerhafte Eingabedaten oder falsche Rechenergebnis-
se festgestellt, so ist die Leistungsberechnung vom Auftragnehmer im erforderlichen Umfang zu wie-
derholen. 

 

5. Toleranz-Regelung bei Prüfberechnungen: 

Wird die vom Auftragnehmer aufgestellte Abrechnung vom Auftraggeber mittels IT-Anlagen geprüft und 
werden dabei Unterschiede zwischen den jeweiligen Ergebnissen festgestellt, dann gelten bei Abwei-
chungen vom Ergebnis der Prüfberechnung bis zu 0,2 ‰ bei jeder Ordnungszahl (Position) eines Be-
rechnungsabschnitts die vom Auftragnehmer berechneten Werte. 

Liegen Abweichungen außerhalb dieser Toleranz von 0,2 ‰, teilt der Auftraggeber zunächst dem Auf-
tragnehmer die abweichenden Ergebnisse der Prüfberechnung mit und gibt ihm Gelegenheit zur Ein-
sichtnahme in die Prüfberechnung. Es gilt in diesem Falle das jeweils kleinere Ergebnis, falls nicht 
aufgrund einer vom Auftragnehmer verlangten Aufklärung der Abweichungen, Fehler in der Leistungs- 
bzw. Prüfberechnung festgestellt und berichtigt werden.  

 

6. Toleranz-Regelung bei Vergleichsberechnungen: 

Wird die vom Auftragnehmer aufgestellte Abrechnung vom Auftraggeber mit einer Vergleichsberech-
nung geprüft, sind in der Vereinbarung zur Bauabrechnung schriftlich Toleranzregelungen zu vereinba-
ren. 

Liegen Abweichungen außerhalb der vereinbarten Toleranzgrenzen, teilt der Auftraggeber zunächst 
dem Auftragnehmer die abweichenden Ergebnisse der Vergleichsberechnung mit und gibt ihm Gele-
genheit zur Einsichtnahme in die Vergleichsberechnung. Es gilt in diesem Falle das jeweils kleinere 
Ergebnis, falls nicht aufgrund einer vom Auftragnehmer verlangten Aufklärung der Abweichungen, Feh-
ler in der Leistungs- bzw. Vergleichsberechnung festgestellt und berichtigt werden. 

 

6.   Aufrechnung 

 

 

Unter Verzicht auf das Erfordernis der Gegenseitigkeit nach § 387 BGB willigt der Auftragnehmer ein, 
dass Forderungen Freistaats Bayern an den Auftragnehmer gegen Forderungen des Auftragnehmers 
aufgerechnet werden. Diese Einwilligung erstreckt sich nur auf Bauverträge zwischen der Wasserwirt-
schaftsverwaltung und dem Auftragnehmer. 
 

7.   Verteilung der Gefahr bei Hochwasser 
 Für die bereits ausgeführten Leistungen geht die Gefahr bei Hochwasser mit dem Überschreiten 

  eines Pegelstands von _______ cm = _______ m NN am Pegel  

   

  des Gewässers   

  (dies entspricht einem Hochwasser von ca. _______ –jährlicher Wiederholungswahrscheinlichkeit) 

  eines Abflusses von ________ cbm/sec bei Fluss-km _________ / in 

   

  des Gewässers   

  (dies entspricht einem Abfluss von __________ –jährlicher Wiederholungswahrscheinlichkeit) 

 auf den AG über. 
Mit der Unterschreitung der o. g. Werte geht die Gefahr wieder auf den AN über. 
Sind die Bauarbeiten aus Gründen, die der AN zu vertreten hat, mit Ablauf der vertraglichen Bauzeit 
noch nicht abgeschlossen, so geht das Hochwasserrisiko ab diesem Zeitpunkt in vollem Umfang auf 
den AN über. 
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8.  Baufristenplan (Bauzeitplan) 
  Der beiliegende Baufristenplan wird Vertragsbestandteil. 

  Der Auftragnehmer hat einen Baufristenplan 

   taggenau 

   wochengenau 

        in Form eines 

   Balkendiagramms 

   Netzplanes 

    

  über seine vertraglichen Leistungen bis spätestens ______ Werktage nach Auftragserteilung zu 
erstellen und dem Auftraggeber zur Freigabe vorzulegen. 

  Folgende Festlegungen des Auftraggebers z.B. zur baufachlichen und terminlichen Koordinierung 
mit den übrigen Leistungsbereichen sind zu berücksichtigen: 

   

   

   

  Bei Änderung der Vertragsfristen oder bei erheblichen Abweichungen von sonstigen Festlegungen 
ist der Plan unverzüglich zu überarbeiten und dem Auftraggeber innerhalb ______ Werktagen zur 
Freigabe vorzulegen. 

   

9.  Baubesprechungen 

  Der Auftragnehmer hat an den voraussichtlich alle _____ Wochen stattfindenden Baubesprechun-
gen mit einem geeigneten, bevollmächtigten Vertreter teilzunehmen. 

   

10.  Natur- / Landschaftsschutz- / Wasserschutzgebiete 
 Das Bauvorhaben liegt innerhalb eines ______________________________________ –schutzge-

bietes. 

 Nach den Bestimmungen des __________________________________ –schutzgebietes sind folgende 

 Beschränkungen zu beachten: 

   

   

 Verbote zu beachten: 

   

   

        Maßnahmen nicht zulässig: 

   

   

  Die Lagerung von wassergefährdenden Stoffen ist auf folgenden Flächen 

   

   

   nicht möglich. 

   nur eingeschränkt möglich. 

 Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen des 

 _________________________________ –schutzgebietes können zur Entziehung des Auftrages 
führen. 
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11.  Fischerei 
 Die Arbeiten am Gewässer 

   

 erfordern folgende besondere Maßnahmen zum Schutz der Fischerei: 

   

   

   

   

 Der Fischereiberechtigte 

   

 ist rechtzeitig, jedoch mindestens ______ Tage vor Beginn der Leistung / Teilleistung von den Arbei-
ten zu verständigen. 

  Regelung der Kosten der Schäden an den Fischbeständen durch die Arbeiten wie folgt: 

   

   

   

   

12.  Winterbauschutzmaßnahmen 
 12.1  Witterungsgrenzwerte 

 Die Bauarbeiten sind bis zu folgenden Witterungsgrenzwerten fortzuführen: 

 Lufttemperatur ______ Grad Celsius, gemessen um ______ Uhr  

 am Ort  

 Bodenfrosttiefe 
______ cm am Ort 

 

 Neuschneehöhe 
______ cm am Ort 

 

 Gesamtschneehöhe ______ cm 

 Der Auftragnehmer hat die erforderlichen Messungen der Witterungsgrenzwerte im Beisein der Bau-
leitung durchzuführen, soweit nicht amtliche Messungen der nächstgelegenen Klimastation  

   zur Beurteilung vereinbart werden. 

 12.2  Verlängerung der Ausführungsfrist 
 Die in den Besonderen Vertragsbedingungen festgelegte Ausführungsfrist wird entsprechend verlän-

gert, wenn die Witterungsgrenzwerte überschritten werden und dies zur Unterbrechung der Arbeiten 
führt. 

  

13.  Übernahme betriebstechnischer Einrichtungen 
 Sofern die Prüfung auf Vertragsgemäße Erfüllung (z.B. Funktionsprüfung) aus Gründen, die der Auf-

tragnehmer nicht zu vertreten hat, nicht unmittelbar nach Fertigstellung der Leistung vorgenommen 
werden kann, findet zunächst lediglich eine Übernahme und keine Abnahme der Gesamtleistung 
statt. 

Mit dieser Übernahme 

  endet die Schutzpflicht des AN nach § 4 Abs. 5 VOB/B. 

  geht die Gefahr nach § 12 Abs. 6 VOB/B auf den Auftraggeber über. 

  sind die bis dahin erbrachten Leistungen abzurechnen. 

 Eine wegen Verzugs erwirkte Vertragsstrafe wird bis zum Tage der Übernahme berechnet. 
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Die Verjährungsfrist für die Mängelansprüche beginnt mit dem Tage der Übernahme und verlängert 
sich um den Zeitraum zwischen Übernahme und Inbetriebnahme, jedoch nicht länger als insgesamt 
fünf Jahre nach Übernahme. 

  

14.  Genehmigungen nach dem Luftverkehrsgesetz 
 Der Baustellenbereich liegt innerhalb des Bauschutzbereiches des Flugplatzes: 

   

 Der Auftragnehmer hat rechtzeitig vor der Aufstellung von Baukränen und sonstigen Geräten und vor 
Errichtung von Anlagen der Baustelleneinrichtung einen Antrag zur Errichtung einer Baustelle von 

   

 zu stellen. 
  

15.  Baustellenausweise 
   

   

   

   
   

16.  Einrichtung von Unterkünften 
 Die Einrichtung von Unterkünften zu Wohnzwecken wird 

  nicht geduldet. 

  geduldet.  

   Die Lage der Unterkünfte ist mit dem AG abzustimmen. 

    

17.  Bautagesberichte  
 Der Auftragnehmer hat Bautagesberichte zu führen und dem Auftraggeber täglich zu übergeben. Sie 

müssen alle Angaben enthalten, die für die Ausführung und Abrechnung des Auftrages von Bedeutung 
sein können. 
Dies sind insbesondere: 

­  Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit, 
­  Witterung (Temperaturen, Niederschlagsmengen, Luftfeuchtigkeit) 
­  Anzahl und Qualifikation der auf der Baustelle beschäftigten Arbeitskräfte, 
­  eingesetzte Nachunternehmer/andere Unternehmer, 
­  Anzahl und Art der eingesetzten Großgeräte sowie deren Zu- und Abgang, 
­  Anlieferung von Hauptbaustoffen, 
­  Art, Umfang und Ort (Station, Bauteil) der geleisteten Arbeiten mit den wesentlichen Angaben 

über den Baufortschritt (Beginn und Ende von Leistungen größeren Umfanges, Betonierungs-
zeiten und dergleichen), 

­  Behinderung und Unterbrechung der Ausführung, 
­  Arbeitseinstellung mit Angabe der Gründe, 
­  Unfälle und sonstige wichtige Vorkommnisse. 

 

18.  Meinungsverschiedenheiten bei Verträgen mit den Wasserwirtschaftsämtern 
 Unmittelbar vorgesetzte Stelle im Sinne des § 18 Abs. 2 VOB/B ist bei Baumaßnahmen der Was-    

serwirtschaftsämter ist die Regierung des jeweiligen Regierungsbezirkes im dem das Wasserwirt-
schaftsamt ansässig ist.  

  

19.   
   

20.   
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I. Allgemeines 
I.1 Vertragsgegenstand 

 

Gegenstand dieses Vertrags ist 
 
 
 
 
 
 

I.2 Vertragsgrundlagen 
 
Folgende Vertragsbestandteile gelten nebeneinander, bei Widersprüchen in nachstehender Reihenfolge : 

I.2.1  das Formblatt 213 Angebotsschreiben, nebst dort vereinbarter Vertragsbestimmungen 

I.2.2  die finale bepreiste Angebots-Datei (GAEB bzw. Excel) 
 

I.2.3  die mit der Aufforderung zur Angebotsabgabe übergebenen Teile der Leistungsbeschreibung in der 
zum Zuschlagszeitpunkt aktuellen Form: Baubeschreibung, Pläne, Raumprogramm und sonstige An-
lagen (im Folgenden gesamthaft auch „Funktionale Leistungsbeschreibung“ oder schlicht „FLB“ ge-
nannt).  
 

I.2.4  diese Vertragsbedingungen 

I.2.5  die Vergabeunterlagen sowie etwaige Nachsendungen einschließlich der Bieterfragenkataloge, Biete-
rinformationen und Protokolle der Verhandlungen 
 

I.2.6   die Wartungs- und Instandhaltungsangebote gemäß Übersicht „Wartungs-/Instandhaltungskos-
ten“, jeweils bestehend aus dem Vertrag für Wartung und Inspektion, dem Ergänzungsvertrag für 
Störungsbeseitigung sowie der Angebotsaufforderung für Wartung, Inspektion 

I.2.7   Muster Vertragserfüllungsbürgschaft (Formblatt 421) 
I.2.8   Muster Mängelansprüchebürgschaft (Formblatt 422) 
I.2.9   Muster Bemusterungsliste 

I.2.10   Muster Raumbuch 

I.2.11   Muster Türliste nebst Muster Türliste Legende 

I.2.12   Muster Abnahmeprotokoll (Formblatt 4420) 
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I.2.13    
 
 

I.2.14    

I.2.15    

I.2.16    

I.2.17    

I.2.18  die Urheberrechtserklärung(en) der Entwurfsverfasser 

I.2.19  die allgemein anerkannten Regeln der Technik, insbesondere die VOB/C, das GEG, in der zum Zeit-
punkt der Einreichung des Bauantrags gültigen Fassung, die europäischen Normen (EN) sowie die 
Normen des Deutschen Instituts für Normung e.V. (DIN) ferner die VDE-, VDI-, VDS- und TÜV-Vor-
schriften, insbesondere sämtliche einschlägigen Instandhaltungs- und Wartungsrichtlinien nach AMEV 
sowie alle Herstellervorschriften und Anweisungen für die zu verwendenden Materialien und Bauteile, 
die sich aus dem Entwurf einer Norm (Gelbdruck) ergeben, soweit diese bereits allgemein anerkannte 
Regel der Technik sind und dieser Vertrag und seine Anlagen keine höheren Anforderungen vorgeben. 
Gelbdrucke, die eine Software erfordern, die weder beim AN noch einem Nachunternehmer imple-
mentiert ist und dort auch nicht implementiert werden kann, gelten nicht. 
 

I.2.20  Verordnungen, Richtlinien und Verwaltungsvorschriften (z. B. Unfallverhütungsrichtlinien, Arbeitsstät-
tenrichtlinien, die Versammlungsstättenverordnung etc.) sowie die für das Bauvorhaben einschließlich 
der nutzungsspezifischen Ausbauten geltenden bauordnungs- und gewerberechtlichen Bestimmun-
gen in der jeweils gültigen Fassung. Der AN erklärt, dass ihm bei Vertragsschluss keine anstehenden 
Änderungen der für das vertragsgegenständliche Bauvorhaben maßgeblichen Verordnungen und 
Richtlinien bekannt sind. 
 

I.2.21  
 
 
 
 
 

 

I.2.22   
 
 
 
 
 

I.2.23   
 
 
 
 
 

Besteht ein Vertragsbestandteil aus mehreren Dokumenten, gilt bei Widersprüchen das zeitlich jüngere. 
Technische Normen und/oder die allgemein anerkannten Regeln der Technik gelten mit dem zum Abnahme-
zeitpunkt gültigen Inhalt. Dies gilt ebenso für die Änderung einschlägiger Gesetze und Verordnungen. 
Konkretisierungen im Angebot gegenüber der Leistungsbeschreibung werden nur dann Vertragsinhalt, wenn sie 
mindestens den Anforderungen der Leistungsbeschreibung entsprechen. 
Der AG hat das Angebot entsprechend der vertraglichen Zielsetzung nur plausibilisiert und auf offensichtliche 
Widersprüche und Unrichtigkeiten geprüft.  
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I.3 Leistungsumfang 
 
I.3.1 

 Totalunternehmerleistung 

 

Der AN erbringt sämtliche Leistungen und Lieferungen, die die mangelfreie, schlüsselfertige Herstel-
lung des Werkes erfordert. Dies beinhaltet auch alle Leistungen und Lieferungen, die die Vertragsun-
terlagen nicht bzw. nicht ausdrücklich nennen sowie Nebenleistungen. 
Planungsleistungen beinhalten insbesondere alle notwendigen Grund- und Besonderen Leistungen 
aller Leistungsbilder und -phasen in Anlehnung an die Anlagen zur HOAI, in der jeweils gültigen Fas-
sung sowie Gutachter- und sonstige Ingenieurleistungen. 
Das Werk muss die vereinbarten Qualitäten aufweisen, den allgemein anerkannten Regeln der Tech-
nik entsprechen und genehmigungsfähig, vollständig fertig sowie funktions- und betriebsbereit sein. 
Es muss sich uneingeschränkt für die vertraglich vorgesehenen Nutzungen und für den vertraglichen 
sowie bestimmungsgemäßen Betrieb eignen. 

  

I.3.2  Änderung von Regelwerken 

 Erfordern Änderungen technischer Normen und/oder allgemein anerkannter Regeln der Technik zu-
sätzliche Leistungen und/oder Leistungsänderungen, weist der AN den AG hierauf unverzüglich 
schriftlich hin. Er zeigt hierbei die Konsequenzen für Vergütung und Fristen auf. 
Der AN führt notwendige zusätzliche Leistungen und/oder Leistungsänderungen ohne zusätzliche Ver-
gütung aus, wenn diese auf derartigen Änderungen beruhen, die dem AN bereits bei Abgabe des 
beauftragten Angebots objektiv erkennbar waren. 
Im Übrigen gilt Kapitel IV. dieser Vertragsbedingungen. 
 
Für die Änderung von Gesetzen und Verordnungen gilt diese Regelung entsprechend. 
  

I.3.3  Partnerschaftliche Zusammenarbeit 

 Die Vertragsparteien streben eine partnerschaftliche Projektabwicklung an. 
Notwendige Mitwirkungshandlungen nimmt der AG unverzüglich vor, nachdem der AN diese eingefor-
dert hat. 
  

I.3.4  Mitarbeiter des AN 

 Vorbehaltlich weiterer Regelungen nennt der AN dem AG innerhalb von vier Wochen nach Vertrags-
abschluss die Namen und Kontaktdaten der Personen, die für die Projektabwicklung, insbesondere für 
die Genehmigung und die technische Abnahme des Systems, zuständig sind. 
  

I.4 Grundstück 
 
I.4.1  Lage und Beschaffenheit  

 Baugrundstück ist das in der FLB beschriebene Grundstück. 

  siehe im beiliegenden Lageplan eingezeichnetes Grundstück. 

   

   

   

   

I.4.2  Nutzung 

 Der AN darf auf der bebaubaren Fläche alle erforderlichen Leistungen ausführen, die die Erreichung 
des Vertragszwecks erfordert. Dies beinhaltet auch das Aufstellen und den Betrieb aller in der FLB 
beschriebenen bzw. erforderlichen Baustelleneinrichtungsgegenstände. 
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I.5 Nachunternehmer / andere Unternehmen 
 

 Der AN beauftragt ausschließlich geeignete, d.h. fachkundige, leistungsfähige und zuverlässige Dritte 
für die Leistungserbringung. Er zeigt diese dem AG vorab schriftlich an, soweit er sie nicht bereits im 
Nachunternehmerverzeichnis benannt hat. Der AG lehnt diese nur aus wichtigem Grund, insbeson-
dere wegen Bedenken gegen die Eignung ab. Der AN stellt sicher, dass auch in der Nachunterneh-
merkette nur geeignete Dritte tätig werden. 
Der AN vereinbart mit seinen beauftragten Dritten, dass der AG im Fall einer vorzeitigen Beendigung 
dieses Vertrags durch Erklärung gegenüber dem beauftragten Dritten dessen Vertrag mit dem AN zu 
den vereinbarten Bedingungen übernehmen kann. 

 

I.6 Haftpflichtversicherung 
 
 Der AN unterhält während der gesamten Vertragslaufzeit eine Berufshaftpflichtversicherung. Diese 

deckt Schäden durch den AN mindestens in folgender Höhe ab: 
 für Personen pro Schadensfall €  

 für sonstige Schäden pro Schadensfall  €  

 Der AN weist dem AG einen entsprechenden Versicherungsschutz jederzeit auf Verlangen durch ak-
tuelle Versicherungsscheine oder -Bestätigungen nach. Der AG kann Zahlungen an den AN bis zur 
Vorlage solcher Nachweise zurückhalten. 
 

 Der AN zeigt dem AG unverzüglich schriftlich an, wenn und soweit eine Deckung in der genannten 
Mindesthöhe nicht mehr besteht. In diesem Fall kann der AG entsprechende Versicherungsverträge 
selbst abschließen und die ihm hierdurch entstehenden Kosten von der Vergütung abziehen. Glei-
ches gilt, wenn der AN trotz fruchtlosen Ablaufs einer Nachfrist keinen entsprechenden Versiche-
rungsschutz nachweist. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung bleibt unberührt. 
 

 Der AN teilt dem AG unverzüglich alle Sachverhalte mit, die zur Einstandspflicht einer Versicherung 
führen können. Verletzt er diese Pflicht, ersetzt er dem AG den daraus folgenden Schaden. 
 

 Der AN weist seine Versicherung an, Auszahlungen auf Schadensersatzansprüche des AG aus-
schließlich an diesen oder auf dessen Weisung vorzunehmen. Der AN ermächtigt den AG bereits hier-
mit unwiderruflich, entsprechende Ansprüche gegenüber der Versicherung geltend zu machen. 

   

I.7 Vertraulichkeit 
 
 Der AN teilt Sachverhalte, die den Vertragsgegenstand betreffen, Dritten nur mit, nachdem der AG  

schriftlich zugestimmt hat. 
  

I.8 Projektkommunikation 
 
 Für die Projektkommunikation beachtet der AN die Vorgaben der FLB. 
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II. Planungsleistungen 
II.1 Allgemeine Pflichten des Auftragnehmers 

 Bei der Erbringung der Planungsleistungen gilt Folgendes: 

  VI.4.H Pflichtenheft für die Erstellung aller Planungs-, Bau- und Bestandsunterlagen in digitaler 
Form bei Hochbaumaßnahmen sowohl der Bundesrepublik Deutschland als auch des Freistaa-
tes Bayern 

  VI.4.1 Datenaustauschbogen 

  Alle notwendigen Räume mit den zugehörigen Raumanforderungen/Qualitäten gemäß Leis-
tungsbeschreibung müssen erstellt werden. Das Raumprogramm darf insoweit nicht unterschrit-
ten werden. 

  Eine Unterschreitung der Flächen der Nebenräume / Gemeinschaftsräume /        
von       % pro Raum ist zulässig, wobei insgesamt die Unterschreitung nicht       % der Gesamt-
fläche der Orientierungsplanung übersteigen darf. Im Übrigen sind die Flächen gemäß Raum-
programm einzuhalten. Die DIN 277 zur Ermittlung von Grundflächen und Rauminhalten von 
Bauwerken ist u.a. anzuwenden. 

  Die grundsätzlichen funktionalen Zusammenhänge und wie sie in der 

   Referenzplanung  

   Leistungsbeschreibung 

  dargestellt sind, müssen eingehalten werden. 

  Mit der Erstellung der erforderlichen Nachweise sind die vom AG beauftragten Prüfsachverstän-
digen zu beauftragen, um die gem. PrüfVBau geforderte Personengleichheit zu gewährleisten. 
Beauftragte(s) Unternehmen: 

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

 Soweit der AN von den Vorgaben in den Vergabeunterlagen und Vertragsbestandteilen abweichen 
darf, muss die abweichende Leistung mindestens gleichwertig sein. Der AN weist auf die Abweichun-
gen hin und bestätigt die Gleichwertigkeit der abweichenden Leistung in geeigneter Weise, im Zwei-
fel durch Sachverständigengutachten. 
 

 Die Haftung des AN für die Richtigkeit und Vollständigkeit seiner Planungsleistungen wird durch die 
Abstimmung mit dem AG und die Entgegennahme von Arbeitsergebnissen durch den AG nicht ein-
geschränkt. Der AN hat sich rechtzeitig zu vergewissern, ob seiner Planung öffentlich-rechtliche Hin-
dernisse und Bedenken entgegenstehen. 

  

II.2 Umfang der Planungsleistungen 
 
 Der AN erbringt sämtliche für die Herstellung des Werkes erforderlichen Planungsleistungen, insbe-

sondere Grundleistungen, erforderliche Besonderen Leistungen, Beratungsleistungen und andere 
Leistungen nach § 3 HOAI samt Anlagen. Die vereinbarte Vergütung beinhaltet diese. 
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 Der AN erstellt etwa die Ausführungsplanung einschließlich der statischen Berechnungen und Nach-
weise sowie Detail-, Werkstatt- und Montageplanungen. Der Leistungsumfang des AN umfasst ins-
besondere: 

 a)  Die Herbeiführung aller für die Bauausführung und die Inbetriebnahme des Objekts erforderli-
chen Genehmigungen (hierunter öffentlich-rechtliche Abnahmen, Anzeigen, Dichtheitsprüfun-
gen, Messungen zur Schadstofffreiheit, etc.) einschließlich der Übernahme der hierdurch ent-
stehenden Kosten und Genehmigungsgebühren (soweit in diesem Vertrag und in den Vertrags-
bestandteilen nicht ausdrücklich bestimmt ist, dass die Genehmigungen vom AG beizubringen 
sind) sowie die Wahrnehmung aller Anzeige- und Nachweispflichten aus öffentlich-rechtlichen 
Vorschriften. Soweit der AG Genehmigungsanträge selbst stellen muss, bereitet der AN diese 
unterschriftsreif mit allen erforderlichen Anlagen (in entscheidungsreifer Form) und in ausrei-
chender Anzahl vor. Die Mitwirkungsverpflichtung des AG beschränkt sich insoweit auf die ter-
minplangemäße Unterzeichnung und terminplangemäße Einreichung von Anträgen. Der AN 
führt weitere Verhandlungen, die nach Einreichung erforderlich werden, beantwortet Rückfragen 
und bearbeitet notwendige Änderungen/Ergänzungen seiner Leistungen bis zur Vorlage aller 
Genehmigungen, Prüfungen und Abnahmen eigenverantwortlich. 
 

 b)  Die zeichnerische Darstellung des Objekts mit allen für die Ausführung notwendigen Einzelan-
gaben, vollständige Ausführungs-, Detail- und Konstruktionszeichnungen im Maßstab 1:100 / 
1:50 bis 1:1, es sei denn, dass ein anderer Maßstab für einzelne Pläne in der FLB vorgegeben 
ist. 
 

 c)  Sämtliche Maßnahmen zur Sicherung der Planungskoordination und Integration aller Angaben 
und Vorgaben. 
 

 d)  Erforderliche Ergänzungen und Überarbeitungen sowie die Integration sämtlicher Planungsleis-
tungen von Fachingenieuren bis zur Übergabe, ohne dass der AN hieraus zusätzliche Ansprü-
che ableiten könnte, es sei denn, die Ergänzungen und/oder Überarbeitungen beruhten auf vom 
AG nach Abschluss dieses Vertrages angeordneten Leistungsänderungen oder zusätzlichen 
Leistungen. 

   

II.3 Entwurfsplanung und Genehmigungsplanung  
 
  Der AN legt die vollständige und mit dem AG abgestimmte Entwurfs- und Genehmigungspla-

nung spätestens            Werktage nach Auftragserteilung in jeweils      -facher Ausfertigung in 
Papier und digital (dwg- und pdf-Format) dem AG vor.  

   
 
 
 
 
 
 

  

II.4 Ausführungsplanung  
 
 Der AN legt Ausführungs-, Werk- und Detailplanungsunterlagen dem AG spätestens           Werktage 

vor dem jeweiligen Ausführungsbeginn in jeweils      -facher Ausfertigung in Papier und digital (dwg- 
und pdf-Format) vor. 
 

 Änderungen gegenüber freigegebenen Plänen kennzeichnet der AN ausdrücklich als solche und 
führt sie in einem Änderungsindex nachvollziehbar fort. Der AG darf die Planung jederzeit zurückwei-
sen, wenn diese nicht vertragsgemäß ist. 
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II.5 Urheberrecht  
 
 Urheberrechte und die während der Planungsphase erarbeiteten Planungsergebnisse verbleiben bei 

den jeweiligen Urhebern. Der AN überträgt dem AG ein umfassendes, zeitlich unbeschränktes und 
unwiderrufliches Nutzungs- und Verwertungsrecht an allen urheberrechtlich geschützten Leistungen, 
die er und die von ihm beauftragten Dritten im Zusammenhang mit der Durchführung dieses Vertra-
ges erbringen.  
Der AN schließt entsprechende Vereinbarungen mit von ihm beauftragten Dritten ab. 
Er steht dafür ein, dass die Planungen und Leistungen frei von Rechten Dritter sind. 
Der AN übergibt angefertigte Unterlagen, Pläne oder Zeichnungen dem AG in Papier und digital 
(dwg- und pdf-Format) in dessen Eigentum. Der AN gibt bei ihm verbliebene Unterlagen nach Ver-
tragsende heraus. 

  

II.6 Planungslauf 
 
 Der AN führt seine Leistungen nur aufgrund solcher Unterlagen und Pläne aus, die dem AG gemäß 

den Festlegungen in der FLB zur Kenntnis gebracht worden sind. 
Die alleinige Planungs- und Leistungsverantwortung verbleibt beim AN. Der AN bleibt für die fachli-
che, funktionelle, konstruktive und maßliche Richtigkeit aller auszuführenden Leistungen alleinver-
antwortlich. 

  

III. Bauleistungen 
III.1 Allgemeine Pflichten des Auftragnehmers 

 Der AN erbringt sämtliche Bau- und Lieferleistungen einschließlich aller Vor-, Neben- und Nacharbei-
ten, die die schlüsselfertige und betriebsbereite Herstellung des Bauvorhabens erfordert.  
Dazu gehört auch die Umsetzung aller Auflagen, die sich aus den jeweiligen öffentlich-rechtlichen 
Genehmigungen ergeben. 
Der AN verantwortet bis zur Abnahme des Bauvorhabens die Einhaltung aller Anzeige- und Nach-
weispflichten, die gemäß der öffentlich- rechtlichen Vorschriften den AG treffen. 

   

III.2 Bemusterung 
 
 Der AN bemustert alle einzubauenden Bauteile, Materialien und Stoffe nach Maßgabe der FLB. 

  

III.3 Allgemeine Ordnung auf der Baustelle, SiGe-Koordination 
 
III.3.1  Baustellensicherheit 

 Der AN sorgt für die Aufrechterhaltung der allgemeinen Ordnung und das geregelte Zusammenwirken 
aller auf der Baustelle beteiligten.  
 

 Er übernimmt während der Bauphase die Verkehrssicherungspflicht innerhalb der ihm überlassenen 
Baugrenzen und für die benötigten Arbeitsgeräte und Baumaterialien, unabhängig von den jeweiligen 
Eigentumsverhältnissen.  
 

 Dies beinhaltet ebenfalls eine Straßenreinigung im öffentlichen Bereich, soweit diese notwendig wird. 
Darüber hinaus stellt der AN durch tägliche Reinigung sicher, dass die Baustelle und die Baustellen-
einrichtungsflächen sauber und aufgeräumt gehalten werden. 
 

 Die nach den gesetzlichen, polizeilichen und Unfallverhütungsvorschriften erforderlichen Sicherungs-
maßnahmen führt der AN eigenverantwortlich selbst oder durch einen Dritten aus. 
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 Unterlässt der AN schuldhaft die in dieser Ziffer genannten Maßnahmen, haftet er dem AG für sämtli-
che daraus resultierenden Schäden. §10 Abs. 2 Nr. 1, S. 2 der VOB/B bleibt unberührt. 
 
 

III.3.2  Koordination für Sicherheits- und Gesundheitsschutz auf Baustellen (SiGe) 

 Der AN verantwortet während der gesamten Vertragslaufzeit die SiGe-Koordination. Er stellt die Be-
achtung der Baustellenverordnung im eigenen Namen und auf eigene Kosten sicher. 
Auf die Pflichten gemäß der jeweils gültigen Baustellenverordnung wird hiermit ausdrücklich verwie-
sen. 
 

 Der AN benennt spätestens 24 Werktage vor dem vertragsgemäßen Baubeginn einen verantwortli-
chen Ansprechpartner für die Ordnung und Sauberkeit auf der Baustelle. Die Baustelle ist durch den 
AN mindestens einmal pro Kalendermonat grundzureinigen. Ein entsprechender Reinigungsbericht ist 
dem AG spätestens am 3. Werktag eines jeden Monats zu übergeben. Insoweit ist der AN insbeson-
dere zu folgenden Leistungen verpflichtet: 
 

  Erstellen eines Baustellenabfallkonzeptes mit definierten Vorgaben zur Handhabung des Bau-
abfalls und entsprechender Dokumentation 
 

  Bereitstellen und Vorhalten aller erforderlicher Abfallsammelcontainer und –anlagen zur frakti-
onsweisen Sammlung der Baustellenabfälle mit dem Ziel der Abfallvermeidung vor der Verwer-
tung und nachrangig der Abfallbeseitigung 
 

  Erstellen und Vorlage von Listen zum Baustellenabfall mit Aufstellung aller Massen, Mengen, 
Abfallart und Angaben zur Abfallbehandlung (Recycling, Deponie, Wiederverwendung etc.) 
 

  Dokumentation der entsprechenden Nachweise 
 

   

   

III.3.3  Besprechungen 

 Für die Bauüberwachung werden wöchentlich, bei Bedarf auch öfter, zu einem vom AG vorgegebe-
nen regelmäßigen Termin Jour fixe (Baubesprechungen) durchgeführt. Der AN nimmt selbst oder 
durch ausreichend bevollmächtigte Mitglieder der Technischen Aufsicht teil. Die vom AN hierzu ent-
sandten Mitarbeiter und/oder Beauftragten gelten als bevollmächtigt, rechtsgeschäftliche Erklärun-
gen zu den Tagesordnungspunkten abzugeben. Dies gilt nicht, wenn etwaige Tagesordnungspunkte 
vom AG vorgetragen und dem AN vorab nicht bekannt gegeben worden sind. 

  

III.3.4  Auskunfts-, Überwachungs- und Anordnungsrechte des Auftraggebers 

 Zur Überwachung und Überprüfung der vertragsgemäßen Ausführung erteilt der AN dem AG oder 
dessen Erfüllungsgehilfen auf Anforderung unverzüglich Auskunft über die vorgenommenen Leistun-
gen. Dies gilt auch für den Inhalt von Plänen, Zeichnungen, Berechnungen oder sonstigen Unterla-
gen, die der AN nach Vertrag oder auf Verlangen des AG zu erstellen oder zu beschaffen hat. 
Diese Auskunftspflicht erstreckt sich auch auf vom AN beauftragte Dritte. 
 
Der AG kann die Ausführungsleistungen jederzeit selbst oder durch beauftragte Dritte unangemeldet 
kontrollieren. Er darf jederzeit die Einstellung von Bauleistungen verlangen, die nicht auf der Grund-
lage vorgelegter Pläne ausgeführt werden. Der AG kann auch dann Anordnungen treffen, wenn die 
Baustellensicherheit nicht gewährleistet ist und/oder Verstöße gegen öffentlich-rechtliche Vorschrif-
ten erkennbar sind. 
 
Der AG oder eine beauftragte Person darf jederzeit und ohne Voranmeldung die Baustelle betreten 
und sich über die ausgeführten Leistungen und deren Qualitätsstandart Kenntnis verschaffen. Im 
Werk (=Produktionsstätte der vorgefertigten Teile) kann er sich mit Voranmeldung jederzeit über die 
ausgeführten Leistungen und deren Qualitätsstandart Kenntnis verschaffen. 
 
Weiter hat der AG jederzeit das Recht, nach Voranmeldung Führungen auf der Baustelle zu veran-
stalten. 
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IV. Geänderte und / oder zusätzliche Leistungen 

 Der AN muss geänderte und/oder zusätzliche Leistungen (insbesondere Planungs-, Liefer-, Mon-
tage- und Bauleistungen) auf Verlangen des Auftraggebers ausführen, wenn die Erreichung des Ver-
tragserfolgs diese erfordert. Dies gilt nicht, wenn der Betrieb des AN hierauf nicht eingerichtet ist o-
der die geänderte und/oder zusätzliche Leistung dem AN nicht zumutbar ist. 
 
Fordert der AG eine im Vertrag nicht vorgesehene, geänderte und/oder zusätzliche Leistung, kündigt 
der AN einen etwaigen Anspruch auf zusätzliche Vergütung dem AG unverzüglich schriftlich an. Er 
legt unverzüglich ein prüffähiges Nachtragsangebot vor. Der AN beginnt erst mit der Ausführung, 
wenn er die Höhe der Vergütung sowie die zeitliche / terminliche Auswirkung mit dem AG vereinbart 
hat. Voraussetzung für eine Abrechnung dieser geänderten und/oder zusätzlichen Leistungen ist 
eine schriftliche Bestätigung durch den AG. 
 

 Der AG soll die geänderte und/oder zusätzliche Leistung grundsätzlich erst nach Ablauf von        Ta-
gen nach Zugang des Änderungsbegehrens beim AN anordnen. Der AN hat eine Anordnung vor Ab-
lauf von          Tagen in folgenden Fällen zu befolgen: 
 

  Wenn eine Bagatelländerung vorliegt, die nur einem unwesentlichen Teil der beauftragten Ge-
samtleistung entspricht und deren Auswirkungen auf die vertragliche Vergütung anhand der 
Preisermittlungsgrundlagen unschwer festzustellen ist, 
 

  bei Gefahr im Verzug, 
 

  wenn beide Parteien davon ausgehen, dass eine Einigung über die auszuführende Leistung 
und/oder die Vergütungsänderung gescheitert ist, 
 

  wenn das Interesse des AG an der sofortigen Ausführung der geänderten und/oder zusätzlichen 
Leistung das Interesse des AN an einer vorher vereinbarten Vergütung eindeutig überwiegt. 
 

   

   

   

 Die vorstehenden Grundsätze gelten auch im Hinblick auf Änderungsanordnungen zu Bauumstän-
den oder zur Bauzeit. Im Rahmen der Zumutbarkeit ist zu berücksichtigen, ob der AN die erforderli-
chen Kapazitäten ohne Weiteres bereitstellen oder beschaffen kann. 
 
Die Anpassung der Vergütung des AN bestimmt sich auf Grundlage der der tatsächlichen Kosten für 
die vertraglichen Leistungen unter Berücksichtigung der besonderen Kosten (z.B. angemessene Zu-
schläge für allgemeine Geschäftskosten, Wagnis und Gewinn) der zusätzlich/ abgeändert geforder-
ten Leistung. 
 

  

V. Fristen und Termine 
V.1 Ausführungsfristen 

  Mit der Ausführung ist zu beginnen am: 

  Mit der Ausführung ist zu beginnen nach der im beigefügten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist 
für den Ausführungsbeginn. 
 

  Die Bauleistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen; „bauliche Fertigstellung“) 
am: 
 

  Die Gesamtleistung ist zu vollenden (Gesamtfertigstellung) spätestens am: 
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  Darüber hinaus verpflichtet sich der AN, folgende Zwischenfristen als Vertragsfristen einzuhal-
ten: 

    
 
 

    
 
 

    
 
 

    
 
 

    
 
 

  Der AG kann bis zu fünf Termine aus dem vom AN mit dem Angebot vorzulegenden Detailter-
minplan als zusätzliche Vertragsfristen festlegen (§ 315 BGB). 
 

 Gesamtfertigstellung in diesem Sinne liegt vor, wenn sämtliche, auch geringfügige vertraglich ge-
schuldete Leistungen erbracht sind. Das umfasst die Bauleistungen und ausstehende Restarbeiten, 
aber auch sämtliche Planungsleistungen, das erfolgreiche Absolvieren des Abnahmeprozederes so-
wie die Einweisung des AG bzw. Nutzers. 

  

V.2  Öffentlichkeitswirksame Termine 
 Der AN hat mindestens drei, maximal jedoch fünf öffentlichkeitswirksame Termine (insbesondere 

Spatenstich, Richtfest, Tag der offenen Tür) terminlich als Meilensteine im Detailterminplan darzu-
stellen und zu berücksichtigen. Der AN stellt die Baustelle für diese Termine bauüblich und ange-
messen bereit und sichert einen gefahrlosen Zugang von Besuchern. Mögliche Erschwernisse, Be-
hinderungen und Verzögerungen aufgrund dieser Termine sind in dem vereinbarten Fertigstellungs-
termin und der vereinbarten Vergütung bereits berücksichtigt. 

  

  

V.3  Bauzeitenpläne 

  
V.3.1  Detailterminplan 

 Der AN gibt bereits mit dem Angebot einen Detailgesamtterminplan als verknüpften Balkentermin-
plan unter Berücksichtigung des Rahmenterminplans und der Vertragsfristen entsprechend den an-
erkannten Regeln der Technik (DIN 69900:2009) ab. Dieser Detailterminplan enthält alle für die Pla-
nung und Ausführung wichtigen Abläufe und Termine in angemessener Detaillierung. Der AN weist 
auf alle Planungs- und Baufortschritte und sonstigen wesentlichen Änderungen (Kosten/Termine/Ent-
scheidungen/kritischer Weg) ausdrücklich hin. 

  

V.3.2  Ressourcenhinterlegter Detailterminplan 

 Auf begründetes Verlangen des AG übergibt der AN ihm jederzeit einen ressourcenhinterlegten De-
tailgesamtterminplan oder einen Detailterminplan für das angeforderte Gewerk. Das Verlangen ist 
insbesondere begründet, wenn objektive Voraussetzungen vorliegen, die die Einhaltung des Ge-
samtfertigstellungstermins als gefährdet erscheinen lassen. 
  

  

  

  

  



2151.FLB.H  
(Vertragsbedingungen Funktionale Leistungsbeschreibung - Hochbau) 

© VHB Bayern - Stand Mai 2025 14 von 25 
 

V.3.3  Aktualisierung 
 

 Der AN aktualisiert monatlich alle Termine und übergibt diese dem AG am ersten Werktag jeden Mo-
nats. Durch die Aktualisierung der Terminplanung werden weder die Vertragsfristen geändert noch 
die Verantwortlichkeit des AN für Terminüberschreitungen berührt, es sei denn, es ist ausdrücklich 
etwas anderes vereinbart. 
 
Der AN stellt anhand der jeweils aktualisierten Terminpläne in den regelmäßigen Baubesprechungen 
den aktuellen Stand seines Planungs- bzw. Bauablaufs dar. 
  

V.3.4  Entscheidungsterminplan 

 Neben dem Detailterminplan legt der AN mit dem Angebot auch einen Entscheidungsterminplan vor, 
den er mit AG abstimmt. Dieser enthält alle notwendigen Mitwirkungshandlungen des AG. Der AN 
schreibt diesen in regelmäßigen Abständen, zumindest einmal monatlich, während des gesamten 
Projektablaufes fort. Der Entscheidungsterminplan kann als Liste geführt werden. Er ist entspre-
chend dem Detailterminplan regelmäßig zu aktualisieren. 

  

  

VI. Behinderung und Unterbrechung 

 Bei Behinderungen und Unterbrechungen findet bezüglich aller Leistungen, auch Planungsleistun-
gen, die Vorschrift des § 6 VOB/B Anwendung. 
 

  Ergänzend gilt: 
Der AN stellt sicher, dass erforderliche öffentlich- rechtliche Genehmigungen rechtzeitig erteilt 
werden. Hat der AN Verzögerungen bei der Erteilung zu vertreten, besteht weder ein Anspruch 
auf Bauzeitverlängerung noch auf Erstattung etwaiger Mehrkosten, gleich auf welcher rechtli-
cher Grundlage. 

  

VII. Vertragsstrafen 

 Gerät der AN mit einem in V.1. dieses Vertrags vereinbarten Ausführungstermin schuldhaft in Ver-
zug, verwirkt der AN für jeden Werktag der Terminüberschreitung eine Vertragsstrafe (§ 11 VOB/B) 
in Höhe von: 
 

   EUR (ohne Umsatzsteuer) 

   Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme ohne Umsatzsteuer; 
Beträge für angebotene Instandhaltungsleistungen bleiben unberücksichtigt. 
Die Bezugsgröße zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Überschreitung von als 
Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist derjenige Teil dieser Auftragssumme, der 
den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht. 
 

  

 Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt ______ Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auftrags-
summe (ohne Umsatzsteuer) begrenzt.  
Ist eine Einzelfrist als Vertragsfrist vereinbart, ist die Vertragsstrafe bei Überschreitung dieser auf 
den vorgenannten Prozentsatz des Teils der Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt, der den 
bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich geschuldeten Leistungen entspricht. 
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 Verwirkte Vertragsstrafen wegen Nichteinhaltung vereinbarter Einzelfristen werden auf solche wegen 
Nichteinhaltung der Frist für die Vollendung der Leistung angerechnet. 
 
 

  Verstößt der AN gegen seine Pflichten aus diesem Vertrag zur Erstellung und / zur Aktualisie-
rung sowie Übergabe von vertragsgemäßen Detailterminplänen und Terminplänen dieser Ver-
tragsbedingungen, gilt folgende Vertragsstrafe als vereinbart:  
 
EUR                                netto/Woche, insgesamt maximal jedoch EUR                                 
netto. Der AG wird den AN hierzu schriftlich in Verzug setzten und zur Nachreichung bzw. Über-
arbeitung der Terminpläne innerhalb von einer Woche auffordern. Nach fruchtlosem Fristablauf 
wird die Vertragsstrafe fällig. 
 

 Sämtliche Vertragsstrafen dürfen maximal 5 % der vereinbarten Netto-Gesamtvergütung erreichen. 
Der Anspruch des AG auf Ersatz eines über die Vertragsstrafen hinausgehenden Schadens bleibt 
unberührt. 

  

VIII. Abnahme 
VIII.1 Förmliche Abnahme, Teilabnahmen 

 Die Abnahme erfolgt förmlich und nach dem in diesem Kapitel VIII. dargestellten Prozedere. Eine Ab-
nahme durch Ingebrauchnahme ist ausgeschlossen. Teilabnahmen einzelner in sich abgeschlosse-
ner Teile finden nicht statt. Die in § 12 Abs. 5 VOB/B geregelte fiktive Abnahme ist ausgeschlossen. 
Die Verpflichtung des AG, die Abnahme rechtzeitig zu erklären, bleibt hiervon unberührt. 
 
Der vertraglich vereinbarte Abnahmetermin einschließlich der vorbereitenden Maßnahmen sind vom 
AN in der Terminplanung darzustellen und zeitlich und inhaltlich zu beschreiben. 

  

VIII.2  Abnahmeprozedere 
 Die Abnahme erfolgt gemäß der nachstehenden Regelungen. 

  

VIII.2.1  Bauliche Fertigstellung 

 Spätestens             Wochen vor der baulichen Fertigstellung überreicht der AN dem AG einen sepa-
raten Abnahmeterminplan für den Zeitraum zwischen baulicher Fertigstellung und bestimmungsge-
mäßem Regelbetrieb. 
Weiterhin überreicht er ein aktualisiertes Raumbuch sowie einen Satz aktueller Pläne, die den tat-
sächlichen örtlichen Gegebenheiten entsprechen (Papier und digital). Die vorgenannten Unterlagen 
weisen alle Termine für die Versuchsläufe, Funktionsprüfungen, Vorbegehungen und Vollständig-
keitsprüfungen aus.  
 
Dieser Abnahmeterminplan ist mit dem AG innerhalb von            Wochen abzustimmen.  
Spätere Änderungen bedürfen der Zustimmung des AG. 
 
Zur Bestimmung des baulichen Zustandes findet binnen             Wochen nach baulicher Fertigstel-
lung eine Vorbegehung des Gebäudes unter Hinzuziehung der aktuellen Fassung des Raumbuchs 
sowie der aktuellen Planunterlagen durch den AG statt. Diese Begehung ist vom AN in bebilderter 
und textlicher Form geschossweise mit den wesentlichen Fakten zu protokollieren. Hierbei festge-
stellte Mängel sind vom AN unverzüglich zu beseitigen. 

  

VIII.2.2  Gewerkeübergreifende Funktionsprüfung 

 Nach baulicher Fertigstellung aller Gebäude und Anlagen findet auf Antrag des AN die gewerkeüber-
greifende Funktionsprüfung gemäß der FLB statt. Werden hierbei Mängel festgestellt, sind diese un-
verzüglich vom AN zu beseitigen. Sind keine Mängel vorhanden oder diese nachweislich behoben, 
gilt die gewerkeübergreifende Funktionsprüfung als erfolgreich abgeschlossen. 
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VIII.2.3  Leistungsfeststellung vor Probebetrieb 

 Mindestens              Wochen vor Beginn des Probebetriebs findet eine Begehung des Objekts ein-
schließlich der Außenanlagen statt. Die Begehung zur Bewertung des baulichen Zustandes führen 
der AN und der AG gemeinsam durch. Dabei dokumentiert der AN vor Ort raumweise den Gebäude-
zustand, die Ausstattung sowie den Fertigstellungsgrad der Bauleistungen. Der AN ist verpflichtet, 
alle vom AG angezeigten Mängel und Gebäudezustände in dieses Protokoll aufzunehmen. Kann Ab-
nahmereife nicht festgestellt werden, wird dies festgestellt und der AG ist berechtigt, die Zustandsbe-
wertung zu unterbrechen. Eine Wiederaufnahme erfolgt nach Beseitigung der wesentlichen Mängel 
und schriftlicher Anzeige des AN. 

  

VIII.2.4  Probebetrieb 

 Nach der erfolgreich abgeschlossenen gewerkübergreifenden Funktionsprüfung beginnt der AN den 
mindestens                            Probebetrieb gemäß der FLB. Zu diesem Zeitpunkt muss die Anlage in 
allen Teilen betriebsbereit und verkehrssicher sein. Die Kosten für die Betriebsstoffe während des 
Probebetriebs trägt der AG. Kosten für erforderliches technisches Betriebspersonal des AN trägt die-
ser selbst. Der Probebetrieb muss den Nachweis der vertragsgemäßen Leistung erbringen. In die-
sem Zeitraum ist dem Nutzer bereits die Einrichtung und Ausstattung sowie die Inbetriebnahme zu 
ermöglichen. Schäden, die nachweislich der Nutzer zu vertreten hat, übernimmt der AG. 

  

VIII.2.5  Inbetriebnahme 

 Hat der Probebetrieb den Nachweis der vertragsgemäßen Leistung erbracht, kann der AN beim AG 
die Inbetriebnahme beantragen. 

  

VIII.3  Abnahmeaufforderung 

 Der AN ist berechtigt, den AG zur Abnahme aufzufordern, wenn das gemäß den Ziffern 2.1 bis 2.5 
beschriebene Prozedere erfolgreich durchlaufen ist, die nachfolgend genannten Dokumentationsun-
terlagen          Werktage vor dem Abnahmetermin an den AG übergeben wurden und folgende weitere 
Voraussetzungen kumulativ erfüllt sind: 

  Vertragsgemäße Erbringung der Planungs- und Bauleistungen ohne wesentliche Mängel. 
 

  Alle zur Benutzung und Inbetriebnahme des Bauvorhabens erforderlichen behördlichen Geneh-
migungen liegen vor. 
 

 
 

 Aller Prüf- und Abnahmebescheinigungen von einvernehmlich festgelegten öffentlich bestellten 
und vereidigten Sachverständigen soweit gesetzlich notwendig oder in dem Vertrag gefordert, 
liegen vor. 
 

  Übergabe des aktuellen Standes des vom AN fortgeschriebenen Raumbuchs an den AG. 
 

  Erfolgte Inbetriebnahme, Funktionsprüfung, Einregulierung, Probebetrieb, Einweisung in die An-
lagen und Programme sowie gewerkeübergreifender Funktionstest sämtlicher Anlagen. 

   
 
 

   
 
 

   
 
 

   
 
 

 Nach einer wirksamen Abnahmeaufforderung durch den AN soll mit der Abnahme innerhalb von                  
                Werktagen begonnen und diese zügig und ohne Unterbrechung durchgeführt werden. 
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VIII.4  Dokumentation 

  Die zur Abnahme erforderlichen Dokumentationsunterlagen, insbesondere die Revisions- und 
sonstigen Bestandsunterlagen, sind durch den AN innerhalb von          Werktagen nach Verlangen 
des AG an den AG zu übergeben. 

   

 
 
 
 

 Erfolgt die Übergabe nicht innerhalb dieser Frist, wird der AG die ausstehenden Unterlagen im Wege 
der Selbstvornahme auf Kosten des AN durch Dritte erstellen lassen, wenn eine vom AG gesetzte 
Nachfrist von            Werktagen verstrichen ist. Der AG kann die ihm hierdurch entstandenen Kosten 
von der Vergütung des AN abziehen. 

  

VIII.5  Begehungen 

 Zu technischen Vorbegehungen nach Fertigstellung wesentlicher Bauabschnitte und insbesondere zu 
jeder Sachverständigenbegehung und/oder -abnahme hat der AN den AG schriftlich mit einem Vorlauf 
von            Werktagen einzuladen. Die Begehung ist gemeinsam durchzuführen.  

Der AG behält sich vor, eigene oder externe Sachverständige oder sonstige Dritte in den Abnahme-
prozess einzubinden. Diese Termine muss der AN in dem Gesamtdetailterminplan einpflegen. Die 
Vertragsparteien vereinbaren bereits jetzt, technische Vorbegehungen zumindest für folgende Ge-
werke der Baumaßnahmen durchzuführen: 

  Fertigstellung des Rohbaus 

  Fertigstellung der Dachabdichtung 

  Fertigstellung der Fassade 

  Fertigstellung der Medienanschlüsse und der entsprechenden TGA 

  Fertigstellung des Innenausbaus 

  Fertigstellung sicherheitstechnischer Anlagen 

   

   

   

IX. Vergütung 
IX.1 Pauschalvergütung 

 Der vereinbarte Pauschalfestpreis beinhaltet die Vergütung für sämtliche erforderlichen Leistungen. 
Durch den Pauschalfestpreis sind auch diejenigen Leistungen abgegolten, die die Vergabeunterla-
gen nicht bzw. nicht ausdrücklich nennen, jedoch erforderlich sind, um den vereinbarten Vertrags-
zweck zu verwirklichen. 
Dies gilt insbesondere für alle Kosten und Gebühren, wie Baugenehmigungs-, Abnahme-, An-
schluss-, Prüf-, Maut- und TÜV-Gebühren (sowie Lohnnebenkosten, Überstunden, Leistungszu-
schläge, Materialprüfverfahren und etwa erforderliche Gutachten zur Vorbereitung der Abnahme). 
 

 Etwaige Flächen- und Kubaturmehrungen, welche sich bei der Planung der technischen Konzeption 
(HLS, Elektro etc.), sowie der Rohbauplanung ergeben, sind entsprechend in den Gesamtpreis ein-
zurechnen und damit abgegolten. 
 

 Für die Höhe der Umsatzsteuer gilt deren gesetzlicher Satz zum Zeitpunkt der Leistungserbringung. 
Der Pauschalfestpreis beinhaltet alle kalkulatorischen Zuschläge wie GU-Zuschlag etc. 
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 Die Zusammensetzung des Pauschalfestpreises ergibt sich aus der vom AN bepreisten GAEB-Datei. 
Die darin genannten Preise sind bloße Kalkulationsgrundlagen. Vertraglich vereinbart ist allein der 
vorgenannte Pauschalfestpreis. 

  

IX.2  Mengenrisiko und Genehmigungsrisiko  
 Der AN übernimmt das Mengenermittlungsrisiko. Mit dem Pauschalfestpreis sind deshalb insbeson-

dere alle Massen und Mengen der zu erbringenden Teilleistungen abgegolten. Auch Mengen- und 
Massenabweichungen innerhalb des vertraglich vereinbarten Bausolls führen nicht zu einer Erhö-
hung oder Reduzierung der Vergütung.  
 

  Ebenso trägt der AN das Genehmigungsrisiko. 

  

IX.3  Preisgleitung und Nachlässe 
 Personalkosten- bzw. Materialpreisgleitung sind nicht vereinbart. Der Pauschalfestpreis gilt für die 

gesamte Dauer der Bauausführung. § 313 BGB bleibt insoweit unberührt. 
Alle etwaig vom AN gewährten Nachlässe werden fortgeschrieben. 

  

IX.4  Kalkulation 
  Auf Verlangen der Vergabestelle ist die Urkalkulation vorzulegen.  

  Inhalt und Aussagefähigkeit der Urkalkulation siehe Leistungsbeschreibung. 

  

IX.5  Stundenlohnarbeiten 
 Leistungen des AN nach Zeitaufwand vergütet der AG nur nach vorheriger schriftlicher Beauftra-

gung. Der AN weist den entsprechende Zeitaufwand durch Stundenbelege nach. Er legt diese wö-
chentlich dem AG zur Prüfung und Abzeichnung vor. 
 
Die Unterzeichnung von Stundenlohnzetteln gilt als Anerkenntnis lediglich hinsichtlich Art und Um-
fang der erbrachten Leistung. Es bleibt dem AG die Prüfung vorbehalten, ob es sich um Stunden-
lohn- oder Vertragsarbeiten handelt. 

  

X. Zahlungen 
X.1 Zahlungen 

 Abschlagszahlungen leistet der AG bargeldlos spätestens 21 Kalendertage nach Zugang der jeweili-
gen prüfbaren Rechnung. Eine Schlusszahlung leistet der AG erst 60 Kalendertage nach Zugang der 
prüfbaren Schlussrechnung. § 16 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B und § 16 Abs. 5 Nr. 3 VOB/B bleiben unbe-
rührt. 
Als Tag der Zahlung gilt bei Überweisung von einem Konto der Tag, an dem das Geldinstitut den 
ausführbaren Zahlungsauftrag erhalten hat 

  

X.2  Zahlungsplan 

 Bauzwischenfinanzierungskosten sind in die Angebotssummen mit einzukalkulieren. Sie werden nicht 
gesondert vergütet. 

  Der AN erhält Abschlagszahlungen auf den vereinbarten Pauschalfestpreis gemäß dem folgen-
den Zahlungsplan, wenn er nachweist, dass der entsprechende Baufortschritt der vertraglich 
geschuldeten Qualität entspricht: 
 

   Einreichung genehmigungsfähiger Unterlagen zur Genehmigung  % 

   Baubeginn bauvorbereitende Maßnahmen  % 
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   Zusammenstellung der mit dem AG abgestimmten Bemusterungsun-
terlagen 

 % 

   Fertigstellung Ausführungsplanung  % 

   Fertigstellung Montageplanung  % 

   Fertigstellung Erschließung (KG 200, KG 540)  % 

     % 

     % 

     % 

     % 

     % 

     % 

     % 

   100 % 

     

  Der AN erhält Abschlagszahlungen auf den vereinbarten Pauschalfestpreis gemäß dem verein-
barten Zahlungsplan, wenn er nachweist, dass der entsprechende Baufortschritt der vertraglich 
geschuldeten Qualität entspricht. 
 

  Der AN kann die Leistungen zwischen diesen Meilensteinen prozentual nach Gewerken oder 
Leistungsstufen weiter aufteilen und mit dem AG abstimmen. In diesem Fall kann der AN auch 
zwischen den aufgeführten Meilensteinen Abschlagszahlungen nach Erbringung eines entspre-
chenden Leistungsnachweises erhalten. 
 

  Abschlagsrechnungen sollen nicht häufiger als monatlich gestellt werden. 
 

  Zur zeitnahen und digitalen Bearbeitung der Rechnung wird eine Einreichung per E-Mail er-
wünscht. 
 

   
 
 

   
 
 

 Elektronische Rechnungen (eRechnung) müssen folgende Voraussetzungen gemäß der Bayeri-
schen Verordnung über die elektronische Verwaltung und die barrierefreie Informationstechnik 
(BayEGovV) erfüllen: 
Die elektronische Rechnung ist in einem Datenaustauschstandard auszustellen, das der europäi-
schen Norm EN 16931-1:2017 und einer der in dem Anhang zu dem Durchführungsbeschluss (EU) 
2017/1870 genannten Syntaxen entspricht, und 
a) ein durch den Rechnungsempfänger vorgegebenes Identifikationskennzeichen (Leitweg-ID), 
b) die Zahlungsbedingungen, 
c) die Bankverbindungsdaten des Zahlungsempfängers 
d) eine E-Mail-Adresse des Rechnungsstellers 
enthält. 
Elektronische Rechnungen, die die Voraussetzungen nicht erfüllen, können unverzüglich zurückge-
wiesen werden. Sie gelten im Falle der Zurückweisung als nicht zugegangen. 
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XII. Kündigung 

 Für die Kündigung des Vertrages während der Planungs- und Bauphase gelten die Vorschriften der 
VOB/B. Im Übrigen gilt folgendes: 
 

 Im Falle einer Kündigung oder sonstigen Beendigung des Vertrages schließt der AN seine Arbeitser-
gebnisse, insbesondere Planungsleistungen ab und gibt alle Unterlagen, die für die Fortführung der 
jeweiligen Baumaßnahmen von Bedeutung sind, unverzüglich, übersichtlich und geordnet an den AG 
heraus. 
Der AG muss in die Lage versetzt werden, die begonnene Leistung zu übernehmen und selbst oder 
durch Dritte weiterzuführen.  
Zu diesem Zweck überträgt der AN auch seine an den Leistungen bestehenden Eigentumsrechte 
und/oder urheberrechtliche Nutzungs-, Änderungs-, Veröffentlichungs- und Übertragungsrechte ein-
redefrei an den AG. 
Der AN übergibt weiterhin das Bauwerk und etwaig vorhandene Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe in ei-
nem zu diesem Zeitpunkt vertragsgemäßen Zustand an den AG.  
Ein Zurückbehaltungsrecht steht dem AN insoweit nicht zu.  
 

 Der AG darf mit beauftragten Dritten und sonstigen Vertragskräften des AN über die Fortführung der 
Arbeiten verhandeln. Er kann alle Verträge des AN mit beauftragten Dritten durch schriftliche Erklä-
rung gegenüber diesen übernehmen. Der AG gibt die Erklärung innerhalb von drei Wochen nach 
Vertragsbeendigung ab. 
Der AN stellt dem AG insofern unverzüglich alle erforderlichen Unterlagen und Informationen zur 
Verfügung und nimmt etwaige sonst erforderlichen Mitwirkungshandlungen vor. 
 
Überträgt der AG die zur Erreichung des Vertragszwecks erforderlichen Leistungen ganz oder teil-
weise einem oder mehreren neuen AN, behält er sich vor, diese ohne Durchführung eines neuen 
Vergabeverfahrens zu beauftragen. Dies gilt, soweit die Vergütung des neuen AN unter Berücksichti-
gung aller Umstände nicht unangemessen hoch ist. Der bisherige AN kann gegen geltend gemachte 
Mehrkosten nicht einwenden, dass kein Vergabeverfahren durchgeführt wurde. Dies gilt nicht, wenn 
die Vergütung unter Berücksichtigung aller Umstände unangemessen hoch ist. 

XIII. Sonstige Regelungen  
XIII.1 Mängelansprüche  

 Ansprüche aus Gewährleistung verjähren 4 Jahre nach Abnahme der Leistung. 

 Mängelansprüche für Planungs- und Ausführungsleistungen im Zusammenhang mit erforderlichen 
Abdichtungsarbeiten gegen Bodenfeuchtigkeit, nichtdrückendes oder drückendes Wasser, sämtli-
chen Fugenausbildungen sowie der Dichtigkeit des Daches verjähren 10 Jahren nach Abnahme. 
 

 Soweit die Wartung Einfluss auf die Sicherheit und Funktionsfähigkeit des jeweiligen Gebäudes hat, 
soll der Nutzer des Objekts dem AN oder seinem fachkundigen Nachunternehmer die Wartung 
und/oder Instandhaltung für die Dauer der Gewährleistungsfrist oder darüber hinaus übertragen. 
Der AN legt hierzu Wartungs- und Instandhaltungsangebote für die technischen Gewerke gem. War-
tungsliste (KG 410, 420, 430 432, 440, 442, 450, 461, 475 und 480) vor. Der AN ist an diese Ange-
bote – auch gegenüber dem Nutzer – bis zur Abnahme aller Leistungen gebunden. Der AG und der 
Nutzer müssen diese Angebote nicht annehmen.  
Verzichtet der AG auf eine solche Beauftragung, verkürzt sich die Gewährleistungsfrist auf die ver-
traglich vereinbarte Frist oder, sofern eine solche nicht vereinbart wurde, auf die gesetzliche Frist ab 
Abnahme der Leistung. 
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 Der AN ist auch schon vor der Abnahme verpflichtet, Mängel unverzüglich, spätestens innerhalb ei-
ner ihm vom AG gesetzten, angemessenen Frist zu beseitigen. Nach fruchtlosem Fristablauf darf der 
AG auch schon vor der Abnahme die Mängel selbst auf Kosten des AN beseitigen (Selbstvornahme). 
Es bedarf dazu keiner entsprechenden Kündigung oder Teilkündigung des betroffenen Leistungsteils 
bzw. der Leistung insgesamt. Der AG kann darauf verzichten, die Leistungen der Selbstvornahme 
öffentlich auszuschreiben soweit deren Vergütung unter Berücksichtigung aller Umstände nicht un-
angemessen hoch ist. Dies gilt gleichermaßen für die Selbstvornahme nach Abnahme der Leistung.  
Der AN kann gegen die Höhe der Kosten nicht einwenden, dass ein Vergabeverfahren nicht durch-
geführt wurde. Dies gilt nicht, wenn die Kosten unter Berücksichtigung aller Umstände unangemes-
sen hoch sind. 

   

XIII.2  Qualitätssicherung 
 Der AN hat die vertraglich vereinbarte Qualität seiner Leistung während der Planungs- und Bau-

phase zu gewährleisten und aufrechtzuerhalten. Dies dokumentiert und belegt er durch entspre-
chende Nachweise. Die im Folgenden aufgeführten Punkte gelten als Mindestanforderung zur Quali-
tätssicherung: 
 

 a)  Baubegleitende Führung und Aktualisierung des Raumbuchs.  

 b)  Führung einer Planlaufliste mit Aufführung, wann welcher Plan an wen in wie viel Ausferti-
gungen versandt bzw. erhalten wurde. 
 

 c)  Monatliche Dokumentation aus Bericht, Fotos und Plänen aus der der Nachweis der ver-
tragsgemäß erbrachten Leistung (z.B. Widerstandsklassen der Fenster, Schottung der Instal-
lationsschächte, Art und Verlegung des Bodenbelages, etc.) zweifelsfrei hervorgeht. 
 

 d)  Führung eines Bautagebuchs. Der AN muss dem AG binnen zwei Wochen nach Vertrags-
schluss ein Bautagebuchmuster vorlegen, das den Anforderungen gem. Richtlinie zu 411.H 
des VHB Bayern genügt. Eine digitale Version des Bautagebuches ist zulässig, wenn die 
Einträge revisionssicher gespeichert werden. 
 

 e)  Prüfung der Bauausführung auf ordnungsgemäße Erfüllung. 

 f)  Mängelfeststellung und Mängelbeseitigung. 

 Der AG ist berechtigt, die Dokumentationen und Nachweise der Qualitätssicherung jederzeit stich-
probenweise zu überprüfen. 

   

   

   

XIII.3  Abstimmung mit Behörden 
 Während der Projektabwicklung obliegt dem AN die Koordination und Abstimmung mit Behörden, 

wie der Bauaufsicht, den staatlichen Arbeitsschutzämtern, der Feuerwehr und sonstigen Institutio-
nen. Der AN unterrichtet den AG über Gespräche und Abstimmungen mit Behörden vollständig und 
gibt ihm Gelegenheit, sich einzubringen. Der AG und seine Berater haben ein Teilnahmerecht bei 
den Gesprächen und Abstimmungen. Die Termine sind mit einer Vorlaufzeit von mindestens 3 Werk-
tagen mitzuteilen. Die Berater des AG sind nicht bevollmächtigt, Aufträge für den AG zu erteilen oder 
zu entziehen, Behinderungs- oder Mehrkostenanzeigen entgegenzunehmen oder sonstige rechtsge-
schäftliche Erklärungen für den AG abzugeben. 
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XIII.4  Baustelleneinrichtung 
 Dem AN obliegt die gesamte Baustelleneinrichtung, einschließlich Umsetzungen und sonstiger Än-

derungen, die sich im Zuge der Abwicklung des Bauvorhabens ergeben können. Der AN kennt die 
mit der Lage des Baugrundstücks verbundenen Anforderungen, etwaige Erschwernisse sowie die 
auf dem Baugrundstück vorhandenen Möglichkeiten zur Baustelleneinrichtung und Materiallagerung. 
Er hat diese Umstände bei der Kalkulation des Pauschalfestpreises berücksichtigt. 
 

 Der AN holt die erforderlichen Genehmigungen ein und hält die erforderlichen öffentlichen und priva-
ten Flächen vor. Er trifft Maßnahmen zur Baulogistik und Verkehrslenkung für das Bauvorhaben ein-
schließlich der Erstellung etwaiger temporärer Baustraßen und jede Form der Wasserhaltung (offene 
und geschlossene Wasserhaltung inkl. Einleitegebühren). 
 

 Dem AN obliegt die Beseitigung von Verschmutzungen und Beschädigungen innerhalb und außer-
halb der Baugrenzen des Bauvorhabens, welche von ihm oder seinen Erfüllungsgehilfen verursacht 
wurden. 
 

 Weiterhin baut der AN die jeweilige Baustelleneinrichtung ab, behebt Beeinträchtigungen eigener 
und benachbarter Grundstücksflächen und stellt beschädigte private und öffentliche Wege und Stra-
ßen wieder her. 
 

   

XIII.5  Medienanschlüsse  
 Der AN ermittelt in Abstimmung mit dem Nutzer der jeweiligen Gebäude den erforderlichen Energie-

und Medienbedarf des jeweiligen Gebäudes und stellt dem AG das Ergebnis in aussagekräftiger und 
übersichtlicher Form schriftlich nachprüfbar zur Verfügung. 
 

 Der AN stellt alle Energie- und Medienanschlüsse (hierzu zählen in der Regel Strom, Wasser, Ab-
wasser, Telekommunikation, Wärme und sonstige Medien, sofern vorhanden und gemäß Leistungs-
beschreibung erforderlich) an die vorgelagerten Versorgungs- und Entsorgungsnetze her und über-
nimmt die Kosten hierfür.  
 

 Im Falle der öffentlichen Erschließung veranlasst er diese beim zuständigen Versorgungsunterneh-
men. Die Kosten der öffentlichen Erschließung trägt der AG. Die nicht öffentliche Erschließung ge-
hört hingegen zum Leistungsumfang des AN.  

   

XIII.6  Sicherung der Nachlieferung  
 Es dürfen keine Materialien verwendet werden, von denen der AN weiß, dass sie nicht mehr nachge-

liefert werden können. Auf begründetes Verlangen des AG erbringt der AN den Nachweis für die 
Güte und Gebrauchsfähigkeit seiner Lieferungen und Leistungen auf eigene Kosten. 

   

XIII.7  Leitungen 
 Vor Arbeitsbeginn prüft der AN selbständig (ggf. durch Nachfragen bei den Versorgungsunterneh-

men und / oder auf Grundlage der beim AG vorhandenen Unterlagen und des Bestandskatasters) 
die Lage etwaig vorhandener Leitungen. Soweit erforderlich, verlegt der AN diese auf eigene Kosten. 

   

XIII.8  Haftung 
 Der AN haftet für Schäden nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften. Nehmen Dritte den AG we-

gen Schäden in Anspruch, die im Verantwortungsbereich des AN liegen, stellt der AN den AG unver-
züglich von diesen Ansprüchen frei. Dies gilt nicht, soweit der AN nachweist, dass er die betreffen-
den Schäden nicht zu vertreten hat (§§ 276 ff. BGB). 
 

 Der AN stellt den AG insbesondere von allen Ansprüchen frei, die sich daraus ergeben, dass er oder 
beauftragte Dritte Arbeitnehmerschutz-, sozialversicherungs- und steuerrechtliche Bestimmungen 
nicht einhalten. 
Gleiches gilt für sämtliche Ansprüche, die sich aus der Verletzung der Baustellenverordnung ergeben 
sowie für die Folgen von Produkthaftung.  
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 Der AG trägt das Risiko für vandalismusbedingte Beschädigungen und Zerstörungen der Bauwerke 
nach Abnahme. Während der Bauphase bis zur Abnahme trägt der AN dieses Risiko.  
Vandalismus in diesem Sinne ist die vorsätzliche Beschädigung oder Zerstörung von Sachen, we-
sentlichen und unwesentlichen Bestandteilen des Gebäudes, technischen Anlagen oder Einrich-
tungsgegenständen sowie Graffiti durch Dritte. 

   

   

   

   

   

XIII.9  Leitende Projektbeteiligte des Auftragnehmers 
 Projektleiter 

 Der AN benennt mit dem Angebot den verantwortlichen Projektleiter sowie dessen Stellvertreter. 
Beide betreuen das Projekt während der gesamten Vertragslaufzeit und stehen als Ansprechpartner 
für den AG und dessen Vertragskräfte bereit. Der AN ist zur Bestellung anderweitiger Vertreter nur 
nach Absprache mit dem AG oder wenn ein wichtiger Grund vorliegt, der vom AN nicht zu vertreten 
ist, befugt. Stellt sich heraus, dass eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen den Projektleitern 
des AN und dem AG bzw. dessen Vertragskräften nicht möglich ist, kann der AG den Austausch von 
Projektleitern verlangen. Ein entsprechender Austausch kann erst verlangt werden, nachdem eine 
angemessene Nachfrist fruchtlos verstrichen ist und das Vertrauensverhältnis nicht wiederhergestellt 
werden kann. 
 
 

 Bauleiter 

 Der AN benennt weiterhin einen Oberbauleiter, ein Bauleiter Rohbau, ein Bauleiter technischer Aus-
bau, ein Bauleiter TGA und ein Planungsleiter/Planungskoordinator. Diese dürfen ohne Zustimmung 
des AG während der Dauer des Projekts nicht ausgewechselt werden, es sei denn, es liegt ein wich-
tiger Grund vor, den der AN nicht zu vertreten hat. 
Der AG kann den Austausch eines Bauleiters unter den gleichen Voraussetzungen verlangen, die für 
einen Projektleiter gelten. 

   

XIII.10  Abtretung 
 Die Abtretung von Forderungen des AN gegen den AG ohne vorherige Zustimmung des AG ist aus-

geschlossen. Die Zustimmung muss schriftlich erteilt werden. Der AG darf die Zustimmung nur ver-
weigern, wenn im konkreten Einzelfall seine Interessen an der Aufrechterhaltung der Forderungsbe-
ziehung die Interessen des AN an der beabsichtigten Abtretung überwiegen. 
 

 Der AN tritt dem AG sämtliche Mängelansprüche gegen Nachunternehmer zur Sicherung ab. Dieser 
Abtretung stimmt der AG hiermit zu. Der AG macht von dieser Sicherungsabtretung nur im Fall einer 
Insolvenz des AN Gebrauch. Nimmt der AG den AN aus diesen Gewährleistungsrechten in An-
spruch, ist der AG zuvor zur Rückabtretung der jeweiligen Gewährleistungsansprüche an den AN 
verpflichtet. 

   

XIII.11  Verwendung von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln 
 Die Verwendung von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln im Rahmen der Leistungser-

bringung ist verboten. 
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XIV. Weitere Vertragsbedingungen 
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I. Allgemeines 
I.1 Vertragsgegenstand 

 

Gegenstand dieses Vertrags ist 
 
 
 
 
 
 

I.2 Vertragsgrundlagen 
 
Folgende Vertragsbestandteile gelten nebeneinander, bei Widersprüchen in nachstehender Reihenfolge : 

I.2.1  das Formblatt 2130.FLB Angebotsschreiben, nebst dort vereinbarter Vertragsbestimmungen 

I.2.2  die finale bepreiste Angebots-Datei (GAEB bzw. Excel) 
 

I.2.3  die mit der Aufforderung zur Angebotsabgabe übergebenen Teile der funktionalen Leistungsbeschrei-
bung in der zum Zuschlagszeitpunkt aktuellen Form: funktionale Leistungs- und Baubeschreibung, 
Pläne, Pflichtenheft und sonstige Anlagen (im Folgenden gesamthaft auch „Funktionale Leistungsbe-
schreibung“ oder schlicht „FLB“ genannt).  
 

I.2.4  diese Vertragsbedingungen 

I.2.5  die Vergabeunterlagen sowie etwaige Nachsendungen einschließlich der Bieterfragenkataloge, Biete-
rinformationen und Protokolle der Verhandlungen 
 

I.2.6  die zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen gem. Anlage 9002.StB 

I.2.7   Muster Vertragserfüllungsbürgschaft (Formblatt 421) 

I.2.8   Muster Mängelansprüchebürgschaft (Formblatt 422) 

I.2.9   Muster Abnahmeprotokoll (Formblatt 4420) 

I.2.10    

I.2.11    
 
 

I.2.12    

I.2.13    

I.2.14    

I.2.15    

I.2.16    

I.2.17    

I.2.18    

I.2.19  die allgemein anerkannten Regeln der Technik, insbesondere die VOB/C, die europäischen Normen 
(EN), die Normen des Deutschen Instituts für Normung e.V. (DIN) und die Bestimmungen des Deut-
schen Ausschusses für Stahlbeton (DAfStB) ferner die VDE-, VDI-, VDS- und TÜV-Vorschriften. 

I.2.20  Verordnungen, Richtlinien und Verwaltungsvorschriften (z.B. Unfallverhütungsrichtlinien, Arbeitsstät-
tenrichtlinien etc.) in der jeweils gültigen Fassung. Der AN erklärt, dass ihm bei Vertragsschluss keine 
anstehenden Änderungen der für das vertragsgegenständliche Bauvorhaben maßgeblichen Verord-
nungen und Richtlinien bekannt sind. 
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I.2.21   
 
 
 
 
 

I.2.22   
 
 
 
 
 

Besteht ein Vertragsbestandteil aus mehreren Dokumenten, gilt bei Widersprüchen das zeitlich jüngere. 
Technische Normen und/oder die allgemein anerkannten Regeln der Technik gelten mit dem zum Abnahme-
zeitpunkt gültigen Inhalt. Dies gilt ebenso für die Änderung einschlägiger Gesetze und Verordnungen. 
Konkretisierungen im Angebot gegenüber der FLB werden nur dann Vertragsinhalt, wenn sie mindestens den 
Anforderungen der FLB entsprechen. 
Der AG hat das Angebot entsprechend der vertraglichen Zielsetzung nur plausibilisiert und auf offensichtliche 
Widersprüche und Unrichtigkeiten geprüft.  
 

I.3 Leistungsumfang 
 

I.3.1 Totalunternehmerleistung 

 

Der AN erbringt sämtliche Leistungen und Lieferungen, die die mangelfreie, betriebsbereite Herstel-
lung des Werkes erfordert. Dies beinhaltet auch alle Leistungen und Lieferungen, die die Vertragsun-
terlagen nicht bzw. nicht ausdrücklich nennen sowie Nebenleistungen. 
Planungsleistungen beinhalten insbesondere alle notwendigen Grund- und Besonderen Leistungen 
aller Leistungsbilder und -phasen in Anlehnung an die Anlagen zur HOAI, in der jeweils gültigen Fas-
sung sowie Gutachter- und sonstige Ingenieurleistungen. 
Das Werk muss die vereinbarten Qualitäten aufweisen, den allgemein anerkannten Regeln der Tech-
nik entsprechen und genehmigungsfähig, vollständig fertig sowie funktions- und betriebsbereit sein. 
Es muss sich uneingeschränkt für die vertraglich vorgesehene Nutzung und für den vertraglichen so-
wie bestimmungsgemäßen Betrieb eignen. 

  

I.3.2 Änderung von Regelwerken 

 Erfordern Änderungen technischer Normen und/oder allgemein anerkannter Regeln der Technik zu-
sätzliche Leistungen und/oder Leistungsänderungen, weist der AN den AG hierauf unverzüglich 
schriftlich hin. Er zeigt hierbei die Konsequenzen für Vergütung und Fristen auf. 
Der AN führt notwendige zusätzliche Leistungen und/oder Leistungsänderungen ohne zusätzliche Ver-
gütung aus, wenn diese auf derartigen Änderungen beruhen, die dem AN bereits bei Abgabe des 
beauftragten Angebots objektiv erkennbar waren. 
Im Übrigen gilt Kapitel IV. dieser Vertragsbedingungen. 
 
Für die Änderung von Gesetzen und Verordnungen gilt diese Regelung entsprechend. 

  

I.3.3 Partnerschaftliche Zusammenarbeit 

 Die Vertragsparteien streben eine partnerschaftliche Projektabwicklung an. 
Notwendige Mitwirkungshandlungen nimmt der AG unverzüglich vor, nachdem der AN diese eingefor-
dert hat. 

  

I.3.4 Mitarbeiter des AN 

 Vorbehaltlich weiterer Regelungen nennt der AN dem AG innerhalb von vier Wochen nach Vertrags-
abschluss die Namen und Kontaktdaten der Personen, die für die Projektabwicklung, insbesondere für 
die Planung, Genehmigungen, bauliche Umsetzung, Abnahme und Objektbetreuung zuständig sind. 
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I.4 Baustelle 
 
I.4.1 Lage und Beschaffenheit 

 Baugrundstück ist das in der FLB beschriebene Flurstück. Der AN hat vor Angebotsabgabe und un-
mittelbar vor Vertragsunterzeichnung das Baugrundstück bauüblich besichtigt und die örtlichen Gege-
benheiten, insbesondere die Zufahrtswege und deren Beschaffenheit sowie Lager- und Baustellenein-
richtungsflächen, erkundet. 

  siehe im beiliegenden Lageplan eingezeichnetes Flurstück 

   

   

   

 
 
 
 

  

I.4.2 Nutzung 

 Der AN darf auf der Baustelle alle erforderlichen Leistungen ausführen, die die Erreichung des Ver-
tragszwecks erfordert. Dies beinhaltet auch das Aufstellen und den Betrieb aller in der FLB beschrie-
benen bzw. erforderlichen Baustelleneinrichtungsgegenstände. 

 Auf der Baustelle besteht ein Werbeverbot. Hinweise auf Unternehmen befinden sich ausschließlich 
auf dem Bauschild. Der AN darf die Baustelle auch durch Videoüberwachung dokumentieren. Er hält 
dabei alle datenschutzrechtlichen Anforderungen ein. 

 Die Gestattung der Flurstücksnutzung endet, sobald der AN sämtliche vertraglich geschuldeten Bau-
leistungen und ausstehende, auch geringfügige, Restarbeiten erbracht hat. Der AN versetzt das Bau-
grundstück in einen vertragsgemäßen Zustand und räumt es einschließlich der Baustelleneinrichtun-
gen unverzüglich. 

  

I.4.3 Übergabe 

 Der AG übergibt dem AN das Baugrundstück rechtzeitig zum Beginn der Leistung nach Kapitel V in 
dem Zustand, in dem es sich im Zeitpunkt der Beauftragung befindet. 
Soweit die Leistungserbringung es erfordert, lässt der AN das Grundstück nach Übergabe vermessen. 
Er lässt es nach baulicher Fertigstellung erneut vermessen und übergibt dem AG die Messergebnisse. 

  

I.4.4 Bodenbeschaffenheit 

 Der AG kennt keine Altlasten, Kontaminationen, schädlichen Bodenveränderungen oder sonstige Be-
einträchtigungen im Baugrund, die über die in der FLB und den vertraglich in Bezug genommenen 
Gutachten bzw. Untersuchungen hinausgehen.  
Der AN kennt keine weiteren Sachverhalte, die seiner termingerechten Leistungserbringung entge-
genstehen können. 

  

I.4.5 Bodenmaterial und andere Ausbaustoffe 

 Anfallendes Bodenmaterial und andere Ausbaustoffe gehen in das Eigentum des AN über.  
Der AN ist bei der Umsetzung der Maßnahme nach Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) zu einer mög-
lichst hochwertigen Nutzung von anfallendem Bodenmaterial und anderen Ausbaustoffen wie folgt 
verpflichtet:  
1. Wiederverwendung 
2. möglichst stoffgleiche Verwertung in Form von mineralischen Ersatzbaustoffen (MEB) nach Er-

satzbaustoffverordnung (EBV)  
3. Aufbereitung, damit zumindest Teile des Materials als MEB verwertet werden können, es sei denn, 

die Aufbereitung ist nachweislich wirtschaftlich nicht zumutbar. Der AN ist nachweispflichtig für die 
nicht zumutbare Aufbereitung. Hierzu legt er im Rahmen der Dokumentation Absageschreiben von 
mindestens zwei Aufbereitungsanlagen bzw. Aufbereitungsbetrieben vor. 
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4. Verwertung in Form einer Verfüllung nach Verfüll-Leitfaden. Bei nicht aufbereitetem Bodenmaterial 
ist der AN in diesem Fall ebenfalls nachweispflichtig. 

5. Beseitigung. 
  

Die entsprechenden Nachweise für jedwede Art der Entsorgung von anfallendem Bodenmaterial und 
anderen Ausbaustoffen legt der AN dem AG vor. 
 
Historische Bodenfunde zeigt der AN sofort an. Diese verbleiben im Eigentum des AG.  
Für Altertumsfunde gilt § 4 Abs. 9 VOB/B sowie das DSchG. 

  

I.4.6 Altlasten 

 Alle zuvor nicht bekannten Baugrundbeeinträchtigungen entsorgt der AN, nachdem er drei schriftliche 
Angebote eingeholt und der AG ihn entsprechend beauftragt hat. Andernfalls entsteht dem AN kein 
zusätzlicher Vergütungsanspruch. Dies gilt nicht bei Gefahr in Verzug. 

Die Entsorgung erfolgt in Übereinstimmung mit den einschlägigen gesetzlichen und behördlichen Best-
immungen. 

Der AG kann jederzeit erforderliche zusätzliche Maßnahmen selbst vornehmen oder durch Dritte vor-
nehmen lassen. Die Koordination solcher Maßnahmen schuldet der AN und ist mit dem vereinbarten 
Pauschalfestpreis abgegolten. 

Der AG übernimmt bei zuvor nicht bekannten Altlasten direkt die anfallenden Entsorgungskosten (An-
nahmekosten) für Altlasten ohne Zuschläge. 

  

I.4.7 Kampfmittel 

  entfällt 

  Der AG hat eine Kampfmitteluntersuchung des Baugrundstücks durchgeführt. Deren Ergebnis 
stellt er vor Baubeginn zur Verfügung. 

  Der AN veranlasst eigenverantwortlich zusätzlich erforderliche Maßnahmen vor Beginn der Ar-
beiten. 

  Der AG erstattet nur die nachgewiesenen Beseitigungskosten, die der AN nicht hätte vorhersehen 
können. 

  Der AN stellt die Arbeiten unverzüglich ein und unterrichtet den AG, wenn er Kampfmittel findet. 

   

   

   

   

   

I.5 Nachunternehmer / andere Unternehmen 
 

 Der AN beauftragt ausschließlich geeignete, d.h. fachkundige, leistungsfähige und zuverlässige Dritte 
für die Leistungserbringung. Er zeigt diese dem AG vorab schriftlich an, soweit er sie nicht bereits im 
Nachunternehmerverzeichnis benannt hat. Der AG lehnt diese nur aus wichtigem Grund, insbeson-
dere wegen Bedenken gegen die Eignung ab. Der AN stellt sicher, dass auch in der Nachunterneh-
merkette nur geeignete Dritte tätig werden. 
Der AN vereinbart mit seinen beauftragten Dritten, dass der AG im Fall einer vorzeitigen Beendigung 
dieses Vertrags durch Erklärung gegenüber dem beauftragten Dritten dessen Vertrag mit dem AN zu 
den vereinbarten Bedingungen übernehmen kann. 

 

I.6 Haftpflichtversicherung 
 

 Der AN unterhält während der gesamten Vertragslaufzeit eine Berufshaftpflichtversicherung. Diese 
deckt Schäden durch den AN mindestens in folgender Höhe ab: 
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 für Personen pro Schadensfall EUR  

 für sonstige Schäden pro Schadensfall  EUR  

 Der AN weist dem AG einen entsprechenden Versicherungsschutz jederzeit auf Verlangen durch ak-
tuelle Versicherungsscheine oder -bestätigungen nach. Der AG kann Zahlungen an den AN bis zur 
Vorlage solcher Nachweise zurückhalten. 

 Der AN zeigt dem AG unverzüglich schriftlich an, wenn und soweit eine Deckung in der genannten 
Mindesthöhe nicht mehr besteht. In diesem Fall kann der AG entsprechende Versicherungsverträge 
selbst abschließen und die ihm hierdurch entstehenden Kosten von der Vergütung abziehen. Gleiches 
gilt, wenn der AN trotz fruchtlosen Ablaufs einer Nachfrist keinen entsprechenden Versicherungs-
schutz nachweist. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung bleibt unberührt. 
 

 Der AN teilt dem AG unverzüglich alle Sachverhalte mit, die zur Einstandspflicht einer Versicherung 
führen können. Verletzt er diese Pflicht, ersetzt er dem AG den daraus entstehenden Schaden. 
 

 Der AN weist seine Versicherung an, Auszahlungen auf Schadensersatzansprüche des AG aus-
schließlich an diesen oder auf dessen Weisung vorzunehmen. Der AN ermächtigt den AG bereits hier-
mit unwiderruflich, entsprechende Ansprüche gegenüber der Versicherung geltend zu machen. 

   

I.7 Vertraulichkeit 
 

 Der AN teilt Sachverhalte, die den Vertragsgegenstand betreffen, Dritten nur mit, nachdem der AG  
schriftlich zugestimmt hat. 

  

I.8 Projektkommunikation 
 

 Für die Projektkommunikation beachtet der AN die Vorgaben der FLB. 
  

I.9 Qualität 
 

 Der AN hat die vertraglich vereinbarte Qualität seiner Leistung während der Planungs- und Bauphase 
zu gewährleisten und aufrechtzuerhalten. Dies dokumentiert und belegt er durch entsprechende Nach-
weise. Die im Folgenden aufgeführte Punkte gelten als Mindestanforderung zur Qualitätssicherung: 
 

 a)  Führung einer Planlaufliste mit Aufführung, wann welcher Plan an wen in wie vielen Ausfertigun-
gen versandt bzw. erhalten wurde. 

 b)  Monatliche Dokumentation aus Bericht, Fotos und Plänen, aus der der Nachweis der vertragsge-
mäß erbrachten Leistung zweifelsfrei hervorgeht. 

 c)  Führung eines Bautagebuchs, Ausführungen gemäß III.3.5. 

 d)  Prüfung der Bauausführung auf ordnungsgemäße Erfüllung. 

 e)  Mängelfeststellung und Mängelbeseitigung. 

  
 Der AN hat dem AG die Dokumentation und Nachweise der Qualitätssicherung unaufgefordert arbeits-

täglich vorzulegen. 
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II. Planungsleistungen 
II.1 Allgemeine Pflichten des Auftragnehmers 

 Bei der Erbringung der Planungsleistungen gilt Folgendes: 

  VI.4.1 Datenaustauschbogen 

  Die grundsätzlichen funktionalen Zusammenhänge und wie sie in der 

   Referenzplanung  

   funktionalen Leistungsbeschreibung (FLB) 

  dargestellt sind, müssen eingehalten werden. 

   

   

   

   

   

   

 Die Umsetzung aller Auflagen, die sich aus den jeweiligen öffentlich-rechtlichen Genehmigungen er-
geben. 

 Die vom AN erstellten statisch-konstruktiven Nachweise, inklusive jener für Baubehelfe, sind vor der 
Bauausführung durch den vom AG gemäß Richtlinie zur Ermittlung für die statische und konstruktive 
Prüfung von Ingenieurbauwerken für Verkehrsanlagen (RVP) beauftragten Prüfingenieur zu prüfen. 
Der hierzu erforderliche Planlauf und Prüfzeitlauf ist zu berücksichtigen. 

   
 

 Soweit der AN von den Vorgaben in den Vergabeunterlagen und Vertragsbestandteilen abweichen 
darf, muss die abweichende Leistung mindestens gleichwertig sein. Der AN weist auf die Abweichun-
gen hin und bestätigt die Gleichwertigkeit der abweichenden Leistung in geeigneter Weise, im Zweifel 
durch Sachverständigengutachten. 
 

 Die Haftung des AN für die Richtigkeit und Vollständigkeit seiner Planungsleistungen wird durch die 
Abstimmung mit dem AG und die Entgegennahme von Arbeitsergebnissen durch den AG nicht einge-
schränkt. Der AN hat sich rechtzeitig zu vergewissern, ob seiner Planung öffentlich-rechtliche Hinder-
nisse und Bedenken entgegenstehen. 

  

II.2 Umfang der Planungsleistungen 
 
 Der AN erbringt sämtliche für die Herstellung des Werkes erforderlichen Planungsleistungen, insbe-

sondere Grundleistungen, erforderliche Besondere Leistungen, Beratungsleistungen und andere Leis-
tungen nach § 3 HOAI samt Anlagen. Dazu gehört auch die Planungen des Stoffstrommanagements 
von anfallendem Bodenmaterial und anderen Ausbaustoffen im Sinne des KrWG (s. I.4.5). Die verein-
barte Vergütung beinhaltet diese. 
 

 Der AN erstellt die Ausführungsplanung einschließlich der statischen Berechnungen und Nachweise 
sowie Detail-, Werkstatt- und Montageplanungen. Der Leistungsumfang des AN umfasst insbeson-
dere: 

 a)  Die Herbeiführung aller für die Bauausführung und die Verkehrsfreigabe des Objekts erforderli-
chen Genehmigungen (z.B. Abnahmen, Anzeigen, Dichtheitsprüfungen, etc.) einschließlich der 
Übernahme der hierdurch entstehenden Kosten und Genehmigungsgebühren (soweit in diesem 
Vertrag und in den Vertragsbestandteilen nicht ausdrücklich bestimmt ist, dass die Genehmigun-
gen vom AG beizubringen sind) sowie die Wahrnehmung aller Anzeige- und Nachweispflichten 
aus öffentlich-rechtlichen Vorschriften. Soweit der AG Genehmigungsanträge selbst stellen muss, 
bereitet der AN diese unterschriftsreif mit allen erforderlichen Anlagen (in entscheidungsreifer 



2151.FLB.Brücke  
(Vertragsbedingungen Funktionale Leistungsbeschreibung - Brückenbau) 

© VHB Bayern - Stand Mai 2025 10 von 24 
 

S
t
B
-
B
r
ü
c
k
e
n
b
a
u 

Form) und in ausreichender Anzahl vor. Die Mitwirkungsverpflichtung des AG beschränkt sich 
insoweit auf die terminplangemäße Unterzeichnung und termin-plangemäße Einreichung von An-
trägen. Der AN führt weitere Verhandlungen, die nach Einreichung erforderlich werden, beant-
wortet Rückfragen und bearbeitet notwendige Änderungen/Ergänzungen seiner Leistungen bis 
zur Vorlage aller Genehmigungen, Prüfungen und Abnahmen eigenverantwortlich. 
 

 b)  Die zeichnerische Darstellung des Objekts mit allen für die Ausführung notwendigen Einzelanga-
ben, vollständige Ausführungs-, Detail- und Konstruktionszeichnungen im Maßstab 1:100 / 1:50 
bis 1:1, es sei denn, dass ein anderer Maßstab für einzelne Pläne in der FLB vorgegeben ist. 
 

 c)  Sämtliche Maßnahmen zur Sicherung der Planungskoordination und Integration aller Angaben 
und Vorgaben. 
 

 d)  Erforderliche Ergänzungen und Überarbeitungen sowie die Integration sämtlicher Planungsleis-
tungen von Fachingenieuren bis zur Abnahme, ohne dass der AN hieraus zusätzliche Ansprüche 
ableiten könnte, es sei denn, die Ergänzungen und/oder Überarbeitungen beruhten auf vom AG 
nach Abschluss dieses Vertrages angeordneten Leistungsänderungen oder zusätzlichen Leis-
tungen. 

   

II.3 Entwurfsplanung und Genehmigungsplanung  
 
  Der AN legt die vollständige und mit dem AG abgestimmte Entwurfs- und Genehmigungsplanung 

spätestens            Werktage nach Auftragserteilung in jeweils      -facher Ausfertigung in Papier 
und digital (dwg- und pdf-Format) dem AG vor. 

   
 
 
 
 
 
 

  

II.4 Ausführungsplanung  
 
 Der AN legt Ausführungs-, Werk- und Detailplanungsunterlagen dem AG rechtzeitig, spätestens 

           Werktage vor dem jeweiligen Ausführungsbeginn, in jeweils      -facher Ausfertigung in Papier 
und digital (dwg- und pdf-Format) vor. 
 

 Änderungen gegenüber freigegebenen Plänen kennzeichnet der AN ausdrücklich als solche und führt 
sie in einem Änderungsindex nachvollziehbar fort. Der AG darf die Planung jederzeit zurückweisen, 
wenn diese nicht vertragsgemäß ist. 

  

II.5 Verwertungs- und Nutzungsrechte 
 
 Der AN räumt dem AG an allen von ihm erarbeiteten – verkörperten oder in elektronischer Form vor-

liegenden – Entwürfen, Plänen, Zeichnungen, Skizzen, Konzepten, Modellen, Berechnungen, Berich-
ten, Unterlagen, Planungen und Arbeitsergebnissen – unabhängig davon, ob diese urheberechtlich 
geschützt sind oder nicht – ein übertragbares, ausschließliches sowie zeitlich, räumlich und inhaltlich 
unbegrenztes Nutzungsrecht zum Zweck der Realisierung, Nutzung und Bekanntmachung des Pro-
jekts nach Ziffer I.1 (oder Teilen davon) ein.  
 
Der AG darf hierzu die vom AN erstellten Unterlagen, Pläne und Arbeitsergebnisse für die Errichtung 
des Projekts und auch nach Projektabschluss ohne Mitwirkung des AN nutzen, ändern und verwerten, 
es sei denn, es kommt durch diese Maßnahmen zu einer Entstellung des Werkes oder einer anderen 
Beeinträchtigung i. S. v. § 14 UrhG. Der AG ist berechtigt, Unterlagen, Pläne und Arbeitsergebnisse 
des AN zu vervielfältigen, zu verbreiten, öffentlich zugänglich zu machen und in jeder Form zu bear-
beiten und zu ändern sowie diese Rechte an Dritte, insbesondere auch Folgeunternehmen nach Ver-
tragsbeendigung, zu übertragen.  
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Der AN gewährleistet, dass Urheber- und gewerbliche Schutzrechte Dritter (insbesondere Mitarbei-
tende des AN, Nachunternehmer) der Erfüllung der Vertragspflichten des AN nicht entgegenstehen 
oder diese einschränken. Der AN stellt den AG insoweit von sämtlichen Ansprüchen Dritter frei und 
übernimmt auch die prozessuale Abwehr solcher Ansprüche auf Aufforderung des AG, es sei denn, 
der AG hat die Schutzrechtsverletzung nachweislich zu vertreten. Dieser Freistellungsanspruch um-
fasst auch Schadensersatzansprüche der Dritten und die notwendigen Kosten der Rechtsverteidigung 
gegen die Ansprüche der Dritten und besteht auch nach dem Ende der Laufzeit des Vertrags fort. 
 
Mit der vereinbarten Vergütung sind sämtliche Ansprüche des AN im Zusammenhang mit der Übertra-
gung der Verwertungs-, Nutzungs- und Änderungsrechte nach dieser Ziffer II.5 abgegolten.  
Die vorstehenden Regelungen gelten auch für die vorzeitige Beendigung des Vertrags und für den 
Fall, dass nicht alle angebotenen Leistungen beauftragt werden. 
  
Der AN übergibt angefertigte Unterlagen, Pläne oder Zeichnungen dem AG in Papier und digital (dwg- 
und pdf-Format) in dessen Eigentum. Der AN gibt bei ihm verbliebene Unterlagen nach Vertragsende 
heraus. 

  

II.6 Planungslauf 
 
 Der AN führt seine Leistungen nur aufgrund solcher Unterlagen und Pläne aus, die dem AG gemäß 

den Festlegungen in der FLB zur Kenntnis gebracht worden sind. 
Die alleinige Planungs- und Leistungsverantwortung verbleibt beim AN. Der AN bleibt für die fachliche, 
funktionelle, konstruktive und maßliche Richtigkeit aller auszuführenden Leistungen alleinverantwort-
lich. 

  

III. Bauleistungen 

III.1 Allgemeine Pflichten des Auftragnehmers 

 Der AN erbringt sämtliche Bau- und Lieferleistungen einschließlich aller Vor-, Neben- und Nacharbei-
ten, die die betriebsbereite Herstellung des Werkserfordert.  
Dazu gehört auch die Umsetzung aller Auflagen, die sich aus den jeweiligen öffentlich-rechtlichen 
Genehmigungen ergeben. 
Der AN verantwortet bis zur Abnahme des Werks die Einhaltung aller Anzeige- und Nachweispflichten, 
die gemäß der öffentlich-rechtlichen Vorschriften den AG treffen. 

   

III.2 – entfällt –  
 

III.3 Allgemeine Ordnung auf der Baustelle, SiGe-Koordination 
 

III.3.1 Baustellensicherheit 

 Der AN sorgt für die Aufrechterhaltung der allgemeinen Ordnung und das geregelte Zusammenwirken 
aller auf der Baustelle Beteiligten.  
 

 Er übernimmt während der Bauphase die Verkehrssicherungspflicht innerhalb der ihm überlassenen 
Baugrenzen und für die benötigten Arbeitsgeräte und Baumaterialien, unabhängig von den jeweiligen 
Eigentumsverhältnissen.  
 

 Dies beinhaltet ebenfalls eine Straßenreinigung im öffentlichen Bereich, soweit diese notwendig wird. 
Darüber hinaus stellt der AN durch tägliche Reinigung sicher, dass die Baustelle und die Baustellen-
einrichtungsflächen sauber und aufgeräumt gehalten werden. 
 

 Die nach den gesetzlichen, polizeilichen und Unfallverhütungsvorschriften erforderlichen Sicherungs-
maßnahmen führt der AN eigenverantwortlich selbst oder durch einen Dritten aus. 
 

 Unterlässt der AN schuldhaft die in dieser Ziffer genannten Maßnahmen, haftet er dem AG für sämtli-
che daraus resultierenden Schäden. § 10 Abs. 2 Nr. 1, S. 2 der VOB/B bleibt unberührt. 
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V. Fristen und Termine 
V.1 Ausführungsfristen 

  Mit der Ausführung ist zu beginnen am: 

  Mit der Ausführung ist zu beginnen nach der im beigefügten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist 
für den Ausführungsbeginn. 
 

  Die Bauleistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen; „bauliche Fertigstellung“) 
am: 
 

  Die Gesamtleistung ist zu vollenden (Gesamtfertigstellung) spätestens am: 

  Darüber hinaus verpflichtet sich der AN, folgende Zwischenfristen als Vertragsfristen einzuhalten: 

    
 
 

    
 
 

    
 
 

    
 
 

    
 
 

  Der AG kann bis zu fünf Termine aus dem vom AN mit dem Angebot vorzulegenden Detailter-
minplan als zusätzliche Vertragsfristen festlegen (§ 315 BGB). 
 

 Gesamtfertigstellung in diesem Sinne liegt vor, wenn sämtliche, auch geringfügige vertraglich geschul-
dete Leistungen erbracht sind. Das umfasst die Bauleistungen und ausstehende Restarbeiten, aber 
auch sämtliche Planungsleistungen, das erfolgreiche Absolvieren des Abnahmeprozederes sowie die 
Einweisung des AG bzw. Nutzers. 

  

V.2 Öffentlichkeitswirksame Termine 
 Der AN hat mindestens drei, maximal jedoch fünf öffentlichkeitswirksame Termine (insbesondere Spa-

tenstich) terminlich als Meilensteine im Detailterminplan darzustellen und zu berücksichtigen. Der AN 
stellt die Baustelle für diese Termine bauüblich und angemessen bereit und sichert einen gefahrlosen 
Zugang von Besuchern. Mögliche Erschwernisse, Behinderungen und Verzögerungen aufgrund dieser 
Termine sind in dem vereinbarten Fertigstellungstermin und der vereinbarten Vergütung bereits be-
rücksichtigt. 

  

V.3 Bauzeitenpläne / Bauablaufpläne 
  

V.3.1 Detailterminplan 

 Der AN gibt auf Verlangen der Vergabestelle einen Detailgesamtterminplan als verknüpften Balken-
terminplan unter Berücksichtigung der Vertragsfristen entsprechend den anerkannten Regeln der 
Technik (DIN 69900:2009) ab. Dieser Detailterminplan enthält alle für die Planung und Ausführung 
wichtigen Abläufe und Termine in angemessener Detaillierung. Der AN weist auf alle Planungs- und 
Baufortschritte und sonstigen wesentlichen Änderungen (Kosten/Termine/Entscheidungen/kritischer 
Weg) ausdrücklich hin. 
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V.3.2 Ressourcenhinterlegter Detailterminplan 

 Auf begründetes Verlangen des AG übergibt der AN ihm jederzeit einen ressourcenhinterlegten De-
tailgesamtterminplan oder einen Detailterminplan für das angeforderte Gewerk. Das Verlangen ist ins-
besondere begründet, wenn objektive Voraussetzungen vorliegen, die die Einhaltung des Gesamtfer-
tigstellungstermins als gefährdet erscheinen lassen. 

  

V.3.3 Aktualisierung  

 Der AN aktualisiert monatlich alle Termine und übergibt diese dem AG am ersten Werktag jeden Mo-
nats. Durch die Aktualisierung der Terminplanung werden weder die Vertragsfristen geändert noch die 
Verantwortlichkeit des AN für Terminüberschreitungen berührt, es sei denn, es ist ausdrücklich etwas 
anderes vereinbart. 
 
Der AN stellt anhand der jeweils aktualisierten Terminpläne in den regelmäßigen Baubesprechungen 
den aktuellen Stand seines Planungs- bzw. Bauablaufs dar. 

 

VI. Behinderung und Unterbrechung 

 Bei Behinderungen und Unterbrechungen findet bezüglich aller Leistungen, auch Planungsleistungen, 
die Vorschrift des § 6 VOB/B Anwendung. 
 

  Ergänzend gilt: 
Der AN stellt sicher, dass erforderliche öffentlich- rechtliche Genehmigungen rechtzeitig erteilt 
werden. Hat der AN Verzögerungen bei der Erteilung zu vertreten, besteht weder ein Anspruch 
auf Bauzeitverlängerung noch auf Erstattung etwaiger Mehrkosten, gleich auf welcher rechtlicher 
Grundlage. 

 

VII. Vertragsstrafen 

 Gerät der AN mit einem in V.1. dieses Vertrags vereinbarten Ausführungstermin schuldhaft in Verzug, 
verwirkt der AN für jeden Werktag der Terminüberschreitung eine Vertragsstrafe (§ 11 VOB/B) in Höhe 
von: 
 

   EUR (einschließlich Umsatzsteuer) 

   Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme einschließlich Umsatz-
steuer;  
Die Bezugsgröße zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Überschreitung von als 
Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist derjenige Teil dieser Auftragssumme, der 
den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht. 

  

 Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt ______ Prozent der im Auftragsschreiben genannten Auftrags-
summe (einschließlich Umsatzsteuer) begrenzt.  
Ist eine Einzelfrist als Vertragsfrist vereinbart, ist die Vertragsstrafe bei Überschreitung dieser auf den 
vorgenannten Prozentsatz des Teils der Auftragssumme (einschließlich Umsatzsteuer) begrenzt, der 
den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich geschuldeten Leistungen entspricht. 
 

 Verwirkte Vertragsstrafen wegen Nichteinhaltung vereinbarter Einzelfristen werden auf solche wegen 
Nichteinhaltung der Frist für die Vollendung der Leistung angerechnet. 
 
 

  Verstößt der AN gegen seine Pflichten aus diesem Vertrag zur Erstellung und / zur Aktualisierung 
sowie Übergabe von vertragsgemäßen Detailterminplänen und Terminplänen dieser Vertragsbe-
dingungen, gilt folgende Vertragsstrafe als vereinbart:  
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EUR                                brutto/Woche, insgesamt maximal jedoch EUR                                 brutto. 
Der AG wird den AN hierzu schriftlich in Verzug setzten und zur Nachreichung bzw. Überarbeitung 
der Terminpläne innerhalb von einer Woche auffordern. Nach fruchtlosem Fristablauf wird die Ver-
tragsstrafe fällig. 
 

 Sämtliche Vertragsstrafen dürfen maximal 5 % der vereinbarten Gesamtvergütung (einschließlich Um-
satzsteuer) erreichen. Der Anspruch des AG auf Ersatz eines über die Vertragsstrafen hinausgehen-
den Schadens bleibt unberührt. 

  

VIII. Abnahme 
VIII.1 Förmliche Abnahme, Teilabnahmen 

 Die Abnahme erfolgt förmlich und nach dem in diesem Kapitel VIII. dargestellten Prozedere. Eine Ab-
nahme durch Ingebrauchnahme ist ausgeschlossen. Teilabnahmen einzelner in sich abgeschlossener 
Teile finden nicht statt. Die in § 12 Abs. 5 VOB/B geregelte fiktive Abnahme ist ausgeschlossen. Die 
Verpflichtung des AG, die Abnahme rechtzeitig zu erklären, bleibt hiervon unberührt. 
 
Der vertraglich vereinbarte Abnahmetermin einschließlich der vorbereitenden Maßnahmen sind vom 
AN in der Terminplanung darzustellen und zeitlich und inhaltlich zu beschreiben. 

  

VIII.2 Abnahmeprozedere 
 Die Abnahme erfolgt gemäß der nachstehenden Regelungen. 

  

 Bauliche Fertigstellung 

 Voraussetzung für die Abnahme von Brücken- und Ingenieurbauwerken ist eine zuvor durchgeführte 
erste Hauptprüfung nach DIN 1076. Grundlage dafür ist ein vom AN digital anzufertigendes und vom 
AG freizugebendes Bauwerksbuch.  
 

  

VIII.3 Abnahmeaufforderung 
 Der AN ist berechtigt, den AG zur Abnahme aufzufordern, wenn das oben beschriebene Prozedere 

erfolgreich durchlaufen ist, die nachfolgend genannten Dokumentationsunterlagen          Werktage vor 
dem Abnahmetermin an den AG übergeben wurden und folgende weitere Voraussetzungen kumulativ 
erfüllt sind: 

  Vertragsgemäße Erbringung der Planungs- und Bauleistungen ohne wesentliche Mängel. 
 

  Übergabe des Bauwerksbuchs. 
 

 
 

 Vorliegen des H1 Prüfberichts nach DIN 1076. 
 

  Übergabe von Bestandsplänen und -unterlagen. 
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 Nach einer wirksamen Abnahmeaufforderung durch den AN soll mit der Abnahme innerhalb von                  
                Werktagen begonnen und diese zügig und ohne Unterbrechung durchgeführt werden. 

  

VIII.4 Dokumentation 
  Die zur Abnahme erforderlichen Dokumentationsunterlagen, insbesondere das Bauwerksbuch 

und die Bestandsdokumentation, sind durch den AN innerhalb von          Werktagen nach Ver-
langen des AG an den AG zu übergeben. Die Bestandsdokumentation ist dem AG spätestens 
mit der Einreichung der Schlussrechnung zu übermitteln. 

  Die zur Abnahme erforderlichen Dokumentationsunterlagen zur Anlieferung von Liefermaterial 
nach EBV sowie zur Wiederverwendung und zur Entsorgung von anfallendem Bodenmaterial 
und anderen Ausbaustoffen sind durch den AN nach den Vorgaben der EBV, spätestens jedoch 
mit der Schlussrechnung an den AG zu übergeben. 
Dabei ist folgendes zu beachten:  
Bei der Anlieferung auf der Baustelle müssen vom AN für sämtliche mineralische Ersatzbaustoffe 
Lieferscheine vorgelegt werden, die den Anforderungen der EBV und den jeweiligen Techni-
schen Vertrags- und Lieferbedingungen gem. Anlage 9002. StB entsprechen. Bei aufbereitetem 
Material sind zusätzlich die Wiegescheine von der Aufbereitungsanlage vorzulegen. Der genaue 
Einbauort jedes Ersatzbaustoffs ist mit einer Lageskizze in Ergänzung zu den Lieferscheinen 
festzuhalten. Weiterhin sind im Rahmen der Dokumentation Unterlagen wie die Prüfzeugnisse 
und gutachterliche Bewertung des Einbaus vorzulegen. 
Bei einer Wiederverwendung von Aushubmaterial auf der Baustelle muss vom AN mittels Lage-
skizzen der Einbauort dokumentiert werden. Auf diesen Lageskizzen sind auch die Materialher-
kunft, die Deklaration und die Menge zu vermerken.  
Für die abschließende Dokumentation der Verwertung sind die Verantwortliche Erklärung des 
AG, die Annahmeerklärung der Annahmestelle, die Übernahmescheine gemäß Nachweisver-
ordnung (NachwV) sowie die Wiegescheine vorzulegen.  
Für die abschließende Dokumentation der Beseitigung sind die Verantwortliche Erklärung des 
AG, die Annahmeerklärung der Annahmestelle, die Übernahmescheine gemäß NachwV, gege-
benenfalls die Angaben des elektronischen Nachweisverfahrens (eANV) sowie die Wiege-
scheine vorzulegen. 
 

 Erfolgt die Übergabe nicht innerhalb dieser Frist, wird der AG die ausstehenden Unterlagen im Wege 
der Selbstvornahme auf Kosten des AN durch Dritte erstellen lassen, wenn eine vom AG gesetzte 
Nachfrist von            Werktagen verstrichen ist. Der AG kann die ihm hierdurch entstandenen Kosten 
von der Vergütung des AN abziehen. 

  

IX. Vergütung 
IX.1 Pauschalvergütung 

 Der vereinbarte Pauschalfestpreis beinhaltet die Vergütung für sämtliche erforderlichen Leistungen. 
Durch den Pauschalfestpreis sind auch diejenigen Leistungen abgegolten, die die Vergabeunterlagen 
nicht bzw. nicht ausdrücklich nennen, jedoch erforderlich sind, um den vereinbarten Vertragszweck zu 
verwirklichen. 
Dies gilt insbesondere für alle Kosten und Gebühren, wie Baugenehmigungs-, Abnahme-, Anschluss-
, Prüf-, Maut- und TÜV-Gebühren (sowie Lohnnebenkosten, Überstunden, Leistungszuschläge, Mate-
rialprüfverfahren und etwa erforderliche Gutachten zur Vorbereitung der Abnahme). 
 

 Etwaige Flächen- und Kubaturmehrungen sind entsprechend in den Gesamtpreis einzurechnen und 
damit abgegolten. 
 

 Für die Höhe der Umsatzsteuer gilt deren gesetzlicher Satz zum Zeitpunkt der Leistungserbringung. 
Der Pauschalfestpreis beinhaltet alle kalkulatorischen Zuschläge wie GU-Zuschlag etc. 
 

  Die Zusammensetzung des Pauschalfestpreises ergibt sich aus der vom AN bepreisten GAEB-
Datei. Die darin genannten Preise sind bloße Kalkulationsgrundlagen. Vertraglich vereinbart ist 
allein der vorgenannte Pauschalfestpreis. 

  
 
 



2151.FLB.Brücke  
(Vertragsbedingungen Funktionale Leistungsbeschreibung - Brückenbau) 

© VHB Bayern - Stand Mai 2025 18 von 24 
 

S
t
B
-
B
r
ü
c
k
e
n
b
a
u 

IX.2 Mengenrisiko und Genehmigungsrisiko 
 Der AN übernimmt das Mengenermittlungsrisiko. Mit dem Pauschalfestpreis sind deshalb insbeson-

dere alle Massen und Mengen der zu erbringenden Teilleistungen abgegolten. Auch Mengen- und 
Massenabweichungen innerhalb des vertraglich vereinbarten Bausolls führen nicht zu einer Erhöhung 
oder Reduzierung der Vergütung.  
 

  Ebenso trägt der AN das Genehmigungsrisiko. 
  

IX.3 Preisgleitung und Nachlässe 
 Personalkosten- bzw. Materialpreisgleitung sind nicht vereinbart. Der Pauschalfestpreis gilt für die ge-

samte Dauer der Bauausführung. § 313 BGB bleibt insoweit unberührt. 
Alle etwaig vom AN gewährten Nachlässe werden fortgeschrieben. 

  

IX.4 Kalkulation 
  Auf Verlangen der Vergabestelle ist die Urkalkulation vorzulegen.  

  Inhalt und Aussagefähigkeit der Urkalkulation siehe FLB. 

  

IX.5 Stundenlohnarbeiten 
 Leistungen des AN nach Zeitaufwand vergütet der AG nur nach vorheriger schriftlicher Beauftragung. 

Der AN weist den entsprechende Zeitaufwand durch Stundenbelege nach. Er legt diese wöchentlich 
dem AG zur Prüfung und Abzeichnung vor. 
 
Die Unterzeichnung von Stundenlohnzetteln gilt als Anerkenntnis lediglich hinsichtlich Art und Umfang 
der erbrachten Leistung. Es bleibt dem AG die Prüfung vorbehalten, ob es sich um Stundenlohn- oder 
Vertragsarbeiten handelt. 

  

X. Zahlungen 
X.1 Zahlungen 

 Abschlagszahlungen leistet der AG bargeldlos spätestens 21 Kalendertage nach Zugang der jeweili-
gen prüfbaren Rechnung. Eine Schlusszahlung leistet der AG erst 60 Kalendertage nach Zugang der 
prüfbaren Schlussrechnung. § 16 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B und § 16 Abs. 5 Nr. 3 VOB/B bleiben unberührt. 
Als Tag der Zahlung gilt bei Überweisung von einem Konto der Tag, an dem das Geldinstitut den 
ausführbaren Zahlungsauftrag erhalten hat 

  

X.2 Zahlungsplan 
 Bauzwischenfinanzierungskosten sind in die Angebotssummen mit einzukalkulieren. Sie werden nicht 

gesondert vergütet. 
  Der AN erhält Abschlagszahlungen auf den vereinbarten Pauschalfestpreis gemäß dem folgen-

den Zahlungsplan, wenn er nachweist, dass der entsprechende Baufortschritt der vertraglich 
geschuldeten Qualität entspricht: 
 

     % 

     % 

     % 

     % 

     % 

     % 
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 Im Falle einer Kündigung oder sonstigen Beendigung des Vertrages schließt der AN seine Arbeitser-
gebnisse, insbesondere Planungsleistungen ab und gibt alle Unterlagen, die für die Fortführung der 
jeweiligen Baumaßnahmen von Bedeutung sind, unverzüglich, übersichtlich und geordnet an den AG 
heraus. 
Der AG muss in die Lage versetzt werden, die begonnene Leistung zu übernehmen und selbst oder 
durch Dritte weiterzuführen.  
Zu diesem Zweck überträgt der AN auch seine an den Leistungen bestehenden Eigentumsrechte 
und/oder urheberrechtliche Nutzungs-, Änderungs-, Veröffentlichungs- und Übertragungsrechte einre-
defrei an den AG. 
Der AN übergibt weiterhin das Bauwerk und etwaig vorhandene Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe in ei-
nem zu diesem Zeitpunkt vertragsgemäßen Zustand an den AG.  
Ein Zurückbehaltungsrecht steht dem AN insoweit nicht zu.  
 

 Der AG darf mit beauftragten Dritten und sonstigen Vertragskräften des AN über die Fortführung der 
Arbeiten verhandeln. Er kann alle Verträge des AN mit beauftragten Dritten durch schriftliche Erklärung 
gegenüber diesen übernehmen. Der AG gibt die Erklärung innerhalb von drei Wochen nach Vertrags-
beendigung ab. 
Der AN stellt dem AG insofern unverzüglich alle erforderlichen Unterlagen und Informationen zur Ver-
fügung und nimmt etwaige sonst erforderlichen Mitwirkungshandlungen vor. 
 
Überträgt der AG die zur Erreichung des Vertragszwecks erforderlichen Leistungen ganz oder teil-
weise einem oder mehreren neuen AN, behält er sich vor, diese ohne Durchführung eines neuen 
Vergabeverfahrens zu beauftragen. Dies gilt, soweit die Vergütung des neuen AN unter Berücksichti-
gung aller Umstände nicht unangemessen hoch ist. Der bisherige AN kann gegen geltend gemachte 
Mehrkosten nicht einwenden, dass kein Vergabeverfahren durchgeführt wurde. Dies gilt nicht, wenn 
die Vergütung unter Berücksichtigung aller Umstände unangemessen hoch ist. 

XIII. Sonstige Regelungen  
XIII.1 Mängelansprüche  

 Die Verjährungsfrist für Mängel beträgt einheitlich für sämtliche Leistungen des AN fünf Jahre nach 
Abnahme der Leistung. 
 

 Der AN ist auch schon vor der Abnahme verpflichtet, Mängel unverzüglich, spätestens innerhalb einer 
ihm vom AG gesetzten, angemessenen Frist zu beseitigen. Nach fruchtlosem Fristablauf darf der AG 
auch schon vor der Abnahme die Mängel selbst auf Kosten des AN beseitigen (Selbstvornahme). Es 
bedarf dazu keiner entsprechenden Kündigung oder Teilkündigung des betroffenen Leistungsteils 
bzw. der Leistung insgesamt. Der AG kann darauf verzichten, die Leistungen der Selbstvornahme 
öffentlich auszuschreiben soweit deren Vergütung unter Berücksichtigung aller Umstände nicht unan-
gemessen hoch ist. Dies gilt gleichermaßen für die Selbstvornahme nach Abnahme der Leistung.  Der 
AN kann gegen die Höhe der Kosten nicht einwenden, dass ein Vergabeverfahren nicht durchgeführt 
wurde. Dies gilt nicht, wenn die Kosten unter Berücksichtigung aller Umstände unangemessen hoch 
sind. 

   

XIII.2 – entfällt – 
   

XIII.3 Abstimmung mit Behörden 
 Während der Projektabwicklung obliegt dem AN die Koordination und Abstimmung mit Behörden, wie 

der Bauaufsicht, den staatlichen Arbeitsschutzämtern, der Feuerwehr und sonstigen Institutionen. Der 
AN unterrichtet den AG über Gespräche und Abstimmungen mit Behörden vollständig und gibt ihm 
Gelegenheit, sich einzubringen. Der AG und seine Berater haben ein Teilnahmerecht bei den Gesprä-
chen und Abstimmungen. Die Termine sind mit einer Vorlaufzeit von mindestens 3 Werktagen mitzu-
teilen. Die Berater des AG sind nicht bevollmächtigt, Aufträge für den AG zu erteilen oder zu entziehen, 
Behinderungs- oder Mehrkostenanzeigen entgegenzunehmen oder sonstige rechtsgeschäftliche Er-
klärungen für den AG abzugeben. 
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XIII.4 Baustelleneinrichtung 
 Dem AN obliegt die gesamte Baustelleneinrichtung, einschließlich Umsetzungen und sonstiger Ände-

rungen, die sich im Zuge der Abwicklung des Bauvorhabens ergeben können. Der AN kennt die mit 
der Lage des Baugrundstücks verbundenen Anforderungen, etwaige Erschwernisse sowie die auf dem 
Baugrundstück vorhandenen Möglichkeiten zur Baustelleneinrichtung und Materiallagerung. Er hat 
diese Umstände bei der Kalkulation des Pauschalfestpreises berücksichtigt. 
 

 Der AN holt die erforderlichen Genehmigungen ein und hält die erforderlichen öffentlichen und privaten 
Flächen vor. Er trifft Maßnahmen zur Baulogistik und Verkehrslenkung für das Bauvorhaben ein-
schließlich der Erstellung etwaiger temporärer Baustraßen und jede Form der Wasserhaltung (offene 
und geschlossene Wasserhaltung inkl. Einleitegebühren). 
 

 Dem AN obliegt die Beseitigung von Verschmutzungen und Beschädigungen innerhalb und außerhalb 
der Baugrenzen des Bauvorhabens, welche von ihm oder seinen Erfüllungsgehilfen verursacht wur-
den. 
 

 Weiterhin baut der AN die jeweilige Baustelleneinrichtung ab, behebt Beeinträchtigungen eigener und 
benachbarter Grundstücksflächen und stellt beschädigte private und öffentliche Wege und Straßen 
wieder her. 

   
 
 

XIII.5 Medienanschlüsse 
 Der AN stellt alle Energie- und Medienanschlüsse (hierzu zählen in der Regel Strom, Wasser, Abwas-

ser, Telekommunikation, Wärme und sonstige Medien, sofern vorhanden und gemäß FLB erforderlich) 
an die vorgelagerten Versorgungs- und Entsorgungsnetze her und übernimmt die Kosten hierfür.  
 

   

XIII.6 – entfällt –   
   

XIII.7 Leitungen 
 Vor Arbeitsbeginn prüft der AN selbständig (ggf. durch Nachfragen bei den Versorgungsunternehmen 

und / oder auf Grundlage der beim AG vorhandenen Unterlagen und des Bestandskatasters) die Lage 
etwaig vorhandener Leitungen. Soweit erforderlich, verlegt der AN diese auf eigene Kosten. 

   

XIII.8 Haftung 
 Der AN haftet für Schäden nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften. Nehmen Dritte den AG we-

gen Schäden in Anspruch, die im Verantwortungsbereich des AN liegen, stellt der AN den AG unver-
züglich von diesen Ansprüchen frei. Dies gilt nicht, soweit der AN nachweist, dass er die betreffenden 
Schäden nicht zu vertreten hat (§§ 276 ff. BGB). 
 

 Der AN stellt den AG insbesondere von allen Ansprüchen frei, die sich daraus ergeben, dass er oder 
beauftragte Dritte Arbeitnehmerschutz-, sozialversicherungs- und steuerrechtliche Bestimmungen 
nicht einhalten. 
Gleiches gilt für sämtliche Ansprüche, die sich aus der Verletzung der Baustellenverordnung ergeben 
sowie für die Folgen von Produkthaftung.  
 

 Der AG trägt das Risiko für vandalismusbedingte Beschädigungen und Zerstörungen der Bauwerke 
nach Abnahme. Während der Bauphase bis zur Abnahme trägt der AN dieses Risiko.  
Vandalismus in diesem Sinne ist die vorsätzliche Beschädigung oder Zerstörung von Sachen, wesent-
lichen und unwesentlichen Bestandteilen von Bauwerken oder technischen Anlagen sowie Graffiti 
durch Dritte. 
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1.2 Unternehmensbezogene Unterlagen 
 Angabe der PQ-Nummer im Angebotsschreiben oder Formblatt Eigenerklärung zur Eignung oder  

Einheitliche Europäische Eigenerklärung 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
1.3 Leistungsbezogene Unterlagen 

 Funktionale Leistungsbeschreibung (in der Kurz- oder Langfassung) mit den Preisen 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
1.4 Sonstige Unterlagen 

 Erfüllung von Mindestanforderungen, z.B. Datenblätter, Muster, spezielle Nachweise 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

2 Mit dem Angebot auf gesonderter Anlage vorzulegende „Unterlagen zu den Zuschlagskriterien“ 
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3 Unterlagen, die auf Verlangen der Vergabestelle vorzulegen sind 
3.1 Formblätter 

 126 - Sicherheitsauskunft und Verpflichtungserklärung Nachunternehmer/Unterauftragnehmer 
 

 236 - Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen 
 

 2370.FLB - Verpflichtungserklärung vorzeitige Vertragsbeendigung 
 

  
 

  
 

  
3.2 Unternehmensbezogene Unterlagen (Bestätigungen der Eigenerklärungen) 
 

 Referenznachweise mit den im Formblatt Eigenerklärung zur Eignung genannten Angaben 
 

 Erklärung zur Zahl der in den letzten 3 Jahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, ge-
gliedert nach Lohngruppen, mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal 
 

 Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) 
bzw. bei der Industrie- und Handelskammer 
 

 Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse, falls das Unternehmen beitragspflichtig ist 
 

 Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen, falls das Fi-
nanzamt eine solche Bescheinigung ausstellt 
 

 Freistellungsbescheinigung nach § 48b Einkommensteuergesetz 
 

 Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des zuständigen Versicherungsträgers mit 
Angabe der Lohnsummen 
 

 Vorname, Name, Geburtsdatum und Geburtsort aller Geschäftsführer und Prokuristen 
 

 Nachweise hinsichtlich einer eventuell durchgeführten Selbstreinigung 
 

 Name und Qualifikation des zu benennenden Verantwortlichen für die Projektleitung 
 

 Name und Qualifikation des zu benennenden stellvertretenden Verantwortlichen für die Projektleitung 
 

 Qualifikation des zu benennenden Verantwortlichen für die Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen ge-
mäß dem „Merkblatt über Rahmenbedingungen für erforderliche Fachkenntnisse zur Verkehrssiche-
rung von Arbeitsstellen an Straßen (MVAS)" oder gleichwertiger Nachweis. 
 

 Qualifikation der geprüften Fachkraft für Fahrbahnmarkierungen und Qualifikation des Unternehmens 
gemäß ZTV                    oder gleichwertiger Qualifikationsnachweise 
 

 Prüfurkunde Schutzplanken-Montagefachmann nach ZTV                                         oder gleichwertiger 
Nachweis. 
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3.3 Leistungsbezogene Unterlagen  
 

 Produktdatenblätter benannter Fabrikate 
 

 Zertifikat bzw. Einzelnachweis entsprechend der Erklärung im Formblatt 248 
 

 Zertifikat bzw. Einzelnachweis entsprechend der Erklärung im Formblatt 2481 
 

 Nachweis der im Rahmen des konkreten Beschaffungsvorgangs von der Beschaffungsstelle geforder-
ten „Technischen Kriterien für den Einsatz von Fahrzeug-Rückhaltesystemen in Deutschland“, veröf-
fentlicht auf der Homepage der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt), durch Einzelnachweis oder 
Bezugnahme auf die von der BASt veröffentlichte „Technische Übersichtsliste für Fahrzeug-Rückhalte-
systeme in Deutschland. 
 

 Nachweis der im Rahmen des konkreten Beschaffungsvorgangs von der Beschaffungsstelle geforder-
ten „Technischen Kriterien für den Einsatz von Fahrzeug-Rückhaltesystemen in Deutschland“, veröf-
fentlicht auf der Homepage der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt), durch positives Begutach-
tungsschreiben der BASt bzw. einer mit der BASt direkt vergleichbaren Institution eines anderen Mit-
gliedstaats der Europäischen Union oder der Türkei oder einem EFTA-Staat, der Vertragspartei des 
EWR-Abkommens ist. 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
3.4 Sonstige Unterlagen  
 

 Auszüge aus der Urkalkulation zur Aufklärung des Angebotspreises 
 

 Urkalkulation  
 

 Zur Höhe des Umsatzes Bestätigung eines vereidigten Wirtschaftsprüfers oder eines Steuerberaters 
oder entsprechend testierte Jahresabschlüsse oder entsprechend testierte Gewinn- und Verlustrech-
nungen 
 

 Detailterminplan 
 

 Genaue Konstruktionsbeschreibung des Brückenbauwerks (einschl. der Gründung) 
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Bieter Vergabenummer Datum 

   

Baumaßnahme  

 
 

Leistung  

 
 
Angaben zur Kalkulation mit vorbestimmten Zuschlägen 
 

1 Angaben über den Verrechnungslohn Zuschlag 
% €/h 

1.1 
 

Mittellohn ML 
einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhöhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird  

1.2 
 

Lohngebundene Kosten 
Sozialkosten und Soziallöhne, als Zuschlag auf ML   

1.3 
 

Lohnnebenkosten 
Auslösungen, Fahrgelder, als Zuschlag auf ML   

1.4 
 

Kalkulationslohn KL 
(Summe 1.1 bis 1.3)  

1.5 
 

Zuschlag auf Kalkulationslohn 
(aus Zeile 2.4, Spalte 1)   

1.6 
 

Verrechnungslohn VL 
(Summe 1.4 und 1.5, VL im Formblatt 223 berücksichtigen)  

 

2 Zuschläge auf die Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten 

  Zuschläge in % auf 

  
Lohn Stoffkosten Geräte-

kosten 
Sonstige Kos-

ten 
Nachunter-

nehmer-
leistungen 

2.1 Baustellengemeinkosten      

2.2 Allgemeine Geschäftskosten      

2.3 Wagnis und Gewinn      

2.3.1 Gewinn      

2.3.2 betriebsbezogenes Wagnis1      

2.3.3 leistungsbezogenes Wagnis2      

2.4 Gesamtzuschläge      

 

                                                      
1 Wagnis für das allgemeine Unternehmensrisiko 
2 Mit der Ausführung der Leistungen verbundenes Wagnis 
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3. Ermittlung der Angebotssumme 

  

Einzelkosten der Teil-
leistungen = unmittel-
bare Herstellungskos-

ten 
€ 

Gesamt-
zuschläge 
gem. 2.4 

 
% 

Angebotssumme 
 
 
 
€ 

3.1 Eigene Lohnkosten 
Verrechnungslohn (1.6) x Gesamtstunden  

  x 
 

3.2 Stoffkosten 
(einschl. Kosten für Hilfsstoffe)    

3.3 Gerätekosten 
(einschließlich Kosten für Energie und Betriebs-
stoffe) 

   

3.4 Sonstige Kosten 
(vom Bieter zu erläutern)    

3.5 Nachunternehmerleistungen 3 
   

Angebotssumme ohne Umsatzsteuer  

 
eventuelle Erläuterungen des Bieters: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
3  Auf Verlangen sind für diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber vorzulegen. 
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Bieter Vergabenummer Datum 

   

Baumaßnahme  

 

 

Leistung  

 
 
Angaben zur Kalkulation über die Endsumme 
 

1. Angaben über den Verrechnungslohn Lohn 
€/h 

1.1 Mittellohn ML 
einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhöhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird 

 

1.2 Lohngebundene Kosten 
Sozialkosten und Soziallöhne  

 

1.3 Lohnnebenkosten 
Auslösungen, Fahrgelder  

 

1.4 Kalkulationslohn KL 
(Summe 1.1 bis 1.3) 

 

 
Berechnung des Verrechnungslohnes nach Ermittlung der Angebotssumme (vgl. Blatt 2) 
 
1.5 Umlage auf Lohn 

(Kalkulationslohn x v.H. Umlage aus 2.1) €/h v.H. 
 

1.6 Verrechnungslohn VL 
(Summe 1.4  und 1.5) 

 

 
eventuelle Erläuterungen des Bieters: 
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1  Auf Verlangen sind für diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber 

vorzulegen. 

Ermittlung der Angebotssumme Betrag 
€ 

Gesamt 
€ 

 Umlage Summe 3 auf die 
Einzelkosten für die 
Ermittlung der EH-Preise 

2 Einzelkosten der Teilleistungen  = unmittelbare Herstellungskosten  % € 
2.1 Eigene Lohnkosten      
 Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden:      
  x   x   
2.2 Stoffkosten (einschl. Kosten für Hilfsstoffe)   x   

2.3 Gerätekosten 
(einschl. Kosten für Energie und Betriebsstoffe) 

  x   

2.4 Sonstige Kosten (Vom Bieter zu erläutern)   x   
2.5 Nachunternehmerleistungen 1   x   

Einzelkosten der Teilleistungen (Summe 2)    noch zu 
verteilen 

 
 

 Zusammensetzung der Umlagesummen 
 Umlage 

gesamt (€) 
Anteil 

BGK (€) 
Anteil 

AGK (€) 
Anteil 

W+G (€) 
2.1 eigene Lohnkosten     

2.2 Stoffkosten      

2.3 Gerätekosten     

2.4 Sonstige Kosten     

2.5 Nachunternehmerleistungen     

  3 Baustellengemeinkosten, Allgemeine Geschäftskosten, Wagnis und 
Gewinn 

3.1 Baustellengemeinkosten (soweit hierfür keine besonderen Ansätze im 
Leistungsverzeichnis vorgesehen sind) 

3.1.1 Lohnkosten einschließlich Hilfslöhne 
 

  

 Bei Angebotssummen unter 5 Mio € :  
Angabe des Betrages 

  

 Bei Angebotssummen über 5 Mio € :  
Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden: 

  

   x   
3.1.2 Gehaltskosten für Bauleitung, Abrechnung 

Vermessung usw. 
  

3.1.3 Vorhalten u. Reparatur der Geräte u. 
Ausrüstungen, Energieverbrauch, Werkzeuge 
u. Kleingeräte, Materialkosten f. 
Baustelleneinrichtung 

  

3.1.4 An- u. Abtransport der Geräte u. 
Ausrüstungen, Hilfsstoffe, Pachten usw. 

  

3.1.5 Sonderkosten der Baustelle, wie techn. 
Ausführungsbearbeitung, objektbezogene 
Versicherungen usw. 

  

Baustellengemeinkosten (Summe 3.1)  
3.2 Allgemeine Geschäftskosten (Summe 3.2)  
3.3 Wagnis und Gewinn (Summe 3.3)  
3.3.1 Gewinn  
3.3.2 Betriebsbezogenes Wagnis (Wagnis für das allgemeine 

Unternehmensrisiko) 
 

3.3.3 Leistungsbezogenes Wagnis ( mit der Ausführung der 
Leistungen verbundenes Wagnis) 

 

Umlage auf die Einzelkosten (Summe 3)    

Angebotssumme ohne Umsatzsteuer (Summe 2 und 3)  
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Richtlinien zu 221/222/223  
Aufgliederung der Einheitspreise 
 
 
1 221 und 222 

 
 Leistungsbezogenes Wagnis beinhaltet die Risikoanteile, die mit der Ausführung der Leistung zu-

sammenhängen. Leistungsbezogenes Wagnis sind z.B. Risiken aus unvorhergesehenen Kosten-
steigerungen, Kalkulationsfehlern und der Verpflichtung zur Mängelbeseitigung. 
 
Unternehmensbezogenes Wagnis deckt die Risiken ab, die mit der Führung eines Unternehmens 
verbunden sind, z.B. das Insolvenzrisiko, das Risiko, nicht ausreichend qualifiziertes Personal zur 
Verfügung zu haben bzw. solches Personal zu verlieren, Auftragskündigungen, (außergewöhnlicher) 
Mitarbeiterausfall durch Krankmeldungen, Mietpreissteigerungen für genutzte Gebäude oder Flä-
chen. 
 

2 223 
 

 Bei einer voraussichtlichen Auftragssumme von mehr als 50.000 € sind wichtige, den Preis bestim-
mende Teilleistungen (Positionen) vorzugeben, damit sich bei der Wertung die für die Angebots-
summe maßgebenden Kalkulationsbestandteile beurteilen lassen. 

Überschreitet die voraussichtliche Auftragssumme 100.000 €, soll die Aufgliederung von allen Teil-
leistungen (Positionen) nur verlangt werden, soweit diese für eine spätere Nachtragsprüfung erfor-
derlich erscheint.  

Die ausgefüllten Formblätter sind grundsätzlich nur von dem Bieter zu fordern, der den Zuschlag zu 
erwarten hat. 

Angaben sind vertraulich zu behandeln und dürfen nur den unmittelbar mit der Bearbeitung beauf-
tragten Personen zugänglich gemacht werden. 
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Vertragsbedingungen Lohngleitklausel 

1 Mehr- oder Minderaufwendungen des Auftragnehmers für Löhne und Gehälter werden nur erstattet, 
wenn sich der maßgebende Lohn durch Änderungen der Tarife oder bei einem tariflosen Zustand 
durch Änderungen aufgrund von orts- oder gewerbeüblichen Betriebsvereinbarungen erhöht oder 
vermindert hat. 

Maßgebender Lohn ist der Gesamttarifstundenlohn (Tarifstundenlohn und Bauzuschlag) des 
Spezialbaufacharbeiters gemäß Lohngruppe 4 (West), wenn der Auftraggeber im „Angebot Lohn-
gleitklausel“ nichts anderes angegeben hat.  
Mehr- oder Minderaufwendungen aufgrund solcher Tarifverträge, die am Tag vor Ablauf der Ange-
botsfrist abgeschlossen waren (Unterzeichnung des Tarifvertrages durch die Tarifpartner), werden 
nicht erstattet; das Gleiche gilt für Betriebsvereinbarungen bei einem tariflosen Zustand. 

2 Bei Änderung des maßgebenden Lohns um jeweils 1 Cent/Stunde wird die Vergütung für die nach 
dem Wirksamwerden der Änderung zu erbringenden Leistungen um den im „Angebot Lohngleit-
klausel“ vereinbarten Änderungssatz erhöht oder vermindert.  

Satz 1 findet auf Nachträge insoweit keine Anwendung, als in deren Preisen Lohnänderungen be-
reits berücksichtigt sind. 
Durch die Änderung der Vergütung sind alle unmittelbaren und mittelbaren Mehr- oder Min-
deraufwendungen einschließlich derjenigen, die durch Änderungen der gesetzlichen oder tariflichen 
Sozialaufwendungen entstehen, abgegolten. 
Der vereinbarte Änderungssatz gilt unabhängig davon, ob sich Art und Umfang der Leistungen än-
dern. 
Ist der Auftrag auf ein Nebenangebot erteilt worden, so gelten die im Angebot Lohngleitklausel 
vorgesehenen Änderungssätze, wenn nicht aufgrund des Nebenangebots andere Vereinbarungen 
getroffen worden sind. 

3 Der Wert der bis zum Tage der Änderung des maßgebenden Lohns erbrachten Leistungen 
(Leistungsstand) ist unverzüglich durch ein gemeinsames Aufmaß oder auf andere geeignete Weise 
- zumindest mit dem Genauigkeitsgrad einer geprüften Abschlagsrechnung - festzustellen. Dabei 
sind alle bis zu diesem Zeitpunkt auf der Baustelle oder in Werk- oder sonstigen Betriebsstätten - 
ggf. auch nur teilweise - erbrachten Leistungen zu berücksichtigen. 

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber die Lohnänderung rechtzeitig schriftlich anzuzeigen und 
alle zur Prüfung des Leistungsstandes erforderlichen Nachweise zu erbringen. 

4 Vermeidbare Mehraufwendungen werden nicht erstattet. Vermeidbar sind insbesondere Mehrauf-
wendungen, die dadurch entstehen, dass der Auftragnehmer Vertragsfristen überschritten oder die 
Bauausführung nicht angemessen gefördert hat. 

5 Von dem nach den Nrn. 2 bis 4 ermittelten Mehr- oder Minderbetrag wird nur der über 0,5 v.H. der 
Abrechnungssumme (Vergütung für die insgesamt erbrachte Leistung) hinausgehende Teilbetrag 
erstattet (Bagatell- und Selbstbeteiligungsklausel). 

Dabei sind der Mehr- oder Minderbetrag ohne Umsatzsteuer, die Abrechnungssumme ohne die 
aufgrund von Gleitklauseln zu erstattenden Beträge ohne Umsatzsteuer anzusetzen. 
Ein Mehr- oder Minderbetrag kann erst geltend gemacht werden, wenn der Bagatell- und Selbstbe-
teiligungsbetrag überschritten ist; bis zur Feststellung der Abrechnungssumme wird 0,5 v.H. der Auf-
tragssumme zugrunde gelegt. 
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Richtlinien zu 224 
Lohngleitklausel zum Angebot 
 
 
 
1 Allgemeines  

 
 Eine „Lohngleitklausel“ darf grundsätzlich nur in begründeten Ausnahmefällen und unter Beachtung 

der nachfolgenden Regelungen vereinbart werden. 
 
Als maßgebender Lohn ist aus dem am Sitz der Vergabestelle geltenden Tarifvertrag die Berufs-
gruppe zu bezeichnen, deren Lohnerhöhung für die Berechnung der Mehraufwendungen ausschlag-
gebend ist. Es ist kein Betrag anzugeben. 
Werden mehrere Fachlose in einem Vertrag zusammengefasst, soll das Leistungsverzeichnis ent-
sprechend in Abschnitte aufgegliedert werden. Für jeden Abschnitt ist der maßgebende Lohn einzu-
setzen, wenn dies wegen Abweichungen in Tarifverträgen erforderlich ist. 
 
Bereich Hochbau: Die angehängten Stundenlohnarbeiten sind in einem gesonderten Abschnitt 
zusammenzufassen, hierfür ist ein besonderer Änderungssatz anzugeben. 
 
Folgende Löhne können z.B. maßgebend sein: 

 für das Baugewerbe der Gesamttarifstundenlohn (Tarifstundenlohn 
und Bauzuschlag) eines Spezialbaufacharbeiters 
der Lohngruppe 4 (West) 
 

 für das Dachdeckerhandwerk der Bundesecklohn (Lohngruppe IIa: Lohn eines 
Dachdecker-Fachgesellen, der nach bestandener 
Gesellenprüfung mindestens 3 Jahre im Dachde-
ckerhandwerk tätig war) 
 

 für das Maler- und Lackiererhandwerk der Ecklohn im Lohngebiet I (Lohn eines Maler- 
und Lackierergesellen im 2. Gesellenjahr) 
 

 für die Eisen-, Metall- und Elektroindustrie der Monatsgrundlohn ( Lohn eines Facharbeiters 
der Lohngruppe 7 im Summarischen System) 
 

 Von der Vergabestelle ist die „fiktive Lohnänderung“ zur Erfassung der geschätzten Änderung des 
maßgebenden Lohns anzugeben. Dies ist erforderlich um die Angebote „Lohngleitklausel“ werten zu 
können.  
Die Größe der fiktiven Lohnänderung hängt von der Bauzeit, dem Zeitpunkt des vorgesehenen Er-
öffnungstermins (Angebotsabgabe) sowie vom Zeitpunkt und der Höhe der erwarteten Erhöhung des 
maßgebenden Lohns ab. 
 
 

2 Straßenbau 
 

 Eine Lohngleitklausel ist grundsätzlich nicht zu vereinbaren; in Ausnahmefällen kann eine Vereinba-
rung nach vorheriger Abstimmung mit dem zuständigen Referat im BMVI (bei Bundesfernstraßen-
bau) bzw. mit dem Bayerischen Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr vorgenommen 
werden. 
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C. Ermittlung der Lohnmehrkosten 

Grundlagen Abschnitt 1 Abschnitt 2 Abschnitt 3 

Summe ohne Umsatzsteuer 2.155.354,00 € - - 

Änderungssatz nach Formblatt 224 0,2514 v. T. - - 

Maßgebender Lohn. 
Tarifvertrag vom: 05.06.2014 
Lohnperiode (LP) vom 01.04.2016 bis 31.05.2016 

1864 Cent   

 

LP 
Nr. 

Lohnerhöhung 
gem. Tarifvertrag 
vom 10.06.2016 maßgebender 

Lohn 

Lohnerhöhung Lohnerhöhung 
je Lohnperiode 

zum v. H. aus 2. Lohnperiode aus 3. Lohnperiode 

1   
Keine Lohnmehrkosten, wenn laufender TV, mehrstufiger TV oder neuer TV  
1 Tag vor Eröffnungstermin unterzeichnet war, ansonsten Berechnung be- 
ginnend mit 2. Lohnperiode 

2 01.06.2016 2,4 x 1864 Cent   = 45 Cent 

3 01.06.2017 2,2 (x 1864 Cent + 45 Cent)  = 87 Cent 

4   (x + Cent + Cent) = 
 
Lohnperiode 

LV- 
Abschnitt 

Leistung 
Änderung 
in Cent 

Änderungs-
satz v.T 

Lohnmehr-
kosten 
 

Euro 
Nr. von bis v. H. Betrag € 

1 3 01.04.2016 31.05.2016 1 10 215.535,40 - - - 
   2   - - - 
   3   - - - 
2 1 01.06.2016 31.05.2017 1 50 1.077.677,00 45 0,2514 12.191,76 
   2      
   3      
3 1 01.05.2017 31.01.2018 1 40 862.141,60 87 4 0,2514 18.856,59 
   2      
   3      
4 1   1      
   2      
   3      

Zwischensumme 
Abzüglich Bagatell- und Selbstbeteiligung: (Angebotssumme ohne Umsatzsteuer x 0,5 v. H.). 31.048,35 

2.155.354,00 Euro x 0,5 v. H. = 10.776,77 
Mehrkosten der Lohngleitklausel ohne Umsatzsteuer 20.271,58 
Mehrkosten der Lohngleitklausel einschl. Umsatzsteuer 24.123,18 

 

                                                      
3  Für jeden Abschnitt ist der Teilbetrag ohne Umsatzsteuer einzutragen, der in der jeweiligen Lohnperiode fällig wird. 
4  Der Mehrlohn jeder Lohnperiode ist als Summe aller vorhergehenden Lohnerhöhungen + Lohnerhöhung der jeweiligen Lohn-

periode anzusetzen. 
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Stoffpreisgleitklausel 

1 Anwendungsbereich 
Die Klausel gilt nur für die Stoffe, die im „Verzeichnis für Stoffpreisgleitklausel“ genannt sind. 
Sie gilt insoweit auch für die Abrechnung von Nachträgen. 
Mehr- oder Minderaufwendungen werden nach den folgenden Regelungen abgerechnet. 

2 Allgemeines 
2.1 Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber über die Verwendung der Stoffe nach Nr. 1 prüfbare 

Aufzeichnungen vorzulegen, wenn Mehr- oder Minderaufwendungen abzurechnen sind. Aus den 
Aufzeichnungen müssen die Menge des Stoffes und der Zeitpunkt des Einbaus, der Lieferung bzw. 
der Verwendung hervorgehen. 

2.2 Der Ermittlung der Mehr- oder Minderaufwendungen werden nur die Baustoffmengen zugrunde 
gelegt, für die nach dem Vertrag eine Vergütung zu gewähren ist. 

Bei vereinbarter Pauschalierung oder Limitierung der Vergütung werden die vereinbarten 
pauschalierten Baustoffmengen der Ermittlung der Mehr- oder Minderaufwendungen zugrunde 
gelegt. 
Vermeidbare Mehraufwendungen werden nicht erstattet; vermeidbar sind insbesondere 
Mehraufwendungen, die dadurch entstanden sind, dass der Auftragnehmer schuldhaft 
Vertragsfristen überschritten hat und dadurch die Differenz aus Mehr- und Minderaufwendungen zu 
Ungunsten des Auftraggebers verschoben wurde. 

2.3 Mehr- oder Minderaufwendungen werden erst vergütet, wenn die Bagatellgrenze überschritten ist, 
d.h. wenn die Aufwendungen mehr als 2 v. H. der Abrechnungssumme der im „Verzeichnis für 
Stoffpreisgleitklausel“ aufgeführten Positionen (OZ) betragen. 

Für die Berechnung des Bagatellbetrages zugrunde zu legen ist die Abrechnungssumme ohne die 
aufgrund der Gleitklausel zu erstattenden Beträge und ohne Umsatzsteuer. 

2.4 An den ermittelten Aufwendungen wird der Auftragnehmer beteiligt, seine Selbstbeteiligung beträgt 
10 v.H. der Mehraufwendungen, mindestens aber die Höhe des Bagatellbetrages. Für die 
Berechnung der Selbstbeteiligung zugrunde zu legen ist der Mehrbetrag ohne Umsatzsteuer. 

2.5 Bei Stoffpreissenkungen ist der Auftragnehmer verpflichtet, die ersparten (=Minder-) Aufwendungen 
von seinem Vergütungsanspruch abzusetzen. Er ist berechtigt, 10 v.H. der ersparten Auf-
wendungen, mindestens die Höhe des Betrages der Bagatelle (vgl. Nr. 2.4) einzubehalten. 

2.6 Sind sowohl Mehraufwendungen als auch Minderaufwendungen zu erstatten, so werden diese 
getrennt ermittelt und gegeneinander aufgerechnet; auf die sich ergebende Differenz wird Nr. 2.4 
bzw. 2.5 angewendet. 

3 Abrechnung 
3.1 Der Auftraggeber setzt für die im „Verzeichnis für Stoffpreisgleitklausel“ aufgeführten Stoffe fest: 

- einen Basiswert 1 zum Zeitpunkt der Versendung der Vergabeunterlagen (Monat / Jahr) als 
Nettopreis der der Abrechnung zugrundeliegenden Abrechnungseinheit (z.B. €/t, €/ltr.), 

- die GP-Nummer, 
- für Betriebsstoffe: die Abrechnungseinheit (z.B. Verbrauch in ltr/m³), 
- den Abrechnungszeitpunkt. 

3.2 Abrechnungszeitpunkte: 

- Einbau: Stoff ist mit dem Grundstück (Baugrund) fest verbunden worden. 
- Lieferung: Stoff ist auf der Baustelle angeliefert worden. 
- Verwendung: Stoff ist unabhängig von den Begrifflichkeiten des BGB bei der Herstellung einer 

beweglichen Sache, die nicht mit dem Grundstück (Baugrund) fest verbunden ist, so eingesetzt 
worden, dass er seine bisherige Eigenständigkeit verloren hat oder der Stoff ist bei der 
Leistungserbringung als Betriebsstoff verbraucht worden. 
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Stoffpreisgleitklausel 

1 Anwendungsbereich 
Die Klausel gilt nur für die Stoffe, die im „Verzeichnis für Stoffpreisgleitklausel“ genannt sind. 
Sie gilt insoweit auch für die Abrechnung von Nachträgen. 
Mehr- oder Minderaufwendungen werden nach den folgenden Regelungen abgerechnet. 

2 Allgemeines 
2.1 Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber über die Verwendung der Stoffe nach Nummer 1 prüfbare 

Aufzeichnungen vorzulegen, wenn Mehr- oder Minderaufwendungen abzurechnen sind. Aus den 
Aufzeichnungen müssen die Menge des Stoffes und der Zeitpunkt des Einbaus, der Lieferung bzw. 
der Verwendung hervorgehen. 

2.2 Der Ermittlung der Mehr- oder Minderaufwendungen werden nur die Baustoffmengen zugrunde 
gelegt, für die nach dem Vertrag eine Vergütung zu gewähren ist. 

Bei vereinbarter Pauschalierung oder Limitierung der Vergütung werden die vereinbarten 
pauschalierten Baustoffmengen der Ermittlung der Mehr- oder Minderaufwendungen zugrunde gelegt. 
Vermeidbare Mehraufwendungen werden nicht erstattet; vermeidbar sind insbesondere 
Mehraufwendungen, die dadurch entstanden sind, dass der Auftragnehmer schuldhaft Vertragsfristen 
überschritten hat und dadurch die Differenz aus Mehr- und Minderaufwendungen zu Ungunsten des 
Auftraggebers verschoben wurde. 

2.3 Mehr- oder Minderaufwendungen werden erst vergütet, wenn die Bagatellgrenze überschritten ist, 
d.h. wenn die Aufwendungen mehr als zwei v.H. der Abrechnungssumme der im „Verzeichnis für 
Stoffpreisgleitklausel“ aufgeführten Positionen (OZ) betragen. 

Für die Berechnung des Bagatellbetrages zugrunde zu legen ist die Abrechnungssumme ohne die 
aufgrund der Gleitklausel zu erstattenden Beträge und ohne Umsatzsteuer. 

2.4 An den ermittelten Aufwendungen wird der Auftragnehmer beteiligt, seine Selbstbeteiligung beträgt 
10 v.H. der Mehraufwendungen, mindestens aber die Höhe des Bagatellbetrages. Für die Berechnung 
der Selbstbeteiligung zugrunde zu legen ist der Mehrbetrag ohne Umsatzsteuer. 

2.5 Bei Stoffpreissenkungen ist der Auftragnehmer verpflichtet, die ersparten (=Minder-) Aufwendungen 
von seinem Vergütungsanspruch abzusetzen. Er ist berechtigt, zehn v.H. der ersparten Auf-
wendungen, mindestens die Höhe des Betrages der Bagatelle (vgl. Nummer 2.4) einzubehalten. 

2.6 Sind sowohl Mehraufwendungen als auch Minderaufwendungen zu erstatten, so werden diese 
getrennt ermittelt und gegeneinander aufgerechnet; auf die sich ergebende Differenz wird 
Nummer 2.4 bzw. 2.5 angewendet. 

3 Abrechnung 
3.1 Der Auftraggeber setzt für die im „Verzeichnis für Stoffpreisgleitklausel“ aufgeführten Stoffe fest: 

- die GP-Nummer, 
- für Betriebsstoffe: die Abrechnungseinheit (z.B. Verbrauch in ltr/m³), 
- den Abrechnungszeitpunkt. 

3.2 Abrechnungszeitpunkte: 

- Einbau: Stoff ist mit dem Grundstück (Baugrund) fest verbunden worden. 
- Lieferung: Stoff ist auf der Baustelle angeliefert worden. 
- Verwendung: Stoff ist unabhängig von den Begrifflichkeiten des BGB bei der Herstellung einer 

beweglichen Sache, die nicht mit dem Grundstück (Baugrund) fest verbunden ist, so eingesetzt 
worden, dass er seine bisherige Eigenständigkeit verloren hat oder der Stoff ist bei der 
Leistungserbringung als Betriebsstoff verbraucht worden. 
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2.4 Durch Erlassvorgabe (Erlass BMVBS B 15-816.4/2-1 vom 23.07.2013) kann für Nr. 2.1 bis 2.3  
etwas anderes geregelt werden. 

3 Bagatellgrenze 
3.1 Die vereinbarte Stoffpreisgleitklausel wird erst wirksam, wenn ein bestimmter Mindestbetrag der Kos-

tenänderung (Bagatellgrenze) überschritten ist. 

3.2 Die Bagatellgrenze beträgt 2 v. H. der Abrechnungssumme der im „Verzeichnis für Stoffpreisgleitklau-
sel“ aufgeführten Positionen (OZ).  

4 Selbstbehalt  
4.1 Der Auftragnehmer ist an den Mehr- oder Minderaufwendungen zu beteiligen (Selbstbehalt).  

4.2 Der Selbstbehalt beträgt 10 Prozent der Mehr- oder Minderaufwendungen, mindestens aber die Höhe 
der Bagatellgrenze. 

5 Inhalt und Umfang der Stoffpreisgleitklausel  
5.1 Der Ermittlung der Mehr- oder Minderaufwendungen werden nur die Baustoffmengen zugrunde ge-

legt, für die nach dem Vertrag eine Vergütung zu gewähren ist. 

5.2 Bei vereinbarter Pauschalierung oder Limitierung der Vergütung werden die vereinbarten pauscha-
lierten Baustoffmengen der Ermittlung der Mehr- oder Minderaufwendungen zugrunde gelegt. 

5.3 Vermeidbare Mehraufwendungen werden nicht erstattet; vermeidbar sind insbesondere Mehraufwen-
dungen, die dadurch entstanden sind, dass der Auftragnehmer schuldhaft Vertragsfristen überschrit-
ten hat und dadurch die Differenz aus Mehr- und Minderaufwendungen zu Ungunsten des Auftragge-
bers verschoben wurde. 

6 Abrechnung der Mehr- / Minderaufwendungen  
6.1 Der Auftraggeber setzt für die im „Verzeichnis für Stoffpreisgleitklausel“ aufgeführten Stoffe mit der 

jeweiligen OZ fest: 

6.1.1 einen Basiswert 1 zum Zeitpunkt der Versendung der Vergabeunterlagen (Monat / Jahr) als Nettopreis 
der der Abrechnung zugrunde liegenden Abrechnungseinheit (z.B. €/t, €/ltr.), 

6.1.2 die GP-Nummer, 
6.1.3 für Betriebsstoffe: die Abrechnungseinheit (z.B. Verbrauch in ltr/m³), 
6.1.4 den Abrechnungszeitpunkt (kein Datum, sondern in Worten: Einbau, Lieferung oder Verwendung). 

6.2 Der Basiswert 1 ist festzulegen aus dem arithmetischen Mittel der Angaben von mindestens 3 ein-
schlägigen Lieferanten.  

Als Basiswert 1 ist bei Stahl der Grundpreis zuzüglich ggf. des Abmessungsaufpreises, des Güteauf-
preises und des Schrottzuschlages, jedoch ohne etwaige Lieferanten- und Transportzuschläge zu 
verstehen. 

6.3 Abrechnungszeitpunkte: 

6.3.1 Einbau: Stoff ist mit dem Grundstück (Baugrund) fest verbunden worden. 
6.3.2 Lieferung: Stoff ist auf der Baustelle angeliefert worden. 
6.3.3 Verwendung: Stoff ist unabhängig von den Begrifflichkeiten des BGB bei der Herstellung einer 

beweglichen Sache, die nicht mit dem Grundstück (Baugrund) fest verbunden ist, so eingesetzt 
worden, dass er seine bisherige Eigenständigkeit verloren hat oder der Stoff ist bei der 
Leistungserbringung als Betriebsstoff verbraucht worden. 

6.4 Der Basiswert 1 wird durch Multiplikation mit dem Quotienten der Preisindizes (Monat / Jahr) der 
Erzeugerpreise gewerblicher Produkte (GP) des Statistischen Bundesamtes vom Monat der Eröffnung 
der Angebote und dem Monat des Versandes der Vergabeunterlagen (Zeitpunkt Festlegung Basiswert 
1), veröffentlicht im statistischen Bericht - Indizes der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte (Inlands-
absatz) auf der Homepage des Statistischen Bundesamtes unter „www.destatis.de“ und in Code 
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Richtlinien für bautechnische Maßnahmen an Straßen in 
Wasserschutzgebieten (RiStWag) 
Ausgabe 2016 
Bek. vom 20.02.2017 (IID9-43410-003/00) 
 

3 Oberbau 

 Richtlinien für die Standardisierung des Oberbaues von  
Verkehrsflächen (RStO 12) 
Ausgabe 2012 
 
Richtlinien für die rechnerische Dimensionierung des Oberbaus von Verkehrsflächen 
mit Asphaltdeckschicht (RDO Asphalt 09); Ausgabe 2009 
 
Richtlinien für die rechnerische Dimensionierung von Betondecken im Oberbau von Verkehrsflächen 
(RDO Beton 09); Ausgabe 2009 
 

4 Mineralstoffe im Straßenbau 
 Richtlinien für die umweltverträgliche Anwendung von industriellen Nebenprodukten und Recycling-

Baustoffen im Straßenbau (RuA-StB 01); Ausgabe 2001 
 

5 Asphaltstraßen 
 Richtlinien für die Planung von Erhaltungsmaßnahmen an Straßenbefestigungen  

(RPE-Stra 01) 
Ausgabe 2001 
 
Richtlinien für die umweltverträgliche Verwertung von Ausbaustoffen mit  
teer-/pechtypischen Bestandteilen sowie für die Verwertung von Ausbauasphalt im Straßenbau 
(RuVA-StB 01) 
Ausgabe 2001/Fassung 2005 
 
ARS Nr. 29/2004 vom 15.12.2004 
(Änderung der RuVA-StB 01)  
 
ARS Nr. 16/2015 vom 11.09.2015 (Regelungen zur Verwertung von Straßenausbaustoffen mit teer-/ 
pechtypischen Bestandteilen in Bundesfernstraßen)  
 

6 Betonstraßen 
 ARS Nr. 04/2013 vom 22.01.2013 

Vermeidung von Schäden an Fahrbahndecken aus Beton in Folge von 
Alkali-Kieselsäure-Reaktion (AKR) 
 

7 Pflaster 
 - frei - 

8 Ingenieurbauten 
 ARS Nr. 12/2022 vom 01.06.2022 Fortschreibung des Merkblattes für die Überwachung von Ingeni-

eurbauten (M-BÜ-ING); Ausgabe 2022/01 
 
ARS Nr. 15/2022 vom 01.06.2022 Fortschreibung der Richtlinien für den Entwurf, die konstruktive 
Ausbildung und Ausstattung von Ingenieurbauten (RE-ING); Ausgabe 2022/01; 
Bekanntmachung in Bayern am 14.06.2023 
 
ARS Nr. 07/2022 vom 15.03.2022 Fortschreibung der Richtlinien für das Aufstellen von Bauwerksent-
würfen für Ingenieurbauten (RAB-ING); Ausgabe 2022/01 
 
ARS Nr. 11/2006 vom 09.05.2006 Richtlinie für die Erhaltung des Korrosionsschutzes von Stahlbau-
ten (RI-ERH-KOR) 
Bekanntmachung in Bayern am 03.07.2008 
 
ARS Nr. 07/2011 vom 07.06.2011 DIN Fachbericht 100 Beton; Ausgabe 2010 
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9 Lärmschutz 
 ARS Nr. 15/2018 vom 17.08.2018 Merkblatt über Entwurfs- und Berechnungsgrundlagen für Gründun-

gen und Stahlpfosten von Lärmschutzwänden und Überflughilfen an Straßen (M EBGS-Lsw) 
 
ARS Nr. 08/2004 vom 18.10.2004 
(Verwendung von offenporigem Asphalt auf Bundesfernstraßen) 
 

10 Landschaftsbau 
 - frei - 

 
11 Verkehrsbeeinflussung 
 Merkblatt für die Ausstattung von Verkehrsrechnerzentralen und Unterzentralen (MARZ),  

Ausgabe 2018 
RS vom 03.04.2018 
 
Richtlinien für Wechselverkehrszeichen an Bundesfernstraßen (RWVZ), Ausgabe 1997 
ARS-Nr. 15/1997 vom 18.04.1997 
 
Richtlinien für Wechselverkehrszeichenanlagen an Bundesfernstraßen (RWVA), Ausgabe 1997 
ARS-Nr. 16/1997 vom 18.04.1997 
 
Verkehrsbeeinflussung - Markierungsknöpfe 
ARS-Nr. 36/2001 vom 29.09.2001 
 
Dynamische Wegweiser mit integrierten Stauinformationen (dWiSta) – Hinweise für die einheitliche 
Gestaltung und Anwendung an Bundesfernstraßen, Ausgabe 2022 (dWiSta-Hinweise 2022) 
ARS-Nr. 09/2022 vom 14.04.2022 
 

12 Bezugsquellen 
 Alle ARS, Nr. 8 – 10        Verkehrsblatt-Verlag 

u.11: Hohe Straße 39 
D - 44139 Dortmund 
Tel.: (0231) 12 80 47 
Fax: (0231) 12 80 09 
www.verkehrsblatt.de 

 
Nr. 1 – 7: FGSV-Verlag 
 Wesselinger Straße 17 
 50999 Köln 
 Tel.: 02236 / 384630 
 Fax: 02236 / 384640 
 E-Mail: koeln@fgsv.de 
 www.fgsv.de 
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 Vergabenummer  

   

Baumaßnahme  
 

 

Leistung  

 
 
Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots 
 
Gewichtung der Zuschlagskriterien 

 Zuschlagskriterien 
Gewich-

tung 
% 

Grundlage Punktebewertung 
Punkte 

min./max 
je Kriterium 

1 Preis 
(Wertungssumme einschl. evtl. War-
tungskosten)  

 Angebot mit der niedrigsten Wertungssum-
me 
Angebote mit dem zweifachen der niedrigs-
ten Wertungssumme und darüber 

10 
 
0 

2 Technischer Wert  
(Produktangaben: berücksichtigte 
Positionen siehe Nr. 2; Nebenange-
bote: siehe Formblatt 226.H 

 Angebot wie LV 
Besser als LV 
Mindestanforderungen  

3 Vertragsbedingungen 
Nebenangebote Formblatt 226.H 

 Angebot wie LV 
Besser als LV 
Mindestanforderungen 

 

4 Folgekosten 
Nebenangebote Formblatt 226.H 

 Angebot wie LV 
Besser als LV 
Mindestanforderungen  

 

5 Energieeffizienz  Höchste(s) Energieeffizienzni-
veau/Energieeffizienzklasse 
Niedrigste(s) Energieeffizienzniveau/ Ener-
gieeffizienzklasse 

10 
0 

6 Andere, z.B. emissionsarme Bau-
maschinen, Gestaltung   
 

  
 

 Summe 100   
 

Hinweise: 
1 Grundlage der Punktebewertung für das Zuschlagskriterium Preis: 

Für die Angebotswertung wird eine Punkteskala von 0 bis 10 Punkte festgelegt. 10 Punkte erhält das Angebot mit der niedrigsten 
Wertungssumme. 0 Punkte erhält ein Angebot mit dem zweifachen der niedrigsten Wertungssumme. Alle Angebote darüber erhalten 
ebenfalls 0 Punkte. Die Punktebewertung für die dazwischen liegenden Preise erfolgt über eine Interpolation mit drei Stellen nach 
dem Komma. 

2 Gewichtung der Zuschlagskriterien, die sich auf Produkte beziehen:  
Bei der Festlegung der v.H. Sätze für Zuschlagskriterien, die sich auf Positionen mit Produktangaben beziehen, wird nur der ge-
schätzte Anteil der nachstehend benannten Positionen im Verhältnis zu allen Positionen mit Produktangaben berücksichtigt.  
Folgende Positionen wurden bei der Gewichtung berücksichtigt: 

 

 
3 Gewichtung der Zuschlagskriterien für zugelassene Nebenangebote:  

Sind nur für Teile der Leistung Nebenangebote zugelassen, wird nur der geschätzte Anteil der im Formblatt Mindestanforderungen an 
Nebenangebote 226.H benannten Positionen gegenüber der Gesamtleistung bei der Festlegung der v.H. Sätze der Gewichtung be-
rücksichtigt.  

4 Grundlage der Punktebewertung für das Zuschlagskriterium Energieeffizienz: 
Zwischenwerte werden lineare interpoliert mit drei Stellen nach dem Komma.  

5 Ermittlung der Gesamtpunktezahl für jedes Angebot: 
Für jedes in der Angebotsanforderung benannte Kriterium wird eine Punktezahl durch Multiplikation des v.H. Satzes des Zuschlags-
kriteriums mit den im Rahmen der Angebotswertung für das jeweilige Angebot festgelegten Punkten ermittelt (z.B.: Der Mindestbieter 
erhält 10 Punkte, das Zuschlagskriterium Preis wird mit 70% gewichtet. Die Punktezahl des Mindestbieters beträgt somit 700).  
Die Gesamtpunktzahl aller Kriterien eines Angebotes entscheidet über die Rangfolge.  
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B Die Zuschlagskriterien ergeben sich aus folgenden Unterkriterien mit nachfolgender Gewichtung: 
   
1.  Kriterium Auftragsbezogenes Organisationskonzept 

 
 Im Kriterium Auftragsbezogenes Organisationskonzept werden folgende  

Unterkriterien mit jeweils angegebener absoluten Wichtung berücksichtigt:   

             Wichtung in % 

   

 1.1.   
 

 

 

 1.2.   
 

 

 

 1.3.   
 

 

 

 1.4  
 

 
 

 

  Summe:    
   
2.  Kriterium Auftragsbezogene Qualifikation und Erfahrung der Projektmitarbeiter 

 
 Im Kriterium Auftragsbezogene Qualifikation und Erfahrung der Projektmitar-

beiter werden folgende Unterkriterien mit jeweils angegebener absoluten 
Wichtung berücksichtigt: 

 

          Wichtung in % 

 

 2.1   
 

 

 

 2.2   
 

 

 

 2.3   
 

 

 

 2.4  
 

 
      

 

  Summe:    
   
3.  Kriterium Auftragsbezogenes Konzept zum Ablauf der Planungsphase 

 
 Im Kriterium Auftragsbezogenes Konzept zum Ablauf der Planungsphase  

werden folgende Unterkriterien mit jeweils angegebener absoluten Wichtung 
berücksichtigt: 

 

          Wichtung in % 

 

 3.1   

 

 

 
 
 
 

 3.2   

 

 

 

 3.3   
 
 
 

 

      

 

  Summe:    
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4.  Kriterium Auftragsbezogenes Konzept zum Ablauf der Baudurchführungsphase 

 

 Im Kriterium Auftragsbezogenes Konzept zum Ablauf der Baudurchführungs-
phase werden folgende Unterkriterien mit jeweils angegebener absoluten 
Wichtung berücksichtigt: 

 

   Wichtung in % 
 
 
 
 

 4.1  

 

 

 

 

 4.2  

 

 

 
 
 
 
 

 4.3  

 

 

 

 

 4.4   

 
      

 
  Summe:    
   
   
5.  Kriterium Lösungsvorschlag 

 
 Im Kriterium Lösungsvorschlag werden folgende Unterkriterien mit jeweils  

angegebener absoluten Wichtung berücksichtigt:  

          Wichtung in % 

 

 5.1 
 

 
      

 

 

 5.2 
 

 
      

 

 

 5.3 
 

 
      

 

 

 5.4 
 

 
      

 

  Summe:         
   
6.  Kriterium       

 
 In diesem Kriterium werden folgende Unterkriterien mit jeweils angegebener 

absoluten Wichtung berücksichtigt:  

   Wichtung in % 

 

 6.1 
 

 
      

 

 

 6.2 
 

 
      

 

 

 6.3 
 

 
      

 

 

 6.4 
 

 
      

 

  Summe:         



2270.FLB.H 
(Zuschlagskriterien – Funktionale Leistungsbeschreibung Hochbau) 

©  VHB Bayern  – Stand Mai 2025 Seite 4 von 6 
 

7.  Kriterium       

 
 In diesem Kriterium werden folgende Unterkriterien mit jeweils angegebener 

absoluten Wichtung berücksichtigt:  

   Wichtung in % 

 

 7.1 
 

 
      

 

 

 7.2 
 

 
      

 

 

 7.3 
 

 
      

 

 

 7.4 
 

 
      

 

  Summe:         
   
8.  Kriterium       

 
 In diesem Kriterium werden folgende Unterkriterien mit jeweils angegebener 

absoluten Wichtung berücksichtigt:  

   Wichtung in % 

 

 8.1 
 

 
      

 

 

 8.2 
 

 
      

 

 

 8.3 
 

 
      

 

 

 8.4 
 

 
      

 

  Summe:         
 
 

  

C Kriterium Preis 
  

Die Bewertung des Preises erfolgt gemäß nachstehender Regelung: 
 

a  Die Wertungssumme (P) wird zu den vergebenen Leistungspunkten in Relation gesetzt, um das 
beste Preis-Leistungsverhältnis zu erhalten.  
Das wirtschaftlichste Angebot, welches den Zuschlag erhalten soll, wird in Anlehnung an die  
Erweiterte Richtwertmethode nach „UfAB V 2.0“ ermittelt. (sh. Pkt. E Zuschlagserteilung) 
 

b  Die Umrechnung des Preises in Punkte erfolgt folgendermaßen: 
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E Zuschlagserteilung 
  
a  Angebote, die nicht mindestens       der möglichen Leistungspunkte gemäß Bewertungstabelle 

der Zuschlagskriterien erreichen, dies sind       Punkte, bleiben bei der Entscheidung zur  
Zuschlagserteilung unberücksichtigt. Bei den verbleibenden Angeboten wird aus den gemäß der  
Bewertungstabelle der Zuschlagskriterien (gem. Punkt A und B) vergebenen Leistungspunkten (L), 
sowie dem Angebotspreis bzw. Wertungssumme (P) (gem. Punkt C) die Kennzahl Z errechnet und 
mit dem Faktor 100.000 multipliziert. 
 
Daraus ergibt sich die Zuschlagsformel: 
 
Z = vergebene Leistungspunkte (L) x Faktor 100.000 / Angebotspreis bzw. Wertungssumme (P) 
 
Das Angebot mit der höchsten Kennzahl Z (ermittelt mit zwei Kommastellen) hat das beste Preis-
Leistungsverhältnis und erhält als das wirtschaftlichste Angebot den Zuschlag. 
 
Bei gleicher Kennzahl Z entscheidet das Los über die Auftragsvergabe. 
 

b  Das Angebot mit der höchsten Punktzahl erhält den Zuschlag. 
Bei gleicher Punktzahl entscheidet das Los über die Auftragsvergabe. 
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 Vergabenummer  

   

Baumaßnahme  

 

 

Leistung  

 
 
Anlage zur Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe 
 
Gewichtung der Zuschlagskriterien 
 

1 Die Angebotswertung erfolgt entsprechend nachfolgend benannter Zuschlagskriterien und de-
ren Gewichtung: 

  

     Wichtung in %  
   Preis    

       

       

   Summe:  100 %  
  
 Die Angebotswertung erfolgt über eine Punktwertematrix gemäß nachfolgenden Regelungen: 
  
1.1     Kriterium Preis: 
 Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt. 

Die Wertungssumme wird ermittelt aus der nachgerechneten Angebotssumme unter Berücksichtigung 
preislich günstigerer Grund- oder Wahlpositionen sowie eines eventuellen Nachlasses ohne Bedingun-
gen. 

  
 Weiterhin werden berücksichtigt: 
  Die Wertungsregelungen des ARS Nr. 05/2005 vom 16.06.2005 (Wertungsvorteil der Beton- bzw. 

Gussasphaltbauweise von 1,80 € (netto)/m² gegenüber der Splittmastixbauweise) für den Fall, dass 
entsprechende Nebenangebote zugelassen sind und die Anwendungskriterien des ARS erfüllt sind. 
 

  Wertungsbonus für Nebenangebote für eine Verkürzung der Einzelfristen für Verkehrsbeschrän-
kungen  

  in Höhe von   € (netto)/Kalendertag. 
  Der Wertungsbonus wird auf max. 5 % der Wertungssumme begrenzt. 
   
   
   
   
  Abzugsbeträge im Rahmen der Monetarisierung von Zuschlagskriterien 
  
 Für die Angebotswertung wird der Preis (in €) wie folgt in eine Punkteskala von 0 bis 10 Punkten  

normiert: 
 - 10 Punkte erhält das wertbare Angebot mit dem niedrigsten Preis. 
 - 0 Punkte erhält ein fiktives Angebot mit dem 2-fachen des niedrigsten Preises. Alle Angebote mit 

darüber liegenden Preisen erhalten ebenfalls 0 Punkte. 
 Die Punktermittlung für die dazwischen liegenden Preise erfolgt über eine lineare Interpolation mit bis 

zu drei Stellen nach dem Komma. 
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Hinweise zu 227.StB 
Gewichtung der Zuschlagskriterien  

1 Angabe der Zuschlagskriterien 
Sollen mehrere Zuschlagskriterien berücksichtigt werden, ist der Aufforderung bzw. EU-
Aufforderung zur Angebotsabgabe die Anlage 227.StB - Gewichtung der Zuschlagskriterien beizufü-
gen. Darin sind immer die Kriterien Preis und mindestens ein weiteres Kriterium anzugeben. Nur bei 
Fachlosvergaben mit hohem Anspruch an die bauliche Gestaltung (z. B. Brückenbau, LSW) darf als 
weiteres Wertungskriterium Gestaltung angekreuzt und vorgesehen werden. 
 
Die Wichtung der Kriterien ist individuell und i.d.R. unter Beachtung folgender Spannen festzulegen: 
– Preis:    70 - 90 %, 
– Weitere Zuschlagskriterien: 10 - 30 %, 
 
Die Festlegung sollte in 5 % - Schritten erfolgen. Wichtungen für ein Oberkriterium (z.B. Technischer 
Wert) dürfen einen Wert von 10 % nicht unterschreiten. 
Die Summe der % - Werte muss 100 % ergeben.  
Wird von den o. g. Kriterien und Spannen abgewichen, sind die Festlegungen im Vergabevermerk 
zu begründen. 

2 Zu Kriterium Preis 
Sind nach Nr. 6.2 der Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe Nebenangebote zur 
Verkürzung der Einzelfristen für Verkehrsbeschränkungen zugelassen, ist der vorgesehene Wer-
tungsbonus einzutragen. Als Wertungsbonus ist ein zutreffender Wert aus dem Formblatt 2290.StB 
Beschleunigungsvergütung-Nutzungsausfallkosten“ vorzusehen. 
 
Im nächsten Absatz können weitere Wertungsregelungen zum Zuschlagskriterium Preis eingetragen 
werden. 

3 Anzufordernde Unterlagen zur Wertung der Unterkriterien 
Um eine Wertung vornehmen zu können, sind zu den Kriterien die mit der Angebotsabgabe vorzule-
genden Unterlagen durch Ankreuzen des Felds unter Ziffer 3.2 der Aufforderung bzw. EU-
Aufforderung zur Angebotsabgabe über 216.StB Vorzulegende Unterlagen zwingend zu verlangen. 
Die Festlegung der Kriterien und eine von den Vorgaben im Formblatt 227.StB – Gewichtung der 
Zuschlagskriterein abweichende Punktebewertung sind im Vergabevermerk zu begründen. 
Die mit Angebotsabgabe einzureichenden Unterlagen zu den Zuschlagskriterien dürfen nicht nach-
verlangt werden und führen bei Nichtvorlage zum Angebotsausschluss. 
 
Aufgrund der Anforderungen, dass der öffentliche Auftraggeber den von ihm angewandten Bewer-
tungsmaßstab eindeutig, klar und transparent in den Vergabeunterlagen aufzuführen hat (s.a. OLG 
Düsseldorf, Beschluss vom 21.10.2015 – VII-Verg 28/14) sind im Formblatt „Gewichtung der Zu-
schlagskriterien“ entsprechende Angaben aufzuführen. Dabei ist nachvollziehbar anzugeben, wel-
chen Erfüllungsgrad (Zieleerreichungsgrad) die Angebote bei den einzelnen Kriterien aufweisen 
müssen, um mit den festgelegten Punktewerten bewertet zu werden. 
 
Bundesfernstraßenbau:  
Bei der Verwendung von Zuschlagskriterien neben dem Kriterium Preis sind die „Empfehlungen zur 
Verwendung qualitativer Zuschlagskriterien im Bundesfernstraßenbau“ zu beachten (siehe Anhang 
15), welche von einem Bund-Länder-Gremium unter Beteiligung der Bauwirtschaftsverbände erar-
beitet wurden. 
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B Die Zuschlagskriterien ergeben sich aus folgenden Unterkriterien mit nachfolgender Gewichtung: 
   
1.  Kriterium Auftragsbezogenes Organisationskonzept 

 
 Im Kriterium Auftragsbezogenes Organisationskonzept werden folgende  

Unterkriterien mit jeweils angegebener absoluten Wichtung berücksichtigt:   

             Wichtung in % 

   

 1.1.   
 

 

 

 1.2.   
 

 

 

 1.3.   
 

 

 

 1.4  
 

 
 

 

  Summe:    
   
2.  Kriterium Auftragsbezogene Qualifikation und Erfahrung der Projektmitarbeiter 

 
 Im Kriterium Auftragsbezogene Qualifikation und Erfahrung der Projektmitar-

beiter werden folgende Unterkriterien mit jeweils angegebener absoluten 
Wichtung berücksichtigt: 

 

          Wichtung in % 

 

 2.1   
 

 

 

 2.2   
 

 

 

 2.3   
 

 

 

 2.4  
 

 
      

 

  Summe:    
   
3.  Kriterium Auftragsbezogenes Konzept zur Bauablaufplanung 

 
 Im Kriterium Auftragsbezogenes Konzept zur Bauablaufplanung  

werden folgende Unterkriterien mit jeweils angegebener absoluten Wichtung 
berücksichtigt: 

 

          Wichtung in % 

 

 3.1   

 

 

 
 
 
 

 3.2   

 

 

 

 3.3   
 
 
 

 

      

 

  Summe:    
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4.  Kriterium Auftragsbezogenes Konzept zum Ablauf der Baudurchführungsphase 

 

 Im Kriterium Auftragsbezogenes Konzept zum Ablauf der Baudurchführungs-
phase werden folgende Unterkriterien mit jeweils angegebener absoluten 
Wichtung berücksichtigt: 

 

   Wichtung in % 
 
 
 
 

 4.1  

 

 

 

 

 4.2  

 

 

 
 
 
 
 

 4.3  

 

 

 

 

 4.4   

 
      

 
  Summe:    
   
   
5.  Kriterium Lösungsvorschlag 

 
 Im Kriterium Lösungsvorschlag werden folgende Unterkriterien mit jeweils  

angegebener absoluten Wichtung berücksichtigt:  

          Wichtung in % 

 

 5.1 
 

 
      

 

 

 5.2 
 

 
      

 

 

 5.3 
 

 
      

 

 

 5.4 
 

 
      

 

  Summe:         
   
6.  Kriterium       

 
 In diesem Kriterium werden folgende Unterkriterien mit jeweils angegebener 

absoluten Wichtung berücksichtigt:  

   Wichtung in % 

 

 6.1 
 

 
      

 

 

 6.2 
 

 
      

 

 

 6.3 
 

 
      

 

 

 6.4 
 

 
      

 

  Summe:         
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7.  Kriterium       

 
 In diesem Kriterium werden folgende Unterkriterien mit jeweils angegebener 

absoluten Wichtung berücksichtigt:  

   Wichtung in % 

 

 7.1 
 

 
      

 

 

 7.2 
 

 
      

 

 

 7.3 
 

 
      

 

 

 7.4 
 

 
      

 

  Summe:         
   
8.  Kriterium       

 
 In diesem Kriterium werden folgende Unterkriterien mit jeweils angegebener 

absoluten Wichtung berücksichtigt:  

   Wichtung in % 

 

 8.1 
 

 
      

 

 

 8.2 
 

 
      

 

 

 8.3 
 

 
      

 

 

 8.4 
 

 
      

 

  Summe:         
 
 

  

C Kriterium Preis 
  

Die Bewertung des Preises erfolgt gemäß nachstehender Regelung: 
 

a  Die Wertungssumme (P) wird zu den vergebenen Leistungspunkten in Relation gesetzt, um das 
beste Preis-Leistungsverhältnis zu erhalten.  
Das wirtschaftlichste Angebot, welches den Zuschlag erhalten soll, wird in Anlehnung an die  
Erweiterte Richtwertmethode nach „UfAB V 2.0“ ermittelt. (sh. Pkt. E Zuschlagserteilung) 
 

b  Die Umrechnung des Preises in Punkte erfolgt folgendermaßen: 
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E Zuschlagserteilung 
  
a  Angebote, die nicht mindestens       der möglichen Leistungspunkte gemäß Bewertungstabelle 

der Zuschlagskriterien erreichen, dies sind       Punkte, bleiben bei der Entscheidung zur  
Zuschlagserteilung unberücksichtigt. Bei den verbleibenden Angeboten wird aus den gemäß der  
Bewertungstabelle der Zuschlagskriterien (gem. Punkt A und B) vergebenen Leistungspunkten (L), 
sowie dem Angebotspreis bzw. Wertungssumme (P) (gem. Punkt C) die Kennzahl Z errechnet und 
mit dem Faktor 100.000 multipliziert. 
 
Daraus ergibt sich die Zuschlagsformel: 
 
Z = vergebene Leistungspunkte (L) x Faktor 100.000 / Angebotspreis bzw. Wertungssumme (P) 
 
Das Angebot mit der höchsten Kennzahl Z (ermittelt mit zwei Kommastellen) hat das beste Preis-
Leistungsverhältnis und erhält als das wirtschaftlichste Angebot den Zuschlag. 
 
Bei gleicher Kennzahl Z entscheidet das Los über die Auftragsvergabe. 
 

b  Das Angebot mit der höchsten Punktzahl erhält den Zuschlag. 
Bei gleicher Punktzahl entscheidet das Los über die Auftragsvergabe. 
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1. Allgemeines 
Bei der Wertung von Angeboten sollen vermehrt umweltbezogene 
Zuschlagskriterien berücksichtigt werden, um den politischen und 
gesellschaftlichen Forderungen nach nachhaltigem Bauen gerecht zu werden. 
In dieser Richtlinie werden mögliche Zuschlagskriterien für den Bereich 
Straßenbau und die Wasserwirtschaft beschrieben. Die Vergabestellen 
entscheiden in eigener Zuständigkeit, ob und welche der in Kapitel 4 aufgeführten 
Zuschlagskriterien für die jeweilige Vergabe angewendet werden sollen.   
Für die Anwendung der einzelnen Zuschlagskriterien sind die Formblätter 
2271.StB – 2277.StB zu verwenden.  
Die nachhaltigen Zuschlagskriterien dürfen nicht bei Baumaßnahmen des 
Bundes (Bundesstraßen) angewendet werden. Die Anwendung bei 
europaweiten Ausschreibungen im Bereich der Staatsbauverwaltung bedarf der 
vorherigen Zustimmung des bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bauen 
und Verkehr, Referat Vergabe- und Vertragsmanagement.  

2. Wichtung von Zuschlagskriterien 
Sollen mehrere Zuschlagskriterien berücksichtigt werden, ist der Aufforderung zur 
Angebotsabgabe das Formblatt 2270.StB – „Gewichtung der Zuschlagskriterien“ 
beizufügen. Darin sind immer die Kriterien Preis und Technischer Wert 
anzugeben.  
 
Sind Nebenangebote zugelassen, ist in der Aufforderung zur Angebotsabgabe im 
Abschnitt Nebenangebote anzukreuzen, dass die nachhaltigen Zuschlagskriterien 
der Ausschreibung auch bei der Erstellung des Nebenangebotes zu 
berücksichtigen sind.  
 
Die Wichtung der Kriterien ist individuell und in der Regel im Rahmen folgender 
Richtwerte festzulegen: 
– Preis:    60 - 70 % 
– Technischer Wert:  30 - 40 %. 
Wird von den o. g. Kriterien und Richtwerten abgewichen, sind die Festlegungen 
im Vergabevermerk zu begründen. Die Summe der Kriterien Preis und technischer 
Wert muss 100 % ergeben.  

 
Bei dem Zuschlagskriterium „Technischer Wert“ handelt es sich um ein 
sogenanntes Oberkriterium, welches durch die Vergabestelle mit sinnvollen 
Unterkriterien auszufüllen und zu differenzieren ist.  
 
Die Auswahl der Unterkriterien sollte projektabhängig erfolgen. Dabei ist zu 
beachten, dass die Zahl der angewandten Unterkriterien so gewählt wird, dass 
sich ein nennenswerter Einfluss auf das Wertungsergebnis ergibt und der 
Arbeitsaufwand auf Auftraggeber- wie auf Bieterseite überschaubar bleibt. 
Bei der Wichtung der Unterkriterien ist auch der bei den maßgebenden Positionen 
des Unterkriteriums zu erwartende Gesamtpreis als Maßstab heranzuziehen (es 
ist zu vermeiden, dass sehr kleine Positionen eine überproportionale Gewichtung 
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4. Zuschlagskriterien 
Die nachfolgend aufgeführten Zuschlagskriterien stellen (mit Ausnahme des 
immer vorzusehenden Kriteriums Preis) eine beispielhafte, nicht abschließende 
Auflistung dar. Die Vergabestelle bleibt im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten 
grundsätzlich frei in der Auswahl und Ausformulierung der Zuschlagskriterien. Bei 
Vergaben der Staatsbauverwaltung ist jedoch ein Abweichen von den nachfolgend 
aufgeführten Zuschlagskriterien nur nach vorheriger Abstimmung mit dem 
bayerischen Staatsministerium für Wohnen, Bauen und Verkehr, Referat Vergabe- 
und Vertragsmanagement, möglich. 

4.1. Preis 
Der Preis (in €) wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt. 
Die Wertungssumme (in €) wird aus der nachgerechneten Angebotssumme unter 
Berücksichtigung preislich günstigerer Grund- oder Wahlpositionen sowie eines 
eventuellen Nachlasses ohne Bedingungen ermittelt. 
 
Für die Angebotswertung wird der Preis (in €) wie folgt gewertet: 
Wenn der Preis nicht alleiniges Zuschlagskriterium ist, wird er in einer Punkteskala 
von 0 bis 10 Punkten normiert: 

- 10 Punkte erhält das wertbare Angebot mit dem niedrigsten Preis. 
- 0 Punkte erhält ein fiktives Angebot mit dem 2-fachen des niedrigsten 

Preises. 
Alle Angebote mit darüber liegenden Preisen erhalten ebenfalls 0 Punkte. 

  Die Punktermittlung für die dazwischenliegenden Preise erfolgt über eine lineare 
Interpolation mit drei Stellen nach dem Komma (kaufmännische Rundung). 
 
Die Punkte für den jeweiligen Preis eines Angebots, das die Wertungssumme des 
niedrigsten Angebots übersteigt, werden anhand nachfolgender Formel 
berechnet: 
 
Max. Punktwert Preis x [(niedrigste Wertungssumme x 2,0) – Wertungssumme des jeweiligen Bieters] 
                                                    niedrigste Wertungssumme  

Beispiel: 
 Niedrigste (wertbare) Wertungssumme (Bieter A)  = 5,0 Mio. € 
 (wertbare) Wertungssumme des Bieters B   = 5,2 Mio. € 
 Wichtung: 60 %: Max. Punktwert Preis: 0,6 x 10  = 6,0 Punkte 
 6,0 x [(5,0 Mio. € x 2,0) – 5,2 Mio. €] / (5,0 Mio. €) = 5,76 Punkte 

4.2. Fahrbahnmietsystem / Streckensperrungen (Formblatt 2271.StB) 
Jeder Eingriff in den Straßenverkehr löst Beeinträchtigungen des Verkehrs, 
Umleitungsverkehre und verschiedene Risiken für Verkehrsteilnehmer, 
Bauunternehmen und Anwohner aus. Daher soll eine möglichst kurze Bauzeit 
angestrebt und disponiert werden. Dies soll durch das System der Miete des 
Baufeldes gefördert werden.  
Generell gilt, dass Bauarbeiten in der Zeit von Montag bis Samstag unter 
Ausnutzung des Tageslichtes erfolgen können. Die Regelungen nach RSA 2021 
und die Technischen Regeln für Arbeitsstätten A 5.2 sind in jedem Fall hinreichend 
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zu berücksichtigen. Eine Verkürzung der Sperrzeit auf Kosten von Sicherheit und 
Qualität ist nicht hinnehmbar. 
 
Über ein Fahrbahnmietsystem wird eine Mietgebühr als Zuschlag zur 
Angebotsendsumme ermittelt. Basierend auf dem Bauablaufplan des Bieters 
ergeben sich die anzubietenden Miettage. 
Die Tagesmiete MT bestimmt sich anhand der Verkehrsbelastung, der Art der 
Sperrung, der Qualität der Umleitungsstrecke, der geschätzten Sperrzeit und der 
Baukosten der Vergabe (Schätzkosten des AG). Jeder Tag, an dem die Sperrung 
um 6:00 Uhr morgens noch besteht wird als „Miettag“ angerechnet. Für den Fall, 
dass vom AG beauftragte Arbeiten die Aufhebung der Sperrung beeinflussen 
können (z. B. Markierung, Schutzplanken, etc.), sind bereits in den 
Ausschreibungsunterlagen entsprechende Regelungen zu treffen. Anstelle des 
Zeitpunkts der Aufhebung der Sperrung könnte dann beispielsweise der Zeitpunkt 
der Fertigstellung des Banketts festgelegt werden.  
 
Die Ermittlung der Miete ergibt sich anhand nachfolgender Kriterien: 
 
Tabelle: Grundmiete MG [€/Miettag] 

DTV [Fz/24h] / 
Art der Sperrung 

bis 3.000   3.001 bis 8.000 über 8.000 

Vollsperrung 3.000 5.000 10.000 
Halbseitige Sperrung 2.000 3.000 6.000 

 
Aus der Grundmiete MG wird die Tagesmiete MT folgendermaßen ermittelt: 
Tagesmiete MT = Grundmiete MG x F1 x F2 x F3 
dabei gilt: 
 
Tabelle: Faktor Umleitung F1 

Qualität der Umleitung unproblematisch  aufwendig problematisch 
F1 0,5 0,8 1,0 

 
Tabelle: Faktor Baukosten F2 

Baukosten  < 0,2 Mio € 0,2 – 0,5 Mio € 0,5 - 1,0 Mio € 1,0 – 2,0 Mio € 
F2 0,5 0,7 0,9 1,0 

 
Tabelle: Faktor Sperrzeit F3 

Sperrzeit bis 10 Tage 10 - 20 
Tage 

20 - 40 
Tage 

40 - 60 
Tage 

60 - 80 
Tage 

F3 1,2 1,0 0,8 0,7 0,5 
 
Die Tagesmiete MT wird vom AG ermittelt und im Formblatt 2271.StB bekannt 
gegeben. Die festgelegte Tagesmiete MT wird ungeachtet etwaiger Änderungen für 
das Gesamtprojekt beibehalten. Bei mehreren Bauabschnitten mit 
unterschiedlichen Tagesmieten ist das Formblatt 2271.StB pro Bauabschnitt zu 
verwenden. Für Auftragssummen über 2,0 Mio. € und / oder für geschätzte 
Sperrzeiten mit mehr als 80 Tagen ist die Tagesmiete MT im Einzelfall festzulegen 
und bei Vergaben der Staatsbauverwaltung mit dem Staatsministerium für Wohnen, 
Bauen und Verkehr, Referat Vergabe- und Vertragsmanagement, rechtzeitig 
abzustimmen. 
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Der Bieter ermittelt seine Miettage (=Sperrzeit), in der die Strecke für den Verkehr 
in eine Richtung bzw. in beide Richtungen gesperrt ist und bietet die Miettage 
zusätzlich zur Angebotsendsumme an. Die Summe aus angebotenen Miettagen 
multipliziert mit der Tagesmiete und der Angebotsendsumme stellt die 
Wertungssumme im Kriterium Preis dar. Bei mehreren Bauabschnitten mit 
unterschiedlichen Tagesmieten wird zuerst die Miete pro Bauabschnitt ermittelt und 
dann die Summe gebildet.  
Zur Abrechnung der Baumaßnahme werden unter Berücksichtigung der 
tatsächlichen Bauzeit die endgültigen Miettage ermittelt und die Abweichung zu den 
angebotenen Miettagen anhand der Tagesmiete MT ausgeglichen. 
Differenzbeträge zur Höhe der dem Angebot zu Grunde liegenden Miete werden als 
Bonus / Malus behandelt. Dauern die Bauarbeiten länger als im Angebot zu Grunde 
gelegt, zahlt der AN den festgelegten Mietpreis je Tag als Malus an den AG.  
Wird der Auftragnehmer schneller fertig als angeboten, erhält er den Differenzbetrag 
als Bonus.  
 
Zur Darstellung der technischen Nachvollziehbarkeit des zeitlichen Bauablaufs der 
Bauphasen und der Minimierung der Störanfälligkeit im Bauablauf ist eine 
Bauablaufplanung vorzulegen.  

4.3. Qualität / Qualitätssicherung  
Als Zuschlagskriterium können Qualitätssicherungsverfahren zur Herstellung 
besonderer Baustoffe, besonderer Bauverfahren oder Bauprodukte dienen. Diese 
sind mit dem Angebot anzubieten. 

4.3.1 Allgemeine Grundsätze (Formblatt 2272.StB) 

Als Bewertungsansätze für dieses Zuschlagskriterium können beispielsweise 
folgende Aspekte herangezogen werden: 
Nachweis der Qualitätssicherung über einschlägige, zugehörige Zertifikate (z. B.  
0 Punkte = keine Zertifikate und 10 Punkte für QM-Zertifikat und Nachweis 
baustellenbezogener externer Audits). 
 
Es ist darauf zu achten, dass Angaben der Bieter zu diesem Zuschlagskriterium 
Vertragsbestandteil werden und der AN die Einhaltung der Angaben gegenüber 
dem AG nachweist. 
Die Vergabestelle hat im Vorfeld die für sie und das jeweilige Bauvorhaben 
wesentlichsten Aspekte auszuarbeiten und daraus die Kriterien und deren 
Gewichtung abzuleiten. 
Dabei sollte Kriterien, deren Einhaltung überprüft und deren Nichteinhaltung 
sanktioniert werden kann, der Vorzug gegenüber reinen Konzeptionen 
(Absichtserklärungen) gegeben werden. 

4.3.2 CSC-Zertifizierung im Betonbau (Formblatt 2272.StB) 
Das nachhaltige Wirtschaften bei der Beton-, Zement- und Rohstoffherstellung im 
Betonbau soll gefördert werden. Deshalb erhalten CSC-zertifizierte Unternehmen 
folgenden Wertungsvorteil: 

 



Richtlinien zu 2270.StB 
(Zuschlagskriterien Straßenbau- und Wasserwirtschaft) 

 

 
© VHB Bayern - Stand Juli 2024 7 von 18 

 
  

Punkte Anforderung 
0 Keine CSC-Zertifizierung 

2,5 CSC-Zertifizierung Bronze 
5 CSC-Zertifizierung Silber  

7,5 CSC-Zertifizierung Gold 
10 CSC-Zertifizierung Platin 

 
Nähere Infos zu CSC-Zertifizierungen können unter www.csc-zertifizierung.de 
eingesehen werden. 
  

4.3.3 Bauprozessmanagement im Asphaltstraßenbau (Formblatt 2273.StB)  
Die Verwendung von Instrumenten zum Bauprozessmanagement als 
Qualitätssicherungsinstrument wird durch Punktevergabe gefördert. Die 
entsprechenden Unterlagen und Informationen sind dem AG rechtzeitig zu 
übergeben. 
 
Die Bewertung des Asphaltstraßenbaus erfolgt dabei in 3 Stufen: 

Punkte Anforderung 
0 Angebote, die keine oder nur Teile der Stufe 1 beinhalten 
2 Stufe 1: 

- Exakte Massenermittlung 
- Planung des Projektablaufs mit Erfassung der personellen 

Ressourcen (Bauleiter, Mischmeister, Einbaumeister, 
Ansprechpartner, Einbautrupps) 

- Planung des Projektablaufs mit Festlegung von 
Transportwegen, Transportzeiten und Gesamtmassen (auf 
jew. Tag bezogen) 

- Planung des Projektablaufs mit Zeitfenstern (Genauigkeit: +/- 
0,5 Stunden) 

- Eintaktung der Probenahmen und vorherige Abstimmung mit 
AG 

- Dokumentation der wichtigsten Ereignisse im Projektablauf 
(Witterung, Einbautemperatur, Anzahl und Art der 
eingesetzten Walzen, Anzahl der Walzenübergänge) 

5 Stufe 2: 
- Exakte Massenermittlung 
- Planung des Projektablaufs mit Erfassung der personellen 

Ressourcen (Bauleiter, Mischmeister, Einbaumeister, 
Ansprechpartner, Einbautrupps) incl. Kontaktinformationen 

- Planung des Projektablaufs mit Festlegung von 
Transportkapazitäten, Transportwegen, Transportzeiten und 
Massen (auf jede Einheit bezogen, also z.B. LKW 1 mit 25 t 
AC 11 DS), Rangierzeiten, Rangierplätze, Reinigungsplätze 

- Vorlage eines Einbau- und Verdichtungskonzeptes mit 
Einbaugeschwindigkeit, Festlegung der Verdichtungsgeräte. 
Für die Festlegung eines optimalen Walzschemas ist im 
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Vorfeld mischgutbezogen ein temperaturbezogenes 
Walzkonzept zu entwickeln 

- Planung der Mischanlagenleistung, der Rohstoffnachliefer-
ungen/-lagerkapazitäten, Mischungen für Dritte 

- Planung des Projektablaufs mit Zeitfenstern (Genauigkeit: +/- 
10 Minuten) 

- Eintaktung der Probenahmen und vorherige Abstimmung mit 
AG 

- Dokumentation zu allen Teilprozessen (wer, wann, was, wo...), 
insbesondere Witterung, LKW-Wartezeiten auf der Baustelle, 
Einbautemperatur, Walzeneinsatz, Anzahl der 
Walzenübergänge 

- Am Fertiger Entladebeginn und Entladeende dokumentiert 
- Mischguttemperatur bei Entladung dokumentiert 

10 Stufe 3: 
- Nutzung und Zurverfügungstellung eines Systems 

(Programm/App inklusive Laptop oder Tablet in 2-facher 
Ausführung und Einweisung) für den Bauleiter und den 
Bauaufseher des AG. 

- Anzeige aller wesentlicher Informationen in einem Live-
Dashboard über SmartPhones und Tablets inkl. Zugang für 
den Auftraggeber 

- Installation und Integration des Systems an den Einbau- und 
Transportgeräten 

- System erfüllt Steuerungsmöglichkeit, z.B. bei Stau auf 
Transportroute oder Fertigstillstand 

- Exakte Massenermittlung 
- Planung des Projektablaufs mit Erfassung der personellen 

Ressourcen (Bauleiter, Mischmeister, Einbaumeister, 
Ansprechpartner, Einbautrupps) incl. Kontaktinformationen 
und Verknüpfung über System 

- Planung der Mischanlagenleistung, der Rohstoffressourcen/-
lagerkapazitäten, Mischungen für Dritte 

- Planung des Projektablaufs mit Festlegung von 
Transportkapazitäten, Transportwegen, Transportzeiten und 
Massen (auf jede Einheit bezogen, also z.B. LKW „LL GB 237“ 
mit 25 t AC 11 DS) incl. Fahrtrouten und Pausen, Lenk- und 
Ruhezeiten (Umlaufpläne, Taktdiagramm), incl. Rangierzeiten, 
Rangierplätze, Reinigungsplätze 

- GPS Ortung der Transportfahrzeuge und Darstellung auf 
digitaler Karte 

- Planung des Projektablaufs mit Zeitfenstern (Genauigkeit: +/- 
5 Minuten), quasi „just in time“ 

- Entwicklung und Einbindung eines Einbau- und 
Verdichtungskonzeptes mit Einbaugeschwindigkeit, 
Festlegung der Verdichtungsgeräte. Für die Festlegung eines 
optimalen Walzschemas ist im Vorfeld mischgutbezogen ein 
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temperaturbezogenes Walzkonzept zu entwickeln und im 
System zu hinterlegen.  

- Bauabwicklung mit Echtzeitkontrolle und Prozessoptimierung. 
Erforderlichenfalls sind mehrere Mobilfunknetze zu nutzen um 
den Datenaustausch sicherzustellen. Eine Vorprüfung der 
Netzabdeckung vor Ort ist dafür durchzuführen. 

- Alle Teilprozesse und Prozessschritte sind im System 
abgebildet und können von allen im System eingebuchten 
Beteiligten (v.a. Einbaubeteiligte des AN, sowie Bauleiter und 
Bauaufseher des AG) individuell eingesehen und genutzt 
werden. 

- Wiegedaten sind im System hinterlegt 
- Im System hinterlegte und eingetaktete Probenahmen mit 

Lokalisierung der gelieferten Mischgutchargen 
- Kontinuierliche SOLL-IST Vergleiche als Steuerungsgrundlage 
- Digitaler Zwilling in Bezug auf die Organisation und die 

Abläufe des Projektes und Simulation der Abläufe im 
Planungsprozess. Schwachstellenanalyse und worst case 
Szenarien  

- Handlungsleitfaden für besondere Szenarien (Ausfall LKW, 
Stau, Ausfall Mischanlage, Ausfall Fertiger, Eintritt Regen, ...) 

- Dokumentation zu allen Teilprozessen wie Produktion, 
Lieferung, Einbau, Verdichtung, Temperatur etc. (wer, wann, 
was, wo...) über das System, insbesondere Witterung, LKW-
Wartezeiten auf der Baustelle, Einbautemperatur, 
Walzeneinsatz, Anzahl der Walzenübergänge 

- Thermoscanner am Fertiger mit Datenübergabe im EXCEL-
Format. 

- Am Fertiger Entladebeginn und Entladeende dokumentiert  
- Mischguttemperatur bei Beladung dokumentiert 
- Mischguttemperatur bei Entladung dokumentiert 

- Übergabe aller Daten an AG (soweit nicht andere Formate 
erforderlich als pdf-Datei und nach Anforderung durch den AG 
in Papierausdruck) 

- digitale Übergabe der Lieferscheine von AN an den AG über 
Standard DIN SPEC 91454, Teil 3: Asphalt 

4.4.   Bauablaufplanung (Formblatt 2274.StB) 
Das Kriterium darf nicht verwendet werden, wenn Streckensperrungen (nach 4.2) 
bewertet und soll nur mit 5 % gewichtet werden, wenn Bauprozessmanagement 
(nach 4.3.3) gewertet wird.  
 
Die Bewertung der von den Bietern vorgelegten Unterlagen zur Bauablaufplanung 
erfolgt hinsichtlich der Aspekte der technischen Nachvollziehbarkeit, des zeitlichen 
Ablaufs der Bauphasen, der Minimierung der Störanfälligkeit im Bauablauf und dem 
Detaillierungsgrad der vorgelegten Unterlagen. Es ist im Zuge der Ausschreibung 
konkret anzugeben, gegen welche technischen, genehmigungsrechtlichen, 
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organisatorischen oder anderen Risiken die Störanfälligkeit minimiert werden soll. 
 
Planungs- und Prüfzeiten von Seiten des Auftraggebers müssen in der 
Ausschreibung angegeben werden, sofern sie im Bauablaufplan zu berücksichtigen 
sind. Werden Prüfzeiten des Auftraggebers in der Ausschreibung nicht angegeben, 
können nur bieterseitige Planungs- und Prüfzeiten im Bauablaufplan 
Berücksichtigung finden. 
 
Exemplarisch werden folgende Mindestanforderungen an eine Bauablaufplanung 
genannt: 
  

Punkte Anforderung 
0 Angebote, die keine oder nur Teile der Stufe 1 beinhalten 
2 Stufe 1: 

- Ausweisung der vom AG vorgegebenen Termine und Fristen, 
- Anzahl und Inhalt der darzustellenden, wesentlichen 

Aktivitäten, 
- Form des Terminplans (Balkenplan, etc.), 
- Darstellung der Abhängigkeiten. 

5 Stufe 2:  

- Anforderungen der Stufe 1, 
- Darstellung des kritischen Weges, 
- Ausreichende Berücksichtigung der Planungs- und Prüfzeiten 

für die Startphase der Bauaktivitäten, 
- Weg-Zeit-Diagramm. 

10 Stufe 3:  
- Anforderungen der Stufe 2, 
- Minimierung der Störanfälligkeit durch alternative Maßnahmen 

innerhalb des Leistungs-Soll der Ausschreibung. 

 
Weiterhin können vom Ausschreibenden in den jeweiligen Stufen folgende Angaben 
ergänzt werden: 

 
- Darstellung der Maßnahmen zur Sicherstellung der Gesamtbauzeit, 

Zwischentermine, Bauablauf etc. 
- Plausibilität der Leistungsansätze, 
- Detaillierungsgrad und Aussagekraft des Bauablaufplanes im Hinblick auf 

das Bau-Soll und dessen Fortschreibung, 
- Darstellung zeitlicher Schnittstellen zu vor- und nachlaufenden Gewerken.  

4.5. Eignung / Qualifikation des Fachpersonals (Formblatt 2275.StB) 
 
Mit diesem Kriterium soll die Qualität des Schlüssel- / Fachpersonals auf der 
Baustelle sowie deren Organisation bewertet werden. Dieses Kriterium zielt daher 
auf Leistungen ab, bei denen die Qualität der ausgeführten Leistungen in hohem 



Richtlinien zu 2270.StB 
(Zuschlagskriterien Straßenbau- und Wasserwirtschaft) 

 

 
© VHB Bayern - Stand Juli 2024 11 von 18 

 
  

Maße von der Qualifikation des Schlüssel- / Fachpersonals abhängt. Vor Auswahl 
dieses Kriteriums ist zu prüfen, ob diese Voraussetzungen zutreffen. 
Die Wertung an dieser Stelle darf allerdings nicht mit der Prüfung der Eignung von 
Bietern im Rahmen der Eignungskriterien gleichgesetzt werden. Dies wäre 
ansonsten eine unzulässige Doppelbewertung. 
 
Artikel 67 der EU-Vergaberichtlinie sieht vor, das Eignungskriterium Personal, 
Organisation der Baustelle als Wertungskriterium zu verwenden, wenn die 
Qualität des eingesetzten Personals erheblichen Einfluss auf das Niveau der 
jeweiligen Auftragsausführung haben kann. Diese Regelung wurde in der VOB/A in 
Abschnitt 2 in § 16d (2) wie folgt umgesetzt: „Organisation, Qualifikation und 
Erfahrung des mit der Ausführung des Auftrags betrauten Personals, wenn 
die Qualität des eingesetzten Personals erheblichen Einfluss auf das Niveau 
der Auftragsausführung haben kann“.  
Dies kann z. B. bei Sonderbauweisen (DSH-V, OPA), Nachtbaustellen, 
hochbelasteten Streckenabschnitten, im Brückenbau etc. der Fall sein. 

 
Die Anforderung geht damit deutlich über die reine Eignung des Auftragnehmers 
hinaus und erfasst die Befähigung von Schlüsselpersonal für projektspezifisch 
erforderliche Fertigkeiten. Schlüssel- / Fachpositionen sind mit der Ausschreibung 
vorzugeben und zu definieren. Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass es sich 
bei den Funktionen Projektleiter, Bauleiter und Polier um Schlüsselpersonal handelt. 
Weiterhin sind die von den Bietern einzureichenden Angaben und Unterlagen, z. B. 
personelle Ausstattung der Baustelle, für die Bewertung vorab bekannt zu geben. 

 
Eignung / Qualifikation 

Punkte Anforderung 

0 Angebote, die keine oder nur Teile der Stufe 1 beinhalten. 
2,5 Stufe 1: 

Die Anforderungen für das Erreichen dieser Wertungsstufe sind in den 
Vergabeunterlagen projektspezifisch festzulegen, z. B.:  
Erfahrung des Schlüsselpersonals (in Jahren) in vergleichbaren 
Projekten, wichtige projektspezifische Kenntnisse sind dabei 
hervorzuheben (z. B. Leiter einer Baustelle mit Betonfahrbahn etc.)  
Qualifikation (z. B. Art des Hochschulabschlusses, Nachweis von 
Fortbildungen)  
 

5 Stufe 2: 
Anforderungen der Stufe 1 
Für die Zielerreichung dieser Wertungsstufe müssen die zu erfüllenden 
Anforderungen für die Schlüsselpositionen an Berufserfahrung und 
Qualifikation der Mitarbeiter deutlich über den für Stufe 1 definierten 
Anforderungen liegen. Sie sind z. B. durch Referenzschreiben, 
Zeugnisse und Bescheinigungen nachzuweisen. Als geeigneter 
Nachweis zählt die erfolgreiche Teilnahme am weiterbildenden Studium 
Asphalttechnik des DAV, der Walzasphalt- oder Gussasphalt-Schein, 
der B-StB-Schein aus der betontechnologischen Ausbildung im 
Betonstraßenbau, der SIVV-Schein oder ZTV-Ing spezifische Scheine. 
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Bei Facharbeitern und Maschinisten können betriebsinterne 
Schulungen oder Schulungen der Gerätehersteller (Fertiger, Walzen 
etc.) herangezogen werden. Die Auswahl muss in den 
Ausschreibungsunterlagen getroffen werden.  
Zugleich sind Redundanzen beim Personal vorzuhalten. 

 
Vertraglich ist sicherzustellen, dass das für die Wertung benannte Personal 
tatsächlich auch nach Zuschlagserteilung eingesetzt wird. Ausnahmen sind lediglich 
dann gestattet, wenn mindestens gleichwertiges Personal eingesetzt wird. 

 
Personelle Organisation der Baustelle 
Punkte Anforderung 

0 Angebote, die keine oder nur Teile der Stufe1 beinhalten. 

2,5 Stufe 1: 
Für die Erfüllung dieser Wertungsstufe sind weitere projektspezifische 
Belange in das Organigramm aufzunehmen. Die Einbindung der 
wesentlichen Nachunternehmerleistungen ist in der Projektorganisation 
darzustellen. Die Verantwortlichkeiten sind klar erkennbar. 
Die Einsatzzeiten des Personals sind mit Beginn und Ende 
ausgewiesen. 

5 Stufe 2: 
Anforderungen der Stufe 1 
Für diese Einstufung müssen für die wesentlichen Bauphasen 
(Hauptmaßnahmen, ggf. auch besonders sensible Maßnahmen oder 
technisch hochwertige Maßnahmen) spezifische Organigramme 
vorliegen. Außerdem ist ein Erläuterungsbericht zum Einsatz des 
Schlüsselpersonals und zu wichtigen Funktionen vorzulegen 
(Personalmanagementplan). 

 
Die Summe der Unterkriterien Eignung / Qualifikation und Organisation der 
Baustelle ergibt die Punkte des Kriteriums Personal und Organisation der 
Baustelle. 

4.6   Wiederverwendung von Baustoffen (Formblatt 2277.StB) 
Die Verwendung von qualitätsüberwachten Baustoffen, die wiederverwendet 
werden, wird durch die Punkteabgabe gefördert. 

 
4.6.1 Asphaltgranulat 

Durch die Verwendung von Asphaltgranulat sollen besonders ressourcen- und 
klimaschonende Asphaltgemische auf dem Markt etabliert werden. Es werden die 
folgenden Zugabequoten festgelegt: 
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Ein Ausgleich mit anderen Verpflichtungen, die evtl. übererfüllt wurden, erfolgt nicht. 
Die Sanktionierung erfolgt hier nicht über eine formularmäßig vereinbarte 
Vertragsstrafe, sondern als Minderung des Auszahlungsbetrages aufgrund der 
Nichteinhaltung vertraglicher Verpflichtungen. 
 

 

6.  Berechnungsbeispiel 
 
Vorgaben in der Vergabe 
Kriterium Unterkriterium Wichtung 
Preis und Streckensperrungen 70% 
Technischer Wert  30% 
 Bauprozessmanagement 25% 
 CSC-Zertifizierung 25% 
 Recycling / Ersatzbaustoffe 50% 

 
Kriterium Preis und Streckensperrungen 

Tagesmiete [€/Tag] = 3.000 (Vorgabe in der Vergabe) 
 
Angebote der Firmen 
 Angebotssumme [€], nachgerechnet angebotene 

Miettage 
Firma X 1.344.554,89 15 
Firma Y 1.234.421,67 16 
Firma Z 1.383.244,23 12 

 
Wertung  
 Gesamtmiete [€]1 Gesamtpreis [€]2 Gesamtpunkte3 
Firma X 45.000 1.389.554,89 9,16 
Firma Y 48.000 1.282.421,67 10 
Firma Z 36.000 1.419.244,23 8,93 

Die Gewichtung des Kriteriums erfolgt beim Punkt „Ermittlung der Gesamtpunkte“. 
 
Technischer Wert 

Bauprozessmanagement 
 Gesamtpunkte5 
Firma X 5 
Firma Y 2 
Firma Z 10 

 
 
CSC-Zertifizierung 
 Gesamtpunkte5 
Firma X 10 
Firma Y 5 
Firma Z 7,5 
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4 Die Summe aus Gesamtmiete und Angebotsendsumme stellt die Wertungssumme im Kriterium Preis 
dar. Bei mehreren Bauabschnitten mit unterschiedlichen Tagesmieten wird zuerst die Miete pro Bauab-
schnitt ermittelt und dann die Summe (Gesamtmiete) gebildet. 
 

5 Zur Abrechnung der Baumaßnahme werden unter Berücksichtigung der tatsächlichen Bauzeit die end-
gültigen Miettage ermittelt und die Abweichung zu den angebotenen Miettagen anhand der Tagesmiete 
MT ausgeglichen. Differenzbeträge zur Höhe der dem Angebot zu Grunde liegenden Miete werden als 
Bonus / Malus behandelt. Dauern die Bauarbeiten länger als im Angebot zu Grunde gelegt, zahlt der AN 
den festgelegten Mietpreis je Tag als Malus an den AG.  

Wird der Auftragnehmer schneller fertig als angeboten, erhält er den Differenzbetrag als Bonus.  
 
Zur Darstellung der technischen Nachvollziehbarkeit des zeitlichen Bauablaufs der Bauphasen und der 
Minimierung der Störanfälligkeit im Bauablauf ist eine Bauablaufplanung auf Verlangen der Vergabestelle 
vorzulegen.  
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 Zuschlagskriterium CSC - Zertifizierung 
 

Der Bieter hat die CSC-Zertifizierung des Betonwerkes anzugeben: 
  

 
Hinweis: Bei Nichtangabe der Zertifizierung erfolgt eine Wertung mit 0 Punkten. 

 
Das Zuschlagskriterium wird wie folgt bewertet: 
Punkte Anforderung 

0 Keine CSC-Zertifizierung 
2,5 CSC-Zertifizierung Bronze 
5 CSC-Zertifizierung Silber  

7,5 CSC-Zertifizierung Gold 
10 CSC-Zertifizierung Platin 

 
Nähere Infos zu CSC-Zertifizierungen können unter www.csc-zertifizierung.de eingesehen werden. 
Der Auftragnehmer hat die entsprechenden Nachweise nach der Auftragserteilung vorzulegen. 
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10 Stufe 3:  
- Nutzung und Zurverfügungstellung eines Systems (Programm/App inklu-

sive Laptop oder Tablet in 2-facher Ausführung und Einweisung) für den 
Bauleiter und den Bauaufseher des AG. 

- Anzeige aller wesentlicher Informationen in einem Live-Dashboard über 
SmartPhones und Tablets inkl. Zugang für den Auftraggeber 

- Installation und Integration des Systems an den Einbau- und Transportge-
räten 

- System erfüllt Steuerungsmöglichkeit, z.B. bei Stau auf Transportroute o-
der Fertigstillstand 

- Exakte Massenermittlung 
- Planung des Projektablaufs mit Erfassung der personellen Ressourcen 

(Bauleiter, Mischmeister, Einbaumeister, Ansprechpartner, Einbautrupps) 
incl. Kontaktinformationen und Verknüpfung über System 

- Planung der Mischanlagenleistung, der Rohstoffressourcen/-lagerkapazitä-
ten, Mischungen für Dritte 

- Planung des Projektablaufs mit Festlegung von Transportkapazitäten, 
Transportwegen, Transportzeiten und Massen (auf jede Einheit bezogen, 
also z.B. LKW „LL GB 237“ mit 25 t AC 11 DS) incl. Fahrtrouten und Pau-
sen, Lenk- und Ruhezeiten (Umlaufpläne, Taktdiagramm), incl. Rangierzei-
ten, Rangierplätze, Reinigungsplätze 

- GPS Ortung der Transportfahrzeuge und Darstellung auf digitaler Karte 
- Planung des Projektablaufs mit Zeitfenstern (Genauigkeit: +/- 5 Minuten), 

quasi „just in time“ 
- Entwicklung und Einbindung eines Einbau- und Verdichtungskonzeptes mit 

Einbaugeschwindigkeit, Festlegung der Verdichtungsgeräte. Für die Festle-
gung eines optimalen Walzschemas ist im Vorfeld mischgutbezogen ein 
temperaturbezogenes Walzkonzept zu entwickeln und im System zu hinter-
legen.  

- Bauabwicklung mit Echtzeitkontrolle und Prozessoptimierung. Erforderli-
chenfalls sind mehrere Mobilfunknetze zu nutzen, um den Datenaustausch 
sicherzustellen. Eine Vorprüfung der Netzabdeckung vor Ort ist dafür 
durchzuführen. 

- Alle Teilprozesse und Prozessschritte sind im System abgebildet und kön-
nen von allen im System eingebuchten Beteiligten (v.a. Einbaubeteiligte 
des AN sowie Bauleiter und Bauaufseher des AG) individuell eingesehen 
und genutzt werden. 

- Wiegedaten sind im System hinterlegt 
- Im System hinterlegte und eingetaktete Probenahmen mit Lokalisierung der 

gelieferten Mischgutchargen 
- Kontinuierliche SOLL-IST Vergleiche als Steuerungsgrundlage 
- Digitaler Zwilling in Bezug auf die Organisation und die Abläufe des Projek-

tes und Simulation der Abläufe im Planungsprozess. Schwachstellenana-
lyse und worst case Szenarien  

- Handlungsleitfaden für besondere Szenarien (Ausfall LKW, Stau, Ausfall 
Mischanlage, Ausfall Fertiger, Eintritt Regen, ...) 

- Dokumentation zu allen Teilprozessen wie Produktion, Lieferung, Einbau, 
Verdichtung, Temperatur etc. (wer, wann, was, wo...) über das System, ins-
besondere Witterung, LKW-Wartezeiten auf der Baustelle, Einbautempera-
tur, Walzeneinsatz, Anzahl der Walzenübergänge 

- Thermoscanner am Fertiger mit Datenübergabe im EXCEL-Format. 
- Am Fertiger Entladebeginn und Entladeende dokumentiert  

- Mischguttemperatur bei Beladung dokumentiert 
- Mischguttemperatur bei Entladung dokumentiert 

- Übergabe aller Daten an AG (soweit nicht andere Formate erforderlich als 
pdf-Datei und nach Anforderung durch den AG in Papierausdruck) 

- digitale Übergabe der Lieferscheine von AN an den AG über Standard DIN 
SPEC 91454, Teil 3: Asphalt 
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Personelle Organisation der Baustelle 

Vom Bieter angebotene Stufe für die Organisation der Baustelle: 

Punkte Anforderung 

0 Stufe 0: Angebote, die keine oder nur Teile der Stufe1 beinhalten. 
2,5 Stufe 1: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Stufe 2: 
Anforderungen der Stufe 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Die Summe der Unterkriterien Eignung/Qualifikation und Organisation der Baustelle ergibt die Punkte des 
Kriteriums Personal und Organisation der Baustelle. 
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 Zuschlagskriterium weitere mineralische Baustoffe 

RC / Ersatzbaustoff / LV-Position Anteil RC / Ersatzbaustoff [%]  
  
  
  
  
  

 
Der Bieter hat den jeweiligen Anteil RC / Ersatzbaustoff anzugeben. 

 
Für jede vorgegebene Position wird eine positionsbezogene Punktzahl für die Bewertung ermittelt.  
 

- 0 Punkte erhält ein Angebot mit 0 % RC / Ersatzbaustoffe 
- 10 Punkte erhält ein Angebot mit 100 % RC / Ersatzbaustoffe 
- dazwischen wird interpoliert. 

 
Anschließend erfolgt eine gewichtete Mittelwertbildung, wobei die Gewichtung anhand der geschätzten 
Kostenansätze im Leistungsverzeichnis stattfindet. 
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Beschleunigungsvergütung für Bauverträge im Straßen- und Brückenbau 
Ausgabe März 2018 
 
 
 

1 Die Klausel gilt nur, wenn sie in den Besonderen Vertragsbedingungen als Anlage aufgeführt und in 
Nr. 7.1 die Höhe der Beschleunigungsvergütung festgelegt worden ist. 

2 Werden die in Nr. 1.4 der Besonderen Vertragsbedingungen - 214.StB angegebenen Kalendertage / 
Werktage bzw. Fristen unterschritten, wird dem Auftragnehmer ein Bonus vergütet. Der Bonus wird 
ermittelt aus der Differenz zwischen den angegebenen und tatsächlichen Kalendertagen / Werkta-
gen bzw. Fristen für Verkehrsbeschränkungen multipliziert mit der unter 7.1 der Besonderen Ver-
tragsbedingungen - 214.StB angegebenen Höhe der Beschleunigungsvergütung in EUR (net-
to)/Kalendertag. 

3 Als Tage mit Verkehrsbeschränkungen gelten die Tage, in denen der Verkehrsfluss wegen Ein-
schränkung der Anzahl und/oder Breite einzelner Fahrstreifen (einschl. des Standstreifens) und/oder 
Umleitung durch baustellenbedingte Geschwindigkeitsbeschränkungen von ≤ 80km/h behindert 
wird. 

4 Tage mit anteiliger Verkehrsbeschränkung werden jeweils als voller Kalendertag / Werktag gerech-
net. 

5 Werden für die Beseitigung von Mängeln, die bei der Abnahme festgestellt werden, Verkehrsbe-
schränkungen erforderlich, werden die für die Beseitigung der Mängel angefallenen Kalendertage / 
Werktage mit Verkehrsbeschränkungen für die Ermittlung der Beschleunigungsvergütung (Bonus) 
mit berücksichtigt. 
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Bieter Vergabenummer Datum 

   

Baumaßnahme  

 

 

Leistung  

 
 
Verzeichnis der Nachunternehmerleistungen 
 
Zur Ausführung der im Angebot enthaltenen Leistungen benenne ich Art und Umfang der durch Nachunter-
nehmer auszuführenden Teilleistungen der Leistungsbeschreibung und auf Verlangen der Vergabestelle die 
Namen der Nachunternehmer. 
 
 

OZ/Leistungsbereich Beschreibung der Teilleistungen Name des Unternehmens 

Mein/Unser 
Betrieb ist 
auf die 
Leistung 
eingerichtet  
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 Vergabenummer  

   

Baumaßnahme  
 
 

Leistung  

 
 
Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots 
Ergänzung des Angebotsschreibens 
 
Nachunternehmererklärung 
 
1 Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots 
Nebenangebote, die die nachstehende Nachunternehmererklärung abbedingen, sind nicht zugelassen. 
 
 
2 Ergänzung des Angebotsschreibens 
 
2.1 Erklärung zum Einsatz von Nachunternehmern  
Mir/Uns ist bekannt, dass ich/wir im Fall der Auftragserteilung die angebotene Leistung gem. § 4 Abs. 8 Nr. 1 
VOB/B grundsätzlich im eigenen Betrieb ausführen muss/müssen. Ich/wir werde(n) daher die Leistungen, auf 
die mein/unser Betrieb eingerichtet ist, weitgehend (gleichbedeutend mit mindestens 70 v.H.) im eigenen Be-
trieb ausführen. 
 
Zum beabsichtigten Einsatz von Nachunternehmern habe(n) ich/wir die erforderlichen Angaben in das Ver-
zeichnis der Nachunternehmerleistungen - 233 eingetragen. 
 
Mir/Uns ist bewusst, dass eine Nichtbeachtung dieser Erklärung meinen/unseren Ausschluss von der Teilnah-
me am Wettbewerb zur Folge haben kann. 
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Bezeichnung der Bauleistung:  

Maßnahmennummer Vergabenummer  
   

Baumaßnahme  

 
 

Leistung  

 
 
 
Erklärung der Bieter- /Arbeitsgemeinschaft 
 
Wir, die nachstehend aufgeführten Unternehmen einer Bietergemeinschaft, 

Bevollmächtigter Vertreter 

Mitglied  

USt-ID:   

Weitere Mitglieder 

Mitglied  

USt-ID:   

Mitglied  

USt-ID:   

Mitglied  

USt-ID:    

beschließen, im Falle der Auftragserteilung eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden und erklären1, dass der be-
vollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt, zur Entgegen-
nahme der Zahlungen mit befreiender Wirkung berechtigt ist und alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften. 

    

(Ort)                       (Datum)  (Unterschrift) 

   

(Ort)                       (Datum)  (Unterschrift) 

   

(Ort)                       (Datum)  (Unterschrift) 

   

(Ort)                       (Datum)  (Unterschrift) 

 

                                                      
1 Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklärung aller Mitglieder in Textform abzugeben, 

Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten oder qualifiziert signierte 
Erklärung abzugeben. 
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 Vergabenummer  

   

Baumaßnahme  

 

 

Leistung  

 

Technische Anlage 

 

 
Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots 
Hier: Angebotsteil Instandhaltung  
 
 

1 Sie erhalten 

 beiliegende(s) Vertragsformular(e)  

 beigefügte Arbeitskarten 

2 Gegenstand des Angebots sind sowohl die Erstellung der Anlage als auch deren   

 Inspektion,  

 Wartung, 

 Instandsetzung, 

  

  

3 Im Vertragsformular und  

 in Anlage       zum Vertragsformular  

 in den Beiblättern des Vertragsformulars  

sind die geforderte Vergütung und die dazu geforderten Angaben einzutragen. 

Weiterhin sind  

 in einer gesonderten Aufstellung/Arbeitskarte die von Ihnen vorgesehenen regelmäßigen Leis-
tungen (Inspektions- und Wartungsarbeiten einschließlich Zeitabstände) für die verschiedenen 
Anlagenteile/Geräte einzutragen.  

 die beigefügte/n Arbeitskarte/n hinsichtlich der Arbeiten in dem von Ihnen für erforderlich gehal-
tenen Umfang und/oder Fristen zu ändern. 

 die in der/den beigefügte/n Arbeitskarte/n beschriebenen Leistungen ohne Änderungen anzubie-
ten 

4 Prüfung und Wertung 

Ist der Angebotsteil Instandhaltung nicht wertbar, wird das Angebot insgesamt (und damit auch der 
Angebotsteil Erstellung der Anlage) ausgeschlossen. 
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Der Angebotswertung werden die angebotenen Preise für die vertraglich vorgesehene Laufzeit zu-
grunde gelegt. Bei einer Laufzeit bis zu 5 Jahren erfolgt dies ohne Anwendung eines Barwertfaktors 
(statische Berechnung: Instandhaltungskosten/Jahr x Laufzeit).  Bei einer vertraglich vorgesehenen 
Laufzeit von mehr als 5 Jahren werden die angebotenen Preise bei der Wirtschaftlichkeitsberech-
nung mit dem Barwertfaktor für die Kapitalisierung [Anlage 1 zu § 20 der Verordnung über die Grunds-
ätze für die Ermittlung der Verkehrswerte von Grundstücken (Immobilienwertermittlungsver-ordnung 
- ImmoWertV) vom 19.05.2010 (BGBl I S. 639 ff)] multipliziert. Der Zinssatz für die Berech-nung des 
Barwertfaktors beträgt _______%1    

Preisgleitklauseln bleiben bei der Wertung unberücksichtigt. Die Positionen, die nur auf besondere 
Aufforderung durch den Auftraggeber zur Ausführung kommen, werden nicht gewertet, es sei denn, 
in den Vergabeunterlagen wird ein Wertungsmodus genannt. 

                                                      
 
 
1 Der Zinssatz ist bei Vertragslaufzeit von mehr als 5 Jahre von der Vergabestelle einzutragen. 
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 Vergabenummer  

   

Baumaßnahme  

 

 

Leistung  

 
 
Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots 
 

Bearbeitungsphasen, Datenaustausch, allgemeine Regelungen 

1 Bearbeitungsphasen 
Datenaustausch ist von der ausschreibenden Stelle / dem Auftraggeber vorgesehen für folgende Be-
arbeitungsphasen: 
- Angebotsanforderung  
- Angebotsabgabe  
- Abrechnung . 

2 Datenaustausch 
Werden Angebotsdaten elektronisch ausgetauscht, erfolgt dies nach den Regelungen des Gemein-
samen Ausschusses Elektronik im Bauwesen  

  GAEB DA 90. 
  GAEB DA XML.  

Der Datenaustausch für die Abrechnung ist nach den Verfahrensbeschreibungen der Regelungen für 
Elektronische Bauabrechnung durchzuführen. Der Datenaustausch nach anderen Regelungen (z.B. 
Edifact) ist im Einzelfall zu vereinbaren. 
Die Datenträger sind so zu kennzeichnen, dass eine eindeutige Zuordnung zum Vergabeverfahren 
bzw. zum Vertrag gewährleistet ist. 

3 Abweichungen zwischen Datenaustauschdateien und schriftlicher Fassung 
Die Datenaustauschdateien gelten als Arbeitsmittel, es sei denn, sie werden im Rahmen eines elekt-
ronischen Vergabeverfahrens über eine Vergabeplattform ausgetauscht.  
Bei Abweichungen zwischen den Datenaustauschdateien und der schriftlichen Fassung der Abrech-
nungsunterlagen gilt die schriftliche Fassung. Inhaltliche Unterschiede gegenüber dem Datenträger 
sind vom Unternehmer in der schriftlichen Fassung zu kennzeichnen. 
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(Vergabestelle) 

Nach Artikel 77 DSGVO steht Ihnen ein jederzeitiges Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. 
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eine zuständige Behörde im Rahmen eines Ordnungswidrigkeits- oder Strafverfahrens in Bezug auf die 
Verarbeitung personenbezogener Daten bei der Auftragsverarbeitung beim Auftragnehmer ermittelt.  

 
5.3 Der Auftragnehmer trifft unverzüglich die erforderlichen Maßnahmen zur Sicherung der Daten und zur 

Minderung möglicher nachteiliger Folgen der Betroffenen, informiert hierüber den Auftraggeber und er-
sucht um weitere Weisungen. 

 
5.4 Macht eine betroffene Person Rechte, etwa auf Auskunftserteilung, Berichtigung oder Löschung hinsicht-

lich seiner Daten, unmittelbar gegenüber dem Auftragnehmer geltend, wird der Auftragnehmer dieses 
Ersuchen unverzüglich an den Auftraggeber weiterleiten und wartet dessen Weisungen ab. Ohne ent-
sprechende Einzelweisung wird der Auftragnehmer nicht mit der betroffenen Person in Kontakt treten. 

 
5.5 Der Auftragnehmer ist darüber hinaus verpflichtet, dem Auftraggeber jederzeit Auskünfte zu erteilen, so-

weit dessen Daten von einer Verletzung nach Absatz 1 betroffen sind. 
 
5.6 Sollten die Daten des Auftraggebers beim Auftragnehmer durch Pfändung oder Beschlagnahme, durch 

ein Insolvenz- oder Vergleichsverfahren oder durch sonstige Ereignisse oder Maßnahmen Dritter gefähr-
det werden, so hat der Auftragnehmer den Auftraggeber unverzüglich darüber zu informieren, sofern ihm 
dies nicht durch gerichtliche oder behördliche Anordnung untersagt ist. Der Auftragnehmer wird in diesem 
Zusammenhang alle zuständigen Stellen unverzüglich darüber informieren, dass die Entscheidungsho-
heit über die Daten ausschließlich beim Auftraggeber als „Verantwortlichem“ im Sinne der DSGVO liegen. 

 
5.7 Ein Wechsel in der Person des betrieblichen Datenschutzbeauftragten/Ansprechpartners für den Daten-

schutz ist dem Auftraggeber unverzüglich mitzuteilen. 
 
5.8 Der Auftragnehmer und gegebenenfalls sein Vertreter führen ein Verzeichnis zu allen Kategorien von im 

Auftrag des Auftraggebers durchgeführten Tätigkeiten der Verarbeitung, das alle Angaben gem. Art. 30 
Abs. 2 DSGVO enthält. Das Verzeichnis ist dem Auftraggeber auf Anforderung zur Verfügung zu stellen. 
An der Erstellung des Verzeichnisses durch den Auftraggeber hat der Auftragnehmer im angemessenen 
Umfang mitzuwirken. Er hat dem Auftraggeber die jeweils erforderlichen Angaben in geeigneter Weise 
mitzuteilen. 

 
6 Qualitätssicherung und sonstige Pflichten des Auftragnehmers 
 Der Auftragnehmer hat zusätzlich zu der Einhaltung der Regelungen dieser Vertragsbedingungen die 

gesetzlichen Pflichten gemäß Art. 28 ff. DSGVO einzuhalten.  
 Insbesondere benennt er einen Datenschutzbeauftragten, sofern er nach den Vorschriften der Art. 37 ff. 

DSGVO dazu verpflichtet ist. Hat der Auftragnehmer seinen Sitz außerhalb der Union hat, benennt er 
schriftlich einen Vertreter in der Union nach Art. 27 Abs. 1 DSGVO. 

 Ein Wechsel des Datenschutzbeauftragten oder des Vertreters ist dem Auftraggeber unverzüglich mitzu-
teilen.  

  
7 Unterauftragsverhältnisse 
7.1 Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass die in diesen Vertragsbedingungen vereinbarten 

Regelungen auch gegenüber den von ihm beauftragten Unterauftragnehmer gelten, wobei dem Auftrag-
geber gegenüber dem Unterauftragnehmer sämtliche Kontrollrechte entsprechend diesen Vertragsbe-
dingungen einzuräumen sind. Die Weitergabe von personenbezogenen Daten des Auftraggebers an den 
Unterauftragnehmer und dessen erstmaliges Tätigwerden sind erst mit Vorliegen aller Voraussetzungen 
für eine Unterbeauftragung gestattet. Die Pflicht des Auftragnehmers, auch in diesen Fällen die Beach-
tung von Datenschutz und Datensicherheit sicherzustellen, bleibt unberührt. 

 
7.2 Hat der Unterauftragnehmer seinen Sitz außerhalb der EU stellt der Auftragnehmer die datenschutzrecht-

liche Zulässigkeit durch entsprechende Maßnahmen im Sinne der Nr. 4.4 dieser Vertragsbedingungen 
sicher. 

 
8 Kontrollrechte des Auftraggebers 
8.1 Der Auftraggeber ist berechtigt, sich regelmäßig von der Einhaltung der Regelungen dieser Vertragsbe-

dingungen, insbesondere der Umsetzung und Einhaltung der technischen und organisatorischen Maß-
nahmen gemäß § 4 dieser Vereinbarung, zu überzeugen. Hierfür kann er Auskünfte des Auftragnehmers 
einholen, sich vorhandene Testate von Sachverständigen, Zertifizierungen oder internen Prüfungen vor-
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legen lassen oder die technischen und organisatorischen Maßnahmen des Auftragnehmers zu den übli-
chen Geschäftszeiten selbst persönlich bzw. durch einen sachkundigen Dritten prüfen lassen, sofern die-
ser nicht in einem Wettbewerbsverhältnis zum Auftragnehmer steht. 

8.2 Der Auftraggeber wird Kontrollen nur im erforderlichen Umfang durchführen und angemessene Rücksicht 
auf die Betriebsabläufe des Auftragnehmers nehmen. Über den Zeitpunkt sowie die Art der Prüfung ver-
ständigen sich die Parteien rechtzeitig. 

8.3 Der Auftraggeber dokumentiert das Kontrollergebnis und teilt es dem Auftragnehmer mit. Bei Fehlern 
oder Unregelmäßigkeiten, die der Auftraggeber insbesondere bei der Prüfung von Auftragsergebnissen 
feststellt, hat er den Auftragnehmer unverzüglich zu informieren. Werden bei der Kontrolle Sachverhalte 
festgestellt, deren zukünftige Vermeidung Änderungen des angeordneten Verfahrensablaufs erfordern, 
teilt der Auftraggeber dem Auftragnehmer die notwendigen Verfahrensänderungen unverzüglich mit. 

 
9 Berichtigung, Veränderung, Löschung und Rückgabe von personenbezogenen Daten 
9.1 Der Auftragnehmer berichtigt, verändert oder löscht die zu verarbeitenden Daten, wenn der Auftraggeber 

dies anweist. Ist eine datenschutzkonforme Löschung oder eine entsprechende Einschränkung der Da-
tenverarbeitung nicht möglich, übernimmt der Auftragnehmer die datenschutzkonforme Vernichtung von 
Datenträgern und sonstigen Materialien auf Grund einer Einzelbeauftragung durch den Auftraggeber o-
der gibt diese Datenträger an den Auftraggeber zurück. Soweit eine betroffene Person sich diesbezüglich 
unmittelbar an den Auftragnehmer wendet, wird der Auftragnehmer dieses Ersuchen unverzüglich an den 
Auftraggeber weiterleiten. 

9.2 Nach Beendigung des Vertrages oder jederzeit auf Verlangen des Auftraggebers wird der Auftragneh-
mer diesem alle ihm im Rahmen des Vertragsverhältnisses überlassenen Dokumente, Unterlagen, Da-
ten und Datenträger zurückgeben oder nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers, sofern nicht 
eine gesetzliche Aufbewahrungsfrist besteht, vollständig und unwiderruflich löschen. Dies gilt auch für 
Vervielfältigungen der Auftraggeberdaten beim Auftragnehmer, wie etwa Datensicherungen, nicht aber 
für Dokumentationen, die dem Nachweis der auftrags- und ordnungsgemäßen Verarbeitung der Auf-
traggeberdaten dienen. Solche Dokumentationen sind vom Auftragsnehmer entsprechend der jeweili-
gen Aufbewahrungsfristen über das Vertragsende hinaus aufzubewahren und auf Verlangen an den 
Auftragsgeber herauszugeben. 

9.3 Die Einrede des Zurückbehaltungsrechts durch den Auftragnehmer iSd § 273 BGB hinsichtlich der zu 
verarbeitenden Daten und der zugehörigen Datenträger ist ausgeschlossen. 

9.4 Der Auftragnehmer wird dem Auftraggeber die Löschung in Textform bestätigen. Der Auftraggeber hat 
das Recht, die vollständige und vertragsgerechte Rückgabe bzw. Löschung der Daten beim Auftrag-
nehmer in geeigneter Weise zu kontrollieren. 

9.5 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auch über das Ende des Vertrags hinaus die ihm im Zusammenhang 
mit dem Vertragsverhältnis bekannt gewordenen Daten vertraulich zu behandeln. 

 
10 Haftung 
10.1 Die Haftung der Parteien richtet sich nach Art. 82 DSGVO. Eine Haftung des Auftragnehmers gegen-

über dem Auftraggeber wegen Verletzung von Pflichten aus diesem Vertrag einschließlich dieser Ver-
tragsbedingungen bleibt hiervon unberührt. 

 
10.2 Die Parteien stellen sich jeweils von der Haftung frei, wenn eine Partei nachweist, dass sie in keinerlei 

Hinsicht für den Umstand, durch den der Schaden bei einem Betroffenen eingetreten ist, verantwortlich 
ist Satz 1 gilt im Falle einer gegen eine Partei verhängte Geldbuße entsprechend, wobei die Freistellung 
in dem Umfang erfolgt, in dem die jeweils andere Partei Anteil an der Verantwortung für den durch die 
Geldbuße sanktionierten Verstoß trägt.  
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Anlage zu Nr. 4.7 
 

Informationspflichten zur Verarbeitung personenbezogener Daten 
(Art. 13 und 14 DSGVO) 

 
1. Bezeichnung der Verarbeitungstätigkeit / Zweck der Verarbeitung 

Projektmanagement und Auftragnehmersteuerung; Es werden zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses/Pro-
jektbeginns zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer die Kontaktdaten der zuständigen Pro-
jektmitarbeiter des Auftragnehmers sowie ggf. dessen Nachunternehmers verarbeitet. Im Projektverlauf 
können von neuen Projektbeteiligten/Auftragnehmern/Nachunternehmern personenbezogene Daten 
ebenso verarbeitet werden z.B. bei der Nutzung eines E-Mail-Verteilers, in Teilnehmerlisten bei Bespre-
chungen, Bautagebüchern oder der Prüfung von Regiezetteln. Diese Daten werden für das Projektma-
nagement im Bauamt benötigt, um die Zusammenarbeit zwischen den Mitarbeitern im Bauamt und den 
Mitarbeitern des Auftragnehmers zu ermöglichen. Weiterhin werden durch das Bauamt notwendige Kon-
taktdaten von Auftragnehmern bzw. deren Nachunternehmern und deren projektbeteiligten Mitarbeitern 
an andere Auftragnehmer weitergeleitet, um eine reibungslose Zusammenarbeit zwischen allen Projekt-
beteiligten zu ermöglichen. 
  

2. Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen 
Verantwortlich für die Verarbeitung ist:  
 
 
 
 

 
3. Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten 

 
 
 
 
 

4. Rechtsgrundlagen der Verarbeitung 
Ihre Daten werden auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 Buchstabe b und e Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO) und Art. 4 Abs. 1 BayDSG verarbeitet. 
 

5. Empfänger oder Kategorien von Empfängern von personenbezogenen Daten 
Die personenbezogenen Kontaktdaten der Auftragnehmer resp. deren Mitarbeiter werden durch den Ver-
antwortlichen verarbeitet. Eine Übermittlung erfolgt im Rahmen des Projektmanagements und der Auftrag-
nehmersteuerung an weitere am Projekt beteiligte Behörden, Anwaltskanzleien, Auftragnehmer und deren 
Mitarbeiter.  
 

6. Übermittlung von personenbezogenen Daten an ein Drittland 
Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) regelt die Übermittlung personenbezogener Daten in ein 
Land außerhalb der EU/des EWR in den Art. 44 bis 49. Im Zusammenhang mit der hier genannten Verar-
beitungstätigkeit ist es nicht vorgesehen, Ihre Daten in ein Drittland (EU-Ausland) zu übermitteln. 

 
7. Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten 

Die personenbezogenen Daten werden nach deren Verarbeitung gemäß den verwaltungsspezifischen und 
haushaltsrechtlichen Aufbewahrungsfristen aufbewahrt und anschließend gelöscht.   
 

8. Betroffenenrechte 
Nach der Datenschutz-Grundverordnung stehen Ihnen folgende Rechte zu: 
Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, so haben Sie das Recht Auskunft über die zu Ihrer 
Person gespeicherten Daten zu erhalten (Art. 15 DSGVO). 
Sollten unrichtige personenbezogene Daten verarbeitet werden, steht Ihnen ein Recht auf Berichtigung zu 
(Art. 16 DSGVO). 
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Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung oder Einschränkung der Ver-
arbeitung verlangen (Art. 17 und 18 DSGVO). 
Aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, können Sie der Verarbeitung Sie betref-
fender personenbezogener Daten durch jederzeit 
widersprechen (Art. 21 DSGVO). Sofern die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen, unterbleibt in der 
Folge eine weitere Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch [Behörde eintragen].  
Wenn Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder ein Vertrag zur Datenverarbeitung besteht und 
die Datenverarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren durchgeführt wird, steht Ihnen gegebenenfalls 
ein Recht auf Datenübertragbarkeit zu (Art. 20 DSGVO) 
Sollten Sie von Ihren oben genannten Rechten Gebrauch machen, werden wir prüfen, ob die gesetzlichen 
Voraussetzungen hierfür erfüllt sind. 
 
Weiterhin besteht ein Beschwerderecht beim Bayerischen Landesbeauftragten für den Datenschutz. Die-
sen können Sie unter folgenden Kontaktdaten erreichen: Postfach 22 12 19, 80502 München, Telefon: 
089/212672-0, Telefax: 089/212672-50, E-Mail: poststelle@datenschutz-bayern.de. 
 

9. Kategorien der personenbezogenen Daten, die verarbeitet werden 
Es werden folgende personenbezogene Daten verarbeitet:  z.B. Name, Vorname, Geburtsdatum, E-Mail-
Adresse (Kontaktdaten). 
 

10. Pflicht zur Bereitstellung der Daten 
Die Verpflichtung zur Angabe Ihrer personenbezogenen Daten ergibt sich aus dem Vertragsverhältnis. 
Ein reibungsloser Projektablauf, sowie eine Projektkoordination wäre sonst nicht möglich. 

 

















246.H 
(Aufträge für Gaststreitkräfte) 

© VHB Bayern - Stand 2019 1 von 1 
 

  

 Vergabenummer  

   

Baumaßnahme  

 
 

Leistung  

 
 
Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots 
Ergänzung der Besonderen Vertragsbedingungen 
 
Aufträge für Gaststreitkräfte 
 

1 Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots 
1.1 Bei den beschriebenen Leistungen handelt es sich um Arbeiten für die   

Gaststreitkräfte. Diese Leistungen werden aus deren Heimatmitteln finanziert. Die für die Zahlungen 
zuständigen Stellen der Gaststreitkräfte können auf Zahlungsvorgänge Einfluss nehmen. 

1.2 Der Angebotspreis ist ohne Umsatzsteuer anzubieten.  
1.3 Es gelten die Richtlinien des Bundes für die Berücksichtigung bevorzugter Bewerber. Ob jedoch der 

Zuschlag auf ein Angebot erteilt werden kann, dass geringfügig über dem wirtschaftlichsten bzw. an-
nehmbarsten Angebot liegt, ist von der Zustimmung der ausländischen Streitkräfte abhängig. 

1.4 Angaben des Bieters von gleichwertigen Erzeugnissen oder Verfahren sind nur im Bieterangabenver-
zeichnis zu machen. 

2 Ergänzung der Besonderen Vertragsbedingungen 
2.1 Lieferungen und sonstige Leistungen für die Gaststreitkräfte sind unter den Voraussetzungen des Art. 

67 Abs. 3 des Zusatzabkommens zum NATO-Truppenstatut von der Umsatzsteuer befreit. Zum Zwecke 
des Nachweises der Steuerfreiheit dieser Lieferungen und sonstigen Leistungen erhält der Auftragneh-
mer von der Vergabestelle eine Bescheinigung zur Vorlage beim Finanzamt. 

2.2 Auf den Rechnungen ist vom Auftragnehmer zu bestätigen: 

"Der Rechnungsbetrag enthält keine Umsatzsteuer."  
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2 Ergänzende Regelungen zur Vergabe von Baumaßnahmen für die Gaststreitkräfte nach 
ABG 1975 

 
Anlage 1 - Hinweise zur Übersicht - 

 
zu Nr. 1 Festlegungen zum Vergabeverfahren  

Vergabeart, Zusammenfassung von Fachlosen, Art des Preises und Ausführungsfristen sind von 
der baudurchführenden Ebene mit den Gaststreitkräften entsprechend Art. 5.1 und Art. 8 ABG 
1975 und RiABG abzustimmen. 
Die Annahme und Weiterleitung der Unterlagen der Gaststreitkräfte (Auftragsdokument ABG 3) 
durch die oberste technische Instanz beinhaltet keine Stellungnahme, insbesondere keine Billigung 
von Forderungen der Gaststreitkräfte.  
Das Bauamt hat die nötige Klärung durch Verhandlungen mit den Gaststreitkräften durchzuführen. 

zu Nr. 3 Aufstellen von Leistungsverzeichnissen /Pauschalpreise  
1 Für Leistungsbeschreibungen wird in ABG 1975 (vgl. Art. 7.1.4, 7.1.5.4 und 9 der Begriff “Leis-

tungsverzeichnis” (mit Mengenangaben) verwendet. Eine Leistungsbeschreibung mit Leis-
tungsprogramm kommt nur ausnahmsweise und auf ausdrückliches Verlangen der Gast-
streitkräfte in Betracht.  

2 Soweit Pauschalpreise zu vereinbaren sind, ist das Leistungsverzeichnis so auszuarbeiten, 
dass der Preis zuverlässig ermittelt werden kann. Es ist deshalb in Teilleistungen zu gliedern 
und mit zutreffenden Mengenangaben zu versehen. Zur Beurteilung der Angebote soll die 
nachrichtliche Angabe von Abschnittssummen gefordert werden. Abschnitte sind entsprechend 
den Erfordernissen des Einzelfalles - z.B. für Leistungen, die üblicherweise in einem Fachlos 
zusammengefasst werden - zu bilden.  
Die Vergabestelle hat im Leistungsverzeichnis darauf hinzuweisen, dass die Abschnittssummen 
keine Vertragspreise sind.  

3 Bei Aufstellung der Leistungsverzeichnisse sind der Einheitspreisteil und der Pauschalpreisteil 
deutlich zu trennen.  

4 Die Leistungsverzeichnisse sollen in Anlehnung an die Gliederung des Standard-
leistungsbuches aufgebaut werden; es ist ein Inhaltsverzeichnis vorzuheften.  
In diesem sind die Seitenzahlen der jeweiligen Abschnitte anzugeben.  
In den Leistungsbeschreibungen für Baumaßnahmen der US-Gaststreitkräfte soll die deutsche 
und englische Ausfertigung in Seitenzahl und -inhalt übereinstimmen.  
Neben den Preiseintragungen unabdingbar notwendige Bietererklärungen sind nicht im Leis-
tungsverzeichnis sondern stets in einem gesonderten Bieterangabenverzeichnis zu verlangen, 
das der Leistungsbeschreibung beizufügen ist (vgl. Formblatt Aufträge für Gaststreitkräfte - 
246.H Nr.1.4). 

5 Für die Endreinigung erforderliche Leistungen sind unter einer Teilleistung detailliert be-
schrieben in das Leistungsverzeichnis aufzunehmen.  

6 Teilleistungen zur Vergütung von Stundenlohnarbeiten, Geräteeinsatz- und Stoffkosten dürfen 
nicht in das Leistungsverzeichnis aufgenommen werden. 

zu Nr. 6 Befreiung von der Umsatzsteuer  
In das Leistungsverzeichnis dürfen für die Angebotspreise und -summen keine Ansätze für Um-
satzsteuer aufgenommen werden. 
Stattdessen ist nach der Zusammenstellung der Angebotssumme der Text aufzunehmen  
“Der Angebotspreis enthält keine Umsatzsteuer.” 

zu Nr. 9 Ausführungsfristen  
Bei Baumaßnahmen für die Gaststreitkräfte sind Ausführungsfristen immer in Werktagen an-
zugeben. (siehe auch Hinweis zu Nr.1) 
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zu Nr. 12 Vorauszahlungen/Preisvorbehalte/Nebenangebote  
Jede Vereinbarung von Vorauszahlungen und Preisvorbehalten bedarf der vorherigen Zustimmung 
der Gaststreitkräfte.  
Stimmen die Gaststreitkräfte nicht zu, ist Aufforderung zur Abgabe eines Angebots - 211 Nr. 7 wie 
folgt zu ergänzen: 
“Nebenangebote mit der Forderung nach Vorauszahlung oder nach Vereinbarung von Preisgleit-
klauseln sind ausgeschlossen.” 

zu Nr. 17 Vertrags- und Leistungsänderungen 
Sobald erforderliche Vertrags- und Leistungsänderungen absehbar werden, sind die Gaststreit-
kräfte unverzüglich zu unterrichten. Vor der Anordnung von Vertrags- und Leistungsänderungen (z. 
B. nach § 2 Abs. 3, § 2 Abs. 5 oder § 2 Abs. 6 VOB/B) ist die Zustimmung der Gaststreitkräfte ein-
zuholen.  

3 Ergänzende Regelungen zur Vergabe von Baumaßnahmen für die Gaststreitkräfte nach 
ABG 1975 

 
Anlage 2 

- Verzeichnis der in die Verdingungsunterlagen aufzunehmenden Vorgaben 
der US-Gaststreitkräfte aus den Anforderungen nach ABG 3 - 

 
 
US-Vorgabe Aufnahme in 
 
US-Projekt-Nr. 

US-Vertrags-Nr. 

Ausschluss von Preisvorbehalten und Nebenangeboten 

Regelung über Versorgungsanschlüsse und Verbraucherkosten 1) 

Beschränkungen der Arbeitszeit an amerikanischen Feiertagen 

Sofern bestimmte Sicherheiten zu vereinbaren sind 

Sofern die Identifizierung der auf der Baustelle Beschäftigten sowie eine 

Liste der im Baustellenbereich verkehrenden Kfz. verlangt wird 

Beschäftigte des Auftragnehmers 

Trennung von Pauschal- und Einheitspreis  

Beschaffung von Stahl 

Stelle, der unvorhergesehene Unterbrechungen von Ver- und  

Entsorgungsleitungen zu melden sind 

Regierungsseitig gelieferte Gegenstände 

Anforderungen an die Baustelleneinrichtung einschließl. Bauzaun usw., 

Örtliche Gegebenheiten 

Zusätzliche Forderungen zur Gebäudereinigung 

Anforderungen hinsichtlich asbesthaltiger Stoffe 

Zusätzliche Betriebs- und Wartungsanleitungen für 

betriebstechnische Anlagen 

 
211, 213, 214.H, 231.H 

211 und 213 

214.H Nr. 10 

214.H Nr. 10 

214.H Nr. 10 

214.H Nr. 10 

214.H Nr. 10 (WBVB T2 07) 

 

214.H Nr. 10 

LV (Hinweise zu Nr. 3 Ziffer 3) 

214.H Nr. 10 (WBVB T2 12) 

214.H Nr. 10 (an Bauleitung und ..) 

 

Leistungsbeschreibung 

Leistungsbeschreibung 

 

Leistungsbeschreibung 

Leistungsbeschreibung 

Leistungsbeschreibung 

 
 

                                                      
1 ) Nach § 4 Abs. 4 VOB/B sind – auch wenn nichts anderes vereinbart ist – vorhandene Anschlüsse unentgeltlich zur Benutzung zu 

überlassen. Die Kosten für den Verbrauch und den Messer oder Zähler trägt der Auftragnehmer. 
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�� werden Beschäftigte des Auftragnehmers oder etwaiger Nachunternehmer/Unterauftragnehmer 
voraussichtlich in einem Bereich einzusetzen sein, für den Beschränkungen unter dem Gesichts-
punkt des vorbeugenden personellen Sabotageschutzes gelten (insbesondere Schutzzonen 
im Sinne der RiSBau)2 (Fallgruppe 4). 

�� Einen Formularsatz für Sicherheitserklärungen einzusetzender Arbeitskräfte erhält der Auf-
tragnehmer (AN) nach Auftragserteilung, sofern weder eine nach § 9 Absatz 1 Nummer 3 
SÜG durchgeführte und noch gültige Sicherheitsüberprüfung noch eine nach § 2 Absatz 1 
Satz 5 SÜG anerkennbare Sicherheitsüberprüfung nachgewiesen wird.  

Die Regelungen der nachstehenden Nummer 5 sind Vertragsbestandteil. 

2 Umgang mit Verschlusssachen des Geheimhaltungsgrades  
VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH (Fallgruppe 1) 

2.1 Das VS-NfD-Merkblatt (Anlage V zur VSA einschließlich Anlage) ist Vertragsbestandteil. 

2.2 Der Auftragnehmer und seine Nachunternehmer/Unterauftragnehmer sind verpflichtet die Regelun-
gen dieses Merkblattes einschließlich Anlage zu beachten. Eine Nichtbeachtung kann die Auflösung 
dieses Vertrages bzw. von Teilen dieses Vertrages zur Folge haben. 

3 Bearbeitung/ Verwahrung von Verschlusssachen des Geheimhaltungsgrades  
VS-VERTRAULICH oder höher beim Auftragnehmer  (Fallgruppe 2)  

3.1 Bearbeitung und/oder Verwahrung von VS-VERTRAULICH oder höher im Betrieb des Auftragneh-
mers oder eines etwaigen Nachunternehmers/Unterauftragnehmers setzen voraus, dass sich das 
betreffende Unternehmen in der Geheimschutzbetreuung des Bundesministeriums für Wirtschaft 
und Energie (BMWi) befindet und durch einen aktuell gültigen Sicherheitsbescheid bestätigt wird, 
dass das Unternehmen über Verwahrungsmöglichkeiten für Verschlusssachen des jeweiligen Ge-
heimhaltungsgrades verfügt. 

Verliert ein zum Zeitpunkt der Auftragserteilung vorliegender erforderlicher Sicherheitsbescheid sei-
ne Gültigkeit und der Auftragnehmer oder ein etwaiger Nachunternehmer / Unterauftragnehmer 
hierdurch die Möglichkeit zum erforderlichen Umgang mit Verschlusssachen, muss der Auftragneh-
mer unverzüglich auf die Ausstellung eines neuen und ausreichenden Sicherheitsbescheides hin-
wirken. Verzögerungen der Auftragsausführung, die sich hieraus ergeben, gehen zu Lasten des Auf-
tragnehmers; dies gilt nicht, wenn die Ursache der Verzögerung im Verantwortungsbereich des Auf-
traggebers liegt.  

3.2 Bei Ausführung der Leistung sind die Bestimmungen des „Handbuch für den Geheimschutz in der 
Wirtschaft“ (Geheimschutzhandbuch)3 zu beachten. 

3.3 Das Leistungsverzeichnis mit Vorbemerkungen und alle Pläne und Zeichnungen, die dem Auftrag-
nehmer mit der Aufforderung zur Angebotsabgabe oder später ausgehändigt wurden, bleiben Eigen-
tum des Auftraggebers. Sie sind, ebenso wie die vom Auftragnehmer selbst erstellten Unterlagen, 
nach Erhalt der Schlusszahlung ohne besondere Aufforderung an den Auftraggeber zurückzugeben.  

3.4 Notwendige Fotografien oder Filme im Rahmen der Vertragsabwicklung bedürfen der schriftlichen 
Genehmigung durch den Nutzer. Dem Auftragnehmer und seinen Beschäftigten einschließlich sei-
ner Nachunternehmer / Unterauftragnehmer und deren Beschäftigten ist die Anfertigung von nicht 
genehmigten Lichtbildern der Baumaßnahme (Negative und Positive auf beliebigen Schichtträgern 
sowie Informationsträger aller Art) untersagt. Bei Zuwiderhandlung ist der Auftraggeber unbeschadet 
weitergehender anderer Rechte berechtigt, die Ablieferung der Lichtbilder (einschließlich belichteter 
Schichtträger oder des anderen Informationsträgers) bzw. das Löschen aller diesbezüglichen Datei-
en ohne Entschädigung zu verlangen. Der Auftragnehmer hat seine Beschäftigten sowie seine 
Nachunternehmer/Unterauftragnehmer entsprechend zu belehren. 

3.5 Der Auftraggeber kann verlangen, dass der Auftragnehmer bestimmte Beschäftigte seines Unter-
nehmens und seiner Nachunternehmer/Unterauftragnehmer von der Weiterbeschäftigung bei der 
Ausführung der Leistung ausschließt, wenn diese sich im Umgang mit Verschlusssachen als unge-
eignet erwiesen oder gegen Verpflichtungen zur Geheimhaltung verstoßen haben. 

                                                      
 
 
2 Abschnitt K 16 der Richtlinien für die Durchführung von Bauaufgaben des Bundes (RBBau)  
http://www.fib-bund.de/Inhalt/Richtlinien/RBBau/RBBauOnlinefassung_05.%20August_14.pdf  
3https://bmwi-sicherheitsforum.de/handbuch/367,0,0,1,0.html?fk_menu=0  
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4 Möglicher Zugang zu Verschlusssachen des Geheimhaltungsgrades  
VS-VERTRAULICH oder höher im Bereich der Ba ustelle  (Fallgruppe 3  

4.1 Es dürfen nur Beschäftigte des Auftragnehmers und etwaiger Nachunternehmer / Unterauftragneh-
mer auf der Baustelle eingesetzt werden, die zum Umgang mit Verschlusssachen des in Nummer 1 
genannten Geheimhaltungsgrades ermächtigt bzw. bei Einsatz in einem Sicherheitsbereich für die 
Tätigkeit im Sicherheitsbereich zugelassen sind. 

4.2 Die einzusetzenden Beschäftigten müssen dem Auftraggeber mit einem Antrag auf Ausstellung ent-
sprechender Zutrittsgenehmigungen rechtzeitig vor dem jeweiligen Einsatz mitgeteilt werden.  

4.2.1 Befindet sich der Auftragnehmer oder Nachunternehmer/Unterauftragnehmer in der Geheimschutz-
betreuung des BMWi, so muss der Antrag durch den Sicherheitsbevollmächtigten (SiBe) des jewei-
ligen Unternehmens gestellt werden. Dem Antrag sind namentliche Bescheinigungen des Sicher-
heitsbevollmächtigten im nationalen Besuchskontrollverfahren gemäß Anlage 23 (SiBe-
Bescheinigung) oder 24 (Sammel-SiBe-Bescheinigung) Geheimschutzhandbuch beizufügen.  

4.2.2 Befindet sich der Auftragnehmer oder Nachunternehmer/Unterauftragnehmer nicht in der Geheim-
schutzbetreuung des BMWi, so muss in dem Antrag angegeben werden, wann und von welcher 
Stelle der jeweilige Beschäftigte sicherheitsüberprüft wurde. Etwaige vorhandene Bescheinigungen 
über diese Überprüfung sind dem Antrag beizufügen. Der Auftraggeber wird diese Angaben verifi-
zieren und klären, ob die betreffende Sicherheitsüberprüfung vom Nutzer akzeptiert wird. 

4.2.3 Verfügt der AN über kein sicherheitsüberprüftes Personal, hat er für das Sicherheitsüberprüfungs-
verfahren die vollständig und korrekt ausgefüllten Sicherheitserklärungen jedes einzusetzenden Be-
schäftigten der vom Auftraggeber benannten zuständigen Stelle vorzulegen. 

Die Dauer dieses Sicherheitsüberprüfungsverfahrens beträgt je nach Überprüfungsart zwischen ca. 
zwei und zwölf Monaten. Die Überprüfung kann im Einzelfall noch länger dauern, z.B. bei Personen, 
die sich zu Beginn des Überprüfungsverfahrens weniger als fünf Jahre in der Bundesrepublik 
Deutschland aufgehalten haben. 

Kosten, die dem Auftragnehmer im Rahmen des Antragsverfahrens für die Sicherheitsüberprüfung 
seiner Beschäftigten entstehen, z. B. für den Zeitaufwand der Erstellung der Antragsunterlagen, 
werden nicht gesondert vergütet. 

4.3 Kosten, die dem Auftragnehmer oder dessen Nachunternehmer / Unterauftragnehmer dadurch ent-
stehen, dass einem Beschäftigten der Zutritt zur Baustelle aufgrund der Ergebnisse der Sicherheits-
überprüfung verweigert wird, werden nicht gesondert vergütet. Die Verweigerung des Zutritts eines 
Beschäftigten zur Baustelle stellt insbesondere keine Behinderung dar.  

4.4  Hat der Auftragnehmer bzw. der von ihm eingebundene Nachunternehmer/Unterauftragnehmer 
seinen Sitz oder Wohnsitz nicht in der Bundesrepublik Deutschland, so muss rechtzeitig vom 
Auftragnehmer bzw. dem von ihm eingebundenen Nachunternehmer/Unterauftragnehmer für den 
einzusetzenden Beschäftigten die Einholung einer entsprechenden 
Sicherheitsunbedenklichkeitserklärung (Request for Visit (RfV) oder im Ausnahmefall eine Personal 
Security Clearance (PSC)) bei der zuständigen Behörde seines Heimatstaates beantragt werden.  

4.5 Notwendige Fotografien oder Filme im Rahmen der Vertragsabwicklung bedürfen der schriftlichen 
Genehmigung durch den Nutzer. Dem Auftragnehmer und seinen Beschäftigten einschließlich sei-
ner Nachunternehmer/Unterauftragnehmer und deren Beschäftigten ist die Anfertigung von nicht 
genehmigten Lichtbildern der Baumaßnahme (Negative und Positive auf beliebigen Schichtträgern 
sowie Informationsträger aller Art) untersagt. Bei Zuwiderhandlung ist der Auftraggeber unbeschadet 
weitergehender anderer Rechte berechtigt, die Ablieferung der Lichtbilder (einschließlich belichteter 
Schichtträger oder des anderen Informationsträgers) bzw. das Löschen aller diesbezüglichen Datei-
en) ohne Entschädigung zu verlangen. Der Auftragnehmer hat seine Beschäftigten sowie seine 
Nachunternehmer/Unterauftragnehmer entsprechend zu belehren. 

4.6 Der Auftraggeber kann verlangen, dass der Auftragnehmer bestimmte Beschäftigte seines Unter-
nehmens und seiner Nachunternehmer / Unterauftragnehmer von der Weiterbeschäftigung bei der 
Ausführung der Leistung ausschließt, wenn diese sich im Umgang mit Verschlusssachen als unge-
eignet erwiesen oder gegen Verpflichtungen zur Geheimhaltung verstoßen haben.  

4.7 Beschäftigte des Auftragnehmers und seiner Nachunternehmer/Unterauftragnehmer erhalten nur 
Zutritt zur Sperrzone, wenn sie im Besitz einer gültigen Zutrittsgenehmigung sind.  

Für aus der Baustellenbelegschaft ausscheidende Beschäftigte ist dem Auftraggeber eine Ab-
gangsmeldung zu erstatten. Mit der Abgangsmeldung ist die Zutrittsgenehmigung zurückzugeben. 
Der Verlust von Zutrittsgenehmigungen ist unverzüglich anzuzeigen.  
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Beschäftigte des Auftragnehmers und seiner Nachunternehmer/Unterauftragnehmer, die in der 
Sperrzone  

�� außerhalb des ihnen vom Beauftragten des Auftraggebers oder von anderen dem Auftragnehmer 
hierzu als befugt bezeichneten Personen zugewiesenen Arbeitsbereich einschließlich der Zu-
gangswege oder 

�� außerhalb ihrer Arbeitszeit (vertraglich vereinbarte Zugangszeit) oder ohne gültige Zutrittsge-
nehmigung oder 

�� bei der Anfertigung von nicht genehmigten Lichtbildern (vergleiche 4.5) 

angetroffen werden, sind auf Verlangen des Auftraggebers sofort von der Weiterbeschäftigung aus-
zuschließen. 

Der Auftragnehmer hat seine Beschäftigten sowie seine Nachunternehmer/Unterauftragnehmer ent-
sprechend zu belehren. 

5 Vorbeugender personeller Sabotageschutz  (Fallgruppe 4) 

5.1 Es dürfen nur Beschäftigte des Auftragnehmers und seiner Nachunternehmer/Unterauftragnehmer 
auf der Baustelle eingesetzt werden, die eine positive „Erweiterte Sicherheitsüberprüfung“ (Ü2) ge-
mäß § 9 Absatz 1 Nummer 3 SÜG4 für den vorbeugenden personellen Sabotageschutz nachweisen. 

5.2 Die einzusetzenden Beschäftigten des AN und seiner Nachunternehmer/Unterauftragnehmer müs-
sen dem Auftraggeber mit einem Antrag auf Ausstellung entsprechender Zutrittsgenehmigungen 
rechtzeitig vor dem jeweiligen Einsatz mitgeteilt werden. 

5.2.1 Befindet sich der Auftragnehmer oder Nachunternehmer/Unterauftragnehmer in der Geheimschutz-
betreuung des BMWi, so muss der Antrag auf Ausstellung von Zutrittsgenehmigungen durch den Si-
cherheitsbevollmächtigten des jeweiligen Unternehmens gestellt werden. Dem Antrag sind nament-
liche Bescheinigungen des Sicherheitsbevollmächtigten im nationalen Besuchskontrollverfahren 
gemäß Anlage 23 (SiBe-Bescheinigung) oder 24 (Sammel-SiBe-Bescheinigung) Geheimschutz-
handbuch beizufügen. 

5.2.2 Befindet sich der Auftragnehmer oder Nachunternehmer/Unterauftragnehmer nicht in der Geheim-
schutzbetreuung des BMWi, so muss in dem Antrag angegeben werden, wann und von welcher 
Stelle der jeweilige Beschäftigte sicherheitsüberprüft wurde. Etwaige vorhandene Bescheinigungen 
über diese Überprüfung sind dem Antrag beizufügen. Der Auftraggeber wird diese Angaben verifi-
zieren und klären, ob die betreffende Sicherheitsüberprüfung vom Nutzer akzeptiert wird. 

5.2.3 Verfügt der AN über kein sicherheitsüberprüftes Personal, hat er für das Sicherheitsüberprüfungs-
verfahren die vollständig und korrekt ausgefüllten Sicherheitserklärungen jedes einzusetzenden Be-
schäftigten der vom Auftraggeber benannten zuständigen Stelle vorzulegen. 

Die Dauer dieses Sicherheitsüberprüfungsverfahrens beträgt ca. sechs Monate. Die Überprüfung 
kann im Einzelfall noch länger dauern, z.B. bei Personen, die sich zu Beginn des Überprüfungsver-
fahrens weniger als fünf Jahre in der Bundesrepublik Deutschland aufgehalten haben. 

Anträge können beispielsweise abgelehnt werden, wenn über den Antragsteller Erkenntnisse dem 
extremistischen Bereich vorliegen oder ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet ist. Kosten, die dem 
Auftragnehmer im Rahmen des Antragsverfahrens für die Sicherheitsüberprüfung seiner Beschäftig-
ten entstehen, z. B. für den Zeitaufwand der Erstellung der Antragsunterlagen, werden nicht geson-
dert vergütet. 

5.3 Kosten, die dem Auftragnehmer oder dessen Nachunternehmer / Unterauftragnehmer dadurch ent-
stehen, dass einem Beschäftigten der Zutritt zur Baustelle aufgrund der Ergebnisse der Sicherheits-
überprüfung verweigert wird, werden nicht gesondert vergütet. Die Verweigerung des Zutritts eines 
Beschäftigten zur Baustelle stellt insbesondere keine Behinderung dar. 

5.4 Für Personen, die sich nur kurzzeitig höchstens aber vier Wochen auf der Baustelle aufhalten, die 
z.B. Material-, Geräte- oder Personentransporte von und zur Baustelle nicht regelmäßig vornehmen, 
können Ausnahmen vom Erfordernis einer Sicherheitsüberprüfung zugelassen werden. Zeitlich un-
begrenzte Ausnahmen gemäß § 9 Absatz 2 Nummer 1 SÜG können auch für Personen zugelassen 
werden, die unaufschiebbare bauliche Sofortmaßnahmen (z. B. Behebung von Rohrbrüchen) auf 
ausdrückliche Anordnung des Auftraggebers ausführen sollen. 

Solche Personen müssen jedoch ständig durch überprüftes Personal der nutzenden Verwaltung lü-
ckenlos begleitet und beaufsichtigt werden. Die Begleitung ist als Ausnahmefall auf ein Minimum zu 
beschränken und ist nicht vorgesehen für wiederkehrende Leistungen über einen längeren Zeit-
raum.  

Im Fall des kurzzeitigen Aufenthalts hat der Auftragnehmer dieses einem vom Auftraggeber benann-

                                                      
 
 
4 Sicherheitsüberprüfungsgesetz (SÜG) 
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ten Ansprechpartner der nutzenden Verwaltung rechtzeitig anzukündigen. Die Möglichkeit einer Be-
gleitung richtet sich insbesondere nach den Kapazitäten der nutzenden Verwaltung; der Auftrag-
nehmer hat keinen Anspruch auf Begleitung zu einem bestimmten Zeitpunkt oder innerhalb einer 
bestimmten Frist. Etwaige Wartezeiten auf eine Begleitungsmöglichkeit kann der Auftragnehmer 
dementsprechend nicht als Behinderung geltend machen. 

5.5 Notwendige Fotografien oder Filme im Rahmen der Vertragsabwicklung bedürfen der schriftlichen 
Genehmigung durch den Nutzer. Dem Auftragnehmer und seinen Beschäftigten einschließlich sei-
ner Nachunternehmer/Unterauftragnehmer und deren Beschäftigten ist die Anfertigung von nicht 
genehmigten Lichtbildern der Baumaßnahme (Negative und Positive auf beliebigen Schichtträgern 
sowie Informationsträger aller Art) untersagt. Bei Zuwiderhandlung ist der Auftraggeber unbeschadet 
weitergehender anderer Rechte berechtigt, die Ablieferung der Lichtbilder (einschließlich belichteter 
Schichtträger oder des anderen Informationsträgers) bzw. das Löschen aller diesbezüglichen Datei-
en) ohne Entschädigung zu verlangen. Der Auftragnehmer hat seine Beschäftigten sowie seine 
Nachunternehmer/Unterauftragnehmer entsprechend zu belehren. 

5.6 Der Auftraggeber kann bei Risiken für die nationale Sicherheit oder Vorliegen einer sicherheitser-
heblichen Erkenntnis verlangen, dass der Auftragnehmer bestimmte Beschäftigte seines Unterneh-
mens und seiner Nachunternehmer/Unterauftragnehmer sofort von der Weiterbeschäftigung bei der 
Ausführung der Leistung ausschließt. 

5.7 Beschäftigte des Auftragnehmers und seiner Nachunternehmer/Unterauftragnehmer erhalten nur 
Zutritt zur Schutzzone, wenn sie im Besitz einer Zutrittsgenehmigung sind. 

Für aus der Baustellenbelegschaft ausscheidende Beschäftigte ist dem Auftraggeber eine Ab-
gangsmeldung zu erstatten. Mit der Abgangsmeldung ist die Zutrittsgenehmigung zurückzugeben. 
Der Verlust der Zutrittsgenehmigung ist unverzüglich anzuzeigen. 

5.8 Der Auftragnehmer, seine Beschäftigten, seine Nachunternehmer/Unterauftragnehmer, Lieferanten 
und Dienstleistungsunternehmen und deren Beschäftigte (nachfolgend umfassend: „Beschäftigte 
des Auftragnehmers“) dürfen sich innerhalb des geschützten Bereiches nur auf der Baustelle aufhal-
ten, auf der sie eingesetzt werden und haben dorthin den kürzesten Weg zu benutzen. Sie müssen 
ständig einen gültigen Personalausweis, gegebenenfalls Führerschein und Kfz-Papiere und die gül-
tige Zutrittsgenehmigung mitführen. Der geschützte Bereich ist nach Erbringung der Leistung, spä-
testens aber am Ende der täglichen Arbeitszeit, unverzüglich und auf dem kürzesten Weg zu ver-
lassen. 

Beim Betreten und Verlassen des geschützten Bereichs können auf Grund von Sicherheitsbestim-
mungen Wartezeiten auftreten, die nicht gesondert vergütet werden. 

5.9 Beschäftigte des Auftragnehmers und seiner Nachunternehmer/Unterauftragnehmer, die in der 
Schutzzone 

�� außerhalb des ihnen vom Beauftragten des Auftraggebers oder von anderen dem Auftragnehmer 
hierzu als befugt bezeichneten Personen zugewiesenen Arbeitsbereich einschließlich der Zu-
gangswege oder 

�� außerhalb ihrer Arbeitszeit (vertraglich vereinbarte Zugangszeit) oder ohne gültige Zutrittsge-
nehmigung oder 

�� bei der Anfertigung von nicht genehmigten Lichtbildern (vergleiche 5.6) 

angetroffen werden, sind auf Verlangen des Auftraggebers sofort von der Weiterbeschäftigung aus-
zuschließen. 

Der Auftragnehmer hat seine Beschäftigten sowie seine Nachunternehmer/Unterauftragnehmer ent-
sprechend zu belehren. 

 

6 Arbeiten in militärisch genutzten Liegenschaften  

6.1 Besondere Umstände der Auftragsausführung  

Mitarbeiter von Unternehmen, die im Rahmen ihrer vertraglichen Verpflichtung in der militärischen 
Liegenschaft tätig werden, sind über den Kasernenkommandanten anzumelden. In der Anmeldung 
sind Zuname, Vorname, Geburtsdatum, Wohnsitz und Personalausweisnummer der Mitarbeiter so-
wie die Anschrift und Telefonnummer des Auftragnehmers zu vermerken. Diese Angaben sind, zu-
sammen mit einer Bescheinigung über die Auftragserteilung, die dem Aufragnehmer mit dem Auf-
tragsschreiben zugeht, dem Kasernenkommandanten rechtzeitig, vor Beginn der Ausführung, zu 
übergeben. Die Anmeldepflicht gilt auch für Nachunternehmer/Unterauftragnehmer und Lieferanten. 

Voraussetzung für den Zutritt in die militärische Liegenschaft ist in der Regel eine Belehrung der mit 
der Ausführung der Leistung betrauten Mitarbeiter durch das Bundeswehrdienstleistungszentrum. 
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2.2 Fallgruppe 2: VS -Bearbeitung und/oder – Aufbewahrung im Firmensitz  

Wenn Verschlusssachen des Geheimhaltungsgrades „VS-VERTRAULICH“ oder höher – auch nur 
kurzzeitig – beim Bieter bzw. Auftragnehmer selbst aufbewahrt werden sollen (z.B. eingestufte Plan-
unterlagen, die dem Bieter/Auftragnehmer übergeben oder von ihm selbst erstellt werden), muss si-
chergestellt sein, dass der betreffende Bieter/Auftragnehmer geeignete Aufbewahrungsmöglichkeiten 
für Verschlusssachen besitzt. Dies kann ausschließlich  durch einen sog. Sicherheitsbescheid des 
BMWi nachgewiesen werden, der betreffende Bieter/Auftragnehmer muss sich also in der Geheim-
schutzbetreuung des BMWi gemäß dem Geheimschutzhandbuch des Bundes befinden. 

2.3 Fallgruppe 3: Tätigkeit in Sicherheitsbereichen und/oder Zugang zu VS -VERTRAULICH oder 
höher im Bereich der Baustelle  

Soweit Mitarbeiter des Auftragnehmers oder etwaiger Nachunternehmer voraussichtlich in Sicher-
heitsbereichen im Sinne des § 1 Absatz 2 Nummer 3 SÜG einzusetzen sein werden oder auf der Bau-
stelle einen möglichen Zugang zu VS-VERTRAULICH oder höher eingestuften Verschlusssachen 
nehmen können, üben sie eine sicherheitsempfindliche Tätigkeit gem. § 1 Absatz 2 SÜG aus und be-
dürfen hierfür gem. § 2 Absatz 1 Satz 1 SÜG einer vorherigen  Sicherheitsüberprüfung. 

Wenn aus Gründen des Geheimschutzes innerhalb oder außerhalb bestehender Anlagen die Einstu-
fung „VS-Vertraulich“ oder höher zur Abgrenzung von Baustellen oder Teilen von Baustellen führt, so 
handelt es sich um eine Sperrzone im Sinne von Nummer 2.4 RiSBau. 

Die Festlegung, ob diese Voraussetzungen vorliegen, erfolgt durch die nutzende Verwaltung und un-
terliegt der Nachprüfung gem. §§ 102 ff. GWB. 

Ein Sicherheitsbereich wird entsprechend § 1 Absatz 2 Nummer 3 SÜG aufgrund des Umfanges und 
der Bedeutung dort anfallender Verschlusssachen von der jeweils zuständigen obersten Bundesbe-
hörde im Einvernehmen mit dem Bundesministerium des Innern als Nationale Sicherheitsbehörde 
festgelegt.  

2.3.1 Befindet sich das jeweilige Unternehmen in der Geheimschutzbetreuung des BMWi (vgl. hierzu schon 
bei 2.2), können Angaben zu vorhandenen Sicherheitsüberprüfungen dem Sicherheitsbescheid des 
BMWi entnommen und ggf. ergänzend vom Sicherheitsbevollmächtigten des betreffenden Unterneh-
mens angefordert werden. 

Sind weitere Sicherheitsüberprüfungen erforderlich, muss gem. Geheimschutzhandbuch des Bundes 
der entsprechende Antrag durch den Sicherheitsbevollmächtigten des Unternehmens gestellt werden.  

Hat der Auftragnehmer bzw. der von ihm eingebundene Nachunternehmer/Unterauftragnehmer sei-
nen Sitz oder Wohnsitz nicht in der Bundesrepublik Deutschland, so muss rechtzeitig (über den Auf-
traggeber) beim BMWI die Einholung entsprechender Sicherheitsunbedenklichkeitserklärungen (Per-
sonal Security Clearance (PSC)) der zuständigen Behörde seines Heimatstaates beantragt werden. 

2.3.2 Befindet sich das jeweilige Unternehmen nicht in der Geheimschutzbetreuung des BMWi, müssen 
die erforderlichen Sicherheitsüberprüfungen anderweitig nachgewiesen werden, insbesondere durch 
eine entsprechende Bestätigung der überprüfenden Stelle; dabei ist vorab mit der nutzenden Verwal-
tung zu klären, welche Sicherheitsüberprüfung bzw. Nachweise akzeptiert werden. 

Falls Bietern / Auftragnehmern die Möglichkeit einer nachträglichen Sicherheitsüberprüfung einge-
räumt werden soll, also das Vorhandensein der erforderlichen Sicherheitsüberprüfung vom Bewerber 
nicht bereits mit dem Teilnahmeantrag nachzuweisen ist, muss diese Sicherheitsüberprüfung gemäß 
Nummer 5.1.2 RiSBau veranlasst werden. 

2.4 Fallgruppe 4: Vorbeugender personeller Sabotageschutz  

Die Konstellation, dass Beschäftigte des Auftragnehmers oder etwaiger Nachunternehmer voraus-
sichtlich in Bereichen einzusetzen sein werden, für die besondere Beschränkungen unter dem Ge-
sichtspunkt des vorbeugenden personellen Sabotageschutzes gelten, ist insbesondere bei Baumaß-
nahmen des BMVg oder des BMI anzutreffen, wenn Arbeiten in Schutzzonen  auszuführen sind.  

Schutzzonen sind wegen anderer Sicherheitsbelange - z. B. Sabotageschutz– abgegrenzte Baustel-
len oder abgegrenzte Teile von Baustellen (vgl. Nummer 2.5 RiSBau). Die Festlegung, ob diese Vo-
raussetzungen vorliegen, erfolgt durch die nutzende Verwaltung. 

Sind Arbeiten innerhalb einer Schutzzone auszuführen, bedeutet dies nicht, dass Bieter bzw. Auftrag-
nehmer mit dem Geheimhaltungsgrad „VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH“ (VS-NfD) umgehen 
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müssen oder bei der Vergabe oder Ausführung Zugang zu Verschlusssachen des Geheimhaltungs-
grades „VS-VERTRAULICH“, „GEHEIM“ oder „STRENG GEHEIM“ erhalten oder sich verschaffen 
können. 

Gleichwohl ergeben sich bei der Durchführung der Baumaßnahmen gem. Nummer 6 RiSBau Anfor-
derungen, weil das Betreten und das Verlassen von Schutzzonen durch eine Personenkontrolle zu 
überwachen und in einem Kontrollbuch nachzuweisen ist. 

Die Notwendigkeit für eine Sicherheitsüberprüfung ergibt sich in diesen Fällen aus § 1 Absatz 4 SÜG. 
Die Bauverwaltung veranlasst vor Ausstellung einer Zutrittsgenehmigung, dass der betreffende Per-
sonenkreis überprüft wird. 

Grundsätzlich ist in diesen Fällen eine erweiterte Sicherheitsüberprüfung (Ü2 Sabotageschutz) durch-
zuführen, vgl. § 9 Absatz 1 Nummer 3 SÜG, soweit nicht die zuständige Stelle im Einzelfall nach Art 
und Dauer der Tätigkeit eine Sicherheitsüberprüfung nach § 8 SÜG für ausreichend hält. Die für eine 
erweiterte Sicherheitsüberprüfung erforderlichen Maßnahmen ergeben sich aus § 12 SÜG. 

Beschäftigte des Auftragnehmers und seiner Nachunternehmer/Unterauftragnehmer erhalten nur Zu-
tritt zur Schutzzone, wenn sie – nach erfolgreicher Sicherheitsüberprüfung - im Besitz einer vom Auf-
traggeber ausgestellten gültigen Zutrittsgenehmigung sind.  
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2.3 Beschäftigte des Auftragnehmers und seiner Nachunternehmer/ Unterauftragnehmer, die in der mili-
tärisch genutzten Liegenschaft 

�� außerhalb des ihnen vom Beauftragten des Auftraggebers oder von anderen dem Auftragnehmer 
hierzu als befugt bezeichneten Personen zugewiesenen Arbeitsbereich einschließlich der Zu-
gangswege oder 

�� außerhalb ihrer Arbeitszeit (vereinbarten Zugangszeit) oder ohne gültige Zugangsgenehmigung 
oder 

�� bei der Anfertigung von nicht genehmigten Lichtbildern 
angetroffen werden, sind auf Verlangen des Auftraggebers sofort von der Weiterbeschäftigung aus-
zuschließen. 
Der Auftragnehmer hat seine Beschäftigten sowie seine Nachunternehmer/ Unterauftragnehmer ent-
sprechend zu belehren. 

2.4 Der Auftraggeber kann bei Risiken für die nationale Sicherheit oder Vorliegen einer sicherheitserheb-
lichen Erkenntnis verlangen, dass der Auftragnehmer bestimmte Beschäftigte seines Unternehmens 
und seiner Nachunternehmer/ Unterauftragnehmer sofort von der Weiterbeschäftigung bei der Aus-
führung der Leistung ausschließt. 

2.5 Kosten, die dem Auftragnehmer oder dessen Nachunternehmer/Unterauftragnehmer dadurch entste-
hen, dass einem Beschäftigten der Zutritt zur Baustelle aufgrund sicherheitsrelevanter Erkenntnisse 
verweigert wird, werden nicht gesondert vergütet. Die Verweigerung des Zutritts eines Beschäftigten 
zur Baustelle stellt insbesondere keine Behinderung dar. 

3. Zusätzliche Regelungen: 
 







2481 
(Erklärung zur Lieferung und Verwendung von gebietseigenen Gehölzen / gebietseigenem Gehölzsaatgut)  

© VHB | VHL Bayern – Stand Februar 2025 2 von 8 

 

 
 

 
 

 
 

Als Herkunftsnachweis e für gebietseigene Gehölze werden anerkannt:  

�x Zertifikate einer D AkkS-akkreditierten Zertifizierungsstelle im Zusammenhang mit den 

von der Zertifizierungsstelle freigegebenen Erntereferenznummern und dem Konformi-

tätszeichen der Zertifizierungsstelle.  

Der Herkunftsnachweis wird nicht anerkannt, wenn zum Zeitpunkt der Pflanzenlieferung, die 

Akkreditierung der Zertifizierungsstelle beendet, eingeschränkt, ausgesetzt oder zurückge-

zogen ist, das Zertifikat ungültig ist, die Erntereferenznummer nicht freigegeben ist oder das 

Konformitätszeichen fehlt.  

 

�x Einzelnachweise  gem. den inhaltlichen Anforderungen des Schreibens des Bayerischen 

Staatsministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz. Die Einzelnachweise müssen den 

Positionen im Lieferschein und den Pflanzetiketten zugeordnet werden können. 

 

Für alle dem Forstvermehrungsgutgesetz (FoVG) unterliegenden Baumarten ( im Folgenden 

gebietseigene FoVG-Baumarten) gilt zur Konkretisierung des Begriffs „gebietseigen“ der Anwen-

dungsbereich der forstlichen Herkunftsgebiete (HKG) nach § 5 FoVG i. V. m. der Forstvermeh-

rungsgut–Herkunftsgebietsverordnung (FoVHgV) und der Zulassungseinheiten nach § 6 FoVG i. 

V. m. der Forstvermehrungsgut-Zulassungsverordnung (FoVZV) auch für Pflanzteile und Pflanz-

gut, die nicht für forstliche Zwecke in der freien Natur  bestimmt sind. Gem. Fachmodul gelten 

für gebietseigene FoVG-Baumarten, für die sechs oder weniger Herkunftsgebiete festgelegt sind, 

die Abgrenzungen der Herkunftsgebiete für die Verwendung für nicht forstliche Zwecke in der 

freien Natur. Für gebietseigene FoVG-Baumarten mit mehr als 6 Herkunftsgebieten gelten hinge-

gen für die Verwendung die Grenzen der Vorkommensgebiete (VKG). Die Zuordnung von forstli-

chen Herkunftsgebieten zu Vorkommensgebieten der jeweiligen Zulassungseinheit erfolgt durch 

die zuständige Stelle des Landes (in Bayern durch das LfU: Gebietseigene Gehölze - LfU Bayern). 

Bei gebietseigenen FoVG-Baumarten mit mehr als 6 HKG wird die Zulassungseinheit genau einem 

VKG zugeordnet, bei FoVG-Baumarten mit sechs oder weniger HKG können es auch mehrere 

VKG sein. 

 

Für die Verwendung aller weiteren gebietseigenen Gehölze gelten in der freien Natur die Vor-

kommensgebiete  nach dem Schreiben des Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt und Ver-

braucherschutz. 

 

Für die Gewinnung von Saatgut der zu liefernden gebietseigenen Gehölze dürfen folgende Ernte-

bestände verwendet werden: 

�x Bei den gebietseigenen FoVG-Baumarten alle Zulassungseinheiten der amtlichen Erntezulas-

sungsregister (EZR) nach § 6 FoVG.  
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�x Bei allen weiteren Gehölzen nur die von der im Land zuständigen Stelle anerkannten Ernte-

bestände gebietseigener Gehölze oder daraus aufgebaute Samenplantagen. Diese Erntebe-

stände werden entweder im bayerischen Erntezulassungsregister Gebietseigene Gehölze 

(GEG-EZR) geführt oder sind anderweitig vom LfU anerkannt. Bei grenzüberschreitenden 

VKG können gebietseigene Gehölze auch in Bayern im jeweiligen VKG ausgebracht wer-

den. Die Erntebestände müssen in diesen Bundesländern behördlich anerkannt sein. 

 

Die Rückverfolgbarkeit der Erntepartie wird durch die Erntereferenznummer  gewährleistet. Der Auf-

bau der Erntereferenznummer muss bei DAkkS-zertifizierten Gehölzen dem Fachmodul entsprechen:  

�x Sie setzt sich bei gebietseigene FoVG-Baumarten aus dem Registerzeichen des Erntebe-

standes und dem Vorkommensgebiet, in dem sie ausgebracht werden darf, zusammen     

(�E�H�L���”��6 HKG können es auch mehrere VKG sein).  

 
Beispiel 1: 09 1 810 18 008 2_5. 1 

09 1 810 18 008 2 5.1 

Bundesland Landes-
stelle 

Kennziffer für 
Baumart und 
Herkunftsge-
biet gem. 
FoVHgV 

Lfd. Nr. Kategorie 
des Aus-
gangsmate-
rials 

Pflanzen aus dem genannten Bestand 
dürfen im Vorkommensgebiet 5.1 ausge-
bracht werden. 

Registerzeichen der Zulassungseinheit gem. FoVZV VKG gem. UMS 

 

Beispiel 2: 09 1 800 04 022 2_4.1_4.2_5.1_5.2_6.1_6.2 

09 1 800 04 022 2 4.1_4.2_5.1_5.2_6.1_6.2 

Ländekenn-
zeichen 
(Bundes-
land) 

Landes-
stelle 

HKG Lfd. Nr. Kategorie 
des Aus-
gangsma-
terials 

Pflanzen aus dem genannten Bestand dürfen 
in allen genannten Vorkommensgebieten 
ausgebracht werden. 

Registerzeichen der Zulassungseinheit gem. FoVZV VKG gem. UMS 

 
�x Bei allen weiteren gebietseigenen Gehölzen besteht sie aus der Erntebestandsnummer und 

der Identifikationsnummer (ID-Nummer) der Erntepartie.  

Beispiel 3: 09 015 51 022 01 17 1 28 

09 015 51 022 01 17 1 28 

Länder-
kennzei-
chen 

Gehölzart VKG Erntebe-
stand 

Zertifizie-
rungsstelle 

Jahr der 
Ernte 

Ernte/   
Mischung 

Lfd. Ernte 
bzw. Mi-
schung in 
diesem Jahr 
der Ernte 
und pro Ern-
tebestand 
und Zertifi-
zierungs-
stelle 

Erntebestandsnummer gem. Fachmodul ID-Nummer gem. Fachmodul 
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Die Angabe einer Betriebsnummer oder eines Pflanzenpasses als Erntebestandsnummer reicht nicht 

aus.  

 

Die Kennzeichnung ist im Fachmodul geregelt und gilt sinngemäß auch für Pflanzen mit Einzelnach-

weis. Klarstellend wird dazu ergänzend festgelegt: 

�� Pflanzenbündel und Einzelpflanzen sind partieweise zu etikettieren, d.h. pro Qualität und 

Erntereferenznummer ist ein Etikett notwendig. 

�� Lieferschein und Etiketten müssen eindeutig zugeordnet werden können.  

�� Die verkaufsfertige Ware hat die Erntereferenznummer und das Konformitätszeichen zu tra-

gen. 
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A. Erklärung der Baumschule  
 
Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns, auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vor Zuschlagser-

teilung einen Herkunftsnachweis  für die zu liefernden Pflanzen der untenstehenden Leistungsbe-

reiche/Ordnungszahlen entsprechend einem der nachfolgenden Fälle a) oder b) vorzulegen.  

 

Meinen Erklärungen liegen die Klarstellungen und Erläuterungen der Vorbemerkungen dieses 

Formblattes zugrunde auch, wenn sie im nachfolgenden Text nicht mehr explizit aufgeführt sind.  

 

Der auf Verlangen vorgelegte Herkunftsnachweis wird angekreuzt. 
 

a) Es wird von mir/uns  

�� ein gültiges Zertifikat  einer D AkkS-akkreditierten Zertifizierungsstelle  

vorgelegt, das bestätigt, dass meine/unsere Baumschule zum Zeitpunkt der 

Pflanzenlieferung die Anforderungen des Fachmoduls „Gebietseigene Ge-

hölze“  einhält und gebietseigene Gehölze produziert/verkauft.  

 
 

b)        Es werden von mir/uns Einzelnachweis e entsprechend den inhaltlichen Vor-

gaben des Schreibens des Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt und 

Verbraucherschutz vom 02.03.2020; Az.: 62e-U8645.0-2019/13-64 vorgelegt, 

da die Bedingungen für ein Zertifikat nach Bst. a) nicht erfüllt werden.  

 

Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns, im Falle der Auftragsvergabe an den o.  g. Biete r 

�� dem Bieter die Mengen und Qualitäten der gebietseigenen Gehölze der nachfolgenden Leis-

tungsbereich(e) / Ordnungszahlen aus den darin genannten Vorkommensgebieten und aus aner-

kannten Erntebeständen zu liefern, 

�� dem Bieter, soweit noch nicht vor Zuschlagserteilung erfolgt, unmittelbar nach Auftragserteilung 

spätestens zur fristgerechten Anzeige der Pflanzenlieferung den Herkunftsnachweis (Zertifikat 

oder Einzelnachweise) für diese gebietseigenen Gehölze entsprechend der vorgenannten Erklä-

rung vorzulegen. Die Anzeige der Pflanzenlieferung beim AG hat entsprechend Ziff. 4.4.2 der 

ZTV La-StB 18 durch den Bieter mindestens fünf Arbeitstage vor Anlieferung zu erfolgen.  

�� dem Bieter die Erntereferenznummern dieser gebietseigenen Gehölze mit einer Zuordnung zu 

den o. g. Leistungsbereich/Ordnungszahlen rechtzeitig vorzulegen. Der Bieter muss die Erntere-

ferenznummern mit der Anzeige der Pflanzenlieferung dem AG vorlegen. 

�� auf dem Lieferschein und den Pflanzenetiketten für diese gebietseigenen Pflanzen dieselbe Ern-

tereferenznummer aufzuführen. Sie ist ohne erheblichen Aufwand als solche erkennbar.  

Ansonsten umfassen der Lieferschein und die Pflanzenetiketten die geforderten Angaben gem. 

Fachmodul und Lieferschein und Pflanzetiketten können eindeutig zugeordnet werden.  
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�� dass die gelieferte Ware bei DAkkS-zertifizierten Gehölzen das Konformitätszeichen der Zertifi-

zierungsstelle trägt und die Erntereferenznummern von dieser freigegeben sind. 

 

OZ/Leistungsbereich Beschreibung der Teilleistungen 
  
  
  
  
  
(Aufzählung der OZ/Leistungsbereiche in gleicher tabellarischer Form ggf. auf einem Beiblatt fortführen) 
 
 

 

(Ort, Datum, Stempel, Unterschrift oder Signatur der Baumschule) 1  
 
 

Erfolgt die Lieferung der gebietseigenen Gehölze durch mehrere Baumschulen, ist von jeder Baum-

schule eine Erklärung nach Teil A abzugeben. 

 

 

 

B. Erklärung des Bieters  

Meinen Erklärungen liegen die Klarstellungen und Erläuterungen der Vorbemerkungen dieses 

Formblattes zugrunde auch, wenn sie im nachfolgenden Text nicht mehr explizit aufgeführt sind.  

 

Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vor Zuschlagser-

teilung  

�� sämtliche uns von der Baumschule/den Baumschulen vorgelegten Herkunftsnachweise  (Zertifi-

kat nach Bst. a) bzw. Einzelnachweise nach Bst. b) für die in Teil A Erklärung der Baumschule 

genannten gebietseigenen Gehölze der o. g. Leistungsbereiche/Ordnungszahlen unverzüglich 

der Vergabestelle vorzulegen.  

 

Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns, im Falle der Auftragsvergabe,  

�� die in Teil A Erklärung der Baumschule genannten gebietseigenen Gehölze der o. g. Leistungs-

bereiche/Ordnungszahlen zur Erfüllung des oben genannten Vertrages zu verwenden,  

�� dem Auftraggeber soweit noch nicht vor Zuschlagserteilung erfolgt, für diese gebietseigenen Ge-

hölze sämtliche von der Baumschule/den Baumschulen vorgelegten Herkunftsnachweise (Zertifi-

                                                      
1 Unterschrift/Signatur stets erforderlich, außer die Baumschule ist gleichzeitig Bieter. 
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kat oder Einzelnachweise) unmittelbar nach Auftragserteilung, spätestens bei Anzeige der Pflan-

zenlieferung vorzulegen. Die Anzeige hat entsprechend Ziff. 4.4.2 der ZTV La-StB 18 mindestens 

fünf Arbeitstage vor Anlieferung zu erfolgen. 

�� die Erntereferenznummern dieser gebietseigenen Gehölze mit einer Zuordnung zu den o. g. 

Leistungsbereichen/Ordnungszahlen bei Anzeige der Pflanzenlieferung dem Auftraggeber zur 

Kontrollprüfung vorzulegen, 

�� auf dem Lieferschein und den Pflanzenetiketten dieser gebietseigenen Gehölze dieselbe Ernte-

referenznummer aufzuführen. Sie ist ohne erheblichen Aufwand als solche erkennbar. Ansons-

ten umfassen der Lieferschein und die Pflanzenetiketten die geforderten Angaben gem. Fachmo-

dul und Lieferschein und Pflanzetiketten können eindeutig zugeordnet werden.  

�� dass die gelieferte Ware bei DAkkS-zertifizierten Gehölzen das Konformitätszeichen der Zertifi-

zierungsstelle trägt und die Erntereferenznummern von dieser freigegeben sind. 

 

 

Mir/uns ist bekannt, dass der Auftraggeber im Rahmen von Kontrollprüfungen  

�� die Pflanzenlieferung der gebietseigenen Gehölze der o. g. Leistungsbereiche/Ordnungszahlen 

anhand der Erntereferenznummer die Abstammung aus den angegebenen Erntebeständen 

überprüfen kann,  

�� das Recht hat, die Originallieferscheine und Originaletiketten der Lieferbaumschule(n) vom Bie-

ter zu verlangen (das Recht umfasst auch die Vorlage der Originallieferscheine/-etiketten, wenn 

die Lieferbaumschule(n) verkaufsfertige Ware zugekauft hat) und/oder  

�� das Recht hat, auf geeignete Weise Einblick in die Bestandsbuchführung (Kontrollbücher) so-

wohl des Bieters als auch der Lieferbaumschule(n) zu verlangen, um v.a. eine mengenmäßige 

Plausibilitätsprüfung aller Kulturschritte bis zur Beerntung und aller Verkäufe (Ein- und Aus-

gänge) und zur Überprüfung der Abstammung aus den angegebenen Erntebeständen durch-

führen zu können.  

 

 

Mir/uns ist bekannt, dass der Auftraggeber die Pflanzfreigabe der zur Kontrollprüfung vorgelegten 

oder gelieferten gebietseigenen Gehölze der o. g. Leistungsbereiche/Ordnungszahlen verweigert  

�� wenn ungültige, fehlerhafte oder unvollständige Herkunftsnachweise (Zertifikat oder Einzel-

nachweise) vorgelegt werden, 

�� wenn die Erntereferenznummern von der Zertifizierungsstelle nicht freigegeben sind, 

�� wenn die gebietseigenen Gehölze nicht dem verlangten Vorkommensgebiet entsprechen, 

�� wenn die gebietseigenen Gehölze nicht aus einem anerkannten Erntebestand stammen,  
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�� wenn die Erntereferenznummern auf dem Lieferschein und den Pflanzenetiketten der gelie-

ferten gebietseigenen Gehölzen fehlen, nicht identisch sind und/oder nicht den Ernterefe-

renznummern entsprechen, die bei Anzeige der Pflanzenlieferung vorgelegt worden sind,  

�� wenn die gelieferte Ware bei DAkkS-zertifizierten Gehölzen nicht das Konformitätszeichen 

der Zertifizierungsstelle trägt,  

�� wenn der Lieferschein und die Pflanzenetiketten nicht die geforderten Angaben gem. Fach-

modul umfassen und Lieferschein und Pflanzetiketten nicht eindeutig zugeordnet werden 

können und/oder   

�� bis die Kontrollprüfungen abgeschlossen sind.   

 

 

 

 

 

(Ort, Datum, Stempel, Unterschrift oder Signatur des Bieters) 2  
 

Anmerkung: Sofern Verpflichtungserklärungen in Kopie oder als Telefax vorgelegt werden, behält sich die 
Vergabestelle vor, die Originale zu verlangen. 
 

                                                      
2 nur erforderlich, wenn diese Erklärung nicht Bestandteil eines unterschriebenen Angebotes ist 



 

 

Standort 
Rosenkavalierplatz 2 
81925 München 

Öffentliche Verkehrsmittel 
U4 Arabellapark 

Telefon/Telefax 
+49 89 9214-00 / 
+49 89 9214-2266 

E-Mail 
poststelle@stmuv.bayern.de 

Internet 
www.stmuv.bayern.de 
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Bayerisches Staatsministerium für 
Umwelt und Verbraucherschutz 
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 62e-U8645.0-2019/13-64 Matthias Huber 02.03.2020 
    

Vollzug des Naturschutzrechts; gewerbsmäßiges Entnehmen von Pflanzen und Aus-
bringen von gebietseigenem Saatgut oder gebietseigenen Gehölzen in freier Natur 

 
Anlagen: 
Ursprungsgebiete bei Saatgut 
Vorkommensgebiete bei Gehölzen 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

das Ausbringen von Pflanzen in der freien Natur, deren Art in dem betreffenden Ge-

biet in freier Natur nicht oder seit mehr als 100 Jahren nicht mehr vorkommt, bedarf 

nach § 40 Abs. 1 BNatSchG grundsätzlich der Genehmigung der höheren Natur-

schutzbehörden. Bis einschließlich 1. März 2020 war das Ausbringen von Gehölzen 

und Saatgut außerhalb ihrer Vorkommensgebiete vom Genehmigungserfordernis 

des § 40 Abs. 1 Satz 1 BNatSchG ausgenommen; bis zu diesem Zeitpunkt sollten in 

der freien Natur Gehölze und Saatgut vorzugsweise nur innerhalb ihrer Vorkom-

mensgebiete ausgebracht werden (§ 40 Abs. 1 Satz 4 Nr. 4 BNatSchG). Die Über-

gangsfrist sollte den Marktteilnehmern die Umstellung auf die mit Ablauf des 1. März 

2020 geltende Genehmigungspflicht für das Ausbringen von Saatgut und Gehölzen 

außerhalb ihrer Ursprungs- bzw. Vorkommensgebiete erleichtern (vgl. BT-Drs. 

16/12274, S. 69).  

StMUV - Postfach 81 01 40 - 81901 München 

Untere Naturschutzbehörden 
Höhere Naturschutzbehörden 
Landesamt für Umwelt 
ANL 
Nachrichtlich:  
StMB 
StMELF 
Ausschließlich per E-Mail  
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Mit Ablauf des Stichtags steht das Ausbringen von Gehölzen und Saatgut in der freien Natur 

außerhalb ihrer Vorkommens-/Ursprungsgebiete unter Genehmigungsvorbehalt. Für den 

Vollzug des § 40 BNatSchG bedarf es der Bereitstellung von Saatgut bzw. Gehölzen in aus-

reichender Qualität und Menge. Die gewerbsmäßige Gewinnung von Pflanzen bedarf bereits 

der Genehmigung nach § 39 Abs. 4 BNatSchG.  

Mit dem vorliegenden Schreiben werden Hinweise zum künftigen Vollzug der §§ 39 Abs. 4, 

40 BNatSchG gegeben. 

Vertiefende fachliche Informationen sind im Internet auf den Seiten des LfU verfügbar 

(www.lfu.bayern.de/natur/gehoelze_saatgut/). 

 

 

1. § 40 BNatSchG - Ausbringen von Pflanzen in freier Natur außerhalb ihrer Vorkom-

mensgebiete 

 

1.1 Anwendungsbereich 

 

1.1.1 Begriff der freien Natur 

Das Genehmigungserfordernis gilt nur, wenn Pflanzen außerhalb ihrer Vorkommensge-

biete i.S.v. § 40 Abs. 1 BNatSchG in der freien Natur ausgebracht werden. Der Begriff 

der freien Natur ist gleichbedeutend zum Begriff des „unbesiedelten Bereichs“ (BT-Drs. 

16/12274, S. 69). Ob ein Bereich der freien Natur zuzuordnen ist, richtet sich nach dem 

tatsächlichen Zustand der Fläche und nicht nach der bauplanungsrechtlichen Zuordnung 

nach § 35 BauGB. 

Bei Begrünungs- und Bepflanzungsmaßnahmen an Verkehrswegen können die Hinweise 

aus dem Leitfaden des BMU zur Verwendung gebietseigener Gehölze aus 2012 zum 

Geltungsbereich der „freien Natur“ herangezogen werden (www.bfn.de/filead-

min/MDB/documents/themen/recht/leitfaden_gehoelze_.pdf; Seiten 12–13).  

 

Folgende Sonderstandorte an klassifizierten Straßen und Gemeindestraßen sind nicht 

zur freien Natur zu zählen: 

�x Oberbodenmieten 

�x Bankette  

�x Mittel- und Trennstreifen 

�x Lärmschutzwände 

�x Steilwände 

�x Stützwände  

�x Intensivbereich von Tank- und Rastanlagen 
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1.1.2 Legalausnahmen und Freistellungen vom Genehmigungserfordernis 

Die Genehmigungspflicht gilt nicht für künstlich vermehrte Pflanzen, wenn sie ihren gene-

tischen Ursprung in dem betreffenden Gebiet haben (§ 40 Abs. 1 Satz 2 BNatSchG). 

Vom Genehmigungserfordernis ausgenommen sind die in § 40 Abs. 1 Satz 4 BNatSchG 

genannten Handlungen.  

Nach § 40 Abs. 1 Satz 4 Nr. 1 BNatSchG ausgenommen ist der Anbau von Pflanzen in 

der Land- und Forstwirtschaft. Ob hierunter auch der Anbau von Pflanzen für Blühstrei-

fen, Blühflächen oder ähnliche Zwecke auf landwirtschaftlichen Flächen fällt, ist von der 

Rechtsprechung noch nicht entschieden. In der Literatur finden sich beide Ansichten. 

Das Bundesumweltministerium weist darauf hin, dass beide Ansichten vertretbar sind. 

Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft sowie das Bundesumweltmi-

nisterium haben sich nach langen Diskussionen letztlich jedoch dazu entschlossen, dass 

das Anlegen von Blühflächen auf landwirtschaftlichen Flächen in freier Natur selbst dann 

nicht als genehmigungspflichtig anzusehen ist, wenn hierfür Saatgut, das außerhalb der 

jeweiligen Vorkommensgebiete seinen Ursprung hat, verwendet wird. Wir weisen darauf 

hin, dass diese Rechtsauslegung durchaus Risiken birgt, empfehlen aber aufgrund der 

Mehrheitsentscheidung auf Bundesebene diese Vorgehensweise. 

 

1.1.3 Abgrenzung § 40 BNatSchG zur Erhaltungsmischungsverordnung und zum Forst-

vermehrungsgesetz 

In Abgrenzung zu § 40 BNatSchG, der Regelungen zum Ausbringen gebietsfremder 

Pflanzen in freier Natur trifft, regelt die Erhaltungsmischungsverordnung (ErMiV) das In-

verkehrbringen von Saatgut. Die ErMiV gilt dann, wenn die betroffene Erhaltungsmi-

schung außer „Wildpflanzenarten“ (Arten, die nicht im Artenverzeichnis zum Saatgutver-

kehrsgesetz [SaatG] enthalten sind) auch „Futterpflanzenarten“ (Arten, die unter Nr. 1.2 

des Artenverzeichnisses aufgeführt sind, vor allem Gräser und Leguminosen) enthält. 

Das bedeutet, dass einzelne Arten oder Mischungen, die nur Wildpflanzenarten enthal-

ten, welche keine Futterpflanzen im Sinne des SaatG sind, nicht unter diese Verordnung 

fallen. Die Verordnung gilt nicht für Mulch, Grünschnitt, Mahdgut und diasporenhaltigen 

Boden (§ 1 ErMiV). Der Vollzug der ErMiV ist dem Geschäftsbereich des Staatsministeri-

ums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten zugeordnet.  

 

In Abgrenzung zu § 40 BNatSchG, der Regelungen zum Ausbringen gebietsfremder 

Pflanzen in der freien Natur trifft, regelt das Forstvermehrungsgutgesetz (FoVG) die Er-

zeugung und das Inverkehrbringen, Einführen oder Ausführen von forstlichem Vermeh-

rungsgut. Die Regelungen des FoVG gelten nicht für Pflanzenteile und Pflanzgut, die 
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nachweislich nicht für forstliche Zwecke bestimmt sind, mit Ausnahme der Vorschriften 

über die Einfuhr (§1 Abs. 3 Ziff. 2. FoVG) Sie gelten jedoch immer für Saatgut - auch 

dann, wenn es nicht für forstliche Zwecke verwendet werden soll. 

 

1.2  Vorkommensgebiete  

Vorbemerkung: Pflanzen, deren Art in dem betreffenden Gebiet in freier Natur nicht 

oder seit mehr als 100 Jahren nicht mehr vorkommt, wurden in § 7 Abs. 2 Nr. 8 

BNatSchG a. F. als „gebietsfremde Art“ definiert. Diese Begriffsbestimmung ist mit 

Gesetz vom 08.09.2017, BGBl. I S. 3370, weggefallen. Der Gesetzeswortlaut stellt 

nun in § 40 Abs. 1 Satz 1 und Satz 4 Nr. 4 BNatSchG auf Vorkommensgebiete ab. Im 

allgemeinen Sprachgebrauch werden auch die Begriffe „gebietseigen“ bzw. „gebiets-

heimisch“ verwendet. Der Begriff „autochthon“ grenzt die Vorkommensgebiete stärker 

ein und sollte daher in diesem Zusammenhang nicht verwendet werden. Bei den Vor-

kommensgebieten i.S.v. § 40 BNatSchG sind im Vollzug bei Saatgut und Gehölzen 

unterschiedliche räumliche Untergliederungen zu berücksichtigen. 

Beide Abgrenzungen sind in FinView und FinWeb hinterlegt („Vorkommensgebiete 

gebietseigener Gehölze“ und „Ursprungsgebiete gebietseigenes Saatgut“). 

 

1.2.1 Vorkommensgebiete bei Gehölzen 

Grundlage für die Berücksichtigung der Herkunftssicherheit und der genetischen Vielfalt 

bei Gehölzen sind die im Leitfaden zur Verwendung gebietseigener Gehölze des Bun-

desministeriums für Umwelt, Gesundheit und Reaktorsicherheit (www.bfn.de/ 

fileadmin/MDB/documents/themen/recht/leitfaden_gehoelze_.pdf) genannten Vorkom-

mensgebiete.  

Um den erheblichen naturräumlichen Unterschieden in Bayern gerecht zu werden, erfolgt 

in Bayern auf Grund einer fachgutachterlichen Einschätzung des Landesamtes für Um-

welt folgende zum BMU-Leitfaden ergänzende Differenzierung der Vorkommensgebiete: 

�x Differenzierung des Vorkommensgebiets 4 „Westdeutsches Bergland und Ober-

rheingraben“ in die Vorkommensgebiete  

4.1 „Westdeutsches Bergland, Spessart-Rhön-Region“ und  

4.2 „Oberrheingraben“ 

�x Differenzierung des Vorkommensgebiets 5 „Schwarzwald, Württembergisch-Frän-

kisches Hügelland und Schwäbisch-Fränkische Alb“ in die Vorkommensgebiete  

5.1 „Süddeutsches Hügel- und Bergland, Fränkische Platten und Mittelfränkisches 

Becken“ und  

5.2 „Schwäbische und Fränkische Alb“ 
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�x Differenzierung des Vorkommensgebiets 6 „Alpen und Alpenvorland“ in die Vor-

kommensgebiete  

6.1 „Alpenvorland“ und  

6.2 „Alpen“ 

 

Für alle dem Forstvermehrungsgutgesetz (FoVG) unterliegenden Baumarten gilt zur Kon-

kretisierung des Begriffs „gebietseigen“ der Anwendungsbereich der forstlichen Her-

kunftsgebiete nach § 5 FoVG i.V.m. der Forstvermehrungsgut–Herkunftsgebietsverord-

nung (FoVHgV) und der Zulassungseinheiten nach § 6 FoVG i.V.m. der Forstvermeh-

rungsgut-Zulassungsverordnung (FoVZV) auch für Pflanzteile und Pflanzgut, die nicht für 

forstliche Zwecke in der freien Natur bestimmt sind. 

 

1.2.2 Ursprungsgebiete bei Saatgut  

Als Grundlage für die Berücksichtigung der Herkunftssicherheit und der genetischen Viel-

falt sind für das Ausbringen von Saatgut wie auch für Übertragungsverfahren die 22 in 

der Erhaltungsmischungsverordnung genannten „Ursprungsgebiete“ entsprechend her-

anzuziehen (www.lfu.bayern.de/natur/gehoelze_saatgut/saatgut/ 

produktion_inverkehrbringen/).  

Damit sind in Bayern folgende Ursprungsgebiete zu beachten: 

�x   9 Oberrheingraben mit Saarpfälzer Bergland 

�x 11 Südwestdeutsches Bergland  

�x 12 Fränkisches Hügelland  

�x 13 Schwäbische Alb  

�x 14 Fränkische Alb  

�x 15 Thüringer Wald, Fichtelgebirge und Vogtland 

�x 16 Unterbayerische Hügel- und Plattenregion  

�x 17 Südliches Alpenvorland  

�x 18 Nördliche Kalkalpen 

�x 19 Bayerischer und Oberpfälzer Wald  

�x 21 Hessisches Bergland 

 

1.3 Herkunftsnachweise 

Vorbemerkung: Der Herkunftsnachweis dient dazu, gegenüber der Genehmigungsbe-

hörde nachzuweisen, dass die verwendeten Pflanzen bzw. das verwendete Saatgut 

dem § 40 Abs. BNatSchG entspricht. Die Gewährleistung essentieller Qualitätsanfor-

derungen (z. B. Keimfähigkeit) liegt in erster Linie bei den Anwendern bzw. Anbietern 

entsprechenden Saatgutes bzw. entsprechender Gehölze selbst. Daher haben die die 
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Ausbringung veranlassenden Stellen, z.B. Staatliche Bauämter, Wasserwirtschafts-

ämter, Naturschutzbehörden, die Anforderungen des § 40 BNatSchG zu berücksichti-

gen. Verlässliche Herkunftsnachweise des Saatgutes und des Pflanzenmaterials sind 

von entscheidender Bedeutung. Ziel einer Zertifizierung ist es dabei, der abnehmen-

den Hand sowie den Genehmigungsbehörden Sicherheit zu verschaffen. 

 

1.3.1 Anforderungen bei Gehölzen 

Die Standards einer guten Zertifizierung sollten durch die Akkreditierung der Zertifizie-

rungsstellen bei der Deutschen Akkreditierungsstelle GmbH (DakkS) nach den dafür be-

stehenden Kriterien sichergestellt werden (www.bmu.de/themen/natur-biologische- 

vielfalt-arten/artenschutz/nationaler-artenschutz/regionale-gehoelze/). Im sog. Fachmodul 

„Gebietseigene Gehölze“ sind die Standards festgelegt, welche als Grundlage für einen 

entsprechenden „Scope“ zur Akkreditierung von Zertifizierungsstellen für Gehölze bzw. 

Gehölzsaatgut gebietseigener Herkunft bei der DAkkS dienen (www.bmu.de/ 

fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Artenschutz/Fachmodul_GEG_Juni2019_ 

fin_clean_bf.pdf). 

Ist die Zertifizierungsstelle nicht bei der DAkkS akkreditiert, muss nachgewiesen werden, 

dass die Durchführungsbestimmungen des Zertifizierungssystems/Zertifizierers den der-

zeit gültigen Mindeststandards der Zertifizierung gebietseigener Gehölze in Bayern ge-

mäß Schreiben des Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten vom 

14. August 2013, Az L3-7372.5-1/3 entsprechen. Eine entsprechende Bestätigung erfolgt 

übergangsweise bis 31. Dezember 2021durch das Bayerische Staatsministerium für Er-

nährung, Landwirtschaft und Forsten.  

 

Derzeit sind in Bayern folgende Zertifizierungssysteme vom StMELF anerkannt: 

�x Erzeugergemeinschaft für Autochthone Baumschulerzeugnisse in Süddeutsch-

land (EAB; seit Ende 2019 existierender Zusammenschluss zwischen EAB und 

EZG) 

�x Baumschule Köppl  

�x Zertifizierungsgemeinschaft gebietseigener Gehölze (ZgG), allerdings bislang 

ohne eigene anerkannte Erntebestände in Bayern 

 

Der Herkunftsnachweis erfolgt durch ein Zertifikat der Zertifizierungsstelle und durch die 

Aufführung der Referenznummer/Registerzeichen auf dem Lieferschein und Pflanzeneti-

ketten. Die Referenznummer umfasst übergangsweise mindestens die Erntebestands-

nummer. 
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Bis Mitte des Jahres 2020 werden die Mindeststandards der Zertifizierung gebietseigener 

Gehölze in Bayern an die Anforderungen des Fachmoduls „Gebietseigene Gehölze“ an-

gepasst und bestehende und neue Zertifizierungssysteme entsprechend erneut geprüft. 

Ab dem 31. Dezember 2020 gelten in Bayern die Maßstäbe des Fachmoduls „Gebietsei-

gene Gehölze“. 

 

Sobald von der DakkS akkreditierte Zertifzierungsstellen tätig sind, entfallen die vorste-

henden Übergangsregelungen, spätestens jedoch zum 31. Dezember 2021. Nach die-

sem Datum können bei fehlender DAkkS-Akkreditierung nur noch Einzelnachweise (s. 

unten) als hinreichender Herkunftsnachweis akzeptiert werden. 

Für die Aufzucht gebietseigener Gehölze ist zudem nur Saatgut aus Erntebeständen ge-

bietseigener Gehölze im Sinne des § 40 Abs. 1 BNatSchG zu verwenden. Für alle nicht 

dem Forstvermehrungsgutgesetz (FoVG) unterliegenden Baumarten wird der Nachweis 

über die von der Naturschutzverwaltung anerkannten Erntebestände erbracht. Diese Ern-

tebestände werden im Ernteregister für gebietseigene Gehölze (Modul GEG) geführt o-

der sind anderweitig vom LfU anerkannt. Bei grenzüberschreitenden Vorkommensgebie-

ten können Gehölze aus behördlich anerkannte Erntebeständen dieser Bundesländer 

auch in Bayern im jeweiligen Vorkommensgebiet ausgebracht werden. Diese Listen sind 

in Lauris abrufbar.  

Für alle dem Forstvermehrungsgutgesetz (FoVG) unterliegenden Baumarten gelten die 

im amtlichen Erntezulassungsregister (EZR) geführten Bestände als zugelassen. 

Bei der Verwendung von gebietseigenen Gehölzen ist darauf zu achten, dass sowohl die 

Herkunft aus einem anerkannten Erntebestand bestätigt ist (Abgleich mit GEG und Listen 

anerkannter Erntebestände), als auch, dass das jeweilige Zertifizierungssystem aner-

kannt ist (siehe oben) oder ein entsprechender Einzelnachweis vorgelegt wird, der die 

Anforderungen der derzeit gültigen Mindeststandards erfüllt: 

Einzelnachweise für gebietseigene Gehölze im Sinne des BNatSchG müssen die nach-

stehenden Angaben enthalten: 

 

�x Gehölzart 

�x Vorkommensgebiet 

�x Baumschule und Baumschuljahr 

�x Saatgutaufbereitungsstelle 

�x Aufzuchtbetrieb 

�x Verschulbetrieb 

�x Beerntungsprotokoll mit Protokollnummer 
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Mit folgenden Angaben: ggf. Erntebestandsnummer, Lage des Erntebestandes 

(z. B. Geodaten, Katasterdaten), Erntejahr, Erntemenge, Name des Beernters, 

anerkannter Erntebestand oder Bestätigung der zuständigen Fachbehörde über 

die Eignung des Erntebestandes 

�x Lückenlose Dokumentation aller weiteren Kulturschritte anhand der Bestands-

buchführung mit Mengennachweisen, ggf. auch anhand der Bestandsbuchfüh-

rung von Partnern (z. B. Jungpflanzenproduzenten, Kontaktdaten für Rückfragen 

angeben, Lieferscheine vorlegen). 

 

1.3.2 Anforderungen bei Saatgut 

Saatgut von Erhaltungsmischungen darf nach der ErMiV nur in den Verkehr gebracht 

werden, wenn der Erhaltungsmischung eine Prüfbescheinigung eines anerkannten Zerti-

fizierungsunternehmens beigefügt ist. In der Bescheinigung hat das anerkannte Zertifizie-

rungsunternehmen zu bestätigen, dass die betroffene Saatgutpartie unter Einbeziehung 

des anerkannten Zertifizierungsunternehmens hergestellt wurde und die Anforderungen 

des § 4 ErMiV erfüllt. 

Derzeit sind von den deutschen Anerkennungsstellen zwei Zertifzierungsunternehmen 

zugelassen: 

�x ABCert AG Deutschland, Esslingen 

�x Lacon GmbH, Offenburg 

Außerdem muss der Lieferschein und das Herstelleretikett auf den Packungen Angaben 

nach § 8 ErMiV enthalten. 

 

Für Saatgut, das nicht unter die ErMiV fällt (Mischungen, die ausschließlich Komponen-

ten außerhalb der Artenliste enthalten) und das damit nicht von einem Zertifizierungsun-

ternehmen geprüft ist, kann der Herkunftsnachweis bis auf weiteres beispielsweise durch 

die Sammelgenehmigung erbracht werden. 

Kriterien für die Saatgutauswahl finden sich auf den LfU Internetseiten (siehe 

www.lfu.bayern.de/natur/gehoelze_saatgut/saatgut/kriterien_saatgutauswahl/), ebenso 

wie eine Positivliste von geeigneten Arten differenziert für die Ursprungsgebiete 

(www.lfu.bayern.de/natur/gehoelze_saatgut/doc/positivlisten_gebietseigenes_ 

saatgut.xls). 

 

1.3.3 Überwachungspflicht der Naturschutzbehörden 

Den Naturschutzbehörden kommt die Überwachungspflicht nach § 6 BNatSchG zu. Be-

hördliche Kontrollen sind in diesem Zusammenhang im Wesentlichen anlassbezogen ins 

Auge zu fassen.  
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1.4  Versagungsgründe 

Bei der Genehmigung nach § 40 Abs. 1 Satz 1 BNatSchG handelt es sich um eine ge-

bundene Entscheidung. Die Genehmigung muss nach § 40 Abs. 1 Satz 3 BNatSchG ver-

sagt werden, wenn eine Gefährdung von Ökosystemen, Biotopen oder Arten der Mit-

gliedstaaten durch die Ausbringung nicht auszuschließen ist (z. B. bei potentiell stark 

ausbreitenden Arten neben/in Schutzgebieten mit altem oder seltenem Pflanzenbestand). 

Kann eine Gefährdung ausgeschlossen werden oder fehlt es an hinreichenden Anhalts-

punkten, die den Schluss auf eine Gefährdung ermöglichen, besteht ein Anspruch auf 

Genehmigungserteilung. 

 

1.5 Vollzugszuständigkeiten 

1.5.2 Erlassbehörden 

Zuständig für die Erteilung von Genehmigungen nach § 40 Abs. 1 BNatSchG sind die hö-

heren Naturschutzbehörden (Art. 44 Abs. 4 BayNatSchG). 

 

1.5.2 Ahndung von Ordnungswidrigkeiten 

Zuständig für die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach § 69 Abs. 3 Nr. 17 BNatSchG 

sind die unteren Naturschutzbehörden (§ 70 Nr. 3 BNatSchG i. V. m. § 1 Abs. 4 Satz 1 

ArtSchZustV). 

 

1.5.3 Zuständigkeit für Beseitigungsanordnungen 

Zuständig für die Beseitigungsanordnung nach § 40 Abs. 3 BNatSchG sind die unteren 

Naturschutzbehörden (§ 1 Abs. 4 Satz 1 ArtSchZustV). 

 

2. § 39 Abs. 4 BNatSchG: Sammelgenehmigung für das gewerbsmäßige Entneh-

men von Pflanzen 

Vorbemerkung: Für den Vollzug des § 40 BNatSchG bedarf es der Bereitstellung von 

Saatgut bzw. Gehölzen in ausreichender Qualität und Menge. Die gewerbsmäßige 

Gewinnung von Pflanzen bedarf der Genehmigung nach § 39 Abs. 4 BNatSchG.   

 

2.1  Genehmigung 

Das gewerbsmäßige Entnehmen wildlebender Pflanzen bedarf unbeschadet der Rechte 

der Eigentümer und sonstiger Nutzungsberechtigter der Genehmigung (§ 39 Abs. 4 Satz 

1 BNatSchG). Bei der Genehmigung nach § 39 Abs. 4 Satz 2 BNatSchG handelt es sich 

um eine gebundene Entscheidung. Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn der Bestand 

der betreffenden Art am Ort der Entnahme nicht gefährdet und der Naturhaushalt nicht 
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erheblich beeinträchtigt werden. Bei der Entscheidung über Entnahmen zu Zwecken der 

Produktion gebietseigenen Pflanz- und Saatguts sind die günstigen Auswirkungen auf die 

Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu berücksichtigen (§ 39 Abs. 4 Satz 

4 BNatSchG).  

Eine Übernutzung der Flächen durch zu häufige/intensive Entnahme sollte verhindert 

werden. Eine Dokumentation der Entnahmen in einem Spenderflächenkataster ist zu 

empfehlen. 

 

2.2 Zuständigkeiten 

2.2.1 Genehmigungsbehörden 

Zuständig für die Erteilung von Sammelgenehmigungen nach § 39 Abs. 4 BNatSchG sind 

die unteren Naturschutzbehörden (§ 1 Abs. 4 Satz 1 ArtSchZustV). 

 

2.2.2 Ahndung von Ordnungswidrigkeiten 

Zuständig für die Ahndung der Ordnungswidrigkeit nach § 69 Abs. 2 Nr. 11 BNatSchG 

sind die unteren Naturschutzbehörden (§ 70 Nr. 3 BNatSchG, § 1 Abs. 4 Satz 1 ArtSch-

ZustV).  

Mit freundlichen Grüßen 

gez. 
Christina Kreitmayer 
Ministerialdirigentin 
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Vergabenummer 

Baumaßnahme 

Leistung 

Erklärung zum Masernschutz  

1. Erklärung zum Vergabeverfahren

1.1 Der Bewerber/Bieter versichert, dass alle zur Erfüllung des Vertrags eingesetzten Personen vor Beginn 
ihrer Tätigkeit die Anforderungen gemäß § 20 Abs. 9 IfSG erfüllen und sämtliche für die Nachweisführung 
gem. § 20 Abs. 9 IfSG notwendigen Unterlagen beim Bewerber/Bieter vorliegen. 

1.2 Die Abgabe einer wissentlich falschen Erklärung nach Nr. 1.1 berechtigt den Auftraggeber nach Nr. 1.2 zur 
Kündigung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Frist.  

2. Mir/Uns ist bewusst, dass eine Nichtbeachtung dieser Erklärung meinen/unseren Ausschluss von der Teil-
nahme am Wettbewerb zur Folge haben kann.

(Ort, Datum, Stempel, Unterschrift des Bieters) 1 

Anmerkung: Sofern Erklärungen und Nachweise in Kopie oder als Telefax vorgelegt werden, behält sich die 
Vergabestelle vor, die Originale zu verlangen. 

1 nur erforderlich, wenn diese Erklärung nicht Bestandteil eines unterschriebenen oder elektronischen Ange-
botes ist 
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Richtlinie  2493 
Erklärung zum Masernschutzgesetz  
 
 

1 Notwendigk eit der Anwendung von Formblatt  2493 

1.1 Anwendung von Formblatt 24 93 

Das Formblatt ist bei den Ausschreibungen beizulegen, deren Leistung/en in den u. g. Geltungsbe-
reich fallen und bei denen die ausführenden Personen unter die Nachweispflicht fallen.  

Bei Ausschreibungen des Straßen- und Brückenbaus und der Wasserwirtschaft ist das Formblatt i. d. 
R. nicht beizulegen, weil der institutionelle Geltungsbereich i. d. R. nicht berührt ist.  

 

1.2 Geltungsbereich des Masernschutzgesetzes  

a) Institutionell  
Der Institutionelle Geltungsbereich bezieht sich insbesondere auf die Staatlichen Krankenhäuser 
(Deutsches Herzzentrum, Krankenabteilungen der Justizvollzugsanstalten, Unikliniken), Gemein-
schaftseinrichtungen (Kindertagesstätten, Schulen, etc.) sowie die Asyl- und Flüchtlingseinrich-
tungen. 

 

b) Personell  
Der personelle Geltungsbereich umfasst grundsätzlich alle am 1. Januar 1971 oder später gebo-
rene Personen, die in den unter Buchstabe a) bezeichneten Bereichen tätig sind. Personen, die 
am 31. Dezember 1970 oder früher geboren sind, sind ausgenommen.  

 

c) Das Gesetz betrifft zunächst alle Personen, die seit dem 1. März 2020 in einer Einrichtung tätig 
sind. Personen, die zuvor bereits in den vom Gesetz bestimmten Einrichtungen tätig sind, müssen 
den Nachweis erst bis zum 31. Juli 2021 erbringen. 

 

2 Nachweispflicht nach dem Masernschutzgesetz  

2.1 Eine Nachweispflicht ist erforderlich, wenn eine Person regelmäßig  (nicht nur für wenige 
Tage) und nicht nur zeitlich vorübergehend  (nicht nur jeweils wenige Minuten, sondern 
über einen längeren Zeitraum) in einer betroffenen Einrichtung tätig ist . Dabei ist das 
Merkmal �Ä�L�Q���G�H�U���(�L�Q�U�L�F�K�W�X�Q�J���W�l�W�L�J�³ ortsbezogen zu sehen. Dabei ist von Belang, ob z.B. 
ein bestimmter Teil einer Einrichtung (z.B. eine Baustelle) so in einer Einrichtung integriert 
ist, dass sie räumlich und organisatorisch als Teil der Einrichtung  und nicht als selb-
ständige Einrichtung (echt abtrennbar, mit eigenem Zugang) anzusehen ist. Das ist insbe-
sondere dann anzunehmen, wenn Kontakt mit den Patienten, Bewohnern der Einrichtung 
nicht auszuschließen ist (ein direkter Kontakt muss nicht vorliegen) und wenn die Personen 
regelmäßig und nicht nur zeitlich ganz vorübergehend in der Einrichtung tätig sind. 

2.2 Wenn die weiteren Voraussetzungen vorliegen (Regelmäßigkeit, zeitlich nicht nur ganz vo-
rübergehend) werden vom Geltungsbereich des Masernschutzgesetzes auch Personen er-
fasst, die nur stundenweise in den o. g. Einrichtungen tätig sind.  

2.3 Die Nachweispflicht liegt auch vor bei Baustellenterminen mit beauftragten Firmen vor Ort, 
Jour-fixe mit den Nutzern oder Abnahmen, wenn die unter 2.1 und 2.2 Voraussetzungen 
gegeben sind.  
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3 Regelungsinhalt  

3.1 Alle vom Geltungsbereich erfassten Personen müssen einen ausreichenden Impfschutz o-
der eine Immunität gegen Masern haben, es sei denn, die können aus gesundheitlichen 
Gründen nicht geimpft werden (medizinische Kontraindikation). 

3.2 Personen, die weder Impfschutz noch Immunität oder Kontraindikation nachweisen, dürfen 
nicht beschäftigt werden. 

3.3 Wird entgegen der gesetzlichen Verbote eine Person beschäftigt, kann das Gesundheitsamt 
ein Bußgeld verhängen. Nähere Informationen können den Internetseiten des Bayerischen 
Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit entnommen werden 
(https://www.lgl.bayern.de/gesundheit/praevention/impfen/masernschutzgesetz.htm)  

3.4 Externe Dienstleister (Unternehmen) sind mittels Formblatt 2493 zu verpflichten, nur 
solche Personen in den Einrichtungen einzusetzen, die nachweislich Impfschutz, Im-
munität oder Kontraindikation nachgewiesen haben. Die Zuständigkeit für die Nach-
weiskontro lle liegt bei dem verpflichteten Unternehmen.  
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1.1.6 Wiederholungen oder Abweichungen von der VOB/B und VOB/C, den Besonderen, den Zusätzlichen 
Technischen Vertragsbedingungen sowie Widersprüche in den Vergabeunterlagen sind auszuschlie-
ßen. 
Sofern Regelungen in Ergänzung der BVB/WBVB/ZTVB in den Vertrag (z.B. in WBVB oder LV) auf-
genommen werden sollen, dürfen diese keine inhaltliche Abweichung von der VOB/B enthalten, da 
andernfalls der Vertrag einer AGB-rechtlichen Klauselkontolle unterworfen werden (§ 310 Absatz 3 
Satz 1 BGB) und teilweise unwirksam werden könnte. An die Stelle der unwirksamen Regelungen 
des VOB/B-Vertrages würden in diesem Fall die gesetzlichen Regelungen des BGB treten, z.B. mit 
der Folge, 

�� dass Leistungsänderungen nicht mehr ohne vorherige Verhandlung mit dem Auftragnehmer 
angeordnet werden können (d.h. ggf. 30 Tage Baustillstand), 

�� dass die Nachtragsvergütung nicht mehr anhand der Urkalkulation fortgeschrieben, sondern 
anhand der tatsächlich erforderlichen Kosten neu ermittelt werden muss, oder 

�� dass der Auftragnehmer für eine Nachtragsleistung (sofern man sich über deren Vergütung 
noch nicht geeinigt hat) eine Abschlagszahlung von 80% seines Nachtragsangebots fordern 
kann, auch wenn er hierin die Kosten der Leistung überhöht angesetzt hatte.  

Da solche oder ähnliche Folgen einer AGB-rechtlichen Überprüfung des VOB/B-Vertrages Bauaus-
führung und Mittelverwendung behindern können, ist eine VOB/B-konforme Gestaltung der Vertrags-
unterlagen erforderlich. 
 

1.1.7 In der Regel ist zu Einheitspreisen auszuschreiben und zu vergeben. 

Zu Pauschalpreisen ist nur auszuschreiben und zu vergeben, wenn 

- die Leistungen nach Ausführungsart und Umfang genau bestimmt und 
 Änderungen bei der Ausführung nicht zu erwarten sind. 

Pauschalpositionen mit einer Ausschreibungsmenge ungleich 1 sind unzulässig. 
Erd- oder Gründungsarbeiten sind grundsätzlich zu Einheitspreisen zu vergeben. 
 

1.1.8 Es ist festzustellen, ob energieverbrauchende Waren, technische Geräte oder Ausrüstungen we-
sentlicher Bestandteil der Bauleistung sind. Davon ist insbesondere auszugehen, wenn ihr Anteil im 
Verhältnis zu den geschätzten Gesamtkosten des Fachloses (Gewerkes) 10% überschreitet.  

In diesem Fall ist die höchste Energieeffizienzklasse im Sinne der Energieverbrauchskennzeich-
nungsverordnung festzulegen. Ist keine Energieeffizienzklasse definiert, ist das höchste Energieef-
fizienzniveau für solche Produkte zu fordern, die unter Berücksichtigung von Funktionalität, techni-
scher Eignung, wirtschaftlicher Durchführbarkeit und ausreichendem Wettbewerb beschafft werden 
sollen. 

Sind über die ausgewiesenen Mindestanforderungen hinaus nicht nur geringfügige Unterschiede im 
Energieverbrauch (> 10 Prozent zur Mindestanforderung) zu erwarten, sind zur Wertung des in die-
sem Fall aufzunehmenden Wertungskriteriums "Energieeffizienz", konkrete Angaben zum Energie-
verbrauch abzufragen, entsprechende Nachweise und in geeigneten Fällen eine minimierte Lebens-
zykluskostenberechnung zu fordern. 

 

1.1.9 Für umweltbezogene, soziale oder sonstige Anforderungen können bestimmte Gütezeichen verlangt 
werden. 

Bauprodukte, die die CE-Kennzeichnung tragen, dürfen verwendet werden, wenn die Produktleis-
tungen den nach der Bayerischen Bauordnung oder aufgrund dieses Gesetzes bestehenden Anfor-
derungen für die vorgesehene Verwendung entsprechen. Die hiernach erforderlichen Produktleis-
tungen sind seitens des Bieters auf Aufforderung nachzuweisen. Soweit eine nach den bauord-
nungsrechtlichen Bestimmungen erforderliche Produktleistung auf Grundlage einer harmonisierten 
technischen Spezifikation dargelegt werden kann, erfolgt der Nachweis mittels Leistungserklärung, 
im Übrigen durch Vorlage einer technischen Dokumentation, die die Einhaltung der bauordnungs-
rechtlichen Anforderungen in Bezug auf die erklärte Leistung dokumentiert und durch eine nach den 
bauordnungsrechtlichen Vorschriften ausreichend qualifizierte Stelle bescheinigt wird. 
 

1.1.10 Bei Aufträgen mit Nachunternehmerleistungen ist in den WBVB festzulegen (Ascii-Datei LB 891), 
dass der Auftragnehmer bei der Einholung von Angeboten regelmäßig kleinere und mittlere 
Unternehmen (KMU) angemessen beteiligen soll. Die Bestimmungen des § 4 Absatz 8 Nummer 1 
VOB/A bleiben unberührt.  
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Nachunternehmer müssen fachkundig, leistungsfähig und zuverlässig sein und ihren gesetzlichen 
Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern und Sozialabgaben nachgekommen sein und die 
gewerberechtlichen Voraussetzungen erfüllen. 

 
1.1.11 Der Beginn der WBVB ist durch den Eintrag “Weitere Besondere Vertragsbedingungen“ zu kenn-

zeichnen. Die Einzeltexte sind als Fortsetzung der Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen im 
Formblatt „Besondere Vertragsbedingungen“ beziehungsweise „Weitere Besondere Vertragsbedin-
gungen“ – in der jeweils neuesten Fassung – zu nummerieren. Mit dem Eintrag “Ende der Weiteren 
Besonderen Vertragsbedingungen“ sind die WBVB abzuschließen. 

  

1.2 Leistungsbeschreibung mit Leistungsverzeichnis  

 
1.2.1 Vor dem Aufstellen der Leistungsbeschreibung müssen die Ausführungspläne, soweit sie nicht vom 

Auftragnehmer zu erstellen sind und die Mengenberechnungen vorliegen. 
 

1.2.2 Die Leistungsbeschreibung ist zu gliedern in 

- die Baubeschreibung und 

- das Leistungsverzeichnis – für den Hochbau bestehend aus den Vorbemerkungen und der Be-
schreibung der Teilleistungen. 

 
1.2.2.1 In der Baubeschreibung sind die allgemeinen Angaben zu machen, die zum Verständnis der Bauauf-

gabe und zur Preisermittlung erforderlich sind und die sich nicht aus der Beschreibung der einzelnen 
Teilleistungen unmittelbar ergeben. 

Hierzu gehören - abhängig von den Erfordernissen des Einzelfalles - z.B. Angaben über 

- Zweck, Art und Nutzung des Bauwerks bzw. der technischen Anlage, 
- ausgeführte Vorarbeiten und Leistungen, 
- gleichzeitig laufende Arbeiten, 
- Lage und örtliche Gegebenheiten, Verkehrsverhältnisse, 

- Konstruktion des Bauwerks bzw. Konzept der technischen Anlage. 
 

1.2.2.2 Im Leistungsverzeichnis sind ausschließlich Art und Umfang der zu erbringenden Leistungen sowie 
alle die Ausführung der Leistungen beeinflussenden Umstände zu beschreiben. 
 

1.2.3 Technische Angaben, die erforderlich sind, um die auszuschreibenden Leistungen eindeutig zu be-
schreiben, können den entsprechenden Abschnitten oder Positionen als Hinweis oder Ausführungs-
beschreibung vorangestellt werden.  
 
Für den Hochbau gilt: 
In die Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis dürfen nur Regelungen technischen Inhalts auf-
genommen werden, die einheitlich für alle beschriebenen Leistungen gelten. Für jede notwendige 
und in sich abgeschlossene vertragliche Regelung ist ein eigenes Textelement (Vorbemerkung/Hin-
weis) zu bilden (keine Bündelung mehrerer inhaltlich unterschiedlicher Vorbemerkungen in einem 
Textblock). Bietertextergänzungen in Vorbemerkungen und Hinweistexten sind nicht zugelassen. 
Bieterkommentare dürfen nicht erlaubt werden. 
 

1.2.4 Für den Hochbau gilt: 
Die Ausführung der Leistung beeinflussende Umstände, beispielsweise technische Vorschriften, An-
gaben zur Baustelle, zur Ausführung oder zu Arbeitserschwernissen, sind grundsätzlich bei der Teil-
leistung (Position) anzugeben. Nur wenn sie einheitlich für einen Abschnitt oder für alle Leistungen 
gelten, sind sie dem Abschnitt bzw. dem Leistungsverzeichnis in den Vorbemerkungen voranzustel-
len. 
 

1.3 Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm  

 
1.3.1 Die Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm kann sich auf das gesamte Bauwerk oder auf 

Teile davon erstrecken. 
 

1.3.1.1 Eine Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm kann zweckmäßig sein, 

- wenn sie wegen der fertigungsgerechten Planung in Fällen notwendig ist, in denen es beispiels-
weise bei Fertigteilbauten wegen der Verschiedenartigkeit von Systemen den Bietern freigestellt 
sein muss, die Gesamtleistung so anzubieten, wie es ihrem System entspricht, 
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-  wenn mehrere technische Lösungen möglich sind, die nicht im Einzelnen neutral beschrieben 
werden können, und der Auftraggeber seine Entscheidung unter dem Gesichtspunkt der Wirt-
schaftlichkeit und Funktionsgerechtigkeit erst aufgrund der Angebote treffen will. 

 
1.3.1.2 Dabei ist sorgfältig zu prüfen, ob die durch die Übertragung von Planungsaufgaben auf die Bieter 

entstehenden Kosten in angemessenem Verhältnis zum Nutzen stehen, und ob für die Ausarbeitung 
der Pläne und Angebote leistungsfähige Unternehmer in so großer Zahl vorhanden sind, dass ein 
wirksamer Wettbewerb gewährleistet ist. 
 

1.3.1.3 Eilbedürftigkeit oder Erleichterungen in der Organisation, Leitung der Baudurchführung und Vertrags-
abwicklung sowie Gewährleistung sind für sich keine Gründe für die Wahl dieser Beschreibungsart. 
 

1.3.1.4 Bevor das Leistungsprogramm erstellt werden darf, ist sicherzustellen, dass die Grundlagen der Aus-
schreibung nicht mehr geändert werden. Die Beschreibung muss alle für die Entwurfsbearbeitung 
und Angebotserstellung erforderlichen Angaben eindeutig und vollständig enthalten und gewährleis-
ten, dass die zu erwartenden Angebote vergleichbar sind.  
 

1.4 Nebenleistungen / Besondere L eistungen  

 
1.4.1 Nebenleistungen 

Nebenleistungen sind Leistungen, die auch ohne Erwähnung im Vertrag zur vertraglichen Leistung 
gehören (§ 2 Abs. 1 VOB/B, DIN 18299 Abschnitt 4.1) und mit den Preisen abgegolten sind. Sie sind 
grundsätzlich nicht in die Leistungsbeschreibung aufzunehmen.  

Nebenleistungen, die von besonderer Bedeutung für die Preisbildung sind, können als eigenständige 
Teilleistung aufgenommen werden. 
 

1.4.2 Besondere Leistungen  

Für Besondere Leistungen nach DIN 18299 Abschnitte 4.2 u. 0.4.2 sind in der Regel eigene Teilleis-
tungen (Positionen) in der Leistungsbeschreibung vorzusehen.  

 
1.5 Bedarfs positionen  und Alternativ positionen  (Wahlpositionen)  (gilt nicht für die Ländliche Ent-

wicklung und Wasserwirtschaftsverwaltung – siehe Nr. 4.1 (7) in RiLi 250.Wa) 
 

 Bedarfspositionen und Alternativpositionen dürfen weder in das Leistungsverzeichnis noch in die üb-
rigen Vergabeunterlagen aufgenommen werden. Abweichend davon dürfen im Bereich Straßenbau 
Wahlpositionen ausnahmsweise vorgesehen werden, wenn sich von mehreren brauchbaren und 
technisch gleichwertigen Bauweisen nicht von vornherein die wirtschaftlichste bestimmen lässt. 
 

1.6 Zuschlags - und Preisabfragepositionen, Positionen mit freier Menge sowie in Material - und 
Lohnkosten gesplittete Positionen  

 Zuschlags- (nicht zu verwechseln mit Zulage-) und Preisabfragepositionen dürfen ebenfalls weder in 
das Leistungsverzeichnis noch in die übrigen Vergabeunterlagen aufgenommen werden. Gleiches 
gilt für Positionen mit freier Menge sowie der Aufteilung des Einheitspreises einer Position in Material- 
und Lohnkosten.  
 

1.7 Angehängte Stundenlohnarbeiten  

 
 Angehängte Stundenlohnarbeiten (LB 893) dürfen nur in dem unbedingt erforderlichen Umfang 

(Stundenanzahl und Lohngruppen, ggf. Geräte) aufgenommen werden. Bei begründetem Bedarf sind 
sie ausnahmsweise als Normalpositionen in einem eigenen Unterabschnitt zu erfassen.    
 
Im Bereich Straßenbau dürfen Stundenlohnarbeiten grundsätzlich nicht aufgenommen werden. 

  
1.8 Einzelregelungen  

 
1.8.1 Arbeiten bei laufendem Betrieb  

Vor Aufstellung der Leistungsbeschreibung ist mit der nutzenden Verwaltung abzustimmen, welche 
besonderen Vorkehrungen bei der Ausführung getroffen werden müssen. 
 

1.8.2 Auswertung von Gutachten  

Wenn Gutachten, z.B. über Baugrund, Grundwasser oder Altlasten, eingeholt werden, sind deren 
Ergebnisse und die dadurch begründeten Anforderungen in der Leistungsbeschreibung vollständig 
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und eindeutig anzugeben; das bloße Beifügen des Gutachtens reicht für eine ordnungsgemäße Leis-
tungsbeschreibung nicht aus. 

 
1.8.3 Gütenachweis  

Bei der Festlegung von Art und Umfang verlangter Eignungs- und Gütenachweise im Sinne von Ab-
schnitt 0 der Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen (ATV) ist darauf zu achten, dass der 
Wettbewerb nicht durch die Forderung eines bestimmten Güte- oder Überwachungszeichens bei 
sonst gleichwertigen Stoffen und Bauteilen beschränkt wird. 
 

1.8.4 Pläne  

Das Beifügen von Plänen zur zeichnerischen Erläuterung der Leistung entbindet nicht von der Pflicht 
zur eindeutigen und erschöpfenden Beschreibung der Teilleistungen. 
 

1.8.5 Lohngleitklausel 

Wenn entsprechend Richtlinie 211 Lohngleitklausel vereinbart werden soll, ist in die Leistungsbe-
schreibung ein separater Titel aufzunehmen, in den der Bieter den gemäß Formblatt 224 errechneten 
Änderungsbetrag übertragen kann. 
 

1.8.6 Instandhaltung (nur für Hochbau) 

Wenn die Instandhaltung (Inspektion, Wartung, Instandsetzung) technischer Anlagen  

�� nach öffentlich-rechtlichen Vorschriften verpflichtend ist,  

�� nach Auffassung der Vergabestelle erforderlich bzw. sinnvoll ist oder  

�� von der liegenschaftsverwaltenden Stelle gewünscht wird,  

ist für jede dieser Anlagen mit der liegenschaftsverwaltenden Stelle eine Vereinbarung nach 
Formblatt 112.H abzuschließen. Dabei sind die Einzelheiten entsprechend den Vorgaben in 
Formblatt 112.H festzuhalten. Es wird damit für beide Seiten verbindlich vereinbart, ob die 
Instandhaltung - oder Teile davon - durch die Vergabestelle mit ausgeschrieben oder durch die 
liegenschaftsverwaltende Stelle in anderer Form sichergestellt wird. 

 
für den Hochbau gilt:  
  
1.9 ergänzende Leistungstexte (wegen der Menge nach Nr. 16 am Ende dieser Richtlinie eingeordnet): 
 LB 890 – entfallen – 
 LB 892 Vorbemerkungen – Stand Oktober 2017 
 LB 893 Stundenlohnarbeiten (Nr. 1.6 ist zu beachten) – Stand Oktober 2017 
 LB 894 Ergänzung US-Baumaßnahmen – Stand Oktober 2017 
 LB 895 Lohngleitung Hochbau Bedarfsposition – Stand August 2012 
 
 
für den Straßenbau und die Ländliche Entwicklung gilt:  
  
2 Allgemeines  

 
 Beim Aufstellen der Leistungsbeschreibung ist insbesondere § 7 VOB/A bzw. § 7 EU VOB/A zu 

beachten. Im Regelfall ist die Leistungsbeschreibung mit Leistungsverzeichnis gemäß § 7b VOB/A 
bzw. § 7b EU VOB/A aufzustellen. Wenn es nach Abwägung aller Umstände zweckmäßig ist, kann 
die Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm erfolgen (§ 7c VOB/A bzw. § 7c EU VOB/A). 
Dabei soll der „Handlungsleitfaden für funktionale Ausschreibungen“ der Autobahn GmbH des Bun-
des angewendet werden. 
 
Die Leistungsbeschreibung soll den Bietern in elektronischer Form zur Verfügung gestellt werden. 
Dabei sind nach Möglichkeit Formate zu verwenden, die elektronisch weiterverarbeitet werden kön-
nen (z. B. GAEB, ausfüllbare PDF). 
 

 Die Leistungsbeschreibung mit Leistungsverzeichnis umfasst im Regelfall 
– Baubeschreibung, 
– Leistungsverzeichnis, 
– Anlagen für Bietereintragungen, 
– Sonstige Anlagen. 
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 Bei losweiser Vergabe muss die Leistungsbeschreibung nach Losen gegliedert werden. Für jedes 
Los ist ein eigenes Leistungsverzeichnis aufzustellen, ggf. eine eigene Leistungsbeschreibung.  

Soll eine Abrechnung für bestimmte Teile der Bauleistung getrennt erfolgen (z.B. bei Kostenträger-
schaft verschiedener Baulastträger) sollte eine entsprechende Gliederung des Leistungsverzeich-
nisses in einzelne Abschnitte – soweit machbar und sinnvoll – erfolgen. 

 Bei OZ (Positionen) in denen ein Erlös einzurechnen ist und zu erwarten ist, dass der Erlös den 
Leistungsaufwand übersteigt (z.B. Verwertung von Stahl) sind negative Einheitspreise für diese OZ 
als Hinweis im Leistungsverzeichnis zuzulassen. Auch bei entsprechenden und nachvollziehbaren 
Hinweisen oder Rügen von interessierten Unternehmen hinsichtlich der Nichtzulassung negativer 
EP in Einzelpositionen soll entsprechend verfahren werden. 
Für diese Positionen ist an geeigneter Stelle darauf hinzuweisen, dass der Auftragnehmer in Bezug 
auf den tatsächlich erzielten Erlös für die Entrichtung der entsprechenden Steuer bei Vorliegen eines 
tauschähnlichen Umsatzes selbst verantwortlich ist. 
 

3 – frei –  
 

  
4 Baubeschreibung  

 
4.1 In der „Baubeschreibung“ ist die Bauaufgabe allgemein darzustellen. Darin sind alle objektbezoge-

nen Angaben, Anforderungen und Bedingungen aufzunehmen, die zur Beschreibung der Leistung 
neben dem „Leistungsverzeichnis“ erforderlich sind und dem Verständnis der Beschreibung der ein-
zelnen Teilleistungen dienen.  
 
Leistungen, die sich nach Art und Umfang bestimmen lassen, sind nicht in der Baubeschreibung 
anzugeben, sondern als Positionen in das „Leistungsverzeichnis“ aufzunehmen. 
 
Alle für den Einzelfall erforderlichen Bedingungen technischer Art sind in der „Leistungsbeschrei-
bung“, insbesondere in der „Baubeschreibung“, festzulegen (§ 8a Abs. 3 VOB/A bzw. § 8a EU Abs. 
3 VOB/A). 
 
Es ist darauf zu achten, dass keine Regelungen wiederholt werden, die bereits in anderen Vertrags-
bestandteilen (VOB/B, VOB/C, ZTV, Besondere Vertragsbedingungen, Weitere Besondere Ver-
tragsbedingungen u. a.) getroffen sind. 
Festlegungen in VOB/C (ATV) und den ZTV dürfen nur in begründeten Fällen geändert oder einge-
schränkt werden, z. B. wenn diese nicht mehr dem neuesten Stand entsprechen oder für die gefor-
derte Leistung nicht anwendbar sind.  
 

 Die Baubeschreibung ist wie folgt zu gliedern: 
1. Allgemeine Beschreibung der Leistung 
2. Angaben zur Baustelle 
3. Angaben zur Ausführung 
4. Ausführungsunterlagen 
5. Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen 
 
In diesen Abschnitten sind je nach Art der Leistung Angaben in der nachstehenden Reihenfolge, 
soweit erforderlich, zu machen. 
 
Nach den Erfordernissen der einzelnen Baumaßnahme sind weitere Angaben einzufügen. 

   
4.2 Gliederung von „1. Allgemeine Beschreibung der Leistung“: 
 1.1 Auszuführende Leistungen: 
  Straßen- und Wegebau: 
  – Zweck, Nutzung 
  – Art und Umfang 
  – Untergrund 
  – Unterbau 
  – Entwässerung 
  – Oberbau 
  – Durchlässe, Bauwerke 
  – Ausstattung 
   
  Brückenbau: 
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  – Zweck, Nutzung 
  – Art und Umfang (statisches System, Hauptabmessungen, Zwangspunkte) 
  – Erdarbeiten 
  – Gründung, Schutz gegen Aggressivität 
  – Unterbauten 
  – Überbau, Lager, Übergangskonstruktionen 
  – Entwässerung 
  – Abdichtung, Beläge 
  – Ausstattung 
  – Sonderanlagen 
  – Korrosions- und Oberflächenschutz 
  – Anlagen und Einrichtungen für Dritte 
  – Abbrucharbeiten 
   
  Landschaftsbau: 
  – Zweck, Nutzung 
  – Art und Umfang 
  – Oberbodenarbeiten 
  – Einsaatarbeiten 
  – Pflanzarbeiten 
  – Pflanzenschutz 
  – Sicherungsbauweisen 
  – Pflegearbeiten 
  Auftraggeberaufgaben nach Baustellenverordnung: 
  – Vorankündigung 
  – Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan erstellen und anpassen 

(Angaben zum Inhalt und zur Darstellung) 
  – Unterlage nach § 3 Abs. 2 Nr. 3 Baustellenverordnung erstellen (Art und Umfang) und 

anpassen 
  – Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator während der Ausführung des Bauvorha-

bens stellen (Art und Umfang)  
   
 1.2 Ausgeführte Vorarbeiten: 
  – Beweissicherung 
  – Vermessung 
  – Kampfmittelbeseitigung 
  – Holzeinschlag 
  – Abbrucharbeiten 
  – Behelfsbrücke 
   
 1.3 Ausgeführte Leistungen: 
  – Brücken, Stützwände, Durchlässe 
  – Straßen, Wege 
  – Kabelkanäle 
  – Verlegte Ver- und Entsorgungsleitungen 
  – Verlegte Wasserläufe 
  – Zustand eingestellter Bauarbeiten 
  – Straßenanschlüsse, Seitenwege 
  – Fahrbahndecken 
  – Rohplanum (Landschaftsbau) 
  – Oberbodenarbeiten (Landschaftsbau) 
  – Böschungssicherung (Landschaftsbau) 
  – Ansaaten (Landschaftsbau) 
   
 1.4 Gleichzeitig laufende Bauarbeiten: 
  – Brücken, Stützwände, Durchlässe 
  – Erdarbeiten 
  – Entwässerungen 
  – Verlegung von Wasserläufen 
  – Kabelkanäle 
  – Ver- und Entsorgungsleitungen 
  – Fahrbahndecken 
  – Schutz-, Leiteinrichtungen 
  – Lichtzeichenanlagen 
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  – Sonstige Ausstattung 
  – Sonderbauwerke 
  – Straßenanschlüsse, Seitenwege 
  – Lebendverbau, Böschungssicherung 
  – Hydraulische Spritzansaat 
   
 1.5 Mindestanforderungen für Nebenangebote (soweit Nebenangebote zugelassen) 

 
  Im Formblatt Aufforderung zur Angebotsabgabe – 211 und Aufforderung zur Angebotsab-

gabe EU – 211 EU ist der Abschnitt der Baubeschreibung einzutragen, in dem die Mindest-
anforderungen beschrieben sind. 
 
Mindestanforderungen für Nebenangebote: 

  – Vorgaben aus der Planfeststellung  
(z. B. Lärmschutz, Entsorgung) 

  – Vorgaben aus Vereinbarungen mit Dritten 
(z. B. Verwertung von Böden und Stoffen, Abgabeverpflichtungen) 

  – Angaben zu Entwurfsvorgaben, ggf. Untergliedern in Strecke, Bauwerke, Sonstiges  
(z. B. Trassierungselemente in Grund- und Aufriss, Stat. System, Bauwerkslängen, Stütz-
weiten, Bauhöhen, Mindestdicken, Überstände, Neigungen, Schlankheiten, Toleranzen, 
Durchfahrtsquerschnitte) 

  – Anforderungen zur Ausführung 
(z. B. Fristen, Verkehrsführung, Bauablauf, Bauverfahren, Sonstiges) 

  – Angaben zur Gestaltung 
(z. B. Form, Erscheinungsbild, Einfügung in das Umfeld, Überstände, Längen, Neigungen, 
Farbe, Licht-Schatten-Spiel) 

  – Angaben über vorzulegende Unterlagen 
(z. B. Erläuterungsbericht, Pläne, Vorstatik) 

  – Ergänzende Anforderungen zu den Regelwerken im Formblatt 2260.StB –  Mindestanfor-
derungen ggf. Untergliederung entsprechend Nr. 3.4  
(z. B. Ausschluss bestimmter Zeilen der RStO, Konkretisierungen zu Anforderungen z. B. 
hinsichtlich Stoffen, Stoffgemischen (insbesondere Recycling-Baustoffe), Ausführungen, 
Bauweisen, Bauteile, Güteüberwachung, Festigkeit, Standsicherheit, Umweltschutz, Nut-
zungssicherheit, Dauerhaftigkeit, Gebrauchstauglichkeit) 

  – Sonstige Mindestanforderungen 
(z. B. konkrete Vorgaben aus Merkblättern (z. B. Recycling-Baustoffe, Bauverfahren), Fris-
ten, Ergänzungen zu Normen, Pauschalierungen, länderspezifische Regelungen (z. B. Um-
weltschutz)) 

   
4.3 Gliederung von „2. Angaben zur Baustelle“: 
 2.1 Lage der Baustelle: 
  – Straßen- bzw. Baukilometer, Stationierung 
  – Nächster Ort 
   
 2.2 Vorhandene öffentliche Verkehrswege: 
  – Straße, Weg 
  – Schiene 
  – Wasser 
   
 2.3 Zugänge, Zufahrten: 
  – Zur Baustelle (z.B. Breite, Befestigungsart, Tragfähigkeit) 
  – zu Seitenentnahmen 
  – zu Deponien 
  – Zu seitlichen Oberbodenlagern (Landschaftsbau) 
  – Zu Böschungskronen und Bermen (Landschaftsbau) 
   
 2.4 Anschlussmöglichkeiten an Ver- und Entsorgungsleitungen: 
  – Wasser 
  – Abwasser 
  – Strom 
   
 2.5 Lager- und Arbeitsplätze: 
  – Plätze für Baustelleneinrichtung 
  – Lagerplätze 
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  – Arbeitsplätze 
  – Plätze für Unterkünfte 
  – Pflanzeinschlagplätze (Landschaftsbau) 
   
 2.6 Gewässer: 
  – Vorfluter 
  – Wasserstände 
  – Höchster Bauwasserstand 
  – Gewässerumleitungen 
   
 2.7 Baugrundverhältnisse: 
  – Geologische Verhältnisse, Grundwasser (Baugrundgutachten, Bodenaufschlüsse) 
  – Straßen- und Wegebefestigungen 
  – Güte des Oberbodens (Landschaftsbau) 
  – Schadstoffbelastung 
   
 2.8 Seitenentnahmen und Ablagerungsstellen 
   
 2.9 Schutz-Bereiche und -Objekte: 
  – Natur-, Landschaftsschutzgebiete 
  – Bäume und Flurgehölze 
  – Biotope 
  – Denkmale 
  – Immissionsschutz-Bereiche und -Objekte 
  – Gewässer, Wasserschutzgebiete 
  – Vermutete Bodenfunde 
  – Militärische Bereiche 
  – Wegekreuze, Meilensteine 
   
 2.10 Anlagen im Baubereich: 
  – Leitungen 
  – Gleisanlagen 
  – Gebäude/Gebäudereste 
   
 2.11 Öffentlicher Verkehr im Baubereich: 
  – Straßenverkehr 
  – Schienenverkehr 
  – Schiffsverkehr 
  – Flugverkehr 
   
4.4 Gliederung von „3. Angaben zur Ausführung“: 
 3.1 Verkehrsführung, Verkehrssicherung: 
  – Aufrechterhaltung des Verkehrs 
  – Verkehrsumleitungen 
  – Verkehrsbeschränkungen 
  – Verkehrssperrungen, Sperrpausen 
  – Freihalten von Lichtraumprofilen 
   
 3.2 Bauablauf: 
  – Reihenfolge und Abwicklung der Arbeiten 
  – Zeitliche Beschränkungen 
  – Bedingungen für Arbeiten außerhalb der üblichen Arbeitszeit, z.B. nachts, sonntags 
  – Zusammenwirken mit anderen Unternehmern 
   
 3.3 Wasserhaltung 
   
 3.4 Baubehelfe: 
  – Baugruben-, Wandsicherungen 
  – Traggerüste (Brückenbau) 
  – Arbeitsgerüste (Brückenbau)  
  – Montageeinrichtungen (Brückenbau) 
   
 3.5 Stoffe, Bauteile: 
  Straßen- und Wegebau: 
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  – Dammbaustoffe, Hinterfüllmaterial 
  – Mineralstoffe 
  – Verwendung gebrauchter Stoffe 
  – Bindemittel 
  – Zusatzmittel, -stoffe 
  – Transportbeton 
  – Fertigteile 
   
  Brückenbau: 
  – Dammbaustoffe, Hinterfüllmaterial 
  – Mineralstoffe 
  – Bindemittel 
  – Anstrichmittel 
  – Zusatzmittel, -stoffe 
  – Transportbeton 
  – Werksteine 
  – Fertigteile  
  – Verwendung gebrauchter Stoffe 
   
  Landschaftsbau: 
  – Bodenverbesserungsstoffe 
  – Dünger 
  – Pflanzen und Pflanzenteile 
  – Hilfsstoffe für Pflanzarbeiten 
  – Saatgut 
  – Fertigrasen 
  – Sicherungsbaustoffe und -bauteile 
  – Mauer- und Pflastersteine 
  – Holz und Holzschutzmittel 
  – Kunststoffe 
  – Fertigteile 
   
 3.6 Abfälle 
   
 3.7 Winterbau 
   
 3.8 Zustandsfeststellung zur Beweissicherung: 
  – Gebäude und Anlagen 
  – Verkehrswege 
  – Gewässer 
  – Abdrift von Strahlmitteln und Anstrichmaterialien 
  – Abdrift von chemischen Spritzmitteln 
   
 3.9 Sicherungsmaßnahmen: 
  – Schutzgerüste, -gänge und -wände für öffentlichen Verkehr 
  – Anprallschutz 
  – Freihalten von Hochwasserquerschnitten 
  – Hochwasser-, Kälte-, Eisschutz 
  – Blitzschutz (Brückenbau) 
  – Berührungsschutz, Erdung (Brückenbau) 
   
 3.10 Belastungsannahmen (Brückenbau): 
  – Brückenklasse, Lastenzug 
  – Sonderlasten 
  – Bodenkennwerte 
  – Erddruck 
  – Winddruck 
  – Besondere Lastkombinationen 
   
 3.11 Vermessungsleistungen, Aufmaßverfahren: 
   
 3.12 Prüfungen und Nachweise: 
  – Erstprüfungen 
  – Eigenüberwachungsprüfungen 
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  – Kontrollprüfungen 
  – Muster für Bauteile 
  – Güteprüfungen von Pflanzen und Pflanzenteilen (Landschaftsbau) 
  – Düngemittel und chemische Mittel (Landschaftsbau) 
  – Saatgutproben (Landschaftsbau) 
  – Bautagesberichte 
   
 3.13 Zusammenfassende Angaben für die Erarbeitung des Sicherheits- und Gesundheitsschutz-

planes (SiGe-Plan): 
  - Bestandsaufnahme zum Bauvorhaben (Bezugshinweise zu Angaben z.B. unter Nr. 2.1 – 

2.11, 4.1) 
  - Erfassen aller Tätigkeiten entsprechend dem Bauablauf (Bezugshinweise zu Angaben 

z.B. unter Nr. 1.1 – 1.4 und ggf. OZ im Leistungsverzeichnis) 
  - Maßnahmen für „besonders gefährliche Arbeiten“ (Bezugshinweise zu Angaben z.B. unter 

Nr. 1.1, 1.4, 2.7, 2.9 und ggf. OZ im Leistungsverzeichnis) 
  - Gegenseitige Gefährdungen (Bezugshinweise zu Angaben z.B. unter Nr. 1.4, 2.6 und ggf. 

OZ im Leistungsverzeichnis) 
  - Festlegungen baustellenspezifischer Maßnahmen (Erste Hilfe, Rettungsmaßnahmen, 

Brandschutz, Verkehrs-, Flucht- und Rettungswege, Bezugshinweise zu Angaben z.B. un-
ter Nr. 2.1 – 2.11) 

  - Gemeinsam genutzte Einrichtungen (Bezugshinweise zu Angaben z.B. unter Nr. 1.4, 2.5 
und ggf. OZ im Leistungsverzeichnis) 

  - Anzuwendende Arbeitsschutzbestimmungen 
   
4.5 Gliederung von „4. Ausführungsunterlagen“ 
   
 4.1 Vom Auftraggeber zur Verfügung gestellte Ausführungsunterlagen: 
  – Pläne (Lage-, Höhen-, Querschnitts-, Detailpläne, Vermessungsunterlagen) 
  – Aufmaße und Mengenermittlungen von Vorunternehmerleistungen 
  – Berechnungen (z. B. Erdmengenbilanz) 
  – Gutachten 
  – Ergebnisse von Modellversuchen (Brückenbau) 
  – Pflanzpläne (Landschaftsbau) 
  – Pflanzlisten (Landschaftsbau) 
  – Oberbodenlagerpläne (Landschaftsbau) 
 4.2 Vom Auftragnehmer zu erstellende bzw. zu beschaffende Ausführungsunterlagen: 
  – Erläuterung des Bauablaufs, gegebenenfalls Einsatz von Spezialgeräten 
  – Baustelleneinrichtungsplan 
  – Bauablaufplan (sofern dies vom AN verlangt werden soll, ist dies bspw. in den Weiteren 

Besonderen Vertragsbedingungen – 2140 entsprechend anzugeben) 
  – Bautagesberichte soll der Auftragnehmer Bautagesberichte erstellen, ist in die Baube-

schreibung folgender Textbaustein aufzunehmen: 
„Der Auftragnehmer hat Bautagesberichte zu führen und dem Auftraggeber täglich zu über-
geben. Sie müssen alle Angaben enthalten, die für die Ausführung und Abrechnung des 
Auftrages von Bedeutung sein können. 
Dies sind insbesondere: 

�� Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit, 
�� Witterung (Temperaturen, Niederschlagsmengen, Luftfeuchtigkeit), 
�� Anzahl und Qualifikation der auf der Baustelle beschäftigten Arbeitskräfte, 
�� eingesetzte Nachunternehmer/andere Unternehmer, 
�� Anzahl und Art der eingesetzten Großgeräte sowie deren Zu- und Abgang, 
�� Anlieferung von Hauptbaustoffen, 
�� Art, Umfang und Ort (Station, Bauteil) der geleisteten Arbeiten mit den wesentlichen 

Angaben über den Baufortschritt (Beginn und Ende von Leistungen größeren Um-
fanges, Betonierzeiten und dergleichen), 

�� Behinderung und Unterbrechung der Ausführung, 
�� Arbeitseinstellung mit Angabe der Gründe, 
�� Unfälle und sonstige wichtige Vorkommnisse.“ 

  �� Zahlungsplan 
  �� Ausführungspläne, Vermessungsunterlagen 
  �� Transportpläne 
  �� Bestandspläne 
  �� Dokumentationsaufnahmen 
  �� Standsicherheitsnachweis (Brückenbau) 
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  �� Modellversuche (Brückenbau) 
  �� Brückenbuch (Brückenbau) 
   
4.6 Gliederung von „5. Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen“, die Vertragsbestandteil werden: 

5.1 Auflistung der anzuwendenden „Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen“ (z. B. 
ZTV/E-StB, ZTV Asphalt-StB, ZTV-ING) mit ihrem Ausgabedatum.  

 5.2 Sonstige anzuwendende technische Regelwerke sind nur anzugeben, wenn sie nicht schon 
an anderer Stelle in den Vergabeunterlagen zum Bestandteil des Vertrages bestimmt sind. 

  
5 Technische Spezifikationen  

 
 In der Leistungsbeschreibung müssen die ausgeschriebenen Leistungen grundsätzlich produktneut-

ral beschrieben werden. Ausnahmen sind nur in den Fällen gemäß § 7 Abs. 2 VOB/A bzw. EU-
VOB/A zulässig. Die Regelung ist restriktiv auszulegen; soll produktspezifisch ausgeschrieben wer-
den, ist das in der Dokumentation zu begründen. 
 
Im Sinne der Kreislaufwirtschaft müssen in der Leistungsbeschreibung die ausgeschriebenen Bau-
stoffe grundsätzlich herkunftsneutral beschrieben werden. Nur so können uneingeschränkt Sekun-
därbaustoffe eingesetzt werden. Soll herkunftsspezifisch ausgeschrieben werden, ist das in der Do-
kumentation zu begründen. 
 
Ansonsten sind die technischen Anforderungen unter Bezugnahme auf die technischen Spezifikati-
onen zu beschreiben (§ 7a VOB/A bzw. EU-VOB/A). Dabei ist zu beachten, dass die Anforderungen 
an die Verwendung von Technischen Spezifikationen bei Vergaben oberhalb der EU-Schwellen-
werte nach Maßgabe von § 7a EU-VOB/A deutlich umfangreicher sind. 

  
  
6 Allgemeines zum Leistungsverzeichnis  

 
 Wesentliche Voraussetzung für das Aufstellen des Leistungsverzeichnisses sind richtige und nach-

vollziehbare Mengenermittlungen. Ein Deckblatt zur Leistungsbeschreibung ist nicht zu erstellen. 
Ein manuell erstelltes Inhaltsverzeichnis für die LV-Abschnitte ist nicht zulässig. 

  
 Bereich Straßenbau  
 Diese Mengenermittlungen sind für alle Leistungspositionen unter Anwendung der Regelungen für 

die elektronische Bauabrechnung (REB) aufzustellen. Um die Berechnungsansätze nachvollziehen 
zu können, sind diese durch Kommentare zu erläutern.  
Die Kosten bestimmenden Mengen der Ausschreibung (z. B. Auf- und Abtragsmengen) sind tabel-
larisch und soweit möglich grafisch darzustellen und der Bauüberwachung zur Verfügung zu stellen.  
 
Im „Leistungsverzeichnis“ ist die Beschreibung der Teilleistungen = Positionen (§ 7b Abs.1und 4 
VOB/A bzw. EU VOB/A) mit Standardleistungstexten des Standardleistungskataloges für den Stra-
ßen- und Brückenbau (STLK)“ in Verbindung mit dem Regionalleistungskatalog (RLK) unter Beach-
tung der „Richtlinien für das Anwenden des Standardleistungskataloges – STLK – im Straßen- und 
Brückenbau (STLK-Richtlinien“, zu formulieren. 
Sofern STLB-Bau Positionen aus zwingenden Gründen verwendet werden müssen, sind diese für 
das Leistungsverzeichnis in eine STLK-Freitextposition umzuwandeln. 
 
Bei Verwendung von Texten eines „Regionalleistungskataloges (RLK)“ bzw. „Ergänzenden Leis-
tungskataloges (ELK)“ ist entsprechend zu verfahren. 
 

 Die Bestandteile des Leistungsverzeichnisses werden beim Einsatz von Baumanagementsoftware 
(AVA-Programme) i.d.R. automatisiert hergestellt. 
 

 Dem Leistungsverzeichnis ist ein „Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche“ voranzustellen. 
Darin sind – in aufsteigender Reihenfolge – diejenigen Leistungsbereiche des STLK mit ihren Aus-
gabedaten anzugeben, aus denen STLK-Standardleistungstexte entnommen werden. 
 
Bei Verwendung von Texten aus Leistungsbereichen eines RLK bzw. ELK sind auch diese anzu-
geben. 
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 Bereich Ländliche Entwicklung:  
 Im Leistungsverzeichnis ist die Beschreibung der Teilleistungen im Regelfall mit Standardleistungs-

texten „Leistungsbeschreibung Ländliche Entwicklung (LB-LE) zu formulieren. 
  
7 – frei –  

 
8 Gestaltung des Leistungsverzeichnisses in ungeteilter Form  

 
 Im Regelfall – im Bereich der Staatsbauverwaltung und Bayerischen Wasserwirtschaftsverwaltung 

bei Anwendung der Vergabeplattform www.vergabe.bayern.de ausschließlich – ist das „Leistungs-
verzeichnis in ungeteilter Form“ zu erstellen; es besteht dann aus 

�� Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche“ und 
�� „Langtext-/Preis-Verzeichnis“. 

 
 Das „Langtext-/Preis-Verzeichnis“ enthält sowohl die vollen Texte der Beschreibungen der Teilleis-

tungen (Langtexte), nach Ordnungszahlen gegliedert, als auch Spalten für Einheitspreise und Ge-
samtbeträge. 
 

Die folgenden Ziffern 9 bis 1 8 gelten nicht  für die Ländliche Entwicklung  
  
9 Gliederung des Leistungsverzeichnisses  

 
 Das Leistungsverzeichnis ist in der Regel nach Abschnitten und Unterabschnitten lückenlos aufstei-

gend zu gliedern, in welche zusammengehörende Positionen einzuordnen sind. Eine vierte (oberste) 
Gliederungsstufe (Kapitel) ist möglich. 
 

 Abschnitte oder Kapitel können z. B. Leistungen für verschiedene Baulastträger oder in sich abge-
schlossene Teile einer Leistung (einzelne Bauwerke, Bauabschnitte) umfassen. 
 

 Beispiele für Unterabschnitte 
�� bei Straßenbauarbeiten:  
 •  Baustelleneinrichtung 
 •  Erdbau, Entwässerung 
 •  Tragschichten, Fahrbahndecken 
�� bei Brückenbauarbeiten: 
 •  Baustelleneinrichtung 
 •  Baugruben, Wasserhaltung 
 •  Gründungen 
 •  Unterbauten 
 •  Überbauten 
 •  Abdichtung, Belag 

 
 Für jedes Leistungsverzeichnis können maximal 99 (01 bis 99) Abschnitte, je Abschnitt maximal 99 

(1 bis 99) Unterabschnitte gebildet werden. 
In jeden Unterabschnitt können maximal 9999 (0001 bis 9999) Positionen aufgenommen werden. 
 
Abschnitte, Unterabschnitte eines Abschnitts und Positionen eines Unterabschnittes sind fortlaufend  
zu nummerieren. Abschnitts- und Unterabschnittsnummer mit der Ziffer 0 sind nicht zugelassen. 
Jeder Abschnitt muss mindestens ein Unterabschnitt, dieser jeweils eine Position enthalten. Beim 
Wechsel von Abschnitten sowie Unterabschnitten ist wieder mit Position 1 zu beginnen und fortlau-
fend mit der Schrittweite 1 bei Abschnitten und Unterabschnitten sowie 1 bei Positionen zu numme-
rieren. Lücken in der Nummerierung sind nicht zugelassen. Positionen mit Indices sind nicht zu ver-
wenden. 
 
Das Leistungsverzeichnis ist nummerisch zu gliedern.  
Die Nummerierung erfolgt mit einer achtstelligen Ordnungszahl (OZ) in der Form  

   XX. XX. XX.XXXX 
 
Kapitel 
Abschnitt    
Unterabschnitt   
Position  
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10 Arten der Positionen im Leistungsverzeichnis  
 

 Bei den Positionen im Leistungsverzeichnis werden unterschieden: 
�� Normalpositionen, 
�� Grundpositionen (G), 
�� Wahlpositionen (W)  
 
Bedarfspositionen (§ 7 Abs. 1 Nr. 4 Satz 1 VOB/A bzw. § 7 EU Abs. 1 Nr. 4 Satz 1 VOB/A) und 
Positionen (Verrechnungssätze) für Stundenlohnarbeiten (§ 7 Abs. 1 Nr. 4 Satz 2 VOB/A bzw. § 7 
EU Abs. 1 Nr. 4 Satz 2 VOB/A) sind grundsätzlich nicht zu verwenden. 
 

 Mit „Normalpositionen“ sind alle Teilleistungen zu beschreiben, die ausgeführt werden sollen. Sie 
werden nicht besonders gekennzeichnet. 
 

 „Grundpositionen“ beschreiben Teilleistungen, die durch „Wahlpositionen“ ersetzt werden können. 
Grund- und Wahlpositionen werden als solche gekennzeichnet; der jeweiligen OZ werden ein „G“ 
bzw. „W“ beigefügt. 
 
„Wahlpositionen“ sind nur vorzusehen, wenn sich von mehreren brauchbaren und technisch gleich-
wertigen Bauweisen nicht von vornherein die wirtschaftlichste bestimmen lässt.  
 

 Für  e i n e  Grund-Ausführungsart kann immer nur  e i n e  Wahl-Ausführungsart vorgesehen werden. 
Die Grund-Ausführungsart darf aus ein bis maximal neun Grundpositionen, die Wahl-Ausführungsart 
aus ein bis maximal neun Wahlpositionen bestehen.  
 
Beispiel 1: Die Grundposition 
 G 1 „Frostschutzschicht herstellen 
  Material = Gebrochenes Naturgestein“ 
 wird durch die beiden Wahlpositionen 
    W 1  „Frostschutzschicht herstellen 
   Material = Kies-Sand-Gemisch“ und  
  W 2 „Verfestigung herstellen als Tragschicht unter Betondecken 
   Bindemittel = Zement 32,5 DIN 1164-1“ 
 ersetzt.  
 
Beispiel 2: Die drei Grundpositionen 
  G 1 „Ortbeton-Bohrpfahl herstellen“ und  
  G 2 „Pfahlfuß herstellen“ und  
  G 3 „Ortbeton-Pfahlkopf herrichten“ 
 werden durch die eine Wahlposition 
  W 1 „Ortbeton-Bohrpfahl nach Wahl herstellen“ 
 ersetzt.  
 
Den Positionen der Grund-Ausführungsart müssen unmittelbar die Positionen der Wahl-Ausfüh-
rungsart folgen. 
Beide enthalten die im Ausführungsfall zutreffenden Mengenansätze. 
Bei Wahlpositionen wird im Leistungsverzeichnis die Spalte für den Gesamtpreis gesperrt. 
 
 

11 Leistungsverzeichnis -Positionen mit STLK -Texten  bzw. RLK-Texten  
 

 Der Positionstext aus Standardleistungstexten des „Standardleistungskatalogs für den Straßen- und 
Brückenbau (STLK)“, des Regionalleistungskataloges (RLK), ggf. des „Standardleistungskatalogs 
für den Wasserbau (STLW)“, besteht aus 
�� Überschrift, 
�� Standard-Leistungs-Nummer, 
�� Menge und Abrechnungseinheit, 
�� Leistungstext. 
 

 Die „Überschrift“ kennzeichnet die einzelne Position. Bei Anwendung des STLK und des RLK ent-
spricht die Überschrift dem Kurzgrundtext der jeweiligen „Standard-Teilleistung“. 
 

 Eine „Standard-Leistungs-Nummer“ (StL-Nr.) umfasst maximal 16 Ziffern und wird in folgender Form 
dargestellt: 
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                                            XX.XXX/XXX XX XX XX XX.  
 
Die letzten acht Stellen können je nach verwendeter Standard-Teilleistung statt mit einer Ziffer durch 
einen Strich „–„ belegt sein. 
 

 Die „Menge“ ist im Regelfall in ganzen Zahlen anzugeben. In Ausnahmefällen sind bis 2 Dezimal-
stellen hinter dem Komma zulässig. Vor das Komma ist mindestens eine Ziffer zu setzen (z. B. 0,50). 
 

 Als „Abrechnungseinheit“ (AE) dürfen nur die im STLK enthaltenen AE verwendet werden (siehe nach-
folgende Zusammenstellung). Abrechnungseinheiten nach Gewicht sind nur dann zulässig, wenn an-
dere Abrechnungseinheiten oder eine Abrechnung nach Rauminhalt nicht zweckmäßig sind. 

  
 m M Meter 

km KM Kilometer 

m2 M2 Quadratmeter 

km2 KM2 Quadratkilometer 

ha HA Hektar 

l L Liter 

m3 M3 Kubikmeter 

kg KG Kilogramm  

t T Tonne 

h H Stunde 

d D Tag 

Mt MT Monat 

kwh KWH Kilowattstunde 

St ST Stück 

Psch PSCH Pauschal 

md MD Meter x Tage 

mWo MWO Meter x Wochen 

mMt MMT Meter x Monate 

m2d M2D  Quadratmeter x Tage 

m2Wo M2WO Quadratmeter x Wochen 

m2Mt M2MT Quadratmeter x Monate 

Std STD  Stück x Tage 

StWo STWO Stück x Wochen 

StMt STMT Stück x Monate 

 Besondere Kennzeichen G Grundposition  W Wahlposition 

  
 Abrechnungseinheiten nach Gewicht sind nur dann zulässig, wenn andere Abrechnungseinheiten 

oder eine Abrechnung nach Rauminhalt nicht zweckmäßig sind.  
 

 Der „Leistungstext“ der Position ist aus Grundtext und Folgetexten einer Standardteilleistung des 
STLK bzw. des RLK so zusammenzusetzen, dass er alle technischen Angaben enthält, die außer 
den Allgemeinen und Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und den übrigen Teilen der 
Leistungsbeschreibung zur vollständigen Beschreibung der Teilleistung erforderlich sind. 
 

 Ist ein gewählter STLK bzw. RLK-Text durch eine „teilfreie Textergänzung“ zu vervollständigen (Fol-
getext mit Leitwort und Punktfolge, z. B. „Material ...“), dann darf für den Positionstext im Leistungs-
verzeichnis nur ein dem Leittext entsprechender Text eingetragen werden. 
 

 Unterscheidet sich der Leistungstext aufeinander folgender Positionen nur in einem oder mehreren 
Folgetexten, so können statt des Grundtextes die Worte „GT wie OZ (...)“ gesetzt werden. 
Die Folgetexte, auch die unverändert bleibenden, müssen immer in vollem Wortlaut aufgeführt wer-
den 
 

12 Leistungsverzeichnis -Positionen mit Freien Texten  
 

 Standardtexte dürfen nicht modifiziert werden. Wenn Teilleistungen nicht mit Standard-Leistungs-
texten beschrieben werden können, sind „Freie Texte“ zu formulieren.  
Hierfür gelten grundsätzlich die gleichen Regeln wie für Standard-Leistungstexte des STLK und (vgl. 
„Richtlinien für das Anwenden des Standardleistungskataloges – STLK – “). 
 

 Im Einzelnen gilt folgendes: 
�� Soweit möglich und sinnvoll, sind einzelne vorhandene Standard-Leistungstexte des RLK bzw. 

des STLK (Grund- bzw. Folgetexte) oder Teile davon zu verwenden. 
�� Die Position muss zuerst Hauptbegriff und Haupttätigkeit wie bei einem Grundtext enthalten und 

danach Einzelangaben über Abmessungen, Baustoffe und dergleichen.  
�� Es ist eine Überschrift, ähnlich einem Kurzgrundtext, zu bilden. Soweit erforderlich, sind für die 

Einzelangaben Kurzfassungen, ähnlich den Kurzfolgetexten, zu formulieren.  
�� Es dürfen nur die nach GAEB geltenden Abrechnungseinheiten verwendet werden. 
�� Die für Standard-Leistungstexte geltenden Textformate und Zeichen sind einzuhalten bzw. zu 

verwenden. (d.h. es sind auch keine anderen Textformatierungen wie z.B. Fettdruck, Schriftart 
und-größe zu verwenden).  
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�� Anstelle der STLK-Nr. ist eine Folge von Strichen „–– –– –– –– –– ––“ zu setzen. Bei manueller 
Aufstellung des Leistungsverzeichnisses kann auf Striche verzichtet werden. 

�� Unterscheidet sich der Leistungstext aufeinander folgender Positionen nur geringfügig, können 
bei den folgenden Positionen die gleichlautenden Leistungstexte durch „wie vor“ ersetzt werden 
und der geänderte Leistungstext mit „jedoch“ angefügt werden. 

�� Unterscheidet sich der Leistungstext aufeinander folgender Positionen nur geringfügig, können 
bei den folgenden Positionen die gleichlautenden Leistungstexte durch „wie vor“ ersetzt werden 
und der geänderte Leistungstext mit „jedoch“ angefügt werden. 

 
13 Leit - und Unterbeschreibung  

 
 Leit- und Unterbeschreibungen sind jeweils als eigene Positionstexte unmittelbar hintereinander zu 

erfassen. Es ist unzulässig, Unterbeschreibungen aus einzelnen Hinweistexten zusammenzustellen. 
 

14 Lohngleitklausel im Leistungsverzeichnis  
freibleibend 
 

15 Stoffpreisgleitklausel  
siehe Richtlinien zu 225 und 225a 
 

16 Bieterangaben  
 

 Bieterangaben sind nur in den Ausnahmefällen vorzusehen, in denen Angaben des Bieters zu be-
stimmten vertraglichen Regelungen unbedingt erforderlich sind. Dabei ist beachten, dass falsche 
Bieterangaben im Rahmen des Vergabeverfahrens nicht korrigiert werden können und zum zwin-
genden Ausschluss des Angebotes führen. Bieterangaben sollen daher nur sehr restriktiv ver-
langt werden.  
 

17 
 

Sonstige Anlagen  
 

 Die Leistungsbeschreibung ist im erforderlichen Umfang durch weitere Anlagen zu ergänzen. In die-
sen Anlagen dürfen keine Eintragungen durch den Bieter vorgesehen werden. 
 
Umfassen die „Sonstigen Anlagen“ mehrere Unterlagen, so ist ihnen ein Inhaltsverzeichnis voranzu-
stellen. 
 

 Sonstige Anlagen können z. B. sein: 
�� Vorankündigung nach der Baustellenverordnung, 
�� Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan, 
�� Unterlagen für spätere Arbeiten an der baulichen Anlage, 
�� Zeichnungen, 
�� Lage-, Höhen-, Querschnitts-, Detailpläne, 
�� Mengenermittlungen (z. B. Erdmengenbilanz), 
�� Baugrundgutachten, 
�� Bauablaufplan (in Ausnahmefällen, i.d.R. obliegt die Disposition des Bauablaufs dem AN), 
�� Bauzeitenplan, 
�� Pflanzpläne, Pflanzenlisten, 
�� Verzeichnis beigestellter Stoffe. 

  
18 Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm  

 
 Ist nach Abwägung aller Umstände die Erstellung eines Leistungsverzeichnisses nicht ausreichend 

geeignet, die mit dem Bauvorhaben benötigte Leistung so zu beschreiben, dass die technisch, wirt-
schaftlich und gestalterisch beste sowie funktionsgerechteste Lösung ermittelt werden kann, kann 
die Leistung durch ein Leistungsprogramm nach § 7c VOB/A bzw. EU-VOB/A dargestellt werden. 
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 Anhang 15
Empfehlungen 

Zuschlagskriterien 

Stand: 08-18 Empfehlungen Zuschlagskriterien – Seite 1 

Empfehlungen für die Verwendung qualitativer 
Zuschlagskriterien im Bundesfernstraßenbau 

Erarbeitet von dem Arbeitskreis „Zuschlagskriterien für Vergabeverfahren im 
Bundesfernstraßenbau“ 
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